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Sehre und Wehre.

Jahrgang 16. Januar 1870. No. 1.

Worwort .

Zwei ausgeprägte Richtungen - ſo ſagen die firchlichen Mittheilungen

aus Nordamerika -- find hier innerhalb der Mauern des lutheriſchen Zion

im Streit . Die eine Richtung beruhe auf der Ueberzeugung , daß die Lehre

der lutheriſchen Kirche fertig und einer Verbeſſerung weder bedürftig noch

fähig ſei. Das Ziel der anderen ſei: eine Weiterentwidlung der Lehre auf

Grund der lutheriſchen Bekenntniſſe.

Nicht übel ausgedrüdt! und wir nehmen feinen Anſtand zu erklären ,

daß wir unter dem erſtgenannten Banner zur Schlacht ziehen . Das

mag immerhin unamerikaniſch genannt werden . Auch unwiſſenſchaftlich,

wenn es unſern Gegnern gefällt. Werden doch unter dem Namen der

Wiſſenſchaft ſowohl in der Geologie als in der Theologie bie elendeſten Poſjen

verkauft. So abgeſchmadte Narrheiten, daß unſere Urgroßmütter ſich geſchämt

baben würden, ſie ihren Kindern auch nur in der Form von Märchen zu

erzählen. Immerhin alſo unwiſſenſchaftlich und unamerikaniſch; oder wie

viele un—'s ihr ſonſt noch erdichten wollt. Unbibliſch iſt unſer Grund

ſatz gewiß nicht. Denn der heilige Paulus ſchreibt an ſeinen Timotheus :

O Timotheus, ſuche die chriſtliche Lehre fortzubilden ! inſonderheit durch den

wiſſenſchaftlichen Gegenſatz! Nicht- ? ac nein, ſondern er bittet ihn ſo

Herzlich er fann 1 Tim . 6, 20.: D Timotheus, bewahre was dir vertrauet iſt.

und Hüte dich vor dem leeren Gerede und den Gegenſäßen der falſch berühmten

Wiſſenſchaft." Jit das nicht auch den Paſtoren dieſes Jahrhunderts geſagt ?

Und wenn dem ſo iſt, irren wir denn wirklich ſo grob, wenn wir darnach

bandeln ? Konnte der heilige Geiſt, wenn er die Fortſchrittstheologie bätte

empfehlen wollen, konnte er nicht umgekehrt reden ?

Dwie würde Martin Chemniß gezürnt haben , wenn man ihm mit dieſer

Fortſchrittstheologie gekommen wäre ! Martin Chemniß , weldier das berühmte

corpus doctrinae Prutenicum , deſſen Verfaſſer er war, eine „Wiederholung

der rechten allgemeinen chriſtlichen Lehre, wie dieſelbige aus Gottes Wort in

der Augsburgiſchen Confeffion , Apologie und Schmalkaldiſchen Artikeln
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2 Vorwort.

begriffen" — genannt hat . Und wenn nocy jemand ums Jahr 1600 auf

den Einfall gekommen wäre, die lutheriſche Pehre fortentwickeln zu wollen !

damals, als ſie ſich gerade hinreichend befeſtigt hatte, um in thöridston Pers

ſonen die Beſorgniß hervorzurufen : die Langeweile würde zu groß ſein , wenn

man nicht daran flicte. Denn wie konnte man damals wiſſen , daß der tbeo

logiſche Fortidyritt von Stufe zu Stufe bis in den unterſten A grund der

Hölle hinabführen würde! Jetzt weiß man’s ! Und wer das weiß , ſollte

zittern . Zittern, die Mauern niederzurcißen, die das fladernde Feuer draufen

von dem Dad unſerer Kirche trennt. Wenn Kinder, die Nedits und Links

noch nicht unter deiten fönnen , die bitte ibres Baters mit dwellitzen

in Brand ſtecen , ſo iſt das wohl traurig, intes immer erklärlidy . Sann

aber Männer, welden das Feuer bereits zehnmal das Haupthaar werjengt

bat, nuf das Dacy ibres Hauſes eine Pedifadel werfen , ſo iſt das Nafcrei.

Habt ilir denn wirklich nicyts gelernt, wie weiland Purwig XVI. ? Mus erit

Das Meſſer an euren Hals, um eucy beſonnen zu maden ? Zeugt nidyt tie

Geſchichte der lutberijden Kirche auf allen ihren Blättern , daß der erſte

Schritt zur Fortentwicklung ihrer Lehre der Anfang des Endos iſt ?

Auf allen ihren Blättern ! Inoch würden wir unſere Peſer ermüden,

wollten wir ſie zu einer Wanderung durch die Geſchichte aller febritüde

nöthigen. Das hauptſädyliche iſt ohne Frage das von Chriſto. So lange

es Chriſten gab , hatte man die beiden Thatſachen geglaubt und bezeugt, das

Er wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Menſd war . Natürlider (lott

von Anfang, und natürlicher Menſch aus dem Leib der Maria . So lchrs

ten die heiligen Apoſtel , ſo ihre Nadfolger, ſo der beilige Athanaſius, Tu

Cyrill und Biſchof Poo von Nom ; ſo and die Concordienformel und Chemnit.

Natürlich ohne ſichy einzubilden , als hätten ſie das Geheimniß der Geburt

Gottes begriffen . . Vielmehr ſind ſie alle damit zufrieden geweſen , die audy

ihrerſeits wiederholt zu bekennen , was der Heilige Geiſt von Anfang gelehrt

und ſeine Kirche befannt hatte. Das kann man beſonders klar aus der

Stelle ſeben , in welder ſich die Concordienformel über die Gemeinſdaft der

beiden Naturen in Chriſto verbreitet . Denn ſie ſagt auf der 546ten Seite der

Müller'ſchen Ausgabe ( Epitome VIII. ) : ,,Daler glauben, lehren und bekens

nen wir, dasz Gott Menſch , und Menſch Gott ſei, welches nicht frin könnte,

wenn die göttliche und menſchlidie Natur allerdings keine Gemeinſchaft in

That und Wahrheit mit einander hätten . Denn wie fönnte der Menſd ,

Marien Sohn, Gott oder Gottes des Allerhödyſten Sohn mit Wahrbeit

genennet werden oder ſein , wenn ſeine Menſchbeit mit Gottes Sohn nicht

perſönlich vereiniget, und alſo realiter, das iſt mit der That und Wahrbeit,

nichts ſondern nur den Namen Gottes mit ihm gemein hätte ? "

,, Darum hat der Sohn Gottes wabrbaftig für uns gelitten , body nady

Eigenſchaft der menſchlichen Natur, welche er in Einigkeit ſeiner göttlidien

Perſon angenommen und ihm eigen gemacht, daß er leiden und unſer Huber

prieſter zu unſerer Verfühnung mit Gott fein könnte, wie geſchriebenſtedt:
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Sie haben den HErrn der Herrlich feit gefreuziget. Und : Mit Gottes Blut

ſeind wir erlöſet worden . 1 kv. 2. Act. 20.“ Die Concordienformel bildet

alſo nichts fort, ſondern ſie lehrt, was geſchrieben ſteht. Auch hat die recht

gläubige dyriſtliche Kirdie nie anders bekannt. Man lefe nur die Decrete

des Conciliums von Epheſus und alle die Zeugniſſe, welche Andreä und Chem

niß dem chriſtlichen Concordienbuche hinten angefügt haben . Wohl bezeugt

die Concordienformel nicht minder klar , daß die göttliche Herrlichkeit Chriſto

nach ſeiner menſchlichen Natur zu Theil geworden , - aber auch das nidyt,

um irgend etwas nach irgend einer Richtung hin fortzuentwideln, ſondern,

weil der HErr ſagt: „ Mir iſt alle Gewalt im Himmel und auf Erden

gegeben ; " und ſein Apoſtel: ,,Er iſt über alle Himmel gefahren , auf daß er

alles erfülle. " Und die Väter lehrten dasſelbe. So ſagt Vigilius im fünf

ten Bude ſeiner Scyrift gegen den Eutyches : ,,Die göttliche Natur bedarf

nicht , daß man ſie mit Ehren erhebe, mit Zunehmen der Würde vermebre,

utcr daß ſie die Gewalt im Himmel und auf Erden erſt durch das Berdienſt

des Geborſams erlange ; darum hat er (Chriſtus ) foldes nach der Natur des

Fleijdes erlangt, welcher nad der Natur des Wortes deſſen nichts bedurft

bat . Denn ſollte der Schöpfer die Gewalt und Herrſcsaft über die Creatur

nicht gehabt haben , daß er in den letzten Zeiten ſolche erſt aus Gnaden

erlangte ?! Und der heilige Athanaſius : „ Gott iſt nicht verwandelt in das

menſchliche Fleiſch oder Subſtanz, ſondern hat in ihm ſelber die Natur ver

fläret, die er an ſich genommen hat, daß das menſdliche, fd wadie, ſterbliche

Fleiſch und Natur göttliche Herrlich feit erlangte, alſo daß es alle

Gewalt im Himmel und auf Erden hat, welche es nicht hatte, ehe es von dem

Wort angenommen worden ." 2

Und , Gott ſei gelobt ! hundert Jahre lang und darüber iſt die Puthe

riſdie Kirche bei dieſer Lehre geblieben . Was plagte denn den großen Döder

lein , daß er ſie fortbilden wollte ? Nun er hat es uns ſelber verrathen : weil

er vor dem Worte Gottes ein Grauen hatte. Und wie bezaubernd war

dieſe Fortbildung! Wie zart erinnerte Döderlein an die Bande der Freund

daft, durcy welche ſich der Pogos mit 3Ejus vereinigt habe, ſo daß es feine

andere Creatur gab , mit welder der Sohn Gottes in einem ſo vertrauten

1 ) Divina natura non indiget honoribus sublimari, dignitatis profectibus augeri, potest.

atem coeli et terrae obedientiae merito accipere. Secundum carnis naturam igitur illa

adeptus est , qui secundum naturam verbi horum nihil eguit aliquando . Num quid enim

potestatem et dominium creaturae sune conditor non habebat, ut novissimis temporibusmu

neris gratia his potiretur ? Im Catalogus testimoniorum des Concordienbuched. Müller. 712.

2 ) Deus non est mutatus in humanam carnem vel substantiam , sed in se ipso , quam

assumsit , glorificabat naturam , ut humana , intirma et mortalis caro atque natura divinam

profecerit in gloriam . ita ut omnem potestatem in coelo et in terra habeat, quam ,

antequam a verbo assumeretur, non habebat . Jm catal. test. des Concordienbudes. Müller. 713.

Die Stelle iſt aus ymreien zuſammengezogen .

3) Devenimus in campum , quem dudum horruimus, satis amplum , sed spinis ac diflicul

tatibus obsitum perplexumque - quas intercidere , vel si parcendum est sacrae sylvae, theo

logis colendus et extricandas relinquere multis bonis viris consultum videtur. Bunr ; die

Ariſtliche Lehre von der Dreieinigkeit 2c. Tübingen 1813. III . 650 .
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Verhältniſſe ſtand. Ja Herr Döderlein war ſo freundlidy, von einer Parti

fel der Gottheit zu ſprechen, die man ſich mit dem Menſchen JEſus zuſam

menzudenken habe. Einen weiteren Fortſchritt madyte der treffliche Henke:

„ Erinnern wir uns daran ſo ermahnt er — daß JEfus von ihm ſelbſt

und von den ſeinigen zwar als ein Menſch dargeſtellt wird, der uns anderen

ganz ähnlich iſt, immer indeſſen als eine Perſon, die mit Gott auf eine beſon

dere, wunderbare, ja einzige Weiſe verwandt und befreundet war. Erinnern

wir uns , daß er der Gottheit voll war, ja daß er ſelbſt als eine gegenwärtige

und ſichtbare Gottheit angeſehen werden konnte. Erinnern wir uns endlich,

daß er uns in ſolcher Beſchaffenheit und Größe zu dem Ende vor Augen geſtellt

iſt, daß wir die Majeſtät dieſes göttlichen Geſandten und den ungeheuren

Werth der Wobíthat anerkennen , die er den Menſchen geſchenkt hat." ? Zwar

nennt der Tübinger Baur dieſe Auseinanderſehung ein hohles unmotivirtes

Gerede; allein das dadet nidts, der treffliche Henfe hielt ſie jedenfalls nicht

für ein unmotivirtes Gerede . Und darauf kommt es ja im Grunde allein an .

Denn Perſonen ohne wiſſenſchaftlichen Sinn hat es immer gegeben ; nach

denen darf man nicht fragen , wenn nur die Fortbildungstheologen ſelber

recht feſt ſind .

Einen neuen Fortſchritt verbankte die Lehre von Chriſto dem berühmten

De Wette. Dieſer biedere Theologe erſchloß der ſtaunenden Kirche erſt den

wahren Begriff der ſogenannten beiden Naturen in Chriſto. Unter den bei

den Naturen ſei nämlidy im Grunde nichts anderes zu verſtehen , als die vers

ſtändige und die äſthetiſche Anſicht. Verſtändig oder natürlich betrachtet ſei

Chriſtus ein Menſch, Gott dagegen , ideal äſthetiſch betrachtet. Und ſo wie

beide Anſichten im Grunde eins feien, ſo ſei nur eine Perſon , der Gottmenſch

vorhanden ; alſo nicht zwei Perſonen, nur zwei Naturen . Mehrere Meilen

weiter wurde dieſe Lehre durch Schelling gefördert, welcher, wie er ſelber zart

genug andeutet, die ewigen Urquellen der Wahrheit und des Lebens wieder

zugänglid machte, ſo daß der Geiſt wieder frei und fühn in dem ewigen

Strome des Lebens und der Schönheit ſpielte." Ja die wiſſenſchaftlichen

Fortſchritte, welche die Lehre von Chriſto durch ihn machte, ſind ſtaunen

erregend. „ Gott iſt, als das Abſolute, die Identität des Subjects und Db

jects , des Erkennens und Seins, des Idealen und Realen, des Unendlichen

und Endlichen . Dieſe Einheit iſt aber keine abſtracte, ſondern concrete, in

ſich lebendige, d . h. eine ſolde, mit welder in Gott ſowohl ein Unterſdied als

1 ) Baur. III . 681 .

2) Meminisse , Jesum a se ipso et a suis propositum esse ut hominem quidem nostri

simillimum , ut personam tamen singulari, mirifico et unico cognationis quasi et familiari

tatis cum deo vinculo copulatam , plenam Numine , ut ipsum Numen praesens et adspecta

bile ; atque talem nobis et tantum nobis propositum esse illum eo fine, ut legati hujus divini

majestatem atque beneficii per illum hominibus impertiti ingens pretium agnosceremus ,

ut decreta , consilia , praecepta dei , ab illo patefacta , citra dubitationem tanquam vere

divina amplecteremur etc. Baur. III . 794 .

3) De Wette, Religion und Theologie. 1815. Zweite Ausgabe. 1821. Seite 99. 185. 251. Bergſ . Bis

lif dhe Dogmatit $ 255. Kirdliche $ 64 ff..
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eine Einheit geſeßt wird . Das Chriſtenthum kann daher nur unter dem

Geſichtspunkt der Jdee des allgemeinen Prozeſſes, in welchem Gott als die

Einheit des Endlichen und Unendlichen fich verendlicht und Menſch wird, um

im Endlichen der Unendliche zu ſein, geſtellt werden . So lange man ſich von

der äußern Gedichte nicht zur Idee erhebt, und die hiſtoriſchen Thatſachen nur

in ihrer empiriſchen Einzelheit nimmt ; ſo kann man keinen vernünftigen

Sinn mit ihnen verbinden . Wenn alſo die Theologen die Menſchwerdung

Gottes blos davon nehmen, daß Gott in einem beſtimmten Moment der Zeit

menſchliche Natur angenommen habe, ſo läßt ſich ſchlechterdings nichts dabei

denken . Gott iſt ja ewig und außer aller Zeit. Daher kann die Menſch

werdung Gottes nur eine Menſchwerbung von Ewigkeit ſein . Der ewige

aus dem Weſen des Vaters aller Dinge geborne Sohn Gottes iſt aber das

Endliche ſelbſt, wie es in der ewigen Anſchauung Gottes iſt, und welcher als

ein leidender und den Verhältniſſen der Zeit untergeordneter Gott erſcheint,

der in dem Gipfel ſeiner Erſcheinung , in Chriſto, die Welt der Endlichkeit

( chließt und die der Unendlichkeit oder der Herrſchaft des Geiſtes eröffnet." 3

Ins Feinere bildete dieſe glänzende Lehre der Vertheidiger des Judas

gidarioth, Herr Daub, aus . Die eigentliche Höhe der wiſſenſdiaftlichen

Fortentwidelung erklimmte jedoch erſt der größeſte Theologe ſeit luther “,

Herr Sdıleiermadier. Der Zwed eines Erlöſers — ſo führt er aus ſei

ein ganz anderer als bisher angenommen wurde ; denn die Sünde ſei noth

wendig und von Gott geordnet, wie alles, was wirklich iſt. Gehört ja doch

die nur allmähliche Entwidlung der Kraft des Gottesbewußtſeins, — worin

eben der nöthigende Grund der Sünde liegt, — zu den Bedingungen der

Eriſtenzſtufe, auf welcher das menſchliche Geſcledyt ſteht. Die Erlöſung fann

alſo in nichts anderem beſtehen , als in einer Erböhung der Kraft unſeres

Gottesbewußtſeins ; und der Erlöſer bedurfte, um dieſen Zweck zu erfüllen,

eben nur ein beſonders reines und hohes Gottesbewußtſein , welches er lch

rend mittheilte und welches nun in der von ihm geſtifteten frommen Gemein

ſchaft als Gemeingeiſt, oder „ heiliger Geiſt“ fortlebt. Daneben müſſe man

aber die Sündloſigkeit JEſu auf das eifrigſte feſthalten. Dieſelbe könne

zwar nicht aus der heiligen Schrift bewieſen werden, theils wegen der Viel

deutigkeit der meiſten Ausbrüde, theils weil dadurch doch nur erwieſeu würde,

daß die erſten Chriſten ſie geglaubt haben . Vielmehr erweiſt ſich die Sünde

loſigkeit JEſu einfach aus unſerem Selbſtbewußtſein. Wir find

uns nämlich bewußt, daß alle Annäherung an den Zuſtand der Seligkeit in

einem neuen von Chriſto begründeten Geſammtleben wurzelt, in welchem die

Erlöſung vermöge der Mittheilung ſeiner unſündlichen Vollkommenheit

berrirft wird. Dieſe Mittheilung geht aber nicht etwa unmittelbar von

Chriſto aus, ſondern von dem in der frommen Gemeinſchaft durd ibn ange

1 ) Baur. III . 808.

2) Baur . III . 810 .

3) Baur. III . 812.
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regten Geiſte. Zwar gibt es ein Sein Gottes in Jeſu, allein es gibt auch

ein Sein Gottes in dem Juden Spinoza , deſſen Schleiermacher ſelber Erwüh

nung thut, bei lichte betradytet iſt darunter auch nur die ſtetige Kraft des

Gottesbewußtſeins Chriſti zu verſtehen . Er wußte nämlich, daß Gott das

untbeilbare Eine ſei, von dem wir uns ſchlechthin abhängig fühlen .'

Eine gute Erläuterung zu der in Scyleiermachers Dogmatik vorliegenden

ſehr vorgeſchrittenen wiſſenſchaftlichen Entwidlung der Chriſtologie geben

ſeine Vorleſungen über das Leben Jeſu, welche ſein treuer Verehrer, Herr

Rütenik, im Jahre 1864 veröffentlicht hat. Die Todtenerweđungen ſchafft

ſich unſer Reformator zuvörderſt vom Halſe: Von der Tochter des Jairus

ſage Chriſtus ja ausdrücklich , fie ſchliefe nur. „ Man kann dies alſo

erklärt Sdpleiermacher — nicht als eine eigentliche Todtenerwedung anſchen,

ohne mit Chriſti eigenen Worten in Widerſpruch zu ſtehen. Es wäre audy

dieſes, daß Chriſtus hier das Kind anredet und ſagt es ſoll aufſtehen ...

denn für einen Todten ſind die Worte nichts. Dagegen wenn wir anneh

men , das Mädden ſei nidyt todt geweſen, ſo kann die Stimme eine Wirkung

bervorbringen. Und da kommt die Erfahrung zu ſtatten , daß Sdyeintodte,

wenn ſie zum Leben zurüdkommen, ſagen , daß ihnen das Gehör nicht vergan

gen ſei bei dem Erlojdenſein aller anderen Lebenszeichen ." 2 Aehnlid urtbeilt

Sd leiermacher über den Jüngling zu Nain und über den ſtinkenden Lazarus.

Die Verſuchungsgeſchichte iſt natürlich eine Parabel. Was endlich die Wun

der, die an Chriſto geſchahen, betrifft, ſo war das Herabkommen des Heiligen

Geiſtes in Geſtalt einer Taube nichts anderes als eine lichterſcheinung aus

ciner Spalte der Wolfe. Die Verklärung des HErrn auf dem Berge ferner

iſt ohne Zweck, alſo unwahr. Heberdies waren die Jünger ja damals in

einem Zuſtande der Schlaftrunkenheit, womit alle Siderheit der Beridyte

erſtattung wegfällt . Die Finſterniſ bei Chriſti Tode war eine natürliche

Erſcheinung der Atmosphäre; das Zerreißen des Tempelvorhangs und das

Hervorgeben einiger Geſtorbenen dagegen iſt einfach erdichtet . Und die Auf

erſtehung ? - Zunächſt erklärt Sdpleiermacher, es ſei etwas ganz Gleichgülti

ges , ob man behaupte, Chriſtus ſei wirklich geſtorben oder nicht ; fidyer ſei

aber, daß es gar kein Mittel gibt, das eine oder das andere zu behaupten.

Denn das einzig ſichere Rennzeichen des Todes ſei die Verweſung, dieſe ſei

aber bei Chriſto nicht eingetreten. Deſhalb kann die Action des Lebens bei

ihm nicht vollſtändig* Null geworden ſein . Dadurch fält auch auf die Auf

erſtehung ein neues Licht. Irgend ein guter Freund — gibt Schleiermader

1 ) E. X. 3. 1865. S. 1132–1131.

2) Sdleiermacher, Das Leben Jeju . Berlin 1861. S. 233 .

3 ) ,, Daß Lazarus ſchon in Verweſung begriffen geweſen , kann auf vorgefaßter Meinung beruben .“

Schleiermader a . a . D. Seite 233. Anmerkung u) .

4 ) Sdleiermader a . a . D. Seite 162.

5) Sdleiermacher a . a . D. Seite 152.

6 ) Sdleiermadyer a . a . D. Seite 237 .

7 ) Schleiermacher a . a . D. Seite 448. 419.

8) Sdleiermader a . a . D. Seite 443. 411 .

9) Schleiermader a. a . D. Seite 471 .
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zu verſtehen — hat dem Scheintodten aus dem Grabe geholfen . ' Freilich)

fam Ejus zu den Jüngern bei verſchloſſenen Thüren, allein die Zimmerthür

wird wohl nicht verſchloſſen geweſen ſein , nur die Hausthür. Und die wurde

ohne Zweifel von der dazu beſtimmten Perſon geöffnet. Der Vorgang war

alſo ungemein einfach ! Anfangs ſcheint der Auferſtandene übrigens einen

baldigen Tod erwartet zu haben ; ſpäter aber wurde er ſeines vorläufigen

Fortlebens ſidyerer. Welches Ende er ſchließlich genommen hat, kann man

nidt mit Sicherheit ſagen . Die Erzählung von der Himmelfahrt iſt jeden

falls in hobem Grade verdächtig. Ueberbaupt fönnen die Thatſachen der

Auferſtehung und Himmelfahrt Chriſti, ſowie ſeine Wiederkunft zum Gericit,

nicht als eigentliche Beſtandtheile der Lehre von ſeiner Perſon aufgeſtellt

werden ."

So war denn der Grund zu einem wahrhaft wiſſenſchaftlichen Ausbau

des Lebens Jeju gewonnen . Der Weg war gewieſen , auf weldein die

Lüde, die Nipidy, die Dorner und ihre Genoſſen Entdedungen über Ent

Dedungen machten. Es war wie in den Tagen Columbus , eine Inſel nach der

andern taudyte aus dem Schooß des Oceans, und eine immer herrlicher als

die andere ! Wie ädyt willenidaftlicy, daß die Herren füde und Rothe die

Dreieinigkeit Gottes leugneten ; daß Herr Nitſch Gott den Sohn als eine

Kraftäußerung Gottes bezeidynete. und mit wie feinem Taft hat Herr

Dorner die Speculation mit der Orthodorie in der Art zu verbinden gewußt,

daß er lehrte : die ganze Fülle der Gottheit ſei freilic, nicht in Chriſtu

geweſen . Dagegen ſei die Bedeutung Chriſti methaphyſiſch und kosmiſdi.

Wie der Menſch nämlich das Haupt und die Krone der natürlichen Schöpfung

ſei, jo lei auch die Menſchheit als die auseinandergetretene Vielbeit eines

hoberen Ganzen , einer böheren Idee zu betrachten , nämlid) Chriſti. Und wie

die Natur ſich nicht blos in der Idee eines Menſchen zur Einteit verſammle,

ſondern im wirfliden Mendent; ſo faſe fich auch die Menſchheit nicht zu

ſammen in einer bloßen Idee, einem idealen Chriſtus, ſondern in dem wirf

liden Gottmenſchen , der ihre Totalität perſönlich darſtelle und aller einzelnen

Individualitäten Urbilder oder ideale Perſönlich feiten in ſich verſammle.

Und wenn die erſte Zuſammenfaſſung zerſtreuter Momente in Adam , wenn

auch ſelbſt noch ein Naturweſen, dud) eine unendlid, höhere Geſtalt dargeſtellt

hat als jedes der einzelnen Naturweſen ; ſo ſteht auch der zweite Adam , ob

wohl in ſich eine Zuſammenfaſſung der Menſdyheit und ſelbſt nody ein Menſch ,

body als eine unendlich höhere Geſtalt dar, denn alle einzelnen Darſtellungen

unſerer Gattung. Sit Adam das Haupt der natürlichen Sdyöpfung geweſen ,

als ſolches aber bereits hinüberreichend mit ſeinem Weſen in das Neid) des

1 ) Suleiermacher a . a . D. Seite 496 .

2 ) Schleiermacher a . a . D. Seite 474.

3) Sbleiermader a . a . D. Seite 498. 499.

4) E. K. 3. 1865. Seite 1173. 1174.

5) Baur. III . 917.

6) Baur. III . 961. 965.
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Geiſtes und hinübergreifend über die natürliche Welt ; ſo iſt Chriſtus das

Haupt der geiſtlichen Schöpfung, als ſolches aber ſchon hinüberweiſend von

der Menſchheit auf eine kosmiſche oder metaphyſiſche Bedeutung ſeiner Perſon . '

So hat dieſer ſinnreiche Mann, wie er ſelber ſagt, im ethiſchen Intereſſe mit

beſonderem Eifer und Erfolg die wahre Menſchheit Chriſti ins Auge gefaßt.

Er hat den wahren Mitlelbegriff, den des idealen Menſchen , auf Chriſtum

angewandt . Damit iſt die alte ſchiefe Vorſtellung von der Unperſönlichkeit

der menſchlichen Natur Chriſti, wie ſie ſich noch bei Quenſtädt findet, end

gültig überwunden. Das Perſonbildende in unſerm Erlöſer war vielmehr

die Menſchheit. An der abſoluten göttlichen Perſönlichkeit hat er nicht uns

mittelbar, ſondern nur mittelbar Antheil. ?

Einen weiteren Schritt vorwärts auf der Bahn der chriſtologiſchen

Wiſſenſchaft thaten die Herren von Hoffmann und Thomaſius. Was den

erſteren anlangt, ſo iſt es zwar für Perſonen, welche nur das gewöhnliche

Deutſch, das Deutſch Luthers und Leſfinge verſtehen, ſchwer, den Sinn der

vielen Bände zu enträthſeln, mit welchen Herr Hoffmann unter dem Namen

„ Schriftbeweis “ ſeine Verehrer erfreut hat. Man hört Worte wie : göttliches

Id,' urbildliches Weltziel, inweltlich wirkſamer Lebensgrund, die ungleich

gewordene Dreieinigkeit, ,,da der Menſch nur als Natur einer aus der Geis

ſtervielheit kommenden Wirkung unterſtellt war " ? und ähnliche, die zu ihrer

Enträtſelung ein längeres Studium bedürfen, als ſie verdienen . Indeſſen

iſt es uns mit einiger Anſtrengung gelungen , hinſichtlich feiner Lehre von

Chriſto folgendes zu ermitteln : Im Alten Teſtamente iſt von einer Vielbeit

oder auch nur von einer Zweiheit in Gott nicht die Rede. 1 Moſ. 3, 22.:

ſiehe, Adam iſt geworden wie unſer einer, meint Gott die lieben Engel; zu

deren Gattung Gott alſo nach Herrn 5. Hoffmann gehört. 1 Moj. 19 , 24.

ſteht zwar : Gott ließ regnen von Gott im Himmel Feuer und Schwefel, aber

das heißt nicht ſo viel als : Gott ließ regnen von Gott im Himmel Feuer

und Schwefel, ſondern etwas ganz anderes . Was, mag der geehrte Leſer

a . a . D. Seite 87 ſelbſt nachſehen . Daß ferner der Logos Gott war, ſteht

zwar bei Johannes, iſt indeß keineswegs richtig ; vielmehr bedeutet å hópos

das Wort des Evangeliums. Und ſo ſchließt Mr. Hoffmann ganz fröhlich :

,,Die Schrift bietet und demnach keine Logoslehre, welche auf JEſus anges

wandt worden ." 10 Unter der Zeugung Chriſti verſteht er daher ſein Kommen

in den Leib der Maria. Und dieſer geſchichtliche Augenblid ſei das Heute “,

1 ) Dorner bei Baur. III . 987.

2) Dorner, Gedichte der proteſtantiſchen Theologie. München 1867. Seite 875. 876 .

3) Hofmann. Der Sdriftbeweis. Nörtlingen 1852. Band I. Seite 45. Zeile 17.

4) Hofmann a . a . D. Band I. Seite 45. Zeile 28 und Zeile 31 .

5) Hofmann a . A. D. Band I. Seite 45. Seile 32.

6) Hofmann a . a . D. Band I. Seite 37. Zeile 2.

7 ) Hofmann a . a . D. Band I. Seite 39. Beile 4. 5 .

8) Hofmann a . a. D. Band I. Seite 86 .

9) Hofmann a . a . D. Band I. Seite 102.

10) Hofmann a. a . D. Band I. Seite 106 .
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von welchem der zweite Pſalm in ſeinem 7. Verſe handelt .' Troudem babe

es indeſſen einen überweltlichen Sohn Gottes vor der Geburt aus der Maria

gegeben . Derſelbe habe aber „ aufgehört, Gott zu ſein , um Menſch zu

werden . " 2 Die Höllenfahrt und die ſtellvertretende Genugthuung leugnet

Hoffmann natürlich. Das wunderbare Geſchäft, das er an die Stelle der

leşteren ſeßt, haben wir hier nicht Raum zu entwickeln. Prof. Thomaſius

entdecte ſeinerſeits im zweiten Theile ſeiner ev . luth . Dogmatik, daß die

Selbſtentäußerung Chriſti fich nicht blos auf ſeine Menſchheit, ſondern gerade

auf ſeine Gottheit bezogen habe. Gott der Sohn habe unter der Regie

rung des Kaiſers Auguſtus auf ſeine relativen Eigenſchaften verzichtet. Rela

tive Eigenſchaften aber ſeien : Aumacht, Allgegenwart, Allwiſſenheit und

Strafgeredytigkeit. Dieſe Eigenſchaften habe Gott der Sohn aufgegeben , ale

er in den Schooß der Maria fam .*

Noch ein Schritt war nothwendig, und dieſen machte der große Geß in

ſeiner Anno 1856 erſchienenen Schrift: Die Lehre von der Perſon Chriſti

aus dem Selbſtbewußtſein Chriſti entwiđelt. Sein ſcharfer Blic hat näm =

lich in dem Selbſtbewußtſein Chriſti den merkwürdigen Umſtand gefunden,

daß fich jene Selbſtentäußerung Gottes des Sohnes auch auf die immanenten ,

alſo auf alle ſeine Eigenſchaften beziehe. Der Gottes Sohn ließ in

der Krippe zu Bethlehem ſein ewiges Selbſtbewußtſein und ſein ewiges Wol

len erlöjden . Und ſo ſtand das ewige Einſtrömen der Lebensfülle des Vaters

in den Sohn dreiunddreifig Jahre lang ſtille.

Dürftig angelegte Gemüther glaubten damit die Entwidlung der Lehre

von Chriſto beſchloſſen. Allein das iſt eben das Große des wiſſenſchaftlichen

Fortſdritts, daß er niemals beſchloſſen iſt. Und ſo brachte denn das Jahr

1866 neben dem Siege auf den Gefilden von Sadowa auch einen geiſtigen

Sieg . Mindeſtens war es eine große geiſtige That, welche der Bruder des

Frühvollendeten , Herr Beyidlag, vom Stapel ließ . Seine Chriſtologie des

Neuen Teſtamentes ging weiter als alle früheren Bücher. Nachdem er näm-=

lich die Idee des Menſchenſohnes mit wunderbarer Klarheit entwickelt hatte,

prüfte er zuvörderſt die Quellen, aus welchen die Lebre von JEſu zu

fließen hat. Da behandelt er zuerſt das „ ſynoptiſche Selbſtzeugniß JEſu. "

Hierauf das johanneiſche, darnach die petriniſche Chriſtologie, die Chriſtologie

der Apokalypſe, die jobanneiſche Chriſtologie, and ſo geht es fort bis zum

Sluſſe. Das Reſultat dieſer hiſtoriſc) - fritiſchen Unterſuchungen iſt:

„Chriſtus iſt der urbildliche Mendy, in dem das ewige Gottesebenbild ſich

geſchichtlich verwirklicht." Zwar bezeichnet Johannes (1. Vrief 5 , 20. )

JEſum Chriſtum als den wahrhaftigen Gott, zwar lehrt er im erſten Kapitel

115

1 ) Hofmann a . a . D. Band I. Seite 112 .

2) Herzog R. E. 607.

3) Hofmann a . a. D. Zweiter Hälfte zweite Abtheilung . Seite 335 .

4) Thomaſius. Chriſti Perſon und Werl, Darſtellung der ev . lu : h . Dogmatit. Erlangen 1853. Band I.
Seite 44. 45.

5 ) Bepídlag . Die Chriſtologie des Neuen Teſtamentes . Berlin 1866. Seite 257.
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ſeines Evangeliums, daß das Wort im Anfang beim Vater war und daß es

Gott war . allein der wiſſenſchaftliche Sinn dieſer Säße iſt genau der

umgefibrte .' Somit ſteht alſo wiljendaftlich feſt, daß die Perſon, welde

Job. 8, 58. mit den Juden ſprach , nicht vor Abraham war ; daß Chriſtus

nid) t Weltſchöpfer und Gott iſt.? — Eine ſoldie Kenoſe aber iſt nöthig, um

ein wabres Menſchenleben Jeju zu ermöglichen .

So reich iſt der Fortſdyritt ! Und wenn auch ſeine Trabanten in Deutſch

land noch nicht alle mit Herrn Beyjdag an der Spige der Colonne marſchiren ,

To find ſie doch alleſammt auf dem Gege. Profeſſor Rabnis bekennt ſich zu

der Recapitulation der Menſchheit ? (nad Dorner) und Profeſſor Luthardt

zu der Theorie von Thomaſius ."

Wenn wir nun auch Amerikaner ſind, ro brauchen wir deßhalb doch in

dem allgemeinen wiſſenſdaftlichen Wettrennen nicht dahinten zu bleiben .

Nennt indeß ein Amerikaner, ſo legt er ſich zuvörderſt die Frage vor : nach

weldiem Ziel . Nad weldem Ziele ? — Natürlich wollen wir die Perſon

Chriſti begreifen. Denn das ärgert uns ja grade an der Concordien

formel, daß fie ſo unbegreifliche oder wenigſtens mit einander unvereinbare

Dinge behauptet! So 3. B. , daß Chriſtus ſeine urſprüngliche göttliche Maje

ſtät auch in der Erniedrigung hatte (Müller 679) . Ab ! 10 ! Ja da

find aber die Errungen daften der Herren Dorner und Thomaſius und Geb

erſdreiflich winzig ! Dder ſollte die Lehre von der Perſon Chriſti wirklicy

dadurch begreiflicher werden , daß wir mit den beiden Leptgenannten behaup

ten , die heilige Dreieinigkeit wäre einunddreißig Jahre nach

der S dyladyt bei Actium in Stücke gegangen , und während

der dreiunddreißig Jahre , die darauf folgten , habe es nur

zwei göttliche Perſonen gegeben ? Ebenſo wenig hilft uns der Fort

ſchritt von Dorner ; denn nadı ihm war Chriſtus zwar Gott, aber nicht Gott

in der Krippe. Su wurde er alſo Gott, etwa wie Domitian oder Titus.

Der einzige, der die Lehre von Chriſto wirklich um eine Viertel oder eine Achtel

Unze verſtändlicher macht, iſt Herr Beyſchlag. Denn nac, ihm war JEſus

von Nazareth auf keine Weiſe Gott. Höchſtend nannte man ihn ſo. Nennen

doch auch die Didyter eine edle Frau : eine Göttin . Herr Beyſdlag ſtedt

indeß ſelber noch bis über die Ohren in Vorurtheilen ! Denn die Nedensart,

deren er ſich in ſeinem Budie mit einer gewiſſen Neigung bedient: „ Chriſtus iſt

der ideale Menſd)," iſt doch faſt eben ſo unverſtändlich als der Brief des Leo

an den Flavian , oder der adote Artikel der Concordienformel. Und was foul

ein Farmer im Hinterwalde ſich denken, wenn man ihn erzählt : Chriſtus babe

vor ſeiner Menſchwerdung als Princip exiſtirt! Man made einmal mit der

Verſtändlichkeit Ernſt ! Man verzichte auf dieſe nidytswertben Hedensarten ,

1 ) Bevídlag a . a . D. Seite 157 15.

2) Berídlag a . a . D. Seite 159.

3 ) Kabnis . Die lutheriſche Dogmatif. Leipzig 1864. Band II . 600 .

4) Luthardt. Compendium der Dogmatit. Leipzig 1866. Seite 155.
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bei welchen man nicht weiß, ob damit ein „ X “ oder ein „ U “ gemeint iſt. Ent

weder wollen wir glauben, was die Bibel ſagt, und das buchſtäblid ), mag es

über unſer Faſſungsvermögen gehen oder nicht. Oder wir wollen wiſſen .

Wiljen , ihr Herren ! Wirklich wiſſen ! Wir haben nicht die Bibel bei

Seite gelegt, um uns den Schmuß eurer elenden Nedensarten in die Augen

ſpriten zu laſſen . Eurer Redensarten , die hundertmal unverſtändlicher ſind

als die Gehmeiniſſe der heiligen Schrift. Wenn wir nicht glauben wollen ,

daß der Zimmermannsſohn von Nazareth, der allmädytige Gott war, ſo wer

den wir euren Brei, welcher aus Gottloſigkeit und Unſinn zuſammengefocht

iſt, gewißlich nicht glauben . Ganz abgeſehen davon , daß das Wort der Bibel

uns richten wird, iſt es anders wirklich Wort Gottes ; während ſich um

eure jammervollen Poſſen nach zwanzig Jahren keine Fliege befümmert. Son

dern wenn ihr geſtorben ſeid, ſo iſt der ganze Werth eurer ,,wiſſenſchaftlidyen "

Sdarteten der, welchen der Krämer bezahlt. Noch einmal alſo : entweder gar

nidyt oder ganz. Entweder glauben , auch ohne zu begreifen , aber völlig

begreifen . Wollen wir aber völlig begreifen, ſo müſſen wir uns zu ganz

andern Gewährsmännern wenden als ihr ſeid, zu Leuten , gegen welche die

Beyſchlag und Dorner Pygmäen ſind. Zu den Bahrdt, David Strauß,

Richard Clemens und Renan ; vor allen aber zu den Verfaſſern der Geſchichte

des Rabbi Jeſdyua Ben Jobef Hanoobri. Entweder ſeßen wir alſo mit Balrdt

an die Stelle der evangeliſchen Darſtellung des Lebens JEſu eine von uns

jelber erdichtete. Oder wir erklären mit Strauß ſämmtlidie Wundergeſchich

ten des Neuen Teſtaments für Mythen . Oder wir machen aus Chriſtus einen

Magnetiſeur, der es verſtand, ſeine fümmerlichen Kenntniſſe ungewöhnlich hoch

zu verwerthen .' Oder wir nennen den HErrn unſern Gott mit Erneſt Renan

einen Betrüger. Ja wenn wir die unterſte Sproſſe des Fortſchritts erklima

men wollen ; - denn es iſt ein Fortſchritt zur Hölle - ſo müſſen wir mit den

Teufelsfilaven von Altona die heiligen Männer Gottes, ja den ſelber, der uns

gemadyt bat, mit dem Geifer viebilder Bosbeit beflecken .

Wollt ihr das ! Ich denke nein . Aber wenn ihr das Ziel nid )t wollt,

bleibt lieber zu Hauſe ; ihr könnt auch unterwegs in Pfügen fallen . Es lebte

einmal in Louiſiana ein Farmer. Seine vierzig Acres lagen auf einem Hügel

mitten im Sumpf. Zehn Jahre lang hatte er ſie in Frieden mit ſeinen Hän

den beſtellt. Da trieb es ihn eines Tages , auf Entdeckungsreiſen auszugeben.

Er fam bis in die Nähe des Miſſiſſippi; dort iſt er verſunken. Seine Frau

aber iſt mit ihren ſechs Kindern verhungert. — Wir wollen unſere Familien

nicht verhungern laſſen ! Wollen auch nicht im Sumpfe verſinken ! Defbalb

gehen wir nicht auf Entdeckungsreiſen aus, ſondern bleiben auf den vierzig

Acres , welche Gott uns gegeben hat. Haben denn unſere Väter nicht mit

der Lehre ſelig gemacht, welche in der Concordienformel erklingt ? Und iſt es

1 ) RiQard Clemens. JEſus von Nazareth oder das Evangelium im Geiſte und Bewußtſein der

Gegenrart. Stuttgart 1850 .

2) E. Nenan . Das Leben JEſu . Deutſch von Eidyler. Berlin 1861. Seite 263-267.
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nicht genug , daß wir unſere Gemeinen mit denſelben Mitteln zu demſelben

Ziele führen ? Was plagt euch denn , daß ihr nicht mit dem guten Worte zu

frieden ſeid, ſo unbegreiflich es iſt ? Wollt ihr etwas anderes als ſelig werden

und ſelig machen, ſo iſt eure Verdammniß ganz recht. Hätten Eva und Adam

ſich doch mit dem Seligwerden begnügt ! Aber ſie wollten mehr : Sie wollten

erkennen, was ihnen nicht zu erfennen vergönnt war . Und ich denke, die

Geſchichte ihres Geſchledytes iſt nicht von der Art, daß ſie uns zur Erneuerung

ihres Fehltrittes veranlaſſen ſollte.

Macht unſertwegen Fortſchritte bis über den Nordpol hinaus ; erfindet

Maſchinen, um damit nach dem Monde zu fliegen wenn ibr könnt ! Aber

von dem Worte des lebendigen Gottes laßt die Finger, wir bitten euch . Es

wird euch richten, darum meiſtert es nicyt ! Kommt Chriſtus auf den Wolfen

des Himmels , ſo wird er von unſeren Händen dieſelbe Lebre verlangen , welche

er und hinterließ .

Wir wiſſen wohl, daß ein Mann wie Thomaſius von den Dorner und

Beyſchlag hundert Meilen weit abſteht. Aber wie kann ein Thomaſius ro

verblendet ſein und die Lehre, daß Chriſtus im Stande der Erniedrigung alle

Gewalt im Himmel und auf Erden auch nach der Gottheit abgelegt , -

eine Fortbildung der Concordienformel nennen ! Denn die Concordienformel

erklärt eben dieſe Lehre für eine ſchauberhafte Gottesläſterung. Hier ſind

ihre Worte : Formula Concordiae, Epitome, Negativa ; Müller, Seite

548 und 550 : ,,Widerwärtige falſche Lehre von der Perſon Chriſti. –

Demnach verwerfen und verdammen wir als Gottes Wort und unſerm

einfältigen Glauben zuwider alle nachfolgende irrige Artikel, 20. Da ge

lehret, und der Spruch Matth. 28.: Mir iſt gegeben alle Gewalt a . alio

gedeutet und läſterlid verkehrt wird , daß Chriſto nach der göttlichen Natur in

der Auferſtehung und ſeiner Himmelfahrt reſtituiret, das iſt, wiederum zuge

ſtellet worden ſei alle Gewalt im Himmel und auf Erden , als hätte er im

Stand ſeiner Niedrigung auch nach der Gottheit ſoldie abgelegt und verlaſſen.

Durch welche Lehre nicht allein die Worte des Teſtaments Chriſti verkehret,

ſondern auch der verdammten arianiſchen Keßerei der Weg bereitet, daß end

lich Chriſtus ewige Gottheit verleugnet, und alſo Chriſtus ganz und gar

ſamt unſerer Seligkeit verloren , då ſolcher falſchen Lebre aus beſtändigem

Grund göttliches Wort und unſers einfältigen chriſtlichen Glaubens nicht

widerſprochen würde."

Wir zweifeln nicht einen Augenblick, daß Thomaſius der Lehre der Schrift

und dem Bekenntniß der lutheriſchen Kirche von Herzen zugethan iſt. Aber

gerade daraus, daß ein Zeuge Chriſti wie er auf ſo jammervolle Erdidytungen

kommen konnte ; gerade daraus erhellt die augenſcheinliche Gefahr des ſoge

nannten theologiſchen Fortſchritts am Flarſten . Mag einer alſo zehn Schritte

von der Wahrheit des Wortes Gottes weichen , oder zehntauſend Meilen ;

uns wird er in keinem Fall zu ſeinen Nachfolgern haben . Denn wenn wir

die Vernunft unter den Gehorſam Chriſti gefangen nehmen ſollen, ſo hat das
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entweder gar keinen Sinn oder den : daß wir glauben ſollen, was geſchrieben

ſteht, ohne darüber zu grübeln . Das thun wir und darum bleiben wir ſo

Feſt bei dem Einen . In Wahrheit iſt auch der Stand der Sache zwiſchen und

und unſern Gegnern nicht der, daß der eine für den Fortſchritt tämpft und

der andere dagegen ; ſondern der : daß der eine das Wort ſeines

Bottes hält und der andere nicht. Denn halb halten und nicht

balten iſt in den Augen Gottes dasſelbe. Wenn wir alſo eine Inſchrift für

unſer Banner bedürften, ſo würde es dieſe ſein : ,,So jemand zu Gottes Wort

zuſeßt, ſo wird Gott zuſetzen auf ihn die Plagen , die darinnen geſchrieben

ſtehen ; und ſo jemand von den Worten dieſes Budies thut, ſo wird Gott

abthun ſein Theil von dem Buche des Lebens und von der heiligen Stadt. "

( Fortſeßung folgt .)

Materialien zur Paſtoraltheologie ,

mitgetheilt von C. F. W. W.

(Fortſepung.)

§ 39.

Der Prediger hat die Pflicht, ſeiner Gemeinde nicht nur als Lehrer

die Gnadenmittel zu ſpenden , ſondern audy, als Wädyter, Biſchof, Hirt,

Vorſteher ac . der Gemeinde, tarauf zu ſehen , daß in derſelben dem Worte

Gottes auch in allem Folge gegeben und alſo die in Gottes Wort gebotene

dyriſtliche Zucht geübt werde. Matth . 18, 15—17. 7, 6. Offb. 2,

2. 14. 15. 20. 1 Tim . 1 , 20. 3,5. 5 , 20. 1 Kor. 5, 1-5. 9–13.

2 Kor. 2, 6–11 . 2Fweb. , +3,1155

Anmerkung 1 .

Allerdings kann die Kirchen zu dyt, namentlich was das Leben be

trifft, zuweilen auch in einer rechtgläubigen Kirche, ohne daß dieſelbe aufhört,

dies zu ſein, in Verfall gerathen , wegen der Uebermacyt, welche darin die

Böſen erlangt haben , 1 Kor. 5, 1. 2.; ja, es können Umſtände eintreten,

in welchen es die Wohlfahrt der Kirche erfordert, auch einen verdienten

Bann nicht zu vollziehen . Eine vollſtändig geübte Kirchenzucht iſt kein noths

wendiges Kennzeichen der wahren Kirche, laut dem ,,Es iſt genug" der Auge

burgiſchen Confeffion . Artikel 7 .

Mit Recht wird als ein Irrthum der Schwenkfeldianer in der Concor

dienformel der Saß verworfen : „ Daß keine redste chriſtliche Gemeine ſei, da

kein öffentlicher Ausſchluß oder ordentlicher Proceß des Bannes gehalten

werde. " (Wiederholung. Artikel 12.)

Ludwig Hartmann , obwohl bitterlich klagend über den Verfall der

Kirchenzucht, ſchreibt nichts deſtoweniger: „ Die ohne Aufruhr nicht abgeſon

dert werden können, ſind nicht in den Bann zu thun . So will Auguſti

nus (in der Schrift gegen Cresconius B. 3. Cap . 4.) einen ungerechten “
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(nemlich ſonſt recht lehrenden ) „ Kirchendiener, der nicht verborgen und einigen

Guten offenbar iſt, lieber mit Cyprian geduldet haben als Unkraut, als mit

Erweckung einer aufrühreriſchen Partei von der Gemeinde getrennt ſeben .

Derſelbe Auguſtinus konnte nicht einſtimmen , daß alle in Africa dem Trunke

Ergebenen in den Bann gethan würden , weil er ſah, daß dieſes Paſter in ganz

Africa verbreitet ſei und daß daber, wenn alle dem Trunke Ergebenen in den

Bann gethan würden, niemand oder wenige die Gemeinſchaft der Kirche

baben würden . Einige dulden wir, ſagt er im Briefe an Vincentius , welche

wir nicht ausſdyließen oder ſtrafen können ; wir verlaſſen nicht um der

Spreu willen die Tenne des HErrn, noch verlaſſen wir um der Böde willen ,

welche am Ende abzuſondern ſind, die Heerde Chriſti. So kann audy, wenn

08 an einem dazu geſchickten Presbyterium fehlt oder das Volt in den

gerechten Bann nicht einwilligt, dann der feierliche Proceß unters

laſſen werden ; indeſſen muß doch ein treuer Kirchendiener darauf hinarbeiten

und mit den übrigen Frommen und Gläubigen wadzen , daß öffentliche

Aergerniſſe geſtraft und das Heilige nicht den Hunden oder

Säuen vorgeworfen werde. " ( Pastoral. ev . p . 474. ) .

Noch im Jahre 1533 erklärten Luther , Jonas, Bugenhagen

und Melanchthon , daß ſie um der damaligen Verhältniſſewillen Kirchen

zucit nur durch Uebung der Veichtanmeldungen und der Suspenſion vom

heil . Abendmahle ausüben könnten . Sie ſchreiben in einem Bedenken über

die im Ansbachiſchen und Nürnbergiſchen zu errichtende Kirchenordnung:

„ Wir haben keinen anderen Vann noch zur Zeit aufgerichtet, denn daſ dies

jenigen , ſo in öffentlichen Laſtern leben und nicht ablaſſen , nicht zu dem

Sacrament des Leibes und Blutes Chriſti zugelaſſen werden ;

und das kann man damit erhalten, daß man bei uns niemand das beil .

Sacrament reicht, er ſei denn zuvor durch Pfarrer oder Diakon verhört.

Wir können auch nicht achten, wie zu dieſer Zeit ein anderer Bann ſollte

aufgerichtet werden ; denn es fallen viel Sachen für, die zuvor einer cognitio

(Unterſuchung und Entſcheidung durch ein ordentliches Gericht) bedürfen .

Nun können wir nicht ſehen, wie die cognitio noch zur Zeit zu beſtellen und

zu ordnen ſein ſollte.“ (Briefe 2c . , geſammelt von de Wette. Berlin, 1827 .

IV, 388.) Als auf einer Synode in Homburg eine ausführliche Bann

ordnung für Heſſen entworfen und Luther zugeſendet worden war, ſcrieb

Luther an die Heſſiſchen Theologen am 26. Juni 1533 u . a . Folgendes:

„ Euren Eifer für Chriſtum und dhriſtliche Zudyt habe ich mit großer Freude

erſehen, aber in dieſer ſo unruhigen und zur Annahme der Zucht noch nidit

gedicten Zeit möchte ich eine ſo plügliche Neuerung nicht anzuratben wagen .

Man muß fürwahr die Bauern laſſen ein wenig verſauſen , und einem trunfe

nen Mann ſoll ein Fuder Heu weichen . Es wird ſich ſelber ſchicken ; Denn

wir's mit Geſetzen nidit mögen treiben . Die Sache iſt groß, nicht an fich,

ſondern der Perſonen halber, welche uns nicyt zu ſtillende Unruhen zu erweifen

vermögen, die wir eine Wurzel in dürrem Erdreich und noch nicht bis zu
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Zweigen und Blättern aufgewachſen find . Indeſſen möcyte ich dies ratben,

daß man nach und nachy, wie wir bier tbun, anfinge, diejenigen , welche

des Bannes würdig erkannt werden , zuerſt von der Communion abzu

sveijen ( das iſt auch der wahre Bann, den man den kleinen nennt) ;

barnad , nidst zu geſtatten , daß ſie bei der Taufe der Kinder Pathen ſeien ."

(A. a . D. S. 462. ) .

In einer neuen noch roben Gemeinde ſogleich das feierliche Bannverjahren

einführen zu wollen, wäre taber ohne Zweifel nidit dem Sinne unſerer Kirche

gemäß. Auch bier muß ſich der Prediger von dem Grundſatz leiten laſſen :

Salus populi suprema lex esto d . i . das Feil des Volfs muß das bödiſte

Gejeo jein . Vor gründlider Belehrung über das Gefen der redyten Kirden

zudyt eine Gemeinde zur llebung derſelben nöthigen wollen , beißt ernten wol

len vor der Saat. Und wäre es nicht eine große Thorheit, lieber eine Ge

meinde auf das Spiel zu ſetzen , lieber geſdelen zu laſſen, daß ſie das reine

Evangelium verliere, als etwas zu unterlaijen , was nicht zu dem Weien,

ſondern nur zu dem Wohlſtand einer rechten (Gemeinde gehört ?

Anmerkung 2 .

Diejenigen , welche auf Grund des Geſagten meinen, daß die luthieriſche

Kirche die Kir dy en zu d ) t für etwas Gleicygültiges halte, irren jedoc) febr.

Tapi die Kirchenzucht in den lutheriſchen Landeskircen, namentlich was das

Peben betrifft , an ſo viclen Orten darnieder gelegen hat, hat ſeinen Grund

nicht darin, daß man den Grundſatz gehabt hätte, die Kirchenzucit ſei

nidt nothwendig zu dem rediten Zuſtand einer Kirde, ſondern in den dieſelbe

hindernden Zeitumſtänden. So ſchreibt vielmehr z . B. Johann Fedt ,

welder ganz mit Unrecht für einen einſeitigen Verfect) ter der reinen Lehre gilt,

der nidits nach gottjeligem Leben und Zucht gefragt habe : ,,Das ganze

Gebäude der Kirche Chriſti rubt auf zwei Stügen , auf dem

Portrag der geſunden Pehre und auf der Handhabung der

Kirchenzucht . Wie jene gleidjam das innere Leben der Kirche bewirkt,

jo regiert dieſe das äußere... Je ſtrenger die Alten in der legteren waren,

um ſo viel nadıläſſiger ſind wir in dieſer lebten Zeit der Welt darin geror

den . Und dieſer Mangel an Zudt iſt die Haupturíade des

Verfalls unſerer Rirde. Dieſer Mangel der Zudyt bat ſchon mit un

ſerer Reformation ſeinen Anfang genommen . Denn weil dieſelbe vorber

allein die Geiſtlich feit, mit Ausſchluß der übrigen Stände und zwar nach

ihrem Belieben , meiſt and in eigenem Intereſſe, oft tyrannijd ausgeübt bat,

ſo ſind wir in der Neformation in das andere Ertrem gefallen und haben den

Predigern allein die Predigt des Wortes und, was zur Kirdie n z u cht

gebört, allein der Obrigkeit überlaſſen . So daß die lettere an den meiſten

Drten etwas von ihrem Nedite zu verlieren meinte, wenn firdylide Perſonen

entweder in den Conſiſtorien oder auf irgend eine andere Weiſe eine Cenſur

ausgeübt hatten . Wo aber noch ein Schatten von Zuct geblieben war, da
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waren die Hände der firchlichen Perſonen , auch in den Conſiſtorien, von den

politiſchen Herren ſo gebunden, daß nach und nach gar keine Zudit geübt wer

den konnte. Rechtſchaffene Theologen unſerer Kirche haben

fort und fort über dieſen unſeren Mangel getlagt und die

Wiedereinführung einer ſtrengeren Zucht begehrt. Dies hat

namentlich der Nürnberger Joh. Saubertus in einem beſonderen Buch

im Jahre 1636 gethan, dein er den Titel gab , Zuchtbüchlein ', in deſſen erſtem

Ibeile er die ſo hobe Nothwendigkeit dieſer Zucht ſowohl aus der beil . Schrift,

als auch aus der ſteten Praris der alten Kirche und aus der öffentlichen Lehre

unſerer ſymboliſchen Bücher nachweiſt, im anderen Theile zwei und funſzig

Einwände der Politiker wider dieſe Zucht widerlegt, endlich in der Vorrede

beiſtimmende Zeugniſſe damals lebender Theologen beifügt, Chriſtoph

Schleupner'e, 3. Gerhard's, Joh. Schmid '8, 3. Matth. Mey

fart's , 3. Meelfübrer's, Lorenz Lälius', 3. Valent. Andrea's,

Geo. König's, 3. Weber's u. 1. w . Dieſes Büchlein haben alle gelobt,

welche ſeit dieſer Zeit über Kirchenzucht geſchrieben haben, inſonderheit

Dann bauer in ſeiner Gewiſſens - Theologie . " ( Instruct. pastoral.

p. 164. sqq. ). Es iſt dies alles die lautere unbeſtreitbare Wabrheit.

So heißt es u . A. in der Apologie der Augsburgiſchen Confera

ſion : „ So wird auch von unſeren Predigern allzeit daneben gemeldet, daß

die ſollen verbannet und ausgeſchloſſen werden, die in öffentlichen

Laſtern leben, Hurerei, Ehebruch ? c .; item , ſo die heil . Sacramente verachten .“

(Art. 11. Von der Beichte. fol . 68. b . ) . So heißt es ferner in den

Schmalkaldiſchen Artikeln : „ Den großen Bann, wie es der Pabſt

nennet, halten wir für eine lautere weltliche Strafe und gehet uns Kirchen

diener nichts an . Aber der kleine das iſt der rechte chriſtliche Bann ,

daß man offenbarlice, halsſtarrige Sünder nicht ſoll lajien zum

Sacrament oder andere Gemeinſchaft der Kirden tommen ,

bis ſie ſich beſſern und die Sünde meiden . " (Th . III, Art. 9. fol. 148. b. ) .

Luther ſchreibt: „ Uns iſt der Bann befohlen , daß , wenn jemand wider

Gottes Gebot fündigt, und will nicht hören, daß man ihm ſeine Sünde

binde... Es iſt aber die Welt (Gottlob ?) ißt ſo fromm , daß man des Ban

nens nicht darf, ob ſie gleich mit Sünden überſchwemmet iſt. Denn ſie ſtedt

voll Geizes, Haſſes, Neids, Betrugs, ja, voller Schande und laſter. Noch iſt

keine Sünde da, die man bannen könnte. Es heißt ißt alles redlich und ehr

lich gehandelt, Nahrung geſucht, es muß alles Heiligkeit ſein, und ſind in's

Teufels Namen alle fromm worden . Darum hat dieſer unſer Bann des

Lebens halben nicht mehr ſtatt. Wir können dieſen Bann nicht aufridyten .

Aber ſo wir nicht können die Sünde des Lebens bannen, ſo bannen wir doch

die Sünde der Lehre. Den Bann haben wir dennoch behalten , daß wir

ſagen : Die Wiedertäufer, Sacramentirer und andere Reper ſoll man nicht

hören ; bannen und ſcheiden fie von uns . Dieſes iſt das nöthigſte Stüd.

Denn wo die Lehre falſch iſt, da fann dem Leben nicht geholfen werden.
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Wo aber die Lehre rein bleibt und erhalten wird, da kann man dem Leben

und dem Sünder wohl rathen . Denn da hat man die Abſolution und die

Bergebung, wenn's zur Lehre kommt. Sit aber die Lehre hinweg, ſo geht man

irre, und findet man weder Bannen nach Löſen . Da iſt's denn alles ver

loren .“ (Zu Matth. 18, 18. Erlanger Band XLIV , 94. f. ) . Obgleich

ſich jedod Luther außer Stand ſab, die volle Kirchenzucht auch in Betreff des

Levens einzuführen, ſo wünſchte er es doch von Herzen und hat er dies auch

an unzähligen Stellen ausgeſprocyen . So ſcreibt er z . B. im 3. 1513 an

Anton Lauterbady : „ Ihr thätet wohl daran und ließe mir’s gefallen , ſo ihr

den Bann wieder aufrichten könntet nach Weiſe und Erempel der erſten Kircie.

Aber es würde den HofjungHerrn euer Fürnehmen ſehr faul thun und ſie hart

verdriegen , als die nun des Zwangs entwohnet ſind . Unſer HErr Gott ſtehe

eut bri uiid gebe ſein Gedeihen dazu . Dod) wäre ſolche Disciplin von

nöthen ; denn der Muthwille, daß jedermann thut, was er nur will, nimmt

zuſeóeids überhard und wird durchaus eine lautere Schinderei.“ (LVI,

58. f.). Aut im Unterricht für die Viſitatoren " vom Jahre 1528 hatte

Luther mit Melanchthon ſchon erklärt : „ Es wäre auch gut, daß man die

Strafe des rechten und chriſtlichen Bannes, davon geſchrieben ſtehet Matth .

18 , 17. 18. , nicht ließe abgeben ." ( Walch's Tom . X , 1965. f. ) Auch die

Wittenberger von Putier mit entworfene Conſiſtorial - Ordnung ent

hält ein langes Regiſter der Sünden , um welcher willen , wenn man darin

bebarre, der Vann folgen ſolle. 5. Porta's Paſtorale, herausg . von Cramer.

S. 692. 11. )

Ein arger Irrthum wäre es daher zu wähnen, weil zur Zeit der Nefor

mation die Rirdenzucht nicht völlig in Schwang gebracht worden ſei, ſo folle

man auch jetzt nicht darauf bedacht ſein , dieſelbe wieder in Schwang zu brin

Dannhauer ſchreibt hierüber : ,,Anfangs zur Zeit Lutheri und leis

ner Paraítaten , da man nach der babyloniſchen Gefängniß wiederum ange

fangen zu bauen, hat man Sdwert und Bauzeug zugleich haben müſſen ,

wie Nehem . 4 , 17 .: ,Mit der einen Hand thaten ſie die Arbeit und mit der

andern hielten ſie die Waffen . Anfangs tonnte es nicht ſo ſein ; die

*) In den Tiſdreden Luthers findet ſich folgende merkwürdige Erzählung : „ Ein

Bürger zu Wittenberg hatte ein Haus um 30 Gülden gekauft ; da er'ð nun lange hatte

inne gehabt und gebraucht, und nid ts ſonderlichs drein verbauet, denn vier Stuben mit

leimen geblebet und getündet, darnach wollte ers wieder um 400 Gülden verkaufen, ſdlug

dieſelben vier Gemache an und machte die Nechnung, da ſie würden vermiethet, fönnte

man 20 (Gülden draus nehmen. Da ſagte Dr. Martinus: Will der Tropf einen faulen

Balken und gekleibte Dredwand liegenden Gründen gleid) adren ? Wil er ſo handeln ,

ſo werde ich ihn in Bann thun und ercommuniciren, daß er ſich der Sacramente und des

Chriſtenthums äußere und enthalte . Und denfc nur nidt, daß er in Himmel gehöret.

Es wäre mehr denn genug, wenn er es um anderthalb hundert (Gülden verkaufte ac.

Wir müſſen die Ercommunication wieder aufrichten .“ (XXII , 955.) Was ſollten wir

jeßt thun, wenn wir ſchon eine ſolche Uebertheuerung, einen ſolchen Miethwucher mit dem

Bann betroben wollten ?

2
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Das evangeliſche öfumeniſde Concil zu New York.

Reformations - Helden hatten ſo viel zu thun mit der Reformation, daß ſie die

Aedification und Kirchenbau nicht ſo wohl fortführen konnten . Nun aber

der Bau ausgeführt iſt, ſo iſt vonnöthen der xatapreolus, das Flicken .

Es wäre ja ein liederlicher Haushalter, welchem ein ſchön Haus gedenkt

worden, der es nicht wollte im Bau erhalten , ließe ihm allentyalben in's

Dach regnen , beſſert's nicht und ließe es endlich gar einfallen . Alſo iſt es

ſchlimm gehauſet, wenn man den eingeriffenen Aergerniſſen nicht mehret und

die Kirche nicht durch gute Zucht erhalten wollte. Aeder, die lange ivüſte

gelegen, bauet man : warum ſollte man nicht auch die gefallene Kirden -

Disciplin wieder aufridyten ?" ( Ratechismud -Mild ). X , 291.)

(Fortſeßung folgt . )

Das evangeliſche ökumenijoe Concil zu New York.“

Sritdem Pio nono den Scylujact ſeiner heilloſen Kirchencomödie mit

dem impoſanten Aufzuge eines ſogenannten , ökumeniſchen Concils" zu fröntent

-- und wahrſdvinlich dann auch unter den Weihrauchwolken desſelben von

den Brettern abzutreten -- beſchloſſen hat, ſcheint man auch in proteſtan

tijden Lagern mit einein Male fein größeres Bedürfniß zu fühlen, als die

Abbaltung eines richtigen ökumeniſchen evangeliſchen Concils. Pio nono

hat doch jedenfalls gewust, was der Zeit noth iſt, was angenehm iſt, was

Ebrfurdt gebietet , Kraft anzeigt und die Welt mit Bewunderung erfüllt .

Wie ſollten ſeine erhabenen Concils - Ideen unter den großen Männern des

Proteſtantismus nidt vollen Anflang finden ! Anſtand, Ehre, Geſchmack und

Politik gebieten das . Alſo vor allen Dingen ein Concil. Die Herren von

der evangelijden Alliance dies ſeit und jenſeit des Meeres find denn auch

rührig dasſelbe im nädyten Jahre in New York zu Stande zu bringen .

Wiſſen denn die Herren auch, was ſie mit und auf dem Concil eigentlich

wollen ? – Darüber hat die Geldsidyte noch nichts gemeldet. Gewiß iſt

jedud ), daß fie Großes wollen — große Beſchlüſſe - große Union - große

Demonſtrationen gegen Pio nono und ſein Concil große Thaten !

Große Männer ſind nämlich geladen. Der amerikaniſche Botſchafter, Herr

Dr. Schaf, hat die Einladungen beſorgt. Am 4. November wurde unter den

Auſpicien der amerifaniſchen Alliance in der reformirten Kirche, Ede der

5. Avenue und 29. Straße, New York, eine Verſammlung abgehalten, deren

Endzwed war, den Bericyt des in voriger Woche von ſeiner, im Intereſſe des

Concils unternommenen transatlantiſchen Reiſe zurüdgefehrten Dr. Schant

entgegen zu nehmen . In der Abendipung ſagte derſelbe u . A .: es entſtehe

die Frage : „ Sou das ökumeniſche Concil der Kirche Roms von Seiten der

proteſtantiſchen Chriſtenheit unbeantwortet bleiben ? Das Concil von Trient,

welches mit mehreren Unterbrechungen über 20 Jahre (?) lang anbielt, wurde "

(55 Jahre ſpäter ! ) ,, beantwortet durch die Synode zu Dortrecht und die Wet
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minſter Convocation , welche beide das Glaubensbekenntniß und die Dogmen

eines großen Theils der proteſtantiſden Chriſtenheit bis auf dieſen Tag con

trolliren . Was ſoll nun in dieſem wichtigen Falle gethan werden “ ( Das

klingt als ob jedes neue römiſche Pfaffen - Concil dieſe Frage nöthig machte ).

,,Dieſe Frage führt uns auf einmal auf den Gegenſtand und den Zwed unſerer

Verſammlung. Meine Ueberzeugung iſt" ſagte Dr. Schaff, ,baß der pro

jectirte große proteſtantiſche Kirchentag in New York, nach Beendigung des

römiſchen Concile, einen ebenſo bedeutenden Antheil der öffentlichen Aufmerfa

ſamkeit auf ſich ziehen werde, als die Verſammlung in Rom bis jetzt gethan

hat." Dann folgt der Bericht ſeines Reiſereſultats. In England drüdten

Alliance- leute, Congregationaliſten und andere Körperſcaften ihre wärmſten

Sympathien für die Sache des Concils aus und wollten Delegaten ſchiden .

Sebr viele Parlamentsmitglieder, Edelleute, Wesleyaner und Baptiſten, voran

Dr. Spurgeon, wollen kommen . Dr. Alvard von der Hochkirche will eine

Abbandlung über „ chriſtliche Vereinigung " einjenten . Auf dem Continent

batte der Ehrw. Concils - Bitter anfänglich mit großen Sdywierigkeiten zu

fämpfen (die gefährliche Meerfahrt - Seefrankheit -- zärtlich beſorgte Ehe

frauen , was mag der liebe Dr. Schaff für Arbeit gehabt haben ! ) — aber

finis coronat opus „alle dieſe Hinderniſſe verſchwanden endlich unter dem

zunehmenden Intereſſe für das große Wert. " In Paris characteriſtiſcher

Enthuſiasmus . Dr. Preſſenſe will erſt ein wenig in Rom zuborchen , um

dann deſto entſchiedener die Beziehungen des Proteſtantismus zu jenem

Concil vor der proteſtantiſchen Berſammluug erläutern zu können . In den

Niederlanden wurde in einer zu Utrecht tagenden Verſammlung die Concils

Sadie gleichfalls mit Enthuſiasmus begrüßt. Dr. Ban Oſterzee und

Dr. Coben Stuart, Baron Van Loon und andere ,,berühmte Männer

Hollands“ verſprachen zu kommen. In der Ueberzeugung, daß das projectirte

New Yorker Concil nur dann einen wahrhaft ökumeniſchen Charakter

tragen oder irgend welches theologiſches Gewicht auf dem europäiſchen Feſt

lande ausüben fönne, wenn auf demſelben deutſche Gelehrſamkeit zahl

reich vertreten ſei, warb der Herr Dr. Scaff denn mit beſonderem Fleiße

in Deutſchland. In Bonn, dem ,,Siße der berühmten Univerſität“, gab der

gelehrte Dr. lange leider eine abſchlägliche Antwort, trosdem er aller Unfoſten

enthoben ſein ſollte. In Berlin hielt Dr. Hoffmann zwei für das Concil

begeiſterte Anſprachen in einer ſpeciell arrangirten „ evangeliſchen Verjamme

lung, “ der auch Mr. Bancroft, unſer Geſandter in Preußen, beiwohnte.

Dr. Hoffmann will auch dem Concile zu thun geben . Von Berlin und Halle

wollen perſönlich erſcheinen die Herren Dr. Dorner und Dr. Kraft, Hofpredis

ger Dr. König , Profeſſor Meßner, Graf Bernſtorf, ſelbſt der 70jährige Tho

lud und Andere. In Baſel und Genf abermals große Bewegung und

Theilnahme. Die Doctoren Godet, Aſtie, Pronier, Coulin, Von der Golt,

Stäbelin und andere Größen haben ihren Beſuch zugeſagt. Spanien rendet

Dr. Antonio Carraſio und Italien Prof. Reveil . Endlich verſprechen audy
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die Theologen der Hanſeſtädte Hamburg und Bremen ihre Unterſtügung.

Bon Berſuchen und Erfolgen unter Lutheranern iſt nirgends die Rede.

Schade denn es gibt doch auch unter dieſen große, gelehrte und liberale

Männer, - Männer für ein New Yorfer ökumenides Concil ! — Solie

lidy, heißt es in dem Bericht des ,,Apologeten " vom 15. Novbr ., ,,iſt Dr. Scarf

der froben Zuverſicht, daß die projectirte Verſammlung, in Bezug auf Inte

teile der Deliberationen und Wichtigfeit der Reſultate, einen bervorragenden

Plaz unter den großen Concilien der Kirche Jeſu Chriſti während der

driſtlichen Aera einnehmen wird . " — Wirklidi ? Und blos darum, weil eine

unter allerlei Namen und Titeln ſchon ſo oft verſammelte Menge von

gelehrten Indifferentiſten und kirdienpolitiſchen Erperimentalthcologen ſich

diesmal unter dem Namen „ ökumeniſches Concil“, in der großen Stadt

New York einmal wiederverſammeln ? Wir wünſdyen den Herren dieſes

Concils, daß ſie zunächſt ihre Augen nur getroſt von allen großen Con

cilien," großen Heſultaten " und „ bervorragenden Plägen " hinweg wenden

und nichts anderes in das Intereſſe ihrer Deliberationen ziehen möchten, als

ihre Lehre und Praris auf das genaueſte nach dem Worte Gottes zu reguliren .

Erwarten können wir jedoch nichts als ein längeres oder fürzeres Concilegerede

,, in vielerlei Sprachen , " aber nidyt wie am erſten Pfingſten, ſondern wie zu

Babel . + Intereſſant iſt übrigens nod), daß ein gewiſſer Bruder Leo ... ,

der Berichterſtatter des Scaff'iden Vortrages, im ,, Apologeten " den Vors

chlag madyt – eine Einladung zum New Yorfer Concil auch an den

Pabſt ergeben zu laſſen, damit er dieſe herrlidie Gelegenheit benuße, fich

von ſeinen Jrrthümern zu überzeugen und ſich dann der evangeliſden Kirde

Jeſu Chriſti (NB. den Methodiſten ) anzuſchließen . “ Wahrlich ein gelun

gener Vorſcylag, ein großes Project ! Man denke nur, Pio nono unter der

Arbeit zweier Brüder ... an der Fußbank! Würde das Concil dieſes

große Project zu dem ſeinigen machen , ſo würde es doppelt groß ſein ! –

R.

Die Immanuels - Synode,

(von Paſtor Diedrich gegründet), verſammelte ſich im vorigen Jahre am

15.–19 . September in Liegniß . Sie beſteht aus 12 Paſtoren und 19 Depu

tirten . Paſtor v . Rienbuſch in Halberſtadt berichtet über die Verhandlungen

in ſeinem ,, Immanuel" u . a . Folgendes : ,,Unſere Synode fiebt den Haupts

zwed ihrer Zuſammenfünfte in fortwährendem Streben nad völliger Aus

gleidung in der Lehre auf dem Grunde des Wortes Gottes. Es mag ſehr

erbaulich für Solche fein , welche ſich gern begeiſtern , wenn zu Anfang einer

Synode der Vorſtbende fragt, ob ſich jämmtliche Synodalen zu ſämmtliden

Schriften des Concordienbuchs bekennen und auf dieſem Grunde alle Ver

handlungen führen wollen – und es wallt darauf ein volltöniges ,Amen

durch die nun gänzlich beruhigte Verſammlung. Dieſes voltönige wird

aber zu einem hohltönigen, wenn man zuſieht, wie wenige die Befenntniß
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driften bis auf die einzelnen Redeweiſen ſtudiren und wie viele ſie gar nicht

ſtudiren , vielmehr bei allen ſchwierigen Fragen vertrauensvoll auf ibre

Wortführer ſehen , und daß dieſe gerade ihr ,Amen . allezeit bereit haben .

Dieſe Art iſt unwahrhaftig und alle Gaufelet in ſolchen tiefernſten Ange

legenheiten beſtraft ſich darin, daß ſie in völliger Menſdenknechtſchaft von

Seiten des großen Hanfens unter einem oder einigen kräftigen Geiſtern

endet . “ Was hier der liebe Paſtor v . Nienbuſch ſchreibt, findet leider ſeine

Anwendung vielfach auch auf hieſige Verhältniſſe, indem es hier jeßt förmlich

Mode wird, ſich mit vollem Munde zu ſämmtliden Symbolen der Kirche zu

bekennen , ohne ſie jemals mit Gottes Wort verglichen und an dieſem Probir

ſtein bewährt gefunden zu haben. Bei ihrer lebten Verſammlung hatte die

Immanuels -Synode über die Frage : „ hebt jede Lebrabweidung die Kirden

gemeinſchaft auf ? " leider Herrn Paſtor Meinel, einen entſdviedenen Schüler

Löhe's , zum Referenten . Das Neferat litt daber, weil es nichts deſto weni

ger nicht latitudinariſch ſein wollte, an arger Berwirrung. Paſtor v . Kien

buſch bemerkt darum : „ Bei der Beſprechung in der Synode wurde es fühlbar,

daß ein anderer Bruder dieſe Säße hätte vorher, wegen etwa zu machenter

Ausſtellungen bearbeiten müſſen, um die Debatte (darf und ſchlagend auf die

anfechtbaren Puncte zu leiten . Der Verſammlung war nach dem Vortrage

deutlich abzufühlen, daß ſie ſich der großen Tragweite derſelben bewußt war.

Es galt die wichtigen Begriffe , Lehre “ , „fundamental und nicht fundamental

in der Lehre 2. feſtzuſtellen ; es galt ferner eine Verſtändigung über das ,

was in den Bekenntniſſen als Kernpunct der Lehre hingeſtellt ſein ſoll, und

das , was nur als beiläufige Aeußerung vorkommt. Die Unterſcheidung von

Glaubensartikeln , welche im Kampfe gegen Jrrlehrer mit klaren Worten der

beil . Shrift erwieſen ſind, und von deu ferungen , weldie beiläufig gemadyt

ſind, wird ſich immer wieder geltend maden. Daß die Kirdien- und Abend

mabisgemeinſchaft allerdings nicht durch alle und jete Abweichung vom

Buchſtaben der Befenntniſſe aufgehoben werde, bierüber – fo dien es tem

Berichterſtatter - war kein Zwieſpalt in der Verſammlung; aber eine gewiſſe

Zurüdhaltung wegen einzelner, erſt gründlich feſtzuſtellender Ausdrücke war

ebenſo offenbar. Man kann es unbefriedigend nennen , daß feine gemeinſame

Erflärung erfolgte - aber es läßt ſich auch als befriedigend anſehen , ſofern

man ſich beideiten wollte, eine genau Formulirte Erklärung in dieſer hech

wichtigen Sache zu vertagen , bis nochmaliges und abermaliges Beſehen und

Bedenken derſelben in der Furcht Gottes ſtattgefunden . " Offenbar hatte die

Immanuels- Synode den dylüpfrigen Boden und die Schiefebene Jowa's

betreten, aber Gewiſſenhaftigkeit und das Gefühl der großen Verantwortlich

feit, weldie im Abidhließen vor der rechtgläubigen Kirde mit ſich bringen

würde, hielt ſie glüdlicherweiſe davon zurüc. leber ihre Stellung zur alls

gemeinen lutheriſchen Conferenz" (die in Hannover tagte ) beißt es : ,,Es

wurde hervorgehoben, wie wir ohne Hoffnungen nach Hannover gegangen

ſeien, vielmehr nur deshalb, weil wir bei einem Aufrufe an alle Lutheraner
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um ſo weniger hätten fehlen wollen, als man hie und da geneigt ſchien, uns

für etwas anderes zu halten . Wir ſeien ſtets bereit, in freier Conferenz mit

allen denen zu verbandeln, welche von uns Grund unſeres Gegenſaßes gegen

Univn und geſebliches Kirchenregiment zu hören begehrten, ſeien es landes

firchliche Lutheraner, oder Breslauer, oder Vereinslutheraner. Da aber die

„Lutheriſche Conferenz“ nicht unterſuchen wolle, wer oder was lutheriſch ſei,

ſondern in ihrer dermaligen Zuſammenſeßung ſich anſtelle, eine Repräſentation

der lutheriſchen Kirche zu ſein, ſo glaube man nicht, daß Gott der HErr ſids

zu ſo tiefer Unwahrheit bekennen werde. Einer der Brüder hob inſonderheit

hervor, daß er bei einer ferneren Betheiligung an der Conferenz ſeinen Kampf

gegen die Union verleugnen würde.“ Dieſe Sorge deint das General

Council und Jowa nicht zu haben ; ſie werden ſich vielmehr gratuliren, von

einer ſo anſehnliden Verſammlung ein testimonium orthodoxiae erhalten

zu können.

Litterariſde Intelligenzen.

1. Proteſtantiſche Antwort auf den an alle Proteſtanten

gerichteten Brief Pabſt Pius IX, mit einer Vorrede an den

ſelben . Eine Schußwehr wider Rom, dem chriſtlichen Volf aus aller

lei Stand und Geſchlecht zu Nuß und Frommen dargeboten vom Ver

faſſer von „ Gotteswort und Menſchenwort " ( Stadtpfarrer Dr. A.

H. Schid ). Erlangen 1869 , Deidyert (VI, 294 Seiten gr. 8 ) .

Preis 1 Thlr .

Nach den Auszügen, welche aus dieſem Werfe die ,, Algem . Ev . -luth .

Kircienzeitung" gibt, muß dasſelbe von nicht geringem Werthe fein. Der

Berfaſſer, ſo heißt es in der Kirchenzeitung", hat der päbſtliden Aufforde

rung eine proteſtantiſche Antwort" zu Tbeil werden laſſen, in der er baupt

fächlich darauf ausgebt, das Fundament der römiſchen Kirche, das ganze

Pabſtthum in ſeiner Grundloſigkeit hiſtoriſch darzuſtellen. In vier Abſchnitte

hat er ſein Werk getheilt. 1. ,,Das Pabſtthum und ſeine göttliche Eins

Tepung." – ,,Sind Sie — To fragt die an den Pabſt ſelbſt gerichtete Vorrede

- als höchſter Vorſteher der Kirche von Gott und JEſu Chriſto eingeſekt

oder iſt es einer 3hrer Vorfahren ? Sind Sie als lebendige Autorität zur

Belehrung in Sachen des Glaubens und der Sitte, zur Regulirung aller

menſchlichen Ueberzeugungen in Erfenntniß und Wandel, im privaten wie im

bürgerlichen Leben göttlich eingeſebt ? Die göttliche Einſepung müßte ſich bei

gar nichts ſo klar nachweiſen laſſen , als beim Pabſtthum , da es chriſtliche

Lehre, Sitte und Leben von ſich abhängig macht, da Millionen auf dasſelbe

bliden als auf ihre höchſte Autorität ? Wenn in dieſem Betreff Zweifel und

Bedenken übrigbleiben könnten , ſo wäre das ein Mißgriff, ein weſentlicher

Mangel der göttlichen Offenbarung in der Schrift. Es muß entweder die



Litterariſche Intelligenzen . 23

von Ihnen behauptete göttliche Einſetung ganz klar und offen vor aller Welt

Augen baliegen oder ſie iſt trop 3hrer Behauptung nicht vorhanden und Sie

haben dann auch fein Recht zu dieſem Brief ! Alſo göttlich eingeſet oder nicht

göttlich eingeſept, das iſt die Frage für Sein oder Nichtſein des Pabſtthums."

Es wird nun an der Hand der unentſtellten Geſchichte aufs klarſte nachgewie

ſen , daß die ganze chriſtliche Kirche gar nicht auf das Pabſtthum angelegt iſt,

und zugleich die ganze Entſtehungsgeſchichte der römiſchen Curie verfolgt und

vorgeführt. Wir geben einiges aus dem reichen Inhalt : Urſprüngliche

Gleichheit der Biſchöfe und Presbyter. Iſt der Brief des Clemens ein Zeichen

päbſtlicher Macht ? Wie verträgt ſich die verſcyiedene Zeit der Paſſahfeſtfeier

mit dem Vorhandenſein einer päbſtlichen Macht? Finden ſich bei Ignatius

Spuren einer ſolchen ? Oder bei Jrenäus ? Der Biſdof fängt an, über die

Presbyter erhoben zu werden. Geben Cyprian's Einheitsgedanken Zeugniß

für das Pabſtthum ? Mehrung der Gemeinden und der Kirchenämter.

Bedeutung der Mutterkirchen und damit zuſammenhängende Entſtehung der

Patriarchen und Metropoliten . Nom erhält als Hauptſtadt des römiſchen

Reids gleichen Rang mit den übrigen Mutterkirden . Rangſtreitigkeiten der

fünf Patriarchen . Hebung Roms in firchlicher Geltung durch ſeine welt

liche Stellung. Etwas über die 1. g . Nomfahrten. Sind ſie ein Zeichen

für das Pabſtthum ? 3. B. die Reiſe des Juſtin nach Rom ? Oder die des

Polyfarp ? Oder die des Drigenes ? Und in dieſer licytvollen Weiſe wird die

ganze Geſchichte bis auf die Gegenwart verfolgt unter ſteter Bezugnahme auf

die einſdlägigen Kirchenlehrer. S. 36–54 wird , von Matth. 16. ausge

gangen , der klare Schriftbeweis gegen das Pabſtthum geführt . Alle päbſteln

den Momente, die man in die Schrift hineinſchmuggeln möchte, beſtehen nicht

vor der Wahrheit, und ein Bollwert der falſch berühmten Kunſt nach dem

andern fädt zuſammen. Dabei ſieht der Verfaſſer in der Geſchichte beſonders

vier Hebel, welche der Entſtehung und Förderung des Pabſtthums Vorſdub

leiſteten : 1. die Pſeudoclementionen ; 2. die Erklärung des Kaiſers Phofas ;

3. die weltliche Macht der Päbíte und 4. Die pſeudoiſidoriſden Decretalen .

Zulebt läßt der Verfaſſer die Reſultate ſeiner Forſdung auch noch durch die

andern wiſſenſchaftlichen Gebiete, wie regeſe, liturgif, Kirdyenredst, Litte

raturgeſchichte, Poeſie, ja durch den römiſchen Hof ſelbſt ihre Beſtätigung

erhalten . So gelangt das Werk zu dem unerſchütterlichen Sdluß : das

Pabſtthum iſt nicht göttlich eingeſetzt ; damit fällt auch ſeine Unfehlbarkeit,

und vollfommen berechtigt iſt die darauf folgende durch katholiſche Stimmen

verſtärkte Mahnung an bas Pabſtthum . - In dem 2. Abſchnitt : ,,Der

Pabſt und das Concil ", kommt kurz und bündig das ganze Concilsweſen

von Anfang an nach ſeinen verſchiedenen Phaſen und Wandlungen zur

Erörterung und gibt jedem ein flares Bild der jeweilig beſtandenen wirt

lichen Zuſtände. Wir ſeben da das Verhältniß der römiſchen Biſchöfe zu

den Concilien, das der römiſchen Kaiſer, ſodann der deutſchen Könige und

Kaiſer zu denſelben, das Verhältniß der Concilien zu den Synoden , die ·
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Abirrungen der römiſchen Synoden , die päbſtliche Unfähigkeit zur Reforma

tion der Kirche und die dadurch bedingte Reformationsunfähigkeit der Con

cilien , die unwürdige Behandlung der Concilien durch das Pabſtthum , nach

gewieſen am Tridentiner Concil. Daran ſchließt ſich die Beantwortung der

Fragen : verträgt ſich überhaupt das Synodalprincip mit dem Pabſttbum ;

was haben die römiſchen Synoden, was hat das Tridentiner Concil gewirkt,

und was wird das bevorſtehende wirken ? Merkwürdige Geſtändniſſe endlich

eines päbſtlichen Geheimſecretärs über das Concilsweſen ſchließen dieſen Ab

ſchnitt . - ,,Der Pabſt und ſeine Liebe zu den Evangeliſchen " bildet den

3. Abſchnitt. Der ganze päbſtliche Brief iſt voll von Liebesverſicherungen ;

was es aber um dieſe Liebe ſet, wird hiſtoriſch bezeugt an den Albigenſern

und Waldenſern , an der Inquiſition und ihrem Wüthen in Spanien und

Portugal, an den Verfolgungen der Evangeliſchen in England, 3rland ,

Böhmen, Frankreich und den Niederlanden, in Thorn, Dresden , Schweden

und Italien . So wenig aber den Pabſt ſeine angebliche Liebe zu den Evan

gelijden zu dieſem Brief berechtigt, ſo wenig aud die Zuſtände ſeiner eigenen

Kirche ; und ſo maden denn „ Der Pabſt und die Zuſtände ſeiner Kirche

den vierten und legten Theil des Werfes aus. Zuerſt wird hier das Geiſtes

leben innerhalb der römiſchen Kirche im allgemeinen behandelt, ſodann das

Bibelverbot, die römiſche Kirdyenlehre, der Cölibat, die lateiniſdie Sprache

beim Gottesdienſt, der römiſche Gottesdienſt überhaupt, das religiös- ſittliche

Leben , das Vereinsleben, das politiſche und das gewerbliche Leben und zulegt

die Einheit in der römiſchen Kirche ſelbſt. Erwälynt muß noch werden,

daß allen Wahrheiten durch das ganze Budy Zeugniſſe aus der katholiſchen

Kircye ſelbſt beigefügt ſind, wodurch der Verfaſſer nebenbei erreichte, die 10

hod) gerühmte Einheit der römiſchen Kirche als gar nicht vorhanden bewieſen

zu haben . Und je ſchwerer es geweſen ſein mag , dieſe römiſch-polemiſche

Litteratur, welche faſt überall unterdrückt iſt, aufzuſuchen, ihr nachzugehen

und ſich in ſie hineinzuleben , um ſo mehr hat der Verfaſſer für die Mühe,

Der er ſich unterzogen , Anſpruch auf unſern Dant, und er würde ihn wohl

noch mehr verdienen, winn er die jener entnommenen Belege überall mit gæ

nauer Angabe der Quellen angeführt hätte . Indem wir daher ſeine reich

baltige Schrift beſtens empfehlen , ſchließen wir mit den Worten , die er ſelbſt

Dem Ganzen als Schluß gegeben : ,,So laden wir ihn (den Pabit) denn ein,

dem Wahn der Unfehlbarkeit demüthig zu entſagen , dem untrüglichen Wort

des HErrn allein die Ehre zu geben in Lehre und leben , und dem klaren un

verfälſchten Evangelium unſers HErrn Jeſu Chriſti fich zu unterwerfen !

Alle Decretalen ſeien abgethan , denn ſie ſind und bleiben, ob echt oder unst,

Menidenſatungen. Der Pabſt ſcheue ſich nicht, offen zu erklären : wenn die

römiſche Kirche gerettet werden und eine N :formation erfahren ſolle, ſo müſſe

ſie ſich der evangeliſchen Kirche nähern. Von der Rückkehr zur evangeliſden

Wahrheit hängt nicht blos ſein eigenes Heil, ſondern auch das Heil der gans

zen chriſtlichen Geſellſchaft ab.“
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2. Der Pabſt und das Concil von Janus. Eine weiter aufge

führte und mit dein Quellennadweis verſehene Neubearbeitung der

in der „ Augsburger Allgemeinen Zeitung“ erſchienenen Artikel : Das

Concil und die Civilta . Leipzig 1869, Steinacker (XIX , 451 S. 8.)

Preis 1 Thlr.

Ueber dieſe Scyrift heißt es in der ,,Allgem . Ev . - Luth . Kirchenzeitung " :

Unter allen durch das Concil hervorgerufenen Schriften wird dieſe eine der

bedeutendſten bleiben . A18 Berfaſſer nennt ein wohlverbürgtes Gerüdyt

Männer, welche in der katholiſchen Theologie Deutſchlands eine hervorragende

Stellung einnehmen , und der Leſer wird nur geneigter, dem zu glauben,

wenn er auf Schritt und Tritt der umfaſſendſten Gelehrſamkeit und einem

ungemein ſichern geſdichtlichen Urtheil begegnet .* ) Nad; dem Vorwort ſoll

die Schrift über die Fragen , welche vorausſichtlicy auf dem Concil zıır Enta

(dyeitung fommen werden , eine geſchidliche Orientirung bieten . Aber dies

iſt nicht der alleinige Zwecf, vielmehr nur Mittel zum Zwec . Sie roll ror

nehmlich „ ein Aft der Nothwehr, eine Appellation an die Denkenden unter

den gläubigen Chriſten , ein geſchichtlich begründeter Proteſt gegen eine dro

hende Zukunft, gegen das Programm einer mädytigen Koalition ſein ."

Die Verfaſſer bekennen ſich zur liberalen Ridytung in der katholiſchen Kirde,

8. b . zu derjenigen , die von den Jeſuiten als die liberale bezeichnet wird. ...

*) Von all den verſchiedenen Vermuthungen , weldie gleich vom Bekanntwerden der

Artikel in der „ Augsb. Allgem . Ztg . " an über die Autorſdaft derſelben laut geworden ,

dürfte wohl diejenige die meiſte Wahrſcheinlichkeit für ſich haben, welche, wie das auid , vor

kurzem die bekanntlich ſonſt gutunterrichteten „ Hiſtoriſch-politiſden Blätter“ thaten, ten

Stiftspropſt Dr. v . Döllinger in Münden als Hauptverfaſſer bezeichnet. Die etwas un

geſchidte Polemit, die allerdings im Vorwort gegen denſelben ſidh findet, kann nichts gegen

dieſe Annahme beweiſen , da ſie nur als ein Schachzug anzuſehen iſt, der die Aufmerkiam

feit nad anderer Seite ableiten ſoll. Welche Bedeutning man übrigens der Sdrift

von der ſoeben eine engliſche Ueberſeßung (London, Ringtons) erſợienen, die in der ge

lehrten Welt Großbritanniens großes Aufſehen erregt, während eine franzöſiſde und

italieniſche unter der Preſſe ſich befinden, die beide nod vor dem Beginn des Koncils

erſdeinen werden katholiſderſeits beilegt, erhellt am beſten aus einem Urtheil des

„ Kölner Paſtoralblatts“, das dieſelbe wohl als „ das gefährlichſte Werk" bezeichnet, „ weldies

ſeit vielen Jahren gegen die Kirche geſchrieben worden ; ſo gefährlich, daß es nid) t nur den

Laien, ſondern ſelbſt gebildeten und braven Geiſtlichen, die es ohne beſondere Vorſicht und

Vorbereitung leſen , ſdwere Verſuchungen gegen den Glauben bereiten kann . Um ſo mehr

müſſen die gewöhnlichen Laien vor der Lectüre des Buds gewarnt werden, da ſie abſolut

nicht in der Lage ſind, die Schlingen, die ihnen hier gelegt werden, zu entwirren . Denn

„ Janug " verſteht ſich aufs falſche Citiren (was body wohl noch erſt nadýzuweiſen wäre) und

Auslegen ſo muſterhaft, und weiß dabei ſo fein und geſdidt die Sache darzuſtellen und

durd hiſtoriſche Erudition zu blenden, daß ſelbſt gebildete Geiſtliche und Laien, die nicht

immer die Quellen nachleſen fönnen, in große Verſuđıungen geführt werden “ . So iſt es

denn nur zu verwundern, daß es bis jeßt an Gegen- und Widerlegungsſdriften noch

ganz gefehlt hat und erſt gegenwärtig der Herausgeber des „ Kölner Paſtoralblatts “ , Prof.

Dr. Sveeben in Köln, mit einer kürzern und Prof. Dr. Hergenröther in Würzburg mit

einer längern Widerlegung des „ Janus“ beſchäftigt ſind.
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Die Verfaſſer unterſcheiden zwiſchen der katholiſchen Kirche und dem Papiss

mus ; jener wollen ſie dienen , dieſen aber bekämpfen . Und da ſie fürchten ,

daß er mit Hülfe ſeiner vorzüglichſten Schildknappen, der Jeſuiten , das

Concil nur benußen wolle, um ſeine Herrſchaft auf die Dauer zu befeſtigen ,

erbeben ſie beizeiten ihre Stimme, um die öffentliche Meinung zu weđen und

über die Gefahr zu unterrichten .

Hirdlid -Zeitgeſchichtliches.

I. America.

Die deutſche evang.-lutheriſche Synode vom Staate New York (die T. g .

Steimle's -Synode). Derſelben hält Paſtor Dr. Mohlbenke im „ Lutheriſchen Herold"

vom 27. Novbr. eine Lobrede. Darin heißt es u . a.: ,,Durd eine Verbindung mit dem

jenigen Theil der Buffalo -Synode, welcher unter der Leitung des Paſtorg von Rohr ſteht“

(ein Mobldenfe'ſơer Euphemismus), „ bat ſie ihre kirchliche Stellung deutlich genug aus

geſprođen, ſowie ihren Gegenſaß zu den von der Miſſouri- Synode über Kirde und Pre

digtamt vorgetragenen Lehren zu erfennen gegeben . “ (Natürlich Grund genug zu einem

Panegyrikus auf ſie ). „ Es iſt natürlich, daß bei den fortwährenden Berührungen mit

Gliedern des alten New Yorker Miniſteriums " (von dem die Steimle’s-Synode im

Jahre 1866 ſich trennte) ,,die Frage immer häufiger auftauchte und auch in einer Sißung

vorgelegt wurde, ob nicht eine Vereinignng mit dem New Yorfer Miniſterium an der Zeit

und ſegensreich ſein möchte. “ Man „ beſchloß, die vom Miniſterium angebotene und ge

wünſdte Vereinigung zu vollziehen, ſo bald das New Yorker Miniſterium ſich in ſeiner

Conſtitution auf das Bekenntniß zu allen ſymboliſchen Büchern auch ausdrüdlich ſtellen

würde.“ Herr Mobldenke klagt in ſeiner Apologie über den „ geſeßlichen Dogmatismus “

gewiſſer Leute. Er reiht ſich damit würdig an Jowa an, weld es auch über einen „ geſeß

lichen Standpunct" querulirt. Faſt ſceint's, als wollte es algemach dahin kommen, daß

man ſich mit jeder Forderung des göttlichen Wortes in Lehre und Leben damit abfinden

zu können meint, daß man einfach ſagt: Das iſt gereklidh ; hingegen nicht ſtreng nad

Gottes Wort ( ſei es Geſeß oder Evangelium ) gehen, das iſt evangeliſd ! - Daß es Gott

erbarm !

,, Eine Petition americaniſcher Prieſter an das Concil.“ Unter dieſer

Ueberſdrift leſen wir im Louisviller „Katholiſden Glaubensboten " vom 1. Decbr. v . 9.

Folgendes : „ Im ,,Freeman's Journal ſind im Laufe dieſes Jahres eine Reihe von

Artifeln veröffentlicht, worin als recht und billig die Einführung des kanoniſchen Regtes

hier in America, da America nicht mehr als ,Miſſionsfelb ' zu betrachten und zu beban

deln ſei, verlangt werden. Dieſe Forderung muß als eine höchſt gerechte und billige

bezeidnet werden. Es muß für Biſchöfe und Prieſter ja wünſchenswerth ſein, daß ein

, Rechtsverhältniß “ zwiſden ihnen eingeführt wird. Dadurch iſt dem Prieſter die Grenze

genau gemarkt und dem Biſdof, und Jeder weiß, wieweit er zu geben hat . Dadurch wer

den Vorkommniſſe die doch nicht in Abrede zu ſtellen ſind daß ein Prieſter ſo ohne

Weiteres nach dem Ermeſſen des Biſdofs auf eine Denunciation hin ſuspendirt und in

die Welt geſtoßen wird, zur Unmöglichkeit und das Verhältniß zwiſden Bij of und

Prieſter kann ſich dadurch nur verbeſſern, wenn es ein auf Geſeß und Recht baſirtes iſt. —

In der Petition, die von einigen Prieſtern dem Concil unterbreitet wird, wird gebeten, man

möge in Zukunft geſtatten und verordnen : 1. daß jeder Prieſter, welder ſieben Jahre

lang in der Seelſorge thätig war, ohne Tadel zu ernten, ohne Gründe nicht verſeßt wer



Kirolich - Zeitgeſchichtlides. 27

den kann. 2. Daß kein Prieſter geſtraft werden ſoll, als nur durch zeitweilige Suspen

ſion, es ſei denn, die ,, Judices causarum “ der Diöceſe haben ihr Urtheil gegen ihn

abgegeben. 3. Daß die Judices causarum singulatim vom Ordinarius der Diöceſe

jedes Jahr ernannt werden ſollen, gemäß den Beſtimmungen des Concils von Trient.

Da unſere Biſchöfe aber fein Dioceſan - Capitel haben, ſo ſollen jene Prieſter, welche unbe

ſcholten ſieben Jahre lang die Seelſorge übten, das Recht haben, in der jährlichen Synode

irgend einen dieſer Judices causarum , welche vom Biſchofe ernannt wurden, zu geneh

migen oder zu verwerfen . Für dieſe Punkte werden die Unterſdriften der Prieſter

erbeten , ſowie auch ein Beitrag an Geld, um damit die Auslagen jener Prieſter zu beſtrei

ten , welche die Angelegenheit vor das Concil bringen und dort vertheidigen werden.

Gaben und Unterſchriften vermittelt Herr McMaſter, Redacteur des ,Freeman's

Journal“ in New Yorf. " , Wie nun immer Apoſtaten fanatiſcher ſind für die neu

angenommene Religion, ſo iſt das auch hier mit Pater Dertel der Fall . Dieſer ſchreibt

in ſeiner „ Natholiſchen Kirchen - Zeitung“ vom 2. Decbr.: „ Das ,,Freeman's Jour

nal. ideint ſeit einiger Zeit das Organ gewiſſer Perſönlichkeiten zu ſein, welde an den

Bijdjöfen manderlei auszuſeßen haben. So macht dasſelbe leßthin bekannt, daß nächſtens

einige Prieſter von New York nach Nom reiſen werden, um dem Concilium eine Petition

vorzulegen, damit fein Prieſter wieder hier zu Lande der ,Willkür und laune des

Biſdofsó ausgeſeßt ſei, wie bisher. Dieſe Klageſchrift gegen die Biſchöfe kann keine

gute Wirkung hervorbringen. Sie iſt in meinen Augen verwerflich. Ich ſelber würde,

wenn ich Episcopus wäre, einen Prieſter, der ſich bei dieſer Petition beiheiligte, nicht län

ger in der Diöceſe haben mögen . " Wir ſehen hieraus, Apoſtaten hoffen nur dann bei

der neu erwählten Kirche zu finden , was ſie geſucht haben, wenn ſie den Einflußreichen

darin hündiſo (dweifwedeln . W.

Die lutheriſche Synode von Nord-Carolina vertheidigt ein Correſpondent des

,,Luth . Visitors in der Nummer vom 8. December dieſes Blattes gegen den Vor

wurf, daß dieſelbe in Abſicht auf die Lehre geſpalten ſei. Der Correſpondent weiſt nach,

daß die Synode einſtimmig erklärt habe, ſie „ glaube, daß die ungeänderte Augsburgiſche

Confeſſion in allen ihren Theilen mit dem Worte Hottes übereinſtimme und eine correcte

Darlegung der Lehre ſei ; “ ferner : „ Daß die Apologie, der Katechismus Luthers, die

Sdmalkaldiſchen Artikel und die Concordienformel eine getreue Entwidlung und Ver

theidigung der Lehren des Wortes Gottes ſei, wie ſie in der Augsburgiſden Confeſſion

niedergelegt ſind." - Es iſt dies gewiß eine höchſt erfreuliche Kundgebung aus der luthe

riſden Kirche des Südens.

Urtheil über den Unterſchied , welder zwiſchen 3owa und Miſſouri ftatt

findet. Ein ſolches Urtheil gibt u . a. Herr Inſpector Bauer in Neuendetteldau ( Deutſch

land) in den „ Kirchlichen Mittheilungen aus, über und für Nord- America “ (1869.

1. Jahrg. Neue Folge. Nro . 9) ab. Wir theilen daraus Folgendes mit : „ In der

Miſſouri-Synode und der Jowa-Synode begegnen ſich zwei Spißen, von denen eine

jede eine ausgeprägte Nichtung vertritt . Daher die Heftigkeit des Gegen

faßes und der brennende Streit. Dieſer hat allerdings ſein Betrübendes, weil ſich ſo

viel Menſchlichkeit und Parteileidenſchaft einmiſcht. Aber er hat auch eine Lichtſeite und

wird nur dann recht verſtanden , wenn auch dieſe gefaßt iſt. Wer nicht blos an der Ober

flädje hängen bleibt, der ſieht, daß dieſer Streit eine Nothwendigkeit iſt und ſeine volle

Berechtigung hat, ja daß dieſe Frage, nur nicht ſo ins Leben eingreifend, überall in der

lutheriſchen Kirche bewegt wird und nothwendig zur Entſcheidung gebracht werden muß.

Es handelt ſich darum, ob die lutheriíde Lehre und Dogmatik des fünfzehnten (!) Jahr

hunderts bis auf alle Einzelnheiten herab durd alle Zeiten unverändert erhalten werden

müſſe, oder ob ſie in weniger weſentlichen" ( alſo doch weſentlichen ) “ einzelnen



28 Sirdlich - Zeitgeſchichtlides
.

Stüden einer Verbeſſerung und Ergänzung auf Grund der heil. Sdrift bedürftig

ſei. Die erſtere Anſicht beruht auf der Ueberzeugung, daß die Lehre der lutheriſden

Kirche fertig, nadı allen Seiten abgeſdiloſſen ſei, alſo einer Verbeſſerung und Ergänzung

weber bedürftig nody fähig ſei . Wer die reine Lehre hat und die ganze, kann ſie nicht

noch reiner machen und ergänzen wollen . Was da hinzukommt, kann nur Verderbniß

des Neinen ſein und eine hinzukommende Verunſtaltung. Das Ziel fann alſo kein an

beres ſein , als zu halten was man hat. Das Ziel aber beſtimmt die Richtung . Das

iſt es , was die Synode Miſſouri will und erſtrebt. Das was die

Synode Jowa hingegen erſtrebt, iſt: einer geſunden (?) Weiterentwidlung

auf Grund der lutheriſoen Bekenntniſſe" (die nimmt ſie ja nicht

ohne Clauſel an !) „ an der Hand der beil. S drift“ (die ſieht ſie ja für nicht

klar genug an in wichtigen Puncten !) „ Naum zu ſdaffen. Miſſouri repräſentirt die

Stätigfeit und Jowa die Beweglichkeit oder vielmehr die Stätigkeit mit der Beweglich

keit.“ (Ja, wenn unter Beweglichkeit das „ Umziehen “ gemeint iſt.) „ Wenn die Miſs

ſouri-Synode ſidh der , reinen . Lehre rühmt, d. h . daß ſie das Lutherthum von 1580 un

verrüdt feſthält und keinen andern Beſtandtheil aufnimmt und dazunimmt, ſo kann ſich

die Jowa - Synode der , reinen . Lehre nicht allein, ſondern auch, was nicht minder wichtig

iſt, der geſunden “ “ (Eine ſcharfe Diſtinction, fürwahr ! Sie ſoll die Lehre rein

haben und dieſelbe doch reiner machen und verbeſſern wollen !) „ Lehre rühmen . " ...

„ Sollte der heil . Geiſt dieſe Thätigfeit ſeit 1580 mit einem Male abgebrochen haben und

den nachfolgenden Jahrhunderten gar keine Nachleſe gelaſſen haben ? Sollte es jeßt in der

Kirche gar nichts mehr aus der heil . Sdrift zu entſcheiden geben ? gar feine offenen

Fragen mehr ? Alles fertig und geldloſſen in der Lehre, wie ein Kryſtall, — oder fertig,

aber nicht ganz, nicht ganz ausgewadſen wie eine Pflanze, die troß vieler Blüthen und

Früchte, noch immer neue Blüthen und Früchte anſegt: das iſt die Frage. " (Das iſt die

Frage nicht ! Sondern das, ob von dem , was die Sdrift flar lehrt und was das Be

kenntniß nach Gottes Wort klar ausſpricht, eine offene Frage unter Lutheranern ſein

dürfe . ) „ Man ſollte nun denken, das wäre nicht allzuídwer zu entſdeiden . Tas könnte

auch ein weniger gelehrter Leſer. Ja man fönnte denken , das verſtebe ſich von ſelbſt und

ſei gar nicht zu beſtreiten .“ (Gewiß, wenn jenes wirklich die Frage wäre.) „ Ta fönnte

man nun unwilig werden und auf die zu ſchelten anfangen , die um ſolder Dinge willen

den Frieden ſtören und einen Streit anfangen . Wer wird ſid, denn ſperren und ſträuben

gegen eine beſſere Erkenntniß. “ (Gewiß, das wird, das ſollte niemand thun, aber es

fragt ſich eben, ob das Dargebotene eine beſſere Erkenntniß ſei .) „ Ja, da liegt eben die

Befürdytung, es möchte die Freiheit mißbraucht werden und unter falſcher Firma ſic irr

thiimliche Lehren einſchwärzen. Das iſt der Hauptgrund, warum die Miſſourier lieber

bei dem bleiben, was ſie haben. Dafür ſteht die Autorität der größten lehe

rer ein. Es iſt auch recht und gut, daß es Leute gibt, die ſcarf darüber wachen, daß

ſidy Feine Irrthümer einſchleichen . Da aber die heil . Særift noch eine größere Autorität

iſt, als die größten Lehrer, ſo verlangen die andern, daß man nicht allein auf die Autori

tät der großen Lehrer ſehe, und wenn es auch Luthers ſelbſt wäre ," (es iſt nicht wahr, daß

wir uns auf Luthers oder irgend eines Menſden Autorität, die Jowaer auf die Særift

beriefen das Gegentheil findet immer ſtatt) „ſondern daß man die ſtreitigen Fragen,

um die es ſich hier handelt, die Fragen, welche die Hoffnungslehre" ( Chiliasmus)

„und das heil. Amt betreffen , nach der Schrift prüfe und entſcheide. So lange aber

die Kirche noch zu keiner allgemeinen und öffentlichen Entſcheidung gekommen iſt, muß

man doch Raum laſſen, daß man die Fragen beſprechen könne.“ (Das iſt erlaubt, noch

ebe die Kirche ,, entſchieden “ hat ; aber jedenfalls iſt der noch kein richtiger Lutheraner,

welcher die richtige Lehre der lutheriſchen Kirche noch Frage ſtellt). W.



Sirdlich - Zeitgeſdiditlides. 29

HarvardUniverſität“ bei Boſton wird immer rationaliſtiſder. Die Erwählung

Elliott's zum Präſidenten iſt ein Sieg der rationaliſtiſchen Richtung, wie ſie in den Neu

England- Staaten in den ſ. g . liberalen Kreiſen Ausdrud findet. Bald nach ſeiner Amts

einführung beſeitigte Elliott die Morgenandadıt aus der Sdule, nun kommt die Nach

ridt, daß auch für die ſ. g . poſitive Philoſophie ein Lehrſtuhl gegründet werde.“ Dies leſen

wir im „ Chriſtlichen Botſdafter“. Es ſtimmt dies mit unſeren eigenen Erfahrungen und

Beobadtungen . Faſt ideint es, als ſollte America auch nocy, wie Deutſchland, ſeine

rationaliſtiſde Periode durdleben . Der Initarianismus bemächtigt ſid immer mehr der

Secten Neu - Englands und droht von dorther wie eine Fluth ſich über ganz America zu

ergießert. W.

Jnfallibilität. Lange haben ſich die Papiſten gewehrt, zuzugeben, daß ein Mann

wie Döllinger gegen die Infallibilitätslehre auftreten könne. Jetzt ſchreibt der „ Kathol.

Glaubensbote“ von Louisville (vom 1. Decbr . ) : In der ,, Augsburger Poſtzeitung“ lieſt

man unter dem 8. Novbr.: „ Herr Stiftspropít Döllinger bat, wie ich aus ſiderer Quelle

vernehme, an den deutſden Episkopat eine Broſchüre, deren Verfaſſer der gelehrte Propſt

ſelbſt iſt, geſendet, worin er, als Hiſtorifer und Theologe, ſich entſchieden gegen die Infalli

bilitäts - Erklärung ausſpricht.“

Freidenfer: Congreß . Ein ſolder ſollte bekanntlich während der Sißungen des

römijden Concils in Neapel demſelben Oppoſition maden. Selbſt mehrere hieſige reli

gionsfeindliche Zeitungen finden dies abſurd. Der Cincinnati „ Volksfreund" ſchreibt :

„ Beſdəlilīe einer Freidenfer- Convention, welde irgend eine Anſicht aufſtellen, ſind ſchon

an und für ſich widerſinnig, wie alle ſ. g . Freidenfer- (Gemeinden Abſurditäten, und alle

Glaubensprogramme derſelben in ihrer Geburt entweder bewußte oder unbewußte Lügen

ſind ; denn ſie bedingen ein Aufgeben der individuellen Anſicht.“ Die hieſige ,, Neue

Welt" ſchreibt : „ Es muß jedem einleuchten, daß der Congreß der Freidenfer, da er keine

Glaubensſüße aufſtellen kann, auch die Unwahrheit der beſtehenden Dogmen nicht zum

Glaubensſaß ſtempeln kann .“

Urtheil über das General Council . Von welder Höhe die americaniſden

Secten auf die lutheriſche Kirche dieſes Landes herab ſeben, befundet ein Urtheil, weldes

der New Yorfer ,,Independent“ über das General Council fällt. Erſterer ſdreibt

u. a.: „ Der Anſpruch, das Lutherthum werde noch die Religion Americas werden , wurde

fübn in der Convention gemadt. Denn wenn es auc Niemand zum Uebertritt bewegt,

ſo hat es body nod), Tauſende von Refruten aus Europa. Es hat keine Erwedungen

(revivals ), aber Emigranten -Sdiiffe füllen ſeine ſtatiſtiſchen Columnen an. Dieſe nord

weſtlichen Staaten ſind geſtopft voll von haushälteriſden , kräftigen Bauern, von Herzen

zugethan dem Lutherthum ihrer Vorfahren . lind wenn der lutheriſche Kirchenkörper nicht

ſo antiquirt, ſo hoffnungslos unamericaniſch wäre, ſo könnte er die leitende proteſtantiſche

Kirde des Landes werden. Aber er hat zu wenig Geiſt, zu wenig Leben, zu wenig

Eroberungsluſt, er hat zu viel von der Sølaffheit einer Staatsfirche, um das Seinige in

dem dicten Gedränge des americaniſchen Lebens feſt zu halten . Aber andererſeits wird

es Generationen währen, ehe ein großer Theil ſeiner Glieder erreicht wird von dem intel

lectuellen Leben dieſes Landes ; und deshalb muß er eine lange Zeit von großer Wichtig

keit ſein in den Berechnungen der Beſtandtheile unſerer religiöſen Bewegungen, obgleich

ſeine Bedeutung die eines todten Gewichtes iſt .“ J. W.

Chineſen . Nachrichten über die Chineſen in America gehören ohne Zweifel mit

unter das Nirchlich - Zeitgeſchidytlidhe, da auf dieſelben nädſt den Indianern die Thätigkeit

der Heibenmiſſion gewiß vor allem ſich zu richten hat. Einem weltlichen Blatte entneh

men wir folgende Notizen : Bis jeßt ſind nicht weniger als 138,536 Chineſen nach den

17
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Staaten der Union eingewandert; 38,000 ſind davon bereits nach China zurüdgekehrt,

10,000 geſtorben , 41,000 befinden ſich in Californien, 12,000 in Montana, 10,000 in

Joabo, 8,000 in Oregon, 7,000 in Nevada , 8,000 der Pacific - Eiſenbahn entlang, der

Neſt in Colorado und Utah, 12,761 famen im Laufe dieſes Jahres an. Ein großer Theil

derſelben ſpricht engliſd, andere zugleich franzöſiſch oder ſpaniſd ; mande ſpreden, wie

ein officieller Bericht ſagt, ſogar auch „fließend deutſch.“

II. Ausland.

Dr. Münfel und die Verbindlichfeit der Symbole. Im „ Neuen Zeitblatt "

vom 5. März v. I. (das wir leider eben erſt erhalten haben ) gibt Dr. M. einen Aufía

mit der Ueberſớrift : „ Der Unterſchied in den lehren .“ Darin verfährt der Herr Doctor,

wie er ſeit einer Zeit zu thun pflegt, ſtellt ſich erſt auf einen ſtreng lutberiſden Stant

punct und ſcließlich ſtößt er alles durd eine geſdidte Wendung wieder um . So ídließt

er z . B. in jenem Aufſaß ſeine Erörterungen mit folgenden Worten : „ Man vergelje in

ſonderheit Meland thon nicht, der troß ſeiner calviniſirenden Abendmahlsiebre nicht

blos in der Gemeinſqaft der Kirche geduldet, ſondern als der Lehrer Deutiqlands gcebrt

wurde. Man wird ſich überzeugen müſſen, daß man zwar die Bekenntniſſe mit mög

lider Strenge geltend machte, aber doch nicht hindern konnte, daß mancherlei Unfraut

zwiſchen dem Waizen aufſdob .“ ( Als ob lidh’s darum hier handelte !) „ Die zwei fra

gen ſind deshalb zu ſondern : Was iſt bindend in den Betenntniſſen ? und wann iſt

bie Abweichung von den Bekenntniſſen als ein Abfall von der Befenntnißgemeinſqaft zu be

handeln ?“ ( Ganz reật !) „ Bindend iſt alle Lehre in den Bekenntniſſen , die

jedesmal in einer Kirde öffentlich gelten. “ Alſo, gelten gewiſſe Befenntniſſe

und Lehren der Bekenntniſſe nicht öffentlich in der Kirche, wie denn jeßt die meiſten nicht mehr

dafür öffentlich gelten, ſo ſind ſie auď niďt bindend ! D freue didy, Jowa ! Ein Toctor

der Theologie hat dich ſo mit einem Sdlage von dem drüdenden Joche der Symbole

erlöſt! Melandthon iſt freilich nicht von den entſchiedenen Lutheranern bei ſeiner „,calvi

niſirenden Abendmahlelebre“ für treu lutheriſch angeſehen worden, aber die Philippiſten

haben es ja getha n, die man ja 30 Jahre lang nicht los werden und denen man erſt 1577

die Kirchengemeinſchaft verſagen konnte . Das iſt ja genug ! Spon vorher hatte übrigens

Dr. Münfel erklärt : „ Daß der Pabſt der große Widerdriſt iſt, ſteht nicht in der Sørift,

ſondern wird nur behauptet, weil die Weiſſagung vom Widerdyriſt genau auf den Pabit

paſſe .“ Für dieſe Erklärung mögen die Juden Hrn . Dr. M. danken, denn damit gibt

derſelbe ihnen an die Hand, ſich auch damit zu entſduldigen, daß ja aud nicht im Alten

Teſtamente ſtehe, Jeſus ſei der Chriſt, ſondern daß die Chriſten dies nur behaupten,

weil die Weiſſagung vom Chriſt genau auf JEſus von Nazareth paſſe. Es ſei alſo nad

Dr. Münfels eigner Erklärung keine „ Schriftlehre , " ſondern nur eine „Anwen

dung der Særiftlehre auf einen einzelnen Fall.“ Nun können wir es uns freie

lid erklären, warum Dr. Münfel und ſeinesgleiden zu Hannover ſelbſt mit dem

Arianer Rahnis und mit dem Pantheiſten v. Hoffmann ſo glaubensbrüderlid ge

tagt hat. W.

Preußen . Auf Verfügung des Miniſters des Innern iſt einer die Diakonie pfle

genden Abtheilung der Franciscanerinnen von Salzkotten in Weſtphalen, der Ertrag einer

in der Provinz Saçſen angeordneten Hauscollecte zuerfannt worden, welche Leştere aus ,

brüdlid auch auf die nicht katholiſde Bevölkerung ausgedehnt war. Die Einſprade, tie

biergegen von Seiten des proteſtantiſden Unionsvereins der Provinz, des Provinzial

Conſiſtoriums, ja ſogar des Oberkirchenraths durch Vermittlung des Kultusminiſters

erhoben wurde, iſt von dem Miniſterium des Innern gauz unberüdſichtigt geblieben.

Preußen bleibt doch der Hort des Proteſtantismus !
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Bengftenberg's Nagfolger, Prof. Dillmann in Gießen, iſt ein Mitarbeiter an

Schenfel's Bibellericon für's Volf. Nach Befanntwerden dieſer Anſtellung rief ſelbſt die

„ Proteſtantiſche Kirchenzeitung “ aus : „ Es geſchehen wirklich noch Wunder.“

þeiſen. Die Anzahl derjenigen Prediger, die ihre Mitwirkung zu der vom König

von Preußen anbefohlenen Synode verſagt haben , und im Widerſtand verharren, iſt bis

auf ein hundert angeſchwollen . Die Aug. Luth . Kirdenz . ſchreibt : Inzwijden hat ſide

das Kirdenregiment dadurch an der Verfolgung ſeines Weges nicht beirren laſſen. Die

Vorbereitungen zu den Wahlen nahmen aud ohne die Betheiligung der Pfarrer ihren

Fortgang. Wie es dabei zugegangen , hat d. Bl . ( 1869, Nr. 42) mit den Worten geſcil

dert : „ Die ganze Polizei und Staatsmaſdinerie iſt in Bewegung geſeßt, um die Wahlen

zur Vorſynode zu Stande zu bringen . Lanbreiter und Bürgermeiſter ſind die Hauptper

ſonen dabei . Kirchliche Verfündigung aber, Anſprache und Gebet ſind nach dem Erlaß

des Konſiſtoriums bei der Wahl nicht nöthig, wohl aber Bekanntmachung derſelben durdy

die Bürgermeiſterſchelle. Hat dieſe nicht ſtattgefunden, ſo iſt die Wahl ungültig ; in der

That eine wahre Jronie auf die Selbſtändigkeit der Kirche !" Unterdeſſen haben denn

auc am 21. Oft. die Wahlmännerwahlen ſtattgefunden . Der Ausfall derſelben kann

nur niederſchlagend für ihre Veranſtalter wirfen. Wollte man um jeden Preis Wahlen

durdſeßen, ſo hat man ſie nun allerdings erhalten , aber doch ſolche, deren man im Grunde

līd idämen muß. Das einſtweilige Reſultat aber iſt, daß, wie aud immer die lesten

Ausgänge ſich geſtalten, eine friedliche und in rubiger Entwidelung begriffene Kirche

gewaltſam aufgeſdredt, in ihrer Entwicelung geſtört, verwirrt, zerklüftet und zerriſſen iſt

auf lange hin. Arme Kirche! armes Heſſen ! - Nad dem Metropolitan Pfr. Hoffmann

zu Felsberg ſeit dem 9. Aug. 8. 9. ſeines Metropolitanamtes enthoben , iſt derſelbe durch

ein Reſcript des Konſiſtoriums zu Caſſel nunmehr auch von ſeinem Pfarramt bis auf wei

teres ſuspend worden und zwar wegen grober ,,Schmühung des Konſiſtoriums und Un

gehorſam gegen deſſen Anordnung“ . Sicherm Vernehmen nach iſt der Grund zur Sus

penſion darin zu ſuchen , daß derſelbe gegen die Stelle im erſten – wie es heißt von dem

(von vornherein ſynodalfreundliden ) Sup. Berger in Großnenndorf verfaßten — (Sjebet

der diesjährigen Bettagsliturgie (am 1. Nov.): „ wir ſind ihr (der Anfechtung) unterlegen,

bald ... mit unſerer Gleichgültigkeit gegen deine Kirche und ihren ewigen ( rund und

balo mit unſerm verkehrten Eifer für ihre zeitlichen Stüßen “ , als einen Angriff auf die

jenigen Geiſtlichen , welche für die Kirchenordnung und für firchlich Nedit nadhaltig ein

getreten ſind, Proteſt erhoben und ſich geweigert hat, jene Stelle in der vorgeſchriebenen

Weiſe im Gottesdienſt zum Ausdruck zu bringen und ſeine Eingabe mit den Worten

geſdloſſen : „ Ju fann darin nur eine ſowere, durch nichts geredytfertigte, Verlegung aller

treuen Diener des HErrn in unſerer heſſiſchen Kirche, eine Entwürdigung des zu kird lidem

Gebrauch beſtimmten Gebets und einen tiefbeklagenswerthen Anlaß zu einem , die Er

bauung ſtörenden Nergerniß erblicken , weldies daburd von hoher Stelle aus den chriſtlichen

Gemeinden gegeben wird . Eine ſolche Verwendung der Befugniß, für die Feier des in

Mede ſtehenden Tages liturgiſche Formulare aufzuſtellen, kann keiner Behörde geſtattet

ſein , da ſie geradezu der Kirdienordnung, die allein maßgebend iſt, widerſtreitet. Kraft

meines Amtes, weldes mich befugt, wider alles , was dem Worte ( ottes und unſerer

Kirdenordnung zuwider iſt, Einſprache zu thun, und im Namen des HErrn, von weldiem

id dies Amt empfangen habe, erhebe id gegen den aus dem erſten Gebet ... herausge

hobenen Saß hierdurd, mit dem Hinzufügen Proteſt, daß mich nichts beſtimmen kann ,

dieſen Saß bei Abhaltung des betreffenden Gottesdienſtes zu verleſen .“

Niederhelfen . Wie ſdon gemeldet worden , iſt eine föniglich preußiſche Verord

nung d . d . 9. Auguſt 1869 erſchienen, durch welde die Verufung einer „außerordent

lidhen Synode für die evangelijden Gemeinden des Negierungsbezirks Caſſel" angeordnet
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wird, zur Berathung einer einzuführenden Presbyterial- und Synodalordnung. Alle

confeſſionellen Lutheraner Niederhoſſens proteſtirten dagegen, vor allen die zu des ſel. Vil.

mar Theologie ſich Befennenten . Von dieſen wird in der „ Evangelijden Kirchenzeiturg“

unter dem 2. October v . 3. gemeldet: „ Die um Vilmar geidaarte Partei iſt, ihrem

Haupte folgend, für episcopale Negierung der Kirche und betraditet das geiſtliche Amt als

das fraft göttlicher Stiftung allein zum Kirchenregiment berufene. . . Ich will nicht

leugnen , daß von dieſer Seite unter dem Einfluß der nach A. Vilmar's Tod eingetretenen

Parteibäupter, der Metropolitane W. Vilmar und F. Hoffmann, Säße aufgeſtellt ſind,

die vor einer beſonnenen und evangeliſd nüchternen Kritif nidt beſtehen können. Es ſind

die trei oft wiederholten Behauptungen : 1. daß die Presbyterial - Synobal- Verfaſſung

dem Worte Gottes zuwider und mit der Conf. Ang . unverträglich , dagegen auf die

Confessio Helvetica gegründet ſei ; 2. daß das Bekenntniß und das geiſtliche Leben

der Kirche mit ihrer Verfaſſung wie Seele und leib ſo innerlich untrennbar verbunden

und daran gebunden ſei, daß jede Aenderung der Kirchenordnung das Erſterben und den

Untergang des geiſtlichen Lebens nothwendig nach ſidy ziehe ; daß alſo für uns Heſſen das

uns geſbenfte ewige Leben in dieſe zu Necht beſtehenden Kircenordnungen ſo gefaßt ſei,

daß es aufhört zu fließen , wenn dieſe uns genommen werden ; 3. daß, nachdem einmal

die aus der Neformationszeit entſprungenen Kirchenordnungen bei uns 1657 zum Ab .

fdluß gefommen ſeien , dieſe bis zu einem neuen öfumeniſchen Concil ( einer neuen ,

ſchöpferiſdien Neformationszeit) auf feinem Wege, aud nicht durd, die zu Necht beſteben .

den Organe und Gewalten geändert werden dürfen. Iſt dies wirklich eine getreue

Wiedergabe deſſen , was die Männer der Vilmar'iden Niďtung befennen, ſo würde es an

dem Conflict, in weldoem dieſe ihre romaniſtijde Ueberzeugung mit jener fönigliden Ver

ordnung geräth , in der traurigſten Weiſe offenbar werden , wie gefährlich es iſt, in Saden

der Lehre unbeſorgt um die praktiſchen Conſequenzen zu ſpeculiren und ſich ſein eigenes

Syſtem zu machen . So bered )tigt und nothwendig ein Proteſt der Lutheraner iſt gegen

eine Verordnung, deren Ziel offenbar Union iſt, ſo würden dod alle, welde darum

proteſtiren, weil ſie die angegebenen Grundſäge begen , ſo viel ſie auch darum leiden müß.

ten, keine Confeſſoren ſein . Möge Gott dieſe Männer in dem heißen Feuer der Anfech,

tung und Verſuchung, welches über ſie gekommen iſt, von allen Søladen romaniſirender

Anſdauungen und Tendenzen läutern ! W.

Braunſdweig . In Deutídland iſt man jeßt allenthalben darauf aus, den lan

desfirden eine andere Geſtalt zu geben . Auch in Braunſæhweig iſt zu dieſem Zwede eine

„ Vorſynode " im October v . 3. abgehalten worden. Die Superintendenten Wolff und

Guthe beantragten, daß die Synode und ihr Ausſduß in ihrer Thätigkeit an das firæ

lidhe Bekenntniß gebunden werden ſollte. Weil aber der Antrag nur von vier, nicht, wie

nöthig, wenigſtens von fünf Stimmen unterſtüßt wurde, kam er ſelbſt nicht zur Beratbung,
und fiel ſo durch . Hingegen ging der Antrag durch : „ Die Synode iſt berechtigt die Bez

theiligung der Landesfirde an einer größeren Vereinigung der evangeliſden Kirde über

haupt zu beſdließen,“ womit nichts anderes, als eine Verſchmelzung mit der preußiſc .

unirten Kirche gemeint war. Sdließlich wurde jedoch der Antrag durch den Proteſt der

Miniſter beſeitigt, da ihnen derſelbe „ national -liberal " erſdien . Dieſe Vorgänge geben

ein deutlides Bild der traurigen firdlichen Zuſtände audy des „ lutheriſden “ Braun

dwcigs .

Würtemberg . Prof. Dr. von Hefeln , der neuerwählte Biſdof von Nottenburg iſt

ſtatt vom Pabſte beſtätigt zu werden, plößlich nad Nom citirt . Da wird man dem

Manne erſt biſchöflice Mores lebren wollen .

Drudjebler.

Im vorigen Hefte lies Seize 355 Zeile 1 von unten anſtatt ,, brunioniſtiſche " - lebrunioniſttide
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Worwort .

( Fortſeßung.)

Uns gegenüber ſtehen die Männer des Fortſchritts. Nicht die des Fort

chritts zum neuen Jeruſalem . Denn dahin gehen wir mit . Sondern

die Männer des Fortſchritts in der Produktion neuer Lehren . Die diriſtliche

Kirche iſt nämlich ſeit dem erſten Pfingſtfeſte -- wie die Theologen von Dors

pat die Freundlichkeit gehabt haben zu offenbaren - immerfort mit Verfertia

gung neuer Dogmen beſchäftigt. Die Symbole, ſagen ſie, find gleichſam die

Markſteine des Entwidlungsganges der Kirche... Demgemäß enthält auch

unſer Befenntniß außer den ſymboliſch don entwidelten und firirten Artifeln

und Dogmen des Glaubens auch ſolche Elemente des allgemeinen chriſtlichen

und firdəlichen Credo, das iſt des apoſtoliſchen Symbolums, die theils

noch mitten im Werden begriffen , theils noch gar nicht

oder nur anſat weiſe in die gedichtlidye dogmen bila

dende Bewegung eingetreten ſind , weil über ſie ſich auszu

ſprechen die Kirche bisher nur von einer Seite veranlaßt geweſen iſt, oder weil

ſie überhaupt noch nicht Gegenſtand ihrer näheren Erklärung und Beſtime

mung geworden ſind. In beiden Fällen wird zwar das ſchon ſymboliſch

Gewonnene und Feſtſtehende die regulirende Vorausſeßung und Grundlage

für die weitere firdliche Bekenntnißthätigkeit ſein , aber während der Pepteren

ſind differente Meinungen und Ueberzeugungen nicht nur unvermeidlich, ſon

dern audi berechtigt und zuläſſig. Dies ſind ſie jedoch nur in

der Vorausſegung, daß ſie erſtens ſich den Bedingungen fügen, an welche die

fymbolbildende Bewegung der Kirche ſelbſt gebunden iſt, d . h . nicht dem Worte

Gottes und dem kirchlichen consensus doctrinae widerſprechen ; und daß ſie

ferner für ſich nicht ſchon die Dignität öffentlich anerkannter Dogmen, alſo

firchenbildender oder kirchentrennender Wahrbeiten beanſpruchen , ſondern nur

dafür gelten wollen , was ſie zur Zeit nur erſt find — private und individuelle,

wenn auch an ſich noch ſo wohl begründete chriſtliche Ueberzeugungen und

Derzeitige Ergebniſſe gewiſſenhafter und glaubensgemäßer Schriftforſchung.
3
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Ja ſelbſt relative Irrthümer, die bei dieſem Stande der Sachen unvermeidlich

ſind, wird die Kirche ohne ihre Lehreinheit zu gefährden ertragen können ;

und ſie wird dies auch ſchon deßhalb müſſen, weil ſie in dieſem Fall noch nicht

in der Lage iſt, den Jrrthum als einen ſolchen kirchlich zu conſtatiren . ...

Erſt nach dieſer Darlegung der geſchichtlichen, im ſteten Wachſen und Werden

begriffenen Natur des Bekenntniſſes, woraus ſich uns der Gegenſaß von

ferirten und won werdenden , nod nicht abgeſchloſſenen

Dogmen und von chriſtlichen und theologiſchen Ueberzeugungen ergeben

hat, ſehen wir uns in den Stand geſeßt, unſere Frage .. definitiv zu erle

digen ... Für die Kirche und ihren Beſtand, und darauf kommtes eben bei

unſerer Frage allein an, iſt zur Zeit nur das fundamental, was ſie bisher

an Heilserkenntniß aus der Schrift gewonnen und in ihren Symbolen als

Befenntniß niedergelegt hat... Cine articulirte und erplicirte Einſtimmig

keit in ſolchen Lehren, die noch nidyt Dogmen der Kirche gew ors

den , aber dem consensus fidei in den bisher feſtgeſtellten Dogmen nicht

widerſprechen, fann unmöglich gefordert werden ; einfach deßhalb, weil es

noch keinen anerkannten Maßſtab für ihre Rirdlich

teit gibt und die Frage über ihre Schriftmäßigkeit annoch ein unentſchie

dener Streitpunkt iſt. . Ueberbliden wir nun unſere geſammte

Auseinanderſeßung, fo können wir auf Grund derſelben 3hre erſte Frage nur

dabin beantworten : 1. daß es dem Geiſt und Weſen der Kirche und der ſtricten

Bekenntnißeinheit, welche ſie für die Kirchengemeinſchaft fordert, nicht nur

nicht widerſpricht, ſondern denſelben durchaus gemäß iſt, zwiſchen fundamen

talen , d . h . hier bekenntniſmäßig firirten, und noch nicht funda me ne

talen Lebren , d . h . ſolden , über welde ſich die Kirche

bisher nur nach einer Seite hin oder n o dy gar nicht

erklärt hat , zu unterſcheiden." (Gutachten der Dorpater theol. Faculs

tät über die von der deutſchen evang . -luth. Synode von Jowa in Nord

Amerika ihr vorgelegten Fragen, den kirchlichen Lehrconſenſus betreffend .

Seite 12-16.)

Hoffentlid, gehört die Lehre von der Engelſchlacht zu den noch nidyt

fundamentalen , Herr Profeſſor Rurg ? Wenigſtens hat ſich die luth .

Kirche unſeres Wiſſens darüber bisher noch gar nicht erklärt . Die Sache iſt

noch im Fluß. Das Tohu Wabohu 1 Moſ. 1. hat doch vielleicht einen

andern Sinn als den , welcher ihm in dem ausgezeichneten Madwert : Bibel

und Aſtronomie beigelegt wird. Und die Knochen in den Tertiär-Gebirgen

ſtammen vielleicht doch nicht von einem voradamitiſchen Sadowa. — Wollte

aber jemand kommen und ſagen : das kurgiſche Buch ſei ein Roman und die

Engelſdylacyt eine Poſſe ; ſo würde er den allerhöchſten Zorn Sr. Hochwürden

erregen . Denn das in Rede ſtehende Dogma iſt nodi mitten im Wers

den begriffen , iſt bisher nur anſaßweiſe in die geſchichtliche

dogmenbildende Bewegung getreten . Ganz ähnlich iſt es mit dem tauſend

jährigen Reiche des Herrn Chriſtoph Hoffmann und ſeiner Genoſſen . Auch
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über dieſe Dinge hat ſich bis ießt in der luth . Kirche fein Conſenſus ber

ausgebildet . Erſt die dogmenbildende Bewegung der Zukunft wird es end

gültig entſcheiden, ob das Central Railroad Depot der Welt wirklich zwiſchen

Zion und Morija zu ſtehen kommen wird, oder einige Meilen weiter nördlich.

ber hat der dogmenbildende Trieb der Kirche nämlich in dieſer Sache nur

einen kleinen Anſag genommen . Dies bezeugen die Schriften der

Herren Nink und Voegehold, welche nicht von Inſaſſen eines Jrrenhauſes,

ſondern von evangeliſchen Paſtoren verfaßt ſind.

Das beluſtigendíte an den Grundſägen des Dorpater Gutachtens iſt aber

ohne Zweifel dies : daß die Herren die Grundſäße der römiſchen Kirde

vertreten , während ſie lutheriſch zu ſein glauben . Es geht ihnen wie

jenem Soldaten , welcher mit überaus großem Eifer eine Fahne vertheidigte.

Und als der Mond aufging, bemerkte er, daß es eine feindliche war, ja daß er

ſich ſelbſt in dem Mittelpunkte eines feindlichen Regimentes befand. Wir

wollen dieſer M o n d ſein , wollen den Herren mit ihrer Erlaubniß

zu zeigen verſuchen , daß ſie nicht für die Wittenbergiſche Reformation zu Felde

ziehen , ſondern für Rom . Denn - nichts für ungut - aber der Grundſatz

der Dorpater findet ſich mit wunderbarer Klarheit in der weitberühmten

Sárift des papijtchen Biſchofs und Mönds Melchior Canus entwickelt.

Dieſer treffliche Mann zeigt nämlich auf der 725. Seite ſeiner Schrift De

locis theologicis ( Lovanii 1546), daß eine Lehre erſt dann zu einer katholi

idhen Wahrheit wird, wenn die K ir dy e ſie durch Vermittelung eines Con=

cils oder auf andere Weiſe für eine ſolche erklärt . Sei dudh die Lehre von den

zwei Willen in Chriſto durch einen Schluß der ſechsten allgemeinen Synode

geſchaffen . Habe dodh erſt das Concil von Lyon unter Gregor X. die Mei

nung, daß der Heilige Geiſt vom Vater und vom Sohne wie von einem Prin

cipe ausgeht, zum Dogma erhoben und das Lateran - Concil vom Jahre 1215

den Saiz : daß das Vrod in den leib Chriſti und der Wein in ſein Blut

verwandelt werde. Daraus 3og denn die Coſtnißer Verſammlung den

Soylu : daß das Brod nach der Segnung nicht bleibe, ſondern nur die Eigen

ſchaften desſelben , ohne den Gegenſtand, an weldem ſie urſprünglich gebaftet

hatten . Ganz ebenſo hat erſt die Synode von Alcala , deren Schlüſſe Papſt

Sirtus IV. beſtätigte, den Satz zum Dugma erhoben : daß das Sacrament

der Buße und die Vorſchrift der Beichte in den Worten Chriſti enthalten ſei:

Gleidwie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch u .' Wie viel reich

baltiger wäre dein dogmengeſchichtliches Verzeichniß ausgefallen , wenn du 300

Jahre ſpäter gelebt bätteſt, o trefflichſter Canus ! Da bätteſt du die Noth

1 ) Item synodus Complutensis Sixto quarto in Extravag. sua corroborante

certo theologiae argumento confecit ex illo Joannis testimonio : Sicut misit

me pater, et ego mitto vos ; quorum remiseritis peccata , remittentur eis , et

quorum retinueritis , retenta sunt, non solum sacramenti poenitentiae in

stitutionem haberi, sed confessionis etiam praeceptum . Melchior Canus De

locis theologicis. Lovanii 1546. pag . 726 .

.
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wendigkeit des biſchöflichen Segens für das Del, mit welchem die Sterbenden

geſalbt werden , mit in deine Betrachtung gezogen ! Ein Dogma, welches erſt

am 13. Januar des Jahres 1655 entſtanden iſt. Du hätteſt auch ohne

Zweifel nicht verſäumt des Dogma's von der unbeflecten Empfängniß der

Jungfrau Maria Erwähnung zu thun , das Se. Heiligkeit Papſt Pius IX.

am 8. December 1854 in unfehlbarer Weiſe verfündigte. Und mit welder

Spannung hätteſt du den Telegrammen aus Rom gelauſt, welche im Jahre

1870 Das Dogma aber wir wollen den Schleier der

Zukunft nicht lüften . Der edle Biſchof der canariſchen Inſeln hat genug

geſagt. Legen wir einen Kranz auf ſein Grab zu Toledo, denn er war con

requent. - Wirklich, wenn römiſche Theologen ſo reden, ſo bleiben ſie bei ibrem

Panier . Denn die römiſche Kirche bewahrt in ihrer Scaglammer alles,

was die Einbildungsfraft ihrer Heiligen ſeit den Tagen Sylveſters an's Licht

gebracht. Wie kommen aber lutheraner dazu, in ihrem Gefolge zu

ſtreiten ? Sind die Dogmen immerfort im Entſtehen, ſo beugt euch getroſt

unter alle einundzwanzig Concilien, welche den Namen der ökumeniſcon

tragen , das römiſche von heute mit eingeſd loſſen . Denn es iſt läderlid , die

Dogmenbildende Thätigkeit der Kirde zu bebaupten und dabei die fünfzehn

Synoden von der zweiten nicäniſchen ab zu verwerfen . Wer ſagt euch denn,

daß die Lehrbildung in der Chriſtenheit mit der dritten conſtantinopolitaniſchen

aufhörte ? Warum in aller Welt bekennt ihr die Schlüſſe von Epheſud und

die lateraniſchen nicht ? Die lateraniſchen — ſagt ihr — ſtreiten mit der bei

ligen Schrift ! Nun ſo find die Dogmen der Schrift älter als das Concil

Papſt Innocenz III . , ia als das von Nicäa ! Sind ſie aber älter, ſo bedurf

ten ſie keiner Kirche und feines Concils zum Entſtehen . So wenig als Chriſtus

unſerer Oſterlieder bedarf, um aus dem Grabe zu kommen. Sondern, wie

das Amt der Kirche Gottes auf Erden hinſichtlich der Auferſtehung des HErrn

kein anderes iſt als das Vertrauen des Herzens und das Bekenntniß der

Lippen ; ſo iſt ihr Beruf hinſichtlich aller chriſtlichen Lehren kein anderer als

der : ſie mit Kindeseinfalt zu glauben und mit Mannesmuth zu bekennen . -

Armſelige Schächer, die ihr träumt, daß die Kirche Dogmen entwickelt ! Was

fagt ihr denn zu der Zeit der Gottfried Arnold, der Semler und Bahrdt ?

Entwickelte die Kirche damals auch Dogmen ? Oder geſchieht das blos auf

Synoden ? D wie liebliche Dogmen entwidelte die preußiſche Generalſynode

vom Jahre 1846 ! Wir würden audy unſere gute, in der legten Zeit etwas

fränflich gewordene, lutheriſche ſogenannte Generalſynode erwähnen , wenn

wir nicht fürchten müßten , daß die Herren Dorpater und Hinterwäldler nicht

als gleichberechtigte Partner in dem großen Geſchäfte der Dogmenbildung

betrachten . Ueberhaupt wäre die Frage von nicht geringem Intereſſe, - und

vielleicht ſind die Herren ſo gütig , in einem fünftigen Gutachten darauf Ant

wort zu geben : welche Körperſchaft gegenwärtig eigentlid mit

dem Geſchäfte der Dogmenbildung betraut iſt ? Vor allem wohl

die Dorpater ſelber, obwohl ſie durch ihre Stellung zur ruſſiſchen Regie
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rung dod gehindert ſein dürften, den griechiſchen 3rrthum, wie es ſich

gehört, zu beſtreiten. Sollte nun die Roſtoder Fakultät mit der Dogmenbil

dung beauftragt werden ? So würde wenigſtens eine höchſt ſonderbare lebre,

die des H. Diedhoff vom Amte Ausſicht haben Dogma zu werden. Bleibt

Leipzig und Erlangen ; denn die jammervollen Sdwindeleien des Sdyenfel

werden unſere Dorpater Freunde wohl ebenſo wenig zu den Dogmen -Anjäßen

rechnen wollen wie wir. Aber wie wird es der Lehre vom Heiligen Geiſte

ergeben, wenn Profeſſor Rabnis fie in den Fluß bringt ? Und den Sacra

menten des alten Bundes, wenn der und ſonſt theure Deligich ſich ihrer bemäch

tigt ? Was freilich Erlangen anlangt, ſo haben wir immer (von Herrn Hof

mann ganz abgeſehen ), unſern trefflichen Zezſchwiß. Wenigſtens iſt ſein

Bortrag über die Rechtfertigung ohne Zweifel ein wahrer Entwidlungsknoten

in der dogmenbildenden Bewegung dieſer zerfahrenen Zeit. Hat jemand alſo

auf ſolche Knoten Appetit, ſo möge er ſie verſpeiſen . Wir an unſerm Theil

danken . Denn, ernſthaft gerebet, grenzt es nicht an Raſerei, im Angeſichte

des jämmerlichen Zuſtandes der ſogenannten Landesfirdyen in Deutſchland,

von einer immerwährenden Dogmenbildung zu reden ?

Allein unſere Freunde wenden davon den Blic ab . Schauen weder auf

den römiſchen Abfall, noch auf das Glend in Deutſdland . Weiſen uns viel

mehr in das alte Teſtament: Da ſebe man doch klar, wie die Dogmen ſich

allmählich entwideln !! Denn von der heiligen Dreieinigkeit wußten die Pro

pbeten befanntlich nichts, weniger als nichts von der ewigen Seligkeit und der

Hölle. Ein unwiderleglicher Beweis in der That ! Ebenſo unwiderleglich,

wie der Beweis des Pelagius, der uns in ſeinem Brief an die Demetrias auf

die Thatſache hinweiſt, daß eine große Anzahl heidniſcher Philoſophen

keuſch, geduldig, beſcheiden, freigebig , enthaltſam , gütig, ſelbſtverleugnend und

Liebhaber der Gerechtigkeit geweſen . Und der daraus den unwiderleglichen

Soluß zieht, daß die menſchliche Natur nicht durch den Sündenfall ver

derbt, ſondern gut ſei.' Ja vortrefflicher Pelagius, wenn nur dein Vorder

ſaß richtig wäre ! Aber du ſchließeſt wirklich aus Dingen , die zwar einen

gewiſſen Schein der Wahrbeit baben, die du inzwiſchen ſelber erdichtet haſt !

So gut aber wie Ehren- Pelagius die Gerechtigkeit der heidniſden Philoſophen

juſt zu dem Zwede erfand, damit die angebliche Güte der menſchlichen Natur

zu beweiſen ; - ſo gut haben die Herren in Deutſdland den Heiligen des

alten Bundes ein wahrhaft chaudererregendes Maß geiſtlicher Unwiſſenheit

in die Sduhe gegoſſen , um damit ihrer Erdichtung von dem allmählichen

Entſtehen der Dogmen einen Schein der Wahrheit zu geben . Denn das alte

1 ) Quam multos enim philosophorum et audivimus et legimus et ipsi

vidimus castos , patientes, modestos, liberales , abstinentes , benignos et

honores mundi simul et delicias respuentes, et amatores justitiae non

minus quam scientiae . Unde quaeso hominibus alienis a deo ista , quae deo

placent ? Unde illis bona , nisi de naturae bono ? Pelagii Epistola ad Deme

triadem cap . 3. Ed . Semler pag. 16. 17.
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Teſtament wimmelt förmlich von Stellen , welche die heilige Dreieinigkeit

anzeigen . Sagt nicht David : ,,Der Geiſt des HErrn hat durd midy geredet

und ſein Wort iſt auf meiner Zunge. Der Gott Jsraels hat geredet; zu

mir hat der Fels Jsraels geſprochen ; er herrſcht unter den Menſchen ; er, der

Gerechte, herrſcht in der Furcht Gottes." „ Hier fähet David an, von der

hoben heiligen Dreifaltigkeit göttliches Weſens zu reden ," — bemerkt dazu

Luther. „ Erſtlich nennet er den Heiligen Geiſt, bem gibt er alles, was die

Propheten weiſſagen . Und auf dieſen und dergleichen Spruch ſichet St. Petrus

2. Epiſtel 1 , V. 21 .: Es iſt noch nie keine Weiſſagung aus menſdylichem

Willen hervorgebracyt, ſondern die heiligen Menſchen Gottes haben geredet

aus Eingebung des Heiligen Geiſtes. Daber ſingt man in dem Artikel des

Glaubens von dem Heiligen Geiſt, alſo : Der durch die Propheten geredet

hat. ........ Wir haben ( aber) drei Redner. Droben ſagt David , der

Geiſt des HErrn habe durch ſeine Zunge geredet ; damit iſt die Perſon

des Heiligen Geiſtes uns Chriſten klärlich angezeigt. Was

Türken , Juden und andere Gottloſen gläuben, achten wir nichts. So haben

wir gehöret, daß dem Heiligen Geiſt zugeeignet wird in der Sdịrift und in

unſerm Glauben die äußerliche Wirkung, da er durch die Propheten, Apoſtel

und Kirchendiener mit uns leiblich redet, täufet und regieret . Darum find

dieſe Worte Davids auch des Heiligen Geiſtes, die er durdy ſeine Zunge

redet : von zween andern Rednern . Was redet er denn von den

ſelben ? Er redet erſtlich von dem Gott Jsrael, der zu David geſprochen , das

iſt, ihm verheißen habe. Wer nun Gott, dieſer Sprecher, ſei, wiſſen wir

Chriſten aus dem Evangelio Johannis ; nämlich es iſt der Vater, der im

Anfang ſprad 1 Moſ. 1 , 3 .: Es werde Licht; und ſein Wort iſt die

Perſon des Sohnes , durch welch Wort alles gemacht iſt, Joh. 1 , V. 3.

Denſelben Sohn nennet der Geiſt durch David hier ,,Zur'", den Hort Israels

und gerechten Herrſcher unter den Menſchen . Der redet a udh. Alſo reden

alle drei Perſonen , und iſt doch ein Redner, ein Verheißer, eine Ver

heißung, wie es ein einiger Gott iſt. ( So) befennet (David) die zween Höch

ſten Artikel, daß in Gott drei unterſchiedliche Perſonen ſein, und daß die eine,

der Sohn, Menſch werden ſollte, und das Reich und Ehre von dem Vater über

alles empfahen ; und der Heilige Geiſt ſolches in der Menſchen Herzen durch

den Glauben ( dyreiben, der es zuvor auch verfündiget hat durch den leiblichen

Mund und Zunge der Propheten ." 2 — Und ſteht Jeſ. 48, 12. nicht: „ Höre

auf mich Jakob ! Jd bin der erſte und ich bin der lepte ! Meine Hand hat

die Erde gegründet ! Und dann : ,,Gott der HErr hat mich geſchidt und

ſein Geiſt ?" Sind da nicht handgreiflich drei ? Erſt der Schöpfer der Erde,

und dann Gott, von dem er geſendet wird ; und endlich der Geiſt ? Und was

לשומלארשירוצרבדיללארשייהלארמא:ינושל־לעותלמויברבדהוהיחור(1

:םיהלאתארילשומקדצםדאב

2) Luther von Walch. Theil III . Seite 2797—2800 .
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madt ihr mit der herrlichen Stelle 1 Moj. 3 , 21 .: ,, Adam iſt getvorden wie

einer von uns“ ? Und mit der anderen : 1 Moſ. 19, 24.: „ Da ließ Gott vor

Gott vom Himmel auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen" ?

Sdlagt den Helvicus auf, da findet ihr noch ein paar Dußend mehr . ' -

Und was die Lehre von der Bergeltung in jenem Leben betrifft, ſo dürfte

Daniel 12, 2. 3. alle unſere Erwartungen erfüllen , ja ſie noch übertreffen :

,,Und viele, die da in dem Staube der Erde ſchlafen , werden erwachen , die

einen zum ewigen Leben, die andern aber zu ewiger Sdymac und Schande.

Und die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die, ſo viele zur

Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne immer und ewiglich. " 2 Dazu

erklärt Gott durch Jeſaias : „ Gleidywie der neue Himmel und die neue Erde,

welche ich mache, vor meinem Angeſicht ſtehen, ſo wird euer Same und euer

Name beſtehen bleiben ....... und ſie werden hinausgehen und auf die

Leichname der Menſchen ſchauen, die an mir geſündigt haben ; denn ihr Wurm

wird nicht ſterben , und ihr Feuer wird nicht verlöſchen , und werden allem

Fleiſch ein Greuel ſein." 3 Wenn man aber behauptet hat : die Auferſtehung

Des Fleiſches ſei dodi nidyt mit wünſchenswerther Deutlichkeit im alten Teſta

mente gelehrt, ſo zeigt das Beiſpiel der Mutter 2 Makt . 7. , daß es ſich umge

tehrt verhält. Denn ſie erklärte ihren Söhnen im Ungeſidyte des großen

Keſſels, in welchem einer von ihnen bereits gebraten wurde : ,, ( 3ch bin ja

eure Mutter und habe euch geboren), aber den Odem und das Leben habe ich

euch nicht gegeben, noch eure Gliedmaßen alſo gemacht. Darum ſo wird der,

der die Welt und alle Menſchen geſchaffen hat, eudi den Odem und das

Leben gnädiglich wiedergeben, wie ihr es jeßt um feines Gefeßes willen

waget und fahren lapſet. “ 4

Aber was häufen wir Stellen auf Stellen ? Erklärt nicht St. Paulus

Ap . Geldz. 26, 22. ausdrüdlich : Er ſage nichts außer dem, das die Pro

pheten geſagt haben, daß es geſchehen ſollte, und Moſes ? Wenn er nun

nichts außer dem ſagte, was im alten Teſtamente geſchrieben ſtand, ſo war

doch alles darin ? Oder iſt Paulus ein Lügner ? - Das ſei ferne ! — Son

:םלועןוארדלתופרחלהלאוםלועייחלהלאוציקירפע־תמראינשימםיברו(2

:דעוםלועלםיבכוכבםיברהיקדצמועיקרהרהזבורהזיםיליכשמהו

הוהי־םאנינפלםידמעהשעינארשאהשדחהץראהוםישדחהםימשהרשאכיכ(3

אלםתעלותיביבםישפהםישנאהירגפבוארוואציו.....:םכמשוםכערזדמעיןכ

:רשבלכלןוארדויהוהבכתאלםשאותומת

1) Christ. Helvici Elenehi Judaici. Lugduni 1702. Seite 1—28 und

Seite 151–192.

: * (

:

3 ( 3

:

:

4) ... ουδέ εγώ το πνεύμα και την ζωήν υμίν έχαρισάμην, και την εκά

στου στοιχείωσιν ουκ εγώ διερύθμισα . Τοιγαρούν και του κόσμου χτίστης , ο πλά

σας ανθρώπου γένεσιν, και πάντων εξευρών γένεσιν, και το πνεύμα και την ζωήν

υμίν πάλιν αποδώσει μετ' ελέους, ως νυν υπεροράτε εαυτούς διά τους αυτού

swójovs. 2 Mar. 7 , 22, 23 .



40 Vorwort

dern im alten und im neuen Teſtament erklang eine Lehre, und die lieden

Heiligen vor Alters ſind durch dieſelbe Gnade des HErrn Jeſu Chriſti ſelig

geworden, gleidyerweiſe wie auch wir. Deßhalb iſt es lädyerlidy, aus der

Beſchaffenheit des alten Teſtamentes einen Grund hernehmen zu wollen , um

damit die Erdichtung von der allmählichen Entſtehung der Dogmen zu ſtüßen.

Vielmehr bezeugt das alte Teſtament klar, daß die Offenbarung Gottes ſeit

den Tagen Adams dieſelbe war, nämlich Geſeß und Evangelium . Die Auf

gabe der Kirche aber war immerdar : beides gründlich und fruchtbar zu

erkennen . In dieſer Erkenntniß ſollte ſie wachſen und wuậs . Die

Dogmen aber, das iſt, die göttlichen Wahrheiten, welche den Gegenſtand

jener Erkenntniß bildeten, blieben immer diefelben.

Aber das Hirngeſpinnſt von der allmählichen Bildung der Dogmen

ſtreitet nicht blos wider die Lehre der Schrift, daß die Kirche aller Zeiten

nur eine iſt; ſontern auch gegen die kanoniſche Autorität des

Wortes Gottes ſelbſt. Iſt die Bibel ſo deutlid , daß jedermann die

darin enthaltenen Artikel des Glaubens erkennen kann ; iſt ſie ferner voll

kommen, ſo daß alle zur Seligkeit nöthigen Dogmen darin deutlich und

kräftig enthalten ſind ; — ſo iſt es ein Unſinn, daß die Dogmen niớt abge

ſchloſſen ſein ſollen , ſo lange die Kirche noch nicht geſprochen hat, ſo iſt es eine

Albernheit : von unerledigten , unfertigen, noch in der Schwebe hängenden,

noch mitten im Werden begriffenen Lehren zu reden . Vielmehr haben wir

ein feſtes prophetiſches Wort, darauf ſollen wir achten , als auf ein Licht,

das da ſebeinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgens

ſtern aufgebe in unſerm Herzen . Die chriſtliche Kirche hat keine Macyt, eini

gen Artikel des Glaubens zu feßen , hat's auch nie gethan, wird's auch nims

mermer thun .

Was iſt denn auch die dyriſtliche Kirde eigentlich ? Das weiß , Gott

Pob, ein Kind von ſieben Jahren , nämlich die heiligen Gläubigen und die

Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören ? Dieſe Kirche iſt keine Aktien

geſellſchaft zur Herſtellung neuer Lebren . Auch keine wiſſenſchaftliche Smule

von ſolchen, die immer lernen und können nimmer zur Erkenntniß der Wahr

heit kommen. Sondern ſie iſt ein Pfeiler der Wahrheit. Pfeiler aber

fabriciren nicht, ſondern tragen. So ſolu denn die Gemeine des leben

digen Gottes : die alte den Heiligen einmal vorgegebene Wahrheit immerbar

tragen . Die Wahrheit, deren Summa der Apoſtel ſo angibt : Gott geoffen

baret im Fleiſd ), gerechtfertigt im Geiſt, erſchienen den Engeln , geprediget den

Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.

Su wollen wir denn nicht mehr thun und nicht mehr ſein , als

unſer Gott uns gegönnt hat. Wollen als Stüdlein Kalt oder Stein : dieſer

Säule tragen helfen . Wer an ihr bleiben will, fann gar nicht anders.

1) Ap. Geſch. 15, 11 .

2) Art. Smalcaldici , Pars III. Art. 12. Mueller pag . 324 ,
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Denn ein Stein , der mit dem einfachen Dach nicht zufrieden iſt, das er trägt ;

der ein höheres , geſchmücteres wünſcht; - muß davon.

3n Wahrheit, es gibt nur zwei Standpunkte : Feld und Sumpf. Tritt

hierher, auf den Fels der Schrift, und laß dich ruhig als überängſtlich ver

ſpotten. Ober dorthin in den Sumpf ! Aber id ſage dir : Das ſchwarze

Waſſer wird über deinem Kopfe zuſammenſchlagen, und du wirſt früher vers

loren ſein als du glaubſt.

Materialien zur Paftoraltheologie,

mitgetheilt von C. F. W. W.

( Fortſeßung .)

§ 40.

Die nöthige Grundlage einer wahren dyriſtliden Kirchenzudyt iſt, daß

die von Chriſto Matth. 18 , 15--17 . vorgeſdyriebene Ordnung der

brüderlid ) en Beſtrafung nicht nur von den einzelnen Gliedern der

Gemeinde und von der Gemeinde im Ganzen, ſondern auch von dem Pre

diger ſelbſt in feiner Weiſe verletzt werde.

Anmerkung 1 .

Darüber, daß die Uebung der brüderlichen Beſtrafung innerhalb der

Gemeinde die nöthige Grundlage einer wahren dyriſtlichen Kirchenzudyt

iſt, ſchreibt luther : ,Was hindert denn jeßt zu unſeren Zeiten

den Bann ? Nichts, denn daß niemand in dieſem Stüc thut, was einem

Chriſten gebühret und zuſtebet. Du haſt einen Nachbar, welches Leben und

Wandel dir wohl bewußt und befannt iſt, deinem Pfarrherrn aber iſt es ents

weder gar unbewußt, oder je nicht ſo wohl bewußt ; denn wie kann er eines

Jeglidhen Leben inſonderheit wiſſen, wie es iſt ? Darum, wenn du ſiebeſt, daß

dein Nachbar durch unrechte Hantierung oder Handel reich wird ; ſieheſt, daß

er llnzucht oder Ehebrecherei treibet, oder fein Geſinde un fleißig und nach

läſſig zeucht und regiert, ſo ſollſt du ihn erſtlid) wermahnen und

chriſtlich berwarnen , daß er wolle ſeiner Seligkeit wahrnehmen und

Aergerniß meiden . Und o wie gar ein gut ſelig Werk baſt du gethan , wenn

du ibn alſo gewinneſt ! Aber, lieber, wer thut es ? Denn aufs erſte iſt die

Wahrbeit ein feindſelig Ding ; wer die Wahrheit faget, dem wird man gram ;

darum willſt du lieber deines Nachbarn Freundſchaft und Gunſt behalten ,

ſonderlich wenn er reich und gewaltig iſt, denn daß du ihn wolleſt erzärnen

und dir zum Feinde machen . Deßgleichen wenn der andere, dritte, vierte

Nachbar auch alſo thut, ſo fället mit der erſten Vermahnung audi

die andere und dritte in Brunnen , dadurch der Nächſte hätteiönnen



42 Materialien zur Paſtoraltheologie.

wieder auf den rechten Weg gebracht werden, ſo du nur mit Vermahnen

thäteſt, was du ſduldig und pflidytig biſt." ( Ueber Joel 3, 17. VI , 2404. f. ) * )

Daß dem Bann die ſtufenweiſe brüderliche Beſtrafung nady Chriſti Ord

nung vorausgeben müſſe, bezeugt auch unſer Bekenntniß , wenn es darin

heißt : „ Das wäre aber die rechte Weiſe, wenn man die Ordnung nach dem

Evangelio hielte Matth. 18. , da Chriſtus ſpricht: Sündiget dein Bruder an

dir, ſo gehe hin und ſtrafe ihn zwiſchen dir und ihm allein . Da haſt du eine

föſtlidhe und feine Lehre, die Zunge wohl zu regieren, die wohl zu merken iſt

wider den leidigen Mißbraudy . Darnach richte did nun , daß du nicht ſobald

den Nächſten anderswo austrageſt und ihm nachredeſt, ſondern ihn beimlich

vermah neſt, daß er ſich beſſere. Deßgleichen audy, wenn dir ein anderer

etwas zu Ohren trägt, was dieſer oder jener gethan hat : lehre ihn auch alſo,

daß er hingehe und ſtrafe ihn ſelbſt, wo er's geſehen hat ; wo nicht, daß er

das Maul halte. Solches magſt du auch lernen aus täglichem Hausregiment.

Denn ſo thut der Herr im Haus : wenn er ſiehet, daß der Knecht nicht thut,

was er ſoll, ſo ſpricht er ihm ſelbſt zu ; wenn er aber ſo toll wäre, ließe den

Knecht daheim ſißen, und ging heraus auf die Gaſſen , den Nadybarn über ihn

zu klagen , würde er freilich müſſen hören : Du Narr, was gehet's und an ?

warum ſagſt du es ihm ſelbſt nicht ? Siehe, das wäre nun recht brüderlich

gehandelt, daß dem Uebel gerathen würde und dein Nächſter (dennoch ) bei

Ehren bliebe. Wie auch Chriſtus daſelbſt ſagt: Höret er did, lo haſt du

teinen Bruder gewonnen. Da haſt du ein groß trefflich Wert gethan ;

denn meineſt du , daß ein gering Ding fei, einen Bruder gewinnen ? Paß alle

Mönche und heilige Drben zu Haufe geſchmelzt berfür treten , ob ſie den Ruhm

können aufbringen, daß ſie einen Bruder gewonnen haben ! Weiter lehret

Chriſtus: Will er dich aber nicht hören , ſo nimm noch einen oder zween zu

dir, auf daß alle Sache beſtehe auf zweier oder dreier Zeugen Munde ;

alſo, daß man je mit ihm ſelbſt bandle, den es belangt, und nicht hinter ſeinem

Wiſſen ihm nachrede. Wil aber ſolches nicht helfen , fo trage es denn öffent

lich für die Gemeine , es ſei für weltlichem oder geiſtlichem Gerichte.** )

Denn hier ſteheſt du nicht allein, ſondern haſt jene Zeugen mit dir, durch

welche du den Schuldigen überwinden kannſt, darauf der Richter gründen ,

urtheilen und ſtrafen kann. So kann man ordentlich und recht dazu

kommen, daß man dem Böſen wehret oder beſſert, " d . i . daß man heilſame

Kirchenzucht übt. (Gr. Ratechismus, Auslegung des 8. Gebotes . )

*) In Deutſớland war es vielfach auch die weltliche Obrigkeit, welche Kirchenzucht

und Bann hinderte, wie ſie dies denn dort noch bis dieſe Stunde thut. Hiervon jūreibt

Luther : „ Wo ſie (die Obrigkeit) der Kirchen Cenſur und Strafe hindert und will den

Bann, wie denſelben Chriſtus eingeſeßt und befohlen hat, nicht geſtatter noch gehen laſſen ,

fördert, hegt und hilft alſo zu Aergerniſſent: ſo wird ſie aus Gottes Dienerth des leidigen

Teufels in der Hölle leibeigener Knecht .“ (A. a. D. S. 2406.)

** ) Luther redet hier gemäß der Verfaſſung der Kirche zu ſeiner Zeit, als „ die rechte

Art der evangeliſchen Ordnung“, die Luther ſo ſehr wünſdte ( X , 271. ), noch niật hatte

eingeführt werden können.
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Will alſo ein Prediger Chriſti Vorſchrift gemäß in ſeiner Gemeinde auch

chriſtliche Kirchenzucht einführen, ſo muß er mit Einführung der chriſtbrüder

lichen Beſtrafung beginnen .

Anmerkung 2 .

Der Prediger darf Klagen über Privatſünden Anderer,

die vor ibn gebracht werden , wenn dieſe Sünden nicht ſchon

unter vier Augen und dann aud vor Zeugen fruchtlos

geſtraft worden ſind , nicht annehmen ; vielmehr hat er dem Kläger

ſeine Offenbarmachung einer noch verborgenen und ungeſtraften Sünde und

die damit begangene Uebertretung der göttlichen Ordnung zu verweiſen und

ihn zu Beobadytung derſelben mit allem Ernſte anzuhalten. Was Luther in

Betreff jedes Chriſten in dem Citat der vorhergehenden Anmerkung ſagt :

„ Wenn dir ein Anderer etwas zu Dhren trägt, was dieſer oder jener gethan

bat : lehre ihn auch alſo, daß er hingebe und ſtrafe ihn ſelbſt, wie er's

geſehen hat“ – dies gilt in erhöhtem Grade auch von einem Paſtor. Por

dem Paſtor, als einer öffentlichen Perſon , gehören eben nur ſolche Sünden,

von denen er entweder ſelbſt Zeuge geweſen iſt oder die in den dritten Grad

brüderlicher Beſtrafung fallen . Es gereicht dem Prediger zur Schande, wenn

er Zuträgereien ein offenes Ohr leiht.* )

Vor allem hat jedoch der Prediger, was die Uebung der Rirdienzucht

betrifft, zu bedenken, daß er in keinem Falle Macht hat, den Bann allein

und ohne vorgängigen Proceß und Erkenntniß der Gemeinde

an irgend einer Perſon zu vollziehen . Hier gilt ohne Zweifel tas bekannte

Ariom : Quicquid omnes tangit , maxime in re salutari, ab omnibus debet

curari d . i . Was alle betrifft, muß audy, namentlich in Sachen der Seligkeit,

von allen beſorgt werden . **) Es iſt ſchon wider alle Vernunft und Gerech

tigkeit, daß Eine Perſon entſcheide, in welchem Verhältniſſe ein Glied zum

Ganzen und das Ganze zu einem Gliede ſtehen ſolle, namentlich wenn es ſich

um das glaubensbrüderliche Verhältniſ handelt. Dazu wird in Gottes

Wort ausdrücklich nicht allein der Prediger, ſondern die ganze Gemeinde

wegen Unterlaſſung des Bannes geſtraft und ihr zugerufen : ,,Ibut von euch

ſelbſt hinaus, wer da böſe iſt ! " ( 1 Kor. 5, 1. 2. 13. ) Ausführlideres über

dieſen Gegenſtand 1. ,,Stimme unſerer Kirche" ? c . Th . II, Theſe 9. C. Aus

den vielen Zeugniſſen, welche hierüber in dieſer Schrift geſammelt ſind, mögen

hier nur die folgenden einen Plat finden .

*) Noch ſchimpflicher iſt es freilich, wenn der Prediger das, was er durch Zuträge

reien während der Woche erfahren hat, ſogar am Sonntag auf die Kanzel bringt. Luther

(dreibt daber : „ Welder Geiſt dieſe Ordnung (Matth . 18.) nicht hält, der hat nichts

Gutes vor.“ (XXI, 167.)

**) Dieſem Grundſaß gemäß dreibt der römiſche Biſchof Leo I .: ,, Quae ad omnes

pertinent, cum consensu omnium fieri debent“ D. i. Was Ade betrifft, muß mit

Ader Zuſtimmung geſchehen . „ Qui praefuturus est omnibus, eligatur ab om

nibus “ . d. i . Wer Allen (in einer Gemeinde) vorſtehen ſoll, muß auch von allen gewählt

werden. (Epist . 95. Vgl. Gerhard's loc . de minist . § 286.)
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So heißt es erſtlich in den Schmalfaldiſchen Artikeln : ,,Die

Officiale * ) haben unleidlichen Muthwillen damit " (mit dem Bann) , getrie

ben und die Leute entweder aus Geiz oder anderm Muthwillen wohl geplagt

und ohne alle vorgehende rechtliche Erfenntniß" (im lateiniſchen

Tert : sine ullo ordine judiciorum d . i . ohne alle Ordnung der Gerichte )

..gebannt . Was iſt aber dies für eine Tyrannei , daß ein Dfficial in einer

Stadt die Madyt jou baben, allein ſeinem Muthwillen nach one rechtliche

Erkenntniß die Leute ſo mit dem Bann zu plagen und zu zwingen ? ..

Weil folche Beſchuldigung ſehr wichtig und ſchwer iſt, ſoll ja obne recht

lidhe und ordentliche Erkenntniß " ( sine ordine judiciali d . i . ohne

gerichtliche Ordnung) , in dem Fal niemand verdammt werden ." ( Anhang :

Von der Biſchöfe Gewalt und Jurisdiction . fol . 158.) Der Biſchof Deotre

phes , welcher in eigener Machtvollkommenheit den Bann übte, erwies ſich

dadurdy als ein Vorläufer des Antichriſts ſchon in der apoſtoliſchen Zeit.

LLL 30h . 9. 10.

Lutber ſchreibt daher : ,,Iu höreſt hie ( Matth. 18.), daß es müſſen

gewiſſe öffentliche Sünden ſein gewiſſer bekannter Perſonen , da ein Bruder den

andern ſündigen ſieht, dazu ſolche Sünde, die zuvor brüderlich geſtraft und

zulegt öffentlich vor der Gemeine überzeuget ſind; darum die Bullen

und Bannbriefe, darinnen alſo ſtebet : ,Excommunicamus ipso facto, data

sententia , trina tamen monitione praemissa ; item : de plenitudine pote

statis , *** ) das heißt man auf deutſch einen Sc ...bann. Jd heiße es des

Teufels Bann und nicht Gottes Bann, da man die Leute bannet mit frey

ler That, ehe ſie öffentlich überzeuget ſind vor der Gemeine wider Chriſti

Ordnung. Desgleichen ſind alle die Banne, damit die Officialen und geiſt

lidien Nichthäuſer gaufeln , und daß man über 10, 20, 30 Meilen Wegs die

Leute mit einem Zettel vor einer Gemeine in Bann thut, ſo ſie dody in

derſelbigen Gemeine und vor dem Pfarrherrn nie geſtraft, verklagt und

überzeugt ſind ; ſondern kommt daber eine Fledermaus aus eines Dfficialen

Winkel ohne Zeugen und ohne Gottes Befehl. Vor ſolchem Sc ... bann

darfſt du dich nicht fürchten . Will ein Biſchof oder Official jemand in Bann

thun, ſo gehe oder ſchide er hin in die Gemeine oder vor den Pfarrberr,

da derſelbige ſuu in den Bann gethan werden, und thu ihm, wie recht iſt nach

dieſen Worten Chriſti. Und das alles ſage ich darum : denn die Gemeine,

ſo folchen ſoll bänniſch halten , fou wiſſen und gewiß ſein , wie er den

Bann verdienet und drein kommen iſt, wie hier der Tert Chriſti gibt ; ſonſt

möchte ſie betrogen werden und einen Lügenbann annehmen , und damit dem

Nächſten unrecht thun . Das wäre denn die Schlüſſel geläſtert und Gott

*) Ein Official war ein Vicarius des Biſchofs in weltlichen Gerichtsangelegenheiten.

** ) Deutſch : „ Wir verbannen hiermit thatſächlich nach Fällung des Urtbeils, jedoch

nad vorgängiger dreimaliger Ermahnung “ (die aber eben wie zum Spott wohl in der

Bannbulle erwähnt wurde, aber nicht vorher wirklich geſdeben war) ; „ desgleiden : aus

unſerer Machtvollkommenheit.“
17
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geidändet und die Liebe gegen den Nächſten verſehret, welches einer driſtlichen

Gemeine nicht zu leiden iſt. Denn ſie gehöret auch dazu , wenn

jemand bei ihr ſoll verbannet werden , ſpricht hie Chriſtus,

und iſt nicht ſchuldig, des Officialó Zettel , noch des Biſchofs Briefen zu gläu

ben , ja , ſie iſt ihuldig, hie nicht zu gläuben ; denn Menſchen ſoll man

nicht gläuben in Gottes Sacen. So iſt eine chriſtliche Gemeine

nicit des Officials Dienſtmagd, noch des Biſchofs Stocmeiſter, daß er möge

zu ihr ſagen : Da, Grete, da , Hans, halt mir den oder den in Bann. Awe,

ja , ſeid uns willkommen, lieber Official! In weltlicher Oberteit hätte

folches wohl eine Meinung, aber hie , da es die Seelen betrifft“

(„ in re salutari “ ſ. o . ) , „ ſoll die Gemeine auch mit Nichter und

Frau ſein . * ) St. Paulus war ein Apoſtel, n o chy" ( und dennody ) ,,wollte

er den nidit in den Bann thun, der ſeine Stiefmutter genommen hatte ; er

wollte die Gemeine auch dabei haben . 1 Kor . 5 , 1. 5. “ ( Schrift von den

Schlüſſeln vom J. 1530. XIX, 1181. f. )

Sdließlich erinnern wir nod; an folgende ſpätere Zeugniſſe. 3. Fedot

ſchreibt : ,,Das Endurtheil über den Bann iſt feineswegs bei dem

alleinigen Kirchendien er , ſondern bei der ganzen Ge

meinde , welche entweder das Conſiſtorium oder irgend ein anderer Con

vent, wie eben jedes Orts Brauch iſt, repräſentirt.** ) Und zwar beweiſt dies

die Stelle Matth. 18, 17. und das Beiſpiel Pauli, welcher den Blutſpänder

mit Conſens der Korinthiſden Gemeinde in den Bann that, 2 Ror. 2, 6 .

1 Kor. 5, 4. Und in dieſem Saß und urtbeil iſt die ganze

lutheriſche Kirche einſtimmig und alle Theologen ders

ſelben , daher der Kirchendiener um ſo weniger Urſache hat, ſich allein

etwas in dieſer Sache anzumaßen . " ( Instructio pastoral. c. 15, $ 7 , p. 169.f. )

Endlich ſchreibt Bal. Ernſt Löder : ,,In unſerer Kirche hat noch nie

mand geſagt, daß Bann und Disciplin nur der Cleriſei zufomme, ſon

dern ſie iſt von Chriſto der Kirde anbefohlen ; dieſe erfennt und

decretirt , und Chriſti Diener , als os ecclesiae" (Mund der

Kirche), ,,tündigen foldes den Sündern an und haben nach

Chriſti Ordnung das exercitium clavis ligantis“ d . i . die

A u sübung oder Erecution des Bindeſdlüſſels. ( Fortgeſ. Sammlung

von a . u . n . theologiſchen Sachen. Jahrg. 1724. Seite 476. ) ( Fortſ. folgt . )

*) Luther nimmt hier der deutſchen Sprade gemäß das Wort „ Frau “ in der Bedeu

tung „ Hausherrin . “

** ) Selbſtverſtändlich redet Fecht hier nur von ſolchen „ Conventen “, welde wirklich

die ganze Gemeinde vertreten , nicht von einem ſ. g . Miniſterium , welches, nur aus

Predigern beſtehend, auch allein einen Theil der Gemeinde, nemlich nicht die Zuhörerſdaft,

ſondern allein die Lehrerſchaft, vertritt . 9. Gerhard ſchreibt daher : „ Die Biſdöfe

oder Lehrenden allein können die Kirdie nicht repräſentiren , da zur Definition derſelben

auch die Zuhörer gehören ; aber ein Presbyterium fann die Kirche repräſentiren, zu weldiem

nicht allein jene gehören, die am Wort arbeiten, ſondern aud Senioren, welche der Aus

richtung firdlicher Geſchäfte im Namen der ganzen Kirche vorgeſeßt ſind.“ (Loc. de

minist. eccles . S 87.)



46 Die vier Neiche des Daniel.

Die vier Reiche des Daniel.

Daniel Cap. 2. u . 7 .

(Fortſeßung .)

4. Da 8 r ö miſche Reid .

In der weiteren Beſchreibung des vierten Thieres heißt es : „ Es war

auch viel andere, denn die vorigen, und hatte zehn Hörner ".

Vgl . Dfb. 13, 1. 2. , wo auch ein fold wunderbares Tbier er dyeint, das

feinem andern gleich zehn Hörner hat. Auf dieſe Verſchiedenheit wird audy

Dan. 7 , 19. gewieſen . Wurin war nun Nom wohl allen andern Reigen

unähnlich ? Geier findet die Unähnlich feit in den verſchiedenen Regierungs

formen , daß Rom bald eine Demokratie, bald eine Ariſtokratie, bald eine

Monarchie war ; bald Könige, bald Conſuln , bald Decemvirn , bald wieder

Conſuln mit einem Dictator, bald Triumvirn , endlich Kaiſer Conſult

und Tribunen hatte. Und allerdings nehmen wir ſolchen Regierungswedſel

bei keinem der drei anderen Reichye wahr. Ferner aber : Alle anderen hier

ſymboliſirten Reiche waren Monarchien, Rom aber in der Zeit, wo es ſeine

Herrſúaſt am meiſten ausbreitete, eine Republik. Bei den anderen Reiden

traten die unterworfenen Länder in ein ziemlich gleiches Verhältniß, bei Rom

nicht ſo. Selbſt die unterworfenen Völker und Städte Italiens ſtanden in

einem ſebr verſchiedenen Verhältniſſe zu Rom . Unter den Völfern hatten

mande römiſches Bürgerrect theils mit, theils ohne Stimmrecht ; andere

waren Bundesgenoſſen ; noch andere waren unterthänig mit oder ohne per

fönliche Freiheit und Waffenebre u . 1. w . Die Städte waren theils Muni

cipien, theils Präfecturen, theils Colonien . Außerhalb Italiens gab es

Provinzen, Lehnsfürſtenthümer, Bundesgenoſſen . Wenn endlich auch in

einem der anderen Reiche einmal Unruhen ausbrachen, es waren doch dieſelben

nicht den blutigen Bürgerkriegen Roms zu vergleichen.

Als ein beſonderes Stück der Unähnlichkeit hebt unſer Tert noch die

zehn Hörner hervor . Was ſymboliſiren dieſelben ? Hörner bedeuten

überhaupt Madyt und Stärke ; denn ſie ſind Mittel zu Angriff und Vertbei

digung, vgl . 1 Kön . 22, 11. , Ezec ). 34, 21. , Micha 4, 13 . Dann aber

aud nad Caſpari : a . Rönige, Dan . 8, 5. 8. , vgl . mit 8, 21. und 8, 9. ,

vgl . mit 8, 23.; b. kleine Reiche oder Königreiche, welche Theile eines größe

ren Weltreiches ausmachen, Dan . 8 , 8. vgl . mit 8, 23.; C. Völker, welche zu

einem Weltreiche gehören und zuſammen dasſelbe bilden, Dan. 8, 20.;

während Weltreiche immer durdy Thiere dargeſtellt werden . Wie haben wir

nun hier die zehn Hörner zu faſſen ? Ausgelegt werden ſie V. 24. alſo:

,, Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, ſo aus demſelbigen Reid, entſtehen

werden". Werden aber hier unter den ,,Königen " nur Individuen verſtans

den ? Das iſt nach Dan. 8, 21. nicht unmöglich, allein es können auch zehn

Königreiche ſein . Das Wort ,, Rönig " ſteht öfters für ,, Reich". Vgl . 7 , 17.
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( ,, vier Reiche ", Hebräiſdy: ,, vier Könige" , obwohl nad V. 23. Reiche gemeint

ſind ), 8 , 21. , („ König in Griechenland" ; während der Vers ſelbſt lehrt, daß

das macedoniſch griechiſche Reich gemeint iſt). —

Unſere Alten verſtehen nad Puthers Vorgange wohl meiſt die zehn

Hörner von zehn Haupttheilen des römiſchen Reichs . Luther ſagt in ſeiner

Borrede über den Propheten Daniel : „ Das ſind die zehen Hörner, als :

Syria , Aegypten , Ajia , Gräcia , Africa, Hispania , Gallia, Italia, Germania ,

Anglia " . Allein, es läßt ſidy eine ſolche Eintheilung des römiſchen Reides

geſchidytlich nicht nadweiſen . Unter Trajan hatte das Reich ſchon 46 Pro

vinzen und unter Conſtantin dem Großen wurde es in vier Präfecturen, mit

zuſammen 13 Diöceſen getheilt, die wieder in kleinere Provinzen zerfielen.

Wir werden daher die Hörner wohl anders auffaſſen müſſen .

Hengſtenberg a . a . D. S. 210 f. verſteht darunter die aus dem römi

idhen hervorgegangenen europäiſchen Reiche. Dieſer Meinung ſtimmen wir

bei . Die zehn Hörner ſind zehn Reiche auf einſtmals römiſchem Gebiete.

Sie bezeichnen alſo , wie die Füße und Zeben aus Eiſen und Thon , Cap . 2. ,

eine Theilung des Stammreidyes .

Hier entſteht nun die Frage, ob wir die Zahl ,, zelyn " zu urgiren oder

nur als eine runde Zahl zu faſſen haben. Wenn Geier leşteres auch nicht

für unmöglich hält, bält er dod ), wie auch ſonſt von unſeren Alten geſchieht,

erſteres für das wahrſcheinlichere, da gleich darauf ganz beſtimmte, nicht

runde Zahlen folgen : eins und drei .

Eine weitere Frage iſt, ob dieſe Hörner und die dadurch ſymboliſirten

Reiche alle gleichzeitig ſein müſſen oder ob man annehmen dürfe, daß bei der

Entſtehung des elften ſchon eins oder mehrere der früheren Hörner verſchwun

den waren . Leşteres liegt zwar nicht ſogleich nahe, wenn man den Tert

lieſ't, iſt jedod, an ſich nicht unmöglich und wider den Tert. Jedenfalls aber

müſſen drei der Hörner mit dem kleinen gleichzeitig ſein ; denn erſt nach den

zehn entſteht dasſelbe. Am einfacyſten jedoch und tertgemäßeſten ſcheint es ,

daß bei Entſtehung des kleinen Horns jene zehn früheren Hörner noch ſtanden

und es wird ſich dies auch als erfüllt nadyweiſen laſſen .

Nehmen wir nun vorläufig nur an , daß unſere Alten recht urtheilten,

wenn ſie unter dem kleinen Horne die muhammedaniſchen Reiche verſtanden

(der Nachweis ſoll weiter unten folgen) , welches ſind dann die zehn ſymbo

liſirten Reiche ? Nehmen wir vorläufig noch das Jahr 623 als dasjenige an,

vor oder in welchem die fraglichen Reiche vorhanden ſein müſſen, als in

weldiem Jahre Muhammed Herr von Arabien geworden war und den Plan

hatte, die Bekehrungswaffen über Arabiens Gränzen zu tragen . Da finden

wir denn 1. noch das oſtrömiſche Reich , das eben als ein I heil des

urſprünglichen Römerreich3 redyt wohl als eines der Hörner angeſehen wer

den kann ; 2. das weſtgothiſche Reich , das 419 in der Provinz Aqui

tania tranda gegründet, bald init engeren, bald mit weiteren Gränzen bis

zum Jahre 711 beſtand ; 3. Britannien , wo ſchon im Jahre 287 der
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1

Menapier Carauſius , ein römiſcher Befehlshaber, durch fächſiſche und frän

fiſche Krieger unterſtüzt, den Kaiſertitel annabm . Etliche der folgenden

Kaiſer dehnten ſogar ihre Herrſchaft über Gallien aus. Doch die Briten

waren zu ſchwach gegen die Picten und Scoten und riefen die Sachſen zu

Hilfe, welche nun, verbunden mit den Angeln, um 429 ihre Herrſdaft in

Britannien begründeten und dort ſieben Reidye ſtifteten, daher das ganze

þeptarchie oder Siebenreich beißt. „Häufig hatte einer der Könige in dieſen

Reichen eine Oberhoheit über die übrigen . Geraume Zeit war die höhere

Gewalt bei den Herrſchern von Kent, als des zuerſt gegründeten und mächs

tigſten Staates, ſpäter gewöhnlich bei denen der weſtlichen Staaten , zulegt

tam ſie an Weifer" . (Becer . ) Egbert von Weſler vereinigte die verſdiedenen

Reiche 827 zu einem . Das entſprechende Symbol für dieſes Reich würde

alſo ein grade hervorbrechendes Horn ſein, wie das Reich ſelbſt nody im

Werden war. Wir finden 4. das A varenreidy, welches um 555 in Dacien

gegründet, bis gegen Ende des Jahrhunderts auch Pannonien und Dal

matien umfaßte, 796 von Karl dem Großen überwunden wurde; 5. tas

Longobardenreich, das durch den Longobardenkönig Alboin 569 in Jta .

lien gegründet, eine Zeit lang ſelbſt über Mittel- und Unteritalien berridte,

durch Karl den Großen 774 ein Ende fand ; 6. ein Slavenreich in Tals

matien , welches Gebiet die Slaven den Avaren um 620 entriſſen und darin

einen Staat gründeten , der bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts beſtand,

in welcher Zeit er theils mit Kroatien vereinigt theils ſich unter den

Scut der damals mächtigen Republit Venedig begab; 7. das ſerbiſche

Reich , das um 636 in Möſien und Pannonien gegründet, unter Stepban

Duſan ( 1336—1356 ) Macedonien, Albanien, Theſſalien , Nord-Grieden.

land und Bulgarien umfaßte. leicht mögen die Anfänge dieſes Reiches

etliche Jahre früher als 636 fallen , ſo daß wir wohl ohne Einſpruch dasſelbe

hier aufführen können . Noch aber fehlen uns drei Reiche, wo werden wir

die finden ? Es ſind dies : 8. das burgundiſche Reich); 9. Neuſtrien

oder Frankreicy; und 10. A uſtrajien oder Deutſchland. Zwar finden wir

dieſe drei Reiche grade um 632 unter Dagobert I. in dem fränkiſchen Reiche

vereinigt, doch konnten ſie redyt wohl als brei verſchiedene Reiche dargeſtellt

werden , theils weil ſie wirklich vorher ſchon getrennt waren , theils weil grade

in dieſer Zeit ſich das Verhältniß dieſer Reichstheile loderte, ſo daß die Regie

rung in die Hände von drei Hausmeyern überging, die ſogar einander befrieg .

ten , theils endlich weil ſie ſpäter getrennt und unabhängig von einander

erſcheinen . Dies weiter zu begründen, möge erſt die Geſchichte des burguns

diſchen Reiches folgen . Dieſes wurde ſchon 407 in Gallien gegründet

und beſtand unter mancherlei inneren und äußeren Kämpfen bis 534.

Obwohl es nun fränkiſche Provinz wurde, wurde es doch als ein Ganzes

beſonders verwaltet und behielt ſeine Rechte und Freiheiten und ſeinen eigenen

Herzog . Schon 561 erhielt es in Guntram , dem Sohne Chlotars I. , einen

eigenen König und abermals 596 in Dietrich II. , und wenn auch Chlotar II.
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wieter über Auſtralien und Neuſtrien nicht nur, ſondern auch über Burgund

berríte, jo mugte er doit dem burgundiſchen Majordomus Warnacar eids

lich geloben , ibn nie zu entſegen, folglich ihm die Mitregentſchaft in Burgund

geſtatten. Als ſpäter die Dynaſtie der Karolinger immer ſchwächer wurde,

machte ſich Burgund um 880 wieder ſelbſtändig und wurde um den Anfang

des 10. Jahrhunderts ein gar mächtiges Reich. Geben wir nun zur

Geſchichte Neuſtriens und Auſtraſiens über . Das fränkiſche Reidy,

um 486 in Gallien geſtiftet, wurde nad Chlodwigs Tode unter ſeine vier

Söhne jo getheilt , daß einer derſelben A uſtraſien , die drei anderen Neus

strien erhielten , welch letztere das burgundiſdhe Neich in den Jahren 523–

534 eroberten . Zwar wurde das ganze Reich wieder unter Chlotar I. vers

einigt, aber bei ſeinem Tode 561 zerfiel es erſt in vier und darnach in die drei

Neidhe: Burgund, Neuſtrien und Auſtraſien, beherrſcht von drei Brüdern ,

zwiſchen denen blutige Kriege wütbeten . „ Es zeigt ſich in dieſem wilder

Kampfe" , ſagt Dittmar, ,,der merowingiſchen Könige gegen einander, deſſen

Ergebniß die Ausſcheidung eines weitfränkiſden Reides

Neuſtrien und eines oſtfränkiſchen Reiches Auſtraſien war,

im Grunde der blutige Wettkampf der faliſchen und ripuariſcher

Stämme, welche fort und fort der Grundſtod jener beiden Reidstheile

geblieben waren " und von denen jene mehr in Gallien, dieſe mehr zu beiden

Seiten des Rheins ihre Wohnſige hatten . ,,Die Merowinger, als urſprünga

liche Stifter Neuſtriens, gehörten dem ſaliſchen Stamme au, und da dieſer

Stamm als Ueberwältiger des römiſcheu Galliens , ſo lange er dem Reiz der

erſten Ruhe, die dem Siege folgte, widerſtand und ſich von der Vermiſchung

mit der gallo -römiſchen Bevölkerung noch ferne hielt, der thatkräftigere war,

ſo erſchien der ripuariſche Stamm anfänglich als der ſchwächere und abhän

gige. Allein als die Salier allmählich anfingen Ackerbau zu treiben , die

Hallo- Römer aber in deren Kriegsheere eintraten , die Senatoren der Städte

in die königliden Hausämter aufgenommen wurden und auf dieſe Weiſe das

entnervende römiſche Weſen in die Sprache, Sitte und Geſebgebung dieſer

Germanen eindrang und durch ſein Uebergewicht die fittliche Entartung der

Neuſtrier herbeiführte: da wurden ihnen die meiſt germaniſch gebliebenen

auſtraſiſchen Stamgenofen überlegen , zumal dieſe ſogleich aus der

Berbindung mit den von ihnen beſiegten überrheiniſchen Stämmen , deren

Freiheitsbeſtrebungen ſie überwachen und deren häufiges Andrängen gegen

den Rhein ſie abwehren mußten, fortwährende Muths- und Bluts-Erneuerung

(düpfen . So bildete ſich frühe, ungeadytet der äußern Vereinigung beider

Stämme zu einem Ganzen , unter ihnen ein im ſittlichen Charakter

w urzeln der Gegenſat aus , der ſpäterhin zu einer nody ídärfern

äußern Scheidung beider führte“ . Dies geſchah ſchon unter Chlo

tar II . , der nicht nur den burgundiſchen Majordomus zum Mitregenten

in Burgund annehmen, ſondern auch den auſtraſiiden Majordomus als

Stellvertreter in Ausübung der Lehnoberrlichkeit anerkennen mußte, ja er

4
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ward ſogar genöthigt, den Auſtraſiern ſeinen jungen Sohn Dagobert zum

König zu geben. Nach Dagoberts Tode, der zulebt auch über Neuſtrien

geberrſcht hatte, erhielt 683 jedes dieſer beiden Reiche ſeinen eigenen König.

Dieſe aber regierten nicht, ſondern die drei Hausmeyer von Burgund,

Neuſtrien und Auſtrajien , die wie vormals die Könige, ſich gegenſeitig

bekriegten . Dauernd wurden endlich dieſe Reiche getrennt, als 887 Karl der

Didfe abgeſeßt wurde, nachdem kurz vorher Burgund ſich wieder ſelbſtſtändig

gemacht hatte. Dieſe lo con längſt verbreitete , zu Zeiten audy don früher

vollzogene Trennung des fränkiſden Reichs , wie auch der frühere und ſpätere

ſelbſtändige Beſtand des Burgundiſchen, berechtigt wohl zu der Annahme,

daß wir drei Hörner von den drei Theilen des fränkiſchen Reiches zu ver

fteben baben .

Dies ſind demnach die zehn Hörner, durch welche das vierte Thier von

allen anderen verſchieden war ; denn feines der anderen Neiche hat fid in ſo

viele zerlegt, wie das römiſche.

Es heißt nun im Terte weiter : „ Da id; aber die Hörner dauete,

da brach bervor zwiſchen denſelben ein ander klein Horn, vor

weldem der vorderſten Hörner drei ausgeriſſen wurden " .

Das Thier hat ſchon zebn Hörner , da bricht nach denſelben ( V. 24. ) noch

ein elftes hervor. Anfangs Flein, wird es doch größer als die andern alle

(V. 20.), und vor ibm fallen drei der Hörner ; das anfänglich Fleine Reidy

wird größer als die andern und erobert drei derſelben . Unſere Alten ver

ſtehen unter dieſem Reiche das türkiſche, auf welches freilich wohl das Gejagte

paßt, bei welchem ſich aber doch eine zwiefacie Frage erhebt .

Sit denn das türfiſche Reich wirklich das einſt durch Muhammed begon

nene ? Wohl find mancherlei Veränderungen vorgegangen , doch läßt es ſich

wohl noch im Grunde als dasſelbe Reich anſeben . Unter der Herrſchaft der

Omajaden ſtand das moslemitiſche Reich als ein einiges da . Aber von 750

an löſ’te es ſich unter den Abbaſiden immer mehr auf. Unter den kleineren

Reichen der Dmajaden , Fatimiden, Aglabiden und Abbaſiden iſt das lentere

vornehmlich als die Fortſeßung des urſprünglichen Reiches anzu ſeben :

Seine Blüthezeit hatte es unter Harun al Raſdid . Es wurde allmählidy

ſchwach und 935 übertrug Muhammed IV. Rabbi dem Befehlshaber ſeiner

türlijden Leibwade, Abu - Befr Ebn Rail, die weltliche Herrſchaft, wäbrend

er ſich mit der geiſtlichen begnügte . Die hieraus folgende Selnicuden

Herrſchaft iſt demnach wieder nur eine Fortſeßung des urſprünglichen muss

lemitiſchen Reichs. Doch das Reichy zerfiel wieder und kam in die Gewalt der

Chowaresmier 1195. Frei blieb das Sultanat Jronium , das ſchon unter

dem Seldſchucenfürſten Malet Schab (1063—1072) von deſſen Neffen

Soliman in Kleinaſien, das dieſer erobert hatte, gegründet worden war.

Hier regte ſich die türkiſche Seldſchuđen -Herrſchaft fort. Als endlich um 1215

die Mongolen, unter denen übrigens der Jolam damals ſchon viele Anhänger

hatte und immer mehr gewann, die Chowaresmier ſtürzten, entwich aus
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Choraſan eine türkiſche Forde von 50,000 Mann, welche in den Dienſt

Alaheddins I. von Jconium trat und in Alt - Phrygien eine Landſtrede mit

der Verpflichtung der Gränzhut gegen die Griechen erhielt. Dieſer kleine

Gau wurde die Wiege ihrer fünftigen Herrſchaft ". Schon Doman I.

wurde Lebensfürſt Alahadins III. und legte ſich ſogar um 1300 den Sultan

titel bei . Das von ihm benannte osmaniſdie Reich iſt das jept noch bes

ſtehende türkiſche und Fortſeßung des urſprünglichen moslemitiſchen , da jene

türkiſche Horde erſt unter chowaresmiſcher, dann unter ſeld ídhudiſcher Herr

ſchaft ſtand , über deren Gebiet ſie auch ſpäter ihr Gebiet ausdehnte. Uebri

gens bedürfte es vielleidyt aucy ſoldien Nachweiſes nicht einmal . Dieſe wers

chiedenen Herrſchaften konnten ſchon darum durch ein Horn dargeſtellt

werden , weil ſie alle dem Jslam dienend eine antichriſtiſche Macht waren .

Aber wie fann nun diejes Reich durch ein Horn auf dem Haupte des

vierten Thieres ſymboliſirt werden ? Sollte nicht auch das durch dieſes Horn

ſymboliſirte Reich aus dem römiſchen hervorgeben ? Hier iſt eine Bemerkung

Gerhards ( Ll. th. 1. de mag. pol. $ 137 ) zu beachten, wo er ſagt: „ Von

der Entſtehung dieſes kleinen porno wird v . 8. und B. 20 das Wort

selekath gebraucht, was auch V. 3. von dem Urſprung der Thiere in Ans

wendung komint, woraus zu ſchließen iſt, daß jentes Horn nicht aus dem vier

ten Ibiere, ſondern unmittelbar aus dem Meere emporſteigen wird, das heißt,

daß der, welcher durch das kleine Horn bezeichnet wird, nicht durch die Nach

folge, ſondern durch ein neues emporkommen zur Herrſchaft gelangen wird " .

Allerdings wird dieſes salek ſonſt, z . B. Cap . 8, V. 8. u . 9. , nicht von den

Hörnern gebraucht ; es mag daber hier wohl ſeinen beſondern Grund haben .

Wenn man auch nicht grade annehmen muß, das kleine Horn habe ſich un

mittelbar aus dem Meere erhoben, ſo kann doch durdy jenes Wort ange

deutet ſein , daß dieſes Horn nnmittelbar aus dem Haupte hervorgewadſen

war, während die anderen zehn vielleicht aus einem urſprünglichen Horne

wudſen , wie das Reich vor ſeiner Theilung in die zehn Neide ein einiges war .

Aber iſt denn das moslemitiſche Reich auf römiſchem Boden erwachſen ?

Trajan drang um 107 tief in das Innere Arabiens und in der Folge waren

wenigſtens die nördlichen Fürſten in Abhängigkeit von den Kaiſern und wurs

den als deren Statthalter angeſehen, während ſpäter die Araber unter einem

perſijden Statthalter ſtanden . Entſtehend in einem nicht mehr den

Römern angehörenden Lande, fonnte dieſes Reich nidyt ebenſo auf dem Haupte

des vierten Theiles erſcheinen , wie die anderen Neiche, daher ſeine Entſtehung

durch salek beſchrieben wird . Doch hervorgegangen aus einem ehemals

zu dem römiſchen Reiche gehörenden Gebiete, konnte es um ſo füglicher durch

ein Horn auf des vierten Thieres Haupt dargeſtellt werden , als es auch mit

drei der zehn Hörner kämpfen und ſie ausrotten ſollte.

Iſt denn nun in dem moslemitiſchen Reiche erfüllt, was Daniel 7. von

demſelben geweifſagt wird ? Das wollen wir nun jept ſehen .

Klein iſt das Horn nach dem Tert . Wird dies beſonders erwähnt,
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ſo hat es eine beſondere Bedeutung; denn ſonſt iſt jedes Horn Anfange klein .

Der geringe Anfang iſt denn auch eine Eigenthümlichkeit des moslemitiſchen

Reiches gegenüber den anderen . Dieſe gleich aus größeren Völfern beſtebend,

umfaßten ſogleich ein größeres Gebiet ; das moslemitiſche Reich begann unter

Muhammed gar klein, denn er mußte ſich ſeine Anbänger einzeln nach und

nach werben .

Es heißt weiter : „ Vor weldem der vorderſten Hörner drei

ausgeriffen wurden " . Was Luther hier „ vorderſt" überſcbt, bedeutet

..früher" (V. 24.: ,,nach denſelbigen " ) . Drei Hörner werden vor dieſem

Horne ausgeriſſen, d . h . ,,es wird drei Könige demütbigen " ( V. 24. ) , Irri der

zehn Reidye ſtürzen . Das hat ſich erfüllt; denn 711 ſtürzten die Araber das

Reich der Weſtgothen ; 1389 eroberten die Türken das Reich der Serben und

macyten es 1459 zu einer Provinz ; endlid 1453 madyten ſie dem oſtrömi.

ſchen Reiche ein Ende.

Vers 20. wird von dieſem Reiche geſagt : „ Es war größer , denn

die neben ihm waren “ , was namentlich von dem Seldſduđenreide unter

Malef Schah Dicelaleddin 1072—1092 geſagt werden kann , deſſen Reid

vom Mittelmeer bis zu China's Gränzen, von Samarkand bis zur Südſpige

Arabiens reichte. Aus der ſpäteren Geſchichte gehört hieher das Reich unter

Soliman II.

Wir leſen V. 24.: ,,Nach demſelbigen aber wird ein anderer

auffommen, der wird mächtiger ſein , denn der vorigen feiner" .

Was Luther bier ,,mächtiger" wiedergibt, heißt eigentlid ) , anders als " . Wie

das vierte Thier von allen anderen verſchieden war, ſo dieſes Horn von den

zehn früheren . Auch das iſt in dem moslemitiſchen Reidye erfüllt, deſſen Eigen

thümlichkeit die aus Heitenthum , Judenthum und Chriſtenthum gemiſchte

Religion des Jólam war, während die anderen Reiche chriſtliche waren .

Auch darin dürfte vielleicht ſich eine Verſchiedenheit zeigen , daß es ſo verídica

dene Herrſcher hatte : Araber, Seldſchuden ( Türken ), Mongolen (die eine

Zeit lang faſt das ganze Reich inne hatten ), Türken . Auch dies findet ſids

bei den anderen Neidien nicht.

Weiter wird uns dieſes Horn beſchrieben : „ Dasſelbige Horn hatte

Augen wie Menſchenaugen , und ein Maul, das redete große

Dinge" . „ Augen wie Menſchen augen" , einen ſolchen Ausdrud

finden wir in der Schrift nicht wieder, was ſoll er bedeuten ? Wir leſen von

zornigen , funkelnden Augen, Hiob 16, 9., welche Bedeutung bier wohl ſtatt

baben könnte, da das Horn wider die Heiligen ſtreitet (V. 21.) ; von wach

ſamen , Pf. 10, 8 .; aufmerkſamen , Pr. 123, 2 .; verſtändigen und erleuchteten

Augen, Pſ. 19, 9 .; und ſo legen auch etliche unſerer Alten die „ Augen wie

Menſchenaugen “ hier aus : Der Türke war wachſam , jede Gelegenheit zu

Mehrung ſeines Reiches zu erſpähen ; endlich von boffärtigen, Pſ. 131 , 1 .;

Spr. 21 , 4.; 30 , 13.; Ef. 10, 12.; und ſpottenden Augen , Spr. 31 , 17.;

Pl. 35, 19. Dieſe letztere Bedeutung möchten wir wohl am liebſten feſthal
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ten, weil gleich darauf folgt : Es hatte ein Maul, das redete große

Dinge", und ſodann weil in der Auslegung nur auf ſolche Hoffart und

Spott hingewieſen wird : „ Es wird den Höchſten läſtern " (V. 25. ) . —

Wer wüßte aber nicht, wie das moslemitiſche Reich durch ſeinen Koran

Gott läſtert, welches Buch es an die Stelle der Bibel ſegt; in welchem

es den dreieinigen Gott verwirft und einen Abgott lehrt ; in welchem

es endlich den Lügenpropheten Muhammed über unſern HErrn JEſum

Ghriſtuin erhebt ?

Wir hören ferner von dieſem Horn V. 21 .: „ Und ich ſabe dasſel

bige Horn ſtreiten wider die Heiligen, und behielt den Sieg

wider ſie" , und V. 25. finden wir die Auslegung: „ Es wird die Heiligen

des Hödyſten verſtören ; und wird ſich unterſtehen , Zeit und Geſetz zu ändern .

Sie werden aber in ſeine Hand gegeben werden eine Zeit, und etliche Zeiten,

und eine halbe Zeit“ . Im Kampfe wider die Heiligen Gottes erſcheint das

Horn , das moslemitiſche Reid) hat chriſtliche Reiche bekämpft und geſtürzt.

„ Es wird die Heiligen des Höchſten verſtören “, und nicht umſonſt

beißt der Türke der Erzfeind der Chriſtenheit. Unter Abu Bekr vernichtete

beſlen Feldherr Raled in Syrien 80,000 Chriſten im Jahre 636. Als Jeru

ſalem im folgenden Jahre fiel, wurde zwar den Chriſten freie Religionsübung

zugeſagt, aber die chriſtlichen Kirchen durften binfort fein Kreuz und feine

Gloden mehr haben ; die Chriſten durften nicht mehr auf Pferden , ſondern

nur auf Eſeln oder Maulefeln reiten ; fie mußten jeden moslemitiſchen Reis

ſenden beherbergen und ihm auf einen Tag koſtenfrei Lebensmittel ſtellen ;

fie mußten in der Stadt und auf Reiſen Trauerfleider und einen ledernen

Gürtel tragen ; auf der Stelle, wo ebemals der ſalomoniſche Tempel geſtan

den , wurde eine Moſchee errichtet. Unter Omar I., der auch Jeruſalem ein

nabm , wurden 36,000 Städte und Derter verwüſtet und 14,000 chriſtliche

Kirchen verbrannt oder in Moſdheen verwandelt. Als am Ende des

7. Jahrhunderts Nordafrika erobert war, wurde die muhammedaniſche Herr

ſchaft durch Bertilgung des Chriſtenthums und dyriſtlicher Bildung befeſtigt.

Der fatimidiſche Chalife Hafem , der im Anfang des 11. Jahrhunderts

regierte, beanſpruchte für ſich göttliche Verehrung . Unter ihm wurden die

Chriſten auf das Scwerſte verfolgt, eingefertert, gebrandidat und ſonſt

mißbandelt . Insbeſondere war Zerſtörung der dyriſtlichen Kirchen und

Mißhandlung der abendländiſchen Pilger an der Tagesordnung. - Unter

der Mamelucen -Herrſchaft in Aegypten wurden um 1249 kriegsgefangene

Chriſten theils getödtet, theils in Sclaverei verkauft. Ebenſu erging es auch

den Einwohnern Paläſtinas . — Um 1389 wurde Serbien ein türkiſches

Sendídat. Hunderttauſende der Serben wurden da in Sclaverei geſchleppt

und alle fünf Jahre die Blüthe der ſerbiſchen Jugend als „ Knabenzins“ in

den Janitſcharendienſt gepreßt, worin ſie zur Unterdrüdung der eigenen Brü.

der herangezogen wurden . Als Bajazeth I. um 1400 über die Ungarn

geſiegt hatte, ließ er 10,000 gemeine Gefangene hinridten, die andern in
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Sclaverei verkaufen . — Murad II. ſchleppte 1438 aus Siebenbürgen 45,000

in die Sclaverei . Als Conſtantinopel 1453 erobert wurde, wurden alle

Einwohner, die ſich nicht löſen konnten , zu Sclaven gemacht, die Häuſer ges

plündert, die Kirchen ihres Schmuckes beraubt und in gräulicher Weiſe ent

weiht und von der Kuppel der Sophienkirche wurde das Kreuz berabgeworfen,

um fortan dem türkiſchen Halbmond zu weichen . In dem 1479 endenden

Kriege mit den Venetianern wurden bei der Eroberung von Negroponte alle

dortigen Venetianer geſpießt, geviertheilt oder zerjägt . – Soliman II. ließ

in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Beſaßung von Ofen troß der

feierlichſten Zuſage freien Abzuges niederbauen . - Als um 1570 Cypern

den Venetianern entriſſen wurde, wurden 20,000 Chriſten niedergemegelt

und überhaupt die entſeglichſten Granſamkeiten verübt . — Vor Wien wur

den 1683 durch Kara Muſtapha 30,000 gefangene Chriſten niedergebauen .

- Als die gedrüdten Griechen ſich 1770 erhoben , verfielen 80,000 theils dem

Schwert, theils der Sclaverei . Und noch heute iſt der Türke ein Feind der

Chriſten , wie ſein Verhalten gegen ſie lehrt, z . B. vor wenigen Jahren in der

ſyriſchen Chriſtenverfolgung.

Von dem kleinen Horne heißt es weiter : ,,Es wird ſich unterſteben ,

Zeit und Geſell zu ändern " . Es handelt ſich noch um das Verhalten

gegen die Heiligen Gottes, alſo um Aenderung heiliger Zeiten und heiliger

Gefeße. Die Feſtzeiten und Glaubens- und Lebensgeſebe der Kinder Gottes

wird dieſes Horn zu ändern , umzuſtoßen , andere an deren Stelle zu feßen

ſich unterſtehen, wie ja das moslemitiſche Reich in ſeinem Koran thut .

Weiter heißt es : „ Die Heiligen des Höchſten werden aber in

ſeine Hand gegeben werden eine Zeit, und etliche Zeiten , und

eine halbe Zeit“ . Die Kinder Gottes werden alſo dieſem Reiche unter

liegen und ſeinen Druď empfinden müſſen, was ſich wohl bei dem moslemiti

(den Reiche erfüllt hat. Wie iſt nun aber die Zeitbeſtimmung von einer

Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit zu verſtehen ? Eine eben ſolche

Beſtimmung finden wir Daniel 12, 7. , Offenb. 12, 14. Unter einer „ Zeit"

haben wir wohl ein Jahr zu verſtehen. Vgl. Daniel 4, 13. 20. 22. 29 .

Offenb. 13, 5. , (42 Monate), Offenb. 12, 6. , (1260 Tage, beinahe viertes

halb Jahre, die genauer 1277 oder 1278 Tage umfaſſen ). Daß wir hier

eigentliche Sonnenjahre zu verſtehen haben , wird von vielen Neueren behaup

tet und wäre auch an ſich nicht unmöglich . Allein, wie die 70 Wochen bei

Daniel Jahrwochen ſind, ſo können dieſe viertehalb Jahre auch Jahrjahre

ſein . Es würde alſo die Zeit, daß Chriſten den Druc der muhammedani

(den Macht fürchten müſſen, ſich auf ungefähr 1277 oder 1278 (oder nach

der Zahl der offenbarung auf 1260 ) Jahre belaufen . Nehmen wir hier

wieder das Jahr 632 zum Ausgangspunct, in welchem Jahre Muhammed

Herr Arabiens wurde, oder das Jahr 636, wo 80,000 ſyriſche Chriſten ver

nichtet wurden , ſo würde die Zeit, wo dieſer Drud enden muß, zwiſchen 1892

und 1914 liegen. Doch hiermit wollen wir uns durchaus nicht zum Pro
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pheten aufwerfen. Könnte es ja Gott gefallen, dem Chriſtenfeinde noch län

gere Friſt zu geben, obwohl, da die Tage um der Auserwählten willen ver

kürzt werden ſollen, wohl das Ende der drei und ein halb Zeiten uns ſehr

nabe liegt.

Sit dann die von Gott beſtimmte Stunde gekommen , ſo bricht der Tag

unſerer Erlöſung an . „ Darnad wird das Gericht gebalten werden ; da

wird dann ſeine Gewalt weggenommen werden, daß er zu Grunde vertilget

und umgebradt werde. Aber das Reich, Gewalt und Madyt unter dem gan

zen Himmel wird dem heiligen Volt des Höchſten gegeben werden , des Reich

ewig iſt und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen" ( V. 26. u. 27. ) .

(Sdluß folgt.)

Mird lid - Zeitgeidhidhtliches.

I. America .

Ueber die Sißungen der Algemeinen Synode von Miſſouri finden wir in

der ,, Evang. -Lutheriſchen Kirchenzeitung“ von Luthard, Nummer 49, folgende Mitthei

lung von einem uns unbefannten Verfaſſer. Aufgefallen iſt uns die Behauptung, daß

die Gründe der unbedingten Gegner des Zinsnehmens „ zum guten Theil nicht auf bib

Tijdem , ſondern auf national - öfonom iſden Boden liegen “ ſollen . Wir wären

begierig, den Nachweis dieſer merkwürdigen Behauptung zu vernehmen. Der Bericht

jautet folgendermaßen : „ Vom 1.-11 . September hielt die allgemeine Synode von Mif

ſouri unter dem Präſidium von Prof. Walther in Fort Wayne ihre vierzehnte Verſamm

lung ab. Sie zählte etwa 450 Mitglieder und durch die Gegenſtände und den Charakter

ihrer Verhandlungen glauben wir, hat ſie bewieſen, daß ſie die Standarte der lutheriſden

Kirche hoch trägt und den großen Schwerpunkt derſelben in Amerika bildet . Die Eröff

nungsrede hielt Paſt. Schwan aus Cleveland, der Präſes des mittlern Diſtricts, über

Nehemia 4, 17., worauf der Präſident über die in der Synode vorgefallenen Ereigniſſe

der leßten drei Jahre Bericht erſtattete. Außer mit vorliegenden praktiſchen Fragen bea

ſdäftigt ſich die Synode aber auch jedesmal mit Lehrfragen, die in ihrer Mitte die Ge

müther bewegen, und ſo konnte es denn nicht fehlen , daß auch die Wucherfrage einen ber

vorragenden Theil der Verhandlungen bildete . Es mag ſein , daß die „ Leidenſchaftlich

feit“ an den bisherigen Debatten über dieſen Gegenſtand aud ihren Theil gehabt hat, dic

amerikaniſchen Theologen ſind ja eben aud Menſden, aber wer wollte deshalb behaupten,

daß die Leitenſchaftlichkeit ganz aus Europa über den Ocean nach Amerika ausgewandert

ſei ? — Die Beſprechungen auf der Synode, glauben wir, haben den Beweis geliefert, daß

man die Mitglieder dod wohl vielfach zu hart beurtheilt hat . Denn die Kaufleute von

New York und die Theologen von St. Louis haben ſich als die beſten Freunde erwieſen

und in den Verhandlungen über die brennende Frage auf der Synode ideinen ſie uns ein

Muſter gegeben zu haben, wie man ſolche Angelegenheiten behandeln ſoll. Beide Seiten

waren vertreten und rüdhaltlos ſagten ſie ihre Meinung. Gegenſtand und Unterlage der

Beſprechung aber bildeten die von Paſt. Brohm aus St. Louis im Sinne der Gegner

des Wuchers geſtellten Theſen ; doch bei der Wichtigkeit der Sade fam man kaum bis

zur vierten, nachdem man über die drei erſten Einſtimmigkeit erreicht hatte. Somit wurde

die ganze Angelegenheit, da ſie an ſido fein Glaubensartifel iſt, wieder auf drei Jahre bis

zur nächſten Synode vertagt, und der Vorwurf eines ſchnellfertigen Urtheils und Drän
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gens auf kirchliche Anerfennung fann demnach, wie uns ſcheint, bei dieſer Frage wohl

nicht gut erhoben werden . Die Discuſſion ſelbſt ging von dem Gebot der Näưſtenliebe

aus ; aber nach dem altteſtamentlichen Wuchergeſeß an ſich entſdeiden zu wollen, davon

war auch feine Andeutung zu hören . Man einigte ſich über den Begriff der Nädyſten

liebe, welche fordere, daß bei allen Contracten die Gefahr auf beiden Seiten gleich vers:

theilt werde. So blieb man denn bei den Prämiſſen der Frage ſtehen und beſdloß, bis

zur nächſten Synode die Sade in den Synodalblättern noch weiter zu beſpreden. Um

die Stellung der Gegner des Wuders zu bezeichnen, führen wir aus einem Briefe Wale

ther’s nur die Worte an : „ Fürchten Sie nicht, daß wir in der Sache überſtürzt handeln,

mit Kirchenzucht, Bann z . deswegen vorgehen werden . Nachdem dieſe Lehre ſo lauge im

Argen gelegen hat, gilt es, die größte Nachſicht erzeigen . Iſt der Punft dod kein Glau

bensartifel, ſondern nur ein moraliſches Dogma, bei weldiem nichts über den, welder lo

oder ſo urtheilt, entſơeidet, als die Stellung, die er gegen Gottes Gebot dabei einnimmt,

und die Liebe, die er etwa dabei notoriſch wider Gewiſſen verleßt.“ Auch wir unſererſeits

fönnen den unbedingten Gegnern des Zinsnehmens nicht beiſtimmen und ihre Gründe

nicht anerkennen, die zum guten Theil nicht auf bibliſdem, ſondern auf national-ökonomi

ſdem Boden liegen ; aber die Widtigkeit, welche die Sade, beſonders in Amerika , þat,

wollen wir damit durchaus niďt in Avrede ſtellen . — Außer dieſer Lehrfrage wurden nod

einige praktiſce Angelegenheiten von allgemeinerem Intereſſe verhandelt, unter denen die

wichtigſten die Beziehungen der Miſſouri - Synode zu andern Synoden waren. Man

ratificirte die im October 1868 zu Stante gefommene Einigung mit der Wisconſin

Synode, nach welcher beide Synoden einander die vollſte kirchliche Gemeinſchaft zuerten

nen und die Generalſynoden gegenſeitig durch Delegaten beſchiden . Ferner wurde der

Vertrag beider Synoden vom Mai d. J. beſtätigt, wonady jede das Recht hat, einen von

ihr ſelbſt beſoldeten Lehrer an den theologiſchen Anſtalten und Gymnaſien der andern an

zuſtellen und ihre Studenten volfommen gleichgeſtellt zu ſehen . Der herzliğe und brü

derliche Verkehr mit den Abgeordneten der Wisconſin -Synode, ſowie die Freude auf bei

den Seiten über die gewonnene Einigung dürfte wohl als Beweis dafür gelten, daß das

Princip, nur auf voller Lehreinheit die kirchliche Gemeinſchaft zu bauen, das allein rich

tige iſt und daß wenn irgendwo, fo gewiß hier, die rüdhaltloſe Gewiſſenhaftigkeit niďt nur

die rechte Liebe, ſondern zugleich auď die höchſte Klugheit iſt. Mit der Juinois- Synote

waren auch Verhandlungen wegen kird lider Einigung angeknüpft und die gegenſeitigen

Delegaten hatten ſich in St. Louis auf derſelben Baſis geeinigt, auf der die Verbindung

mit der Wisconſin -Synode geſæloſſen war, und ebenſo ſtand in demſelben Stadium

infolge einer Delegirtenverhandlung in Columbus auch das Verhältniß zur Dhio

Synode, von welchen beiden Abgeordnete auf der allgemeinen Synode zugegen waren .

In der Verbandlung ſelbſt ſtellten ſich jedoch noch einige Lehrbifferenzen und Mißverſtänd

niſſe heraus, weshalb man brüderlich übereinfam , die formelle Verbindung nod audzu

feßen, in der beſtimmten Hoffnung, daß dieſelbe bald ſich vollziehen werde. Von ſolden

Vorgängen glauben wir kann man lernen, was in gutem Sinne Kirchenpolitik iſt, wie ſie

denn auf der andern Seite vielleicht auch ahnen laſſen , daß in den von der Miſſouri.

Synode ausgehenden Verbindungen die Kryſtalliſationspunkte der lutheriſchen Kirde in

Amerika zu ſuden ſind. Von innern Angelegenheiten der Synode, welche außerdem

zur Sprache famen, intereſſirt wohl noch in weitern Kreiſen, daß man beimloß . den Bau

lidkeiten des Seminars in St. Louis, welde für die ca. 130 Studenten niøt mehr aus .

reiden, neue hinzuzufügen und $15,000 dafür ( ?) zu bewilligen ; ferner zwei neue Profej

ſuren zu errichten und (wie ſchon 1869, Nr. 45 berichtet) zu der einen den Lic . Dr. Preuß

zu ernennen, der ſich der Synode zur Verfügung geſtellt hatte. Auch für das Gymnaſium

in Fort Wayne, weldes 160 Schüler zählt, wurde eine neue Profeſſur geſợaffen und der

Emigranten -Miſſion unter Paſt. Reyl in New York, wie auch dem Seminar in Steeden
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thätige Hülfe zugeſagt. In Bezug auf die Heiden -Miſſion beſchloß man, ale in Zukunft

obne Beſtimmung der Geber im Gebiet der Synode zuſammenkommenden Gaben für

dieſelbe an Leipzig und Hermannsburg zu ſdicen. Die eigene Indianer -Miſſion endlich,

deren Vermögen gegenwärtig etwa $14,000 beträgt, gedenkt man wegen ihrer totalen

Erfolgloſigkeit zur Zeit nicht weiter fortzuſeßen . So glauben wir, erledigen ſich gewiß

die Vorwürfe, welche früher in d . Bl. (1869, Nr. 40) gegen die Miſſouri-Synode erhoben

ſind. Während Deutſchland in Lehrfragen vielfach zerriſſen iſt, ſehen wir hier die fom

pafte Maſſe der Miſſouri-Synode in beneidenswerther Lebreinheit tapfer und erfolgreich

ihren Weg gehen. Unter dieſen Umſtänden meinen wir, ſollte man nicht den Vorwurf

des Streitens gegen ſie erheben, und daß ſie neben der Mauerkelle ſo mannhaft auch das

Schwert führt, iſt doch gewiß nicht zu tadeln. Geben doch ihre Erfolge mit der Buffalo-,

Wisconſin-, Dhiv-, Jlinois , und der norwegiſchen Synode ihrem Verfahren vielmehr

eine glänzende Rechtfertigung! Führt man aber noch gegen ſie an, daß ſie keine „offenen

Fragen “ dulde, ſo bleibt ſie bei der Behauptung ſtehen, daß nichts was die Schrift lehrt

und die Befenntniſſe ausſprechen , in der lutheriſchen Kirche eine offene Frage ſein darf,

und wir glauben, es iſt nicht erſichtlich, was an dieſem Grundſaß falſch iſt . “

„ Hanzel - Gemeinſchaft.“ Nacıdem der „ Lutheran“ vom 20. Januar erſt in

fünf Puncten ſeine Uebereinſtimmung mit denen ausgeſprochen hat, welche den Kanzel

Tauſch mit Nicht- Lutheranern verwerfen, fährt er alſo fort : ,,6. Deſſenungeachtet fragt

man, ob es für einen lutheriſchen Paſtor und Gemeinde recht ſei, den Prediger einer

anderen Benennung einzuladen, auf ihrer Kanzel jene Lehren und Meinungen

der dyriſtlichen Erhit zu predigen, in welchen er und ſeine beſondere Confeſſion mit den

Befenntniſſen der lutheriſchen Kirche übereinſtimmen ? Unſere Antwort iſt klar und

entſchieden : Ja. unter den oben ausgedrüdten Gewährleiſtungen

(guards) und Einſchränkungen iſt es recht“ ( ſo unterſtreicht der „ Lutheran"

die Worte ſelbſt ), „ und ein Recht, welches ihnen nicht abgeſprochen werden kann, obwohl

ein ſoldes, welches mit Vorſicht gebraucht werden muß. Hier differiren wir mit den Miſ

ſouriern und vielleicht mit anderen, welche auf der ſtrengen Ausſchließvng aller Nicht

Lutheraner von lutheriſchen Nanzeln beſtehen . ... Aber wir verneinen , daß ſoldes ſtrenge

Ausídließen durch irgend eine angemeſſene Deutung unſerer Confeſſionen oder durch

irgend welche Pflichten des Chriſtenthums gefordert iſt, und behaupten, daß es keine rechte

mäßige Macht auf Erden gibt, die Kanzel einer lutheriſquen Gemeinde einem approbirten,

obgleich dem Namen nach nid ) t- lutheriſden , Paſtor zu verſperren , von welchem der treue

Prediger der Gemeinde und ſie ſelbſt weiß, daß er die Wahrheit Gottes in hinreiden

ber ( ! ) Reinheit feſt halte, um ſie in Glauben und Leben zu erbauen, und von dem ſie

urtheilen , daß ſie ihn unter gewiſſen Umſtänden wohl hören mögen .“ Der Leſer ſieht

hieraus ſo deutlich, als er es nur wünſden kann, daß alſo der „ Lutheran “ , welder hier

mit den Sinn der Beſdlüſſe des Councils auszuſpreden verſichert, den Kanzelaustauſch

mit Nicht- Lutheranern nicht unter allen Umſtänden aufgeben wolle und könne. So an

erkennenswerth nun die Ehrlichkeit iſt, mit welcher der „ Lutheran“ dieſe ſeine Anſicht

öffentlich vorlegt, ſo iſt dieſelbe doch außer allem Zweifel eine durchaus irrige. Erſtlich

nemlich iſt es irrig, vorauszuſeßen, daß der Prediger einer irrgläubigen Gemeinſdaft

jedenfalls nur die reine Wahrheit predigen werde. Gottes Wort ſagt ja ausdrüdlid :

„ Ein wenig Sauerteig verſäuert den ganzen Teig“, Gal. 5, 9.; daher

denn ein ſolcher Prediger, ſelbſt wenn er verſpricht, auf lutheriſcher Kanzel nichts wider die

lutheriide lehre vorbringen zu wollen, auch vielleicht den beſten Willen hat, dies zu thun,

niơt anders kann, als ſich in dem Vortrag jeder Lehre von ſeinem Syſteme beeinfluſſen zu

laſſen. Zum andern aber, ſelbſt den Fall zugegeben, daß einmal der Prediger einer irre

gläubigen Gemeinſdaft eine echt lutheriſde, das iſt, rein bibliſche Predigt halten förinte,
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ſo wäre es nichts deſto weniger wider die Pflicht eines lutheriſchen Predigers, ihn auf ſeine

Kanzel zu laſſen. Denn nicht nur würde dadurch in der Gemeinde Gleidgültigkeit

gegen die Verſchiedenheit der Kirchen, Geringſchäßung der reinen Lehre der

eigenen Kirche und Geringachtung der Irrthümer der anderen Kirchen gepflegt, ſondern

auch eine offenbare Kirdenvermengung geübt, und endlich der Prediger einer irr

gläubigen Gemeinſchaft ſelbſt in ſeinem Irrthum beſtärkt ; gar nicht zu reden von

dem ſchweren, unverantwortliden Aergerniß, welches dadurch allen entſvietenen ,

ſonderlich den ſchwachen Lutheranern gegeben würde. Wenn der „ Lutheran“ bei ſoloer

Union mit falſchen Lehrern und irrgläubigen Gemeinden ſelbſt im Einklange mit unſeren

Confeſſionen zu ſtehen vermeint, ſo iſt das nur möglich, wenn er die lutheriſden Symbole

nad Jowa’ſcher Weiſe mit einer reservatio mentalis angenommen hat. Wir erinnern

nur an folgende Stellen : „ Wir glauben, lehren und bekennen auch, daß keine Kirơe die

andere verdammen ſoll, daß (propterla quod = darum daß ) eine weniger oder mehr

äußerliche von Gott ungebotene Ceremonieen, denn die andere, hat, wann ſonſt in

der Lehre und allen derſelben Artikeln, wie auch im rechten Gebrauch der

heil. Sacramente, mit einander Einigkeit gehalten .“ (Concordienformel. Summa

riſder Begriff. Art. 10. ) . Hiermit wird unzweideutig klar jede firchliche Gemeinſdaft

mit einer Kirche und deren Lebrern verworfen, welche nicht mit den Rechtglänbigen

in allen Artifeln der Lehre einig ſind. Ferner beißt es in der „ Wiederholung“ des

7. Artifels derſelben Befenntnißidrift: „ Es hat auch Dr. Luther, welder ja die redte

eigentliche Meinung der Augsburgiſden Confeſſion für andern verſtanden und beſtändige

lich bis an ſein Ende dabei geblieben und vertheidiget, unlängſt vor ſeinem Tode, in ſeiner

leßten Befenntniß ſeinen Glauben von dieſem Artikel mit großem Eifer in nadfolgenden

Worten wiederholet, da er alſo ſdreibet: Jņ rechne ſie alle in Einen Kuchen , b . i ., für

Sacramentirer und Schwärmer, wie ſie auch ſind, die nicht gläuben wollen , daß des

HErrn Brod im Abendmahl ſei ſein rechter natürlicher Leib, welchen der Gottloſe oder

Judas ebenſowohl mündlich empfäbet, als St. Petrus und alle Heiligen ; wer das, ſage

ich, nicht gläuben will, der laſſe mich nur zufrieden und hoffe bei mir nur feiner

Gemeinſd aft ; da wird nichts anders aus '. " – Hiernad müſſen wir ſagen , daß,

wenn das Council wirklich die Lehre von der Hanzel- Gemeinſqaft hat, welde laut des

Dbigen der ,,Lutheran“ vertritt, ſo fönnen wir das Council nicht für treu lutheriſch an

erfennen, ſondern müſſen dasſelbe für einen von dem Unionsgeiſt unſerer Zeit noch ange

ſtedten Körper anſehen. Ach, man reiße nur die Søranfen nieder, welche unſere recht

gläubige Kirche von den irrgläubigen Gemeinſqaften trennt, und verwiſde die Grenzen,

ſo iſt es unmöglich, daß unſere Kirche balte, was ſie hat, und ein lidt und Salz ſei für

die, die noch im Irrthum ſteden . Vor ſolder unverantwortlichen Untreue bewahre ( Gott

alle Lehrer, Gemeinden und Glieder unſerer Kirche in Gnaden !

Nöthige Berüdſidhtigung des Engliſden . Ør. Prof. Loy ſdreibt im ,, Luthe

ran Stundard “ vom 1. Januar: „ Wir haben geringen Reſpect vor Leuten, welche mit

Verachtung auf die Deutſchen und das Deutide brrab ſeben ; wir können mit denen nicht

geben, welche die engliſche Sprade an die Stelle der deutſchen ſeßen wollen , allein weil ſie

jener den Vorzug geben, möge dies nun dienlich ſein ober nicht; aber wir können eben

ſo wenig gemeinſame Sache mit Leuten machen , welche nach dem Grundſaß handeln, daß

das Evangelium ausſchließlich deutío ſei und daß die, welche dasſelbe begehren, dieſe

Sprade lernen müßten. Wir ſind überzeugt , daß die Hirde der

A ugsburgilden Confeſſion feine 3 ufunft in dieſem lande

habe , wenn keine Vorſorge für das Engliſche getroffen wird.

Wenn die engliſden Prediger und Gemeinden größeren Verſuchungen ausgeſeßt ſind,

die Wahrheit zu verlaſſen, als die deutſden, ſo fann dies ſiderliğ feine Urſade ſein
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warum wir das Feld räumen und alles bem Feinde preisgeben ſollten .“ Es ſind dies

gewiß ebenſo wahre, als beherzigungswerthe Worte. So lange freilich die deutſchen

lutheriſchen Synoden ſo vereinzelt da ſtehen , mit je einem deutſchen Seminar, ſo lange

wird es kaum möglich ſein , daß etwas Rechtſchaffenes von ihnen für das Engliſche gea

(debe. — So eben leſen wir in der „ Lutheriſchen Zeitſchrift “ : „ Vor einigen Jahren wur

den wir an das Sterbebett eines jungen Pennſylvaniſch - Deutſden gerufen und als wir

nach einer kurzen Prüfung fanden, daß er wenig aus Gottes Wort wußte, ſagte er :

,Ja, Deutſd fonnte ich nicht leſen und das Engliſche verſtand ich nicht, und ſo blieb er

eben bis an ſein Ende in der traurigſten Unwiſſenheit. So wachſen heute noch Hunderte

und Tauſende von jungen Leuten in den deutſchen Counties von Pennſylvanien auf“ ..

Welch' ein Jammer ! W.

,, Aus der Generalverſammlung
der Presbyterianer.“ Unter dieſer Ueber

jørift leſen wir in der „ Reform . Kirdenzeitung“ vom 23. Decbr. v . 3. Folgendes : „ Am

zweiten Tage der in Pittsburg gehaltenen Verſammlung ( 12. Novbr.) wurde von Dr. Knor

eine Neſolution mit Rüdſicht auf den Heidelberger Kated ismus vorgelegt . Da

dieſer Katechismus unzweifelhaft die Lehren aus Gottes Wort, wie wir ſie in Gemeinſchaft

mit andern reformirten Körpern bekennen, ebenfalls darlegt und vertheidigt, und ta die

( Niederländiſch ) Reformirte Kirche in Amerika durch Beſchluß ihrer Generalſynode den

kleinen Weſtminſter Katechismus ihrem eigenen als gleichbered)tigt an die Seite geſtellt hat,

indem ſie ihren Gemeinden erlaubt, nach Gutdünfen den einen oder andern zu gebrauchen :

ſo ſei beſchloſſen , daß es die Anſicht dieſer General- Aſſembly iſt : ſollten Kirchen den

Heidelberger Katechismus einführen wollen, ſo möge ihnen ſolches erlaubt ſein . — Der

Redner bemerkte dann noch , daß man die gleiche Höflichkeit erweiſen müſſe. Er denke nicht,

daß die Reformirte Kirche für eine Verſchmelzung mit der Presbyterijden geſtimmt ſei;

aber er halte es für hödſt zeitgemäß, den Beſchluß zu paſſiren ." - Es iſt dies ein neuer

Beweis, wie die Gemeinſchaft der Presbyterianer ihre frühere ſo ernſte Haltung mehr und

mehr verliert. Zwar treten die Presbyterianer durch Annahme des Heidelberger Kate

dismus nicht mit ſich ſelbſt in Widerſpruch, da ja derſelbe ſelbſt von der Dortrechter Sy

nobe für „mit Gottes Wort in allem übereinſtimmend“ erflärt worden iſt ( Sess . 148)

– baber denn die deutſch reformirte Kirche, welche den Heidelberger Katedismus anerkennt,

ohne Grund vorgibt, daß ſie die ſtrenge calviniſche Prädeſtinationslehre nicht theile, wobei

ſie ſich nur mit der tendentiöſen Zweideutigkeit des Katechismus deden kann — : fläglich

aber iſt es, daß ein Presbyterianer in öffentlicher Generalverſammlung die Annahme eines
Bekenntniſſes als einen Act ſculdiger ,,Höflich feit" bezeichnen fann . W.

Die neueſte Löſung der Amtsirage lautet ſo : „ Das Amt und die Gemeinde

verhalten fich zu einander, wie die centripedale (sic !) und die centrifugale Kraft.

So beide zu einander ſich im rechten Verhältniß befinden, entſteht die Weltförper treibende

Bewegung, die nidyt regellos vor ſidh geht, ſondern alle in ihren Bahnen hält und den

Zuſammenſtoß verhindert. Wird aber das rechte Verhältniß zu einander aufgehoben

und verrüdt, ſo erfolgt Hemmung, Stillſtand oder Zerſtörung! So verhält ſich's auď auf

dem Gebiet der Kirche. ... legen wir in das Amt die centripedale ( sic ! ) , in die Gemeinde

die centrifugale Kraft und machen eine hiſtoriſche Probe, ſo ſeben wir, daß das in der

Natur begründete Verhältniß beider. Kräfte ſich auf dem Gebiete der Kirde wiederholt.

Wir nehmen vor uns die proteſtantiſde Kirche und die römiſche. In beiden iſt das ur

ſprünglich geordnete Verhältniß der beiden Kräfte, Faktoren, verrüdt. In der erſten ge

wann die centrifugale Kraft das Uebergewicht und die Folge iſt fortdauernde Trennung

und Zerſplitterung, während in der römiſchen die centripedale ( ! ) und eine imponirende

Hierardie entſteht, die wohl den rieſigen Leib zuſammenhält, aber bei aller ſcheinbaren

Lebens-Entfaltung und erſtaunenswerthen Thätigkeit das wahre Leben der Kirde hemmt
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und unter dieſem äußerlich geſchäftigen Treiben und Bewegen Stagnation und Grabesa

ruhe verbirgt . Halten wir feſt an dieſem Grundſaß, das Weſen der Kirche anſtatt von

einem Einheitspunkt aus, von dem der zur Einheit verbundenen Zweiheit zu conſtruiren ,

ſo löſen ſich nach unſerm Dafürhalten alle Sdwierigkeiten u. f. w .“ Dieſe Löſung

hat Herr Paſtor Hinterleitner zu Pottsville, Pa . , der Verſammlung des Miniſteriums
von Pennſylvanien zu Neading in der Woche vor Trinitalis 1869 in einem Referat

vorgetragen, und Paſtor Probſt theilt dieſelbe nun auch in den „ Theologiſchen Monats .

beften “ mit.

Die Generalſynode. Der „ Lutheran Observer" vom 14. Januar gibt ein

Verzeichniß aller der herrlichen charakteriſtiſchen Eigenſdaften, welche die Generalſynode

haben ſoll. Er ſagt, ſie ſei 1. bibliſch, 2. confeſſionell, 3. liturgiſch, 4. katedetijd , 5. cere

moniell, 6. commemorativ (wegen der von ihr gefeierten Gedätnißfeſte), 7. eklektijd (in

Betreff der Verfaſſung), 8. progreſſiv , 9. katholiſch und 10. lutheriſch. Wahrſdeinlich

hat der „ Lutheran Observer“ nur vergeſſen , ſchließlich hinzuzuſeßen : ,,Summa Sum

maruin , engliſd , himmliſc, göttlich und übergöttlich.“ In der That, wir kennen keine

Secte in der Welt, außer etwa der römiſchen, die ſich ſo widerlich ſelbſt lobte und rühmte,

als die . g . Generalſynode, während ſie doch auch nicht Eine von den Eigenſchaften hat,

die ſie läderlicher Weiſe ſelbſt an ſich ſieht und rühmt. Zwar pflegt ſie allerdings ,,firdo

lidhe, ſacramentliche und Canzel- Gemeinſchaft" mit allen ſ. g . „ orthodoren “ ( !) Secten,

wie der ,,Observer“ unter Nr. 9 von ihr rühmt, allein dies iſt nicht Katholicität, wie er

meint, ſondern Laodicäismus. Wenn aber der ,,Observer “ die Lobrede, die er ſich ſelbſt

und ſeinesgleichen hält, damit ſchließt, daß die Generalſynode „eventuell das Heer Chriſti

zu ſein gewürdigt werden werde, welches den leßten Kampf wider den Antichriſt aufneha

men und die leßten Splachten ſiegreich ſqlagen werde, " ſo ſơeint es faſt, als ob der

Schreiber bereits vor Hochmuth übergeſchnappt ſein müſſe. w

3n Chicago hat ein Bürger $ 250,000 hergegeben zum Bau einer freien Univer

ſaliſten -Nirde daſelbſt und zur Beſoldung eines Predigers für dieſelbe. In derſelben

Stadt hat der Präſident des Erziehungsrathes in ſeinem Jahresbericht den Ausſchluß

der Bibel aus den Tagesídulen der Stadt befürwortet . Die Oppoſition der Katho

lifen gegen die Freijculen nennt er als Grund für ſeinen Vorſdlag; durch die Verban

nung der Bibel hofft er ſie den Staatsídulen gewogen zu machen. (!) ( Ref. Kz.)

II . Ausland.

,, In Dänemart“ , ſchreibt die Ref. Rez. „iſt in beiden Kammern das Freio

gemeinde - Geſeß durchgedrungen und hat die fönigliche Beſtätigung erhalten.

Darnad fönnen ſich innerhalb der Landeskirche freie Gemeinden bilden, ohne aus derſel

ben auszuſdeiden ; wenn 20 Familien ſich zuſammenfinden, können ſie ſich einen eigenen

Pfarrer erwählen, wenn ſie nur die Abgaben an den geſeßlichen fortbezahlen ; die Ger

meinden ſollen bei der Pfarrwahl mitwirken, doch müſſen ſie einen der vom Miniſterium

ihnen Vorgeſdlagenen wählen ; iſt die Wahl eine zwieſpältige, oder betheiligen ſid zu

wenig an ihr, ſo entſcheidet das Miniſterium . Es iſt im Weſentlichen das, was der be

fannte Grundtvig und ſeine Anhänger längſt angeſtrebt haben. Gegen dieſes Geſeß

waren 407 Petitionen mit 40,009 Unterſchriften eingelaufen ; für dasſelbe nur Á mit 319

Interſchriften .“ Was für eine ſdauderhafte, babyloniſde Verwirrung durch dieſes

„ Freigemeinde - Geſeß “ in der däniſden „ Landeskirche" erzeugt werden müſſe, ſpottet in

der That jeder Darſtellung.

lingebetene (? ) Gäſte zum Concil. Unter dieſer Aufſchrift leſen wir in

Dr. Münfel's N. Ztbl . vom 18. November v . J .: Der Touriſt - Politiker der „ Poſt "

ſdreibt von der Schweiz aus : „ Während man auf Kircentagen, in den Proteſtanten
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Vereinen und freiſinnigen katholiſchen mit der ernſteſten Miene von der Welt gegen die

Richtung der römiſchen Geiſtlichkeit Front madıt, ziehen die Pilger nadi Nom in ganzen

Sdaaren über den Simplon an mir vorüber. Und was für Pilger ! Das ſind keine

Wallfahrer im härenen Gewande, mit der Schnur von Muſcheln um den Pilgerhut;

keine Andächtige, welche vor jedem Muttergottesbilde Halt maden und einen Pſalm

ſingen . Nichts ba ! Dieſe Pilger tragen (dwere ſeidne Noben, Diamanten, mörderijd

große Chignons, oft fingerdide Sdminke auf den Wangen. Mit Einem Worte, es ſind

ganze Karawanen von Pariſer Coquetten mit ihrem männlichen Anbängſel, moderniſirte

und blaſirte Bubldirnen, Suitiers, Glüdsritter und ähnliche Völker, welche ihre Römer

fahrt angetreten haben und zeitig Quartier belegen, ſo daß die Frommen vielleicht in der

Campagna bivouafiren müſſen . Rom iſt in Zug bei der Pariſer Halbwelt gekommen.

Das öfumeniſche Concil gleicht einer Saiſon in Homburg u . ſ. w. , nur großartiger iſt es .

Eine nette Geſellſchaft das ! Welch ein Publikum, wenn der Pabſt ſeinen Segen ſpricht!

Aber auch welche Gelegenheit zur Fabrifation büßender Magdalenen im Großen !"

Das würde alſo ähnlich geben wie bei dem Concil zu Coſtniß.

Die Undercongregation hat am 4. December mittels Decrets auch folgendes

Werf verboten : Janus, Der Pabſt und das Concil. Leipzig 1869. Gewiß eine vor

treffliche Empfehlung desſelben. In dem Buch muß Licht ſein, ſonſt würden die Herren

in Rom davon nichts für ihre Finſterniß fürchten.

Die Römiſch -katholiſchen in proteſtantiſchen Ländern klagen fort und fort,

baß ſie die Gebrüdten ſeien. Es iſt dies eine offenbare Unwahrheit. Die ſogenannten

proteſtantiſden Fürſten hätídeln ſie vielmehr faſt durchgehende. Jene Klagen offenbaren,

daß die Römiſchen ſelbſt damit nicht zufrieden ſind, in proteſtantiſchen Ländern den Prote

ſtanten gleichgeſtellt zu werden : auch da wollen ſie herriden ! Nachdem die Kunde

bavon nach Würtemberg gekommen war, Pius IX . habe ſich der Königin Olga gegenüber

über die „ Zurücfſeßung der katholiſchen Staatsangehörigen Würtembergs in firchlidyer

Beziehung“ beſchwert, ſdrieb man von dorther unter dem 20. Nov. v. 3. u . a . Folgendes :

,, Es wäre intereſſant, dieſe Beſchwerden des , hl . Vaters “ genauer formulirt zu ſehen.

Hier zu Lande weiß man lediglich nichts von einer Bevorzugung der Proteſtanten, von

einer Zurüdſeßung der Katholifen . Wenn das gegenwärtige Regierungsſyſtem überhaupt

irgend eine Marime hat, ſo iſt es die : alles ängſtlich zu vermeiden, was die katholiſdie Be

völferung daran erinnern könnte, daß ſie als die Minderheit in einem altproteſtantiſchen

Lande lebt. Der Rüdſichtnahmen und Aufmerkſamkeiten iſt kein Ende und die Gelegenheit

dazu wird gefliſſentlich geſucht. Der Hof betheiligt ſich mit einer gewiſſen Oſtentation an

der fatholijden Demonſtration, wie z . B. fürzlich an dem Bazar für das katholiſde Ge

ſellenhaus. Als die evangeliſche Landesſynode eröffnet wurde, ſchärfte der König dem

Präſidenten gegenüber in erſter Linie ein , daß Alles vermieden werden ſolle, was etwa die

Katholifen unangenehm berühren fönnte ; ſo oft er einem neuernannten proteſtantiſchen

Generalſuperintendenten den Eid abnimmt, legt er ihm vor Allem den Wunſch nach , Aufe

rechterhaltung des confeſſionellen Friedens- ans Herz, ein Wunſd , der, ſtets an dieſelbe

Adreſſe gerichtet, eine eigenthümliche Färbung erbält. Es iſt das geradezu eine ſtehende

Aeußerung des Königs Karl geworden . “

Aufhebung des Patronatsrechtes in Sachſen . Nachdem die zweite Kammer

zu Dresden die Kirchenvorſtands- und Synodalordnung aus eigener Machtvollkommen

beit verbeſſert hatte, konnte es ihr nicht ſchwer werden, mit 54 gegen 16 Stimmen die Art

an die Wurzel des Patronates zu legen . „ Tas Patronatsrecht iſt aufgehoben ,“ lautet

die furze, umfaſſende Beſtimmung . Weder die königliche Regierung, nod bas Kirden

regiment, nod ſonſt ein Patron hat das Recht, eine Sğul- oder Kirchenſtelle zu verleihen.

Mit der Synode, wo das Uebergewicht der liberalen Laien geſichert iſt, wird ein neues
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Wahlgeſeß vereinbart. Wie es mit den bisherigen Laſten der Patrone werden ſoll, davon

iſt nichts geſagt. Vielleicht empfiehlt ſich eine friedliche Theilung, daß die Gemeinden

das Wahlredyt bekommen, und die Patrone die laſten behalten . Zur Begründung wurde

geſagt: „ Der geſchichtliche Urſprung des Patronatsredytes ſei kein audrer, als der der übri

gen Vorredyte, die, wie die Leibeigenſchaft u. ſ. w. längſt aufgehoben ſeien . “ Das

iſt ein ſehr anzüglicher, aber durdſựlagender Grund. (Neues Zeitbl.)

Preußen . Während der preußiſche Cultusminiſter von Mühler alles thut, um die

lutheriſche Kirche in den neu annectirten Staaten ihrer Auflöſung entgegenzuführen und

zu einem Departement der preußiſch - unirten Landeskirche zu machen , machen es die Un

gläubigen ihm zum Vorwurf, daß er mit der lutheriſchen Kirche namentlich Hannovers

ſo zärtlich umgehe. So eben leſen wir in dem neueſten Blatt der Farmer-Zeitung von

F. Gerhard : „ Im preußiſden Abgeordnetenhauſe geht man dem Cultusminiſter ernſtlic

zu Leibe . Namentlich griff der Abgeordnete Miquel das Cultusminiſterium in Bezug auf

die firdlichen Zuſtände Hannovers (darf an . Der Cultusminiſter erflärte bei dieſer Ge

legenheit, daß die Regierung nicht die Pflicht habe, auch für den 1. g . , aufgeklärten Prote:

ſtantismus “, der ſich von den Grundanſdauungen der lutheriſchen Kirche entfernt habe,

mit ihrer Autorität einzutreten .“ – Ein neuer Beweis, weldie Heuchelei es iſt, wenn die

Aufgefärten ſo viel von Intoleranz der „ Orthodoren " peroriren und mit ihrer Toleranz

ſich brüſten . Ginge es nad dieſen Toleranz-Helden, ſo würde die lutheriſchen Gemeinden

längſt feine Kirche mehr beſißen .
W.

Paſtor Frank in Arendhorſt, Fürſtenthums Dsnabrüd, hat ſich befanntlich vor

mehreren Jahren geweigert, mit dem neuen, von der Hannoverſden Vorſynode beliebten,

Taufformular die kirchenordnungsmäßige Entſagung zu vertauſchen, nicht ( ?) als wenn ihm

an dieſer ießtern ſo viel läge, ſondern weil ihm von einem Gemeindegliede das neue Tauf

formular zugemuthet wurde, um die Lehre vom Teufel loszuwerden . Nad ſeiner großen

Gewiſſenhaftigkeit wollte Paſtor Frank Feine einzige Lehre der Schrift mit ſeinem Willen

fallen laſſen . Dem Vater des Kindes wurde vom Regimente der Ausweg eröffnet, das

Kind von einem andern Paſtor taufen zu laſſen . Allein er verlangte die Taufe nicht nur

von ſeinem Paſtor, ſondern auch im öffentlichen Gottesdienſte, hatte es alſo auf mehr abe

geſehen, als den Teufel los zu werden. Wollte er nicht auch ſeinen Paſtor los werden,

ſo wollte er ihn doch in ſeinen Gehorſam bringen. Alle Mittel ſeßte er in Bewegung,

nach deren Erſchöpfung er bis ans Abgeordnetenhaus in Berlin gegangen iſt, aber ohne

etwas auszurichten. Er ſollte ſeine Kinder von einem andern Paſtor taufen laſſen , doch

als ein aufgeklärter Mann, dem an ſeiner Beharrlichkeit mehr lag, als an der Taufe, bat

er ſeine Kinder die vier fünf Jahre her ungetauft liegen laſſen . Was ſollte man mit dem

anfangen, der die Taufe verachtete ? Was Rechtens iſt, weiß ein jeder. Indeß das Regi

ment war in keiner geringen Klemme. Da es ſelber die neue Taufformel gebilligt batte

und dem Paſtor Niemad in Kirchwehren , einem nicht minder treuen und gewiſſenhaften

Geiſtlichen , in ähnlicher lage einen Collaborator auf deſſen Koſten geſeßt batte ; ſo ge

wann es das Anſehen der Härte und der Parteilichkeit. Dieſe Sade hat dem Regimente

nach beiden Seiten hin geſchadet. Dasſelbe hat ſich daher zu einer andern Ausfunft

entídloſſen . Es hat Paſtor Frank von Arenshorſt nad Wießendorf, in der Lüneburger

Haide, verſeßt, an eine Gemeinde, welche einen ſo treuen und geſegneten Geiſtlichen

gern und mit offenen Armen aufnimmt. Die Verſeßung iſt zugleich eine Verbelſe

rung, und Paſtor Frank hat ſich dabei vorbehalten nach ſeiner Ueberzeugung zu han

deln, und wenn er die alte Entſagung fallen läßt, (? !) doch für die Zukunft ungebunden

zu ſein . In Wießendorf iſt übrigens augenblidlich die alte Entſagung in Gebrauch .

So hat denn das Landes - Conſiſtorium noch rechtzeitig vorgebeugt, daß ihm der dornige

Handel nicht auch auf der Synode Verlegenheiten bereitet ; und was nod widtiger iſt,
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Paſtor Frant iſt dem Amte erhalten . Vorſtehendes iſt Dr. Münfel's Neuem Zeitblatt

vom 1. October ». 3. entnommen . Wir erlauben uns hierzu Folgendes zu bemerken,

So viel wir wiſſen , hat ſich Herr Paſtor Frank nicht allein darum geweigert, die Teufels

entſagung nach Vorſdrift des neuen Formulars wegzulaſſen, „ weil ihm dies von einem

Gemeindegliede zugemuthet wurde, um die Lehre vom Teufel loszuwerden , ſondern

darum , weil man überhaupt in Hannover das Taufformular nur auf das Trängen

derjenigen verändert hat, welde, ungläubig wie ſie ſind, auf die Frage : „ Entſageſt du dem

Teufel " zc . ? zu antworten ſich ſchämen . Wenigſtens wäre dies allein die rechte Stellung

geweſen ; welche aber nach Hal. 2, 3—5. und nach dem 10. Artifel unſerer Concordien

formel nidyt nur Hr. Paſtor Frank und Niemad, ſondern alle Paſtoren der Hannoverſchen

Landestirue, aud Hr. Dr. Münfel, hätten einnehmen ſollen, ohne den faliden Brüdern

eine Stunde zu weichen, auf daß die Wahrheit des Evangelii bei ihnen beſtünde. “
W.

Laienbertretung auf der töniglich fädfiiden Synode. Das Geſep darüber iſt

längſt fertig und vom Landtage gebilligt . Die Diöceſan- oder Bezirksſynoden ſind dar

nady zuſammengetreten und ſteuern auf dic Landesſynode hin . Da maden einige Abge

ordnete des Landtages die unangenehme Entdedung, daß die Bezirksſynoden nicht liberal

genug ſind, oder, wie man das nennt, unter Vormundſchaft der Geiſtlichen ſtehen. Was

ſind das für Ausſichten für die Landesſynode! Daher ſo lange es noch Zeit iſt, muß Abs

hülfe geidafft werden. Dr. Genſel beantragte, daß zur Synode noch einmal ſo viel

Weltlidic als Geiſtliche von einem Wahlkörper gewählt werden ſollten, der gleichfalls aus

doppelt ſo vielen Weltlichen als Geiſtlichen beſtehen ſollte. Er begründete das nach einem

warnenden Seitenblid auf Hannover damit, daß der Apoſtel Paulus den Geiſtlichen ge

ſagt habe ,,Nidt daß wir Herren ſind eures Glaubens,“ und ſploß daraus, daß die Welt

liden Herren ſein müßten, verſtehe, die liberalen Weltlichen . Richtiger hätte der Antrag

gelautet, daß ohne Unterſdied des Standes liberale in doppelter Zahl gewählt werden

mübten, falls man nicht lauter liberale vorzöge. Aber ſo nadt heraus rüdt man noch

nicht gern , wiewohl aus den Verhandlungen deutlich genug hervorging, daß man ſo etwas

meinte . Den Geiſtlichen traute man zu wenig Freiheitsſinn zu, deshalb wollte man ſie

nicht. Uble ſagte: „ Wenn die Geiſtlichen , oder mindeſtens ein Theil derſelben , fönn

ten, wie ſie wollten, ſo würden ſie heute noch Scheiterhaufen erridten, um den finſtern

Geiſt vergangener Zeiten heraufzubejdwören . “ Wer hätte wohl gedacht, daß es ſo böſe

Geiſtliche in dem artigen Sachſen gäbe ! Der Miniſter v. Falkenſtein gab ſich Mühe,

den aufgeflärten Herren begreiflich zu machen, daß, von anderm abgeſehen , das bloße

Rechtsgefühl ſie abhalten müßte, ein Geſeß anzugreifen , welches ſie ſelbſt beídloſſen hät

ten , und durch dieſen Angriff die eben geſchaffene Selbſtändigkeit der Kirche umzuſtoßen,

welde ſie fortwährend im Munde führten . Half alles nichts. Sie gaben zu verſtehen ,

das neue Necht ſei von ihnen geſchaffen und fönnte daher auch von ihnen gebeſſert werden,

wie Saturn die Macht hat, ſeine eigenen Kinder zu verzehren. Die Selbſtändigkeit der

Kirde iſt ein anderer Ausdrud für die fortbauernde Herrſchaft der Liberalen über die

Stirde. Dr. Genſels Antrag wurde mit 60 Stimmen gegen 12 angenommen.

(Neues Zeitblatt.)

Auf die Eingabe der Breslauer Stadtbehörden , betreffend die Errichtung

einer confeſſionsloſen Realſchule iſt ein Erlaß des Cultusminiſters ergangen .

Er theilt die höheren Schulen, welche über die Volfsſchule hinausgehen, in zwei Claſſen :

1. ſoldie, welche neben der Beſtimmung Kenntniſſe und Fertigkeiten mitzutheilen, auch

einen pädagogiſchen Zwed haben (Gymnaſien , Neal- und höhere Bürgerſdulen ),

2. ſc ... ? Eachſchulen , die ſich nur auf Mittheilung von Kenntniſſen und Fertigkeiten bes

bränken . Erſtere müſſen nach den geltenden Grundfäßen jedenfalls criſtlich ſein (ent
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weber confeſſionell oder ſimultan ), leßtere können gemiſcht ſein. Es gibt auch ausídließe

lich jüdiſche Anſtalten. Von dieſen Grundſäßen abzugeben , liege fein Grund vor. Möge

die Regierung nur feſt bei dieſer vernünftigen Praris bleiben ! – (Ev. Kirden-Chronik.)

Auch in Würtemberg iſt die Frage hinſichtlich der Abendmahlsgemeinſdaft

mit Gliedern anderen Befenntniſſes zur brennenden geworden durch die erfolgreichen Miſs

ſionen der Methodiſten daſelbſt. Der einflußreide, ſehr milde „ Chriſtenbote“ erklärt

ſich ziemlich beſtimmt gegen die gemiſchte Abendmahlsgemeinſchaft. (N. Zeitbl.)

Die öftreichiſchen Biſchöfe proteſtiren nadi $ 14 des Concordats gegen das Net

der weltlichen Behörden, ein Strafverfahren gegen die Perſon der Kirchenfürſten einzue

leiten . Dieſer Proteſt iſt von dem Oberlandesgericht abgewieſen worden ; die Gerichte

ſind nicht nur zu ſadlidzem , ſondern auch zu perſönlichem Strafverfahren berechtigt, der

angezogene Paragraph iſt folglich zu den abgeſchafften zu rechnen. ( Ev. K.- Chronil.)

3n Wien hat ſich eine riſtlich-unitariſdeGemeinde aufgethan und den

30. November 1868 ihren erſten öffentlichen Gottesdienſt gehalten . Anerkannt iſt ſie noch

niďt, aber Anerkennung in Ausſicht geſtellt. Das Abendmahl wurde mit der Formel

gereicht: Nehmet hin und eſſet, das bedeutet u . ſ. w. (Allg . Rz . Nr. 4. )

Die ultramontaner Czechen haben die Idee angeregt, bei dem Concil eine Re

viſion des zu Conſtanz gegen Huß geführten Prozeſſes , und eine Reha

bilitation desſelben zu beantragen. Die radicale Jungczechen -Partei iſt aber dem Plane

ſehr eifrig entgegengetreten, weil eine ſolche Appellation eine Anerkennung des Concils

involvirt hätte, die ihnen bei ihren antifirdliden Beſtrebungen febr unbequem wäre.

(Evang . Kirchen-Chronif.)

Die ungariſd -reformirte Hirde proteſtirt in einer Eingabe an das Cultusminie

ſierium gegen die Ernennung des lutheriſchen Dr. Szeberinyi zum Militär

Superintendenten, und zwar, weil die Wahl nicht firdlich vollzogen , ſondern von

oben octroirt ſei, und weil die reformirten Soldaten unter einen Superintendenten A. C.

geſtellt und lutheriſch mit dem Abendmahl verſorgt würden. (Ev. Kirchen - Chronit .)

Wie man Union zu Stande bringen will. In Hagen beſteht eine fleine refor

mirte, und eine größere lutheriſde Gemeinde. Die erſtere hat ein altes kleines Kirchlein,

und ſammelt ſeit längerer Zeit zum Bau einer neuen , hat auch bereits 20,000 Thaler

beiſammen . Da dieſe noch nicht zureichen , machten einige ( wer iſt niďt geſagt), denen es

zu langſam ging, den Verſuch, zu einer Union zu ſớreiten , und die Gemeinden wurden

plößlich mit der Nachricht überraſcht: an einem beſtimmten Tage ſolle die Abſtimmung

darüber ſtattfinden . Die reformirte Gemeinde, welche zuerſt abſtimmte, verwarf aber das

Project mit allen gegen 11 Stimmen . Die Abſtimmung in der lutheriſchen Kirde unter

blieb hierauf. (Elberf. Ztg . 6. Juni. Volksbl . f. St. u . Land. Nr. 53.)

leber ..gafitweiſe Zulaſſung zum heiligen Abendmahle ſpridit ſich die

,,Ev. Kirchen - Chronit " folgendermaßen aus : „ Man ſpricht in der Regel von gaſtwei

ſer-Znlaſſung der Glieder anderer Bekenntniſſe zum confeſſionellen Abendmahle.

Wir können mit dieſer Anſchauung uns nicht recht befreundeu, da wir ſelbſt alle beim

Genuſſe des heiligen Abendmahls nur Gäſte des himmliſden Königs ſind, der uns ſpeiſet

und tränket mit ſeinem Leibe und Blute . Hat auch ein Gaſt dem andern das Reật der

Theilnahme zu gewähren ? Wie weit geht der Beruf des Amtes in dieſer

Sade ? Das Amt erhält ſeinen Beruf von der Kirche, die Nirche aber kann den Beruf

nicht weiter ertheilen, als ihre eigene Competenz geht, die aber erſtredt ſich nur auf ihre

Glieder. Eine Kirche kann einem Geiſtlichen für Glieder anderer Kirchen Feinen Beruf

ertheilen. ... Die ſogenannte ,gaſtweiſe“ Zulaſſung iſt alſo kirchlich betraďtet ein Unding,

das ſdon deshalb ohne Segen und wirkungslos ſein muß, weil der zulaſſende Geiſtliğe

ſeine Berufsſphäre überſdreitet. “
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Anmerkung 3.

3ſt die Sünde eines Gemeindegliedes ſo offenbar , daß die ganze Ges

meinde dieſelbe weiß, daher auch die ganze Gemeinde dadurch geärgert iſt, ſo

iſt es nicht an ſich nöthig, die Matth . 18. angegebenen Stufen der Ermah

nung innezuhalten , da in dieſem Falle eben die Gemeinde jene Perſon iſt,

von welcher der HErr ſagt: ,,Sündiget dein Bruder an dir, ſo gehe hin, und

ſtrafe ihn zwiſchen dir und ihm allein ." Matth. 18, 15.*) Wir leſen daber,

daß auch Paulus, nachdem Petrus ein öffentliches, allen bekanntes Aergerniß

gegeben hatte, nicht erſt ſtufenweie, ſondern ſogleich „ or allen öffentlich"

geſtraft habe. Gal. 2, 13. 14. Con einem folden Falle ſchreibt auch Pau

lus ausdrüdlich : ,,Die da fündigen, die ſtrafe vor allen , auf daß fich

auch die andern fürchten ." 1 Tim . 5 , 20. Chriſtian Kortholt ſpricht

ſich daher hierüber folgendermaßen aus : „ Vor allem iſt ein Unterſchied zwiſchen

verborgenen und offenbaren Sünden zu beobachten. Wir nennen aber ver

borgene Sünden nicht die, welche durchaus niemandem bekannt ſind, denn die

richtet Gott allein (Röm . 2, 16.), ſondern welche wenigen befannt und nicht

mit einem öffentliden Aergerniß Vieler verbunden ſind ; offenbare aber, welche

öffentlich kund und daher mit Aergerniß Vieler verbunden ſind. Was nun

die verborgenen Sünden betrifft, ſo hat nicht weniger der Kirchendiener, ale

jeder aufrichtige Chriſt die Regel des Heilandes Matth. 18 , 15. ff. zu beobs

acten. Aber offenbare Sünden ſind öffentlich zu ſtrafen . Auguſti

nus ſagt: Vor allen iſt zu ſtrafen , was vor allen begangen wird.'

*) Auguſtinus ſchreibt daher : „ Wenn du allein die Sünde weißeſt, dann hat er

allein an dir geſündigt. Aber wenn er dir vor Vielen Unrecht gethan hat, ſo hat er auch

an dieſen geſündigt." (Serm . 16. de verbis D. )

5
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Und dieſes iſt die Vorſdyrift des Apoſtels ſelbſt, der ſeinen Timotheus alſo

anretet : ,Die da ſündigen' (nemlich mit öffentlichem Aergerniß ), „die ſtrafe

vor allen, auf daß ſich auch die andern fürchten .' 1 Tim. 5, 20." (Pastor

fidelis . Hamburgi 1696. p. 92. 96. f.) Es kann ſelbſt Fälle geben, in denen

es nicht nur nicht an ſich nöthig iſt, die verſchiedenen Grade brüderlicher Be

ſtrafung zu beobachten, ſondern in denen es vielmehr nöthig iſt, dieſelben

nicht zu beobachten . Davon ſchreibt Djiander : ,,Dieſe Grade haben bei

dywereren Verbreden , wie bei Mordthaten, Ehebrüchen u . dergl . , nicht ſtatt.

Denn wie abgeſchmaďt wäre es , einen Mörder nidit eher vor Gericht zichen ,

als bis er zwei oder drei gemordet hätte. Auch Paulus hieß die Gemeinde

den, welcher mit ſeiner Stiefmutter in Blutchande gelebt hatte, ſogleich in den

Bann thun , ohne vorherige Beobachtung der Ermahnungsſtufen." (Para

phras. ad Matth . 18.)

Wie immer, ſo iſt jedoch auch hier die liebe das höchſte Geſetz. Forbert

es daher die Liebe zu dem Gefallenen, denſelben trotzdem , daß ſein Fall ein

öffentlicher iſt, zuerſt privatim zu ermahnen, ſo würde der Gebrauch des Nedir

tes , den öffentlich Gefallenen audy ſogleich öffentlich zu ſtrafen, ein ſchweres

Unrecht in fich ſchließen . Ganz ridytig dyreibt daber 2. Hartmann :

,, Selbſt öffentliche und jedermann kundbare Sünden ſind nicht das erſte Mal

ſogleich öffentlich zu ſtrafen . Denn alle Beſtrafungen ſind ſo anzuſtellen, das

die Beſtraften zu wahrer Erkenntniß ihrer Sünden und zu Rährung ihrer

Herzen gebracht werden . Daber iſt zuvor alles zu verſuchen , was zum þeil

und zur Sinnesänderung des Nädyſten dient . Wenn du nun nad Beſchaffen

beit der Perſon das Vergehen ſogleich vor die Defentlichkeit bringſt, ſo wirſt

du durch dieſe Strenge und öffentliche Härte das Herz des Nädſten mehr ver

härten, als beſſern und das Geidywür erweichen , aus Scham wird er ſeine

Sünde zu vertheidigen anfangen , und den du beſſern willſt, den madiſt du

hledyter ', wie mit Nedit Auguſtinus im 16. Sermon von den Worten des

HErrn erinnert. Wer da ſieht, daß er ausgetragen wird, der wird ſich alſo

bald dazu entſchließen, ſeine Schuld zu leugnen, und ſo hilfſt du der Sünde

nidyt nur nidyt ab, ſondern verdoppelſt ſie, wie Origenes zu 3 Moſ. 3. Idyreibt."

( Pastoral. ev . p. 856.)

Anmerkung 4 .

Ueber die rechte Weiſe der brüderlichen Beſtrafung ſtellt

Hartmann folgende 18 Regeln auf: „ 1. Die Beſtrafung des Nächſten iſt ſo

anzuſtellen , daß ſie zur Ehre Gottes und zum Heil des Nädſten

gereiche und daß daber der Nädyſte nicht um deßwillen vor der Welt dem Spott

und Honn ausgeſept, ſondern es offenbar werde, daß der Ermahnende dies

nicht aus Bosheit, Han und eitler Ebre thue. 2. Jede Beſtrafung muß ſich

auf gewiſſes Wiſſen einer begangenen Sünde gründen. 3. Der Bea

ſtrafende muß bei ſeiner Beſtrafung immer die allgemeine und ſeine

eigene Schwad heit im Auge haben und ſo ſich auch ſelbſt beſtrafen.

4. Ker dem Nächſten einen Vorhalt thut, muß ſich hüten, daß er nicht ſelbſt
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mit derſelben oder einer ähnlichen Sünde beflect ſei. 5. Verborgene oder

dir allein oder Wenigen bekannte Sünden ſind nicht öffentlich, ſondern allein

zwijden dir und dem Fehlenden zu beſſern . 6. Welche daher die verborgenen

Sünden ihrer Brüder vor die Gemeinde bringen, ohne die von Chriſto für

ſolche brüderlichen Verhandlungen vorgeſchriebenen Stufen zu beobodyten , die

find nicht anzuhören, ſondern zu ſtrafen und zu den Gefeßen der Liebe zurüd

zu rufen . 7. Selbſt öffentliche und Allen bekannte Sünden ſind nicht

das erſte Mal ſogleich öffentlich zu ſtrafen .“ (Vgl. Anm. 3.) „ 8. Der dem

Nächſten gethane Vorhalt ſoll weder zu kalt und zu gelinde, noch zu hart und

zu ernſt, ſondern ſo temperirt und abgewogen ſein , daß der Bruder

vermittelſt deſſelben durch Erkenntniß ſeiner Sünden und durch Erwägung

des Zornes Gottes mit zerſchlagenem Herzen zu wahrer Buße geführt werde.

9. Bei der Beſtrafung iſt daher die Mittelſtraße einzuſdlagen, ſo daß mit

der Herbheit des Perweiſes fich die Milte des Geiſtes vermiſche. 10. Der

Beitrafende wird den nächſten mit Frucht tadeln, wenn er die Beſchaffen

beit und den Zuſtand defien , den er tabeln will , berüdſidytigt.

11. Der Verweis iſt nad Beſchaffenheit der Sünde einzurichten und

derſelben gemäß verſchieden zu geben . 12. In der Beſtrafung des Nädſten

iſt auch auf Zeit und Ort Rüdjicht zu nehmen . (Spr. 25, 11. Sir. 22 , 6 .

1 Sam . 25 , 36. 37.) 13. Wenn das Verbrechen , welches der Nädyſte began

gen hat, entweder der Kirche oder dem Staate zum Sdaden ge

reidt, oder auch Gefahr im Verzug liegt, überdies der, welcher von der

That weiß und dieſelbe nicht entdedt, des Verbrechend mit ſchuldig erachtet

wird , oder wenn endlich wenig Hoffnung iſt, daſſelbe zu hindern, dann iſt auf

der Privatermahnung feinesweges zu beſtehen , ſondern das Verbrechen, ent

weder mit gänzlicher Unterlaſſung oder doch nach einer den Umſtänden ent

ſprechenden Anwendung derſelben , öffentlid, bekannt zu machen und gehörigen

Orts anzuzeigen . 14. Wenn ein zu begebendes Verbreden größer und

o werer iſt, als der Verluſt des guten Rufes deſſen, welcher die

Alfidyt hat, das Böſe zu vollbringen , dann iſt daſſelbe ohne weiteres zu ent

decken, ſonderlichy denen , welche es durch ihre Autorität und Gewalt abwenden

können . ( Apoſt. 23, 13. 14. ) 15. Wenn den Nädyſten ſeine Verirrung oder

rein Verbrechen reut , oder wenn man ihn ohne irgend einen Verweis

ſogleich beſſern , oder endlic ) Andere, auf die man mehr Rüd

ficht zu nehmen hat , durch ihn ſtrafen würde, ſo iſt ihm entweder gar

kein Verweis zu geben oder wenigſtens ein ganz gelinder. 16. Wenn es

zweifellos offenbar iſt, daß alle Strafe vergeblid ſei und, wie man

ſagt, tauben Ohren gepredigt werde, dann kann man der Beſtrafung und Er

mabnung gänzlich überhoben ſein . 17. Die Zeugen , welche zum zweiten

Grad der Ermahnung gebraucht werden , müſſen wohl geſchickt ſein , den Bru

der zu gewinnen , und wenigſtens dem zu Beſtrafenden nicht verhaft ſein ;

denn wenn man entweder Streitſüchtige oder ſolche, welche dem zu Beſtrafen

den verhaft , oder audy, die nicht verſchwiegen ſind und die er nicht leiden
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kann , dazu nimmt, ſo wird man nichts ausrichten, ſondern der Geſtrafte ent

weder aus Scham , oder aus Haß Sünde mit Sünde heilen wollen und hart

nädig bleiben. Es können daher Verwandte oder bekannte vertraute Freunde

hinzu gezogen werden, vor denen ſich derjenige, welcher gefehlt hat, nicht ſämt

ſeine Sünde zu bekennen , und die ihn durch ihre Autorität zu Bekenntniß und

Beſſerung in gebührender Weiſe bewegen können . 18. Alle Stufen der Er

mahnung ſind, wenn es die Noth erfordert, einige Male zu wiederholen ,

und ſo lange an dem Bekehrenden zu arbeiten, bis er ſich beſſert, oder durch

Verachtung aller Ermahnungen ſeine dauernde Halsſtarrigkeit offenbar wird.

Denn Chriſtus zeigt Matth. 18. die Ordnung und Stufen der Ermaha

nung, nicht wie vielmal ſie geſchehen ſolle. Daß jede derſelben mehrs

mals anzuwenden ſei, erhellt ſchon aus dem 22. Vers dieſes Capitels , wo

Chriſtus lehrt, daß man dem fündigenden Bruder ſiebenzigmal ſiebenmal ver

geben müſſe. Vgl . Luk. 17 , 4." (Pastoral. ev. p. 853–862. Man ver

gleiche die vortreffliche Ausführung dieſer Canones daſelbſt.)

Darüber, wie die Beſtrafung beſchaffen ſein müſſe, ſchreibt Dann

hauer : „ Es iſt ein jeder Chriſt, als Biſchof ſeines Nebenmenſchen denſelben

brüderlich zu ſtrafen verbunden , 4 Moſ. 19, 17. Matth. 18, 15. Allein es

iſt vonnöthen : 1. Die Wahrheit , daß man zuvörderſt der Sachen gewiß.

2. Die Klugheit , daß man die redyte Zeit wahrnehme. Es ſtraft oft

einer ſeinen Nächſten zur Unzeit, und thäte weislicher, daß er fdwiege.

Sir. 20, 1. Wer einem einen Sprießen will aus dem Auge ziehen , der muß

auch gar zärtlid) mit der Sache umgeben . Ebenſo zart und fürſichtige

lich muß auch die Cenſur des Nächſten geführt werden . 3. Die Freunds

lidh feit . Der Gerechte ſchlage mich freundlich zc . , ſtehet dort im Pſalmen

geſchrieben Pſ. 141 , 5. 4. Die Aufrichtigkeit, daß man keine unziems

lichen Affecten oder ehrenrühreriſches Geſpött bei folchem Werf erſcheinen laſſe.

5. Die Epieikeia und Billigkeit, als welche einen kleinen Fehler nicht ſo hoch

aufmußet und, wie man ſagt, nicht aus einer Müde einen Elephanten macht.

In zweifelhaften Fällen glaubet fie aus chriſtlicher Liebe allezeit ehe

das Gute, als das Böſe; hält den Menſden eber für unſchuldig, als für

ſchuldig. Entſchuldige, ſagt Bernhardus, des Nädyſten Intention und

Meinung, fannſt du das Wert nicht entſcyuldigen ; agend, es ſei aus Uns

wiſſenheit geſchehen , er ſei übereilt worden , es ſei ihm ungefähr geſchehen, er

ſei ſonſt ſo böſe nicht." ( Katechismus -Milch. II, 352.)

Auch Kortholt ſagt in Betreff der zwei erſten Ermahnunge

ſtufen : „ Daß dieſe Regel Chriſti von Beſtrafung verborgener Sünden nicht

ſo wohl von zwei nur ſo oben hin und gleidygiltig anzuſtellen

den Ermahnungen zu verſtehen ſei, als vielmehr von einer zweifadyen Orda

nungsvorſchrift und Stufe, bei deren jeder eine Zeitlang zu ver

weilen ſei , ehe man weiter ſchreitet, dies zeigt er ſelbſt kurz darauf V. 22. ,

indem er auf Petri Frage, wie oft dem ſündigenden Bruder zu vergeben ſei,

antwortet : Nidit ſiebenmal, ſondern ſiebenzigmal ſiebenmal." (Pastor
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fidel. p. 94. f.) Wer daher meint, daß er der Regel Chriſti Matth . 18 .

Genüge geleiſtet habe, wenn er nur beweiſen könne, daß der, welcher ſich ver

fündigt batte, dreimal vor ſeiner endlich erfolgten Ausſchließung ohne Erfolg

ſeiner Sünde erinnert worden ſei, mag dabei nun wider die Liebe noch ſo eilig ,

oberflädylid), rückſichtslos verfahren worden ſein , der iſt in einem großen

Irrthum . Auch hier gilt : Summum jus summa injuria .

( Fortſeßung folgt.)

Die vier Reiche des Daniel.

Daniel Cap. 2. u . 7 .

(Sdluk. )

II. Die drei der firdilidien gegenüber ſtehenden Auslegungen .

Der firchlichen Auslegung von den vier Reichen des Daniel ſteht, wie

bereits erwähnt, eine Anzahl anderer Auslegungen entgegen , die vornehmlich

in der Abſicht verfochten werden , die Aechtheit des Buches Daniel zu verdäch

tigen . Nur drei dieſer Auslegungen verdienen Berüdſichtigung , diejenigen

nämlich, weldie die drei erſten der in der kirchlichen Auslegung angeführten

Reiche beibehalten und mit Ausſchluß des römiſchen Reiches durch Theilung

eines jener drei Reiche die Bierzahl herzuſtellen ſuchen . So theilen manche

das macedoniſch griechiſche Weltreich in das Reich Aleranders und in das

ſeiner Nachfolger ; andere das medu -perſiſche in das mediſche und das per

fiſde; noch andere endlich das chaldäiſch -babyloniſche in das Reich Nebucad

nezars und in das ſeiner Nachfolger. Indem wir nun dieſe Auslegungen

prüfen wollen, folgen wir der eben angezeigten Ordnung.

1. Die Theilung des macedoniſch - griechiſchen Reiches.

Die Theilung des macedonijd -griechiſchen Reiches in zwei Reidye iſt

dion früher von Grotius, in neuerer Zeit von Bertholdt, Jahn und

Roſenmüller vertreten worden . Nun können wir freilich mit Caſpari

wohl einräumen , daß eine ſolche Zerlegung dieſes Reiches a priori nicht un

denkbar iſt. Der Tod Aleranders des Großen theilt die Zeit dieſes Reiches

in zwei Perioden ( Dan . 8 , 8 .; 11 , 3. 4. ) und in jeder derſelben hatte dieſes

Reich ſeine beſondere Geſtalt. Dennoch iſt ſolche Zerlegung in unſerer

Weiſſagung nicht berechtigt, wie Hengſtenberg und v . Pengerte bewie

ſen haben . Folgen wir dem erſteren . Er führt ( ,, Beiträge zur Einleitung

in das Alte Teſtament . Die Authentie des Daniel" ) folgende Beweiſe:

1. Daniel 7 , 6. wird wohl durch die vier Flügel die Ausdehnung des

Reiches nach allen vier Winden angezeigt ( obgleich, wie wir bereits geſehen

haben, fait vor allem wohl die Schnelligkeit der Eroberungen ſymboliſirt

wird) , aber die vier Häupter ſind ebenſo auszulegen, wie die vier Hörner,
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Dan. 8, 8. , welche nach V. 22. vier Königreide, die aus dem erſt einheitlichen

Reiche entſtehen, bedeuten . Sind nun ſchon bei dem dritten Thiere die Reidye

der Nachfolger Aleranders ſymboliſirt, ſo können ſie nicht noch einmal beſons

ders als ein viertes Reich ſymboliſirt werden . So ſprechen ſich auch aus :

Calos zu Dan . 7 , 7 .; und Gerhard, Ll. th . 1. de mag. pol. $ 136 und

Lilienthal, Die gute Sache u.1.w. Bd. 2. S. 816 .

2. Wir leſen ferner Dan. 11 , 4. von der Tbeilung des Neides

Aleranders in die vier Winde, ſo daß ſein und ſeiner Nadyfolger Reich durdy

aus als eins gefaßt wird . Wie wir denn nirgends in der Schrift finden ,

daß zwiſchen dem Reiche Aleranders und ſeiner Nachfolger ſo geſchieden wird,

wie zwiſchen dem chaldäiſch - babyloniſchen und dem medo- perſiſchen oder dies

ſem und dem macedoniſch -griedyiſdien. Im Gegentheil faßt Daniel 10, 20 .

auch nad Bertholdt's Zugeſtändniß das Reid) „ Javan “ das . Neich

Aleranders und aller ſeiner Nachfolger zuſammen . Dasſelbe findet ſich

Daniel 8, 21. , wie Delisidy bei Herzog Real- Encycl. Bd. 3, S. 276

anfübrt.

3. Daniel 2, 44. lehrt, daß der Theilungsgrund bei dieſen Reiden

nicht ein Wechſel der Dynaſtien, ſondern der herrſchenden Völfer iſt, welder

zwiſchen dem Reidye Aleranders und denen ſeiner Nachfolger nicht Statt bat.

Dieſen Theilungsgrund beben auch unſere Alten Hervor .

4. Es paßt die ganze Schilderung des vierten Reiches nicht auf die

Reiche der Nachfolger Aleranders . Das vierte Neich iſt nad Daniel 2 , 33.

urſprünglich ein ungetheiltes, das der Nadyfolger Aleranders ein getheiltes ;

das vierte Reich erſcheint ungleich ſtärker und furchtbarer, als die drei vorher

gehenden, nach Daniel 2, 40 .; 7 , 7. 23.; aber ſelbſt wenn man die Reiche

der Nadiſolger Aleranders als ein Ganzes faſſen will, waren ſie da furcht

barer als das chaldaiſch -babyloniſche, das medo-perſiſdie, oder das macedoniſch

griedyiſdie bis zu Aleranders Tode ? Konnte von ihnen geſagt werden, daß ſie

die ganze Erde verzehren , zerſtopen , zermalmen würden ? Und

dieſe Worte ſind zu urgiren, wie die Wiederholung derſelben Cap . 7,7 . 19. 23 .

lehrt. Oder iſt etwa die furchtbare Darſtellung dieſer Reiche nur durch das

aus Cap . 2, 40. herüber genommene Bild des Eiſens veranlaßt? Da fragen

wir dud; gewiß nicht mit Unrecht, warum denn der Verfaſſer das Bild des

Eiſens gewählt hat ? Oder wird dieſes Reid, nad Aleranders Tode nur

darum als ein ſo furchtbares aufgefaßt, weil es dem Volfe Iſrael ſo verderb

lich war ? Nein , man vergleide Daniel 8, 22. 11 , 4. , wo Aleranders Reich

mächtiger erſcheint als das ſeiner Nachfolger. Auch findet ſich Cap . 11. ,

wo die Reiche nach Aleranders Tode beſdrieben werden , keine Spur von

ſolcher Furchtbarkeit und Macht . - Darauf, daß die Beſchreibung des vier

ten Neiches nicht auf die Reiche nadı Aleranders Tode paßt, weiſen auch

Gerhard a . a . D. $ 137 ; Caloy zu Daniel 2, 40. und Lilienthal

A. A. D. S. 816.

5. Hengſtenberg , wie auch unſere Alten, lehrt, daß ſich die zehn
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Hörner des vierten Thieres nicht von den Neichen der Nachfolger Aleranders

auslegen laſſen. Doch trifft dieſer Grund ebenſo die folgends beleuchtete

Theilung des medo - perſiſchen in zwei Reidye, wobei wir denſelben genauer

erörtern wollen . Außer dieſen von Hengſtenberg angeführten Grün

den mögen noch etliche andere hier Raum finden .

6. Das vierte Reich roll ja bis an das Ende der Welt beſtehen, was

nicht von den Reiden unter Aleranders Nachfolgern geſagt werden kann.

So Gerhard a . a . D. $ 137 ; Calov zu Daniel 2, 40 .

7. Die Beſchreibung Offenbarung 13, 1. 2. iſt der Daniels 7 , 7. 8.

19. 23. ſehr ähnlich und nach Offenbarung 17, 9. von dem römiſchen Reiche

zu verſtehen . So Gerhard á . a . D. $ 138 .

8. Endlich, wie fönnen jene ſich ſtets bekämpfenden Reiche nach Aleran

ders Tode als eins gefaßt werden , außer inſofern ſie zu dem Reiche Aleranders

gehören . Abgeriſſen von dieſem , wo finden wir den Einigungspunkt, um ſie

als ein Reich zu faſſen ? Prüfen wir nun

2. Die Theilung des medo - perſiſchen Reiches.

Da es aus den angeführten Gründen nicht angeht, das macedoniſch

griechiſche Reich in zwei Reiche zu theilen , ſo hat man dies bei dem medo

perſijden verſucht, aber mit gleich ſchlechtem Erfolge. – Bei der Widerlegung

dieſer Theilung folgen wir vornehmlich Caſpari, der über unſern Gegen

ſtand in der „ Zeitſchrift für die geſammte lutheriſche Theologie und Kirche,

von Rudelbach und Gueride" 1841 , Heft 4 geſchrieben hat.

Das medo - perſijde Reich in ein mediſches und ein perſiſches zu theilen,

unternahmen ſchon früher Ephräm der Syrer und Cosmos Indifo

plauſtes, in neuerer Zeit Eichhorn , Jahn (zu Cap . 2.), Derejer ,

Geſenius , Bleef , von Pengerke , Maurer , de Wette. Dagegen

ſind aber folgende Gründe geltend zu machen :

1. Selbſt nach der Profangeſchichte können wir dieſes Neich nicht als

zwei Reiche auffaffen , weil ſchon in der furzen, etwa noch zwei Jahre nach

Babylons Fall dauernden Regierung Cyarares II. die Herrſchaft mehr in

den Händen des Cyrus lag und deshalb die mediſdie Regierung faſt von allen

Profanſchriftſtellern übergangen wird; weil ferner nach Schloffer ſich die

perſijde Monarchie faum als von der mediſchen verſchieden auffaiſen läßt,

da mit dem Dynaſtienwedſel nur andere Stämme desſelben Reichs den Vors

rang erhielten ; weil endlich Cyrus als der rechtmäßige Erbe den Thron des

Cyarares überkam . Das eben Bemerkte erkennt $ . Lengerfe wohl an,

macht aber eben darum dem Daniel einen hiſtoriſchen Jrrthum zum Vor

wurf, daß er auf das babyloniſche Reich das mediſche folgen laſſe, während

damals die Oberherrſchaft ſchon an die Perſer übergegangen geweſen ſei.

2. Es iſt aber dieſe Behauptung ein Jrrthum . Daniel faßt die medis

dhe und die perſiſche Herrſchaft durchaus nicht als in zwei verſchiedenen
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Reichen . Er weiß , wie Caſpari ausführlich beweiſt, nur von einem

Reiche. — Caſpari führt

a . die außerbalb der ſymboliſchen Darſtellungen fich findenden Stellen

an und zwar : 1 ) Daniel 5, 28. , welche Stelle einen dreifachen Beweis ent

hält . Das babyloniſche Reich, beißt es da, ſoll „den Medern und

Perſern" gegeben werden . Beide Völfer werden da ſchon, wie Hengſten

berg bemerkt, als zuſammen das herrſchende Volt ausmachend betrachtet,

beide rollen zugleidy den Chaldäern in der Weltherrſchaft folgen . Es heißt

ferner : „ Getheilt iſt dein Reich" . Wonach iſt es getheilt ? Nach dem

Gebiet, daß ein Theil den Medern , der andere den Perſern zugefallen iſt ?

Nein , dem widerſpräche nidyt blos die Geſchichte, ſondern auch unſer Buch .

Vgl . Daniel 5, 31 .; 6, 8. 12. 15. Nun, wie iſt denn das babyloniſche

Reich getheilt worden ? Nach der Herrſchaft. Dieſe iſt unter die Meder und

Perſer getheilt worden, beide haben gemeinſchaftlich das Gebiet beherrſcht,

bildeten alſo ein Reich. Endlicy, bemerkt Caſpari, ,,beweiſt der Umſtand,

daß die Perſer durch Anſpielung des Parſin' (V. 23. 25. ) und des Perest

auf ihren Namen mehr als die Meder hervortreten, daß Daniel die auf

das babyloniſche Reich folgende Monardyie unmöglich für eine blos medis

ſche bat halten können ", wenn audy den Perſern deswegen noch feine höhere

Bedeutung und Macyt, als den Medern zugeſchrieben wird . — 2) Daniel

6, 9. 13. 16. ( deutſche Bibel V. 8. 12. 15.) . Dieſe Stelle madyt idon

Hengſtenberg geltend . In derſelben iſt bereits von einem Gefeße der

Meder und Verſer die Rede, während nods Darius der Meder regierte.

Beide Bölferſdaften erſcheinen alſo ſchon unter ihm zu einem Reiche, dem

medo -perſiſchen, verbunden und Darius iſt ein König der Meder und

Perſer . 3) Daniel 8, 3. ff. Der Widder bedeutet das medo -perſiſche

Reich, die zwei Hörner die Meder und Perſer. Auch hier werden alſo beide

Völferſchaften als zu einem Reiche gehörend, betrachtet. – Caſpari geht

hierauf

b. zu den in Daniel 7. fich findenden Stellen über, aus denen ebenfalls

hervorgeht, daß Daniel das mebo- perſtide als ein Reich faßt. Er führt

1 ) an Daniel 7 , 6. Die vier Häupter deuten auf eine Viergetheiltbeit des

durch den Parder ſymboliſirten Reiches , welche Biertheiligkeit fich jedoch nicht

bei dem perſiſchen, wohl aber bei dem macedoniſch griechiſchen Reiche nach:

weiſen läßt. Ja grade von leşterem wird die Getheiltheit Hervorgehoben.

Vgl. Daniel 8, 5. 8. mit 21. 22. und 11 , 4. Iſt aber das dritte Reich das

griechiſdie, dann iſt das zweite das mero -perfifde. — 2) Daniel 7 , 6. deutet

auch durdy die vier Flügel auf das macedoniſch -griechiſche Reid); denn dieſe

ſymboliſiren hier die äußerſte Schnelligkeit, weldie nach Hieronymus und

Lucan und Daniel 8,5. 6. ein Charakteriſtikum dieſes Reiches unter Aleran

der iſt. Iſt aber das dritte Neich das macedoniſch- griechiſche, dann, ſo ſchlie

ben wir abermals , iſt das zweite das medo- perſiſche. — 3) Daniel 7 , 5 .

Die drei Rippen können nicht neben einem anderen Volke die Meder und
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die Perſer ſymboliſiren, denn erſtere waren das herrſchende oder doch das mit

Herrſchende Volk, lettere hatten von vornherein unter jenen geſtanden, beide

ſind alſo ſchon durch den Bären ſelbſt ſymboliſirt . Die drei Rippen müſſen

drei unterjochte Völker oder Reiche darſtellen. Als ſolche bieten ſich uns dar

die Babylonier , Lydier und Aegypter. Dieſe wurden aber nicht vom medis

ſchen, ſondern vom medo-perſiſchen Reiche unterworfen . Aber ſelbſt wenn wir

die Dreizahl nur als eine runde Zahl zu faſſen hätten , würde doch der Bär

nicht wohl das mediſche Reich darſtellen können . Dieſes war nicht ſo ges

fräßig wie ein Bär. Die Meder haben nur, und zwar mit den Per

fern, die Babylonier unterworfen (Daniel 5, 28.) . Anders iſt es bei

dem medo - perſiſchen Reiche, vgl. 8, 4., wo das Stoßen des Widders, der ja

das medo - perſiſche Reich ſymboliſirt, der Gefräßigkeit des Bären in unſerer

Stelle entſpricht, während die drei Himmelsrichtungen dort den drei Nippen

hier entſprechen . Die Eroberungsſucht des medo - perſiſchen Reichs fand ſein

entſprechendes Symbol in der dem Bären charakteriſtiſchen Gefräßigkeit.

Dieſe Gründe dürften wohl zur Genüge zeigen, wie unberechtigt es iſt, das

medo - perſiſche Reid in zwei Reiche zu theilen .

Hören wir nun , welche Gründe man für eine ſolche Theilung anführt.

Wir folgen dabei Delit id, der a . a . D. S. 279 7. dieſe Gründe anführt,

ohne freilich die Aechtheit des Daniel deshalb zu verdächtigen :

1. Zwiſden Cap . 8. und 11. andererſeits iſt eine ſehr große Aehnlichkeit

und der Geſichtsfreis des Buches iſt überall derſelbe. Die erſte Aehnlichkeit be

trifft das Fleine Horn, von dem wir Cap . 7 , 8. und Cap . 8 , 9. leſen . In legterer

Stelle iſt es offenbar ein Fürſt aus den Nachfolgern Aleranders, der Cap . 11 ,

21–25. weiter beſchrieben wird . Es iſt dies, auch nach der kirchlichen Auss

legung, Antiochus Epiphanes . Sollte nun das kleine Horn in Cap . 7. ein

anderer, aus der römiſchen Monarchie hervorgehender König ſein ? Die

Charakterſchilderung beider in ihrem Verhalten gegen Jehovah , ſein Volt und

deſſen Religion ſtimmt überein, die Farben ſind gleich ſtark und ſchließen vor

und gegenbildliches Verhältniß zweier Perſonen aus . Die Symbolik dedit

ſich auch Cap . 7. und 8. in ſo weit, als der Erzfeind ein kleines Horn iſt,

welches über drei andere emporkommt. 3ſt es wahrſcheinlicy, daß dieſe drei

anderen in Cap . 8. nacalerandriniſde, griechiſche Herrſcher, in Cap . 7. aber

römiſche ſeien ? – So Delibid , ähnlicy Bleef und Dereſer. Hier :

gegen ſagt aber ſchon Hengſtenberg mit Recht : Antiochus bildet den

Antichriſt ab . Was Cap . 8. und 11. von ihm geſagt iſt, ſollte ſich noch ein

mal erfüllen. Zu dieſer Annahme nöthigt uns der Apoſtel in ſeiner Schilde

rung des Antichriſts, 2 Thef. 2, 3. Selbſt der Artikel der Abfall" und

„ der Menſch der Sünde " ſieht auf das Buch Daniel zurück. Die Aehnlich

feit der Schilderung nöthigt alſo keineswegs zu der Annahme, wie Cap . 8 .

und 11. , ſo handele auch Cap . 7. von Antiochus, und dhließt feineswegs

vor- und gegenbildliches Verhältniß zweier Perſonen aus, wenn man anneh .

men wollte, daß ſolch ein Verhältniß beabſichtigt ſei. -
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Eine fernere Aehnlichkeit findet ſich in der Zeitbeſtimmung: ,,Eine Zeit

und zwei Zeiten, und eine halbe Zeit “. Vgl . 7 , 25.; 12, 7.; Ferner 9 , 27 .

(die halbe Woche) . Dhne nun nöthig zu haben , auf eine genauere Unter

ſuchung dieſer Stellen einzugehen, können wir trop des ſo gleichen Zeitmaßes

annehmen , daß da von verſchiedenen Ereigniſſen gehandelt werde ; denn dies

ſelbe Zeitangabe finden wir Offenb. 12, 6. 14. von einem noch in der Zu

kunft liegenden Ereigniſſe.

Endlich hebt Delit id hervor, daß die bis auf Antiochus gebende

Weiſſagung Cap . 8. mit den Worten eingeleitet werde : ,, Siehe, ic thue dir

kund das, was geſchehen wird am letzten Ausgange des Zorns, denn es fällt

in die Endzeit “. Kann nun, wenn Daniel ſon des Antiochus Zeit als die

Endzeit anſieht, noch eine andere Endzeit angenommen werden , in der noch

ein anderes, die Gemeinde Gottes bedrängendes Horn ſich erhebt und zerſtört

wird ? Es iſt dies, nach Deligſchens Meinung, um ſo weniger möglidy , da die

Weifſagungen Cap . 2. und 7. nicht nadı, ſondern vor die Cap . 8. und 9 .

fallen . Welche Bewandniß es nun auch um die Ueberſepung von Cap . 8 , 19.

haben mag (denn luther überſegt anders, als Deligío), jedenfalls iſt

dabei nicht an die äußerſte Gränze der Zeit, über die Daniel Offenbarungen

empfing, zu denken . Den Beweis finden wir Cap . 9. , wo die Zeit bis zur

Erſcheinung Chriſti angegeben, das Weſen der neuteſtamentlichen Deconomie

genau bezeidynet, der Tod des Menſcenſobnes, ſowie die darauf folgende Zer

ſtörung Jeruſalems beſchrieben wird, wie denn derHErr ſelbſt Matth. 24,15.

die Erfüllung dieſer Weiſſagung als bei der Eroberung Jeruſalems bevor

ſtehend bezeichnet. Wir werden demnach Cap. 8, 17 : ,,Denn dies Geficyt

gehört in die Zeit des Endes“ von dem Ende zu verſtehen haben , das Gott

dem dritten Reiche, dem Reiche Aleranders, wovon das Capitel handelt, bes

ſtimmt hat ; V. 19. aber werden wir bei Luthers Ueberſebung bleiben :

,,Das Ende hat ſeine beſtimmte Zeit."

2. Als zweiter Grund für die Annahme, das zweite Thier ſei das

mediſche, das dritte aber das perſiſche Reich, führt man an : Das Buch

Daniel unterſcheidet durd,weg zwiſchen Medern und Perſern und zwar geben

die Meder ſtets voran . Vgl . 5, 28.; 6, 8.; 12, 15. Mit Nachdruck wird

geſagt: ,,Darius der Meder" 6,1 .; 9, 1 .; 11,1 .; und dagegen von Cyrus,

daß er ein Perſer war, 6, 29. Eben da werden auch die Regierungen des

Darius und des Gyrus nicht als eine, ſondern als zwei verſchiedene aufgefaßt.

Obwohl Cap . 8. der Widder das medo- perſiſche Reich darſtellt, ſo werden

dody beide Reiche wieder durch die beiden Hörner getrennt. Endlich zeigt

auch Cap . 11 , 1., wie wichtig des Darius Herrſchaft trotz ihrer kurzen

Dauer war.

Hierauf folgendes : Schon droben iſt dieſer Gegenſtand erörtert worden,

doch werden hier etliche Bemerkungen nicht nußlos ſein . Allerdings unter

ſcheidet Daniel, und zwar mit vollem Rechte, zwiſdyen den Medern und Per

fern, aber dadurch iſt noch nicht bewieſen, daß er ein blos mediſches Reich
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nach dem Fall Babylons Fenne, ſo wenig aus Eſther 1 , 19. und anderen

Stellen folgt, daß der Verfaſſer jenes Buches ein blus perſiſches Reich fenne.

Wohl wird ferner Dan . 5, 31. ( oder 6, 1.) hervorgehoben , „ Darius der

Meder habe die Herrſchaft geführt, worauf aud » . Lengerfe, Maurer

und De Wette weiſen ; es ſcheint wohl auch, daß wie Cap . 5 , 30. mit dem

Tode des ,, Chaldäer Königs Beljazar " der Untergang des dy aldäiſchen

Reiches, ſo mit der Einnahme dieſes Reiches durdy Darius den Meder der

Anfang eines mediſden Weltreidhe angedeutet ſei: allein , ta dient uns

eben Cap . 5 , 28. zum rechten Verſtändniß, wonach auch die Perjer an der

Beherrſchung des geſtürzten babylonijden Reiches Theil hatten. So lehrt

denn Cap. 5, 31. nur, daß der erſte König des vereinigten meto - perfiſchen

Reiches ein Meder von Geburt war . Das aus Cap . 5 , 31. genommene

Argument beweiſ't aud) zuviel . Folgt aus dem Ausdrud ,,Darius der

Meder“ , daß es damals ein blos mediſdes Weltreich gab, dann folgt

auch aus Stellen, wie Cap . 6, 29. , die Delit ich ſelbſt anführt, ferner aus

Cap. 10, 1. 14. 20.; Cap . 11 , 2. , daß das Buch Daniel nachber nur ein

perſiſches und alſo gar kein medo - perſiſches Reid) kenne, wogegen

Doch Cap . 8 , 20. wie auch das ganze Cap . 8. vergliden mit Cap . 11 , 23 .

ſpricht. Beweiſ't Cap . 6, 29. nidyt ein blos perſiſches, dann auc Cap . 5 , 31 .

nidyt ein blos mediſches Reich . Ferner die beiden Hörner Cap . 8, 3. deu

ten nicht auf zwei geſonderte Weltreide, ſondern auf zwei Haupttheile des

einen Reiches, auf die Meder und Perſer. Vgl . V. 20. Durch das frü

bere Vorhandenſein des einen Hornes und das Nadywachſen und Größer

werden des anderen wird auf die Geſchichte theils vor, theils nach der Erobe

rung Babylons hingedeutet. Ja, ſollte das kleine Horn das mediſche Reich

als ein ſelbſtſtändiges barſtellen , dann müßte es vor der Ankunft des Ziegen

beds bereits verſchwunden ſein, wie es fein ſelbſtſtändiges mediſches Reich

mehr gab, als Alerander ſeinen Eroberungszug machte. Und doch bebt

Cap . 8, 6. das Vorhandenſein beider Hörner als etwas den Widder von

dem ein hörnigen Ziegenbod (V. 5. ) Unterſcheidendes hervor . – Ferner

finden wir Cap . 6 , 28. darin nichts Abjonderliches, daß die Regierungen des

Darius und des Cyrus als zwei und nicht als eine behandelt werden .

Endlich beweiſt doch die Wichtigkeit der Negierung des Darius Cap. 11 , 1 .

nid) t, daß Daniel ein beſonderes mediſches Reich nach dem Falle Babylons

gekannt habe .

3. Endlicy beruft man ſich wohl , wie Delibid tout, darauf , daß die

Beſchreibung des zweiten, dritten und vierten Reiches beſonders gut auf das

medide, perſijde und alerandriniſche Reich paſſe. Man ſagt : Daniel 2, 9 .

werde das zweite Reich geringer" als das des Nebucadnezar genannt, was

wohl auf das mediſche, aber nicht auf das medo-perſijde Reich paiſe. Jenes

babe nur vom chaldäiſchen zum perſiſchen Reidie übergeleitet und erſdeine

aud, Sach. 6. als ſchwächer. Wohl iſt es nun wahr, Daniel 2. wird das

zweite Reid) mit wenigen Worten behandelt und als geringer" bezeichnet,
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allein, Cap . 7. wird es eben doch als ein gar gefährliches Reich beſchrieben ,

wenn es gleich auch da verglichen mit dem erſten als geringer er deint, wie

der Bär verglichen mit dem Löwen . ,,Geringer" war auch das medo -perſiſche

Reid nicht blos nach ſeinem mediſchen Anfang, ſondern nach ſeinem ganzen

Weſen . Vgl. was droben unter der kirchlichen Auslegung über das medo

perſijde Reid geſagt iſt. Was nun aber die Symbolik der drei leßten

Neidie betrifft, ſo iſt die Auslegung derſelben , wie ſie Delişích gibt, durch

aus nicht befriedigend. Von dem zweiten Thiere und Reiche ſagt der Ge

nannte : Die erſte Weltmacht werde ganz nach Nebucadnezars Perſon beſchrie

ben , ſo wichtig ſei der Weiſſagung die Herrſchaft auch nur eines Königs.

Daher ſei denn auch bei dem zweiten Reiche feine lange Königsreihe nöthig .

Der Bär ſei Darius der Meder, deſſen Reiche es an der vollen Selbſtſtändig

feit fehlte, weshalb der Bär auch nur einſeitig aufgerichtet ſei. Sein Reich

ſei in drei Hauptſatrapien zerfallen , Cap . 6 , 2. , und dies ſei durch die drei

Rippen angedeutet. Der Befehl : „ Stebe auf und friß viel Fleiſch " deute

auf eine große Zukunft des Reidyes , ohne daß es dieſelbe für ſich allein babe

verwirklichen können ; es ſei beim conatus geblieben . Hiergegen iſt nun

Folgendes zu bemerken : Nach Cap . 7 , 24. bedeuten die vier Thiere nicht vier

Könige, ſondern vier Reiche, deren Weſen ſich allerdings vielfach nach dem

Weſen der ſie beherrſchenden Könige richten werden und daher wohl nady dies

ſen beſchrieben werden kann . Daher wird denn allerdings das erſte Reich

mit beſonderer Rückſicht auf Nebucadnezar beſchrieben und doch iſt es nicht

eine Beſdireibung ſeiner Perſon , ſondern feines ganzen Reiches und der

Sdidale desſelben . Wir halten daran feſt, die Thiere ſymboliſiren Reide,

hier wie auch ſonſt in unſerem Buche . Vgl . Cap . 8. Der Bär bezeichnet

daber nidyt Darius den Meder, ſondern ſein Reich . Fehlte ſeiner Herrſchaft

die volle Selbſtſtändigkeit, ſo gilt das eigentlid, nur für ſeine Perſon , indem

er mehr durch Cyrus ' Nachſicht, als durch eigene Kraft regierte, aber ſein

Reid war , ſofern eigentlich Cyrus Herr war, doch ein ſelbſtſtändiges. Was

fich aber vielleidyt ſonſt noch hierüber ſagen ließe, jedenfalls laſſen ſich die

Worte : „ Er ſtand zur ( auf der ) Seite" nicht wohl von einem einſeitig

Aufgerichtetſein erklären . Unbegründet iſt es , wenn man die Befehlsworte:

„ Stebe auf und friß viel Fleiſdy" von einem bloßen conatus auslegen will.

Vielmehr ſoll mit dieſem Befehl verkündigt werden, was geſdiehen wird .

Vgl . eine ähnliche befehlende Weiſſagung an die Meder und Perſer, Eſ. 21 , 2 .

Die drei Nippen endlich zwiſchen den Zähnen bedeuten , wie wir oben unter

der kirchlichen Auslegung fahen , nicht Theile des urſprünglichen Reides,

ſondern Beute, eroberte länder. Die Daniel 6 , 2. angezeigte Dreitbeiligkeit

des Reichs gehört alſo nicht hieher, es iſt eine zufällige Uebereinſtimmung der

Dreizabi.

Die Symbolik des dritten Thieres betreffend, meint Delisch : Der

flinke Parder verſinnbilde beſſer als der Bär, der ja ſo jowerfällig ſei, das

perſiſche Reich). Der Parder ſei Cyrus; ſeine vier Flügel ſeien Perſien,
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Medien , Babylonien, Aegypten ; ſeine vier Röpfe ſeien die vier Nachfolger

des Cyrus (vgl . Cap . 11 , 2.), nämlich : Cambyſes, Smerdis, Darius Hyſtas

pis und der lebte, wobei die Perſonen des Xerres und des Darius Codomans

nus in der prophetiſchen Fernſicht in eine verſchwimmen . Hiergegen iſt nun

zu ſagen : Der Parder iſt nicht Symbol einer Perſon, ſondern eines Reidyes.

Die vier Flügel ſymboliſiren feine Viertheiligkeit des Reiches , die ſich auch

bei dem perfiſchen nicht nachweiſen läßt (abgeſehen davon , daß neben Perſien ,

Medien, Babylonien und Aegypten auch noch Lydien zu nennen wäre), ſon

dern große Schnelligkeit, wie wir bereits oben ſahen , welches Attribut dem

Reiche Aleranders noch in höherem Grade zukommt, als dem des Cyrus.

Die Auslegung der vier Köpfe des Parders endlich von vier Nadyfolgern des

Cyrus iſt unbaltbar. Allerdings werden Cap. 11 , 2. nur vier Könige des

medo -perſijden Reiches nach Cyrus genannt, aber der folgende Vers lebrt

nun nicht, daß unmittelbar nad dieſem vierten Alerander kow men werde.

Der folgende Darius Codomannus wird wohl eben darum nicht beſchrieben ,

weil der unter Xerres begonnene Zuſammenſtoß mit Griechenland unter ihm

fortgeſeßt wurde. „ Die dazwiſchen liegende Zeit, in der das unter Xerres

eintretende Verhältniſ Perſiens zu Griechenland ſich nur immer mehr ents

wickelte, übergeht er billig ; einen Necenſus aller perſiſdien Könige zu geben ,

lag gar nicht in ſeinem Sinn. Jene drei Könige in Vers 2. nennt er nur,

um auf den vierten zu kommen, und von dem legten perſiſchen Könige ſpricht

er gar nicht, weil dieſer ganz ohnmächtig und bedeutungslos war. Den

Anfangspunft der perſijden Weltmonarchie bezeid net Cyrus (Darius der

Meder war nur ſein Vorläufer und, ſo zu ſagen, ein Zwiſchenregent), den

Wendepunkt derſelben Xerres , den Endpunkt nicit Darius Codomannus,

ſondern ihr Gegner Alerander der Grieche. Grade die großartige Zuſam

menfaſſung und treffende Feinheit in der allerdings apokalyptiſch kurzen , dun

feln und räthſelhaften Zeichnung der perſiſchen und perſiſc - griechiſchen Ver

bältniſſe, welche ſich in 0.2-1. zu erkennen gibt, zeugt, wie viele ähnliche

Feinbeiten im Buche Daniel, dafür, daß dieſes Buch göttliden Urſprungs

und nicht das apokryphiſche Madywert eines ignoranten Falſarius ſei . "

(Caſpari a . a . D. S. 147) . Hätten nun aber in unſerer Weiſſagung

die Nachfolger des Cyrus ſymboliſirt werden ſollen, ſo hätte auch Darius

Codomannus als der fünfte durch ein fünftes Haupt dargeſtellt werden ſollen .

Daniel 11 , 2. ſollte Perſien nur in ſeinem Verhältniſſe zu Griechenland be

( dyrieben werden, hier aber ſollte das Reich nach ſeinem Weſen und ſeiner

ganzen Geſchichte ſymboliſch dargeſtellt werden .

Endlich das vierte Reich anlangend,meint Delitſd : Die Verſchiedens

beit des vierten Thieres deutet auf das erſte von den aſiatiſchen Herrſchaften

ganz verſchiedene abendländiſche Reich Aleranders. Das kleine Horn iſt

Antiochus Epiphanes . Die zehn Hörner ſind nach Cap . 7 , 24. , vgl . 8 , 20. ,

zehn Könige. Das kleine Horn bringt drei Hörner zu Fall. Wie das ?

Nach Cap . 11 , 25. wohl auf Schleichwegen . Die zehn Könige ſind folgende :



78 Die vier Reiche des Daniel.

1. Seleukus Nikator (312—280 v. Chr.) , 2. Antiochus Soter (279—261 ),

3. Antiochus Theos (260——246 ), 4. Seleukus Kalinikus (245—226 ),

5. Seleukus Keraunus (225—223), 6. Antiochus der Große (222—187 ),

7. Seleufus Philopator ( 186—176 ), 8. Heliodorus, welcher nach des legte

ren Vergiftung faktiſch den Thron inne hatte, 9. Demetrius, der ſich als

Geiſel in Nom befand und der erbberechtigte Nachfolger des Seleukus Philos

pator war , 10. Ptolemäus IV. Philometor, für welchen ſeine Mutter den

ſyriſchen Thron beanſpruchte. Dieſe letzteren drei ſtießen Antiochus Epipha

nes vom Throne, auf dem ſie ſich feſtſeben wollten, berunter, Cap . 7, 24.

Hiergegen nun kurz Folgendes : Delisich ſelbſt, der mit Prideaur ,

Bertholdt , v . Lengerfe unter den zehn Hörnern nur Seleuciden verſteht,

räumt ein , daß dieſe Erklärung nur „ nothdürftig befriedigt“ , weil dann hier

gar nid )t von Ptolemäern gehandelt werde. Noch weniger befriedigend

iſt dieſe Erklärung deshalb, weil, was ſchon unſere Alten einwenden und

Hengſtenberg (a . a . D. S. 207 f. ) aus der Geſchichte nadyweiſt, nur

ſieben Seleuciden vor Antiochus Epiphanes geherrſcht haben , jene drei andes

ren aber nur Kron- Prätendenten waren , während dody jene drei Hörner, wie

die anderen ſieben , wirkliche Könige ſymboliſiren ſollten, wenn wir nicht gar

die Hörner von Neidien zu verſtehen hätten. Wir behandeln nun

3. Die I heilung des chaldaich - babyloniſchen Reiches.

Weil, wie oben gezeigt, es nicht angeht, das medo - perfiſche Reid in ein

mediſches und ein perſiſdes zu zerlegen, ſo hat man endlich, um doch nicht

der kirchlichen Auslegung beizupflichten , eine ſoldie Theilung bei dem dala

päiſch -babyloniſchen Reiche verſucht und es in das Neich Nebucadnezars und

in das ſeiner Nachfolger zerlegen wollen . Auf dieſen allerunglüdlicyſten

Ausweg ſind Hißig und Redepenning gerathen . Sie berufen ſich auf

Cap . 2, 38.: ,,Du biſt das güldene Haupt" . Allein hier dürfen wir nidyt

vergeſſen, daß in Nebucadnezars, des Reichsſtifters, Perſon ſich die ganze

Madyt und Größe des unter ihm auf dem Gipfelpunkt ſeines Glanzes ge

langten babyloniſchen Reiches concentrirte, und daß die Stifter und größten

Herrſcher der Weltreiche in dem Buche Daniel auch anderwärts , wie beſonders

Cap . 7 , 17. , die Repräſentanten derſelben find . Nirgends mehr als im

Orient galt und gilt das l'etat c'est moi, und daher konnte ſtatt des :

,,das iſt dein Königreich, ebenſo gut geſagt werden : ,,das biſt du , König",

wie es im V. 39. denn ja auch heißt : „ Nach dir wird ein anderes Königs

reidy aufitehen " , nid )t: Nach dir wird ein anderer Rönig oder werden

andere Könige aufſtehen . Iſt aber das : „ du König' dem dein König

reich gleich, ſo iſt es klar, daß Daniel damit nicht blos das Reich der Perſon

Nebucadnezars losgetrennt von dem Reiche ſeines Volfes und ſeines Geſchlech

tes, ſondern fein Reich und ihn ſelbſt als das Reich, in welchem ſich das Neidy

der Chaltäer, und das Individuum , in welchem ſich das daldäiſche Herrſcher

geidy lecht concentrirte, darſtellen will. Die Analogie der übrigen Reiche und
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die Stelle Cap . 2, 44. , in der es heißt, das meſſianiſche Reich werde keinem

anderen Volfe überlaſſen werden (vgl . 5, 30.; 9, 1. ) , verlangen übrigens

nothwendig, daß das Neich Nebucadnezars identiſch ſei mit dem ſeines Vola

Fes " . ( Caſpari a. a . D. S. 151 p. ) – Man beruft fich ferner auf

Cap. 7 , 4. , wo ja ganz und gar Nebucadnezars Perſon beſdyrieben werde.

Aber ſelbſt wenn er gradezu hier ſelbſt ſymboliſirt wäre, lo ſtünde er doch eben

nur als Repräſentant und Centrum ſeines weltbeherrſchenden Volkes und

Geſchledotes ba . – Endlich beruft man ſich wohl auch hier auf das gerin

ger“ , Cap . 2, 39. Allein wie dies von dem medo -perſiſchen Reidye redyt wohl

geſagt werden könne, iſt bereits droben nadygewieſen .

So läßt fich denn feine dieſer drei Auslegungen der vier Reidhe, wobei

man das römiſche ausſchließen will, halten . Die tirdliche Auslegung allein

entſpricht wirklich allen Theilen der Weiſjagung. Sie iſt daher ohne Zwei

fel die rechte, beſtätigt es, daß das Buch Daniel nid )t ein untergeſchobenes

Machwert, ſondern die Schrift eines göttlichen Propheten iſt und daß Gottes

Wort bleibet in Ewigkeit. C. R-r. , P.

Die Infallibilitäts -Adreſſe.

Einem hieſigen politiſchen Blatt kam in dieſen Tagen von Wien aus

unter dem 17. Januar der Wortlaut der Infallibilitäts -Adreſſe in deutſcher

Ueberſenung zu, welche die rein papiſtiſche Partei des Römiſchen Concile ,

Manning und Deschamps an der Spite, an die Verſammlung gerich

tet bat . Auch wir halten dafür, daß wir dieſes Document unſeren Leſern

mitzutheilen haben. Es zeigt dasſelbe, daß die edyten Papiſten des neunzehns

ten Jahrhunderts alle die bereits tauſendmal widerlegten Lügen, auf welche

die Autorität des päbſtlichen Stuhles gegründet iſt, noch immer mit der alten

Fredybeit und Unverſchämtheit wiederholen . Daß ſie lügen , wiſſen natürlich

dieſe Advocati diaboli ebenſo gut, wie wir, aber die einen thun es als

atheiſtijde Epifuräer, weil ſie dies für das Mittel anſehen , Ebre, Madt,

Reidtbum zu erlangen und zu erhalten, die anderen als ſataniſch Verblen

dete, weil ſie ſo oft wider ihr Gewiſſen geſündigt haben, daß ſie es endlich für

redyt halten, „ in majorem Dei gloriam et ecclesiæ commodum “ aud zu

lügen.

Ter Wortlaut der Adreſſe iſt folgender :

,,Dem heiligen allgemeinen vaticaniden Concil .

Die heilige allgemeine vaticaniſche Synode bitten die unterzeichneten

Väter demüthig und inſtändig, daß ſie mit offenen, jeden Zweifel ausſchließen

den Worten bekräftigen wollen , die Autorität des römiſchen Pabſtes ſei die

bödyſte und daher von jedem Irrthume frei , da ſie in Sachen des Glaubens

und der Sitten das beſchließt und gebietet, was von allen gläubigen Chriſten

zu glauben und feſtzuhalten, was zu verwerfen und zu verdammen iſt.
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Gründe, aus welchen dieſer Vorſchlag für zeitgemäß und nothwendig

eradytet wird :

In den heiligen Schriften wird die Oberherrlichfeit (primatus) des

römiſchen Pabſtes, des Nachfolgers Petri , ſowohl in Bezug auf die Gerichts

barkeit über die ganze chriſtliche Kirche, als auch in Betreff des höchſten Lehr

amtes, klar gelehrt.

Die allgemeine und beſtändige Ueberlieferung der Kirche, ſowohl nach

den Handlungen und den Ausſprüchen der heiligen Väter, als auch der

meiſten allgemeinen Concilien , lehrt in Wort und That, daß die Auss

ſprüche des römiſchen Pabſtes über die Glaubens- und Sittenlehre unver

beſſerlich ſeien .

Unter Uebereinſtimmung der Griechen und Lateiner ward auf dem zwei

ten Concilium von Lyon die Glaubensformel feſtgeſebt, in welcher erklärt

wird : „Glaubensſtreitigkeiten müſſen durch den Spruch des römiſchen Pabſtes

entſchieden werden . “ Auf der allgemeinen Synode von Florenz ward feſt

geſept: „ Der römiſche Pabſt ſei der wahre Stellvertreter Chriſti, das Haupt

der ganzen Kirche, aller Chriſten Vater und Lehrer, und ihm ſei im heiligen

Petrus von unſerm Herrn Jeſus Chriſtus die volle Macht verlieben worden,

die ganze Kirche zu weiden , zu beherrſchen und zu regieren . “ Auch lehrt

ſchon die geſunde Vernunft, daß Niemand in Glaubensgemeinſchaft mit der

katholiſden Kirche ſtehen könne, der nicht mit ihrem Haupte übereinſtimmt,

da es nicht einmal in Gedanken erlaubt iſt, die Kirche von ihrem Haupte zu

trennen .

Doch hat es Menſchen gegeben und gibt ſie noch, die ſich rühmen,

Katholiken zu ſein, und dieſen Namen zum Verderben der Schwachen im

Glauben benüßen, welche ſich herausnehmen , zu lehren : es genüge, die, wie

ſie ſagen, ſtillſdyweigende Unterwerfung unter die Befehle des römiſchen

Pabſtes in Glaubens- und Sittendingen, ohne innere Zuſtimmung des

Geiſtes ; ſie könnten als proviſorifch heilig angeſehen werden, bis die Zus

ſtimmung oder der Widerſpruch der Kirche entſchieden ſei. Daß durch dieſe

verkehrte Lehre die Autorität des römiſchen Pabſtes untergraben , die Freiheit

des Glaubens geſchädigt, dem Jrrthum der weiteſte Spielraum eröffnet, der

Zeitverſchleppung Vorſchub geleiſtet werde, ſieht Jeder ein . Daber ſtreben

die Biſchöfe, die Wächter und Beſchüßer der katholiſchen Wahrheit, gerade

in der Gegenwart danach, daß die höchſte Lehr- Autorität des apoſtoliſden

Stuhles durch Synodal- Beſchlüſſe und gemeinſames Zeugniß bewahrt

werde.*)

*) Das Plenar-Concilium von Baltimore, verſammelt 1866, lehrt in den von 44

Erzbiſchöfen und Biſchöfen unterzeichneten Decreten unter anderen Sachen : „ Die leben

bige und unfehlbare Autorität beſteht nur in der Kirche, welde, erbaut von unſerm Herrn

Jeſus Chriſtus auf Petrus, dem Haupt, dem Fürſten und Hirten der ganzen Kirche, von

dem er zugeſagt hat, daß ſein Glaube niemals wanken werde, immer ihre geſeßmäßigen

Päbſte bewahrt, die ohne Unterbrechung ihren Urſprung in Petrus ſelbſt finden und, auf
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Je überzeugender die katholiſche Wahrheit gelehrt wird , deſto heftiger

wird ſie ſowohl in Flugſchriften als in den Tagesblättern bekämpft, um das

katholiſche Volt gegen die wahre Lehre aufzuregen und die vaticaniſde

Synode ſelbſt von der Bertheidigung derſelben abzuſchreden .

Deshalb ſđeint es, wenn früher noch Mehrere in dieſem allgemeinen

Concil daran zweifeln konnten, ob die Verkündung dieſer Lehre zeitgemäß

ſei, nun geradezu nothwendig, dieſelbe aufzuſtellen. Denn die katholiſche

Kirche wird faſt wieder mit denſelben Gründen angegriffen , deren ſich einſt

Menſchen, die ihr eigenes Urtheil verdammt, gegen dieſelbe bedienten ; Men

ſchen , die im Gedränge ſelbſt das Primat des Pabſtes und die Unfehlbarkeit

der Kirche bezweifeln und oft die ärgſten Beſchuldigungen gegen den apoſtoli

ſchen Stuhl einmengen . Ja, die beftigſten Feinde der katholiſchen Kirde ,

obwohl ſie ſich Katholiken nennen , ſcheuen ſich nicht zu behaupten, die Synode

von Florenz , welche die oberſte Autorität des Pabſtes unbedingt erklärte, ſei

krine allgemeine geweſen .

Wenn das vaticaniſche Concil , ſo herausgefordert, weigen würde und

es unterließe, ein Zeugniß für die katholiſche Lehre zu geben , würde das fathos

liſche Volk von ſelbſt an der wahren Lehre zu zweifeln beginnen, die Neuerer

aber würden prahlend verſichern, das Concil habe wegen der von ihnen

vorgebracyten Gründe geſdywiegen . Sie würden dies Stillid weigen daa

bin mißbrauchen , daß ſie den Urtheilen und Beſchlüſſen des apoſtoliſden

Stuhles und Glaubens- und Sittenlehren öffentlich den Gehorſam weiger

ten , unter dem Vorwande, daß der römiſche Pabſt in dergleichen Urtheilen

irren könnte.

Das öffentliche Wohl der Chriſtenheit ſcheint daher zn fordern, daß das

boch beilige vaticaniſche Concil den Florentiner Beſchluß über den römiſden

Pabſt nochmals ausſpredje und weitläufiger erkläre, und mit geraden , jeden

Zweifel ausſchließenden Worten beſchließen wolle : Die Autorität des römi

ſchen Pabſtes ſei die oberſte und deshalb von jedem Jrrthume frei, da er in

den Fragen des Glaubend und der Sitten beſchließt und gebietet, was von

allen Chriſtgläubigen zu glauben und feſtzuhalten, was zu verwerfen und zu

verdammen iſt.

Es fehlt nicht an Solchen , welche meinen , man ſolle von der Feſtſtellung

dieſer katholiſchen Wahrheit abſtehen , damit die Schismatiker und Reber nicht

ſeinen Stuhl geſeßt, Erben und Vertreter der Autorität, der Würde, der Ehre und Macht

Petri ſind. Und weil da, wo Petrus iſt, die Kirche iſt, Petrug durch den römiſchen Pabſt

redet, Er immer lebt und Er immer ſein Gericht durch ſeinen Nachfolger ausübt und die

Wahrheit des Glaubens denen, die danach verlangen, ertheilt, ſo muß man die göttlichen

Worte auſfaſſen in dem Sinne, worin ſie dieſer römiſde Lehrſtuhl des heiligen Petrus ge

nommen hat und nimmt, welder als llrſprung und Lehrer aller Kirchen immer unberührt

und unantaſtbar den Glauben bewahrt hat, der ihm überliefert worden iſt durch unſern

Herrn Jeſum Chriſtum und ihn gelehrt hat die Gläubigen, Allen den Weg des Heiles

und die unveränderliche Wahrheit der Lehre weiſend.“

6
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weiter von der Kirche entfernt würden . Aber das katholiſche Volt hat vor

Allem ein Recht, von der allgemeinen Synode darüber belehrt zu werden,

was es in einer ſo wichtigen und fürzlich ſo gottlos bekämpften Frage glau

ben ſolle, damit nicht ein gefährlicher Irrthum die einfältigen und unvor

ſichtigen Gemüther der Menge verderbe. Darum beſchloſſen auch die Väter

von Lyon und Trient die richtige Lehre feſtzuſtellen, wenn auch die Schisma

tiker und Roßer geärgert wurden.

Diejenigen , die aufrichtigen Herzens die Wahrheit ſuchen , werden nicht

abgeſdirect, ſondern angelockt werden , wenn man ihnen zeigt, auf welcher

Grundlage zumeiſt die Freiheit und Stärke der katholiſchen Kirche rubt .

Sollten aber, wenn die wahre Lehre von dem allgemeinen Concil feſtgeſetzt

wird, Einige von der Kirche abfallen, ſo werden das nur wenige und nur

Soldie ſein, deren Glauben ſchon längſt Schiffbruch gelitten hat und die nur

einen Vorwand ſuchen , um ſich auch äußerlich von der Kirche zu trennen ,

der ſie innerlich nach ihrer öffentlichen Haltung ſchon längſt untreu geworden

find . Es ſind das dieſelben Menſchen , die ſich nicht ſcheuen, beſtändig den

Frieden des katholiſchen Volfes zu ſtören und vor deren Hinterliſt die vati

caniſdie Synode die treuen Söhne der Kirche beſchützen müſſen wird. Denn

das katholiſche Volf iſt darüber belehrt und daran gewöhnt, den Beſchlüſſen

des römiſchen Pabſtes den unbedingteſten inneren und äußeren Gehorſam zu

leiſten, und es wird den Ausſprudy des vaticaniſchen Concils über deſſen

oberſte und von jedem Jrrthum freie Autorität mit frobem und gläubigem

Gemüthe aufnehmen . "

So weit die Adreſſe.

Dem ,, Katholiſchen Glaubensboten " wird aus Rom unter dem 10. Jan.

geſchrieben : „ Es haben das Poſtulat etwa 400 Väter des Concils unterzeichs

net, weil man von Seiten der Biſchöfe wünſchte, daß dieſes Poſtulat von

mehr als der Hälfte der Väter des Concils unterzeichnet ſei. Gewiß aber iſt

es , daß außer den Unterzeichnern des Poſtulats noch ein paar hundert Biſdöfe

in der Sache mit dem Antrage völlig einverſtanden ſind. Von den übrigen

erklären ſich ebenfalls Mehrere mit der Subſtanz des Decrets einverſtanden ,

meinen jedody, daß das Decret ungelegen komme. Doch auch von dieſen ters

den vorausſichtlich Mehrere am Tage der Abſtimmung ihr ,placetó abgeben,

und nur beifügen, daß ſie die Veröffentlichung eines ſolden Ausſpruches für

jetzt nicht billigen . Es wird demnach immer wahrſcheinlidyer, daß die Definis

tion der Unfehlbarkeit durch das Concil ſtattfinden werde . “ Man ſieht,

es geht in dem Concil wie in den hieſigen Legislaturen her. Man braucht

allerlei Künſte und Praktiken , um für ſeine Reſolutionen eine imponirende

Stimmenmehrheit zu erſdywindeln . Und das nennt man dann die Verkün

digung eines Dogma’s, das nicht etwa ein neues Gott behüte ! —,

ſondern ein immer und allenthalben in der Kirdie von allen Rechtgläubigen

geglaubtes Dogma geweſen ſei! - des antichriſtijden Lugs und Trugo !
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Soeben finden wir in einer Zeitſchrift die Adreſſe, welche der Cardinal

Erzbiſchof Rauſcher gegen die Adreſſe für das Unfehlbarkeits-Dogma

an den Pabſt gerichtet hat. Dieſe Gegen -Adreſſe iſt zwar ſehr vorſichtig ab.

gefaßt und ſie hütet ſich wohl, fich jeden Rüdzug abzuſchneiden, jedoch ent

hält ſie eine Stelle, welche mit einer Deutlichkeit, wie man ſie nur wünſchen

kann , das böſe Gewiſſen verräth , mit welchem man römiſderſeits das neue

Dogma allen hartnädigen Thatſachen der Geſchichte zum Troß zu decretiren

beabſichtigt. Die Stelle iſt folgende :

„ Es iſt nicht geſtattet zu verſchweigen, daß große Schwierigkeiten , aus

den Ausſprüchen und Handlungen der Kirchenväter, aus den Urkunden der

Geſchichte und ſelbſt aus der fatholiſchen Lehre entſprungen, übrig bleiben,

vor deren gründlicher Löſung es in feiner Weiſe zuläſſig ſein würde, die in

jenem Schreiben empfohlene Lehre dem chriſtlichen Volle als von Gott offen

bart vorzulegen. Judeß das Gemüth ſträubt ſich, gegen eine Streiterörte

rung dieſer Frage, und daß uns nicht die Pflicht einer ſolchen Verhandlung

auferlegt werde, erfleben wir, vol Vertrauen zu Deiner Güte."

Man ſieht deutlich, Cardinal Rauſcher iſt vollſtändig davon überzeugt,

daß die Gründe gegen das Infallibilitäts -Dogma aus der Geſchichte ver

nichtend find, welche in der deutſchen Schrift von römiſch - katholiſchen Theo

logen niedergelegt ſind : „ Der Pabſt und das Concil von Janus. Leipzig ,

bei Steinader. 1869.“

Ein anderer ,,Proteſt der Biſchöfe gegen die Geſchäftsordnung des Con

cils " , den audy der Erzbiſd of von St. Louis Renrid unterzeichnet hat,

welcher beſonders betont, daß man jeßt darauf ausgeht, alle biſchöfliche

Selbſtſtändigkeit und Bedeutung aufzuheben und die Pabſtgewalt auf Koſten

jener zur alleinigen Kirchengewalt zu erheben , dürfte den Beſtrebungen der

jeſuitiſch -papiſtiſchen Clique am gefährlichſten werden . Denn ſo ſehr es im

Intereſſe der Biſchöfe liegt, die päbſtliche Würde zu heben , ſo liegt ihnen doch

obne Zweifel in ganz gleicher Weiſe daran , nicht ſelbſt zu Nullen und bloßen

Profoßen des Pabſtes herabgedrückt zu werden .
W.

Mi a celle .

In der Rede, mit welcher der Papſt am 8. December v. 3. ſein Con

cilium eröffnete, erklärte er : „ Er habe, eingedent der Worte Jeſaias : Ini

consilium , coge concilium [ Pflege Rath ! Verſammle ein Concil ! ] die

Einberufung des Concils beſchloſſen ." Die Vulgata überſeßt nun freilich

Jeſaia 16, 3. ſo wie der Papſt ſagt. Nach dem Grundtert ruft dagegen der

Prophet den Moabitern zu : „ Sendet den Lämmertribut dem HErrn im

Lande, von Sela durch die Wüſte, zum Berge der Tochter Zions !" Und

fährt dann fort : „ Wendet Verſtand an ! Uebet Klugheit ! Gib fühlen
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Schatten am Mittag ! Verbirg die Vertriebenen ! Verrathe den Flüchtling

nicht ! " Die Moabiter werden alſo ermahnt zu Verſtande zu kommen und

die flüchtigen Israeliten nicht völlig zu verderben . Von einem Concil iſt

hier mit keiner Sylbe die Rede. Soll indeß die in Rede ſtehende Stelle

durchaus auf Pio nono angewandt werden, ſo könnte das nur in dieſer

Weiſe geſchehen : Die Worte, die Jeſaias zu den Moabitern ſpricht, zieht der

Papſt auf ſich. Folglich iſt Moab der Papſt. Jsrael aber iſt bekanntlich

die Kirche. Alſo ermahnt der Prophet den Papſt als den Feind der Kirche:

die Glieder des Voltes Gottes nicht zu verderben . Eine Ermahnung, die

indeß — nach Vers 6 - ganz vergeblich iſt.

(Aus dem ,, Freimund" vom 23. Febr . 8. 3.)

Aus Nurheſſen .

An die lieben lutheriſchen Brüder außerhalb Heſſens.

Erwiderung auf die Zuſdrift in Nr. 48 bes ,,Freimund."

Wir danken den lieben gläubigen Brüdern, welche uns auf einem ver

kehrten Weg zu ſehen meinen , von Herzen für ihre liebevollen Ermahnungen,

• wiewohl wir uns dieſelben nicht aneignen können . Wir bitten vielmehr ſie

ſelbſt, ihre Anſicht über die von uns gewählte Art des Kampfes vor dem An

geſicht des HErrn nochmals und nochmals zu prüfen . Für die lutheriſche

Kirche tämpfen und leiden , eine einige, ſelbſtſtändige lutheriſche Kirche erſtreben

wir ; da iſt es hart, von den eignen Glaubensbrüdern ſich verkannt zu ſehen .

Ein Theil der Schuld mag wohl auf die Quellen fallen , aus denen die Brü

der in andern Ländern über unſere Kämpfe Nadirido ten erhalten , politiſche

Zeitungen , welche ſelbſt wieder aus den Heſſiſchen Tagesblättern ſchöpfen , die

ſämmtlich entweder national -liberal oder demokratiſch ſind . Daß da ein ver

zerrtes Bild unſerer Zuſtände herauskommt, iſt natürlich ; das einzige Blatt,

welches ſie im rechten Licht widerſpiegelt, iſt das in Darmſtadt erſcheinende

„ Heſſiſche Kirchenblatt .“ Man hegt den Verdacht gegen uns, unſere kirch

liche Oppoſition hänge bewußt oder unbewußt mit politiſden Motiven

zuſammen ; aber ich für meine Perſon fann heilig verſichern , daß mir folde

durchaus fern liegen, und hoffe zu Gott, daß es bei allen renitenten

Pfarrern ebenſo iſt.

Gerade das Wort : „ Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott,

was Gottes iſt " roll unſer Leitſtern und Panier im Kampfe ſein . Wir wol

len auch der unrechtmäßigen * ) Obrigkeit, ſo lange ſie nach Gottes Zulaſſung

*) Die Redaction glaubt, gegen dieſen Ausdruck an Röm . 13, 1. u . 2. erinnern zu

müſſen : „ Es beſteht keine Gewalt, als von Gott ; die (Gewalten) aber, die beſtehen ,

ſind von Gott geordnet. “ Was von Gott geordnet iſt, iſt doch für mich niďt unredt

mäßig. Mögen die Gewalthaber es verantworten , wie ſie zur Gewalt gefommen ſind ;
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und Fügung Gewalt über uns hat, geben , was ihr nac, Gottes Wort gebühr

ret, Schoß, Zoul, Furdyt und Ehre. Aber wenn ſie das Heiligthum unſeres

Gottes , die Kircie, antaſtet, da hört der Gehorſam auf, da wollen wir in

den Rip treten und wollen ſtehen und fallen für unſern HErrn und Heiland.

Die Kirche aber iſt angetaſtet dhon durch die Berufung der Vorſynode.

Nady den Beſtimmungen des Weſtphäliſchen Friedens Art . VII. und dem auf

dieſelben gegründeten allgemein anerkannten Kirchenredyt ( Richter R. R.

3. A. $ 82, Mejer Inſtitutionen des gemeinen deutſchen K. R. $ 83) hat der

einer fremden Confeſſion angehörige Landesherr kein Redyt, die Kircenord

nungen oder das Kirchengut anzutaſten ; das erſtere aber iſt geſchehen , da die

uns aufgedrängte Vorſynode ſchon eine eclatante Durchbrechung unſerer

kirchlichen Ordnungen enthält und für einen jeden, der nur einigermaßen mit

den Verhältniſſen vertraut iſt, ſich deutlich als den erſten Schritt zur Einfüh

rung der Union fund gibt . Selbſt Profeſſor Heppe, der doch ein eifriger

Synodalfreund iſt, hat in ſeinem Outadten dazu gerathen , die Rechtsconti

nuität zu wahren und die Synodalverfaſſung nicht ohne Zuſtimmung der

verfaſſungsmäßig beſtehenden Organe der Kirche einzuführen ; aber auf den

Rath Fr. Detfers, des bekannten beiden Abgeordneten , welcher einer der

Führer des Proteſtantenvereins iſt, entídloß ſidy der Cultusminiſter, einen

andern Weg einzuſchlagen . Durch eine Cabinetsordre wird eine bisher uns

bekannte Vertretung der Kirche, die Vorſynode, geſchaffen, und deren Zuſtim

mung zu der neu einzuführenden Synobalordnung foll genügen, um ihr

rechtlichen Beſtand zu verleihen . Das dadurch das Recht unſerer Kirche ge

dädigt wird, liegt auf der Hand; die willkürlich berufene und zuſammens

geregte Vorſynode bat gar feine Befugniß, über irgend eine Firdylidye Ange

legenbeit zu beſchließen . Gerade wenn wir dieſelbe von vornberein ablehnen ,

ſteben wir auf dem Boden des Rechts ; würden wir uns darauf eingelaſſen

baben, ſo hätten wir damit den eigentlich legalen Weg verlaſſen . Es iſt auch

nicht ſo, wie Hr. 5. Mübler in einem ſeiner Ausſchreiben nachträglich be

bauptet bat, daß die Vorſynode einen blos beratbenden , feinen conſtituiren

den Charakter trage. Wollte er blos Vertrauensmänner über die Stim

mung und Zuſtäude in Heſſen befragen , ſo bedurfte es keiner Vorſynode,

welche ebenſo zuſammengeſebt und gewählt iſt, wie , dem vorzulegenden Geſetz

entwurf nach, die ſpätern ordentlichen Provinzialſynoden. Nun, man wollte

eben in dieſer Vorſynode ein neues die Kirche vertretendes Drgan

ſchaffen , deſſen Beſchlüſſe die Kirche ſelbſt binden ſollten . Das hat auch

Hr. . Mübler nid )t in Abrebe geſtellt; feine Behauptung, daß die Vorſynode

eine blos berathende ſei , gründet er allein darauf , daß der König nicht an

ihre Beſchlüſſe gebunden ſei, vielmehr auch im Widerſpruch mit derſelben

nach ſeinem eignen Ermeſſen die Verfaſſungsangelegenheit zu ordnen befugt

nun ſie aber in der Gewalt ſtehen , iſt dieſe Gewalt für die Unterthanen keine un

rechtmäßige. Daß der König von Preußen dagegen keine Gewalt über die Kirche über

fommen hat, darin ſind wir mit den Brüdern in Kurheſſen eines Sinnes. — ( Fr.)



86 Aus Kurheſſen .

ſei. Daß in dieſer Erklärung nicht die geringſte Beruhigung für uns lie

gen konnte, liegt auf der Hand.

Als in den Jahren 1830—40 die Union in Preußen eingeführt werden

follte, hieß es audy, es ſolle zu deren Annahme niemand gezwungen werden ;

nur die neue Agende, zu deren Einführung der König kraft des Tog . litur

giſchen Rechtes der Landesberrn befugt ſei , müſſe unbedingt angenommen

werden . Und wie viel Gemeinden, die die Agende angenommen haben, ſind

denn der Union entgangen ? Gerade ſo geht es jeßt mit der Verfaſſung.

Wir werden ſehen, was für ein Lutherthum da noch bleiben wird, wo man ſie

annimmt. Wird es doch in der Verordnung vom 9. Auguſt ausdrüdlich

als Zweck derſelben bezeichnet, die evangeliſchen Gemeinden der Provinz Hej

ſen zu einer ,, einheitlichen Provinzialkirchengemeinde" zuſammenzufaſſen .

Eine lutheriſche Kirche kennt die Verordnung gar nicht mehr in Heſſen , nur

einzelne atomiſirte lutheriſche, reformirte, unirte Gemeinden, welde nun

durch Cabinetsordre zu einer einheitlichen „ evangeliſchen “ Provinzialkirchen

gemeinde verſchmolzen werden , um ſich in kurzer Friſt der projectirten deut

ſchen Nationalfirche einzureihen . Wir aber wollen nichts von Provinzial

und National-, ſondern nur von Bekenntnißkirchen wiſſen ; die Betheiligung

an einer Synode, bei deren Zuſammenſeßung der Bekenntnißunterſchied ab

ſichtlich ignorirt wird, müſſen wir für Verrath an unſerer Kirche halten .

Eine ,, itio in partes" iſt nicht bei der Vorſynode, ſondern erſt in dem Geſeks

entwurf für die ſpätern ordentlichen Synoden vorgeſehen , aber auch wenn ſie

es wäre, ſo gäbe und das keine Garantie, da man aus der Praris des Ober

kirchenraths weiß, wie illuſoriſd dieſe Maßregel zum Schuß des Bekenntniſ

ſes iſt.

Man ſagt uns : Das reine Wort und Sacrament iſt ja noch nicht an

getaſtet ; alles andere darf, ja muß man dulden . Darauf erwidern wir :

Wenn wir es zulaſſen , daß ein dem reinen Bekenntniß feindſeliges Regiment

in der Kirche aufgerichtet wird, wie lange wird dann das reine Wort und

Sacrament noch bleiben ? * ) Es war dem Volt Jsrael verboten , ſich einen

Fremden zum König zu ſeben, 5 Moj. 17, 15. , und der HErr ſagt: 3hr ſollt

das Heiligthum nicyt den Hunden geben, und eure Perlen ſollt ihr nicht vor

die Säue werfen, Matth. 7, 6. Bei den adiaphoriſtiſchen Streitigkeiten

haben ſicy auch viele damit beruhigt, daß es ſich nicht um Wort und Sacra

ment handele, und doch war dieſer Gedanke ein ganz verkehrter, und die Con

cordienformel bekennt mit Beziehung auf den darüber geführten Streit im

10. Artikel : „ Wir verwerfen und verdammen als unrecht, wenn Menſchen

gebote mit Zwang als nothwendig der Gemeine Gottes aufgedrungen werden .

* ) Das aus Lutheranern und Reformirten gemiſcle Conſiſtorium zu Marburg,

deſſen Präſident ein Unirter aus Altpreußen iſt, gebt ſchon mit Verweiſen und Discipli

narmaßregeln gegen lutheriſche Geiſtliche vor, welche in ihren Predigten gegen die Union

und die Lehre der Reformirten polemiſiren.
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Wir verwerfen und verdammen auch als unrecht derer Meinung, ſo da bal

ten, daß man zur Zeit der Verfolgung den Feinden des 1. Evangelii (das zu

Abbruch der Wahrheit dienet) in dergleidyen Mitteldingen möge willfahren

oder ſid , mit ihnen vergleiden . " Als Kaiſer Karl V. den Evangeliſchen das

Interim aufdrängen wollte, gab er aud vor, es handele ſich nicht um die

Lehre, ſondern nur um Kirchengebräuche. Aber unſere Väter ließen ſid, nicht

betrügen ; 400 Pfarrer ließen ſich lieber mit Weib und Kind in das Elend

treiben, als daß ſie in das Interim gewilligt hätten . Ebenſo haben Scheibel

und die wenigen treuen lutherijden Pfarrer in den dreißiger Jahren dieſes

Jahrhunderts gehandelt. Den Fußſtapfen dieſer treuen Zeugen wollen auch

wir nachfolgen und ſind gewiß : wie ſich der HErr zu ihnen bekannt hat,

ſo wird Er Sich auch zu uns bekennen ; wie Er damals Seine Kirche erhal

ten und ihr den Sieg gegeben hat, ſo wird Er es auch jetzt thun. Wir ſind

ein armes Häuflein ; aber der HErr Zebaoth iſt mit uns; darum fürdyten

wir uns nicht. Die Waſſerwogen des Meeres ſind groß und brauſen ſdyred

lidh; aber der HErr iſt noch größer in der Höhe.

Ja , liebe Brüder, bittet mit uns zum HErrn, daß Er uns beiſtehe. Wer

die Lage der Dinge bier in Heſſen kennt, der weiß , daß unſer Kampf gegen

die Synodalverfaſſung ein Kampf mit dem HErrn und für den HErrn iſt.

Er iſt bei uns wohl auf dem Plan mit Seinem Geiſt und Gaben . Er hat

uns auch ſichtlid, zu der Art und Weiſe des Rampfes hingeführt, welche wir

erwählt haben , und wenn wir jet auch die Abſicht hätten, unſeren Sdlacht

plan zu ändern, es wäre rein unmöglich. Darum kämpfet mit uns im Ge

bet, daß und der HErr ſo, wie wir ſtreiten , zur Seite ſtehen und uns , wenn

auch nach ſchweren Prüfungen, den Sieg geben möge. Wenn ein Glied des

Leibes leidet, ſo leiden alle Glieder mit ; darum iſt unſere Bedrängniß eure

Bedrängniß und unſer Sieg euer Sieg . Er aber, der HErr der Herrlidykeit,

fei mit uns und euch und bewahre uns alleſammt zur ewigen Seligkeit .

Amen .

Litterariſche Intelligenzen.

Vei Sclawiß in Berlin erſcheint gegenwärtig:

Poſtille, das iſt Auslegung und Erklärung der ſonntäg

lidhen und vornehmſten Feſt - Evangelien über das ganze Jahr,

auch etlicher ſchöner Sprüche heiliger Schrift, vornehmlich dahin geriditet,

daß wir Gottes Liebe und Chriſti Wohlthaten erkennen , auch im innerlichen

Menſdien ſeliglich zunehmen mögen . Neben Erklärung der Hiſtorie des Lei

dens und Sterbens unſers HErrn Chriſti JEſu, nach den vier Evangeliſten .

Verfaſſet durdy Johann Gerhard, weil. Doctor der heiligen Schrift und

Profeſſor an der Univerſität Jena . Nach der Original-Ausgabe von 1616 .

In fünf Theilen ca. 98 Bogen . Fl . 4. 3 Thlr. 271 Sgr. — Erſter Theil .
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Von Advent bis Pfingſten . 49 Predigten . ca. 34 Bogen . 1 } Thlr . Die

erſte Hälfte dieſes erſten Theiles mit 22 Predigten von Advent bis Sonntag

Eſtomihi (Preis 20 Sgr . ) iſt bereits ausgegeben worden, die zweite größere

Hälfte desſelben mit noch 27 Predigten vom Sonntage Invocavit bis

Pfingſten wird, will’s Gott, Anfang des nädöſten Jahres erſcheinen .

Die weiteren vier Theile der Poſtille ſollen im Laufe des nädyſten Jahres zur

Ausgabe kommen . Sie enthalten : Zweiter Theil . Vom Sonntage Trini

tatis bis zum 27. Sonntag nach Trinitatis . 28 Predigten ca. 21 Bogen.

25 Sgr. — Dritter Theil . Die gewöhnlichen Apoſtel- und anderen Feſttage.

16 Predigten ca. 10 Bogen. 124 Sgr. Vierter Theil . Anhang ſchöner

und auserleſener Sprüche aus Altem und Neuem Teſtament ( Freie Terte ).

29 Predigten ca. 16 Bogen . 20 Sgr. Fünfter Theil . Paſſionsbudy:

Erklärung der Hiſtorie des Leidens und Sterbens unſers HErrn Chriſti

JEju. 24 Predigten 17 } Bogen. 20 Sgr.

Zur Concil8 - litteratur gehören außer den ſchon früher genann

ten noch folgende Sdriften :

Petrus und Paulus auf dem Concil zu Jeruſalem .

Von Dr. Bolfmuth. Leipzig . 1869. – Verfaſſer iſt ein Ratholit,

der ſynkretiſtiſch von einer Zukunftskirche ſchwärmt.

A ufruf zu einem deutſchen Kirchen - Concil in Erfurt.

Leipzig . 1869.

Zweck dieſer Sdrift iſt, ein Mahnruf zu ſein zur ,, Union des geſammten

Deutſchen Volfs zu einer alt-fatholiſchen Kirchengemeinſchaft ". Verfaſſer will

Daher geſtrichen haben , alle gelehrten Tbeologumena, alle alte Scholaſtik und

ſcholaſtiſde Definitionen und Diſtinctionen ", worüber die frommen Bäter

fich geſtritten haben . Dergleichen gehöre der Schule, nicht der Kirche.

Mit dem Beginn des Jahres 1870 iſt im Verlage und unter der Redacs

tion von Guſtav Sqlawib in Berlin, unter Mitwirkung, wie es heißt,

„ namhafter lutheriſcher Theologen ", eine landesfirdliche ,,Lutheri de

Kirchenzeitung" für Preußen ins Leben getreten . Das Vorwort iſt von

Dr. Carl S dyeele, dem bekannten Verfaſſer der Schrift : ,,Die trunkene

Willenſdaft". Es erſcheint dieſe Kirchenzeitung in Sab und Format der

bisherigen Ev . Kirchenzeitung (Hengſtenberg's ), welche legtere mit 1. Jan.

d . J. im Buchandel zu erſcheinen aufgehört hat, und wie dieſe bisher in

zwei Nummern wöchentlich oder je nach Beſtellung in brocirten Heften

monatlich . Der Preis für jedes Semeſter iſt 2 Thaler preuß . Cour. -

Als Organ zu Herſtellung einer preußiſchen lutheriſchen Landeskirce dürfte

dieſe neue Kirchenzeitung ein kaum zu erreichendes Ziel ſich geſteckt haben .



Eine Empfehlung. - Kirolicy - Zeitgeſchichtliches. 89

Eine Empfehlung.

Es wird den lieben Amtsbrüdern noch in Erinnerung ſein , daß unſer

lieber Herr Prof. Walther in „ lebre und Wehre" , Juli -Heft, der von

Herrn Dr. Ed. Preuß herausgegebenen Schrift: „ Die Rechtfertigung des

Sünders vor Gott“ , Erwähnung that. Hr . Prof. W. ſagt dort : Daß dieſe

Schrift außer Zweifel das Vortrefflidyſte ſei, was über die Rechtfertigung in

dieſem Jabrhundert geſchrieben worden. Das iſt gewiß viel geſagt; aber

nicht zu viel . Da wir vermuthen , daß viele Amtsbrüder nod) nicht Ge

legenheit hatten , dieſe Schrift ſelbſt kennen zu lernen , ſo fühlen wir uns ver

pflichtet, ſie dringend zu empfehlen. Ihr Brüder von Miſſouri, von Ohio ,

yon Wisconſin ; ja alle 3br lutheriſchen Paſtoren : Kaufet dieſe Sdyrift !

Es ſoll Euch das Geld nicht reuen , und hättet Ihr den letzten Cent daran

gewendet. —

Wenn eine bedeutende Beſtellung bei Herrn Barthel in St. Louis

einliefe, würde derſelbe gewiß nicht anſtehen , eine Sendung kommen zu laſſen ;

und man käme vielleicht auf dieſem Wege etwas billiger dazu , als durch den

theuren Buchantel. X.

Nirdlid - Zeitgeidhichtliches. '

I. America.

Geheime Geſellſchaften . Am 16. Novbr. hielt eine Anzahl angeſchener Bürger

von Philadelphia cine Verſammlung in der Halle an der Kreuzung der Chesnut und der

18. Straße, weldie von Dr. R. D. Peaſe zur Ordnung gerufen wurde. Als Zwed der

Verſammlung ſtellte er auf die Einleitung einer Reihe von öffentlichen Verſammlungen,

die gegen das Wirfen der ſo zahlreichen geheimen Geſellſchaften unſeres Landes geridtet

ſein ſollten . Dr. Peaſe ſprad dann noch ausführlich über das Geheime-Geſellſdafts

Weſen und wies zum Sdluß auf die demſelben entgegen arbeitende National Christian

Association hin, deren Agent er iſt und die in der „ Christian Cynosures ein eigenes

Organ beſißt. Nachdem noch die Herren Stevenſon, Wiley, Dr. Cooper und einige An

dere gejproden, wurden u . a . folgende Beſdlüſſe angenommen : daß nach unſerem Urtheil

für die Freunde des lichts und der Freiheit die Zeit gefommen iſt, öffentlid Zeugniß ab

zulegen gegen die zunehmenden Uebel des geheimen Geſellſchaftsweſend, und daß wir hier

mit unſere Befriedigung darüber ausjpredien , daß eine geordnete Bewegung im Gange iſt,

die als ihren Zweck die Bloslegung und Ausrottung dieſes llebels anſtrebt бар паф

dem Urtheile dieſer Verſammlung die Vereidigung oder Verpflichtung von Mitgliedern

irgend welder Geſellſdaft zu Geheimhaltung eine ſolde Geſellíðaft weſentlich verſdieben

madt von und in Widerſpruch bringt mit der Kirche Chriſti und einem republic

faniſchen Staatsweſen , die beide zur Prüfung auffordern und das Licht ſuchen.

(Evangeliſt.)

Spaltung unter den Juden. Die Rabbiner-Conferenz in Philadelphia hat zu

einer Spaltung der israelitiſden Gemeinde in Waſhington geführt. Einige dreißig

Drthodore ſind ausgeſdieden , um eine neue Gemeinde zu bilden. Den Anlaß zum Brud
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gab die Anſchaffung einer Orgel für die Synagoge und das von den Reformern geübte

Offenhalten der Läden am Samſtag. Die neue Gemeinde hat ſich bereits 6 Acres land

zu einem beſondern Begräbnißplaße gekauft . ( Chriſtl. Botíc .)

Methodismus unter den Schweden . Wie die ,,Ref. Nz. “ beridtet, gründen

gegenwärtig die Methodiſten nahe Galesburg, JI . , ein Seminar zur Ausbildung jdwedia

jơer Prediger . Die ſchwedijden Methodiſten haben bereits ihr religiöſes Organ. Uebri

gens wollen nun auch die norwegijden Methodiſten ein ſoldes herausgeben.

Jeſuitiſche Kritit des Buds von Janus. Um den Leſern eine Vorſtellung da

von zu geben, wie elende Widyte in America gegen das unwiderleglide Buch des Janus

Spitbündden gleich fläffen, wie gegen einen Landſtreider in zerriſſenem Bettlerómantel,

indem ſie wohl wiſſen, daß ihr Publicum theils fanatiſd), theils indolent genug iſt, ein

ſolches Budy gar nicht zu leſen, theils viel zu unwiſſend, um 18 prüfen und mit Kritif

vergleichen zu können , wenn ſie es ja leſen, — ſo laſſen wir Folgendes aus einer Einſen

dung des bekannten jeſuitijden Miſſionars F. X. Weninger für Dertel's Nirđenzei

tung vom 17. Jan. folgen : „ Das Hauptargument des , Janus“ und Conſorten bildet die

Anflage der „ Fälſdungen '. Wir entgegnen und ſagen : die meiſten dieſer angeblimen

Fälſdungen, die „ Janus' anführt, haben die leſer blos auf ſein Wort als ſolde binzu .

nehmen . Er nennt zum Beweiſe derſelben keine Luellen, (?) und bei ſolchen , wo er die

Quellen nennt, aus denen er geſchöpft, ſind dieſelben in der Regel hödſt vertädtiger

Natur. Janus- und Conſorten ſind aber gar ſehr in der Irre, wenn ſie meinen , die Au .

torität einer von Rom und der ungeheuren Mehrzahl der Viſchöfe und Theologen duro

den Lauf undenklicher Zeit anerkannten Thatjade oder Neditsiphäre , durd die Acußerung

irgend eines oder des anderen Scribenten entfräften zu können . Nidts leidyter als mit

gefärbten Gläſern Geſchichte nad Gefallen zu ſdreiben und Thatſacien als Fabeln hinzu

ſtellen , beſonders wenn die Ereigniſſe, auf die man ſido bezieht, in der Ferne von Jahr

hunderten liegen , ja wohl über tauſend Jahre hinausreichen. Wiſſen wir doch, in welch

ein faljdes lidt ſelbſt die Tagesereigniſſe der ( jegenwart hingeſtellt werden . Man erin.

nere ſich zum Beweiſe deſſen nur an die Beridyte von engliſden Touriſten über Nom und

Italien . Würde Jemand nach tauſend Jahren aus ſolden Luellen ſchöpfen , was fönnte

er nidyt Alles behaupten und bezweifeln ?" — Entweder hat hiernad jener bekannte

Marftſdreier Weninger das Bud von Janus gar nicht geleſen, oder er iſt ein ſo unver

ſämter Lügner, der kaum ſeines Gleidyen hat ; denn gerade Janus hat nur aus Luellen

geſcöpft, die ſelbſt jeder 1. g . Katholik anerkennt und die er immer auf das genaueſte

citirt. W.

Altar-Gemeinſchaft. Ueber dieſen Punkt hat Hr. Harkey , Profeſſor ter Auguſtana

Synode, einen Artifel in dem „ Ev. Review veröffentlicht, über welden der „ Luth .

Observers vom 11. Febr. mit Recht (dreibt : „ Wenn wir von der General- Synode nici

wüßten, daß der Søreiber des Artifels im ,Review “ zum General Council gehöre, ſo

würden wir annehmen , daß dieſe Meinungen von einem warmen Freunde der General

Synode kämen . “

Nev . Ambroſius þenfel , geboren den 11. Juli 1786 unweit New Market, Va . ,

bekannt als eifriger Mit-Ueberſcher des Concordienbudys und der Kirchenpoſtille Luthers

in die engliſche Sprade, ſtarb am 6. Januar 1870 .

New York. Die römiſche Kirche hat ſich in New York von den öffentlichen Geldern

von ihren politiſchen Anhängern bedeutende Bewilligungen zuſtimmen laſſen . In geord

neter Weiſe wurden ſchon ſeit Jahren die Steuerzahler New Yorks im Intereſſe confei

ſioneller Zwede geplündert. Der Union - league- Club hielt in Betracht dieſer Sadver

hältniſſe unlängſt eine Berathung und ſtellte eine Committee von zehn Mitgliedern an,

die der Sache auf den Grund forígen und das Thun und Treiben der New Yorf Geſep .
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gebung in dieſer Veziehung überwachen und von Zeit zu Zeit, je nachdem ſie es paſſend

findet, an den Verein berichten ſoll, um ſolche Anweiſungen zu empfangen, wie ſie in Be

zug auf den Gegenſtand dem Club zu ertheilen nothwendig erſcheinen mögen. Dieſe

Committee hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, in welchem genau angegeben iſt,

wie viel von den öffentlichen Staatsgeldern für Zwede einzelner Religionsgenoſſenſchaften

verwendet werden. Dem Berichte iſt eine Tabelle beigefügt, nach der die Summe von

$ 528,712.47 in folgenden Beträgen unter confeſſionelle Anſtalten vertheilt wird :

1 ) Römiſc - Katholiſche Spulen und ſogenannte „ milde Stiftungen “ erhalten

$ 112,062.29 ; 2) Proteſtantiſch - episcopale $ 29,335.09; 3) Jüdiſche $ 14,404.49 ;

4) die [Tuto ] Reformirte Kirche $ 12,630.76 ; 5) die Presbyterianer $ 8,363.44 ;

6) die Baptiſten $ 2,760.31; 7) die Episcopal-Methodiſten $ 3,073.63 ; 8) die Deutſch

Evangeliſche $ 2,027.24 ; 9) verſchiedene andere Privatídulen und Anſtalten $ 14,085.13

(unter dieſen iſt die Scule des Turnvereins mit $3,800 aufgeführt) . Der Bericht iſt

hauptſächlich gegen Sektion 10 der New York Geſebgebung von 1869 gerichtet, welche in

den lebten Augenbliden vor Vertagung der vorigen legislatur in (blauer und ziemlich be

trügeriſcher Weiſe in die Tar-levy -Bill für die Stadt eingeſchmuggelt wurde. Dieſe

Sektion 10 lautet : „ Insfünftige ſoll ein jährlicher Betrag, welder 20 Proc. der für ge

nannte Stadt im Jahre 1868 eingegangenen Acciſegebühren gleichkommt, unter Leitung

eines zu dieſem Zwede vom Erziehungsrathe genannter Stadt zu beſtellenden Beamten

( deſſen Vergütung aus jenem Betrage bezahlt werden ſoll) vertheilt werden zur Unter

ſtüßung von Shulen, welde in genannter Stadt Kinder unentgeltlich unterridten , für

die in den öffentlichen S dulen keine Fürſorge getroffen iſt, (? !) mit

Ausnahme ſolcher Sdulen , welche aus dem Stadtſvaße Beiträge zu ihrem Unterhalte

beziehen .“ ( Chriſtl. Botſc .)

II. A usland.

Deutidland. Aus einer Correſpondenz vom 25. Januar d. J. aus einem der von

Preußen annectirten Länder theilen wir Folgendes mit : „ In unſrer armen , unterdrüdten

und vergewaltigten Heimath ſieht es nach wie vor traurig aus. Das gräuliche Bündniß

des Berliner Naubgrafen mit dem { umpengeſindel in und außerhalb Deutſdlands bat

ſeine Früchte getragen, deren Bitterfeit immer herber wird. Eine unerträgliche Geiſtes

fnedtídaft macht ſich immer fühlbarer. „ Zahlen und dienen “ , wie man bei der Annerion

ſpottweiſe im Berliner Herrenhauſe ſagte, das ſind die Hauptglückſeligkeiten, welche uns

der halbſlaviſche Raubſtaat gebracht hat . Auch die Trunfenſten fangen an nüchtern zu

werden und ſich zu überzeugen, daß Preußen uns nichts , aber auch nichts gebradt hat und

nichts bringen konnte, weil in den verachteten Kleinſtaaten alles, aber aud alles beſſer

war, als in dem Staate der Schulen und Caſernen, ſelbſt dieſe, die Sdulen und Caſer

nen nicht ausgenommen . Denn die preußiſden Schulen ſtehen viel tiefer, als die unſri

gen, und die preußijden Caſernen ſind ſo ſdmierig, daß unſre Recruten ſingen : ,Selbſt

der Hund im Hundehauſe hat ein beſſeres Quartier ' . Die preußiſche Verfaſſung, deren

bandwurmartige Paragraphen kein Menſợ kennt und kennen zu lernen verlangt, obwohl

ſie ſelbſt von den Schulmeiſtern beſchworen werden muß, faßt der Volkswip in folgende

vier Paragraphen zuſammen : ,, $ 1. Jeder preußiſce Unterthan hat das Neot, ſich

möglidſt ungemüthlich und unwöhnlich zu fühlen . S 2. Jeder iſt ein Lump, der nicht

das Gegentbeil beweiſt. § 3. Alles billig ! S 4. ausgenommen das Militär.“

Und das preußiſde Glaubensbekenntniß lautet : „ „ Art. 1. Am erſten Tage ſựuf Gott

das auserwählte Volk der Preußen . Art. 2. Am zweiten Tage wurden die übrigen

Lumpereien geſchaffen . Art . 3. Dieſe übrigen Lumpereien ſind von Gott dazu beſtimmt,

dem auserwählten Volfe der Preußen zu dienen .“ “ Dieſes Glaubensbekenntniß wird

von den preußiſchen Hof- und Unionstheologen am eifrigſten vertheidigt, wie denn die
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Union die eigentliche Wurzel der Annerion iſt. Mit denſelben Sophismen, mit denen

man in der Unionstheologie Ja und Nein zu einem Gedankenundinge zu vereinigen ver

ſteht, mit denſelben Sophismen wird in der Politif Unheiliges in Hochheiliges umgewan

delt. Mit ungeheurem Redeſchwall geht man über die Thatſachen hinweg und ſingt

fromme Schlummerlieder, um das Gewiſſen nid )t zum Aufwaden kommen zu laſſen.

Auch die Altlutheraner ſind in dieſer Kunſt bewandert ; denn ſie ſind erſt Preußen und

dann Chriſten . Keiner aber verſteht dieſe Kunſt beſſer, als ein gewiſſer Prof. Sdeele,

der Hauptbahn der Lutheraner innerhalb der Union . Er hat gegen die ,trunkene Wiſſen

(daft' geſchrieben und eſcauffirt ſich wieder und immer wieder in denſelben Teclama

tionen gegen die Union . Aber wie wenig Ernſt es ihm damit iſt, die eigentliche Sünde

der Union, welde darin beſteht, daß Preußen um politiſder Intereſſen willen Gewalt übt,

raubt und ſtiehlt, ins Herz zu treffen, ergiebt ſich aus ſeinen politiſchen Raiſonnements.

Er iſt ein eigentlich politiſcher Theologe und wagt es dennoc , jeden zu verdammen , der

gegen Preußens Politik Zeugniß ablegt ; denn das heißt ,fremdes Feuer auf den Altar

bringen '. Und doch iſt nichts nöthiger, als daß unſre ganze Theologie ſich gegen eine

Politik wendet, welche alle ſittlichen Grundlagen des Staats und der Kirche bedroht.

Aber bis jept iſt alles ſtumm . Schweigen ringsum . Ueberall Dhnmadit und Verzagte

heit ! Man hat keinen Glauben an Deutſdland's Zukunft und an die Zukunft der luthe.

riſchen Kirche mehr, weil man den Glauben der lutheriſden Kirde nicht mehr hat.“

Ueber die Stellung der 1. g . Lutheraner in der preußiſch - unirten Kirche

zu den ſeparirten Lutheranern , ſprach ſich Paſtor Nober aus Cunau auf der Gnaden

berger Conferenz am 7. Juli v . I. in ſeinem Referat folgendermaßen aus : „ Unſere

Stellung zu den ſeparirten Lutheranern iſt bedingt durch unſere Stellung zur Union, und

hat ſich gegen früher noch um fein Haar breit verändert. Wir ſind uns nicht näher, wir

ſind aber auch nicht weiter von einander gekommen . Sie warten zwar noch immer, daß

wir doch noch endlich zu ihnen hinüber kommen werden ; aber ſie warten vergeblid : frei

willig kommen wir nicht ; es ſei denn, was nicht wohl denkbar iſt, daß die Cabinetsordre

von 1834 aufgehoben würde. Sie halten zwar das Verbleiben eines Lutheraners unter

einem unirten Kirchenregimente gradezu für Sünde ; aber ſie verkennen und überſchen,

daß nad Nöm . 13. alle Obrigfeit, wo ſie iſt, von Gott verordnet iſt, es ſei zum

Segen oder zur Züchtigung, alſo in jedem Falle zum Segen . Gerade das Gegentheil

von dem, was die Separirten uns zur Sünde anrechnen, müſſen wir ihnen zur Sünde

anrednen, nämlich die eigenmächtige Loslöſung von dem gegebenen unirten Kirden

regimente, um ſiç ſelbſt ein Kirchenregiment zu machen. Auch einem Nothſtante ſoll ein

Chriſt ſich nicht eigenmädytig entwinden , ſondern im Gebet es dem HErrn überlaſſen,

wann und wie er dem Nothſtande ein Ende machen wolle. Ja, ſelbſt wenn wir in Babel .

wären, wie die Separirten meinen, wir ſteben aber Gottlob unter chriſtlichem Regi

mente - ſo müßten wir in Vabel bleiben, bis es Gott gefiele, das Gefängniß zu wenden .

Bis dahin müßten wir uns an das Wort des HErrn Jer. 29. halten : „Bauet Häuſer,

darinnen ihr wohnen möget ; pflanzet Gärten, daraus ihr die Früchte eſſen möget; mehret

euch, daß eurer nicht wenig ſei ; ſuchet der Stadt Beſtes, dahin ich euch habe laſſen weg

führen , und betet für ſie zum HErrn ; denn wenn es ihr wohl gebet, ſo gebet es euch audy

wohl!' " — Iſt das nicht Blindheit über Blindheit ? ( Behrend's Monatsſchrift .)

Abendmahlsgemeinſchaft. In einem Referat über die Camminer Conferenz beißt

es ib . : „ Die von der Landeslirdie ſich getrennt haltenden Lutheraner ſtehen auf dem Saße:

Abendmahlsgemeinſchaft iſt Kirchengemeinſchaft. Vgl. Feldner's Broſchüre. In praxi

iſt völlige Abendmahlsſperre zwiſden uns (den ſ. g. Lutheranern innerhalb der preußiſcen

Landesfirche) und den Getrennten , ſo daß ſogar, wer von den Ihrigen an unſerm Abend

mahl theilnimmt, in Kirdenbuße genommen wird . 60 bis 80 jädyſiidae Geiſtlige haben
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ſich das Wort gegeben, Unirten die Abendmahlsgemeinſd )aft ausnahmslos zu verſagen .

Petrid erflärte : Die Anſicht ,Abendmahlsgemeinſcaft iſt Chriſtengemeinſdhaft theile idy

durchaus. Allein und dies ſcheint von dem reformirten Bruder nicht genügend be.

rüdſichtigt – unſere Gemeinden ſind nicht allgemeine Chriſtengemeinden, ſondern luthe

rijde Gemeinden ; die Abendmahlsgemeinſchaft, ſo wünſcenswerth ſie von jener Seite

aus ſein mag, darf nie zur Verleugnung des Sonderbefenntniſſes führen und dies Ge.

präge hat doch die Abendmahlsgemeinſchaft in unſrer Union . Es handelt ſich bei un

ſerer Frage vor Adem um das Verhalten unſerer Kirche gegen die Gefahren der Inion.

Es müſſen Garantien da ſein, daß an diejem Altar das Abendmahl nur lutheriſch zu ver

ſtehen iſt.“ (Sehr gut !)

Den Zuſtand in Heſſen ſchildern preußiſdeBlätter wie folgt: Von den libe

ralen wird aus allen Kräften ( für die Synode) gewühlt. Ein förmliches Agitations

Committee verſendet ſeine Formulare zu Zuſtimmungen an die Wilhelmshöher Neſolu

tionen und zu Danfadreſſen an den Landesbiſdof, mit beiliegenden Freimarken zur Rüd

ſendung. Die berüchtigte ( Detfer'içe) Heſſiſche Morgenzeitung verfolgt die confeſſionel

len Gegner mit unverhohlenem Ingrimm und veröffentlidit eine fortlaufende Denun

ciations - Chronit (über alle erbitterten Aeußerungen des Widerſpruchs gegen

die bedauerliden Decrete) . Auszüge aus Predigten, Mittheilungen über Privat

geſpräde u . ſ. w. müſſen berhalten . „ Wir haben jeßt den Anblic zum Erbarmen , daß

Menſdien , deren ganze Eriſtenz auf die Vorausſeßung des Aufruhrs und Verraths ſeit

30 Jahren gegründet war, gegen diejenigen , welche um des Gewiſſens willen dem Gößen

zeitiger Gewalt widerſtehen , die Anflage des Aufruhrs erheben .“ „ Der ganze Streit hat

das Land mächtig aufgeregt, und Folgen gehabt, an die man in Berlin kaum dadyte.

Unter der Aegide angeblicher Uebereinſtimmung mit der Regierung wiihlen die National

liberalen nicht nur gegen die Gegner der Synodalverfaſſung , ſondern bei dieſer Gelegen

beit gegen alle „ Muder und Pfaffen “ , gegen alle Kirchlichgeſinnten. Kein Dorf

bleibt verſidont von Verſammlungen und aufreizenden Neben, und, gleich manden Geg

nern , ídeuen aud dieſe Herren weder Lügen noch Denunciationen . “ „ Die Leute, die

ſeit ihrer Confirmation in feine Kirde gekommen ſind, und ihr Lebelang mit Verhöhnung

der Kirde und ihrer Inſtitutionen ſich geweitet haben, ſind plößlich die für das Wohl der

Kirdie Begeiſtertſten geworden und zugleich die eifrigſten Anhänger und Ver.

theidiger des Miniſters Mühler; obgleich die Morgenzeitung ehrlich genug iſt,

zu erklären, daß es ſpäter dieſem zu Leibe gehen ſolle. ( Kreuz;tg. Ev . Kdyz . Volksbl .

f. St. u . L.) Ob dem Miniſterium durch ſolche Bundesgenoſſenſchaft niďt endlich die

Augen aufgehen und der Greuel ankommt ? (Ev. Kirden -Chronik.)

In Naſſau iſt ſolcher Mangel an jungen Theologen, daß mehrere Pfarrſtellen un

bejekt bleiben müſſen. Das Conſiſtorium hat ſich an die firchlichen Behörden benadbar

ter Länder um Aushilfe gewendet. Ob hier wohl der Confeſſionalismus oder die Gläu .

bigkeit daran (duld iſt ? Die Luth. Iz. ſæreibt : „ Die lutheriſchen Gemeinden des Lan

des haben ſich jeßt dagegen zu wehren, daß die Bezeidnung lutheriſq in den gerichtlichen

Documenten von den Behörden nicht geduldet werden ſoll ; außer Katholifen wollen dieſe

nur Frangeliſche ohne weitern Unterſchied anerkennen . Alſo eine Art Iinion durch die

Staatsbehörde. Das Oberconſiſtorium ſteht den bekenntniſtreuen Pfarrern , die ſids

gegen ſolche Zumuthungen ſträuben, überall entgegen . Einem Pfarrer, der ſich weigerte,

die Bezeichnung lutheriſch zu ſtreiden, ſoll ſogar die Abſeßung drohen, in demſelben

Lande, in dem ein Mitzenius im Amte geſdüßt worden iſt, obgleich jeßt auch die Soul

behörde wegen ſựlecter Verwaltung desſelben gegen ihn Klage erhoben hat !"

Luthers Geburtstag (10. Novbr.) ſoll nach einem königlichen Erlaß an den Tul.

tusminiſter, unter Bezugnahme auf die gegenwärtigen großen Bewegungen im religiöſen
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Leben der Völfer wie der Einzelnen, fünftig als allgemeiner Feiertag in den evangelie

iden Kirchen Preußens" begangen werden. Die meiſten ſogenannten evangeliſchen

Kirden dürften zu ſolcher Feier nichts weniger als berechtigt ſein , wollen ſie nicht mit der

Feier eine Umkehr zu Luthers Glauben verbinden . Uebrigens feiert die Kirde nicht die

Geburtstage ſolcher Männer wie Luther, ſondern ihre Todestage, denn ihre Geburt war

eine ſündliche, wie die aller Menſden, aber das Werf, weldes ſie vollbrachten und mit

ihrem Sterben im HErrn beſiegelten, wäre wohl einer gemeinſchaftlichen firdliden Feier

werth, nach Ebr. 13, 7.: „ Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gejagt

haben, weldşer Ende " (nicht Geburt) „ſauet an, und folget ihrem Glauben nach."

Ueber den õumboldt:Cultus ſchreibt die ,, Ev. Kirchen -Chronit“ im lebten (5. )

Heft des vorigen Jahres : Die „ Freiſinnigen “ baben einen neuen Gößencultus erſonnen,

um die Zeit, die ihnen zu langſam ſidy echauffirt, zur Geſinnungstüchtigkeit aufzufüßeln.

Ter neue Götze iſt Alerander von Humboldt, deſſen 100jährigen Geburtstag man

zu allerhand forcirten Demonſtrationen benußt hat. Dieſelben leute, welde vor kurzem

erſt Sdleiermader apotheoſirt haben ( in Berlin Hr. Kodhann wieder an der Spike)

jaudzen nun ſeinem Verächter zu. Humboldt iſt ein entſựiedener Gegner des Spiris

tualismus, er iſt ein Materialiſt vom reinſten Waſſer, der ſeine Plöße nur ſtets unter

einem gewiſſen Anſtande zu bergen weiß . Er iſt zu ſehr Hofmann und Ariſtokrat, um in

plebejijder Weiſe ſich bloßzuſtellen . Schleiermager iſt ihm , wie er unverblümt auss

ſpricht, ein liſtiger Pfaffe, der ſich äußerlich zu den chriſtlichen Mythen befennt, und die

religiöſen Gebräuche aus Accommodation mitmacht. Hinſichtlich der Accommodation

hätte Humboldt eigentlich niemandem einen Vorwurf zu machen ; die hofmänniſche

Heudelei iſt die ſdwächſte Seite ſeines Charakters, wenn er überhaupt ſolden hatte.

Dieſer zwar nicht pfäffiidhe, aber höfiidhe Ariſtokrat, der Heros der antiqambrirenden

Wiſſenſdaft, ſoll nun mit aller Macht zum Volfsmann geſtempelt werden , der Mann, der

ſeine Werfe franzöſiſd idrieb, zum deutſchen Volfsınann ! Wir begreifen es, daß man in

der gelehrten Welt Humboldt's Andenken ſeiner wiſſenſbaftlichen Verdienſte wegen ehrt

und feiert ; eine academiſche Feier war ganz am Plaße. Aber dieſe tendentiöſen Volls

feſte zu ſeinen Ehren ſind uns ein Beweis, daß die Liberalen zu allen Mitteln greifen,

um ihre Sache zu fördern, und daß ſie das deutſche Volk für dumm genug balten,

Fich jeden beliebigen Sand und Staub in die Augen ſtreuen zu laſſen . Humboldt ein

Erlöſer ! Man macht an die Erlöſer der Neuzeit ( Laſalle wird ja auch dazu geſtempelt)

wenigſtens ſehr geringe ſittliche Anforderungen ; ſo haben ſie ja nichts beſdämentes für

ihre Anbeter. Es gilt vor allem , der leicht durch Phraſen geblendeten Menge es einzu

reden, die Erlöſung ſei nicht ein ſittliches, ſondern ein wiſſenſchaftlides Moment. Die

Naturwiſſenſdiaften, ſobald ſie ſich vom erſten Artikel des driſtliden Glaubens losgeſagt

(und das haben ſie in einer Anzahl ihrer bedeutendſten Vertreter, bauender Könige wie

tagelöhnernder Kärrner, unter denen Humboldt oben anſteht ) tragen das wenigſte, eigent

lich gar kein ſittliches Moment in ſid) ; es iſt dharakteriſtiſch für die Zeit, daß gerade ſie

und ihre Vertreter von ihr auf den Thron gehoben werden. Die unſittliden Mädte der

Zeit ( bis zur Urningsliebe berab) berufen ſid ſämmtlich auf die neueſten naturwiſſens

chaftlichen Foridungen und angeblichen Ergebniſſe.* )

* ) Es iſt für dieſe unſere Behauptung gewiß ein dyaratteriſtiſder Beleg , daß der unermüdliche literariſche

Bertheitiger der pbujiidhen (und folglich auch moralijden ! ) Berechtigung des Urningthume, dejen Striften

als „ Somut' von dem Juriſtentage mit Entrüſtung zurüdgewieſen wurden , von einigen Hauptsertre.

tern der modernen materialiſtiſchen Naturforſchung anerkennende, oder wenigſtens nicht abweiſende

briefliche Urtheile ſeinem Buche hat vortruden laſſen fönnen ! Zaſtrow in Berlin þat fid , den Zeitunge .

beriớten zufolge, ein eignes naturwiſſenſdaftlided Syſtem (auf Darwinjden Grundlagen) zur Rechtfertigung

ſeines Verbredens juredt gemacht, bas jedenfalls mit dem eben erwähnten identiſo it !
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Hannover. Durch die Mehrheit der Glieder des betreffenden Vorſtandes iſt dem

Proteſtanten - Verein die Marktfirche der Stadt Hannover zu ſeinen Verſammlungen ein

geräumt worden . In einem lutheriſchen (Gebiet iſt man alſo larer, als ſelbſt in einem

unirten, denn bekanntlich hat der Berliner Ober - Kirchenrath ein gleiches Anſinnen zurüd

gewieſen . Auf der Landesſynode erklärte Oberconſiſtorialrath Uhlborn, „ daß in den

Landesfirchen die Lehrwillfür eingeriſſen ſei, daß man das mit Geduld tragen müſſe, bis
Gott es beſſere ! " Hiernady jdeint der Mangel auf Gott zu ſdieben zu ſein . W.

Stiftsprobſt Dr. v . Döllinger hat der Münchener Magiſtrat mit 22 gegen 6

Stimmen das Ehrenbürgerrecht verliehen . In Münden muß hiernach der Wind nicht

mehr von ultra montes kommen . Der Genannte iſt jedenfalls Mitverfaſſer der im

Januar-Hefte des gegenwärtigen Jahrgangs dieſes Monatsblattes S. 25. angezeigten

ganz ausgezeichneten Sdrift gegen das Concil : „ Der Pabſt und dad Concil von Janus ".

Dieſe Schrift ſollte jeder Prediger und gebildete Laie leſen . Es iſt dieſelbe eine um ſo

mächtigere Rüſtfammer aus der (Jeſdichte wider das Pabſtthum , als ſie das enthält, was

wider das Pabſtthum auch nach dem Eingeſtändniß aller gejdichtsfundigen Natholifen

geſchichtlich unwiderſpred lich feſt ſteht.

31 Norwegen ſind an verſchiedenen Orten tumultuariſdhe Kundgebungen von Sei

ten der unteren Claſſen der Bevölkerung gegen die Freimaurere i vorgefommen . Dieje

greift in Norwegen und Schweden unter den höbern Claſſen ſehr um ſich. Tie Allg. Ztg .

meint : es herrſchten unter den niedern Claiſen abergläubijde Vorſtellungen über das

Bejen der Freimaurerei; wir möchten lieber ſagen : die ehrliden Skandinavier haben ſide

einen geſunden Juſtinct gegen die Geheimniſfrämerei und die kirchliche wie politiſche

Gefährlichkeit dieſes Ordens bewahrt, der bei uns leider verſdwunden iſt.

(Ev. Kirchen - Chronik .)

Pabſt und Türfe ſcheinen in ihrem guten Einvernehmen immer weiter vorzurüden.

Nicht nur daß der Sultan die römiſden Biſchöfe zum Concil befördert hat, er hat aud

einen beſonderen Gejantten für Rom beglaubigt. So meldet Dr. Münfel.

Lord Byron . Die ,,Ev . Kirchen -Chronif“ berichtet über den befannten Streit in

Betreff Byron's folgendermaßen : „ Die befannte amerikaniſche Romanſdriftſtellerin

Frau Beeder - Stowe hat die gebildete Welt Englands in eine ungeheure Aufregung

verſeßt, indem ſie angeblich im Auftrage der ihr befreundeten Gattin Byron's deſſen Ehe

ſtandsgeſchichte bejdrieben hat . Außer den ſoon bekannten Thatſachen , daß Byron ſeine

Gattin ſehr ídlecht behandelt und das Leben eines Wüſtlings geführt habe, beſchuldigt ſie

ihn, mit ſeiner Stiefidweſter Auguſta in Blutſdande gelebt zu haben . Die Zeitſdriften

Englands ſind zum größten Theile darüber in wahre Verſerferwuth gerathen , und fallen

über die arme, etwas breite und geldwäßige Sdriftſtellerin mit Hohn und Sport her, um

„ den größten Didter Englands“ von dieſem , ihm von einer „ alten Betſdweſter“ angehef

teten Fleden zu reinigen. Es iſt ein förmlicher literariſcer Scandal ; es regnet Wider

legungen, die aber alle nichts gewiſſes gegen die Beſchuldigung zu Tage fördern . Gewiß

heit wird erſt werden, wenn Byron's Memoiren an den Tag kommen . Dieje ſind in der

Urſdrift von Thomas Moore verniďtet worden (warum ? ), ſollen aber noch in einer Ab

ſdrift in dem Nadlaſſe lord Broughton's eriſtiren , der aber erſt 1900 eröffnet werden

darf. Ob zu den notoriſdien Ausídweifungen Byron's nodi ein Stüdden Blutſande

hinzukommt, ändert im Grunde am Urtheil über ſeine Sittlichfeit ( oder vielmehr Unſitt.

lidh feit) wenig; er war gewohnt, ſeiner Leidenſchaft überall den Zügel ſdießen zu laſſen ,

und ihr gegenüber kannte er weder göttliches noch menídliches Gebot."

Spanien . Die ungläubige Propaganda in Spanien iſt in der Preſſe wie in Rede

(in ben republifanijden luba ) ſehr rübrig ; einer ihrer Führer ſpracy ihr Programın
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jüngſt zu Barcelona aus : Menſdh bedeutet Wiſſenſchaft, Gott Unwiſſenſchaftlichfeit.

Steigt die Wagidale Gottes, ſo ſinft die der Menſcheit, und umgekehrt. Das Mittel,

die Leiden der Geſellſchaft zu heben, iſt der Socialismus. Der Mittelpunkt der ungläu

bigen Propaganda iſt Barcelona . (Ev . Kirden -Chronil .)

Franfreich . Graf Bourgnoy, ein reicher Katholik, deſſen Vermögen auf mehrere

Millionen Franken jährlicher Einfünfte ſich belaufen ſoll, iſt zum Proteſtantismus über

getreten und ſtudiert Theologie, um proteſtantiſcher Prediger zu werden .

( Ev. Kirchen- Chronik.)

Türiei . In der Türfei iſt ein neues Geſeß über den öffentlichen Unterricht erſdie

nen ; der Spulbeſuch iſt forthin obligatoriſơ. Die Primär- ( Volfs-) Sculen ſollen ent

weder driſtlich oder muſelinänniſch ſein , je nach der Hauptbevölkerung des Orts ; die Vor

bereitungsidhulen (d . h . die höhern Schul- Anſtalten zur Vorbereitung auf den Unterricht

auf den Lyceen ) ſollen gemiſcht ſein , ſowohl driſtliche als muſelmänniſde Zöglinge auf

nesmen . Ein faiſerlider Unterrichtsrath wird über das geſammte Sculweſen als höchſte

Behörde eingeſeyt werden . (Ev. Kirden - Chronik.)

Rußland. Nach dem neuen Ufas wird fünftig die niedere Geiſtlidh feit nicht mit

dem Adei, jondern mit dem höheren Bürgerſtande rangiren. Die Nuſſificirungo -

Propaganda beſteht aus zwei Hauptfractionen , der nationalen, an deren Spiße

der Publiciſt Katfow und die Miniſter Miljutin und Salernä ſtehen ; dieſe be

gnügt ſich damit, die ruſſiſche Sprache im Gottesdienſte und im Sculunterrichte aller

Confeſſionen zur herridenden zu machen, ohne ſich um die Glaubenslehre zu kümmern.

Daneben arbeitet eine firdlich orthodore, an deren Spiße der kaiſerliche Beichtvater

Bashanow und zwei fanatijde Damen, die Gräfin Bliudow und das ehemalige

Huffräulein Tu tidhew ſteben . Die leştere iſt ſeit zwei Jahren die Gattin des Slavo

manen Afiafow , der das Journal „ Mosfwa“ redigirt. Dieſe Partei betreibt mit vie

lein Eifer und reichen Mitteln die Brkebrung der Katholifen, Proteſtanten und Nastol

nifen zur orthodoren Kirche . Die Naijerin ſelbſt nimmt an dieſen Beſtrebungen lebendi

gen Antheil. Innere und äußere Miſſion ſind die Mittel zum Zwed. Es beſteht eine

„Geſellid aft zur Förderung des orthodoren Glaubens in den nordweſtlichen Reiostheilen “,

vom Naljer ſelbſt beſtätigt. Der Mittelpunkt iſt Wilna, der Leiter der daſige Metropo

lit Jojep .). Jedes Glied muß mindeſtens 10 Silberrubel beitragen. Sie hat ſich die

pecuniäre Unterſtübung der zur orthodoren Nirdye Uebertretenden zur Aufgabe geſeßt .

Der fanatiſche Akſafow befämpft in der Moskwa die Geltendmadung der Gewiſſends

freiheit . Promulgirt nur, ſagt er, Gewiſſensfreiheit, und die Hälfte der rechtgläubigen

B.zuern bekennen ſich zum Nastol, weil ſie für das Weſen des Glaubens fein Verſtäntniß

haben . Die Hälfte unſerer Adligen aber werden ſich der katholiſchen Kirche in die Arme

werfen. In der That iſt, troß aller Gegenmaßregeln die Zahl der Raskolniken in kurzer

Zeit von 5 auf 15 Millionen gewadſen. – In einer deutſden Colonie Siidrußlands

nahmen einige hundert rujlijde Familien an den Erbauungsſtunden, die dort gehal

ten wurden , Theil, laſen die deutſche Bibel und ſangen deutſche Lieder mit. Die Polizei

legte ſich darein , warf dieſelben ins Gefängniß und zog ſie zur Unterſuchung. In den

littbauiſden Volfsículen ſind bereits mehr als 2000 ruſſiſơe Elementarſpul

lehrer angeſtellt. In mehreren Diöceſen der Gradnoer und Kownoer (Gouvernements

werden die Einwohner militäriſch in die Kirche escortirt, weil ſie dieſelbe wegen der

zwangsweiſe eingeführten ruſſiſchen Sprade nicht freiwillig beſuchen. Tauſende von

Kindern iverden zwangsweiſe nach dem ruſſiſchen Nitus getauft. Ein Somied hat ſich

aufgeworfen , die Paare, welche nicht ruſijd getraut ſein wollen, auf eigene Fauſt zu trauen.

Er ward ins Gefängniß geworfen , die Ehen für ungültig erflärt, und einige der ſo ge

trennten Ehemänner unter die Soldaten geſtellt. (Sdleſ. 3ty .)
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§ 41.

Solche, welche nach einem öffentlichen ſchweren Fall in

Sünden oder Irrthum ſich entweder ſogleich oder doch nad erfahrener legter
beatit .

Ermahnung durch die Gemeinde bußfertig zeigen, ſind zwar nicht in

den Bann zu thun, haben aber das von ihnen gegebene Aergerniß durdy

öffentliche Abbítte oder ſogenannte Kirchenbuße möglichſt zu tilgen

und ſich ſo mit der geärgerten Gemeinde zu verſöhnen. Matth. 18 , 15 .
5, 23.24,Luc. 17, 3. 4. Planxarin ons

Anmerkung 1 .

Da ein öffentlicher Fall in Sünde zugleich eine Sünde an der man har

ganzen Gemeinde iſt, wie ein nicht öffentlicher, der allein vor Einzelnen

geſchieht, nach Matth. 18, 15. eine Sünde an dieſen iſt, ſo iſt, wie in dieſem

andern Falle, alſo auch im erſteren eine Verſöhnung durch Deprecation

nöthig , und zwar eine öffentlide. Soll der, welcher ſeine Gabe auf dem

Altar opfern will und allda einbenken wird, daß ein einzelner Bruder,

an dem er ſich verſündigt hat, etwas wider ihn habe, nach Matth . 5, 23. 24 .

allda vor dem Altar ſeine Gabe laſſen und zuvor hingehen und ſich mit dieſem

einzelnen Bruder verföhnen , ſo iſt eine ſolche Verſöhnung mit einer

ganzen Gemeinde ohne Zweifel ebenſo Pflicht und von gleicher Nothwen

digkeit, wenn ein Chriſt eindenken wird, daß eine ganze beleidigte und geärgerte

Gemeinde etwas wider ihn habe. Dieſe Verſöhnung mit der ganzen Ge

meinde oder ſogenannte öffentliche Kirchenbuße iſt alſo nicht darum

nöthig, weil in der Kirche wie im Staate der Menſch ſeine Sünden burdy

Erleidung einer entſprechenden Strafe abbüßen und dafür Genugthuung
7
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1

leiſten müßte, ſondern theils, damit das durch den Sündenfall eines Bruders

geſtörte Vertrauend - Verhältniß zu ſeinen Brüdern wiederhergeſtellt, theils

damit das öffentlich gegebene Aergernig möglichſt abgethan werde. Würden

diejenigen Glieder der Gemeinde, welche öffentlich ſchwer geſündigt haben,

wenn ſie nur heimlich Gott ihre Sünde bekannt und dafür Buße gethan

haben, ohne Weiteres vom Prediger abſolvirt, communicirt und wie andere

rechtſchaffen wandelnde Glieder behandelt werden, ſo könnte dies nicht anders

als höchſt verderblich wirken ; die Gemeinde ſtünde dann als eine Geſellſchaft

von Menſchen da, in welcher die Glieder ohne Buße in Sünden und Sdyan

den leben , und doch Glieder bleiben könnten . Wie ein öffentlich Sündigender

nach Gottes Wort öffentlich zu ſtrafen iſt, 1 Tim . 5 , 20. , ſo muß er auch

nad Gottes Wort, will er für einen Bußfertigen , alſo wieder für einen Bru

der angeſehen ſein und die Vergebung der ganzen Gemeinſchaft haben , auch

öffentlich ſeine Buße zu erkennen geben und zum nöthigen Anzeichen ,

daß er ſich gebeſſert “ habe, nach Luc. 17, 3. 4. auch öffentlich ausdrüdlich

erklären : „ Es reuet mich ."

Daß dies nicht eine Strafe im eigentlichen Sinne ſei, ſelbſt wenn der

Deprecirende ſchon im Bann war, hierüber ſchreibt Nikolaus Rebhavn ,

Generalſuperintendent zu Eiſenach, geſtorben 1626, in ſeinem Büchlein ,, Von

der Kirchenbuße“ folgendermaßen : „Wo mehr nicht geſchieht, als ein öffent

lidh Befenntniß ihrer Sünden, Abbittung und Verſöhnung mit der geärgerten

und beleidigten Kirche, ſo iſt es eigentlich keine Strafe, ſondern ein Wert des

fünften Gebots im Geſes Gottes , eine Handlung und eine Tugend, nicht ein

Erleiden oder eine Strafe. Wiewohl zufälligerweiſe eine Strafe daraus

wird, indem der, welcher ſich zu verſöhnen bat, leidet, daß er mit Tauf- und

Zunamen öffentlich vor der Gemeinde genannt und ſeine Verbrechung ( als

damit er Aergerniß angerichtet, Gottes Zorn , zeitliche und ewige Strafe ver

dienet habe) öffentlich angeregt wird, welches ihn im Herzen beißt und webe

thut, wie es denn mancher (gleid)wohl aus Unverſtand) für eine größere

Schande und härtere Strafe achtet, als daß ihm zuvor Abſolution und

Sacrament verſagt worden iſt. Und weil in weltlichen Gerichtshändeln

dies für eine Art oder Stüd der Strafe geadytet wird, wenn einer dem andern ,

den er beleidigt hat, öffentliche Abbittung vor der Obrigkeit thun muß, ſo mag

auch die Abvittung, welche in der Kirche geſchieht, unſerthalben etlidier

maßen eine Kirchen -Strafe ſein und bleiben ; wie wir auch darum deſto

mehr drüber halten ſollen als über einem Nerv der Kirchenzucht und damit

andere deſto mehr ſich fürchten und vor der Sünde ſich hüten . Es iſt aber

die Verſöhnung ein Stüc der Kirchenzudyt, da ein getaufter Chrift (der ſeinem

Taufbund, göttlichem Gefeß und Chriſtenthum zuwider einen öffentliden

groben Sündenfall begangen, damit die Kirche betrübt und ein gemein Aer:

gerniß angerichtet hat, ſolches aber mit bupfertigem Herzen erkennt) fich bier

auf ſelbſt anklagt, Gott und ſeiner Kirche für ſich ſelbſt oder durch den Mund

des ordentlichen Kirchendieners ſeine Sünde öffentlich befennt und männiglich
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bittet, daß man dieſelbe um Gottes willen und aus chriſtlicher Liebe vergeben

und ihn in die Gemeinſchaft und zum Mitglied der Kirche wieder aufnehmen

wolle; verheißt auch, daß er forthin durch Gottes Gnade ſein Leben beſſern

wolle; darauf der Kirchendiener die Zuhörer ermahnet, der Bitte ſtatt zu

geben, und daß männiglich für ſolchen und dergleichen Sünden ſich hüten

ſolle; welches alles zu dem Ende gerichtet iſt, damit dem Aergerniß geſteuert

werde, auch der Delinquent und andere daher Urſache nehmen, ſich zu fürchten ,

in wahrer Furcht Gottes ein chriſtliches, ſtilles Leben zu führen und die Sünde

möglichſten Fleißes zu meiden . Erſcheinet demnach hieraus, daß dies Stüd

der Kirchenzucht, wenn ein öffentlicher Sünder wieder in die Gemeinſchaft

der Kirche aufgenommen wird, in fich halte, ſo viel des Sünders Perſon ans

langt, ein öffentliches Betenntniß der Sünden, zufällig eine öffentliche

Strafe der Sünden, und eine öffentliche Abbittung gegen die geärgerte

Kirdye ." (Citirt in Hartmann's Pastoral. ev. p. 852. f. )

Anmerkung 2.

Auf die Frage, von wem eine öffentliche Abbitte oder ſogenannte Rir

chenbuße zu fordern ſei, antwortet Rebbahn a. a. D. folgendermaßen :

„ Es gehören aber gleichwohl hierher unter dieſe Kirchenzucht (der öffentlichen

Verſöhnung durch Abbitte) nicht alle öffentliden Sünden , ſondern

allein diejenigen, welche auch die anderen Eigenſchaften an ſich haben, daß es

ſind enormia et atrocia peccata seu lapsus graviores cum publico scan

dalo conjuncti, grobe, Scoredlide, ärgerliche Sündenfälle.

Dieweil wir ein verderbt, ſündlich Fleiſch und Blut haben, welches wider den

Geiſt gelüſtet, ſo geſchieht nunmehro, daß täglich allerlei Schwacheiten, Ge

brechlichkeiten und Mängel fich an uns ereignen ; wir gedenken, reden , thun

und laſſen täglich, das wir nicht ſollen ; bald entfährt einem ein Sdwur,

auch wohl ein Fluch, oder ein ungebührlich Wort ; er verſäumet die Predigt,

kommt etwas nachläſſig zum Beichtſtuhl und Sacrament, thut nicht allemal,

was Eltern und Oberherrn wollen, iſt in ſeinem Beruf nicht ſo fleißig, als

er billig ſein ſollte, geberdet ſich etwas unziemlich, wird zu Zorn bewogen ,

mit einem Trunk übereilet, und was des Dinges mehr iſt; welches zwar an

ihnen ſelbſt und vor Gott auch ſchwere Sünden ſind, und wenn Gott dess

wegen mit uns ins Gericht geben und nach ſeiner ſtrengen Gerechtigkeit han=

deln ſollte, hätten wir damit nicht allein zeitliche, ſondern auch ewige Strafe

verdient; darum wir täglich unſern HErrn Gott um Verzeihung unſerer

Sünden anzurufen ſchuldig find. Demnach aber ſolche Fälle nicht aus vor.

ſeglicher Bosheit und halsſtarrig geſchehen , auch nicht ein gemein öffentlich

groß Aergerniß damit angerichtet wird, oder, da je etwas fürläuft, durch

deſſelben Menſchen Wohlverhalten und andere Tugenden ſolches wiederum

gedämpfet wird : ſo gebühret fich nicht, einen ſolchen Sünder ſtrads zur

öffentlichen Kirchenbuße, Bekenntniß, Abbitte und Verſöhnung anzuhalten .

Wie es denn auch nicht geſchehen könnte , ſintemal man ſonſt alle Tage
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einen großen Zettel voll ſolcher Perſonen anzeigen müßte, aud zuleßt eine

Gewohnheit daraus werden würde, daß man's gar nicht mehr achtete. Son

dern, wie gemeldet, was ungewöhnliche, grobe, abſcheuliche Fälle ſind, die aus

Muthwillen und Bosheit geſchehen und darinnen man eine geraume Zeit

verbarret iſt, oder wenn es ſchon nicht lange gewäbret bat, dennoch durch eine

einige That viel frommer Chriſten Herzen und in denſelbigen der Heilige

Geiſt betrübet worden, ein offenbarlic Aergerniß angerichtet worden iſt, daran

andere fich ſtoßen, dadurch auch verleitet und verführt werden, zu gedenken ,

was dem Hingeht, das hab ich auch Macyt, was ihm recht iſt, das iſt mir

billig u .: gegen ſolche Sünder ſoll man dies Stüd der Kirchenzucht billig

gebrauchen . Hieber gehören nun die, ſo ercommunicirt geweſen und

bernach ſich wieder befehren, oder wenn ſie ſchon nicht ausgeſchloſſen geweſen

ſind, dennod öffentlich Aergerniß gegeben haben, als, die Zauberei

getrieben haben und deſſen öffentlich geſtändig ſind, die von der wahren

Religion abgefallen ſind, dieſelbe geläſtert und verfolgt haben, die

greulid fluchen und Gott läſtern, entweder vor der ganzen Gemeinde oder im

Beiſein vieler Leute, die eine geraume Zeit, in etlichen Jahren zur Kircie, zum

Beichtſtuhl und Tiſch des HErrn ſich nicht gefunden haben, Tobtídläger,

Hurer, Ghebrecher, Blutſdänder und Trunkenbolde, ſo nicht thun, denn daß

ſie ſich täglich voll faufen , im Luder liegen , Weib und Kindern das 3hre

verthun, item Diebe, bekannte öffentliche Wucherer, meineidige Leute und der

gleichen. Von denen heißt es : Rufe getroſt, ſchone nicht ( Jeſ. 58.) und die

da ſündigen, die ſtrafe vor allen, 1 Tim. 5." ( Hartmann. Pastorale ev.

S. 925—29 .) In Betreff ſolcher Verlobter , welche vor der kirchlichen

oder bürgerlichen Einſegnung mit einander ehelich gelebt haben, ſchreibt

Johann Gerhard : „ Einige leugnen entſchieden , daß ſolche fündigen ,

jedoch wird richtiger dafür gehalten, daß ſolche gegen ein Kirchengeſeß, das

nach heilſamem Nath eingeführt worden, gegen die öffentliche Ehrbarkeit und

gegen das ſehr löbliche Vorbild gottſeliger Eheleute fündigen .. Aus dieſer

Behauptung fließt das Porisma : daß denen mit Recit Kirchenbuße oder

öffentliche Abbitte auferlegt werde, welche auf dieſe Weiſe gegen die

Kirde geſündigt und Anderen ein Aergerniß gegeben haben.. Jedoch ſind

Die Kirchendiener zu ermahnen, daß ſie, wenn ſolchen Verlobten Kirchenbuße

und Abbitte aufzulegen iſt, mit Vorſicht und Mäßigung verfahren und ihren

Zuhörern die Beſchaffenheit dieſer Sünde recht auslegen, daß fie nemlich

zwar nicht für Hurerei gehalten werden dürfe, aber für ein Vergehen

wider ehrbare Kirchengeſeße mit öffentlidhein Aergerniß." ( Loc.

de conjugio $ 475. 476.)

Anmerkung 3.

Daß in den beſdyriebenen Fällen, wenn nemlich ein Gefallener ſich alſo,

bald buffertig zeigt, nicht nur kein Bann, ſondern auch feine Suſpenſion

Statt haben könne, bezeugt mit Recht Hartmann. Derſelbe ſchreibt: ,,In
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öffentlichen notoriſchen Verbrechen iſt der wahrhaft bußfertige Sünder anzu

nehmen , nicht aber lange zu ſuſpendiren. Denn auch hier hat das

Pauliniſche: Auf daß er nicht in allzu große Traurigkeit verſinke', Statt,

2 Ror. 2, 6. Und ſo iſt es nicht gerathen , die Abſolution entweder zur

Strafe oder zur Probe des Bußfertigen eine Zeitlang aufzuſchieben,

indem die Vortheile, die dieſer Verzug zu haben ſcheint, größere Nachtheile

mit ſich führen können . Es hat auch keinen Grund in der Schrift; ſondern

Gefallene, welche bußfertig ſind, ohne Noth längere Zeit zu ſuſpendiren, iſt

eine Art Gewiſſensmarter; Nathan wenigſtens hat den bußfertigen David

nicht erſt lange ſuſpendirt, ſondern ihm ſogleich Vergebung der Sünden

angekündigt." (L. c. p. 864.) Bei wiederholtem Fall in habituelle Trunt

ſucht, lügenhaftigkeit u . dergl. dürfte am erſten eine zeitweilige Suſpen

fion zur Prüfung der Aufrichtigkeit der anſcheinlichen Buße und um

Verhütung ſchweren Aergerniſſes willen am Ort ſein . Apoſtg . 8, 18—24.

Anmerkung 4.

Es entſteht hier die Frage, ob eine Perſon wegen eines an einem an

deren Orte begangenen Verbrechend vom heil. Abendmahl abge

wieſen werden müſſe, bis ſie öffentlich Albitte gethan habe ? Auf dieſe Frage

antwortet der lutheriſche Kirdyenrechtslehrer Benedict Carpzov in ſeiner

Jurisprudentia ecclesiastica Folgendes : „ Es geſchieht ſehr oft, daß die,

welche von dem Dorf oder der Stadt, wo ſie ſich eines Verbrechens ſchuldig

gemacht haben , anderwärtshin ziehen und daſelbſt ſich niederlaſſen, zur heilic

gen Communion zugelaſſen zu werden bitten, welchen dann das anderwärts

begangene und durch öffentliche Abbitte nicht geſühnte Verbrechen entgegenge

halten wird ; wobei ſtreitig zu werden pflegt, ob ſie wegen des anderwärts

begangenen Verbrechens von dem Gebrauch des heil. Abendmahls abgewieſen

werden müſſen, bis ſie ſich der öffentlichen Abbitte unterzogen haben . Und

es ſcheint dies auf den erſten Anblid bejaht werden zu müſſen ; denn wenn

die öffentliche Abbitte zu den Gattungen der Strafen gerechnet wird, ſo

ſteht allerdings nichts entgegen, dem Schuldigen dieſelbe wegen eines ander

wärts begangenen Verbrechens aufzuerlegen ... Mag fich dies aber auch ſo

verhalten, ſo kann doch dies auf öffentliche Abbitte nicht angewendet werden,

wie Nic. Rebhahn wohl bemerkt, der dafür hält, daß um eines anderwärts

begangenen Verbrechens willen den Schuldigen dieſelbe keinesweges aufzuer

legen ſei.. (S. Bericht von öffentlicher Kirchenbuße, Cap . 10 , S. 138. 139.)

Und wir bleiben bei der Entſcheidung deſſelben : 1. Denn obgleich in gewiſſer

Rüdſicht und zufällig in Anſehung der Gebräuche und Ceremonien, durch die

der gute Name der Schuldigen bei dem Volke einigermaßen befledt wird, bie

öffentliche Abbitte eine Strafe genannt wird, ſo iſt ſie doch an ſich und ihrer

Natur nach eine ſolche nicht, ſondern vielmehr eine Uebung des fünften

Gebotes, eine Handlung und Tugend, nicht ein Leiden oder eine Strafe;

nicht mehr, als die Berſöhnung mit dem Nächſten ſelbſt, die nur ein unſinniger
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Menſch eine Strafe nennen wird . (S. Rebhahn a . a . D. Cap. 2, S. 7.)

Daher wird auch von den Strafſachen verkehrt auf den Act der öffentlichen

Abbitte geſchloſſen . 2. Und da allein um öffentlicher Verbrechen willen die

kirchliche Abbitte auferlegt zu werden pflegt und auferlegt werden ſoll, ſo ſebe

ich nicht, mit welchem Rechte der Schuldige wegen eines anderwärts begange

nen Verbrechens damit beſchwert werden möge ; denn ein Verbrechen kann

kein öffentliches genannt werden, welches, weil es anderwärts begangen wurde,

an dem Drte, wo der Schuldige ſich aufhält, nicht bekannt geworden oder nur

den Alerwenigſten zur Kenntniß gekommen iſt und da für ein heimliches Ver

brechen gehalten wird. Wohl bemerkt daher Rebhahn : „ Unter die beim

lichen Sünden gehören endlich auch diejenigen , ſo außerhalb der Gemeinde

geſchehen . Wenn einer an einem andern Orte eine grobe öffentliche Miß

handlung und Uebelthat begehet, wendet ſich von dannen hinweg an einen

andern Ort, da man nichts von ſeiner Verbrechung weiß zc." Und darnad) :

,, Denn, wie Auguſtinus ſchreibet: Wo das Böſe vorfält, da ſoll es ſterben ." **

Cap . 10, S. 139. 3. Auch fann ein Aergerniß, was in der That allein

der öffentlichen Abbitte Urſache gibt, aus einem anderwärts begangenen Ver

brechen nicht leicht entſtehen , wenn es nemlich den meiſten unbekannt iſt; wo

daher die Urſache derſelben aufhört, hört audy die Abbitte ſelbſt auf. Wenn

nun aber doch ein anderwärts begangenes ſo bekannt geworden wäre, daß

davon ein Aergerniß in der Gemeinde gefürchtet werden müßte, ſo wäre mein

Rath, daß das Volt nur öffentlich von der Kanzel, ohne öffentliche Abbitte

des Schuldigen, der erfolgten Buße deſſelben verſichert und, daß es fein Ver

gerniß nehmen möge, ermahnt würde; womit nicht nur jedem Bedenken

begegnet wird, ſondern auch die Pfarrleute zur Gottſeligkeit und zu einem

chriſtlichen Leben gereizt werden. So reſcribirt daher das Oberconſiſtorium

an den Superintendenten zu Dichaß den 18. Mai 1625 : „ Wir haben

Euren benebſt des Pfarrers zu Borna eingeſdidten Bericht, Marien , Paul

S. zu N. Tochter, Kirchenbuße betreffend, verleſen hören . Wann ſie dann

dieſer Derter nicht, ſondern auhier zu Dresden verbrochen : als werdet Ihr

gedachten Pfarrer beſcheiden , daß er bei ſolcher Beſchaffenheit die Delinquen

tin mit der Kirchenbuße verſchonen ſoll 2c ." " Ferner heißt es in einem

Neſcript an den Superintendenten zu Leisnig den 19. Nov. 1619 : „ Wir

haben Euern eingeſchidten Bericht, in Sachen Johann S. von Leipzig betreffend,

verleſen hören . Wann dann daraus ſo viel zu befinden , daß er zu Leisnig

nicht delinquiret und daher kein Scandalum in dieſer Gemeinde begangen ,

fo tragen wir, ihn von der Communion abzuſtoßen oder zu einer Deprecation

zwingen zu laſſen , noch zur Zeit billig Bedenken ." " ( A. a . D. Seite 820.821.)

Noch weniger iſt es erforderlich, daß, wenn der Gefallene anderswohin

zieht, die ſchon einmal geſchehene Deprecation an dem anderen Orte wieder

holt werde. Hierüber ſchreibt derſelbe Carpzov : „ Es kann auch ge

ſchehen, daß der Schuldige nach geſchehener öffentlicher Abbitte wegen eines

begangenen Verbrechens anderswohin zieht und ſich da aufhält, wobei der
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Zweifel entſteht, ob die Kirchenbuße im neuen Aufenthaltsorte nicht wieder

holt werden müſſe. Denn es wird nicht leicht Jemand leugnen, daß aud

aus einem anderwärts begangenen Verbrechen, wenn es bekannt wird, ein

Aergerniß entſtehe. Aber die öffentiche Abbitte darf nicht zu weit ausgedehnt,

viel weniger, wenn ſie ſchon einmal geleiſtet worden , wiederholt und verdoppelt

werden , wie Nicolaus Rebbahn im ,,,,Bericht von öffentlicher Kirchenbuße" .

Cap . 10. S. 138. richtig ſchließt, mit dieſen Worten : ,,Wenn einer an

einem andern Orte eine grobe öffentliche Mißhandlung und Uebelthat begehet,

wendet ſich von dannen hinweg an einen andern Ort, da man nicht von ſeiner

Verbrechung weiß, und bringet dem Miniſterio Zeugniß, daß er mit der

Kirde, darinnen er das Aergerniß angerichtet hat, verſöhnet ſei, ſo kann man

ihn wohl am andern Ort zulaſſen und darf ſeines Falles nicht öffentlich

gedenken . Wann es aber je lautbar und wollte Aergerniß und übele Nac

rede daraus erwachſen, fönnte nur öffentlid angezeiget werden , daß dieſe

Perſon mit der Kirchen , die ſie beleidiget hätte, albereit verſöhnet wäre, der

wegen ſich Niemand daran ſtoßen ſollte. " " Das iſt ganz richtig: 1. weil

der Schuldige, wenn die Abbitte einmal geſchehen iſt, ſchon mit der ganzen

Kirche Chriſti verſöhnt iſt ; wozu iſt es daher nöthig, daß er aufs neue dem

Abſdheu des Volfes ausgeſetzt und daß an jedem Orte die Abbitte inſonderheit

gefordert werde ? Sintemal zwedloſe Acte zu vermeiden ſind. 2. Audy fann

der Einwurf nicht gemacht werden , es ſei um des Aergerniſſes willen nöthig,

da , wenn die Beſeitigung deſſelben an einem Drte geſchehen iſt, fich dies auch

auf andere Orte erſtreckt. Denn ſo bald die geſchebene öffentliche Bufe

bekannt wird , ſo iſt die Sache beigelegt und niemand darf das Verharren

des Sduldigen in ſoldiem Verbrechen argwöhnen . 3. Auch darum , weil die

öffentliche Abbitte für eine Strafe gehalten wird, darf nie eine Verdoppelung

derſelben zugelaſſen werden , weil es unbillig ſein würde, um eines und deſſel

ben Verbrechens willen jemanden mit doppelter Strafe zu belegen . Das

Oberconſiſtorium reſcribirte daher dem Superintendenten zu Annaberg den

6. Nov. 1616 alſo : „ Wir haben aus Eurem Bericht vernommen, daß

H. H. von E. Marien, Hanſen R. zum Fenichsberg Eheweib, ungeachtet, daß

ſie allbereit zu D. publice depreciret, nunmehr auch zu D. zur öffentlichen

Deprecation anhalten laſſen wolle. Wann dann nicht Herkommen ( iſt ), daß

einer Perſon an zweien unterſchiedlichen Drten die öffentliche Abbitte aufer

legt werde, als begehren anſtatt höchſtgedachten unſeres gnädigſten Herrn wir

hiermit, ihr wollet den Pfarrer zu D. beſcheiden , daß er gemeldetes R. Weib

mit feiner Ferneren Deprecation belegen ſolle ac." " Ferner heißt es auf Re

quiſition des Caspar S. zu T. den 21. Sept. 1613 folgendermaßen : Hat

ſich eure Tochter Anna mit Joh . E. furz verwichener Zeit in ein Ehegelőbniß

eingelaſſen ; es haben ſich aber dieſe beiden verlobten Perſonen vor der Hoch

zeit und Trauung zuſammengefunden und fleiſchlich mit einander zugehalten,

daher es geſchehen, daß bemeldete euere Tochter im dritten Monat nach der

Hochzeit in einem andern Dorfe,, A. genannt, dahin ſie ihrer Geſchäfte und
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Nahrung nachgegangen, einkommen, eines Kindes geneſen , und daſelbſt taufen

laſſen, auch die Sechowochen auf ſolchem Dorfe gehalten , und nach denſelben

auf Begehren des Pfarrers die daſelbſt gewöhnliche Kirchenbuße thun müſſen :

ob nun wohl anißo, nachdem ſie wiederum nach Hauſe kommen, der Pfarrer

zu T. ihr gleichfalls die öffentliche Kirchenbuße auferlegen , ſie audy, che und

zuvor dieſelbe von ihr geſchehen , zum Gebrauche des heil . Abendmahls nicht

zulaſſen will; dieweil ſie dennoch vorgedachtermaßen zu A. aÜbereit Kirchen

buße gethan, ſo bleibt ſie nunmehr zu T. damit billig verſjonet, V. R. W." "

(von Rechtes wegen . ) S. a . a . D. Seite 821. 822.

Anmerkung 5.

Die Form der Abbitte richtet ſich theils nad der Schwere des

Aergerniſſes, theils nach der Beſchaffenheit des Gefallenen und nach der

Stufe der Erkenntniß, auf welcher die Gemeinde ſteht. Die Abbitte kann

daher je nach Umſtänden entweder perſönlich von dem Gefallenen ſelbſt vor

dem Altare, oder durch den Prediger von der Canzel, oder das eine oder

andere in der Gemeindeverſammlung, oder vor einem Ausſchuß ( z . B. bei

Frauen) , mündlich oder ſchriftlich u.ſ. w. geſchehen . Alle im Jahre 1539 ein

Bürgersſohn in Wittenberg in Mord gefallen war, that Luther eine Ver

mahnung, worin es u . a . beißt : ,,Weil es eine öffentliche Ibat iſt, ſo

in u ß die Verſöhnung audy öffentlich ſein , ſonſt taugt es nicht. So er

Kundſchaft vom Rath bringt ( daß die Sache vertragen iſt) und darüber Ver

gebung der Sünden bittet , ſo ſoll er öffentlich vor dem Altar nies

derfnien , und ſoll der Pfarrberr ſagen, er ſei abſolvirt; denn es iſt die

ganze Kirche beleidigt. " (XXII, 961. f. ) Als einſt ein Gemeindeglied das

heilige Abendmahl nehmen wollte, ſpie ein anderer, der von ihm beleidigt war,

vor ihm öffentlich in der Kirche aus und ſprach, daß es Alle hören konnten :

,,Du Schelm biſt nicht werth, daß dich die Erde tragen ſoll; gehe hin , daß dit

den Teufel empfaheſt." Ueber dieſen Fall begehrte ein Prediger Rath von

einem Gliede des Miniſteriums zu Hamburg , welches mit Approbation des

lepteren darauf den 13. October 1614 u . A. erwiederte : ,,Dieſe öffentliche

Sünde iſt nicht unter die gemeinen öffentlichen Sünden , ſondern unter die

gröbſten, als ein ſonderlicher Greuel und hobe läſterung Gottes , zu jdägen .

3m Fall auch ſchon die öffentliche Buße nicht im Gebrauch wäre, müßte dochy

dieſes Aergerniß ohne das, meines und Anderer Erachtens, öffentlid auss

geſühnet und der Gemeinde abgebeten werden , ſowohl des gar erſchredliden

Greuels halben , fo in den abſcheulichen Worten ſteckte, als auch, daß es ( bas

Aergerniß ) vor dem Angeſichte der ganzen Gemeinde öffentlich geſdieben iſt.

So lange er ſich deſſen verweigert, bezeugt er, daß ihm ſeine Buße kein Ernſt

ſei; wie könnte er denn alſo , wiſſentlich zugelaſſen werden ? Hiergegen

wüßte ich nichts, wie etwa gelinder mit einem ſolchen Delin

quenten könnte gefahren werden , beſondern ( es ſei denn), da man

ja erhebliche Urſache hierzu hätte, möchte er nächſt der Verſöhnung mit
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ſeinem Widerpart für e lidhen den fürnehmſten Ständen und

Gliedern der Kirde im Namen der ganzen Gemeinde einem

Ausſchuß) herzlich depreciren, und der Herr ( Pfarrer ) zeigte denn das

ſelbe der ganzen Kirche öffentlich an. Weldie Gelindigkeit ich doch

nicht leicht fürnehmen wollte . " ( Dedekennus' Thesaurus II, 462. f. )

Vor allem iſt hier Vorſicht nöthig, daß die Gefallenen nicht die f. g .

öffentliche Kirchenbuße für etwas anſehen , was die wahre Herzensbuße er ſebe,

während doch jene nur ein äußerliches Zeugniß von dem Vorhandenſein der

legteren ſein ſoll und ohne dieſe ein leeres Gaukelſpiel iſt. Um ſo ſorgfältiger

iſt dabei alles möglichſt abzuſondern , was den Gedanken erzeugen könnte, als

ſei die Kirchenbuße eine die Schuld abbüßende Strafe . In der Apologie

der Augsb . Confeſſion heißt es daber : ,,Von der äußerlichen Ceremonie der

öffentlichen Buße iſt auch das Wort Satisfactio oder Genugthuung berloma

men. Denn die Väter wollten diejenigen, ſo in öffentlichen Laſtern erfunden,

nicht wieder annehmen ohne eine Strafe. Und dieſes hatte viele Urſace.

Denn es dienet zu einem Erempel, daß öffentliche Laſter geſtraft würden, wie

auch die Gloſſe im Decret ſagt; ſo war es auc, ungeſchidt, daß man die

jenigen , ſo in offene Laſter gefallen waren , ſollte bald unverſucht zu dem

Sacrament zulaſſen. Dieſelbigen Ceremonien alle ſind nun

unlängſt abkommen , und iſt nicht noth , daß man ſie aufs

richte, denn ſie thun gar nichts zu der Verſühnung für Gott. Auch iſt es

der Väter Meinung in keinem Wege geweſt, daß die Menſchen dadurch ſollten

Vergebung der Sünden erlangen , wiewohl ſolche äußerliche Ceremonien

leichtlich die Unerfahrenen dahin bringen , daß ſie meinen, fie helfen etwas zur

Seligkeit. " (Art. 12. ) Mit dieſen leßteren Worten deutet die Apologie

offenbar an , daß die Erneuerung der ſtrengen Bußzucht der alten Kirche nicht

uur nicht nöthig ſei, ſondern ſelbſt gefährlich und ſchädlich ſein würde.

Heshuſius ſdyreibt daher : „ Da der Bruder ſolche Vermahnung an

nimmt, ſoll man ihm weiter keine Strafe auflegen . Denn das Amt des

Evangelii ſuchet feine Bezahlung für die Sünde, ſondern nur die Beſſerung ;

wo es die erlangt, iſt's zufrieden ; und Chriſtus ſagt: Hört er dich, ſo haſt

du deinen Bruder gewonnen ; will nicht, daß man ihm etwas auflege,. . wie

im heilloſen Pabſtthum geſchehen . Denn das Predigtamt ſuchet mehr nicht,

denn Beſſerung des Menſchen , und hat Macht und Befehl, die Sünde umſonſt

und ohne Abtrag zu vergeben, zu erlaſſen und aufzulöſen . Es haben wohl

die Biſchöfe in der alten Kirche etliche Ceremonien verordnet und den öffent

lichen Sündern , als den Mördern , Ehebrechern , etwas auferlegt, das man

Correctiones, Züchtigungen, aber hernach im Pabſtthum mit Unverſtand

Satisfactiones, Genugthuungen für die Sünde, hat genennet. Als, ein

Mörder mußte etliche Tage in der Kirche ſteben im Trauerkleid mit einem

Sdwert in der Hand, ein Ehebrecher mit der Nuthe, und mußten alſo mit

ſolchem Zeiden ihre Sünde bekennen und den andern zum Erempel da ſtehen .

Aber da iſt für allen Dingen zu wiſſen, daß ſolche Strafen oder Züchtigun
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gen (die man unverſchämt Satisfactiones hat genennet) in feinem Wege

Vergebung der Sünden verdienen . Auch iſt zu wiſſen, daß ſolche Züchtigun

gen nicht nöthig ſind in der Kirde, auch vom HErrn Chriſto und den Apoſteln

nicht eingeſept: auf daß die Lehre des Evangelii nicht werde

verdunkelt.. Ich achte für meine Einfalt, es ſei beſſer und hab weniger

Fahr, ſonderlich wo nicht große Zeichen einer heuchliden

Buße am Sünder geſpüret werden , daß man gar keine öffentliche

Züchtigung (3. B. Suſpenſion ) auflege denen, die der Vermahnung Raum

geben und Beſſerung zuſagen . Denn wie wil's ein Pfarrherr, der dem

Sünder zu Troſt von Gott geſellig iſt, verantworten, daß er einem Bußferti

gen (der Beſſerung zugeſagt, und von dem man hoffen kann, daß er’s von

Herzen meinet, was er redet ) etwas auflegen darf, das ihm Gottes belles

Wort nicht auflegt ? So iſt auch das weltliche Regiment dazu

verordnet, daß es mit leiblicher Strafe an Ehre, Geld und am Leib die Ans

deren von Sünden ſoll abidhreden." (Vom Amt und Gewalt der Pfarrberr .

Erfurt 1561. G.1.2.3. )

( Fortſeßung folgt.)

Zur Geſchichte des römiſchen Concils.

Döllinger. Die Ultramontanen ſcheinen das Zeugniß dieſes emis

nenten Geſchichtsforſchers wider die Infallibilitäts - Theorie aus der Geſchichte

ungleich mehr zu fürchten, als alle klaren Beweiſe wider dieſelbe aus der

Schrift. Döllinger’s Einfluß ſcheint auch von Tage zu Tage namentli in

Deutſchland, jedoch hier nicht allein , ein den Tendenzen der Jeſuiten Partei

immer gefährlicherer zu werden . Die große Mehrzahl der römiſch - katholi

ſchen Gelehrten in ganz Deutſdland ſtellt ſich auf Döllinger's Seite und

befundet dies durch öffentliche an ihn gerichtete Adreſſen . Dies thaten u . a .

13 Profeſſoren der Prager Univerſität - darunter 5 Geiſtliche—; desgleichen

die katholiſchen Docenten der Univerſität Bonn durch eine von 25 Mann unter

zeichnete Zuſtimmungsadreſſe ; ferner 9 Profeſſoren der Univerſität und andere

katholiſche Gelehrte zu Breslau ; ferner von Köln 150, welche ein Danfess

Votum unterſchrieben haben, „ lauter Männer “ , heißt es, „ von akademijder

Bildung, darunter die Notablen des Beamtenſtandes, der ſtädtiſchen Vers

waltung, die meiſten Glieder des Apellhofs, die Häupter und Lehrer der

öffentlichen Schulen" . Von Coblenz , Kreuznach, Münſter ſind gleiche

Stimmen laut geworden. Das ihm von dem Münchener Magiſtrat ange

botene Ehrenbürgerrecht hat Döllinger nicht angenommen. In einer, des

wegen der Allgemeinen 3tg. überſandten ,,Erklärung " ſchreibt er u . a . :

Ich habe den fraglichen Artikel veröffentlicht, weil ich mich als öffentlicher

Lehrer, als Senior der theologiſchen Profeſſoren Deutſchlands in einer ge

ſpannten Zeit und wahrhaft beängſtigenden Lage dazu berufen glaubte. 30
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habe es gethan in dem beruhigenden Bewußtſein , mit der großen Mehrheit

der deutſchen Biſchöfe, zu welcher auch mein eigener verehrter Oberhirte gehört,

im Weſen der Frage einig zu ſein , und in dem Drange, das, was ich einſt

als Lehrer der Kirche empfangen, was ich 47 Jahre lang als ſolcher vorge

tragen, nun am Abende meines Lebens in einem Moment drohender Verdun

kelung oder Verunſtaltung offen zu bekennen . Endlich auch - warum ſoll

ich es nicht ſagen ? – in der Hoffnung, daß mein Wort, meine Hinweiſung

auf die Irrthümer eines durch 400 Unterſchriften verbürgten Documents,

ſelbſt dort, wo gegenwärtig über die ganze Zukunft der Kirche entſchieden

werden ſoll, noch bevor die Würfel gefallen ſind, vielleicht doch einige Beach

tung finden werde. Dabei handelt es ſich aber um eine rein innere Ange

legenheit der Kircie, und ich darf durchaus nicht die Hand dazu bieten , oder

es auch nur, ſoweit es von mir abhängt, geſchehen laſſen, daß dieſe durchweg

religiöſe Frage ihrer naturgemäßen innerkirchlichen Stellung entrüdt und in

ein ihr fremdes Gebiet hinübergezogen werde. München, 27. Januar 1870.

3. v . Döllinger." Da nun infolge des Auftretens Döllinger's ein großer

Theil der kath. Kirche Deutſchlands renitent werden zu wollen ſcheint,

Döllinger's hiſtoriſche Feſtſtellungen auch offenbar zu Kugeln dienen, mit

denen manche Glieder der Oppoſition in Rom ihre Geſchüße füllen, eine

Oppoſition , die mit ihren vorgeblichen bloßen Bedenken wegen der ,,Oppor

tunität “ des beabſichtigten Decrets unſtreitig nur ihren Kampf gegen das

Dogma ſelbſt maskirt, ſo ſteigt natürlich mit der von Tag zu Tag wachſenden

Sympathie für Döllinger auf der einen Seite der Ingrimm gegen ihn auf

der anderen. Beſonders merkwürdig iſt eine Gegenerklärung, welche Frhr.

v . Kettler, Biſchof von Mainz, unter dem 8. Febr. von Rom aus gegen

Döllinger veröffentlicht hat. Darin heißt es u . a . nadı Anführung der oben

citirten Erklärung Döllinger’s : „ Es hat eine Zeit gegeben , wo ich ein dant

barer Schüler des Herrn Stiftspropít von Döllinger war und ihn aufrichtig

verehrte. Mehrere Jahre folgte in München ich allen ſeinen Vorleſungen .

Damals war ich faſt in allen großen Fragen der Kirchengeſchichte mit ihm

in Uebereinſtimmung. Später im Jahre 1848 nahmen wir gemeinſchaftlich

als Abgeordnete an dem Parlament in Frankfurt Antheil. Auch in dieſer

Zeit, wo alle großen Zeitfragen ſo vielfach beſprochen wurden, glaube ich mit

ihm über die Fragen des öffentlichen Lebens in Uebereinſtimmung geſtanden

zu haben . Leider muß ich aber jetzt annehmen, daß zwiſchen den Anſichten

des Herrn Stiftspropſt 1. Döllinger und den meinigen ,im Weſen der Fra

gen, welche und jetzt beſchäftigen , ein tiefer Gegenſaß beſteht. Herr

Stiftspropít v . Döllinger iſt öffentlich als Geſinnungsgenoſſe der Verfaſſer

jener bekannten , unter dem Namen 3anug erſchienenen Schmähſchrift (? ! )

gegen die Kirche bezeichnet worden , und er hat bisher ſich noch nicht veranlaßt

geſehen , zu erklären, daß er als treuer Sohn der katholiſchen Kirche die Ges

finnung, welche den Janus eingegeben hat, nicht theilt. Der Janus iſt aber

nicht nur gegen die Unfehlbarkeit des Papſtes, ſondern gegen den Primat
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Pelbſt gerichtet, gegen dieſe große göttliche Inſtitution in der Kirche, welcher

wir in der Einheit ſo recht eigentlich den Sieg der Kirche über alle Gegner

durch alle Jahrhunderte verdanken. Er iſt zugleich ein Gewebe zahlloſer

Entſtellungen (? ! ) der Thatſachen der Geſchichte, dem vielleicht an innerer

Unwahrhaftigkeit nur die Lettres provinciales von Paſcal an die Seite

geſtellt werden können . Allerdings ! ) „ Herr Stiftspropſt v. Döllinger hat

aber nicht allein den Zuſammenhang mit den Verfaſſern des Janus bisher

noch nicht abgelehnt, ſondern er iſt auch bekanntlich der anonyme Verfaſſer

der Schrift ,Erw ä g ungen für die Biſch ö fe des Conziliums über

die Frage der päpſtlichen Unfehlbarkeit“, welche freilich ungleich mäßiger gehalten

iſt, als der Janus, aber mit dem Gedankengang des Janus im Allgemeinen

ſo übereinſtimmt, daß dadurch um ſo mehr die Vermuthung nahe gelegt iſt,

daß er den Verfaſſern des Janus nabe ſtehe, jedenfalls ihre Richtung billige...

Auch die oben angeführten Worte des Herrn Stiftsprovſt v . Döllinger, worin

er die mögliche Erklärung einer Lehre, welche ſeinen Anſichten widerſpricht,

,eine drobende Verdunkelung oder Verunſtaltung der Lehre der Kirche nennt,

find von dieſem Geiſte erfüllt. An drohende Verdunkelungen und Verur

ſtaltungen der Lehre der Kirche durch Ausſprüche einer allgemeinen Kirchen

verſammlung kann Der nicht glauben , welcher die Ueberzeugung hat, daß

der Geiſt der Wahrheit in übernatürlicher Weiſe dieſer Verſammlung beiſteht.

Der Herr Stiftspropſt fann allerdings, ehe dieſer Ausſpruch erfolgt, gegen

eine lebre, die noch nicht feſtgeſtellt iſt, ſeine Bedenken geltend machen ; er hat

aber als Katholik nicht das Recht, von drohender Verdunkelung und Verun

ſtaltung der wahren Lebre durch die Ausſprüche der allgemeinen Rirdenver

ſammlung zu reden . Es hat eine Zeit gegeben , wo viele begeiſterte Jünge

linge aus allen Gauen Deutſchlands, welche ſich auf den Prieſterſtand vorbes

reiteten, zu den Scyülern Döllinger's gehörten, und welche jeßt im reifern

Alter die treueſten Söhne der Kirche ſind und von den Feinden der Kirche als

Jeſuitenſchüler bezeichnet werden . Jener Zeit verdankt es der Herr Stifts

propſt v . Döllinger ohne Zweifel, daß audy jeßt noch viele nur mit großem

Widerſtreben das Gefühl alter Pietät überwinden und ſich von ihrem alten

Pebrer losſagen." — Aus Vorſtehendem geht bervor, daß Biſchof v . Kettler

den Stiftspropſt v . Döllinger, wenn nicht für den unmittelbaren Autor der

ausgezeichneten Schrift „ Der Papſt und das Concil von Janus “, doch für

den mittelbaren Urheber und jedenfalls Vertreter derſelben hält. Die „ Kath.

Kirchenzeitung" von New York ſtellt ſich hingegen wenigſtens, als ob ſie das

nicht glaube. Um einen ſo ſchwer wiegenden Namen wie Döllinger nicht

gegen ſich anführen laſſen zu müſſen , lobt ſie ihn und ſchilt deſto mehr auf

,, Janus " . Sie ſchreibt in der Nummer vom 3. März unter der Ueberſdrift

,,Dr. Döllinger" u . a . wie folgt : „Dieſer berühmte katholiſche Gelebrte

Deutſchlands muß bekanntlich ſeit einiger Zeit in der Preſſe viel herhalten .

Da er gegen die Unfehlbarkeitserklärung des Papſtes in dieſem gegenwärtigen

Concilium ſein theologiſches Votum abgegeben (die Autorſchaft des infamen
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, Janus' hat man ihm indeß mit Überrecht zugeſchrieben ), ſo entſtand unge

beurer Jubel im antikirchlichen Heerlager. Aber dieſe fonderbaren Ramera

den, die jept ſo närriſch jodeln und jubeln , verſehen ſich an Döllinger. Der

alte Mann mag manchmal wunderlich werden und dann wohl auch eine

wunderliche Feder führen ; aber er ſteht noch immer feſt auf dem katholiſchen

Grund und Boden (? ! ) , und wir ſind von ihm überzeugt, daß er ſich jeden

Augenblid - wenn verlangt — dem Urtheil des apoſtoliſchen Stubles unter.

werfen würde. " (Wir werden's ſehen .) „ Gott ſtärke ihn in ſeinen alten

Tagen und bewahre ihn vor Abwegen ! “ Dieſer Wunſch kommt aller Wahr

ſcheinlichkeit nach zu ſpät. Auf dieſe Abwege im Sinne der Kath . Sz . iſt

Döllinger bereits gerathen, und zwar ſo tief, daß er ſchwerlich zurüc fann.

Unſer Wunſch iſt daher vielmehr dieſer : Möchte der gelehrte Mann, wie er

den Widerſpruch der ,päbſtlichen Anmaßungen mit den Thatſachen der Ges

ſdichte erkannt hat, ebenſo den Widerſpruch des ganzen römiſchen Lehr

Syſtems mit dem Evangelium erfennen ! - Uebrigens gibt es viele, welche

entſchieden gegen das Mittel öffentlicher Beiſtimmungs- Adreſſen ſind und ſich

daher an denſelben nicht betheiligen, aber mit Döllinger nichts deſto weniger

einen gleichen Standpunct einnehmen . In Betreff Prof. Dr. Berlage’s an

der Akademie zu Münſter geſteht es der Louisviller „ Glaubensbote“ ſelbſt

zu , und daß der bekannte Dr. Hefele, jeßt Biſchof von Rottenburg, ia , zwei

Deutſche Cardinäle ( Rauſcher und Schwarzenberg) dazu gehören, iſt öffent

liches Geheimniß. Daß auch zur Oppoſition Zählende gegen das Adreſſen

weſen ſind, iſt ohne Zweifel ganz in der Ordnung; es würde daſſelbe für jede

religiöſe Genoſſenſchaft ein unleidlicher Skandal ſein, um ſo mehr für eine

ſolche, wie die römiſche, welche äußere Einheit zu den unerläßlichen Kennzeic

dhen der Kirche rechnet.

Abſtimmungsweiſe im römiſchen Concil. Bekanntlich hat die

Frage, ob auf den Concilien nach Nationen oder nach Köpfen abzuſtimmen

ſei, ſdıon bei Gelegenheit früherer Concilien gefährliche Reibungen erzeugt.

Die Päbſte waren immer für Abſtimmung nach Köpfen, indem ſie bei dieſer

Form leichter eine Majorität der Stimmen für ihre projectirten Beſchlüſſe

beſchaffen konnten, als im anderen Falle. Auch im gegenwärtigen Concil

bat ſich die alte Streitfrage erhoben . In einem der der Allg. Ztg . zugehen

den „ Römiſchen Briefe" leſen wir u . a . in Bezug hierauf : „ Ueber die

Repräſentation der einzelnen Nationen und Theilfirchen auf dem Concil

laſſen ſich hier lehrreiche Betrachtungen anſtellen . Franzoſen und Deutſche

müſſen ſich hier in den Tugenden der Demuth und Beſcheidenheit üben . Da

iſt Diöceſe Breslau mit 1,700,000 Ratholifen ; ihr Bildhof iſt hier in feine

einzige Commiſſion gewählt, wogegen die 700,000 Einwohner des jebigen

Kirchenſtaates durch 62 Biſchöfe vertreten ſind und die Italiener in allen

Commiſſionen die Hälfte oder Zweibrittheile bilden . Denn das Reich

Gottes, in welchem der kleinſte größer iſt, als Johannes und alle Propheten ,

liegt bekanntlidi zwiſchen Montefiascone und Terracina, und wer in Sonnino
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oder Belletri, in Ceccano, Anagni oder Rieti das licht der Welt erblict hat,

der iſt in der Wiege ſchon prädeſtinirt, imperio regere populos. Zwar iſt

es den 62 Biſchöfen dieſes auserwählten Landes und Volfes noch nicht gelun

gen , auch nur das beſcheidenſte Maß von Moralität in ihren Landſtädtchen

und Dörfern herzuſtellen ; noch immer ſtehen ganze Ortſchaften und Diſtrikte

notoriſch mit den Briganten im Einverſtändniß ; aber um dergleichen Dinge

hat ſich ja auch das Concil nicht zu bekümmern. Da ſind die Erzbiſchöfe

von Köln mit 1,400,000, von Cambry mit 1,300,000, von Paris mit

2,000,000 Katholiken ; aber von den neapolitaniſchen und ſicilianiſchen

Biſchöfen auf dem Concil reichen ſchon vier hin, dieſe Prälaten mit den hinter

ihnen ſtehenden 5,000,000 Deutſchen und Franzoſen zu nullificiren . So ſind

die 12,000,000 Ratholifen des eigentlichen Deutſchlands auf dieſem Concil

mit vierzehn Stimmen vertreten . Man könnte das Verhältniß auch ſo aus

drüden : in firchlichen Dingen gelten zwanzig Deutſche noch nicht ſo viel als

Ein Jtaliener. Und ſollte ein Deutſcher ſich etwa einbilden, daß ſein Volt

mit ſeinen zahlreidien theologiſchen Hochſchulen und ſeinen gelehrten Theolo

gen billig einiges Gewicht auf einem Concil anſprechen dürfe, ſo möge er nur

hierher kommen, um alsbald von dieſem Wahne gründlich geheilt zu werden .

In ganz Jtalien gibt es, mit Ausnahme Roms, nicht eine einzige wirkliche

theologiſche Facultät ; Spanien behilft ſich gleichfalls ohne höhere theologiſte

Schulen und ohne Theologie ; aber hier auf dem Concil find einige hundert

Italiener und Spanier die Herren und die berufenen Lehrmeiſter und Glau

benediktatoren für alle zur Kirche gehörigen Nationen ."

Döllinger's ,,Einige Worte über die Unfehlbarkeitsadreſſe", welche

derſelbe in der ,,Aug . Ztg.“ veröffentlicht þat, ſind laut der Aug. Luth . Kz .

ihrem weſentlichen Inhalt nach folgende: „ Sie haben die merkwürdige

Adreſe gebracht, welche aus dem Schooß des vaticaniſchen Concile beraus den

Pabſt bittet : daß er die erforderlichen Schritte thun möge, um ſeine eigene

Unfehlbarkeit durch die gegenwärtige Verſammlung zum Glaubensartikel

erheben zu laſſen . 180 Millionen Menſchen - das verlangen die Biſchöfe,

welche die Adreſſe unterzeichnet haben — rollen künftig durch die Drobung

der Ausſchließung aus der Kirche, der Entziehung der Sacramente und der

ewigen Verdammniß gezwungen werden , das zu glauben und zu bekennen ,

was die Kirche bisher nicht geglaubt, nicht gelehrt hat. Nicht geglaubt hat-

denn auch diejenigen, welche dieſe päbſtliche Unfehlbarkeit bisher für wahr

gehalten haben, konnten fie body nicht glauben, dieſes Wort im chriſtliden

Sinne genommen . Zwiſchen Glauben (fide divina ) und zwiſchen der ver

ſtandesmäßigen Annahme einer für wahrſcheinlich gehaltenen Meinung iſt

ein unermeßlicher Unterſchied. Glauben fann und darf der Katholik nur

dasjenige, was ihm als göttlich geoffenbarte, zur Subſtanz der Heilslebre

gehörige, über jeden Zweifel erhabene Wahrheit von der Kirche ſelbſt mitge

theilt und vorgezeichnet wird, nur dasjenige, an deſſen Bekenntniß die Zuge

hörigkeit zur Kirche geknüpft iſt, dasjenige , deſſen Gegentheil die Kirche
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ſchlechthin nicht duldet, als offenbare Jrrlehre verwirft. In Wahrheit hat

alſo kein Menſch von Anfang der Kirche bis zum heutigen Tag an die Un

Fehlbarkeit des Pabſtes geglaubt, d . h . ſo geglaubt, wie er an Gott, an

Chriſtus, an die Dreieinigkeit des Vaters, Sohnes und Geiſtes sc. glaubt,

ſondern viele haben es für wahrſcheinlich oder höchſtens für menſchlich gewiß

( fide humana) gehalten, daß dieſe Prärogative dem Pabſt zukomme. Den

nach wäre die Veränderung in dem Glauben und der Lehre der Kirche, welche

die Adreß - Biſchöfe durchgeführt wiſſen wollen, ein in der Geſchichte der Kirche

einzig daſtehendes Ereigniß; in achtzehn Jahrhunderten iſt nichts Aehnliches

vorgefommen. Es iſt eine kirchlidye Revolution, welche ſie begehren , um ſo

burgreifender, als es ſich hier um das Fundament handelt, welches den

religiöſen Glauben jedes Menſchen fünftig tragen und halten ſoll, als an die

Stelle der ganzen , in Zeit und Raum univerſalen Kirche ein einzelner

Menſch, der Pabſt, geſetzt werden ſoll. Bisher ſagte der Katholif : Ich glaube

Dieſe oder jene Lehre auf das Zeugniß der ganzen Kirche aller Zeiten , weil ſie

die Verheißung hat, daß ſie immerdar beſtehen , ſtets im Beſitz der Wahrheit

bleiben ſoll. Künftig aber müßte der Ratholit ſagen : Ich glaube, weil der

für unfehlbar erklärte Pabſt es zu lehren und zu glauben befiehlt. Daß er

aber unfehlbar ſei, das glaube ich , weil er es von ſich behauptet . Denn 400

oder 600 Biſcöfe haben zwar im Jahr 1870 zu Rom beſchloſſen, daß der

Pabſt unfehlbar fei ; allein alle Biſchöfe und jedes Concil ohne den Pabſt

ſind der Möglichkeit des Jrrthums unterworfen ; Untrüglichkeit iſt das aus

ſchließende Vorrecht und Beſişthum des Pabſtes, ſein Zeugniß fönnen die

Biſchöfe, viele oder wenige, weder verſtärken noch abſchwächen ; jener Beſchluß

bat alſo nur ſo viel Kraft und Autorität, als der Pabſt ihm, indem er ſich

denſelben aneignet, verlieben hat. Und ſo löſ't ſich denn alles zuleßt in das

Selbſtzeugniß des Pabſtes auf, was freilich ſehr einfach iſt. Dabei ſei nur

erinnert, daß vor 1840 Jahren ein unendlich Höherer einmal geſagt hat :

,Wenn ich mir ſelber Zeugniß gebe, ſo iſt mein Zeugniß nicht glaubwürdig'

(Joh. 5, 31.) . – Die Adreſſe gibt insbeſondere zu folgenden Bedenken

Anlag : Erſtens : Sie beſchränkt die Unfehlbarkeit des Pabſtes auf diejenigen

Ausſprüde und Decrete, welche derſelbe an die Geſammtheit aller Gläubigen

riditet, alſo zur Belehrung der ganzen katholiſchen Kirche erläßt. Daraus

würde alſo folgen , daß, wenn ein Pabſt nur an einzelne Perſonen, Körper

ſchaften , Partikularkirchen ſich wendete, er ſtets dem Irrthum preisgegeben

war. Nun haben aber die Päbſte zwölf oder dreizehn Jahrhunderte lang die

Bedingung, an welche die Frrthumsloſigkeit ihrer Entſcheidungen oder Bes

lehrungen geknüpft ſein ſoll, nie verwirklicht: alle Kundgebungen der Päbſte

über Fragen der Lehre vor dem Ende des 13. Jahrhunderts ſind nur an

beſtimmte Perſonen oder an die Biſchöfe eines Landes z . gerichtet. Der

ganzen orientaliſchen Kirche iſt niemals in dem Jahrtauſend der Vereinigung

ein allgemein lautendes Decret eines Pabſtes mitgetheilt worden, nur — und

in langen Zwiſchenräumen - an einzelne Patriarchen oder an Raiſer haben
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die Päbíte dogmatiſche Schreiben gerichtet. Es iſt alſo klar, daß die Päbſte

ſelber von dieſer Bedingung, von welcher die Sicherheit und Unfehlbarkeit

ihrer Entſcheidungen abhängen roll, mindeſtens tauſend Jahre lang keine

Ahnung gehabt haben, wie denn dieſe Behauptung auch erſt ſehr ſpät erſon.

nen und der Kirche vor 1562 unbekannt geweſen iſt. In dieſem Jahre hat

fie nämlich der löwener Theolog Johann Heſſels zum erſten mal vorgetragen,

von dem ſie Bellarmin entlehnte und mit Stellen aus den falſchen Iſidoris

(den Decretalen und mit den erdiditeten Zeugniſſen des heiligen Cyrillus

ftüßte. Mit einem einzigen vorgeſepten Worte, durch die bloße Aufſchrift

hätten die Päbſte ihren dogmatiſchen Rundgebungen nach dieſer Theorie die

yödſte Prärogative der Irrthumsloſigkeit verleihen können . Sie haben es

nicht gethan, baben Perſonen und Gemeinden in die Gefahr verſegt, durch

Annahme ihrer ohne die Bürgſchaft göttlider Gewißheit gegebenen Entſchei

dungen in Irrthümer zu verfallen . — Zweitens : Es iſt unwahr, daß

„gemäß der allgemeinen und conſtanten Tradition der Kirche die Dogmatiſchen

Urtheile der Päbſte irrreformabel ſind. Das Gegentheil liegt vor aller

Augen . Die Kirche hat die dogmatiſchen Schreiben der Päbíte ſtets erſt

geprüft und ihnen infolge dieſer Prüfung entweder zugeſtimmt, wie das Concil

von Chalcedon mit dem Schreiben Leo's gethan, oder ſie als irrig verworfen,

wie das fünfte Concil (553) mit dem Conſtitutum des Vigilius, das ſediate

Concil (681 ) mit dem Schreiben des Honorius gethan hat. – Drittens :

Es iſt nicht richtig, daß auf dem zweiten Concil von Lyon (1274) durch die

Zuſtimmung der Griechen ſowohl als der Lateiner ein Glaubensbekenntniß

angenommen worden ſei, in welchem erklärt wird : „daß Streitigkeiten über

den Glauben durch das Urtheil des Pabſtes entſ ( ieden werden müften. '

Weder die Griechen , nody die Lateiner, d . 5. die zu Lyon verſammelten abend

ländiſchen Biſchöfe, eigneten ſich dieſes Glaubensbekenntniß an, ſondern der

verſtorbene Pabſt Clemens IV. hatte es dem Kaiſer Michael Paläologus als

Bedingung ſeiner Zulaſſung zur Kirchengemeinſchaft geſchidt. Dieſer ſelbſt

erklärte indeß zu Hauſe in Konſtantinopel die drei Zugeſtändniſſe, die er dem

Pabſt gemacht habe, für illuſoriſd . — Viertens : Das Decret der florentini

(dyen Synode wird verſtümmelt angeführt. Der Pabſt und die Cardinäle

verlangten nämlich beharrlich, daß, als nähere Beſtimmung, wie der Primat

des Pabſtes zu verſtehen ſei, beigeſeßt werde : juxta dicta Sanctorum . Tas

wieſen die Griechen mit gleicher Beharrlichkeit zurüc. Sie wußten webl,

daß unter dieſen „ Zeugniſſen der Heiligen' fich eine beträchtliche Anzahl ſebr

weitgehender, erdichteter oder gefälſchter Stellen befinde. Die lateiner gaben

endlich nady, die dicta Sanctorum verſchwanden aus dem Entwurf, und

dafür wurden als Maßſtab und Schranke des päbſtlichen Primats die Ver

bandlungen der ökumeniſchen Concilien und die heiligen Kanones gelegt.

Damit war jeder Gedanke an päbſtliche Unfehlbarkeit ausgeſchloſſen .

Die Adreſſe erklärt ſich mit beſonderer Indignation gegen die, welche die

Florentiniſde Synode nicht für ökumeniſch halten . Die Thatſachen mögen
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ſprechen. Die Synode wurde bekanntlich berufen, um das Concil zu Baſel

zu Grunde zu richten , als dieſes mehrere der römiſchen Rurie läſtige Refor

men zu beſchließen begonnen hatte. Am 9. April 1438 wurde ſie zu Ferrara

eröffnet. Neun Zehntheile der damaligen katholiſchen Welt betheiligten ſich

grundſätzlich nicht an der Synode, weil ſie dieſelbe der baſeler Verſammlung

gegenüber für illegitim hielten , und jedermann wußte, daß für die dringendſte

Angelegenbeit, die Reform der Kirche, dort nichts geſchehen werde. In allem

waren es 62 Biſchöfe, welche unterzeichneten . Die griechiſchen Prälaten

mit ihrem Kaiſer waren in der äußerſten Gefahr des Untergangs durch die

Verbeißung von Geld, Schiffen und Soldaten dahin gezogen worden ; der

Pabſt hatte zudem verſprochen , die Koſten ihres Aufenthalts in Ferrara und

Florenz und ihrer Rüdreiſe zu tragen . Als ſie ſich unnachgiebig zeigten

entzog er ihnen die Subſidien, ſodaß ſie in bittere Noth geriethen und endlich,

gezwungen durch den Kaiſer und durch Hunger gedrängt, Dinge unterzeich

neten, die ſie ſpäter faſt alle widerriefen . Der übrige Tert der Adreſſe

beſchäftigt ſich mit der Ausführung, daß die Aufſtellung des neuen Glauc

bensartikels gerade jeßt zeitgemäß, ja dringend nothwendig ſei, weil einige

Perſonen , die ſich für Ratholiken ausgegeben , jüngſt dieſe Meinung von der

päbſtlichen Untrüglich feit beſtritten haben. Was die Adreſſe hier theils ſagt,

theils als (in Rom) bekannt vorausſeßt, iſt weſentlich Folgendes. An und

für ſich, meint ſie, wäre es nicht gerade abſolut nothwendig geweſen , die Zahl

der Glaubenslebren durch ein neues Dogma zu vermehren, aber die Lage habe

ſich ſo geſtaltet, daß dies jeßt unausweichlich ſei. Seit mehrern Jahren hat

nämlich der Jeſuitenorden, unterſtüßt von einem Anhang Gleichgeſinnter,

eine Agitation zu Gunſten des zu machenden Dogmas zugleich in Italien,

Franfreich , Deutſchland und England begonnen . Eine eigene religiöſe Ge

ſellſdaft, zu dem Zwed für die Erlangung des neuen Dogmas zu beten und

zu wirken, iſt von den Jeſuiten gegründet und öffentlich angekündigt worden ;

ihr Hauptorgan, die in Nom erſcheinende ,Civilita', hat es zum voraus als

die Hauptaufgabe des Concils bezeichnet, der harrenden Welt das Geſchenk

des fehlenden Glaubensartikels entgegenzubringen ; ihre ,Laacher Stimmen “

und wiener Publikationen haben daſſelbe Thema breit und in unermüdlicher

Wiederholung erörtert. Bei dieſer Agitation wäre es nun die Pflicht aller

Andersdenfenden geweſen , in ehrfurchtsvollem Schweigen zu verharren , die

Jeſuiten und ihren Anhang ruhig gewähren zu laſſen , die von ihnen in

zablreichen Schriften vorgebrachten Argumente feiner Prüfung zu unterziehen .

Leider iſt dies nicht geſchehen ; .einige Menſchen haben die unerhörte Fredyheit

gehabt, das heilige Schweigen zu brechen und eine abweichende Meinung

kundzugeben . Dieſes Aergerniß fann nur durch eine Vermehrung des

Glaubensbefenntniſſes, eine Veränderung der Katechismen und aller Reli

gionsbücher geſühnt werden . Dr. 3. v . Döllinger."

8
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Einige unſduldige ,,offene Fragen “ an das General Council, reſp .

Verrn Dr. Krauth, nebſt Bitte um offene Antwort, ob er

unſerer Antwort beiſtimmt.

Es iſt hinreichend befannt, daß Herr Dr. Krauth ein Stenner und Lieb

haber der lutheriſchen Theologie und zugleich einer der vornehmſten doctrinellen

Wortführer des General Council iſt. Als chairman von der Committee,

die über die durch Herrn Paſtor Siefer, als Präſes der Minneſota -Synode,

dem General Council vorgelegten Fragen hinſichtlicy der bekannten 4 Punkte

urtheilen ſollte, gab er folgenden Bericht ein : „ In Bezug auf den Punkt,

daß Rezer (heretics) und Lehrer, die im Fundament irren (fundamental

errorists ), weder zu unſern Altären als Communikanten, noch auf unſern

Kanzeln als Lehrer unſrer Gemeinden können zugelaſſen werden, ſo könne

keine Frage in Hinſicht auf die algemeine Anhänglichkeit (adherence) dieſes

Council's an den vollen und ganzen Glauben der evangeliſch lutheriſchen

Rirche ſein . In Bezug auf den anderen Punkt, ob das General Council

unter den fundamental errorists ſolche verſtehe, welche in Betreff der unter

ſcheidenden (distinctive) Lehren der Kirche nicht in vollkommener Ueberein

ſtintmung (pure harmony) mit dem Worte Gottes feien , wie es in dieſer

Kirche bekannt und gelehrt wird; ſo wurde berichtet (stated) , daß das

Council meine, einen Unterſchied zu machen zwiſchen fundamental errorists

und heretics, als zwiſchen dem Größeren nnd Kleineren . Alle heretics ſind

fundamental errorists, aber nicht umgekehrt. Unter heretics verſtehen wir

ſolche, welche unſer allgemeines fatholiſches Chriſtenthum (our common

catholic Christianity) verwerfen ; unter fundamental errorists verſteben

wir diejenigen , welche irgend einen Theil des reinen Wortes Gottes verwerfen ,

wie es in unſern Befenntnißſchriften dargelegt iſt .“

Da entſteht nun die erſte Frage :

1.) 3ſt nämlich in dieſer Unterſcheidung zwiſchen heretics ( Rebern ) und

fundamental errorists nicht ein Widerſpruch enthalten ? Denn oben wird

behauptet, jene verhielten ſich zu dieſen, wie das Größere zum Kleineren,

was dod nothwendig etwas Gemeinſames zwiſchen beiden vorausſetzt, was

denn auch in den Worten ausgedrückt iſt, daß jeder heretic ein fundamental

errorist ſei. Unten aber wird behauptet, daß der heretic, der Reßer, den

ganzen allgemeinen chriſtlichen Glauben verwerfe. Als ſolcher aber ſtünde

er ganz außerhalb der chriſtlichen Kirche, wie Heiden, Juden und Mohames

baner. Reger aber ſind doch nie außer-, ſondern allezeit innerhalb der

chriſtlichen Kirche. Wer hätte z . B. ie einen Mohamebaner einen Keber

genannt ? Ja ſelbſt die noch Getauften jepiger Zeit, die offenbar und in

ausdrücklichen Worten, ſeien es Einzelne oder ganze Gemeinſchaften, den

allgemeinem chriſtlichen Glauben verleugnen, ſind keine Reßer, ſondern abge

fallene, verlogene Chriſten , die dadurdy von der Chriſtenheit fich völlig
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getrennt haben und außerhalb derſelben ſich befinden, wie z. B. die Unita

rians, zwiſchen denen und den Juden und Mohamedanern kein weſentlicher

Unterſchied beſteht.

Daß aber die heretics, die Reber, grade innerhalb der Kirche fich befin

den, das bezeugt St. Paulus mit ausdrüdlichen Worten 1 Kor. 11 , 19. , da

er alſo ſchreibt :

,,Denn es müſſen ( ſogar zal) Rotten ( a !p £ oe's, Reßereien, feßeriſche

Gemeinſchaften, alſo nicht blos Spaltungen oziquata, vergl. V. 18. ) unter

euch ſein, damit die ſo recytſchaffen ſind (die bewährten, die rechtgläubigen,

ôózepoe) offenbar werden . “ Desgleichen ſchreibt er an Titum Tit. 3, 10 :

„ Einen keßeriſchen (alpétixov) Menſchen meide, wenn er einmal und abermal

ermahnet iſt. Und wiſſe, daß ein ſolcher verkehrt iſt und fündigt, als der

ſich ſelbſt verurtheilt hat“ , das iſt wider ſein eigenes Gewiſſen ſündigt und

aus ſataniſchem Hochmuth ſeine Irrlehren zu verbreiten fortfährt. Dieſen

Beruf des Ermahnens hatten aber Titus und andere Rechtgläubige ſelbſtver

ſtändlich nur an denen zu üben, die ſich noch innerhalb der chriſtlichen Ge

meinden befanden . Ferner, zu dieſen vergeblich ermahnten fegeriſchen Men

ſchen gehörten ſicherlich auch Hymenäus und Philetus, die doch keinesweges

gradezu den ganzen chriſtlichen Glaubensgrund umſtießen , ſondern

(2 Tim. 2, 18.) bezeugten, die Auferſtehung ſei ſchon geſdeben . Sie

leugneten alſo die leibliche Auferſtehung der Gläubigen ; und weil ſie

wider alle Ueberweiſung und Ueberführung dennoch in ihrer Jrrlehre beharr

ten , ſo wurden ſie von der dyriſtlichen Gemeinde ausgeſchloſſen .

Demgemäß möchte ſchwerlich jener angegebene Unterſchied zwiſchen

heretics und fundamental errorists ſtichhaltig ſein . :

2. ) Jit die reformirte Kirche reſp. die hieſige presbyterianiſche Kirchliche

Gemeinſchaft eine Schweſterfirche der lutheriſchen, wie ſie von den Unioniſten

hüben und drüben vielfach genannt wird, oder ſind die calviniſtiſchen Pres.

byterianer fundamental errorists, wie die rechtgläubige lutheriſche Kirche fie

immer dafür angeſehen hat ? Denn wenn ſie auch nicht offenbar, gradezu

und unmittelbar den ganzen Glaubensgrund umſtoßen, die Gottheit Chriſti

und ſomit auch den dreieinigen Gott leugnen, und ſich dadurch wie die

Unitarians von der Gemeinſchaft der chriſtlichen Kirdie völlig losreißen, ſo

iſt doch offenbar, daß ſie ſo viele und ſchwere ſeelenverderbliche und verdamm=

lice Jrrlehren behaupten, und wider alle Ueberweiſung von unſern rechte

gläubigen Theologen ſeit mehr als 300 Jahren hartnädig feſthalten und

ausbreiten, daß ſie dadurch dennoch den Grund des ſeligmachenden Glau.

bens umſtoßen und die Seelen, in denen dieſer Irrthum kräftig wird und

bleibt, in's ewige Verderben ſtürzen . Denn ſie lehren durchaus ſchriftwidrig

und falſch in folgenden Lehren : 1. Vom Gebrauch der Vernunft in Glau

bensſachen ; 2. Von der göttlichen Vorſehung; 3. Von der, kraft der perſön

liden Vereinigung , der menſchlichen Natur Jeſu Chriſti mitgetheilten gött

lichen Majeſtät und Herrlidykeit: 4. Von der allmächtigen und ſeiner Kirche
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zugleich gnadenreichen Allgegenwart Chriſti nach ſeiner menſchlichen Natur ;

5. Von der allgemeinen Gnade Gottes ; 6. Von dem allgemeinen Verdienſte

JEſu Chriſti ; 7. Von dem allgemeinen ernſtlichen Gnadenberufe des Evans

gelii ; 8. Von der ewigen Gnadenwahl ; 9. Von der Verwerfung der Gott

loſen ; 10. Von der Bekehrungsgnade ; 11. Von der Verlierbarkeit des Glau

bens ; 12. Von der Taufe; 13. Vom Abendmahl; 14. Von allerband Mit

teldingen und Ceremonien .

3ſt das nicht ein furchtbares Regiſter und iſt hier etwa nur ein wenig

Sauerteig, wiewohl auch dieſen die rechtgläubige Kirche nicht leiden jou ?

Was hilft es z . B. wenn die Presbyterianer auch die Gottheit Chriſti befen

nen, wenn ſie, als Nachfolger des Repers Neſtorius, leugnen, daß um der

perſönlichen Bereinigung des Sohnes Gottes mit der menſchlichen Natur

willen der ganze Chriſtus, Gottes und Marien Sohn, am Kreuze für uns

gelitten habe und geſtorben ſei ? Zwar ſagt die Schrift: ,,Den Fürſten

des Lebens habt ihr getödtet ;" „fie haben den HErrn der Herrlichfeit gefreu

zigt ;“ „ das Blut Jeſu Chriſti, des Sohnes Gottes, macht uns rein von

aller Sünde ;“ „ Gott hat ſeine Gemeinde durch ſein eigen Blut erworben ; "

und in dieſen Worten eignet der Heilige Geiſt, um jener perſönlichen Vereini

gung willen , der ganzen Perſon das zu, was der menſchlichen Natur eigen iſt.

Die Calviniſten aber rauben den armen Sündern im Widerſpruch gegen

Gottes Wort dieſen einigen Troſt, indem ſie ihr blödes Vernunftlicht herein

laſſen , das da ſagt: Gott kann nicht leiden, er hat kein Blut und kann nicht

ſterben , folglich hat nur der Menſch JEſus von Nazareth gelitten , ſein Blut

vergoſſen und iſt geſtorben ; der Sohn Gottes iſt darin thätlich gar nicht

betheiligt .

Fürwahr, wäre dem alſo , fo wären wir noch alle in unſern Sünden,

da wäre Chriſtus, Gottes und des Menſchen Sohn, kein Verſöhner und

Erlöſer von Sünde, Tod und Teufel, da gäbe es fein Evangelium , keinen

Glauben, keine Kirche, keine Rechtfertigung der Sünder vor Gott, keine Hei

ligung, kein ewiges Leben, das ganze Chriſtenthum wäre nur ein großartiger

Betrug und Blendwerk des Teufels, wie der Mobamedanismus.

Weil die calviniſtiſch geſinnten und alſo lehrenden Presbyterianer die

perſönliche Vereinigung des Sohnes Gottes mit der menſchlichen Natur in

Chriſto eigentlich nicht glauben und in Folge deß leugnen, daß der Gotts

menſch für uns gelitten habe und geſtorben ſei, ſo ſtellen ſie natürlich auch in

Abrede, daß der Gottmenſch erhöht und verherrlicht ſei, daß er , nach ſeiner

menſdlichen Natur, in unendlicher Allmacht, Majeſtät und Herrlich feit mit

dem Vater Himmel und Erde regiere, daß er mit ſeiner Gegenwart Ales

erfülle und ſonderlich auf gnadenreiche Weiſe da gegenwärtig ſei, wohin er

ſich durch ſein Wort und Verheißung verbunden habe, als 3. B. im Abendmahl.

Auch hier laſſen ſie, als ſchriftwidrige Zerreißer der Perſon Cbriſti, die

Vernunft reden , die doch niemals und nirgends in Saden des Glaubens

auch nur theilweiſe eine Erkenntniß quelle, ſondern immer und überall nur
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ein Erkenntniß mittel ſein kann. Denn die Vernunft ſagt alſo : Chriſtus

war ein wahrer Menſch und hatte als ſolcher einen wahren menſchlichen Leib.

Ein ſolcher aber kann zu derſelben Zeit nur an einem Orte gegenwärtig

ſein ; folglid fann Chriſtus mit ſeinem Leibe nicht da überall gegenwärtig

ſein , wo gleichzeitig das heilige Abendmahl gefeiert wird .

Wie ſchyredlich und troſtlos, wie durchaus ſchriftwidrig und keperiſd und

vom Satan, dem Lügner und Mörder eingegeben, iſt nicht ihre verfluchte Lehre

von dem unbedingten ewigen Rathſchluß Gottes von der Erwählung und

Verwerfung, darin ſie von Chriſto abſehen ; denn in Ihm allein iſt doch, nach

der Schrift, die Erwählung möglich und wirklidy, und nur der bebarrliche

Unglaube wider ihn zieht natürlich die Verwerfung nady fich. Auch hier

laſſen ſie die Vernunft wieder mitreden und lehren, die alſo ſagt: Jſt es an

dem , daß Gott durch einen nach dem freien Wohlgefallen ſeines Willens

gefaßten Rathſchluß einen kleinen Theil der Menſchen von Ewigfeit zur

ewigen Seligkeit aus freier Gnade vorherbeſtimmt hat, um an ihnen ſeine

Gnade zu erzeigen, ſo hat er gleicher Weiſe von Ewigkeit den größten Theil

der ſündigen Menſchen zur ewigen Verdammniß vorherbeſtimmt, um an ihnen

ſeine Gerechtigkeit zu erzeigen . Desgleichen : Iſt es an dem, daß Gott nur

um der Auserwählten willen, als eine nothwendige Folge ſeiner Erwählung,

ſeinen Sohn in das Fleiſch geſendet hat, um dieſen Erwählten durci ſein

Leiden und Sterben Gott auszuſöhnen und das ewige Leben zu erwerben , ſo

iſt klar und offenbar, daß die zur ewigen Verdammniß Vorherbeſtimmten

feinen Theil an Chriſto und ſeinem Verdienſt haben, daß ſie auch nicht an ihn

glauben können noch ſollen .

So wird alſo durch dieſe gottesläſterliche, ſchriftwidrige und auch vom

heidniſchen Fatalismus durdydrungene Jrrlehre die Schriftlebre von der all

gemeinen Gnade Gottes , von dem allgemeinen Verdienſt Chriſti, von der all

gemeinen Berufung durch das Evangelium, um in allen Berufenen den

wahren Glauben an Chriſtum zu wirken, zu Boden geſtoßen, unter die

Füße getreten und der eine Theil der Menſchen zur Vermeſſenheit, der andere

zur Verzweiflung getrieben.

3. ) Kann alſo ein Diener der rechtgläubigen, das iſt, lutheriſchen Kirche,

die ſich in allen Artikeln des Glaubens findlich und einfältig an Gottes

Wort bält, wie es lautet, und der Vernunft in ihr Erkenntniß und Bekennt

niß nicht darein zu reden geſtattet, ſondern vielmehr, nach 2 Kor . 10 , 5.,

,, alle Vernunft gefangen nimmt in den Gehorſam Chriſti ", das iſt, ſeines

Evangelii — kann ein ſolcher Diener einem Diener der presbyterianiſchen

Kirche ſeine Ranzel anbieten, um ſeiner lutheriſchen Gemeinde Gottes Wort

lauter und rein zu verkündigen ? Nein ! und abermal Nein ! Ein lutheri

der Paſtor, der ſoldes Anerbieten thäte, wäre entweder höchſt unwiſſend über

die reine Lehre ſeiner Kirche und die ſo furchtbar verderbte der Presbyterianer

- und dieſe Unwiſſenheit wäre für einen Lehrer der Kirche durchaus fünds

lich und ſträflich - oder die Fludwürdigkeit und Verdammlichkeit jeder
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falſchen Lebre, als wider Gottes Ehre und der Menſchen Heil ſtreitend, ſteckte

nicht in ſeinem Gewiſſen , zum Theil vielleicht durch den Betrug der Union ,

dieſes Gaufelſpiel des Satans in unſern Tagen, oder es wären menſchlide

Rüdjichten, fleiſchliche Liebedienerei und falide Brüderlichkeit die leitenden

Beweggründe. Aber auch angenommen, ein lutheriſcher Paſtor wüßte, daß

ein presbyterianiſcher Prediger, zu dem er vielleicht in verwandtſchaftlichen

oder Freundſchaftlichen Beziehungen ſtebt, die Irrlehren ſeiner Kirche nicht

theilte, ſondern rechtgläubig wäre: ſo hätte er deshalb keinen Beruf, ihn auf

ſeine Kanzel zu laſſen. Er hätte dann nur den Beruf der Liebe, dieſen ſeinen

Freund zu ermuthigen, wider die Jrrlehren ſeiner Kirche in ihren assem

blees mündlich und je nach ſeinen Gaben auch ſchriftlich zu zeugen und na

türlich auch ſeiner Gemeinde das reine Wort Gottes zu predigen . Da gäbe

es nur zwei Fälle. Entweder unterließe er aus Menſchenfurcht und Men

ſdyengefälligkeit dieſes Zeugniß ; und da wäre es ein Beweis, daß ſeine Recht

gläubigkeit nur Schaum auf dem Biere wäre, aber weder im Herzen lebte

noch im Gewiſſen ſtecte; oder er thäte dieſes Zeugniß, fände aber feinen

Eingang oder würde gar von ſeiner firchlichen Körperſchaft ausgeſtoßen und

von ſeiner Gemeinde abgeſegt. Wenn er nun in jenem Zeugniß wider die

Irrlehren zugleich die reine Lehre der lutheriſchen Kirche bezeugt und ſid) für

ſie erklärt hat, ſo iſt er dann gewiß ein theuerer Märtyrer Chriſti; und da

iſt es Zeit für den lutheriſchen Paſtor, ihm ſeine Kanzel anzubieten .

Sonſt aber iſt und bleibt ſolches Anbieten durchaus bekenntnißwidrig

und unioniſtiſch, fündlich und verwerflich. Denn zum Erſten ſtreitet es

wider die Ehre Gottes und ſeines Wortes, das Röm . 16, 17. allen rechts

gläubigen Chriſten, wieviel mehr alſo den öffentlichen Lehrern der Kirche,

gebietet, von denen zu weichen , alſo ſie nicht zu ſuchen und zum Predigen

zu veranlaſſen, die da Zertrennung und Aergerniß anrichten , neben (alſo auch

wider ) die Lehren , die ſie gelernt hätten . Desgleiden befiehlt Gott in ſeinem

Worte, Jud. 3. , daß alle Chriſten , wieviel mehr alſo die Prediger , ob dem

Glauben , der einmal ( für alle Welt ) den Heiligen vorgegeben ſei, tämpfen

ſollen , das iſt, die Jrrlehren mündlich und ſchriftlid) angreifen und wider

legen . Solchem Worte Gottes wird alſo gradezu ins Angeſicht geſlagen,

wenn ein Diener der lutheriſchen Kirche einen presbyterianiſchen Prediger auf

ſeine Kanzel einladet oder ihn zuläßt, wenn dieſer ſie begehren ſollte. Denn

durch ſolch Einladen oder Zulaſſen giebt der lutheriſche Prediger doch den

Schein , als ſei zwiſchen ſeiner Kirche und der der Presbyterianer jest guter

Friede und herzliche Eintracht, während doch offenbar und am Tage iſt, daß

aud die jetzigen Presbyterianer die grrlehren ihrer Väter noch nie widers

rufen haben , ſondern ſie nach wie vor feſthalten, lehren und bekennen, wenn

ſie auch hin und her eine mildere Form annehmen . Desgleichen iſt offenbar,

daß ſie jegt eben ſo wenig als früber die lutheriſche Kirche als rechtgläubig

anerkennen , ſondern ſie für halb papiſtiſch erklären und fern davon ſind, auf

gradem und einfältigem Wege die Einigung mit ihr zu ſuchen, das iſt, ihre
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Lehre anzunehmen. Daß ſie aber auch hier im Bezeigen ihrer Abneigung

gegen uns nicht mehr die läſterlichen Worte ihrer Väter gebrauchen, das kommt

keinesweges aus einer Zuneigung zu unſerer Lehre. Vielmehr kommt es

daber, laß theils wohl überhaupt das presbyterianiſche Blut jeßt etwas

wäſſerig geworden iſt, theils daß das einſchläfernde Gift des Unionismus,

das der Teufel jeßt allen nicht- papiſtiſchen Kirchen eingießt oder eintröpfelt,

um ſie dadurch für den Eintritt in feine Papſtkirche vorzubereiten, auch in die

Presbyterianer eingedrungen iſt, theils daß fie die amerikaniſche bürgerliche

Freiheit, Gleichbeit und Brüderlich feit auf das kirchliche Gebiet übertragen

und auch hier polite fashionable und popular ſein wollen .

Zum Andern ſtreitet jenes Anbieten und Zulaſſen auch wider das Ge

wiſſen eines Dieners der lutheriſchen Kirche, das eben auch in obigen Worten

Gottes gefangen und gebunden und darin grade recht frei ſein ſoll von

menſchlichen Rüdjichten. Er zwar kann und darf auch in allerlei irrgläubi

gen Kirchen predigen , wenn er dazu berufen wird ; denn er bringt ja die reine

Lehre, die allein heilſam und tröſtlich iſt; und ohne grade im eigentlichen

Sinne eine Streit- und Wehrpredigt zu halten, kann es ihm doch durch

Gottes Gnade gelingen, daß z . B. durch ſeine reine evangeliſche Lehre von

der Rechtfertigung, auf die es näher oder ferner der Teufel mit jeder Irrlehre

abgeſehen hat , manches verwundete und beirrte Gewiſſen geheilt wird.

Und nur dann müßte er ſich dieſes Predigens begeben, wenn er dadurch ſeiner

eigenen Gemeinde, die zudem in der evangeliſchen Erkenntniß noch ſchwach

wäre, ein Pergerniß gebe, wie z . B. wenn ein Paſtor der ſogenannten ſepas

rirten Lutheraner in Preußen in einer unirten Kirche predigen ſollte. Das

Umgekehrte aber iſt für das Gewiſſen eines rechtgläubigen lutheriſchen Predi

gers durchaus verleßend . Denn der presbyterianiſche Prediger, als ſolcher,

bringt nicht die reine, ſondern die gefälſchte Lehre ; und ſelbſt wenn er für

feine Perſon der lutheriſchen Lehre zugeneigt oder gar ein heimlicher Lutheraner

und ein Buſenfreund des lutheriſchen Predigers wäre, ſo verändert das nicht

im Geringſten den Stand der Sache. Denn ſo lange er ein Diener der

presbyterianiſchen Kirche iſt und heißt, die in der Lehre mit der der lutheriſchen

Kirche im offenen Widerſpruch bebarrt, ſo muß von Rechtswegen erwartet

werden , daß jede feiner Predigten dem Bekenntniß ſeiner Kirche gemäß ſei ;

ſonſt gehörte er zu den Maulthieren, die weder Eſel noch Pferd, ſondern

Miſchlinge von beiden ſind. Böte nun ein lutheriſder Prediger einem pres

byterianiſchen die Kanzel an oder ließe ihm , auf deſſen Begehren, dieſelbe zu,

fo muthete er ihm darin zu, wider das Bekenntniß ſeiner Kirche zu predigen

oder aus Menſchengefälligkeit das zu verſchweigen, zu deſſen Vertündigung er

doch durch ſein, wenngleich irrendes Gewiſſen gedrängt wird. Dadurch ver

legt er aber das eigene Gewiſſen ; denn es iſt eine falide und verwerflide

Liebelei und Menſchelei und wider die wahre Liebe des Nächſten, daß der

lutheriſche Prediger den presbyterianiſchen dadurch in eine verſuchliche Page

bringt, entweder dem Bekenntniß ſeiner Kirche untreu zu predigen oder durch

ihre Lehre die lutheriſche Gemeinde zu ärgern.
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Nicht minder verleßt der lutheriſdie Prediger durch ſolches Anbieten der

Ranzel ſein Gewiſſen dadurch, daß er, wie bereits oben angedeutet iſt, ſich

darin thatſächlich für die Union und wider das Bekenntniß ſeiner

eigenen Kirche erklärt, wenn er gleich mit dem Munde wider jene und für

dieſes ſich ausſpricht. Denn er giebt doch durch ſolche Handlungsweiſe un

widerſprechlich zu erkennen , daß es ihm mit der irrigen Lehre der Presbytes

rianer nicht viel auf ſich habe, daß beide Kirchen, was aber nicht wabr iſt,

in den wichtigſten Haupt- und Grundlehren einig ſeien und dieſe Einigkeit

die bisherige Uneinigkeit in anderen minder wichtigen Lehren bei Weitem

überwiege, daß es Zeit ſei, daß durch liebreiche Annäherung und durch den

Geiſt der Mäßigung und Milde " der alte Haber vertragen werde u . f. w .

Ein ſolcher lutheriſcher Prediger aber beweiſt dadurch, daß er dem Apoſtel

nicht glaubt, der da fagt, daß ſelbſt ein wenig Sauerteig den ganzen

Teig verſäuere". Und daß bei den Presbyterianern nicht von ein wenig

Sauerteig die Nede ſei, iſt aus obigen Regiſter wohl ſo ziemlich erſichtlich

geworden . Ein ſolcher Prediger beweiſt, daß ihn nicht jeder Artikel des

Glaubens und der heilſamen Lehre feſt im Gewiſſen hafte und im Herzen

lebe, und daß er nicht bereit fei, für jede Lehre der heiligen Schrift, ja ſür

jedes einzelne Wort derſelben nicht nur aller Menſchen Liebe, Gunſt und

Freundſchaft branzuſeßen und ſich dagegen ihren Haß, Feindſchaft und Vers

folgung auf den Hals zu ziehen , ſondern audy, wenn es gelte, Habe und Gut,

Leib und Leben daran zu wagen. Ein folcher lutheriſcher Prediger beweiſt

ferner, daß es ihm nicht mit jedem einzelnen Artikel des auf Gottes Wort

gegründeten Bekenntniſſes ſeiner Kirche ein rechtſchaffener, großer und heiliger

Ernſt fet und daß er auch dafür Alles baranzugeben bereit ſei. Und deshalb

iſt mit Recht auf ſeine, wenn auch noch ſo oft wiederholte Anerkennung des

kirchlichen Befenntniſſes und deſſen verpflichtende Kraft im Großen und

Ganzen wenig zu geben ; denn wer es mit den einzelnen Artikeln, als 3. B.

mit der Lehre vom Abendmahl, nicht genau nimmt und in Folge deß 3. B.

Reformirte, als folche, communicirte und einen falſchen Unterſchied zwiſden

den einzelnen Artikeln machte, auf deffen Gehorſam gegen das ganze Bekennt

niß , weil Alles auf Gottes klares Wort gegründet iſt, kann man ſchwerlic

ein rechtes Vertrauen ſeßen . Ein ſolcher lutheriſcher Prediger beweiſt end

lich, daß er feinen heiligen Haß wider das teufliſche Blendwerk der ſogenann

ten kirchlichen Union zwiſchen den Lutheranern und Reformirten im Herzen

trage. Denn wiewohl in dieſem Gaukelſad noch gar manche wahrhaft gläu

bige Chriſten aus Unwiſſenheit ſteden mögen, so iſt dieſe Union doc vom

Teufel. Und dieſer hat dabei nichts anderes im Sinne, als unter dem

Sheine und hinter dem Aushängeſchild der Liebe auch in den Lutheranern

das Gewiſſen für die Einheit und die Reinheit der Lehre immer mehr abzu

ſtumpfen und eine herrſchende Lehrgleichgültigkeit zu erzeugen , um darnac

die Betrogenen und Verführten entweder für ſeine Papſtkirche zu gewinnen

oder in den Sumpf des Unglaubens zu verſenken. Demnach ſoll jeder
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rechtſchaffene Lutheraner, er ſei Lehrer oder Hörer, dieſe ſchriftwidrige, falſche

und trügeriſche, bald liſtige, bald gewaltthätige Union von ganzem Herzen

haſſen, ähnlich wie das Papſtthum und den Teufel ſelber; und ſonderlich ſoll

jeder Diener der lutheriſchen Kirche, der da weiß , was er iſt und ſein ſoll, auf

das Aeußerſte ſelbſt den Schein meiden, als ob er auch nur in dieſer oder

jener kirchlichen Handlungsweiſe dieſer Union entweder heimlich zugeneigt ſei

oder ſich doch gleichgültig gegen ſie verhalte und ſie nicyt von Herzensgrund

haſſe. Dieſen böſen Schein aber giebt unleugbar ein lutheriſcher Prediger,

der einem presbyterianiſchen ſeine Ranzel einräumt aud nur für eine Predigt.

Zum Dritten iſt dies Verbalten deſſelben auf dreifache Weiſe eine Sünde

wider die Liebe des Nächſten, trotz des Scheins des Gegentheils . Zum Erſten

nämlich wider ſeine eigene Gemeinde; denn dieſe will ja doch eine lutheriſche

ſein und hat ibn nur zu dem Ende berufen , um in jeder ſeiner Predigten die

reine lutheriſche Lehre auf Grund göttlichen Worts und dem Bekenntniß

threr Kirche gemäß aus ſeinem Munde zu hören . Wer giebt ihm nun das

Recht, aus irgendwelcher Menſchelei und falíder Liebedienerei an ſeiner Statt

den Lehrer einer Falſdgläubigen Kirche ſeiner Gemeinde predigen zu laſſen ?

Denn ſelbſt wenn dieſer ſich enthielte, bewußter Weiſe den Sauerteig ſeiner

falichen Lehre mit einfließen zu laſſen , ſo würde dadurch das Unredyt nicht zu

Recht. Sodann aber fündigte er auch darin wider die Liebe zu ſeiner Ges

meinde, daß er theils diejenigen ärgerte und in ihrem Vertrauen zu ſeiner

Bekenntnißtreue ich wädyte, die eine genauere Erkenntniß der lutheriſchen Lehre

haben und mit Recht ſowohl die falſche Lehre als das Gaufelſpiel der Union

haſſen, theils die erkenntnißſchwachen , pietiſtiſch - gefühligen Gemeindeglieder,

bie, als ſolche, eher eine Neigung zur Union haben, in dieſem verderblichen

Hange ſtärkte.

Zum Andern ſündigt der lutheriſche Prediger wider die liebe des Näche

ſten in Hinſicht auf ſeine rechtgläubigen Amtsbrüder und deren Gemein.

den . Denn er giebt dieſen durch dies ſein Verhalten Anſtoß und Aergerniß ;

denn wie können dieſe noch Vertrauen zu ſeiner confeſſionellen Lauterkeit haben

und ſeiner gewiß ſein, daß er den guten Kampf des Glaubens für die reine

evangeliſche Lehre ihrer Kirdye und wider die falſche der Presbyterianer und

anderer irrgläubiger Gemeinſchaften, ſo wie gegen die ſchändliche Union wie

Ein Mann mit ihnen fortkämpfen werde ?

Zum Dritten fündigt der lutheriſche Prediger in ſolchem Einräumen

ſeines Predigtſtuhls wieder die Liebe des Nädyſten in Hinſicht auf dieſen prese

byterianiſchen Prediger ſelber. Denn theils bringt er ihn in jene verſuchliche

Lage, davon oben bereits das Nöthige geſagt iſt; theils beſtärkt er auch ihn

in dem unioniſtiſchen Wahn , daß zwiſchen der Lehre der lutheriſchen und der

ſeiner Kirche fein erheblicher Unterſchied vorhanden ſei, und fördert dadurch

audy in ihm den Hang zu der großen Thatlüge der heutigen Union ; theils

entzieht er ihm dadurch thatſächlich die ſtrafende Liebe, um ihn wo möglich

von dem Jrrthum zur Wahrheit zu befehren ; theils, falls dieſer wirklich der
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reinen evangeliſchen, das iſt lutheriſchen Lehre zugeneigt wäre, ſo ſchwächte er

ihn grade durch dies ſein Verhalten, in dem ernſten Streben , durch Forſchen

in der heiligen Schrift, Vergleichung beider Bekenntniſſe au dieſer Regel und

Richtſchnur des Glaubens und durch fleißige Anrufung des Heiligen Geiſtes

um Erleuchtung durch ſein Wort der Sache gewiß zu werden und nach

gründlicher Ueberzeugung in ſeinem Gewiſſen von der alleinigen Reinheit

der lutheriſchen Lehre ſodann das Zeugniß der Wahrheit wider die Jrrlebren

ſeiner Kirche zu erheben und es Gott zu befehlen, welche Wirkung dies ſein

Zeugniß haben werde, ſei es , daß er dieſe und jene ſeiner bisherigen irrenden

Brüder für die Wahrheit gewinne, oder daß ſie wider dieſelbe ſich in ihren

Irrlehren verhärten und ihn von ſich ausſtoßen.

Fort Wayne , im März 1870. W. Sihler.

N e c e njio n.

Wir theilen hiermit folgende intereſſante Recenſion von Lic . Ströbel

aus dem 2. Heft der Gueride'ſchen Zeitſchrift von 1870 mit :

lic . Dr. Ed. Preuß (ießt luth . Prof. D. Theol. in St. Louis) , Die

Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Aus der heiligen Schrift dargelegt,

Berlin ( Schlawiß ) 1868. XII und 205 S. gr . 8. 1 Thlr.

Eine meiſterhafte Arbeit, die ſich ebenbürtig neben das Beſte ſtellen darf,

was in alter und neuer Zeit über den Gegenſtand geſchrieben worden iſt.

Der Verfaſſer hat aber auch gleich von vornherein Vorfebrungen getroffen,

die das Gelingen ſeines Werkes fichern . Er hat nicht, wie die modernen

Landfahrer thun, nach Weg und Ziel blos ſeinen eigenen Genius be

fragt, ſondern ſidy der kundigſten, zuverläſſigſten Reiſegeſellſchaft angeſtoloſſen .

Sein Verfahren iſt einfach folgendes. Ehe er irgend eine degmatiſche Ber

hauptung ausſpricht, erkundigt er fich zuvor auf's genaueſte, was darüber

geſagt wird a) in dem ( kritiſch feſtgeſtellten und nach der Schriftanalogie,

laut der bewährteſten Ausleger, verſtandenen ) Grundterte ſowohl des A. , als

des N. T.'s ; b) von den deutſchen Reformatoren, inſonderheit von Luther ;

c) in den evangeliſch - lutheriſchen Bekenntnißſchriften, und zwar nicht blos

in den Symbolen des chriſtlichen Concordienbuchs", ſondern auch in dem

Corpus doctrinae Julium, im ,, Bekenntnißbuch des Herzogs Ulrid) von

Medlenburg, in der Repetitio corporis doctrinae ecclesiasticae, in den

Viſitationsartikeln von 1592, im Examen ordinandorum , im Consensus

repetitus fidei vere Lutheranae u . a .; d) von den namhafteſten treulutheri

iden Dogmatikern : einem Balduin , Menger, Brodymand, Burk, Calov,

Carpzos, Chemnig, Cundiſius, Feuſtking, Flacius, F. H. R. Frant, Freſenius,

Gerhard, Holaz, Höpfner, Hülſemann, Aeg . Hunnius, Löſcher, lütfens, lyſer,

Oſiander, Philippi, Quenſtedt, Scherzer, Seb. Scmid, aud Spener u . v. A.;
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e) von den Kirchenvätern , einem Clemens von Rom, Polycarp , Jrenäus,

Origenes , Euſebius , Auguſtin , Theophylaft u . a. Erſt nadidem er ſich von

dieſen Lehrmeiſtern bat unterrichten laſſen , geht unſer Verfaſſer an die Beant

wortung dogmatiſder Fragen, an die Löſung verwidelter Knoten, an die

Widerlegung gegneriſcher Einwürfe und Hypotheſen . Nun, wer nach dieſer

Methode verfährt, der kann niemals auf Abwege gerathen, er müßte ſich denn

im tollen Alleinweisheitsdünfel über alle jene Autoritäten erhaben wähnen ,

– was bei Dr. Preuß, troß ſeiner vorzüglichen geiſtigen Begabung, ſeiner

nicht alltäglichen wiſſenſdịaftlichen Tüchtigkeit, insbeſondere ſeiner eminenten

Beleſenheit, dody nicht im entfernteſten der Fall iſt. Er iſt und bleibt ein

beſcheidener, dankbarer Schüler und macht durch anſpruchsloſe Gründlichkeit

der unvergleichlichen Schule, die ihn gebildet, volle Ehre. — Den Hauptin

halt des Buches geben die Ueberſchriften der einzelnen Abſchnitte ſo an :

1 ) (nach „ Vorwort“ und charakteriſtiſcher „ Einleitung“ ) die Lehre „ von der

Erlöſung " ; 2 ) „ die Zurechnung" ; 3) „ som Glauben “ ; 4) „ die Gnadens

mittel" ; 5 ) „volle Vergebung" ; 6 ) ,, beſtändige Vergebung " ; 7) „ gewiſſe

Gnade" ; 8) „ die Kennzeichen der Rechtfertigung “ ; 9 ) „ die guten Werke“ ;

zulegt 10) „Rechtfertigung und Heiligung“. Unverkennbar gaben Hengſten

berg's bekannte Aufſtellungen (in der Evang. Kirchenz.) in Betreff der Juſti

ficationsſtufen und der damit zuſammenhängenden Anſchauungen den Jm

puls zur Abfaſſung des Buche, welches denn auch ein höchſt dankenswerthes

Lidyt über dieſe und verwandte Zeitfragen und - Meinungen verbreitet. Doch

hat ſich der Verfaſſer keineswegs auf die nädyſte Veranlaſſung beſchränkt; er

handelt den hochwichtigen Gegenſtand vollſtändig und tief eingehend ab, na

mentlich auch mit Bezug auf betreffende Irrthümer Tertullian's , Bellarmin's ,

Calvin's , F. Socin's (Nafauer Katechismus) , Perrone's , Martenſen's,

de Wette's u . A. Ueberhaupt iſt die Rechtfertigungslehre nach allen Seiten

hin jo hell beleuchtet, daß kaum eine der hierher gehörigen, am wenigſten der

jet ventilirten Fragen ohne Berückſichtigung geblieben ſein möchte. Beſon

ders danfenswerth ſind die reichlich mitgetheilten Quellenauszüge, welche

beſtändig neben den einfachen Citaten hergeben , - gleichſam der evangeliſchen

Wahrheit, wie des unevangeliſchen Irrthums lebendige Stimmen aus allen

Bölfern und Zeiten . Ein Verzeichniß der „ erklärten Bibelſtellen " und ein

,,Sach- und Namenregiſter" erleichtern den Gebrauch des (dem Reichsgrafen

und der Reichsgräfin Bentind dedicirten) föſtlichen Buds, — das wohl nicht

lange auſ eine 2te Auflage zu warten braucht. „ Aber, aber ! Darf

denn eine Schrift von Preuß, ſage von Preuß , auch jeßt noch empfohlen

werden ? " Antwort: Das verſteht ſich ganz von ſelbſt, und zwar aus drei

einfachen Gründen. Nämlid 1 ) ſchreiben wir keine Testimonia morum

für die Autoren , ſondern Anzeigen ihrer Bücher, und für dieſe Auf

gabe kennen wir feine anderen Normen, als 1 Tbeil. 5, 21. und Jak . 2 , 9 .

Sodann 2) gehörte Dr. Preuß , als er nocy ,,Docent an der Univerſität und

Oberlehrer am Friedrich- Wilhelms -Gymnaſium zu Berlin " hieß, gerade ſo
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wie ſeine Verdammer der Union an , alſo nicht der evangeliſch -lutheriſchen

Kirche. Um ſo weniger gebührt uns ein Urtheil über ſeine acta und facta .

Des unſerer Glaubensgenoſſenſchaft fremden Mannes Perſonalien gehen

uns ſchlechterdings gar nichts an . Und 3) was die Hauptſache betrifft,

ſo ſind wir von ebenſo glaubwürdigen als wohlunterrichteten Männern ,

Juriſten wie Theologen, berichtet worden , zur Steuer der Wabrbeit könne

nur bezeugt werden , daß gegen Dr. Preuß ,,keine Spur von Ihatſachen "

vorliege ; er ſei lediglich einer ſchon ſeit Jahren angezettelten Parteiintrigue

zum Opfer gefallen. Als man uns das näher auseinanderſete, fühlten wir

zum erſtenmal in unſerm Leben einen Anflug von Ehrfurcht vor den römi

fchen Jeſuiten und Inquiſitoren , welche bekanntlich über die Interna

cordis fich niemals eine Cognition anmaßen . Sie müſſen ſonach ſehr hoch

über ihren nihiliſtiſchen Zunftgenoſſen ſtehen . Weld tragi

komiſches Verhängniß ! Ein Säculum, deſſen regierender Planet Epikur

heißt, – eine Aera der Orgien und Bacchanalien , - eine Zeit, wo die Vögel

auf den Dädern ſingen : „nichts Heiliges iſt mehr, es löſen ſich alle Bande

frommer Scheu ; ter Gute räumt den Plaß dem Böſen, und alle faſter

walten frei ", -- bekommt auf einmal den Raptus moralis, ſchneidet

ganzer fünf Minuten lang eine von den rigoriſtiſchen Grimaſſen , die ſelbſt

Zeno nicht in ſeiner Stoa duldete, und hält Gericht über verborgene

Gedanken ; welche bisher ausſchließlich vor des Herzensfündigers Tribunal

gehörten . D Demokrit und Heraklit ! Db's denn wahr iſt ? Man

ſagt, die Heiligen der modernen Weltanſchauung wollten jenem himmliſchen

Sünder, der das ſchein heilige Beichtbekenntniß Röm. 7, 7–25. ablegte,

noch nachträglich den Sittenproceß machen. Das wäre wahrhaftig der

furchtbarſte Schlag gegen die ,,Mucer" , wenn einer ihrer Allervornehmſten

von den fledenloſen Tugendhelden des 19. Jahrhunderts „entlarvt ", ſeiner

ſchier 2000jährigen Glorie entkleidet und „moraliſch vernichtet“ würde.

Dann fäme unfehlbar die Reihe auch an uns arme Schächer. Entieplich!

Ruft ja gleich den vielvermögenden Alterspräſidenten des geſtrengen Nierens

forſchergerichts zum Fürſprecher an . Heiliger Simon Phariſäus , bitte

für den armen Sünder von Tarſen ! bitte inſonderheit für den unſittlichen

(Joh . 8, 7.) und frechen (Matth . 23, 23. 24.) Nazarener ! (Str . )

Anfrage an den „ Lutheran “ .

Im „ Lutheran“ vom 20. Jan. fanden wir einen Artikel (wir vers

muthen, aus der Feder des Herrn Dr. Seiß) , welcher die Grundſäße barlegte,

nach welchen im General - Council die Kanzel - Gemeinſchaft geübt werde.

Wir freuten uns und erkannten es rühmend an, in dieſem Artikel endlich eine

mal ehrlich, ohne alle Winkelzüge und unmißverſtändlich das Zugeſtändniß

ausgeſprochen zu ſehen , daß man im General-Council es allerdings für recht
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halte, unter gewiſſen Einſchränkungen auch Nicht- Lutheranern die lutheriſchen

Kanzeln zu öffnen. Auf unſere Kritif dieſer Stellung iſt nun im „Lutheran"

vom 3. März eine Antikritik erſchienen, welche die gegebenen, nach unſerer

Vorausſeßung deutlichen Erklärungen wieder in Nebel einhüllt. Da wir

nun nicht gewillt ſind, mit einem Gegner uns in ein Scheingefecht einzulaſſen,

ro erlauben wir uns, den Schreiber der Artikel vom 20. Januar und vom

3. März, ebe wir noch einmal antworten, aufzufordern, uns folgende zwei

dialogiſche Wahlfragen mit Ja oder Nein zu beantworten :

1. Sind unter den Nicht- Lutheranern, welchen die lutheriſchen Kanzeln

unter Umſtänden geöffnet werden ſollen , nur ſolche gemeint, welche mit 4.1-160

der lutheriſchen Kirche auch in allen ſogenannten Unterſcheidungslehren über

einſtimmen, denen alſo, um rechte Lutheraner im gewöhnlichen Sinne zu ſein ,

nichts fehlt, als der Name und die äußere Zugehörigkeit zu unſerer lutheri

( dyen Kirche ?

2. Sind unter denſelben nur ſolche gemeint, welche, wenn ſie, obgleich

ſelbſt rechtgläubig, doch Prediger irrgläubiger Gemeinſchaften ſind, darin als

Zeugen der Wahrheit ſtehen und daher gegen die Jrrthümer derſelben öffent

lid, auftreten ?

Eine runde Antwort auf dieſe Fragen wird nicht nur uns, ſondern auch

andere, die ein Intereſſe daran nehmen , in den Stand ſeßen, ein ficheres ge

redytes Urtheil über die im General - Council als allein berechtigt geltende

Praris in Betreff der Ranzelgemeinſchaft zu fällen . Eine von uns nicht

erwartete Verweigerung einer runden Antwort würde freilich uns auch eine

hinreidend klare Antwort ſein . .

Mirdlid - Zeitgeſchichtliche 8 .

I. America.

Wucher. Wie ein Chicagoer politiſches Blatt meldet, hat der „ Arbeiterbund von

Neu -England “ jüngſt ein Programm aufgeſtellt, deſſen erſter Saß folgendermaßen lautet :

„ Zinsnehmen in allen ſeinen Formen : Intereſſen, Dividende, Rente, Profit ac. iſt in

allen Fällen unzuläſſig, Sünde, undriſtlicy, unmoraliſo und muß baldigſt abgeſợafft

werben .“ Der zweite Saß iſt : „ Es gibt kein Reqt auf Eigenthum, außer dem durch

Arbeit oder freie Schenkung entſtandenen . Alle übrigen Formen des Eigenthums ſind

rechtlid ) und moraliſd unhaltbar . " Die „ Arbeiter - Union “ von New York gibt über

dieſes Programm das Urtheil ab, daß daſſelbe „ vom wahren Geiſte des neunzehnten Jahr

hunderts durchglüht ſei und weltbewegende Ideen “ enthalte. Die Wahrheit aber iſt, daß

dies Programm das Kind mit dem Bade ausſchüttet, zwar allerdings „ weltbewegende“,

aber zugleich weltumſtürzende und die bereits herrſchende Verwirrung in Abſicht auf die

Gerechtigkeits - Principien nur noch vergrößernde Ideen enthalte. So wahr es iſt, daß

das bei einem angeblichen Leihcontract fich Ausbedingen von Zinſen außer der Zurüder

ſtattung des Capitals, wobei contractlich der Debitor die Gefahr des Verluſtes von Capital

und Zinſen allein übernehmen muß und der Creditor ſido contractlich nichts als Gewinn

ausbedingt, ein ungleicher und darum ungerechter Contract, mit einem Wort Wucher iſt,

ſo unſinnig iſt es, jede Art von ,, Intereſſen “, jede „ Dividende“ aus einem Geſchäft, in
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welchem alle Theilhaber Gewinn und Verluſt gemeinſchaftlich zu tragen ſich verbinden ,

jede ,,Rente", jeben „ Profit“ u. ſ. w. für „ unzuläſſig, Sünde, undriſtlich, unmoraliſch "

zu erklären . Es iſt freilich immer ſo gegangen : wenn die in der Gewalt befindlichen

Habenden die wehrloſen Arbeitenden lange genug gedrüdt und ausgeſaugt hatten, dann

haben die leßteren endlich nicht nnr Gerechtigkeit gefordert, ſondern die Sache umgekehrt

und Gleiches mit Gleichem vergolten. Es iſt daher wohl aud ießt nicht ohne Grund zu.

fürchten, daß, wenn das „ Wuchern " der Capitaliſten noch länger ſo fort geht, wie bisher,

das Ende eine ſocialiſtiſdhe Revolution ſein dürfte, die die bisher bezahlten Zinſen ebenſo

ſoredlich als reidlic wieder einfordern wird. W.

Unioniſtiſche Toleranz . Der „Evangeliſt" berichtet, daß Spurgeon, der zur Ver

ſammlung der Ev. Alianz in New York eingeladen war, nicht kommen werde, nidyt nur,

weil es ihm ſein Geſundheitszuſtand nicht erlaube, ſondern audy, weil ihn der Secretär

der Allianz privatim erſucht habe, abzulehnen, da er (Spurgeon) eine Predigt über die in

der Taufe ſtattfindende Wiedergeburt ( Baptismal Regeneration) gehalten habe.

Dieſe Lehre iſt alſo ein ſo arger Mifflang, daß er die Harmonie der Allianz aufheben

würde. Sehr tröſtlich für uns Lutheraner ; denn hiernach wird man uns in der Ver

ſammlung der Allianz nicht vermiſſen , obgleich ſie eine möglicýſt vollſtändige Repräſen

tation der evangeliſchen Elemente der Chriſtenheit ſein will. W.

Die römiſch - katholiſchen Biſchöfe America's werden häufig in ben Zeitungen

als die genannt, welche ſich auf dem römiſchen Concil auch der ſogenannten liberalen Nich .

tung zuneigten . Wohl nicht ohne Grund iſt an der Wahrheit dieſes Berichtes zu zwei

feln und derſelbe mehr der Abſicht zuzuſgreiben, dieſen Biſchöfen in America ſo viel

Popularität zu wahren, als ſie haben. Auf der Provinzialſynode wenigſtens, welche die

hieſigen Biſdöfe im Jahre 1866 zu Baltimore gehalten haben, becretirten ſie bereits :

„ Idcirco divina eloquia eo plane sensu sunt accipienda , quae (quem ?) tenuit ac

tenet haec romana cathedra “ , d . i.: „ Darum ſind die göttlichen Ausſprüche durch.

aus in dem Sinne anzunehmen , welchen dieſer römiſche Stuhl feſtgehalten hat und

feſthält.“ So viel mag wahr ſein, daß einige amerikaniſche Biſchöfe niçt gerade

gewillt ſind, den Pabſttrohn auf den Trümmern ihrer Biſchofsſtühle erbauen zu helfen,

W.

Sonſt und jeħt in der lutheriſchen Kirche des Südens. Darüber ſūreibt der

„ Lutheran Visitors in ſeiner Nummer vom 23. Februar : „ Das Evangelium wurde

(ehedem) in gar manchen Kirchen, die ſich evang.- lutheriſd nannten, nicht in ſeiner Rein

heit gepredigt, die Sacramente wurden niçt dem göttlichen Worte gemäß gereicht. Auch

fehlten die Mittel, durch welche unſer engliſch redendes Volf eine richtige Kenntniß von

ſeiner Kirche bekommen konnte. Der Katechismus war bei Seite gelegt worden ; die uns

gelehrteſten Prediger dünkten ſich weiſere, beſſere und größere Leute zu ſein als Luther und

Melancton ; des Bekenntniſſes wurde nie gedacht; es hatte, ſagte man, ſein Wert getban,

und jeder Paſtor madyte ſich ſein eigenes Bekenntniß, jedes Gemeindeglied ſeinen eigenen

Glauben und das Volt ſaloß ſich der Kirche an, die ihm die bequemſte oder die einfluß.

reichſte war, oder die dem Bild der Kirche Chriſti am meiſten entſpracy, welches man ſich in

ſeiner Unwiſſenheit, ſeinem Stolz und ſeiner Selbſttäuſchung ſelbſt gemadt hatte. Doch

Gott ſei Dank, die Dinge haben ſich jeßt unter uns geändert. Man gebraucht den Kate

chismus ; man ſtudirt das Befenntniß ; die Kirche kehrt zu ihrer erſten Liebe zurüd ; ſie

wird wieder wahrhaft lutheriſch, nicht blos dem Namen nadı, ſondern in Wort und That,

in Lehre und Praris, im Glauben und Werken. Das hat der HErr gethan, und es iſt

ein Wunder vor unſeren Augen. Welch eine große und herrliche Veränderung iſt unter

uns ſeit den lezten fünfundzwanzig Jahren vor ſidy gegangen .“
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„ Anathema sit “ . Mit dieſen Worten werden in der römiſden Kirde gewöhn.

lich die Säße geſchloſſen, in denen die Lehren der Andersgläubigen verworfen werden.

Vor kurzem wurden wieder 21 ſolche Säße veröffentlicht, welche dem römiſchen Concilium

zu feierlicher Verwerfung vorgelegt worden ſind, die alle mit den Worten ſchließen :

„ Anathema sit !" Da nun diefe Worte ganz richtig von vielen mit den Worten über

feßt worden ſind : „Der ſei verflucht! " ſo haben ſich viele darüber entſeßt, daß die römiſche

Kirche ſo grauenhaft mit Fluch um ſich wirft. Selbſt vielen Katholiken iſt es daher bange

geworden, dies werde der römiſchen Kirche viel von ihrer Popularität nehmen. Sogar

der „ Matholiſche Glaubensbote “ von Louisville erklärt, „ die kirchliche Formel Anathema

sit ! dürfe man nicht mit der ſei verflucht!' überſeßen ; wer ſo überſebe, ,der ſei ver

flucht dumm '.“ Darüber ſtraft aber den „ Glaubensboten “ die „ Katholiſche Kirchenzei

tung" in New York vom 17. März. Sie ſchreibt: „ Dieſer Meinung müſſen wir aber

entſchieden widerſprechen. Mit Anathema iſt nach dem bibliſchen Sprachgebrauch die

Trennung von Gott bezeichnet, und wer von Gott getrennt iſt, der iſt verflucht. So

lehren ſchon die Apoſtel, und hätte St. Paulus deutſd geſchrieben , ſo würde er das Wort

Anathema, das er gebraucht, ganz beſtimmt auch überſeßt haben mit - der ſei ver

flucht ! " Man ſieht hieraus wieder, welch ein großer Unterſchied zwiſchen denen iſt, die

in der römiſchen Kirche geboren, und benen, die zu ihr abgefallen ſind. Jene ſchämen ſich

nod, alles zu verfluchen , was in irgend einem Puncte nicht mit dem Pabſte ſtimmt, die

Abgefallenen aber haben alle Scham ausgezogen.

Deffentliche Staatsidulen . In der „ luth. Zeitſchrift " wird berichtet, nog vor

wenigen Jahren ſeien die Presbyterianer alter Scule zu Gunſten der Errichtung von

Gemeindeſculen an der Stelle der öffentlichen Staatsſchulen geweſen : jeßt ſeit der

Vereinigung berſelben mit den Presbyterianern neuer Schule unterſtüßen und vertheidigen

ſie die Staatsíðulen als eine weſentliche Stüße unſerer republicaniſden Staatsform .

Seltſam ! Freilich ſind öffentliche Staatsſculen, in denen kein beſtimmter Religionsun

terricht gegeben wird, für die Republik nöthig und jeder gute Bürger hat für dieſelben

mit zu ſorgen, ſo viel er kann ; allein dieſe Staatsſchulen ſind nicht für die Chriſten ,

ſondern für die Unchriſten , die ihre Kinder ſonſt in gar keine Schule (diden würden. Für

driſtliche Gemeinden aber iſt es eine Scande, wenn ſie keine Gemeindeſçulen für ihre

Kinder errichten, in welchen dieſelben in Gottes Wort unterrichtet werden ; eine Scande

wenn ſie ſich ans Geiz und aus religiöſer Gleichgültigkeit durch die Staatsſpulen der

Mühe und Sorge, ſelbſt Schulen zu errichten , und der damit verbundenen Koſten über

hoben adten. W.

II. Ausland.

Folgende Canones de ecclesia ſind dem Concil unterbreitet :

Kanon 1. So einer ſagt: die Religion Chriſti ſei in keiner von Chriſtus ſelbſt gea

gründeten beſondern Gemeinſchaft beſtehend und ausgedrüdt, ſondern ſie könne von den

Einzelnen für ſich, ohne Rüdlicht auf irgend eine Gemeinſchaft, welche Chriſti wahre

Kirche ſei, in richtiger Weiſe gehalten und geübt werden - der ſei verflucht.

Kanon 2. So einer ſagt: Die Kirche babe von Chriſtus feine beſtimmte und un

veränderliche Verfaſſungsform erhalten, ſondern ſie ſei, gerade wie die ſonſtigen Gemein

ſchaften der Menſchen , je nach Verſchiedenheit der Zeiten den Wechſeln und Wandlungen

unterworfen geweſen oder könne ihnen unterworfen werden der ſei verflut.

Kanon 3. So einer ſagt: die Kirche der göttlichen Verheißungen ſei nicht eine

äußerliche und ſichtbare Gemeinſchaft, ſondern eine durdaus innerliche und unſigtbare —

der ſei verflucht

Kanon 4. So einer ſagt: die wahre Kirche ſei nicht ein in ſich einheitlicher Nörper,

ſondern beſtehe aus den verſchiedenen und zerſtreuten Gemeinſbaften chriſtlichen Namens
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und ſei über bieſelben ausgegoſſen ; ober : bie verídiebenen , gegenſeitig in ihrem Glau

bensbekenntniß von einander abweichenden und von der Vereinigung getrennten Gemein

(daften bilden gleidſam als Glieder oder Theile die eine und allgemeine Kirche Criſti —

der ſei verflucht.

Kanon 5. So einer ſagt: die Kirche Chriſti ſei nicht eine zur Erlangung der

ewigen Seligkeit durchaus nothwendige Gemeiſchaft, oder : die Menſchen können durd

die Ausübung einer jeden Religion ſelig werden – der ſei verflucht.

Kanon 7. So einer ſagt: eben dieſe Kirche Chriſti fönne in Finſterniß verſinken

oder von Mißſtänden angeſtedt werden , durch welche ſie von der ſeligmađenden Wahrheit

des Glaubens und der Sitten abirre, von ihrer urſprünglichen Einrictung abweiche oder

entartet und verborben endlich zu ſein aufhöre — ber ſei verfludit.

Kanon 8. So einer ſagt: die gegenwärtige Kirche Chriſti ſei nicht die leßte und

höchſte Anſtalt zur Erlangung der Seligkeit, ſondern es ſei eine andere zu erwarten durch

eine neue und vollere Ausgießung des Heiligen Geiſtes - der ſei verfluct.

Kanon 13. So einer ſagt: die wahre Kirche Chriſti, außerhalb deren Niemand

ſelig werden kann, ſei eine andere als die eine heilige katholiſche und römiſd -apoſtoliſde –

der ſei verflucht.

Kanon 14. So einer ſagt: der heilige Apoſtel Petrus ſei von dem HErrn Chriſtus

nicht als erſter aller Apoſtel und als ſichtbares Haupt der ganzen ſtreitenden Kirde einge.

reßt worden ; oder : derſelbe habe nur den Ehren - Primat, nicht aber den Primat der

wahren und eigenen Gewalt erhalten — der ſei verflucht.

Kanon 15. So einer ſagt: es ſei nicht nad des HErrn Chriſti ſelbſteigner Eina

feßung, daß der heilige Petrus in dem Primat über die ganze Kirche beſtändige Nachfolger

habe ; oder : der römiſche Pabſt ſei nicht kraft göttlichen Rechts der Nachfolger Petri in

eben dieſem Primat — ter ſei verfluct.

Kanon 16. So einer ſagt: der römiſde Pabſt habe nur das Amt der Aufſicht oder

Leitung, nicht aber die volle und höchſte Gewalt der Jurisdiction über die ganze Kirde ;

oder : dieſe ſeine Gewalt ſei feine regelmäßige und unmittelbare über alle und jeglice

Kirden – der ſei verflucht.

Kanon 17. So einer ſagt: eine unabhängige kirchliche Gewalt, wie ſolche nach der

Lehre der katholiſchen Kirche derſelben von Chriſtus ertheilt worden iſt, und eine oberſte

bürgerliche Gewalt können nicht in der Welt nebeneinander beſtehen, ſo daß die Rechte beis

der gewahrt bleiben - der ſei verflucht.

Kanon 18. So einer ſagt: Die Gewalt, welche zur Regierung des bürgerlichen

Staates nothwendig iſt, ſei nicht von Gott ; oder : derſelben ſei man nach Gottes ſelbſt

eignem Gefeße keine Unterwerfung (duldig ; ober : dieſelbe widerſtreite der natürlichen

Freiheit des Menſchen - der ſei verflucht.

Kanon 19. So einer ſagt : alle zwiſchen den Menſchen beſtehenden Rechte leiten

ſich von dem politiſchen Staat ab, oder : 18 beſtehe feine Autorität außer der von jenem

mitgetheilten der ſeine verflucht.

Kanon 20. So einer ſagt: in dem Geſeße des politiſchen Staates oder in der

öffentlichen Meinung der Menſchen ſei die oberſte Gewiſſensnorm für öffentliche und

ſociale Handlungen ; oder : auf dieſe Handlungen erſtreden ſich die Ausſprüche der Kirde

nicht, durch welche ſie über Erlaubtes und Unerlaubtes ſich äußert ; oder : es werde etwas kraft

bürgerlichen Rechtes erlaubt, was fraft göttlichen oder kirchlichen Rechtes unerlaubt iſt —

der ſei verflucht.

Kanon 21. So einer ſagt: die Geſeße der Kirche haben keine bindende Kraft, außer

ſofern ſie durd die Sanction der bürgerlichen Gewalt beſtätigt werden ; oder : dieſer bür

gerlichen Gewalt ſtehe es kraft ihrer oberſten Autorität zu, in Sachen der Religion Urtheil

und Entſcheidung zu geben der ſei verflucht.
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§ 42 .

In den Bann gethan werden kann nur, wer 1. no d am Leben

und zurechnungsfähig iſt, 2. ſich einen Bruder (Sdweſter) nennen

läßt oder ſo genannt ſein will ( 1 Kor. 5, 11. ), 3. ein communicirendes

Gemeindeglied ( 1 Kor. 5, 13.), 4. nur wer eine offenbare, ärger

lide Sünde wider Gottes Gebot begangen hat ( 1 Kor. 5, 11.),

oder einen Grundirrthum begt und deſſen klar überwieſen iſt

(Tit. 3, 10. 11. Röm. 16, 17. 2 Joh. 9–11 .), 5. trotz aller Ermah

nung und Beſtrafung ſich in ſeiner Sünde oder in ſeinem Irrthum ver

ſtodt und verhärtet hat und ſo als ein unverbeſſerlicher Undıriſt offen

bar geworden iſt (Matth . 18, 17. Tit . 3 , 10. 11. ), endlid 6. welchen

die Gemeinde (oder deren dazu beſtellte Vertreter) cinſtiin mig für

des Bannes würdig oder in den Bann" erklärt hat ( 1 Kor. 5, 1-5.

Matth . 18, 17.) . Nicht vollziehbar iſt daher der Bann 1. an

bereits verſtorbenen und an unzuredinungsfähigen
Perſonen

(Wahnſinnigen, Blödſinnigen , leiblidy Beſeſſenen a .), ſowie an Kindern

( Epbeſ. 6, 4. Deut. 21 , 18-21 .) , 2. die nicht Glieder der Ge

meinde ſind (1 Kor. 5, 13.), 3. welde, ſelbſt nidyt mebr Brüder ſein

wollend, die Gemeinde ſelbſt verlaſſen und ſich ſo, je nach Umſtän

den, ſelbſt in den Bann gethan baben ( 1 Joh. 2, 19.), 4. deren Sünde

oder Irrthum nidyt offenbar oder doch nicht ſo offenbar iſt, daß ihnen

und der Gemeinde dieſelben klar erwieſen werden können ( Joh . 13, 21. ff.

Tit. 3, 10. 11.), 5. deren Sünde oder Irrthum nur der menſdliden

Gebrechlichkeit und S d w adheit audy eines Chriſten angehört

(Gal. 6, 2. Jak. 3, 2.), 6. deren Sünte keine lebertretung göttliden
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Geſeßes und deren Irrthum kein das Fundament des Glaubens

umſtoßender iſt (Röm. 14, 1. ff. ), 7. die noch nicht nad göttlicher

Ordnung von ihrem Jrrthum oder von ihrer Sünde fruchtlos überzeugt,

ermahnt und geſtraft, und nodi nicht ſo als halsſtarrige und unverbeſſer

liche Jrrgeiſter oder Sünder offenbar geworden ſind (Matth. 18, 15—17.

2 Theſſ. 3, 14. 15. vergl. Tit. 3, 10. 11.), 8. über deren Bannwürdigkeit

ſich die Gemeinde nicht einigen kann ( 1 Kor. 5, 13.), endlicy

9. nicht an ganzen Gemeinden (Gal. 1,2.vergl.5,4 . 2 Sam . 15, 11.).

Anmerkung 1.

Auf die Frage : „ Wer iſt gewiſſenhafterweiſe der Kirchenzucht unter

worfen ?" antwortet Dannhauer : „ l. Der ſich einen Bruder nennen

läßt, ( 1 Cor . 5 , 11. ) ; 2. der ſeines Verſtandes mächtig iſt; 3. der ein

Glied der ſichtbaren Kirche iſt; 4. der noch am Leben iſt; 5. der ein

unbußfertiger Sünder iſt. Der Menſch ſelbſt aber, der geſündigt bat,

ohne daß es fidy auf ſeine Nachkommenſchaft erſtredt ( Hefel. 18, 4. ) . Der

Bruder , nicht die Brüderſchaft, nicht eine ganze Gemeinde von Brüdern ;

was die letzte Spitze der Kirdyenzudit betrifft, nemlich den Bann . Denn

dics hieße nicht nur eine Gemeinſchaft aus der Gemeinſchaft herauswerfen,

was unmöglich iſt, ſondern auch den Weizen mit dem Unfraut ausgäten , da

es feine ſichtbare Particularfirche gibt, in welder nidyt die unfidytbare ver

borgen läge . Aber 1. ein jeder Bruder, der höchſte wie der niedrigſte,

denn es beißt : Welchen ihr die Sünden behaltet, denen ſind ſie behalten ,

Joh . 20, 23. Und : So jemand iſt, der ſich läßt einen Bruder nennen,

1 Kor . 5, 11. Auf diejenigen, welche nur die Tauben mit der Kirchenzucht

angreifen , die Adler aber nicht anzurühren wagen, paßt, was J. Balentin

Andreä geſdhrieben hat in ſeinem Apologus S. 146. Dahin gehört daber

auch der Biſdyof und Vorgeſepte der Kirche, auch der Patriard ), auch der

Pabſt, auch der König und jeder, der ſonſt in einer chriſtlichen Republik der

höchſte iſt. 2. Ein Bruder , der ſeines Verſtandes mächtig iſt ; ein

Wahnſinniger aber oder ein leiblich Beſeſſener iſt kein Gegenſtand dieſes

(Binde-) Schlüſſels, weil er das , was er thut, nicht aus eigenem Antrieb

thut, ſondern von ſeinem ſchwarzen Gaſte getrieben . 3. Ein Bruder, der ein

Glied der ſichtbaren Kirche iſt, ſei es, daß er ſchon von der unſichtba

ren ausgeſchloſſen iſt, ein Chriſt aus dem Taufbund der Wurzel nach, wenn

auch nicht aus dem wahren Glauben dem Weſen nach. Hingegen hat dieſer

Sdylüſſel es nicht mit dem zu thun, welcher Glied einer fremden Gemeinſchaft

geworden iſt, z . B. ein erklärter Abtrünniger und Feind, ein überführter

Keßer, ein unheilbarer Sünder in den Heiligen Geiſt ; dergleidyen Sünder,

wenn er von uns ausgegangen iſt ſowohl der Geſinnung , als

dem Orte nach , nicht mehr Bruder iſt, und eben deswegen ,

weil er von uns ausgegangen iſt und ſich in Feindes land
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befindet, nicht mehr von uns firchlich in den Bann gethan

zu werden fähig , ſondern zu meiden , Tit. 3, 10. , nidyt zu dula

den , und für einen Feind zu halten und als ſolcher zu beh a n

deln iſt.. Daber , ſagt Hieronymus zu Tit. 3, 10. , heißt ein Reßer der

jenige, der ſich ſelbſt verurtheilt hat, weil ein Hurer, ein Ehebrecher, ein Mör

der und andere Laſter durch die Prieſter aus der Kirche vertrieben werden, die

Keßer aber ſelbſt das Urtheil über fic fallen , indem ſie aus freien Stücken

von der Kirche weichen “, welches Weichen die Verurtheilung des eigenen Ge

wiſſens zu ſein ſcheint. Anders iſt es mit einem Schismatiker, der ,ſpenſtlich

iſt (wie Luther redet), welcher ſich noch innerhalb der Grenzen der Kirche

befindet. Ich habe von dem Reßer geredet, nadıdem er von uns ausgegan

gen iſt, denn vor dem Ausgeben iſt er zu ermahnen ( Tit. 3 , 11. ) und zu

ſtrafen . 4. Ein Bruder, der noch am Leben iſt. Beide Schlüſſel

erſtreden ſich gleich weit ; ſowie die Abſolution bei einem Verſtorbenen eigent

lich nicht ſtatt hat, ſo auch nicht der Bann. Auch ſind die in Sünde Geſtor

benen nicht unbedacht zu verdammen , ba uns das , was die göttliche Gnade

im legten Kampfe und Athemzug in ihnen gewirkt habe, nicht bekannt ſein

fann . Petro genügte es , von Judas geſagt zu haben : Er ging an ſeinen

Ort. 5. Ein Bruder, der ein unbuß fertiger Sünder iſt, hinter ſich

gehend, halsſtarrig. Ich ſage, ein Sünder. Wie dem Unſchuldigen und

Gerechten kein Geſetz gegeben iſt, ſo auch keine Zucht. Der That nach war

auch Chriſtus und ſeine Apoſtel den Verfluchungen unterworſen , nicht ſo dem

Rechte nach. Ich ſage, ein unbuffertiger , nemlich derjenigen Sünden

überführt, deren kurz zuvor Erwähnung gethan worden , 1 Kor. 5, 11. Hier

her gehören diejenigen, welche durdy ſchändliche Dinge infam find oder keinen

ehrlichen Namen haben , welche von Buße nichts wiſſen wollen , Ruppler,

öffentliche Huren, Comödianten, mörderiſdie Zweifämpfer, die aus dergleichen

Sünden ein Handwerk machen . Dazu ſind noch zu nehmen die Unverſöhn

lichen , die in unauslöjdlichen Flammen des Zornes und Haſſes entbrannt

ſind ( Matth. 5 , 23. 24.), ſowie die, die ſich nicht ſtrafen laſſen wollen, die,

wie Avianus redet, kein demüthig Wort aus ihrem Halſe gehen laſſen , fan

gen an in der Beichte mit dem Pfarrer zu zanken, als wenn ſie ſich zu ihm

auf die Bierbank geſett. Rommen auch nicht darum zur Beidyt, daß ſie

Hunger und Durſt hätten nach der heilwärtigen Abſolution und Leib und

Blut des HErrn Chriſti, ſondern wollen allein den Pfarrer verſuchen , ob er

ſie auch wolle von der Beichte abſtoßen , wie ſie es feindlid) zu nennen pflegen,

auf daß ſie hernach bei der Obrigkeit Rlag - Artikel daraus machen ; welcher

ihr gottloſer Sinn daher zu vermerken , dieweil ſie ſich ſonſt nicht dringen um

den Beichtſtuhl, jebt aber in entſtandener Uneinigkeit kommt ſie es an . A18

dann halte ich für recht, daß man ihnen die Abſolution nicht mittheile, bis ſie

ſich mit ihrem Seelſorger vertragen .'" (Liber conscientiae. I , 1127—38 .)

Vergleiche das Zeugniß aus den Sdmalk. Artifeln und Luthers oben $ 40.

Anm. 2.
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Anmerkung 2.

Auf die Frage : Welche Sünden ſind der Kirchenzucht unterwors

fen ?" antwortet Dannhauer: „ Iin Allgemeinen die Sünden yan dir

das heißt entweder wider dich , indem ſie dich durch ein Unrecht beleidigen,

weldies , wenn es geringfügiger iſt, als der Streit über den erſten Rang im

apoſtoliſden Collegium , Matth. 18, 1. , und jede andere Uneinigkeit unter

Einzelnen , Freunden, Familiengliedern , Eheleuten, Collegen, Nachbarn u . 1. w . ,

der allgemeinen und außergerichtlichen Beſtrafung zugehört ; oder , vor dir,

öffentlid, vor deinen Augen, vor deinen Ohren , wodurch du zum Böſen entweder

gereizt oder verführt werden könnteſt. Alſo ausbrechende, nicht inwendig

bleibende Sünden verfallen dieſer Nuthe, die überweisbar ſind, die geſtraft wer

den können , aus Gewiſſensüberzeugung notoriſche, ärgerliche und an

ſteckende, ungeſtraft begangene, Deut. 27, 15., welchie entweder im weltli

chen Geridyt ſtraflos ausgeben, dergleichen die Korinthiſche Blutande war,

in deren Beſtrafung die Obrigkeit ihrem Amte nicht nachkam, oder die nur

äußerlich und oberfläd lidh, nidyt innerlid) und in dem Grunde des Gewiſſens

getroffen werden . Fehlt es an folder notoriſchen und öffentlichen Überweis

ſung, ſo hat die Cenſur ebenſo wenig Plaß, wie bei dem Verräther Judas,

als er noch nicht offenbar geworden war, welcher noch zum legten Sacrament

zugelaſſen wurde . Die Sdmalfaldiſdyen Artikel ſagen ausdrüdlicy: Nota

crimina, ſo in öffentlichen Laſtern liegen , pag . 352. " Hierauf thut Dann

bauer die Frage : „ Wie nun , wenn einem unvorſichtigen Zudytübenden

nicht das Recht fehlt, aber der Erweis ; wenn er in ſeinem Gewiſſen ganz

gewiß wäre, daß eine gewiſſe Perſon Ehebruch begangen habe, ja wenn er ihn

ſelbſt auf dem Diebſtahl ertappt hätte, es fehlten aber Zeugen, dieſer aber

wider den Cenſor einen Injurienproceß anhängig madyte, überdies Widerruf,

Abbitte und entweder eine Geld- oder eine Leibesſtrafe forderte?" und ant

wortet : „ Ein Zeuge iſt kein Zeuge , Num. 35, 30. Es iſt daher der

Beſtrafende (nach Hülſemann von der Beſtrafung S. 315.) gehalten , nad

dem Urtheil des Richters nicht nur die unverdienten Strafen zu leiden , ſon

dern auch den Widerruf und die Abbitte, die er wider ſein Gewiſſen nicht

leiſten darf, durch jede auferlegte Bußen zu erkaufen . Denn Sünde, derglei

dhen eine Lüge iſt, und einen Widerruf eines wirklich geidebenen Wortes oder

Werkes zu begeben, iſt um keines zu vermeidenden zeitlichen Uebels willen

1 Petr . 3, 15–17. 4, 15." Dannbauer fährt fort : ,, Inſons

derheit Sünden , die entweder in Gottes Wort ausdrüdlich

als der Zucht unterworfen genannt werden , als daß man die

Privatbeſtrafung nicht leidet und von fidy weiſt Matth . 18, 17., was einem

gröberen Verbrechen gleich zu achten iſt, wenn die Perſon auch die Auctorität

der Gemeinde für nichts adytet, unordentliches Weſen (drabia ), Zertrennung

und Aergerniß neben der Lehre ; oder ſolche, die zwar nicht als ſolde

genannt werden , aber um gleicher Geltung willen darunter

mitbegriffen ſind implicita per aequivalentiam) . Denn es iſt die
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Gewohnheit des göttlichen Geſebes, in der vornehmſten Art der Hand

lung anzuzeigen , was in anderen Dingen , jedoch mit Beadytung des Gleidy

maßes, zu befolgen ſei. Namentlich gehört bieber : 1. Gottloſigkeit ,

hündiſche und fäuiſche Verachtung des Wortes und Verabſäumung der

Sacramente, folder Menſchen, welche entweder die Perle anbellen und nach

dem , der ſie ihnen reicht, beißen, wie die Hunde, oder ſie zertreten, wie die

Säue Matth. 7, 6. vergl. 2 Petr. 2, 21. , welde nemlich ihren Wohlthäter

anfallen wie die Molofiſchen Hunde den Action " ( der nach der Mythologie in

einen Hirſch verwandelt worden war, weil er die Diana im Bade geſehen

batte) , „ Herodes, Porphyrius, Julianus, Hymenäus, Alerander, 1 Tim . 1,20 .

2 Tim . 4 , 14., oder die nichts begehren, als Eicheln , fich damit zu mäſten ,

nichts ſuchen, als Roth , ſich darin zu wälzen und zu ſchlafen und ſo im

Sdymuß ihr Leben hinbringen. Wenn ſolche Verachtung in Halsſtarrigkeit

ausläuft, verdient ſie Ausrottung aus dem Volfe Gottes . Gen. 17, 14 .

2. Keßerei , wenn ſie noch nicht gänzlich von der äußerlichen Gemeinſchaft

flüchtig geworden, noch nicht bis zur äußerſten Verhärtung gediehen, ſondern

mit dem Wahne übertüncht iſt, als ob ihre oder die gegentheilige Meinung

nicht wider den Glaubensgrund anſtoße; mit welcher Meinung behaftet einſt

Meletius, Biſchof von Thebais , zwar erſt die Irrthümer des Arius dem

Petrus von Alerandrien entdeckte und widerlegte, jedoch denſelben nicht ause

geſchloſſen haben wollte. Wenn einer in folcher Meinung fich verhärtet und

keine Zeiden gegentheiligen Mißfallens von ſich gegeben hat, ſo verfällt er der

Kirdyenzucht. Derſelben können auch die Nicodemiſten, die Heuchler, die

Libellatifer nicht entfliehen, welche heutzutage unter dem Pabſtthum die Noth

wendigkeit zu beidyten mit Geld abfaufen , indem ſie einen Sicherheitsbrief

nehmen. 3. 3 auberei, Aberglauben, eitle Beobachtung . Daher

wurde Aquila , vorher jüdiſcher Profelyt, hernach Chriſt und Bibelausleger

weil er hartnädig der Sternbeuterei befliſſen war, aus der Kirche geſtoßen .

4. Synkretis m u 8 , beſtehe er nun in Gemeinſchaft mit Jrrglau

ben (welchen Synkretismus das Concil von Laodicäa dem Bann übergibt:

daß man mit Keßern oder Schismatifern nicht beten ſolle, ſiehe Canon 32 .

und 33. Solche Sidyemíche Samaritaner zu hafſen , befennt Syracy

50, 28. , das heißt, wie Matheſius es erklärt, er pronuntiire und verkündige

ſie hiemit in den Bann ); oder beſtehe er in bürgerlich -ebelider Ge

meinſchaft, vermöge welcher ſich ein Chriſt mit einem jüdiſchen , türlijden ,

heidniſden Weibe vermiſcht.* ) Tertullian ſagt in ſeiner Epiſtel ad uxorem ,

daß auch dieſe son aller Gemeinſchaft der Brüderſchaft nach dem Briefe des

Apoſtels fern zu halten ſind, indem derſelbe ſagt : Mit einem ſolchen ſollt ihr

aud nicht effen . 5. Gottesläſterung , Meineid, Sabbathsſtändung .

6. Halsſtarrige Widerſetzlichkeit gegen die dreifache Hierarchie, nemlich

*) Dieſer Fall dürfte nur in früheren Zeiten unter anderen Verhältniſſen ſo ärgerlich

geweſen ſein , daß er der Kirchenzucht bis zum Bann unterwarf.
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gegen die Eltern, gegen die Herren und Frauen , und Rebellion gegen die

Obrigkeit; Hurenhandel, Menſchenraub durch heimliche Verlobung, unver

föhnliche Feindſchaft, beſonders zwiſchen Eheleuten , Eheſcheidung ohne rechten

Grund, Duell , nagender Wudyer, ungeredyt habſüchtiger und filziger Geiz,

eine beißige Zunge, Verfertigung eines Pasquills und Verbreitung deſſelben,

unnatürliche Luſttollheit, Ehebruch , Blutſtande , bekannte Sodomiterei,

Solemmerei Luc . 15 , 13. , wüſtes unordentliches Weſen 1 Pet. 4, 4., die

Mutter der Trunfenbeit, die Großmutter des Verderbens; und daher alle

Verhärtung, Verblendung, geiſtliche Beſeſſenheit des Satans ." (A. a . D.

S. 1122–26 .)

( Fortſeßung folgt. )

Die Communion unter beider Geſtalt.

Möchte die hocheilige vatikaniſche Synode nicht auch einige Rüdſicht

auf uns Buſchmänner nehmen ? - Denn wir ſind immerhin Chriſten ! Hatte

doch auch das Basler Concil die Freundlichkeit, den Wünden der armen

Huſſiten Erwägung zu ſchenken . Und — wir wollen es nur gleich ſagen –

wir haben einen gauz ähnlichen Vorſchlag, wie die Böhmen in den Tagen

Eugens. -

Sollte es nämlich nicyt zweckmäßig ſein , ſtatt des Unſehlbarkeitsdogmas

lieber die Frage Von der Communion unter beider Geſtalt aufs

neue zu discutiren ?

Nicht als ob uns die überaus finnreichen Vernunftſdlüffe unbekannt

wären, mit welchen die Scholaſtifer zu beweiſen verſuchten, daß auch die des

Kelchys beraubten das Blut Chriſti empfingen . Denn geſest ſelbſt, es wäre

ſo ; ſo folgte daraus doch nicht im geringſten , daß wir den größeren Theil der

Chriſtenheit des ihm beſtimmten Abendmahlweines berauben dürfen . Dder

taufen wir ohne Waſſer, weil der Heilige Geiſt ja auch unter dem

Worte vorhanden iſt ? Ganz gewiß nidyt! Sondern obwohl es ein Hei

liger Geiſt iſt, den wir mit dem Worte und mit dem Waſſer empfangen ; 10

muß doch beides geſchehen : das Sprechen des Wortes und das Beſprengen

mit Waſſer. Und zwar aus feinem geringeren Grunde, als weil Chriſtus es

alſo befoblen hat.

Aber wir können uns jenen fcholaftiſden Bernunftſchluß ſelber feines

weges gefallen laſſen . Weil Chriſti Leib nidyt ohne Blut iſt - ſo ſagen ſie -

darum empfangen auch die das allerheiligſte Blut, welche blos die Hoſtie

empfangen. — Denn wenn dem ſo iſt, ſo ſchließen wir weiter : „Weil Chriſti

Leib nicht ohne ſein Blut iſt, ſo iſt es auch nicht ohne feine Seele. Seine

Seele aber iſt nicht ohne die Gottheit. Weiter folgt : daß ſeine Gottheit

nicht ohne den Vater und den Heiligen Geiſt iſt. Daraus folgt, daß im

Sakrament, auch unter einer Geſtalt, die Seele Chriſti und die heilige Drei
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faltigkeit gegeſſen und getrunken wird, ſamt ſeinem Leibe und Blut. Daraus

folgt, weil die Gottheit nicht ohne die Creatur iſt, ſo muß Himmel und Erden

auch im Sacrament ſein ; daraus folgt, daß die Teufel und die Hölle auch

im Sacrament find; daraus folgt, daß wer das Sacrament (auch einerlei

Geſtalt) iſſet, der friſſet den Biſchof zu Meißen mit ſeinem Mandat und

Zettel ; daraus folgt, daß der Biſchof zu Meißen muß einen größern Leib

haben denn Himmel und Erden : und wer will alle Folge immermehr

erzählen ? Aber zuletzt folgt auch daraus , daß alle ſolche Folger : Narren ,

blind, toll, unſinnig , raſend, thöricht und tobend ſind: dieſe Folge iſt gewiß. ')

Es dürfte darum wirklich gerathen ſein, ſich ſolcher Folgerungen durch

aus zu entſchlagen und bei dem Teſtamente Chriſti zu bleiben . Denn unſer

HErr JESUS Chriſtus in der Nacht, da er verratben warb, nahm er das

Brod, dankete, brach es und gab es ſeinen Jüngern und ſprach : Nehmet hin

und eſſet, das iſt mein Leib. Und nahm den Keld), danfete und gab ihnen

den und ſpracy: Irinket alle daraus ! denn das iſt das Blut des

neuen Teſtaments, das für viele zur Bergebung der Sünden vergoſſen wird .

Das iſt Chriſti Teſtament! Und wir ſollten es ändern ? Beradytet man

doch eines Menſchen Teſtament nicht, wenn es beſtätigt iſt, und nimmt nichts

davon . Feſt aber wird ein Teſtament durch den Tod .

Wäre es nun nicht ſchändlich, wenn Mr. Peabody jedem Waiſenfinde

in Amerika einen Dollar vermacht hätte , und ſeine Teſtamentsvollſtreder

wollten dieſe Gabe auf die Waiſenkinder von Majſachuſets beſchränken ? —

Sebt ſo handelt ihr !

Aber – wendet Bellarmin ein das : , Trinket alle darauss ſagt

Chriſtus ja nicht zu allen Chriſten , ſondern zu den Apoſteln allein ! Zu

den Apoſteln allein ? Nun ſo gilt auch das : „ Nehmet hin und eſſet den

Apoſteln allein ! Ja das ganze heilige Nadıtmahl den Apoſteln allein ! Denn

zu denſelben, zu welchen er ſagte : „Nehmet hin und eſſet-, hat Er auch geſagt :

„ Trinket alle daraus“. Der Einwand des Jeſuiten iſt alſo eine erbärmliche

Ausrede. Ja wenn Chriſtus geſagt hätte : Nehmet und eſſet ! Nehmet und

trinket ! Künftig aber theilt blos das Brod aus ! Bis ſich aber eine

Bibelhandſchrift vorfindet, in welcher alſo geſchrieben ſteht; wollen wir getroſt

bei den Worten Chriſti bleiben, die durch Matthäus, Markus, Lukas und

Sankt Paulus bezeugt ſind.

Und wo wäre beute das heilige Sakrament, wenn die Einſepungsworte

niemandem als den Apoſteln gegolten Hätten ? Denn der Leichnam des hei

ligen Johannes ruht unter den Trümmern von Epheſus , und der des heiligen

Jakobus in den Höhlen Jeruſalems. Das Teſtament des Sohnes Gottes

wäre in dieſem Falle mit ihnen eingeſargt und verídarrt. — Aber ich ſehe,

ſo unverſtändig ſeid ihr nicht! Wollt es den Apoſtel- Nachfolgern laſſen ! -

Wer ſind nun dieſe Apoſtel-Nachfolger ? Sind es die Biſchöfe? Wobl aber

!

1) Luther von Wald , XIX, 1689. 1690 .



136 Die Communion unter beider Geſtalt.

dann tretet ihr den Prieſtern zu nahe ! Oder die Prieſter ? – Seien es denn

die Prieſter. Aber nun macht auch damit Ernſt! Gebt den Prieſtern das

Nachtmahl und den Laien das Zuſehen . Hört ihr wohl: das Zuſehn !

Denn ein halbes Nachtmahl hat Chriſtus für niemand geordnet. Und dochy

handelt ihr anders. - Mögen wir alſo unter den Nachfolgern der Apoſtel :

die Biſchöfe oder die Prieſter oder die faien verſtehen, mit der römiſchen Praris

kommen wir jedesmal in Conflikt. Chriſtus hat einmal nur ein Nachtmahl

angeordnet und das war ein ganzes.

Uebrigens hat der Heilige Geiſt auch dafür geſorgt, daß wir nicht im

Unklaren darüber wären, wem die Theilnahme am Nacıtmahl nach dem Tode

der Apoſtel gebühre. Denn der heilige Paulus bezeugt, daß es allen ſeinen

Corinthern gebübre . Und zwar ganz und unter beider Geſtalt. Ja

er lehrt das nicht als etwas neues und ſonderliches ; vielmehr ſetzt er es überall

als ſelbſtverſtändlich voraus. Zum deutlichen Zeichen, daß dies das rechte

und urſprüngliche Verſtändniß des Teſtaments Chriſti geweſen. So ſagt er

1 Cor . 10 , 21 .: , 3hr (Corinther) könnt nicht zugleich trinken

des HErrn Keld und der Teufel Kelch." Er ſagt nicht: des HErrn

Blut trinken ; denn hätte er ſo geſagt, ſo würden die Papiſten gleich einwen

den : Ja ! des HErrn Blut empfängt, auch wer blos die Hoſtie empfängt,

Sondern er ſagt: des HErrn Keldi trinken . Alſo tranken die Empfän

ger des Briefs — und das waren die korinthiſchen Chriſten insgemein –

auch den Kelch. Ein gewöhnlicher Keld kann aber nicht gemeint ſein ;

denn der Apoſtel ſagt: des HErrn Kelcy . Seht ſo hat euch der Heilige

Geiſt alle Spalten vermauert, durch welche zu entſchlüpfen ihr ſonſt ſo

gewandt ſeid . Es bleibt euch nichts übrig als zuzugeben : der heilige Paulus

bat die Corinther insgemein beides den Kelch des HErrn trinken und das

Brod des HErrn eſſen gelehrt. Hat er's aber gelehrt, ſo iſt dies und dies

allein das rechte Verſtändniſ und der rechte Gebrauch der Einſepungsworte. —

Es würde auch nichts nüßen, wolltet ihr die ebenangeführte Stelle benagen .

Denn es gibt deren noch mehr. So ſagt der Apoſtel im eilften Kapitel

deſſelben Briefes : „ So oft ihr von dieſem Brod eſſet und von dieſem

Kelch trinket ; ſollt ihr des HErrn Tod verkündigen , bis daß Er

fommt. " Dieſe Ermahnung gilt nicht bloß den Corinthern, die zur Zeit

des Apoſtels lebten . Denn von ihnen hat keiner ſo lange gelebt, bis der

HErr kam. Sondern ſie gilt den Corinthern aller Zeiten. Pauli Zeitge

noſſen und ihren ſpäteſten Nachkommen. Ja allen Chriſten bis zum jüngſten

Gericht. Denn ein ſolcher Sonderling wird duch kaum jemand ſein, daß er

ſagt: die Corinther ſollten fo thun, aber die Galater nidyt. Mit dent

ſelben Grunde könnte man ja auch behaupten : Nur die Galater ſollten

im Geiſte wandeln, nicht auch die Corinther. [Gal. 5, 25] . — Alle Chriſten

rollen alſo bis zum jüngſten Tage den Tod Chriſti verkündigen . Und zwar

jedesmal , wenn ſie von dem geſegneten Brode eſſen und von dem geſegneten

Kelche trinken . Alſo müſſen ſie doch bis zum jüngſten Tage von der
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geſegneten Brode eſſen und von dem geſegneten Kelche trinken ! — Sieh ! ſo

wenig hat der heilige Paulus auf die Defrete der allgemeinen Synode zu

Koſtniß Rüdſicht genommen ! Iſt es da wirklich ein ſo großes Verbrechen ,

daß wir es lieber mit dem Apoſtel als mit den Roſtnißern halten ? daß w

thun, wie die Schrift will ? daß wir immerdar alles drei thun : den Leib

Chriſti eſſen, das Blut Chriſti trinken und den Tod Chriſti verkündigen ;

bis der Sohn des Menſchen auf den Wolfen des Himmels kommt ?

Und nachdem der heilige Paulus ſeinen Corintbern geſagt : daß ſie bei

dem Eſſen des Brodes und bei dem Trinken des Kelches den Tod Chriſti ver

kündigen ſollen ; fährt er fort : „ Welcher nun unwürdig von dieſem Brode

iſſet oder von dem Kelch des HErrn trinkt, der iſt ſdyuldig an dem

Leibe und Blute des HErrn ." Er ſagt nicht: „Welcher Apoſtel;" noch

weniger : „ Welcher Prieſter " ; - fondern : „ Wer überhaupt" . Und im

28ſten Verſe: „ Der Menſch [das iſt: Jeder ] prüfe ſich ſelbſt, und alſo effe

er von dieſem Brod und trinke von dieſem Reldhe; denn welcher un

würdig iſſet und trinket , der iſſet und trinket ihm ſelber das Gericht,

damit daß er nicht unterſcheidet den Leib des HErrn ." Der Menid,

d . i . Jeder ſoll alſo eſſen und trinken . Jeder fic prüfen. Denn der Apoſtel fährt

fort : „ darum [weil ſo viele ſich nicht prüfen, unwürdig den Leib Chriſti

eſſen und das Blut Chriſti trinken] darum ſind auch ſo viele Schwache und

Kranke unter euch, und ein gut Theil ſchlafen . " [1 Cor. XI, 30.]

Im 12ten Kapitel aber erklärt der Apoſtel noch einmal: „Gleichwie ein

Leib iſt und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wiewohl

ihrer viele ſind, ſind ſie doch ein Leib ; alſo auch Chriſtus. Denn wir find

durch einen Geiſt alle zu einem Leibe getauft, wir ſeien Juden oder Griechen ,

Knechte oder Freie ; und ſind alle zu einem Geiſte getränkt." —

Und wie die Apoſtel vorangingen , ſind ihnen ihre Schüler gefolgt.

Schreibt doch der heilige Ignatius an die Philadelphener : „ Seid fleißig,

ein Nadtmal zu braucien ! denn das Fleiſch unſeres HErrn JESU Chriſti

iſt eines und es iſt nur ein Kelch zur Einheit ſeines Blutes . “ 1 ) – Und

wie treulich die Chriſten das Wort ivres. Heilandes und das Beiſpiel der

Apoſtel befolgten , zeigt die zweite Apologie des Juſtinus. Da beſchreibt der

Märtyrer nämlich dem Kaiſer Antoninus den chriſtlichen Gottesdienſt :

„ Nach Beendigung des Gebetes grüßen wir uns gegenſeitig mit einem Kuſſe.

Dann wird dem Vorſteber der Brüder : Brod und ein Kelch gebracht, darin

Wein und Waſſer gemiſcht iſt. Sobald felbiger ſolches empfangen hat, ſagt

er dem Vater aller Dinge, durch den Namen des Sohnes und des Heiligen

Geiſtes, Lob und Preis . Inſonderheit ſagt er dafür Dant, daß Er uns

dieſer ſeiner Gaben gewürdigt hat. Nach Beendigung des Gebets und der

1) Σπουδάζετε ούν μια ευχαριστία χρήσθαι μία γάρ σαρξ του κυρία

ημών Ιησού Χριστού, και ένα ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού.

Epistola ad Philadelphenses cap . IV.
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Dankſagung aber bekräftigt die ganze anweſende Gemeinde ( alles) mit einem :

Amen. Amen aber iſt ein hebräiſches Wort und bedeutet : ja ja es ſoll alſo

geſchehen . ... (darnach) geben die bei uns ſogenannten Diafone

iedem der Anweſenden Antheil an dem geſegneten Brode

und an dem Weine und Waſſer. " ) Und ſo hat es ſeitdem die ganze

chriſtliche Kirche, die abendländiſche und die morgenländiſdie gehalten . Was

die morgenländiſche anlangt, ſo bezeugt Baſilius : „ Was iſt einem Chriſten

eigenthümlich ? Sich von aller Befleđung des Fleiſches und des Geiſtes zu

reinigen, die Heiligung in der Furcht Gottes und in der Liebe Chriſti zu voll

bringen und keinen Makel noch Runzel oder dergleichen etwas zu haben ;

ſondern beilig und unbefledt zu ſein und ſo den Leib Chriſti zu eſſen und

ſein Blut zu trinken . " ) Und der heilige Cyrill von Jeruſalem ruft

in ſeiner 4ten Ratecheſe den Ebengetauften (nicht den Prieſtern ) zu , die zum

heiligen Abendmahl kamen : „ Darum wollen wir mit aller Zuverſicht Leib

und Blut Chriſti genießen . Denn unter der Geſtalt des Brodes wird dir

der Leib [ Chriſti ], und unter der Geſtalt des Weines wird dir

das Blut [Chriſti] gegeben .“ 3) Und ein andermal : „ Wenn du nun

den leib Chriſti empfangen haſt, fo komme auch zu dem Kelch ſeines

Blutes. Strece aber deine Hände nicht aus, ſondern neige dich und ſprich

ehrfurchtsvoll und anbetend : Amen . Und beilige dich, indem du auch

von dem Blute Chriſti empfängſt.“ 4) Ja der heilige Chryſoſtomus

erklärte ſeiner Gemeinde : „ Zwiſchen dem Prieſter und denjenigen, welden

er vorſteht, iſt kein Unterſchied. Auch nicht da, wo es fich um die heiligent

Geheimniſſe handelt. Denn wir alle werden ihrer gewürdigt . Nicht wie

im alten Teſtament, da etwas anderes der Prieſter, der ihm Untergebene

etwas anderes aß ; da das Volt fein Necht hatte, das zu genießen, was der

Prieſter genoß . So iſt es jest [ d. i . unter dem neuen Teſtament] nicht.

1) Ευχαριστήσαντος δε του προεστώτος και επευφημήσαντος παντός

του λαού, οι καλούμενοι παρ' ημίν διάκονοι , διδόασιν

εκάστω των παρόντων μεταλαβείν απο του ευχαριστη

θέντος άρτο και ο ί ν 8 και ύδατος. Justinus Apologia II .

Opera Coloniae 1686. Fol. Seite 97 C. D. E.

2) και ούτως έσθίειν το σώμα του Χριστού και πίνειν το αίμα. Basilius .

Moral . Reg. 80. ca. 18. Baſilius ſtarb 378 nady Chr.

3) ώστε μετά πάσης πληροφορίας ως σώματος και αίματος μετα

λαμβάνωμεν Χριστου : έν τύπω γάρ άρτα δίδοται σοι το σώμα, και εν τύπο

οΐνα δίδοται σου το αίμα. Cyrillus Hierosolymitanus. Cat. mystag. IV.

Der heil. Cyrill iſt im Jahr 386 geſtorben .

4) μετά το κοινωνήσαι σε του σώματος Χριστού, προσέρχε και το

ποτηρία του αίματος , μη ανατείνων τας χείρας , αλλά κυπτων, και τρόπο

προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγων το 'Αμήν. αγιάζι και εκ του αίματος

μεταλαμβάνων Χριστού . Cyrillus Hierosolymitanus Catech , mystag . V.
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Sondern allen wird ein und derſelbe Leib , ein und derſelbe

Beder gereidyt ." )

Was aber den Occident betrifft, ſo ſchreibt Cyprianus : „ Wie lehren

wir oder wie ermahnen wir [die Chriſten] in dem Bekenntniß des Namens

( JESU ) ihr Blut zu vergießen , wenn wir ihnen, während ſie im Begriff

ſind zur Schlacht zu ziehen , das Blut Chriſti verweigern ? Oder wie machen

wir ſie zum Trinken des Märtyrer - Kelches geſchidt, wenn wir ſie nid )t zuvor

zum Trinken des Kelches des HErrn in der Kirche kraft des Kommunions

redytes zulaſſen ?“ 2)

Deshalb verlangte auch der Kaiſer Theodoſius das heilige Abendmahl

unter beider Geſtalt. Und Ambroſius verweigerte es ihm nicht, weil

er fein Prieſter ſei; ſondern weil das Blut der Männer von Theſſalonich an

ſeinen Händen klebte. „ Wie willſt du — ſo rief er dem Kaiſer an der

Schwelle der Kathedrale von Mailand zu wie wilſt du deine Hände aus

ſtrecken, die noch von dem Blute der ungerecht Erſchlagenen tropfen ? Wie

willſt du den hodyheiligen Leib des HErrn mit ſolchen Händen empfangen ?

Wie wirſt du das koſtbare Blut deinem Munde zuführen , da du

durch dein zorniges Wort ſo viel Blut wider die Geſepe vergoſſen haſt ! " 3)

Nicht minder deutlich redet der heilige Auguſtin . „ Was ſoll denn

ſo ſagt er von denen die ſich zur Aufnahme in die Kirche gemeldet hatten

was ſoll denn die ganze Zeit, während welcher fie den Plaß und den Namen

der Katechumenen haben ; was bezweckt ſie denn anders als : daß ſie hören,

welches der Glauben des Chriſten und wie ſein Leben beſchaffen ſein ſoll; auf

daß ſie, wenn ſie ſich ſelber geprüft haben, alſo von dem Tiſche des HErrn

eſſen und von ſeinen Kelche trinken ." )

1 ) ομοίως γάρ πάντες αξιούμενα των αυτών, ου καθάπερ επί της πα

λαιάς τα μεν ο ιερεύς ήσθιε, τα δε ο αρχόμενος, και θέμις ουκ ήν τω λαώ

μετέχειν , ών μετείχεν ο ιερεύς· αλλ' ού νύν, αλλά πάσιν εν σώμα πρόκειται και

TÒ TOTHplov by . Chrysostomus, homilia XVIII. in post . ep . ad Corinthios .

Der heil . Chryſoſtomus ſtarb im Jahre 407.

2) Nam quomodo docemus aut provocamus eos in confessione nominis san

guinem suum fundere, si eis militaturis Christi sanguinem denegamus ? aut

quomodo ad martyrii poculum idoneos facimus, si non eos prius ad bibendum

in ecclesia poculum Domini jure communionis admittimus ? Cyprianus, Epist.

54 ad Cornelium Romanum Ep . de admittendis lapsis ad communionem .

3) πώς δε τας χείρας εκτενείς αποσταζούσας έτι του αδίκυ φόνο το

αίμα ; πως δε τοιαύταις υποδέξη χερσί του δεσπότε το πανάγιον σώμα ; πως

δε τω στόματι προσοίσεις το αίμα το τίμιον , τοσούτον διά τον του θυμού

hópov & xxéas apavópos alpa; Theodoretus , Historia ecclesiastica lib . V..

ca. 18.

4) Quid autem aliud agit totum tempus, quo catechumenorum locum et

nomen tenent, nisi ut audiant, quae fides et qualis vita debeat esse Christiani ;

ut , quum se ipsos probaverint, tunc de mensa Domini manducent et de

calice bibant. Augustinus , De fide et operibus ca. 9.
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Auch die alten römiſchen Biſchöfe ſtehn hier treulich zur Schrift. So

läßt das Panoniſche Recht Biſchof Julius von Rom ſagen ' ) : Es gäbe

Leute, die den Gemeinen Brod in Wein getaudit anſtatt des Brodes und

des Keldes reichten . 2) Allein das ſei nicht zu billigen ; denn es widerſtreite

dem Evangelium , in weldiem Chriſtus den Apoſteln ſeinen Leib und ſein

Blut dargegeben . Werde doch die Gabe des Brodes geſondert, geſondert die

des Keldes erwähnt. *) — Wenn aber Papſt Julius der erſte eine verbält

niſmäßig ſo unbeträdytliche Veränderung des Teſtaments Chriſti nicht dul

dete, was würde er zu einer Berſtümmelung geſagt haben , wie ſie heute in

ſeiner Kirche gemein iſt ! Aber was debattiren wir über das : „Wenn' und

das Würde . Wiſſen wir doch, was die römiſchen Biſchöfe fagten, als

die Verſtümmelung des Sakramentes zum erſtenmale an die Pforten der

Kirche klopfte . „ Wir haben erfahren - ſo ſchreibt Papſt Gelaſius an die

Biſchöfe Majoricus und Johannes daß gewiſſe Leute nur von dem heili

gen Leibe nehmen , fich dagegen des Relches mit dem heiligen Blute enthalten .

Dieſe Leute follen, weil ſie von wer weiß welchem Aberglauben gefangen

gehalten werden, die Sakramente entweder vollſtändig oder gar

nicht empfangen . Denn die Zertheilung eines und deſſelben Geheim

niſſes kann nicht ohne große Heiligthumsſchändung geſchehn .") " — Damit

meint Gelaſius die Manicäer, ( nicht die Roſtnißer ], wendet Bellarmin ein .

reilich nicht die Koſtnißer, ſondern die Leute, die das Sakrament damals

verſtümmelten ! Aber thut das der Gewalt jener Worte den allermindeſten

Eintrag ? Iſt der Sap : ,,,Die Zertheilung eines und deſſelben Geheim

niſſes fann nicht ohne große Heiligthumsſchändung geſchehen "" — nicht

ganz allgemein ? Muß man nidit um dieſes Sapes willen alle , alſo

auch die heutige Sakramentsverſtümmelung, als widergöttlich verwerfen ?

Inſonderheit ſollten die Vertheidiger der päpſtlichen Unfehlbarkeit hier

einen Augenblic ſtille halten . Denkt doch: ein Papſt erklärt hier ex cathedra,

daß die Zertheilung eines und deſſelben Geheimniſſes nicht

ohne große Heiligthumſchändung oder Verruchtheit geſdeben

kann !

1) Decreti Pars III , Dist. II , ca. 7.

2 ) Alios quoque intinctam eucharistiam populis pro complemento com

munionis porrigere. A. a. D.

3) Illud vero, quod pro complemento communionis intinctam tradunt

eucharistiam populis , nec hoc prolatum ex evangelio testimonium recipit ,

ubi apostolis corpus suum et sanguinem commendavit. Seorsum enim panis , et

seorsum calicis commendatio memoratur. A. a. D.

4) Decreti Pars III , Dist. II , ca. 12. Comperimus autem , quod quidam ,

sumta tantummodo corporis sacri portione, a calice sacri cruoris abstineant.

Qui proculdubio (quoniam nescio qua superstitione docentur obstringi ) aut

integra sacramenta percipiant , aut ab integris arceantur ; quia divisio unius

ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire.
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Daß aber der Satz des römiſchen Biſchofs Gelaſius durch Jahrhunderter

ja bis über den Zenith des Mittelalters hinaus galt, zeigt eine Wolfe von

Zeugen . So erklärt Paſchaſius Rabbert, Abt von Corvey : „ Es iſt Chriſtus

allein, der dies Brod bricht und es durch die Hand (ſeiner) Diener an die

Gläubigen austheilt. Er ſagt: Nehmet hin und trinket alle daraus — ſowohl

ihr Diener als auch ihr übrigen Gläubigen - ! Dies iſt der

Relch meines Blutes, der Kelch des neuen und beſtändigen Teſtamente3 !" )

Und Decumenius: „ Wenn der HErr dir in gleicher Weiſe den Tiſch

und den Kelch ſeines eigenen Leibes und Blutes darbietet wie dem

Armen ; — wie wagſt du denn ihn (den Armen ) von deinem Tiſche auszu

ſchließen und zu veracyten ? “ 2)

Noch im 12ten Jahrhundert erklärte der Abt Petrus von Clugny :

„ Wenn es feititebt, daß der Apoſtel dies (1 Cor. XI. ) nicht von irgend einem

beliebigen Menſden, ſondern von einem jeden geſagt hat ; ſo iſt es falſch, was

ihr behauptet, daß es blos von denen, die bei der Mahlzeit des HErrn anwes

ſend waren , geſagt ſei. Vielmehr iſt es wahr, — lehrt doch ſo die apoſtoliſche

Autorität - , daß nicht nur die, von denen ihr es zugebt, ſondern daß jeder

beliebige , durchaus jeder das Brod des HErrn eſſen und den Kelch

des HErrn trinken , alſo nach demſelben Apoſtel Leib und Blut des

HErrn genießen könne.“ 3)

Etwa 100 Jahr ſpäter, alſo zu einer Zeit, in welcher ſchon hie und da

einige anfingen , ſich aus Aberglauben einer verſtümmelten Communion zu

bedienen , ſdrich Albert der große : „ Chriſtus hat ( ſeinen Jüngern ) ſeinen

Leib unter der einen Geſtalt, der des Brodes gegeben, unter der andern Ge

ſtalt, der des Weines, ſein Blut ; und ſo hat er es , uns zur Nachadytung, ein

geſetzt. Und da Chriſti Handlung unſer Geſet iſt, ſo hat er uns ſicher dieſes

1 ) Et ideo hic solus est qui frangit hunc panem et per manus ministrorum

distribuit credentibus, dicens : accipite et bibite ex hoc omnes, tam ministri

quam et reliqui credentes , hic est calix sanguinis mei, novi et

aeterni testamenti. Paschasius Radbertus De corpore et sanguine Domini can .

XV. nr. 2. Paídaſius Nadbertus ſtarb im Jahre 851 .

2 ) Ει ο κύριος επίσης σου και τα πένητι του οικεία σώματος και αίμα

τος την τράπεζας και τον κρατήρα παρατίθησι, συ τολμάς τούτον της σής

αποσχίζεις τραπέζης και υπεροραν ; Oecumenius bei Chamier, Panstratia

catholica IV.452.

3) Si constat hoc non de quolibet homine, sed de omni homine ab apostolo

dictum ; falsum est, quod a vobis dictum est , de his tantum , qui coenae Domini

interfuerunt, hoc dictum . Sed verum est, auctoritate apostolica hoc docente,

non hos tantum , de quibus conceditis, sed quemcunque, hoc est, omnem homi

nem posse manducare panem Domini et bibere calicem Domini, hoc est , secun

dum eundem apostolum , corpus et sanguinem Domini . Petrus Cluniacensis

contra Petrum Bruis, art . IV . Petrus, oder, wie er mit ſeinem vollſtändigen Namen

heißt, Petrus Mauricius wurde 1123 Abt von Clugny und ſtarb 1156.
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beides befohlen. Und deshalb theilen wir unter einer Geſtalt den Leib

und unter der andern das Blut aus.“ ') –

Mit dieſen Zeugniſſen der alten Kirchenlehrer und Schultheologen ſtim

men auch die liturgien vollkommen . So wenig wir nun glauben, daß die

Gottesdienſtordnungen, welche unter den Namen der Apoſtel verbreitet ſind,

die beiligen Apoſtel wirklich zu ihren Urhebern haben ; - ſo merkwürdig iſt

es doch, daß alle dieſe Aftenſtüde auf das deutlichſte zeigen , wie in der Zeit,

da ſie gebraucht wurden, das chriſtliche Volt unter beider Geſtalt fom

municirte. Man leſe nur die ſogenannte erſte liturgie des heiligen Petrus) ,

die liturgie des Jobannės ?) und die im Drient vielgebrauchte des Marcus 4) .

Ebenſo beſchaffen ſind die Gottesdienſtordnungen des heiligen Gregor von

Nazianz ') , des heiligen Cyrillus) und des heiligen Johannes Chryſoſtomus ?).

Ja in der des Heiligen Baſilius heißt es ausdrüdlich : ,, Dann ſoll der Prieſter

kommuniciren und ſoll den Leib und das koſtbare Blut ſeinem Mitprieſter geben,

dann den Diakonen und dem Volfe der Reihe nacións). Deshalb ſieht ſich

ſelbſt der Cardinal Bona zu dem Geſtändniß genöthigt: „ Allerdings haben

vor Alters alle ohne Unterſchied, Geiſtliche und laien, Männer und

Frauen die heiligen Gebeimniſſe unter beiden Geſtalten empfangen ,

wenn ſie bei der heiligen Feier derſelben zugegen waren und darbrachten und

von dem Dargebrachten ihren Antheil erhielten . ... Das kann keiner leug

nen, der auch nur oberflächlich mit der Kirchengeſchichte bekannt iſt. Denn

die Gläubigen haben immer und überall vom Beginn der Kirche bis

zum 12ten (nur bis zum 12ten ?] Jahrhundert unter der Geſtalt des Brodes

und des Weines kommunicirt." ') -

1 ) Christus sub una specie panis corpus suum tradidit et sub altera sqecie

vini tradidit sanguinem , et sic servandum instituit. Et quum Christi actio

nostra sit instructio, pro certo haec duo nobis servanda praecepit. Et ideo

sub una specie corpus et sub altera tradimus sanguinem . Albertus Magnus in

Rerum concilii oecumenici Constantiensis III. 484. 485. Albert ſtarb im J. 1280 .

2) Liturgiarum orier im collecti ed . Suseb . Parisiis 1716 .

4to. Tom . II . pag . 152.

3) Renaudot II. 164. 167.

4 ) Renaudot I. 164. 165.

5) Renaudot I. 35.

6) Renaudot I. 47.

7 ) Chamier IV. 447.

8) Tum communicabit sacerdos, corpusque et sanguinem pretiosum sacer

doti socio distribuet, tum ministris et populo deinceps. Renaudot I. 24 .

9) Certum est , omnes passim , clericos et laicos , viros et mulieres, sub

utraque specie sacra mysteria antiquitus sumsisse, quum solemni eorum cele

brationi aderant et offerebant et de oblatis participabant. 1. Nec negare potest ,

qui vel levissima rerum ecclesiasticarum notitia imbutus sit. Semper enim

et ubique ab ecclesiae primordiis usque ad saeculum duodecimum sub specie

panis et vini communicarunt fideles. Jo . Bona, Rerum liturgic. lib . II .

ca. 18. 21 .
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Es iſt wahr, im 13ten Jahrhundert haben hie und da Biſchöfe das hei

lige Nachtmahl halbirt, angeblich weil ſie fürchteten, unbeſonnene laien möch

ten von dem Weine verſchütten . Hie und da wird auch wohl der Wunſch

dazugekommen ſein : die Prieſter gegenüber den Laien zu heben . — Ja das

Coſtnißer Concil hat aus beiden Gründen und aus Haß gegen die Böhmen

dieſe, damals noch erſchredlich junge, Praris zum Kirchengeſeße erhoben.

Die Worte ſeines Dekrets ſind merkwürdig genug . So wurde nämlich am

15. Juni 1415 beſchloſſen : „ Dieweil in einigen Gegenden gewiſſe Leute ſich

leichtfertig zu behaupten unterfangen , das chriſtliche Volt müſſe das Sakra

ment des Nachtmahls unter beiden Geſtalten, unter der des Brodes und der

des Weines empfangen ... gegen die löbliche Gewohnheit der Kirche, welche

aus guten Gründen beſtätigt iſt; - ſo erklärt das heilige Roſtnißer Concil,

in der Abſicht für das Heil der Gläubigen wider dieſen Irrthum zu ſorgen ,..

und beſtimmt folgendes : Obgleich Chriſtus nach der Mahlzeit dies vers

ehrungswürdige Sakrament unter beiden Geſtalten, unter der des Brodes

und des Weines, eingeſeßt und ſeinen Apoſteln gereicht hat ; ungeachtet deſſen

hält die löbliche und beſtätigte Gewohnheit der Kirche, daß ſolch Sakrament

nicht nach der Mahlzeit gefeiert werden ſoll. Und wie dieſe Gewohnheit zur

Vermeidung gewiſſer Gefahren und Aergerniſſe vernünftiger Weiſe eingeführt

iſt, ſo konnte aus ähnlichen oder wichtigeren Gründen die andere Gewohn

beit eingeführt und vernünftiger Weiſe beobachtet werden, daß, obgleich dies

Sakrament in der alten Kirche von den Gläubigen unter beiden Geſtalten

empfangen wurde, es doch nunmehr nur von dem vollziehenden Prieſter unter

beiden Geſtalten ; von Laien (dagegen) nur unter der Geſtalt des Brodes

empfangen wird ." ) — Alſo die Zeit der Einſeßung und die eingeſeßten Ge

genſtände ſind eins und daſſelbe !! Man weiß wirklich nicht, iſt es mehr

Albernbeit oder iſt es mehr Bosheit ? Die Zeit der Feier hat Chriſtus nicht

feſtgeſept; die beiden Beſtandtheile dagegen hat Er feſtgeſegt. Gewöhnliche

1 ) Quum in nonnullis partibus quidam temerarie asserere praesumant,

populum Christianum debere eucharistiae sacramentum sub utraque panis et

vini specie suscipere ; et non solum sub specie panis, sed etiam sub specie vini

populum laicalem communicare ... contra laudabilem ecclesiae consuetudinem

rationabiliter approbatam ... ; hinc est , quod sacrum Constantiense concilium

adversus hunc errorem saluti fidelium providere satagens ... declarat , decernit

et definit : Quod, licet Christus post coenam instituerit et suis apostolis mini

straverit sub utraque specie panis et vini hoc venerabile sacramentum , tamen ,

hoc non obstante, sacrorum canonum auctoritas , laudabilis et approbata con

suetudo ecclesiae servavit et servat , quod hujusmodi sacramentum non debet

confici post coenam .. Et sicut haec consuetudo ad evitandum pericula aliqua

et scandala rationabiliter introducta est , sic potuit simili vel majori ratione

introduci et rationabiliter observari , quod , licet in primitiva ecclesia reciperetur

hoc sacramentum a fidelibus sub utraque specie, tamen postea a conficientibus

sub utraque specie et a laicis tantummodo sub specie panis suscipiatur. Rerum

concilii Constantiensis Tom. III . 646. 647.
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Sterbliche würden daraus ſchließen : Alſo darf man die Zeit der Feier

verändern , ihre Beſtandtheile nicht. Dieſe, ich weiß nicht von wem

inſpirirten, Heiligen dagegen ſĐließen umgekehrt: Alſo darf man ſowohl

die Zeit als auch die Beſtandtbeile ändern ! Nad dieſem treffliden

Grundſap darf man auch im Namen Noahs oder Abrahams taufen . Denn

Chriſtus hat zwar die Taufform ( im Namen des Vaters, des Sohnes und

des Heiligen Geiſtes) feſtgeſeßt, die Beſchaffenheit des Waſſers dagegen (ob

Ciſternenwaſſer oder Flußwaſſer) nicht. Daraus folgt aber, nach der logif

der Coſtnißer: daß man offenbar beides abändern könne, ſowohl das feſtge

feßte als auch das nicht feſtgeſepte. — Wahrhaftig ein ehrlicher Heide würde ſich

fchämen, eine unbaltbare Sache mit ſo elenden Spiegelfechtereien zu ſtüßen .

Und wie überaus plump iſt die Liſt, mit der ſich die Herren an den bei

den gewaltigen Felſen , die in ihrem Fahrwaſſer liegen (Schrift und Tradition),

vorbeizuſchwindeln verſuchen ! Warum ſagt ihr nicht einfach : Zwar haben

wir die Bibel und die alte Kirche gegen uns, aber wir ſind mehr als

Bibel und Kirche. Wir erklären daher, daß es umgekehrt gehalten werden

foll, als es Chriſtus beſtimmt und ſeine Kirche geübt bat . So , das wäre

ehrlich ! — Statt deſſen aber fecyten ſie zuerſt gegen die, welde das Abend

mahl nach dem Eſſen feiern wollten, wie Chriſtus ! Bei dieſer Gelegenheit

erwähnen ſie denn auch ganz im Vorbeigehen , Chriſtus habe freilich das

Abendmahl auch unter beiden Geſtalten eingeſebt. Dann machen ſie einen

andern Canon. Da kommen ſie erſt auf die Streitfrage, ob eine Geſtalt oder

beide, zu ſprechen . Hoffentlich hat der leſer nun ſchon vergeffen, daß Chriſtus

beide Geſtalten eingeſeßt . Nun wird weiter im Vorbeigeben erwähnt, daß die

alte Kirche das Nachtmahl allerdings auch unter beiden Geſtalten gefeiert

hat. Eine kirdyliche Gewohnheit aber kann ja ohne Bedenken geändert

werden . Und das geſchieht hiermit. Sollten die Cuſtnißer vielleicht bei

jenem iriſchen Borer in die Schule gegangen ſein , der nie 2 Gegner zugleich

abfertigte ? Er entſchlüpfte immer dem einen und warf den andern zu Boden .

Nicht ſo, liebe Herrn ! Sondern ihr habt beides gegen euch : Scrift

und Tradition . Euer Canon müfte alſo von Rechts wegen ſo heißen :

,,, obwohl Chriſtus das heilige Nachtmahl unter beiden Geſtalten eingeſeßt

hat, und obwohl die chriſtliche Kirche c8 , ihrem Stifter gehorſam , ein

volles Jahrtauſend lang ſo gefeiert hat ; erklären wir doch alles dieſes

hiermit für ungültig, unfräftig und ins zukünftige unverbindlich . " —

Und wir ſollen den Coſtnigern folgen ? Mehr folgen als den Apoſteln

und Chriſto ? Und warum ? Etwa weil ſie am Bodenſee tagten oder weil

fie Huß lebendig verbrannten ? -

Nun wenn die Väter der Geſellſchaft Jeſu wirklich eine ſo raſende

Zärtlid)feit für die Herrn Gerſon und D'Ailly haben, ſo mögen ſie auch ihre

andern Defrete verſpeiſen . Auch das der 4ten Seſſion : ,,Ein Generalconcil,

das die ſtreitende katholiſche Kirche vertritt, hat ſeine Gewalt unmittelbar von

Chriſto. Shm muß (daber) jeder, weldes Standes oder welcher Würde er
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ſei, ſelbſt der Papſt, in den Dingen gehorchen, welche die Reformation

und den Glauben betreffen ." 1) — Aber ſobald ihre Blicke auf dieſe kräftigen

Säße fallen , ſo erbleicht der Glanz des heiligen allgemeinen Koſtniţer Con

ciliums in ihren Augen ; ihre Zärtlichkeit wird geringer, bis ſie ſich zuletzt

in Abdyeu verwandelt. Ueberhaupt liegt ihnen an Kirchenverſammlungen

herzlich wenig ; an der Vertheidigung ihrer Herridaft deſto mehr. Darum

loben ſie das Concilium am Bodenſee, wenn es Huß verbrennt und das

Nadtmahl verſtümmelt. Wenn es dagegen die 3fache Krone ihres Papſtes

antaſtet; lo ſchreien ſie Zeter .

Aber hat die Kirche nicht Macht , Ceremonien zu ordnen und Ceremo

nien zu ändern ? Alſo doch auch die der heiligen Communion . Woul !

Mag ſie, was ſie geordnet hat, ändern ! Was aber Chriſtus geordnet hat,

das ſoll ſie nimmerinehr ändern . — Daß fie die pbyſide Gewalt gehabt

hat, Chriſti Teſtament zu verſtümmeln, hat ſie freilich gezeigt . Indem ſie das

aber gezeigt, hat ſie ſich ſelbſt den Stempel des Antichriſtenthums aufgedrückt.

Des Antidriſtenthums, das ſid über Gottes Wort und Ordnung erhebt .

Wehe den armen Seelen , die ſich dadurch verblenden laſſen ! Denn nidyt

wir werden das Wort Gottes am jüngſten Tage richten , ſondern das

Wort Gottes uns.

Zur Frage von der Unfehlbarkeit des Papſtes.

Die von der Concil - Gruppe Manning und Genoſſen ausgegangene

Dentidrift für die Unfehlbarkeit des Papſtes (abgedrudt in Nr. 15 der

Kreuzzeitung) hat zwar bereits in mannichfacher Weiſe eine Kritik erfahren,

welde bei den Unterzeichnern jenes Schriftſtüdes wohl einiges Bedenken

erweden ſollte, ob es räthlich ſei, auf dem betretenen Wege weiter fortzuſdyrei

ten . Gleichwohl iſt dieſe Kritik noch keinesweges erſchöpfend , ja ein Haupt

punkt iſt noch gar nicht zur Spradie gekommen. Su dürften denn bei der

hoben Wichtigkeit der angeregten Frage einige Nadyträge und Ergänzungen

zu jener Kritik nidt als überflüſſig erſcheinen .

Die gedichtlichen Inſtanzen gegen die Behauptung der Denkſdrift,

„ die allgemeine und beſtändige Weberlieferung der Kirche zeige durd, die

Thaten und Worte der heiligen Väter, wie durch die Beſdılüſſe der Concilien ,

daß die Entſdeidungen des Papſtes in Angelegenheiten des Glaubens und

der Moral unabänderlich ſeien " - würden auf Grund der unanfechtbarſten

1 ) Synodus in Spiritu sancto congregata, legitime generale concilium

faciens, ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo

immediate habet, cui quilibet, cujuscunque status vel dignitatis etsi papalis

exsistat, obedire tenetur in his , quae pertinent ad fidem et ... reformationem

generalem ecclesiae Dei . Carranza, Summa conciliorum ed . Sylvius et

Schram , III . 473.

10
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Quellen ſich leidyt noch erheblicy vermehren laſſen . Wir könnten zunädyſt auf

den Ausſpruch des Dr. Christianissimus Gerſon , des berühmten Ranza

lers der Univerſität Paris († 1429 ), verweiſen , welcher in ſeinem Bud De

modis uniendi et reform . eccl . fagt: „ Quia angelus Papa esse non pot

est, ergo Papa est Papa ut homo, et ut homo sic est Papa, et ut homo

potest peccare, et ut homo potest errare ; fuerunt enim multi eorum ,

qui – ut legitur in Chronicis — non penitus spirituales, sed

eorum actus civiles, contentiosi et carnales ac temporales, sequentes

actus hominum , qui possunt ... detrahere, diffamare, in haeresin

cadere ceteraque committere scelera . “

Doch begnügen wir uns, einige unzweifelhafte Beiſpiele anzuführen, wo

der Papſt ale firchliches Oberhaupt öffentlich ſowohl in ſeinem eigenen Glau

ben als in der Beurtheilung der Orthodorie Anderer geirrt hat.

Liberius bekannte ſidy zu dem Semi-Arianismus, indem er das Sirmien

li de Glaubensbefenntniß unterſdriel, ſo daß ſogar Bellarmin (de Rom .

Pont. IV. , 9 ) zugeſteht : ,,Liberium etsi non expresse, tamen interpretative

in haeresin consensisse." Zoſimus beidyützte den Pelagius und Cöleſtinus,

und billigte das Pelagiani dye Glaubensbekenntniß, wie der gelehrte Jeſuit

Labbe ( † 1697 ) in ſeiner Conciliorum collectio maxima (17 Bände Fol . )

Band III. p. 401-sq. bezeugt . Vigilius zeigte den anſtößigſten Wanfelmuth

im Drei - Capitel - Streit, wo er e cathedra die drei Kirchenlehrer als keizeriſch

und gottlos verdammte, und das widerrief, was er ( ebenfalls e cathedra ) za

ibrer Vertheidigung geſdyrieben hatte (Labb. VI. S. 239, 281. ) . Honda

rius I. wurde auf der 6. öfumeniſden Synode als monotheletider Keßer,

als ein Werkzeug des Teufels anathematiſirt (Labb . VII.p.978.1058 . 1079 ).

Paſchalis II , trat das Inveſtitur - Recht durch eine Scyrift an den Kaiſer

ab, welche ſowohl von ihn ſelber ,,sicut prave factum cognosco, ita prave

factum confiteor, et omnino corrigi Deo praestante desidero “ . Labb.

XII. p . 993 ), als von dem nachfolgenden dritten Lateraniſden Concil im

Jahre 1112 ( Labb. XII. p .1165.) anathematiſirt wurde. Johann XXIII.

wurde auf der Koſtnißer Synode außer anderen Verbrechen zugleich der

Keterei angeklagt ( Labb. XVI. p. 142.) und Eugen IV. von dem Baſelor

Concilium als „ fide devius, pertinax haereticus“ (Labb. XVII. p. 391.)

abgeſetzt. Ja , es war auf dieſem Concil cin von den Vätern aller Parteien

angenommener Grundſat, daß der Papſt wegen Keperei abgeſetzt werden

könne (Labb. XVII. p. 273 : „ Ecclesia Cath . saepenumero [! ] summos

pontifices, sive a fide delirantes sive pravis moribus notorie eccle

siam scandalizantes, correxit et judicavit, neque, ubi de fidei periculo

aut scandalo religionis Chr. agebatur, Romanis pontificibus pepercit “ );

und indem die Concilien dieſen Grundſat in Ausübung brachten , ridyteten

fie fich genau nach dem Gratianiſchen Decrete, weldes ausdrücklich

befiehlt, den Papſt abzuſeßen, falls er in die eine oder andere Keßerei ver

fallen ſollte .
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Nadı ſolchen evidenten Daten konnte gegenüber obiger Behauptung der

fraglichen Denkſchrift nur noch die Frage ein beſonderes Intereſſe in An

ſpruch nehmen, ob wir nicht vielleicht ein bezügliches Bekenntniß aus des

Papſtes eigenem Munde beſigen ? - Wirklich beſitzen wir ein ſolches,

und ſelbiges aus dem Staube unverdienter Vergeſſenheit hervorzuziehen in

dieſen Fritiſchen Zeitläuften - das eben iſt der Hauptzwed dieſer Zeilen .

Hadrian VI. , der Nadyfolger Leos X. , der letzte Papſt aus deutſchem

Blute, gebürtig aus litrecht — alſo aus derſelben Stadt, auf deren Concil

Beſchluß von 1865 ſich die Denfchrift zur Rechtfertigung des Infallibilitäts

Dogmas beruft- ein redlicher, Idyolaſtiſch gelehrter Niederländer, Doctor und

Profeſſor der Theologie zu Löwen , des Kaiſers Lehrer, zweimal Regent von

Spanien und unter Karls V. Einfluß auf den Päpſtlichen Stuhl erhoben -

ein Pontifer von unbeſtrittener ( röm .) Rechtgläubigkeit, der 1522 auf dem

Reichstage zu Nürnberg durch ſeinen Pegaten Franz Cheregati Luthern für

einen zweiten Mohamet erklären ließ und auf ſtrengſte Vollziehung des

Wormſer Edictes drang, — hat ein derartiges Bekenntniß in aller Offenher

sigkeit abgelegt:

Si per Romanam Ecclesiam intelligatur caput eius, puta Pontifex,

certum est quod possit errare etiam in iis , quae tangunt

fidem , haeresin per suam determinationem aut decreta

lem asserendo (quaest. de sacr. confirm . Rom . 1522 p . 26 ) .

Zwar hat der gelehrte Fea , einer der neuern ertheidiger der Päpſtli

dhen Unfebbarkeit ( Effemerid . letterar. di Roma. N. 21. p . 293.) hierauf

erwidert, daß dieſe Neußerung unſerm Gewährsmanne nicht als Papſt, ſon

dern als Lehrer an der Univerſität zu Löwen angehöre, und daß die römiſdhe

Ausgabe ſeiner Werte ohne ſein Wiſſen , fogar wider ſeinen Willen veran

ſtaltet ſei. Aber, ſagen wir mit Clauſen ( Proteſtantismus und Katholi

cismus I, 41. ), eine deußerung, wie die obige, iſt gewiß zu gefährlidi, ali

daß ſie nicht — nach Pius II . Beiſpiel — eines öffentlichen Widerrufs nach

der Erhebung auf den Päpſtlichen Stuhl bedurft hätte, und da dieſe ausge

blieben iſt, wird man vollkommen berechtigt ſein, die Ucberzeugung des Papa

ſtes in dieſem Artikel für unverändert anzuſehen . e

Zur Gedichte des römiſchen Concils.

Die Oppoſition . 18 München wird geſchrieben , daß der Biſchof

von Regensburg den fatholiſchen Studenten den Beſuch der Döllinger'iden

Vorleſungen verboten habe. — Es wird der N. P. Ztg . mitgetheilt, daß der

Primas von Ungarn, Simor, und vier ungariſche Biſchöfe die Seite der

Oppoſition verlaſſen haben und der Partei der Infallibiliſten beigetreten ſind .

Dieſes Ende wird es wohl mit der meiſten Helden der Oppoſition im Batis

canum nehmen .
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Zuſatkapitel zu dem Dekret über den Primat des römiſchen

Pabſtes , wonach beſtimmt wird , daß der römiſche Pabſt bei der

Definition in Sachen der Glaubens- und Sitten - Lehre nicht

irren könne : ,,Die heilige römiſche Kirche beſigt den höchſten und vollen

Primat und Vorrang über die geſammte katholiſdie Kirche, welchen ſie von dem

HErrn ſelbſt durch den heiligen Petrus, den Apoſtelfürſten , deſſen Nadyfolger der

römiſche Pabſt iſt, mit der Fülle der Mact empfangen zu haben wahrhaftig

und demüthig anerkennt. Und wie ſie vor allen andern gehalten iſt, die

Glaubenswahrheit zu vertheidigen , ſo müſſen auc ) etwaige Fragen , welche in

Bezug auf den Glauben entſteben mödyten , durch ihr Urtheil entſchieden

werden aus dem von den Griechen auf dem II . ökumeniſchen Concil von

Lyon [1274] abgelegten Glaubensbekenntniß ).

Und weil der Ausſpruch unſeres HErrn JEſu Chriſti nicht zu übers

geben iſt, wo er ſagt: Du biſt Petrus und auf dieſen Felſen will id) meine

Kirche bauen' (Matth . 16, 18.) , ſo wird was hier geſagt iſt durch die Folgen

bewieſen, indem beim apoſtoliſchen Stuhl die katholiſche Religion immer

unbefleckt bewahrt und die Lehre heilig gehalten iſt (aus der von den Vätern

des VIII . ökumeniſchen, des IV. konſtantinopolitanijden Concils [536]

unterſchriebenen Formel des heiligen Pabſtes Hormisdas).

Daher lehren wir mit Zuſtimmung des heiligen Concils und defi

niren es als ein Dogma des Glaubens, daß fraft des göttliden Beiſtandes

der römiſche Pabít, von dem in der Perſon des heiligen Petrus gleichfalls von

unſerm HErrn Jeſu Chriſto geſagt worden iſt: , Id habe für dich gebeten ,

daß dein Olaube nicht wanfe (Luk. 22, 32.) , nidyt irren fönne, ſobald er

als höchſter Lehrer aller Chriſten auftretend mit ſeiner Autorität definirt, was

in Sadjen des Glaubens und der Sitten von der ganzen Kirche zu balten

ſei, und daß dieſe' Prärogative der Jrrthumsloſigkeit oder Unfehlbarkeit des

römiſchen Pabſtes ſich auf denſelben Bereich erſtrecke, auf welchen die Unfchle

barkeit der Kirche ausgedehnt wird . Wenn aber jemand, was Gott ab

wenden wolle, dieſer unſerer Definition zu widerſprechen ſich anmaßen ſollte,

ſo wiſſe er, daß er von der Wahrheit des katholiſchen Glaubens und von der

Einheit der Kirche abgefallen iſt . “

Literariſche Intelligenzen .

Was iſt die Union ? Die brennende Kirdyenfrage der Gegenwart,

unter beſonderer Berüdſidytigung der Hannoveridyen Landeskirche, beant

wortet von Ludwig Grote. Hary bei Bodenem . 3m Selbſtverlage des

Verfaſſers. 1867. Preis 1 Thlr. 10 Gr. Der Berfaſſer dieſer Sdrift iſt

ein um ſeiner lutheriſchen Treue willen abgeſeļter Paſtor im Königreicy

Hannover, ein Mann der die Union nicht blos vom Hörenſagen kennt. Seine
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Geldsichte iſt wohl allgemein "bekannt. Er hat am 24. Juni und am

14. October 1866 ſeiner Gemeinde zu Bönnien zwei Predigten gehalten,

welche das Unglück hatten , den Zorn der preußiſchen Regierung zu erregen .

In Folge deſſen wurde er durch Erlaß des preußiſchen Generals von Voigt

Nheetz vom 31. Januar 1867 vom Amte ſuſpendirt und dann abgeſept. In

der That waren die beiden incriminirten Predigten überaus ſchrecklich ! In

der erſten hatte er nämlich geſagt : „ Das Johannisfeſt war ſonſt ein Feſt

der Freude, heute aber iſt es ein Bußtag , weil ein übermüthiger Feind das

Land genommen hat.“ So redete er am 24. Juni, alſo 3 Tage vor der

Schladt bei langenſalza ; zu einer Zeit, wo König Georg noch an der

Spiße ſeines ſiegreiden Heeres ſtand . Dadurch hatte er ſich aber einer offent

baren Jlloyalität gegen ſeinen zukünftigen Souverä n:, den König

von Preußen, ſchuldig gemacht! Das muſite beſtraft werden !!! Denn hatte

Paſtor Grote nicht die Pflict : die Sdlacht von Langenſalza, die darauf

folgende Capitulation und den Prager Frieden vorauszuſehen ? Haben

doch die preußiſchen Theologen die Pflicht, die Richtung eines kommenden

Miniſteriums vorauszuſehen und ſich darein bei Zeiten zu ſchicken . — Und

in ſeiner Reformation spredigt hatte Paſtor Grote geſagt : ,, Ady, ihr wißt,

daß unſer recytmäßiger König, der ſich ſo oft und ſo entſdieben zu der luthe

riſchen Kirche und ilirer Lehre bekannt hat, gewaltſamer Weiſe aus dem Lande

vertrieben , und daß Gott in ſeinem Zorne uns in die Gewalt eines fremden

Königs gegeben hat, deſſen Vorfahren den lutheriſden Glauben mit dem

reformirten vertauſcht haben , und deſſen Vater ſeine Unterthanen zum Theil

gewaltiam gezwungen hat, den lutheriſchen Glauben aufzugeben und in die

ſogenannte Union einzutreten, welche der Anfang der großen Weltverbrüde

rung iſt, mit der man auch uns beglücken möchte. Jhr werdet mir nun viel

leidt antworten , daß ja der fremde Eroberer verſprochen hat, uns bei unſerm

lutheriſchen Glauben zu ſchützen . Aber habt ihr nie in der Sdirift geleſen :

„ Verlaßt euch nicht auf Fürſten ?" Und habt ihr nicht aus der Zeitung,

welche gerade in unſerer Provinz ihren ganzen verderblicyen Einfluß geltend

macht, erſehen, daß man jdon jeßt daran denkt, eine Deutide Nationalkirche

zu gründen, welche dem babyloniſchen Thurmbau ſo ähnlich ſein wird , als

ein Ei dem andern ?" — Entſeglich ! Die Vorfahren des preußiſchen Königs

ſollen den lutheriſchen Glauben mit dem reformirten vertauſcht haben ! Zwar

ſteht ſo in allen Geſchichtsbüchern ; aber wie kommt dieſer rebelliſche Paſtor

dazu, gerade jegt daran zu erinnern ? Ja er erfrecht ſich ſogar, zu behaupten,

daß der Vater König Wilhelms: Friedrich Wilhelm III . ſeine Unterthanen

zum Theil gewaltſam gezwungen lyat, den lutheriſchen Glauben aufzugeben

und in die ſogenannte Union einzutreten . Zwar behauptet der Paſtor von

Hönigern, dem ſei in der That ſo geweſen , und Kirchenrath Laſius meint

Fogar, bei dieſer Gelegenheit im Gefängniß geſeſſen zu haben. Allein einen

Unterthan ſollte ſchon die liebe zu dem ihm aufoctroyirten Fürſtenhauſe

abhalten, an Scenen ſolcher Art zu erinnern ! Der Gipfel der Frechheit iſt
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aber die Behauptung des p . p . Grote, man folle ſich nicht auf Für

ſten verlaſſen ! Wird duc in allen , von hohenzollernſdem Geiſte durch

webten , Schulanſtalten dies vor Allem den Herzen der zarten Knaben wohl

eingeprägt : Sie ſollen ſich auf ihre Fürſten verlaſſen ! Denn durch dieſe

glorreichen Fürſten iſt Preußen das geworden, was es iſt! – Endlich hat

Ficy Paſtor (Grote gar erfühnt, die deutſche Zukunftskirche, welche Herr Hof

Prediger Hoffmann zu gründen die Güte haben wird, einen babyloniſden

Thurmbau zu nennen !!! Furchtbar, ganz furchtbar ! Paſtor Grote ſeint

wirklich von dem , jedem Norddeutſchen ſo nöthigen Ahnungsvermögen auch

nidyt für einen Cent zu beſitzen ! Sonſt würde er wiſſen , daß Herr Hoffmann

auch nächſtens ſeine Obrigkeit ſein wird . Aber dieſe forerorthodoren

beſigen weber loyalität nody Ahnungsvermögen . Sie können wirklich nidts,

als die Bibel citiren !

Dieſer Paſtor Grote hat alſo ein Buch geſchrieben , worin er eine Ant

wort auf die Frage : Was iſt die Union ? gibt. Dhne Zweifel werden

unſere Lejer im Weſentlichen mit ihm übereinſtimmen . Denn die Union iſt

eine Erfindung des Teufels, um den Chriſten ihren Glauben zu nehmen.

Bon Geſtalt iſt ſie ſehr verſchieden ; ſo verſchieden wie die Verführbarkeit der

zu betrügenden Menſchen . Wo der Teufel es mit Gottloſen von der maſſiven

Sorte zu thun hat, da entfaltet er ſein Uniondbanner frei . Darauf ſteht in

Goldſdrift: Wir glauben all an feinen Gott, Chriſten , Juden und Muba

medaner und die Selbſtſudyt vereinigt uns Alle. Wenn dieſer Grundſat

volle Wahrheit geworden ſein wird, wird alles Streiten über Dogmen , in

ſelbſt alle Meinungsverſchiedenheit darüber ganz aufhören ! Alsdann wird

fid die Menſchbeit nur mit wahrhaft praktiſchen Gegenſtänden, das iſt mit

Freſſen und Saufen , beſchäftigen . Dann wird jede Ercluſivität, jedes Aus

fchließen Andersgläubiger zu den vergangenen Dingen gehören, weil der

Glaube ſelber zu den vergangenen Dingen gehören wird. Wenn der

Baptiſt mit dem Zwinglianer und dem Chineſen um Brigham Youngs Ta

bernakel Fandango tanzt und der König von Dahomey den Großſultan zum

Frühſtück verſpeiſt; - dann wird das goldene Zeitalter dieſer Union eine

Wahrheit geworden ſein .

Will der Teufel zartere Seelen verführen, ſo fällt er nicht ſo mit der

Thür ins Haus, ſondern ſagt : Man muß den Kern des Chriſtenthums feſt

halten . Der Kern des Chriſtenthums aber iſt: Seine erhabene Moral und

die urbildliche Perſon Jeju . Dies iſt die Union des Proteſtantenvereind, die

Union der Schenkel und Beyſcylag. Ganz wegwerfen mögen dieſe kleinen

Schwindler den chriſtlichen Glauben nicht; ſonſt würden ſie die Studenten

aus ihren Hörſälen zu den Barkeepern treiben . Allein die Doſis chriſtlichen

Glaubens, mit der ſie noch handtieren, iſt homöopatiſd gering ! Gerade groß

genug, um jenen ſcandliden Brei zu erfodyen , welchen ſie auf den Büdyer:

märkten unter dem Namen deutſcher Wiſſenſchaft feilbieten.
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Aber es gibt Leute von noch zarteren Nerven , Peute, denen die Idenfel

ſchen Poſſen zu grob und die beyſchlagſche Suppe zu ſtinkend iſt; ſtammen

doch die Augen darauf von mehrhundertjahraltem fociniſdiem Fett ! Dieſe

Peute zu fangen , benutt Satan einen anderen Regenwurm . Er will ihnen

nämlidi ſo viel vom Chriſtenthum laſſen , als herauskommt, wenn man die

zwiſden den Lutheranern und den Calviniſchen ſtreitigen Lehren bei Seite

läßt . Denn er weiß wohl, daß man den Menſchen nur die eine Hälfte ihres

Glaubens zu nehmen braucht, um ſidyer zu ſein , daß ſie nach einiger Zeit

auch die andere ohne viel Federleſens daran geben werden . Dies iſt die Union

der Firma Dorner und Hoffmann. Dieſer Union bat ſich die Familie Hoben

zollern , als einer bandlichen Waffe zur Unterwerfung Deutſchlands unter ihr

Scepter, bedient.

Und dieſe IInion iſt es , von der Paſtor Grote am Ausführlichſten han

delt . Er bezeichnet nämlich mit vollem Recht als den eigentlichen Anfänger

der linion den länderhungrigen Johann Sigesmund, der im Jahre 1613

das ſeinem Vater abgelegte Gelübde brach und calviniſch wurde. Ohne

Zweifel hauptſächlich, um die jülich - Eleviſche Erbſchaft in die Taſche zu ſtecken.

In die Fußtapfen dieſes Apoſtaten trat im Jahre 1619 Georg Wilhelm , der

Jammermenſch. Mit mehr Bewußtſein und mit größerer Entſchiedenheit

noch deiſen Sohn Friedrich Wilhelm . Deſſen Plan war es nämlich , fid; an

die Spitze der deutſchen Proteſtanten zu ſtellen, und um das zu fönnen , ſuchte

er Lutheraner und Reformirte in gleicher Weiſe an ſich zu feiſeln . Deshalb

verbot er allen Glaubensſtreit auf den Kanzeln . Leute, wie Paul Gerhard

und Reinhart, die Gott mehr gehordyten als ihm , ließ er wegiagen. Hie und

da ließ er ſogar Kirchen den Lutheranern mit Gewalt abnehmen . So die

Nikolai -Kirche zu Frankfurt an der Oder. Dieſelbe wurde nämlich im Jahre

1656 von 5 Bataillonen Infanterie und einem churfürſtlichen Rath den

redytmäßigen lutheriſchen Bejißern entriſſen und einem kleinen Häuflein Nefor

mirter überliefert. [ Grote Seite 134 bis 136.] Dabei ſuchte der treffliche

Herr ſeine Stellung als oberſter Biſchof der brandenburgiſchen Kirche noch in

anderer Weiſe nutzbar zu machen . So befahl ein Edict vom 5. März 1685 ,

daß kein Prediger ein Paar trauen ſollte, wenn nicht der Bräutigam nach

weiſen könnte, daß er mindeſtens 6 Obſtbäume gepfropft und 6 Eichen ge

pflanzt habe.

So beſchränkt der Sohn des Churfürſten Friedrich Wilhelm : Friedrich I.

auch war, ſo beſaß er doch Verſtand genug , um einzuſehen, daß der Hohen

zollernadier nur dann die Herrſchaft über Deutidland gewinnen könne, wenn

ſich Reformirte und Lutheraner unter ſeinen Flügeln vereinten . Deshalb

gründete er die Univerſität Halle und beſette ihre Lehrſtühle theils mit Ratio

naliſten , theils mit Pietiſten . -

Bekanntlich folgte auf Friedrich I.: der Prügelfönig. Er - Friedrich

Wilhelm I. — baute im Jahre 1739 die Dreifaltigkeits -Kirche zu Berlin, die

ſowohl Lutheranern, als Neformirten dienen ſollte. Hat er doch in einem
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Briefe an Propſt Rolof vom 10. September 1726 erklärt, daß der Unters

ſchied zwiſden den beiden Confeſſionen nichts anderes als ein bloßes Pfaffen

Gezänk ſei. Um aber die Union in einer kräftigeren Weiſe ins Werf zu

ſetzen , befahl er einfady kraft königlicher Machtvollkommenheit die Abſchaffung

der Privatbeichte, des Abfingens des Segens und der Einſetzungsworte, die

Beſeitigung der Chorröcke, Lichter und Altartücher, und die Einführung des

gemeinen Brodes bei der Feier des heiligen Nachtmahls. Der Gottesdienſt

ſollte überall wie in Potsdam gehalten werden . Als nun das lutheriſche

Stadt-Miniſterium zu Franffurt an der Oder bagegen in der ehrerbietigſten

Weiſe remonſtrirte, erflärte der König : „ Wir laſſen euch hiermit insgeſamt

auf eure ganz unbefugte Vorſtellung den darunter bezeugten ſtraf

baren Ungeborſam nachdrücklich verweiſen und zugleich alles

Ernſtes anbefehlen, fothane Ceremonien ſonder Anſtand nach Empfang dieſes

abzuſdyaffen , oder wegen eueres unverantwortlichen Ungehorſams

Berordnung zu gewärtigen .

Wie ſein würdiger Sohn, der alte Friz , zur Union ſtand, werden unſere

Leſer unſdywer errathen . Unter ſeinem Scepter konnte Jedermann nad eige

nem Belieben zur Hölle fahren [oder wie der König es nannte : ſelig werden ].

Die große Union des Unglaubens rüdte näber und näber .

Zwar wurde mandes ſchlafende Gewiſſen unter den furchtbaren Streis

chen der napoleoniſchen Zudtrutbe wach ; allein bis zu einer rechte

ſchaffenen Befehrung zu Gottes Wort fam es nur bei wenigen . Mit Friet

rich Wilhem III. leider nicht. Denn was man von ſeiner Bekehrung zu

Königsberg in Preußen gefaſelt hat, iſt eitel Wind. Der alte, ſo genannte,

Erzbiſchof Borowski, der ihn bekehrt haben ſoll, fümmerte ſich ſelber um die

chriſtliche Lehre ſo wenig, daß er ſeine Confirmanden auch nicht eines der

Hauptſtücke des Katechismus zu lebren pflegte. Und der alte König ging

nach ſeiner angeblichen Bekehrung wie vorher zu Ancillon in die

Kirche! Ancillon aber war nicyts mehr und nichts weniger, als ein jämmer

lidyer Nationaliſt. Dazu fiel der alte Herr noch in die Hände von Schwind

lern wie Eylert, der die Unverſchämtheit hatte, ſidi Biſdyof nennen zu laſſen.

Su fabricirte der Hohenzoller denn eine eigene Agende, das jämmerlidſte

Machwerk dieſer Art, das die Sonne beſchienen hat . Wer ſie nicht annehmen

wollte, wurde gemaßregelt. So der Paſtor E. G. Kellner. Man riß ibn

aus der Mitte ſeiner Gemeinde und ſchleppte ihn ins Gefängniß, ſeine Kirche

aber erbrach man, und die treue Gemeinde wurde von 400 Infanteriſten,

50 Müraſſiren und 50 Huſaren theils niedergeritten , theils geprügelt. Dies

iſt der Geiſt der Milde und Mäßigung, aus welchem die Union , nada

der Erklärung ihrer fürſtliden Bäter , geboren iſt !! -

Seit der Sdyladit von Königgrätz haben ſich die Gründe, linion zu

machen , begreiflicherweiſe verdoppelt . Und die Gottloſigkeit der Maſſen

kommt der Intention der Fürſten entgegen . Es iſt wahrlich hohe Zeit, daß

die paar Lutheriſchgeſinnten den lecken Kaſten, genannt Staatskirche, ſchleunig
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verlaſſen . Unſern Glaubensgenoſſen in Amerika aber rathen wir, das oben

genannte Buch, aus welchem viele der hier mitgetheilten Daten entnommen

ſind , ſidy zu kaufen . Wenn ſie auch hie und da eine Stelle finden werden

(wie Seite 11 , Zeile 10 bis 13 und Seite 26, Zeile 16 bis 23 ), mit der ſie

nicht übereinſtimmen ; ſo wird ihnen doch die Lectüre der genannten Schrift

redyte Freude machen . Auch ſollten wir nicht vergeſſen, daß mit den dafür

auszugebenden 1 Thlr. 10 Sgr . nidyt nur das werthvolle Buch bezahlt, ſone

dern auch der theure Verfaſſer, der um ſeiner Glaubenstreue willen ſein Amt

bat daran geben müſſen, unterſtüşt wird.

Im Verlage der Stiller'iden Hofbuchhandlung in Roſtock und Maldin

iſt erſchienen :

S drift und Tradition . Eine Widerlegung der römiſden Lehre

yom unfehlbaren Lehramt und der römiſden Entwürfe gegen das evangeliſche

Schriftprincip , mit beſonderer Rückſicht auf die Sdrift des Frh . v . Ketteler,

Biſchofs von Mainz: ,,Das allgemeine Concil ac“ . Pon A. W. Diedhoff,

Doctor und Profeſſor der Theologie zu Roſtock. Preis 1 Thaler.

Dreitauſend Flugſchriften Luther's und ſeiner Zeitge

noſſen werden in einem Verzeichniſ , von Arnold Kuczynski geſammelt,

nädyſtens bei T. O. Weigel in Leipzig erſcheinen , und wird dieſer Katalog

einen ſehr intereſſanten bibliograpbijden Beitrag zur Geſchidste der Reforma

tionszeit bieten . Von Luther allein ſind 555 Schriften vorhanden , darunter

die erſte Ausgabe der 95 Theſen . Die Sammlung ſelbſt iſt von einer Reich

haltigkeit, wie ſie wohl faum eine öffentliche Bibliothek beſigt.

„ Der Papſt und das Concil von Janug" wird nun auch in einer

ruſijden Ueberſetzung bei B. Behr (E. Boc) in Berlin ausgegeben .

M i cellen.

Die alte orthodore Dogmatik. Selbſt ein leffing, der

bekannte Herausgeber der Wolfenbüttelīden Fragmente, ſchreibt: „ Id weiß

kein Ding, in welchem ſich der menſchliche Scharfſinn mehr gezeigt hätte, als

in dein alten Religionsſyſtem . Flicwerk von Stümpern und Halbphiloſo

phen iſt das Religionsſyſtem , das man jetzt an die Stelle des alten ſehen

wil . Ich bin von ſolchen ſchalen Köpfen audi ſehr überzeugt, daß,

wenn man ſie auffommen läßt, ſie mit der Zeit mehr tyrannijiren werden,

als die Orthodoren jemals gethan . " Der Rationaliſt Dr. Karl Haſe

bekennt in Bezug auf ſein Studium der alten Dogmatifen : ,,Das dogma

tiſche Syſtem des 16. und 17. Jahrhunderts fam mir vor wie einer unſerer

alten deutſchen Münſter init ſeinen himmelſtrebenden Spitbogen und wun

derliden ſinnvollen Zierrathen ... Einen Dom wie unſre Vorfahren kann
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unſre Zeit nicht wieder bauen , vor einigen Jahrzehnten hielt man's ſogar für

ein altgothild) barbariſch Bauwerf; es wird einem aber doch ganz beſonders

wie in einem Gotteshauſe darin zu Muthe." ( Dedication ſeines Hutterus

redivivus von 1833.)

Naturwiſſenſchaft. Menzel ſdyreibt in ſeiner Schrift: ,, Kritif des

modernen Zeitbewußtſeins" ( Frankfurt a . M. 1869. IV, 344 S. gr . 8 .

11 Thlr. ) u . a . Folgendes: ,,Die Naturforider der neueren Zeit haben einen

Bann und Fludy darauf gelegt, man ſoll bei Leive in der ganzen Natur nur

nichts zweckmäßig finden wollen . Dieſe Scheu und Furcht vor dem Zwed

mäßigen iſt wahrhaft läderlich. Sie hängt mit der Scheu vor dem Chriſten

thum , mit dem Haß der Vibel aufs innigſte zuſammen. Man will den

Schöpfer, eine Schöpfung nach Gottes Weisheit für die Zwecke ſeiner Liebe,

zum Wohl ſeiner Geſchöpfe nidyt gelten laſſen . Reiner Zufall roll beim Wer

ben der Dinge entſchieden haben , einein dopfer und Vater will man in nichts

verpflicitet ſein . — Bom Neigungswinfel der Elliptif an bis zu dem des thie

riſden Zayns iſt alles in der Natur zweckmäfig , ja nur zweckmäßig ; aber das

ſoll man um keinen Preis ſagen dürfen . Man würde ſonſt in den Verdadt

kommen , man glaube an einen Gott, der alles gemacht habe. — Man läßt

keine Weisheit Gottes in den Werken der Natur gelten , ſondern nur einen

Ruhm der Erklärer“ (S. 57. ) . „ Vom hohen Waldbaum an , den wir zum

Schiffamaſt zimmern , bis zum kleinſten Heilkraut, das uns von Krankheit

befreit, iſt alles in der Natur auf den Menſchen berechnet, durch göttlidie

Weisheit zum Nutzen des Menſchen vorgeſehen “ ( S. 59. ) . „ Inmitten der

Thierwelt befindet ſich der Menſch wie in einem Hohlſpiegel und ſieht ſids

überall nur verzerrt. Er ficht Augen , Ohren, Stirn, Naſe und Mund, aber

es ſind nicht mehr die ſeinigen . Nirgends blidt der unſterbliche Geiſt beraus,

überall nur die vergängliche Form des Irdiſchen , welche die Schwelle des

Todes nidyt über dreitet. Sdon die Thatjade, daß die Thiere alle in ihren

Formen und innern Organen etwas dem Menſden Verwandtes haben und

nur als einſeitige Ausſchreitungen einer menſchlichen Form , eines menſblichen

Organs, Sinnes und Triebes er dyeinen , hätte darauf führen ſollen , daß fie

etwas Selbſtändiges nid) t find, ſondern nur in Bezug auf den Menſden

eriſtiren . “ Zugleich audy „ dienen ſie alle mehr oder weniger als Spiegel

bilder oder Symbole, in denen der Menſch ſehen fann , weldye mannigfaltige

gute und böſe Triebe, Liebenswürdigkeiten und Haßlichkeiten , Caunen und

Narrbeiten in ſeiner Seele liegen " ( S. 89.).

Die Antwort

auf unſere Anſrage in Lehre und Wehre Seite 124 f. iſt im „ Lutheran "

vom 21. April zweimal ,,Nein ! " So waren alſo alle Conceſſionen eine

reine Täuſchung! - So viel vorläufig.
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Hirdlid -Zeitgedichtliches.

I. America.

Der „,Vice - Gott“ . Von dem Antichriſt ſagt der heilige Apoſtel Paulus : „ Der

da iſt ein Widerwärtiger und ſid überhebt über alles, das Gott oder Gottesdienſt heißt,

alſo, daß er ſich ſeßt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt ſich vor, er ſei

( ein ) Gott.“ 2 Theſſ. 2, 4. Hieraus ſehen wir, der Antidyriſt iſt nicht der, welcher

geradezu ſagt, er ſei der liebe (ott, denn wer dies ſagen würde, den würde man in das

Narrenhaus bringen , ſondern welcher ſich als ein Gott “, das iſt, wie ein Gott oder als

wäre er ein Gott, geberdet und verbält. Das trifft denn auch vollſtändig bei dem Pabſte

zu Nom ein . Denn dieſer geberdet und verhält ſich wirklich ſo, als wäre er ein (Gott,

indem er z . B. die göttlichen Einſeßungen, wie das heilige Abendmahl, ändert, und vor

gibt, daß er Macht dazu habe, und indem er Geſeße gibt, von denen er ſagt, man müſſe

dieſelben ebenſo, wie die göttlichen Gebote, bei ſeiner Seelen Seligkeit halten. Edite

Papiſten ſchämen ſid auch gar nid) t, es offen zu bekennen , daß ſie den Pabſt für einen

„ Vice - Gott " halten. So ſdreibt z . B. der Mamlud Dertel in ſeiner „ Katholiſchen

Kirchenzeitung“ vom 7. April dieſes Jahres : „ Man (dwäße da von einem ,Vice

Gott“, ſo viel man will. Unſer Pabſt iſt ja auch wirklich der Vicarius Chriſti, und da

Chriſtus bekanntlid nicht blos Menſch, ſondern auch Gott iſt, ſo mag man den Pabſt audi

meinetwegen Vice - Gott nennen. Nein ordentlicher Ratholik, der Verſtand hat, kann

um ſo ein dummes Geſchwätz etwas geben. Im Alten Teſtamente nannte man die

obrigkeitlichen Perſonen Götter, und wir im Neuen Teſtamente ſollten unſern Hohenprieſter

und Stellvertreter Chriſti auf Erden , der das höcyſte Amt auf Erden hat, nicht einen

Vice -Gott nennen dürfen ? Jemehr man von ungläubiger und proteſtantiſder Seite

gegen dieſen unſern ,Vice -Gott , den Pontifer, anſtürmt und ihn ſeiner Würde zu

entfleiden trachtet, deſto feſter wollen wir Katholifen an ihm, dem heiligen Vater und un

fehlbaren Lehrer in den Wirrſalen dieſer Welt, feſthalten . “ — Da haſt du's, lieber Leſer.

Die Papiſten geſtehen es ſelbſt ein , der Pabſt ſei ihr Vice - Gott! Zwar erfredyt ſide der

unſelige Oertel, ſich darauf zu berufen, daß im Alten Teſtament die Obrigkeiten (Götter

genannt werden (Pſ. 82, 6. vergl . Joh . 10, 31.) ; aber er weiß recht gut , welch ein him

melweiter Unterſchied das iſt, wenn die heilige Sdrift die Obrigkeiten Götter nennt

und wenn die Papiſten den Pabſt ihren Vice = (Gott nennen . Wie man dem , was eine

Aehnlidi feit mit einer Sache hat, um dieſer Aehnlichkeit willen (analogice ) den Namen

der Sache geben kann, wie man z . B. einem gläubigen Chriſten nach der Schrift einen

König nennen kann ( Dff b . 1 , 6.), weil der gläubige Chriſt darin einem Könige ähnlich

iſt, daß er über Sünde, Tod und Teufel herrſcht, ſo werden auch die Obrigkeiten in der

Scrift Götter genannt, weil ſie darin Gott ähnlich ſind, daß ſie auch den Menſchen

Gewiſſen verbindende Geſeße geben können (Röm . 13, 5.) . Sie ſind aber darum ſo

wenig Vice -Götter, ſowenig die Chriſten Vice -Könige ſind . Das Wort Vice - Gott iſt

eben etwas ganz anderes, als ein bildlider Gott. Ein Vice -Gott iſt nemlich nicht der,

welcher in gewiſſen Beziehungen eine Aehnlichkeit mit Gott hat, ſondern welder, ohne

ſelbſt Gott zu ſein, göttliche Macyt, Würde und Ehre beſißt. Ein Vice - König iſt z . B.

nicht der Präſident oder Gouverneur eines Freiſtaates, obgleich ſie eine gewiſſe Aehnlich .

keit mit den Königen haben, ſondern nur der, welcher, obgleich abhängig von dem eigent

lidhen König, doch wirklich fönigliche Mact, Würde und Ehre in ſeinem Gebiete hat.

Die Apoſtel und alle rechte Prediger ſind ja freilich „ Botſd after an Chriſti Statt

(2 Kor. 5, 20.), aber deswegen ſind ſie keine Vice - Chriſtuſſe! Wäre alſo der Pabſt

nicht ein falider Prophet und reißender Wolf, ſondern ein rediter Prediger des Evange

liums, dann fönnte er ſich wohl einen „ Botſchafter an Chriſti Statt “ nennen ; wie es
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aber eine rebelliſche That in einem weltlichen Neide wäre, wenn ein bloßer Föniglicher

Botſd after oder Geſandter ſich zu einem Vice- König aufwerfen wollte, ſo iſt

es eine antichriſtijde Rebellion im Reiche (Hottes, wenn der Pabſt ſelbſt nidt blos ein

Botiqafter an Chriſti, alſo an Gottes Statt, ſondern ein Vice - Gott ſein will . Dafür

erflärt ihn aber der unſelige Dertel nicht nur, der Pabſt will es auch ſein , denn er maßt

ſich göttlide Macht , Würde und Ehre an, und beweiſt eben damit, daß er der

Antichriſt iſt, von dem St. Paulus vorausverfündigt hat, er werde ſidy in den Tempel

Gottes, das heißt, in die Kirche, ſeßen, das heißt, einen Stuhl oder Thron aufjdlagen,

als ein Gott, nemlich als ein regierender Vice- (Gott. Möge der HErr bald ſeiner ein

Ende machen durch die Erſdeinung ſeiner Zufunft! 2 Theſſ. 2, 8.

Das Problem iſt gelöſt! Die Generalſynode leiſtet Außerordentliches. Eine der

neueſten großen Leiſtungen iſt ein gelehrter Nachweis, welchen in derſelben Rev. N. Weijer

in Pennſylvanien geliefert hat . Derſelbe ſchreibt nemlid im „ Luth . Observer's vom

8. April: „ Wir, als (natürlich americanijde) Lutheraner, glauben nicht weniger, als

andere Benennungen, an eine a poſtoliſche Succeſſion und meinen , daß wir unſe

ren Stamınbaum bis zu den Apoſteln in einer directen und ununterbrochenen Linie

zurüdführen können . “ Rev. N. Weiſer behauptet dies aber nicht nur, er beweiſt es

auch durd alle Jahrhunderte. Als den Stammvater nennt er St. Petrus, und von

dieſein läßt er dann im 1. Jahrhundert St. Paulus abſtammen. Im 2. Jabrhundert

nennt er zuerſt den groben Chiliaſten Papias und zulegt Tertullian, von weld em Luther

bekanntlich ſagt, er ſei „ unter den Kirdyenlehrern ein rechter Carlſtadt“ geweſen . Im

3. Jahrhundert gibt der gelehrte Herr dem Origenes, von welchem Luther ſchreibt:

„ Origenem habe ich ſdon in Bann gethan “, den zweiten Plaß. Im 4. Jahrhundert

nennt er zuerſt den Sactantius, einen ganz neugefundenen, wenigſtens kennen wir nur

einen Lactantius. Dann folgt der dem Arianismus zugeneigte Euſebius von Cäſarea

und Tiberius, leßterer wieder ein ganz neuer ; es wäre denn Liberius gemeint, der bes

kanntlich für Arius einſtand und Athanaſius verdammen half, daher ſelbſt die Papiſten,

obgleich ſie ihn in ihrer Succeſſion haben, an ihm am liebſten mit Stillſdweigen vorüber

geben . Das 5. Jahrhundert ſdließt der Semipelagianer Caſſianus. Im 8. Jahrhun

dert muß ſelbſt der eifrige Bilderverehrer Taraſius ein Glied in der Nette abgeben, welche

die Generalſynode mit dem Apoſtel Petrus verbindet. Jin 12. Jahrhundert muß ſich

ſelbſt Peter von Bruys, der Vorläufer der Münſteriſchen Wiedertäufer, mit einreiben

laſſen ; im 13. aber unter anderen päbſtlichen Scholaſtifern Thomas von Aquino, ten

Herr Weiſer „ einen der himmliſd geſinnteſten Männer des Zeitalters" und die Jeſuiten

den „ princeps theologorum “ nennen. Den würdigen Schluß machen die Doctoren

Benj. Kurß und S. S. Sæmuder und die „ Hunderte, welche unter leßterem zu Gettys

burg ſtudirten". Wer hätte gedacht, daß die americaniſd-lutheriſde Kirche der päbſtiſden

und episkopalen ſo leicht den Ruhm ſtreitig machen fönne, daß dieſelben allein die wahre

Succeſſion beſißen ? Es iſt nur Schade, daß Herr Weiſer ſo viele Ahnen vergeſſen hat,

3. B. die ganze Familie der ,,Sacramentirer“ und alle Choragen der preußiſc - unirten

Kirche. Der verewigte Dr. Benj. Kurß erklärt ja in ſeinem Büdlein : „ Why are you

a Lutheran ? « « ausdrüdlich, daß „ mit wenigen vereinzelten Ausnahmen “ der große

Körper der ( americaniſd-) lutheriſden Kirche" vom heiligen Abendmahl glaube, was

diejenigen feſtgehalten haben, „welche als Sacramentirer bezeid net worden ſind"

(who were termed Sacramentarians ), und derſelbe Kurz hat nebſt Dr. S. S. Somuder

im Jahre 1845 das berühmte Document unterzeichnet, in welchem der Kirche Deutid.

lands im Namen der Generalſynode die officielle Erklärung gegeben wird : „ Wir ſtehen

hier wie überhaupt in den mehrſten unſerer kirchlichen Grundſäße auf gemeinſĐaftliđeni

Grunde mit der unirten Kirche Deutſdlands."
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Fortſchritt in der päbftlichen Kirche. Audy die päbſtliche Kirchie hat ihren Fort

(dritt. Nachdem ſie ſich gegen die an ihr Gewiſſen ſchlagende Donnerſtimme der Nefore

mation verſtodt hat, geht ſie Sdritt für Schritt auf dem eingeſchlagenen Wege der Lüge

und Ungerechtigkeit weiter vorwärts. Daran erinnerte uns in dieſen Tagen folgende Bemer

kung des „ Kath. Glaubensboten “ aus Louisville vom 23. März : „ Bei den früheren

General- Concilien waren immer der Staat durch Kaiſer, Könige, Fürſten und deren Gje

ſandten vertreten. Das iſt jept nicht der Fall. Der Pabſt hat die hohen weltlichen

Herren nicht geladen und das Concilium Vaticanum iſt von aller weltliden (? ! ) Einwir

kung ſo frei, wieniemals ein allgemeines Concil zuvor. Es ſind nur geiſtlide , kirch

lidye Votanten da.. Mit Nedit hat das Concil jede wirkliche Beeinfluſſung abgewieſen,

um ſo mehr , da es ja eigentlich chriſtl. kath . Staaten nicht mehr gibt !" — Alſo nur

„ um ſo mehr“ ! Mödyte es daher immerhin noch ſolche „ katholiſche Staaten geben, ſo

wäre es nach dem „ Glaubensboten “ dod ganz recyt, wenn dieſe Staaten im Concil nichts

zu ſuchen, ſondern nur gehorſamſt die Decrete deſſelben auszuführen hätten. Zwar ſekt

der „ Glaubensbote “ , ſợier ſupererogatoriſc , hinzu : „ Die Kiraye hat es nicht mit den

ſtaatlichen Gebilden zu thun, ſondern nur mit den Völkern , mit dem katholiſchen

Theile der Einwohner der vielen verſdiedenen Staaten ,“ – allein wo iſt die Vertretung

dieſer „ Völfer “ ? In dem vaticanijden Concil ſind ſie eben nicht vertreten . Vertreten

iſt nur der ſogenannte „ geiſtliche“ Stand. Es iſt das Concil daber nichts, als ein

Pfaffenconcil von Hannas und Caiphas ; nicht ein apoſtoliſches, bei welchem das ,,Volt “,

oder die „ Gemeinde“ , oder die „ Brüder" mit gegenwärtig waren, mit ſprachen , mit

ſtimmten und mit Beſchlüſſe faßten, Apoſtg. 15. Das gegenwärtige vaticaniſde Concil

iſt nur eine elende Farce eines öfumeniſden Concils , während frühere vom Pabſt beein

flußte Concilien wenigſtens inſofern den Schein zu erzeugen ſuchyten, öfumenijde zu ſein,

daß darin, wenn auch nicht der Hausſtand, doch der obrigkeitlidie neben dem ſogenannten

geiſtlichen Stande vertreten war. Uebrigens ruht die ganze Theorie, daß wenigſtens

„ öfumeniſdhe“ Concilien ſiderlid vom Heiligen Geiſt geleitet würden , auf Sand in dopo

pelter Beziehung ; erſtlich darum , weil es nie ein abſolut ökumeniſches Concil gegeben hat,

denn nie waren die Glieder eines Concils von allen Gliedern der dyriſtlichen Kirche beauf

tragt, ſie zu vertreten ; zum andern darum , weil, ſelbſt wenn dies Unmöglidie je der Fall

geweſen wäre, nicht eine ſolche Ecclesia repraesentativa der Geiſtlidien, ſondern allein

die Ecclesia synthetica aller Gläubigen die Verheißung, in alle Wahrheit geleitet zu

werden, empfangen hat und leßtere dieſes ihr gegebene Privilegium nicht einem Ausſchuß

übertragen kann . Die ganze Kirche kann wohl nicht den Grund der ſeligmadyenden

Wahrheit verlieren, ſo gewiß ſie ſelbſt laut der ihr gegebenen Verheißungen nidit unter

gehen kann ( Pl. 48, 9. 72, 5. Dan . 2, 41. Matth . 16, 18. 28, 20.), wohl aber die

Diener der Kirche. Von den Prieſtern ſteht zwar freilich geſchrieben , daß „ ihre lippen

die Lehre bewahren ſollen “ (Mal. 2, 7.), aber nur die Feinde der Wahrheit, welche

einſt den Propheten Jeremias wegen ſeines Wahrheitszeugniſſes mit der Zunge tottſdıla

gen wollten, ſtellten den Grundſaß auf: „ Die Prieſter können nicht irren im Geſen ."

Jer. 18, 18.

Hann ein Ungläubiger als Zeuge auftreten ? das heißt, ein Menſc, der

weder an ein höheres Weſen noch an die Unſterblichkeit der Seele glaubt ? Ein weltliches

Blatt in New York ſchreibt hierüber: „ Nidter Curtis iſt der Anſiớyt, daß ein ſolder

Menſch vor Gericht fein gültiges Zeugniß ablegen kann . Der Fall, in welchem dies zur

Spradhe fam , war der des Caverty gegen Covfe wegen Contraftbruchs. Es kam dabei

lediglich darauf an, weldier der beiden Parteien Glauben geïdenkt werden ſolle . Der

Anwalt des Verklagten machte geltend, der Kläger ſei ein Ingläubiger, der die Eriſtenz

eines Bottes läugne und nicht an die Unſterblichkeit der Seele glaube, ſein Zeugniß fönne
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taber feine Gültigkeit haben. Nidster Curtis ſagte in ſeiner Anrete an die Geldworenen :

„ „Anſichten wie die des Klägers veranlaſſen mit Nedit Sdirecen und das Verdammungsa

Urtheil der civiliſirten Welt. Jo bin der Anſicht, daß der Kläger eine eitliche Ausſage

maden kann, daß die Jury zu entſcheiden hat, ob er ſolde verberbliche Anſidten wirflich

hegt, und wenn dies der Fall iſt, ob ſie einem Manne Glauben ſøenken will, der den

Zorn des Allmächtigen durch läſterungen auf ſich berabruft ." " Die Jury erklärte ſich

für den Verklagten, war alſo der Anſicht, daß dem Ungläubigen fein Glauben zu ſcenfen

ſei." — Wer da meint, ſolche gerichtliche Urtbeile ſeien Vorboten einer ,, Staatsreligion ",

iſt in einem argen Irrthum . Ein Staat ſelbſt ohne die (Grundlage der natü rliden

Religion iſt ein Unding. Nur diejenigen, welche die Menſden für veredelte Alffen

und den Staat für eine Menagerie halten , können verlangen , daß der Staat ſelbſt von

der natürlichen Religion abſehen müſſe. Mit vollem Nedte heißt es daher in der neuen

Staatsverfaſſung (Conſtitution ) von Tenneſſee: „ Niemand, welcher das Daſein eines

Gottes oder ein Leben nach dem Tode, in welcyem die Menſden Lohn oder Strafe

empfangen , leugnet, darf in der Civilverwaltung des Staates irgend ein Amt bekleiden ."

In den meiſten Conſtitutionen finden ſich ähnliche Beſtimmungen . So heißt es in der

pennſylvaniſten : „ Niemand, der ſich zum Glauben an die Eriſtenz eines ( jettes und

an einen Zuſtand der Belohnung und Beſtrafung nach dem Tode bekennt, ſoll rüdſichtlid

religiöſer Beſonderheiten von einem Amt in dieſem Staate ausgejdloſſen werden . " Hier

mit iſt natürlid zugleich erklärt, daß hingegen derjenige, welcher ſich zu jenem Glauben

nidt bekennt, amtsunfähig ſei.

Abendmahlsgemeinſchaft. In der „ luth. Zeitſdrift “ leſen wir unter Uebera

ſdrift „ Gettysburg “ Folgendes : „ Ein Artikel in der neueſten Nummer von Profeſſor

Stövers Quarterly Review über Nanzelgemeinſdaft, mit dem wir nicht übereinſtimmen

können, enthält folgende eigenthümliche Bemerkung: Inter unſeren deutſden Brüdern,

die die Wortführer gegen die Kanzelgemeinſchaft mit andersgläubigen Predigern ſind,

mag in manden Fällen das Unterlaſſen derſelben vielleidyt das Beſte ſein . - - Wir

geben redit gerne zu , daß ſie ihrer Aufgabe in ihrer eigenen Art und Weiſe nadkommen

ſollten ; aber wir verwahren uns dagegen, daß ihre eigenthümliche locale Praris zu einem

Geſeß für die ganze Kirche und zum Entſcheidungsgrundſatz über lutheriide Gemeinſdaft

gemadyt werden ſoll. Sie iſt ein Stein des Anſtoßes in dem Wege derjenigen, die nach

den alten Gebietsgrenzen, nad dem alten Glauben traditen ( !) . – – Die Gemeinde

licht darin ein Ueberbleibſel von jenem unverträgliden , herrijchen Geiſte, der in vergan

genen Zeiten Menſchen um bloßer Meinungen willen verbrannte und verbannte ( ! ). –

Strenge confeſſionelle Ausſchließlicfeit als ein charakteriſtijdes Merkmal der fanatiſdsſten

Secten und der gröblidyſten Neber unter uns ( ! ), hat alle moraliſche Wirfung für's sute

verloren ( ! ) und iſt einfach eine Verlegung des Geſekes chriſtlicher Vruderliebe geworden .

So wenig wir uns mit Feſtus und den Verfaſſer obigen Artikels mit Paulus ( ſiehe

Gal . 1 , 8. 11.) vergleichen möchten , ſo fühlen wir uns doch ſolchen Aeußerungen gegen

über an den Ausruf des erſteren erinnert, der Apoſtelg . 26, 24. zu leſen ſteht.“

Der „ amerikaniſche Botſchafter “ . So lange dieſes unioniſtijde Blatt nur die

Lutheriſche Lehre verwarf, ſo lange galten wir Lutheraner für bigotte Halbpapiſten,

weil wir vor jenem Blatte unſere lutheriſchen Mitchriſten warnten . Nun hat aber der

„ americaniſche Botſdafter “ auch die methodiſtiſche Lehre, nemlich die Heiligungslehre,

angegriffen. Was thun nun die Herrn Methodiſten ? Im ,,chriſtliden Apologeten “ der

ſelben heißt es nun : „ Hinaus mit dem americanijden Botſdafter aus unſern Häuſern,

er hat niďts bei uns zu thun !" Ey, ey, ſo macht ihr Herrn Methodiſten es ja gerade wie

wir ! Seid ihr denn alſo nicht auch bigotte Halbpapiſten geworden ? Ja, ſpriot man,

„ Bauer, das iſt etwas ganz anderes!" D ihr heuchleriſden Sơälle !
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Columbus . Der Schaßmeiſter für die Erziehungs - Caſſe, aus welcher die mittel

loſen Studenten in Columbus zu erhalten ſind, flagt im „ Standard “ vom 15. April

ſehr über die Verlegenheit, in welcher ſich die betreffende Committee befindet. Er ſchreibt

u . A.: „ Thatſache iſt, daß wir genöthigt geweſen ſind, eine Schuld von ein paar tauſend

Dollars zu contrahiren, und gegenwärtig nichts haben, die täglichen Ausgaben für die

Beföſtigung von fünf und dreißig Beneficianten in unſerer Anſtalt zu decken .“ Hoffent

lich wird die lebendige Darſtellung der dringenden Noth , in welder ſich die Verwalter der

Anſtalt in dieſer Beziehung befinden , die Paſtoren der Synode mit ihren Gemeinden auf

weden, derſelben ohne Zögern abzuhelfeni.

,,Gehört denn die Prieſterſchaft night zur ſchrenden Kirche ? “ Auf dieſe

Frage wird im „ Katholiſchen Glaubensboten “ aus Louisville vom 16. März geantwortet :

„ Nein ! Jeder Theologe, jn, jeder gut unterrichtete Katholik weiß es : obwohl ſie (die

römiſde Prieſterſchaft) die Lehre der Kirche verkündigt, gehört ſie doch nicht zur ,lchrenden

Kirche'. Tas officielle Lehramt der Kirche bilden nur der Pabſt und die Biſchöfe."

Die Methodiſten haben entdeckt, daß unter ihren Predigern die Lehre von der Vere

nichtung der ( jottloſen großen Anklang findet, und es wird von Vielen, die dieſer Lehre

nicht huldigen, dringend verlangt, daß man ernſtlich daran gehe, dieſe Sadie zu unter

ſuchen. So meldet die Luth. Kirchenzeitung.

„,Niedergejahren zur þölle . “ Dieſes Stück des apoſtoliſchen Symbolums erklärt

der „ Luth . Observeró vom 8. April für ein „ betrügeriſdes Einſchiebſel" ( fraudulent

interpolation ).

Dr. R. Dulon, früher rationaliſtiſcher Prediger in Bremen , ſtarb am 11. April

in Nocheſter, N. Y., als Director einer Nealidule daſelbſt.

II . Ausland.

Geſchloſſenes Abendmahl in den Landesfirden . Hierüber ſdireibt Dr. Münfel

in ſeinem N. Ztbl . vom 18. März u . a . Folgendes : „ Wer iſt der Mann, der altluthe

riſche Abendmahlszucht in unſern Landeskirchen durchführen könnte ? Buddeus ſagt

(1712) : „ „ Die brüterliche (Gemeinſdaft des heiligen Abendinables kann nicht ſein, wo

nicht eine Gemeinſchaft des Glaubens iſt, oder wo nicht alle Lehrpunkte richtig ſind,

welche zum Glauben , daß er in uns herfürgebracht und erhalten werde, nöthig ſind . " -

Das iſt gut lutheriſch, wenn man aud) auf die Schwachen Nidjicht nahm , und Dr. v. 3 .

hätte das niďt mit einem Ausrufungszeiden anſtechen ſollen . Den Grundſaß führe

jemand durch ! Er fange bei unſern lutheriſden Theologen an, die body gewiß nicht zu

den Schwachen gehören wollen . Wie viele wird er zulaſſen dürfen, ſelbſt wenn wir ein

mal in den Hauptartikeln ein oder zwei Abweidungen nadvſehen wollen ? Er fahre dann

weiter zu den kirchlichen Regimentsperſonen, den Superintendenten und Paſtoren . Id

fürchte, der große ſtolze Wald wird gewaltig gelichtet werden , und ein Knabe wird in ein

paar Augenbliden die Bäume zählen können, die noch ſtehen geblieben ſind.“

Griechiſche Kirche. Der früher katholiſche Profeſſor an der Univerſität Bonn ,

Dr. Overbeck, trägt ſich mit dem abenteuerlichen Gedanken, durdy Sammlung der nicht

ultramontanen Glieder der römiſden Nirde und deren Vereinigung mit der griechiſchen

Stirdie die alte Kirche der ungetheilten Chriſtenheit, wie ſie vor der Trennung des Abend

landes vom Morgenland beſtand und die in der orthodoren morgenländiſchen Kirche rein

bewahrt ſei, wieder herzuſtellen. Dr. Overbed meldet unter dem 2. Febr. 0. 3. von

Reading in England aus, daß er auf Grund dieſer Idee ſchon 1867 eine Petition an die

heilige Synode der ruſjiiden Kirche entworfen und im September 1869 derſelben vor

gelegt habe und daß dieſe vollſtändig auf ſeinen Plan eingegangen ſei .
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Pabit Pius IX. Unter der Ueberſchrift „„Nömiſdes “ findet ſich in der Allg. Ev..

Luth . Kz. vom 25. März der Anfang von Schilderungen, in denen es u. a . heißt : „ Wir

haben nie vermocht, den Pabſt Pius IX . für ein großes Licht zu halten, weder an Geiſt

noch an Gelehrſamkeit. Aber ſein jebiges Drängen auf ſeine Unfehlbarkeitserklärung

kommt uns doch mehr als bedenklich vor. Sie zeugt von einer Gemüthsverfaſſung, die

eben nur auf dem päbſtlichen Stuhl möglich iſt, ohne daß man Anſtalt macht, Heilmittel

dagegen zu verſuchen. “ ( Der Schreiber meint offenbar ſo etwas wie Douchebäter auf

das ſichtbare Kirdenhaupt und zeitweilige Vertauſdung der ,,cathedra Petri“ mit einem

Drehſtuhl .) „Freilich, wer ſich das kann ruhig bieten laſſen, was dem Pabſt bei ſeiner

Krönung feierlich zugerufen wird : Nimm hin die mit drei Kronen geſchmüdte Tiara,

und wiſſe, daß du biſt der Penfer des Erdkreiſes ( rectorem orbis), der Vater

der Fürſten und auf Erden der Stellvertreter JEſu Chriſti' – Wer ſich ſolches fann ſagen

laſſen , ohne zuſammenzuſchaubern , der kann auch wohl in dieſer Fährte nod weiter gehen . “

Aus England . (Das Athanaſianum .) Anglikaniſche Geiſtliche haben in

ziemlider Anzahl eine Petition an den Erzbiſchof von Canterbury in York gerichtet,

worin ſie ſich gegen die Beibehaltung des anathanaſianijden Glaubensbekenntniſſes in

der Liturgie ausſprechen . Die Petenten ſớlagen vor , entweder die Vorleſung dieſes

Glaubensbekenntniſſes für die Zukunft von dem Belieben der betreffenden Geiſtlichen ab

hängig zu machen, oder die verdammenden Clauſeln aus demſelben zu entfernen , bez .

durd Erklärung einzuſdränken . Sie ſind überzeugt, daß ein derartiger Scritt der

engliſchen Kirde viele, bisher durd dieſe Scranfe von ihr getrennten Diſſenter zuführen

werde ( ? ) . Der Umſtand, daß die Vittſdrift von dem Kaplan des Erzbijdofs von Can

terbury mitgetheilt wird, läßt vermuthen, daß der Primas ſelbſt dem Vorídlage günſtig iſt.

Preußen . Als die legte in Berlin abgehaltene ( landeskirchliche) Synode den König

durd eine Deputation beglüdwünſchte, ſpracy lid derſelbe ebenſo ſqarf gegen die „ Ortho

doren “ wie gegen die Proteſtantenvereinler aus und äußerte ſich dahin, dieſe beiden Par

teien ſeien das Unglück der Kirde und der Hemmſưuh der Verfaſſung . Ein echt föniglic.

preußiſches Urtheil !

Sachſen . An die Stelle des nad Berlin berufenen unioniſtiſchen Brüdner iſt

Dr. G. Baur, Hauptpaſtor zu Hamburg, zum Univerſitätsprediger und Profeſſor der

praft. Theologie in Leipzig ernannt worden. Vaur war eine Zeitlang Mitarbeiter an

der Scenfel'ſchen Zeitſdrift. Trauriges Zeichen für Sachſen !

Augsburg . Seit vorigem Spätherbſt iſt H. W. 3. Thierſch nach Augsburg

übergeſiedelt und hat die Leitung der dortigen kleinen irvingianijden Gemeinde über

nommen .

Nothwendige Verbeſſerung.

Auf Seite 125 unſerer Aprilnummer Zeile 9 und 9 hat der Sefer gegen den flaren Text der Hantídrift,

die ſo lautete :

,,, Sind unter den Nicht» Lutheranern, welben die lutheriſchen Kanzeln unter Umſtänden geöffnet

werden ſollen , nur ſolche gemeint 26. "

To geſest :

,,,Sind unter den Nicht- Lutheranern , welchen die lutheriſchen Stanzeln unter allen Umſtänden

geöffnet werden ſollen , nur ſolde gemeint 2c ." "

und id; habe leider verſäumt , dies Verjeben zu verbeſſern .

Nadtem nun dieſe nothwendige Verbeſſerung dem Editor des „ Lutheran" und „ Missionary , an ten

ſich jener Artikel vorzugsweiſe wandte, bereits unter dem Aten April brieflichy úberinittelt worden iſt ; irird ſie

- zur Vermeidung von Mißverſtändniſjen – hier aud öffentlid mitgetheilt.

Der Korreftor der Synotalbruderei.



Lehre und Wehre.

Jahrgang 16. Juni 1870. No. 6.

Antitheſen

zu den Theſen von Kirche und Amt,

welche die Schrift enthält : „ Die Stimme unſerer Kirche in der Frage

von Kirde und Amt". Erlangen bei A. Deidert. 1852 und 1865.* )

Erſter Theil.

Von der Kirche.

I, Iheſis.

Die Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes iſt die Gemeinde der Heis

ligen d . i . die Geſammtheit aller derjenigen, welche, durch das Evangelium

aus dem verlorenen , verdammten Menſchengeſchlecht vom Heiligen Geiſte

herausgerufen, an Chriſtum wahrhaftig glauben und durch dieſen Glauben

geheiligt und Chriſto einverleibt ſind.

Antitheſen zur I. Theſis.

In der von den Papiſten im Jahre 1530 der verleſenen Augsburgiſchen

Confeſſion entgegengeſeşten angeblichen Widerlegung , genannt „ Confuta

tion “ , heißt es : „ Der ſiebente Artikel der ( Augsburgiſchen ) Confeſſion,

*) Dieſe Antitheſen ſind von lieben Glaubens- und Befenntnißgenoſſen in Deutſd

land begehrt worden, theils zur Orientirung in Betreff der Gegner, theils darum, weil

vielfach erſt aus der Antitheſe dad punctum saliens und die Tragweite einer Theſis ing

licht tritt. Dem ausgeſprochenen Wunſde mancher Leſer dieſes Blattes gemäß theilen

wir die zunächſt für Deutſchland gemachte Sammlung von Antitheſen aus in Deutſdland

erſchienenen Schriften hier mit. Wer americaniſche Antitheſen begehrt, den verweiſen

wir namentlich auf die Publicationen der weiland Synode von Buffalo und ihrer Wahl

verwandten. Eine einſchlagende Sammlung erſdien ſchon im 9. Jahrgang des „ Luthe

raner “ unter dem Titel : „Auszügliche tabellariſche Ueberſicht einiger offenbarer Irrthü

mer Paſtor Grabau's, mit den eigenen Worten deſſelben vorgelegt und mit der falīdhen

römiſchen, ſowie mit der reinen lutheriſchen verglichen ." (S. No. 10 bis 26.)

11
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darin geſagt wird , daß die Kirche ſei eine Verſammlung der Heiligen, fann

nicht ohne Nachtheil des Glaubens zugelaſſen werden , wenn dadurch die

Böſen und Sünder ganz aus der Kirchen ausgeſchloſſen und abgeſondert

werden . Denn dieſer Artikel, im Concilio zu Coſtniß verdammt, iſt neben

andern Irrthümern des verdammten Johannes Hus und widerſpricht gänz

lich dem Evangelio. " (S. Luther's Werke Herausg . von Walch. XVI, 1227.)

Der Jeſuit Caniſius antwortet auf die Frage : „Was iſt die Kirche

Chriſti ?" wie folgt : „ Sie iſt die Verſammlung aller den Glauben und die

Lehre Chriſti Betennenden, welche unter dem Einen und nach briſto höchſten

Haupte und Hirten auf Erden regiert werden." ( Catechismus catholicus.

Leodii, 1682. p. 26. )

Dr. Franz Delißích : „Wer nur immer getauft iſt und Theil nimmt

an des HErrn Mahle, der iſt ein Glied am Leibe Chriſti. Der Leib Chriſti

iſt die Geſamtheit aller derer, die zu einem Leibe getauft und zu Einem Geiſte

getränkt ſind. Es ſei Hengſtenberg oder Wislicenus — fraft der That Gottes,

die der Glaube nicht hervorbringt und der Unglaube nicht vereitelt, ſind ſie

Beide Glieder eines und deſſelben Leibes . Es ſei ein Evangeliſcher oder

Römiſcher, ja ein Socianer oder Unitarier - fraft der Taufe ſind ſie allzu

mal Einer in Chriſto. So hat Gott ſelbſt der Kirche, die er durch die Macht

ſeiner Gnade ins Daſein gerufen , ihre für jedes einfältige Auge erkennbare

Grenzen gegeben . " (Vier Bücher von der Kirche. Dresden 1847. S. 33. f .)

Dr. Th. Kliefotb : „ Es iſt ein Irrthum und praktiſd verwirrender

3rrthum, die Geſammtgemeinde für die Kirche zu nehmen ; und es iſt

bei dieſem Irrthum gleichgiltig, ob man dabei an alle Berufenen und

Gläubigen , oder nur an alle wahrhaft Gläubigen denkt ; man

erhält im erſteren Falle nur den Begriff der gemiſchten Geſammtgemeinde,

und im zweiten Falle nur den Begriff der wahren Geſammtgemeinde, fommt

aber in beiden Fällen nicht über den Begriff der Gemeinde hinaus zu dem der

Kirde. Die Stüde, die großen Gliedmaßen , aus welchen die Kirche beſteht,

ſind nicht die Einzelnen und die Localgemeinden und die Geſammtgemeinde,

ſondern es ſind das Haupt Chriſtus, und die Gnadenmittel, und das Amt

der Gnadenmittel, und die Gemeinde, und ihre Diakonie ; und die Kirche iſt

nicht das Ganze, welches ſich aus Einzelnen, Gemeinden und Gemeindever

bänden complicirt, welches vielmehr die Geſammtgemeinde iſt; ſondern die

Kirche iſt das Ganze, welches aus dem Haupt Chriſto, und den Gnadenmitteln

mit ihrem Amt, und der Gemeinde mit ihrer Diakonie (ben Einzelnen ,

den Gemeinden, der Geſammtgemeinde) fich zuſammenfügt . " ( Adyt Büger

von der Kirche. Schwerin und Roſtod. 1854. 1. Band, S. 348. )

Derſelbe : „ Es liegt eben ſo, daß nicht einer, ſondern zwei polariſde

Gegenjäße durch die Kirche hindurchgehen, der Dualismus der docentes et

audientes (Lehrer und Zuhörer ), welcher der Kirche als göttlider Heils

anſtalt zukommt, und der Dualismus der regentes et obedientes ( Regie

renden und Gehorchenden), welcher der Kirde als gegliedertem und
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geordnetem Organismus , als Volk und Stadt zukommt, welche beiden

Gegenſäße wohl zum Ganzen der Kirche zuſammengreifen , aber nicht einerlei

find ." (Ebendaſ. S. 455.)

,, Die ev. - luth . Kirche in Preußen " : ,, Demnach verwerfen

wir, wenn gelehrt worden iſt oder noch gelehrt wird : a. daß die äußere an

ſtaltliche Seite der Kirche von dem Weſen und Begriff der eigent

lichen Kirche ausgeſchloſſen ſei; b. daß die Kirche nach ihrer äußeren Seite,

alſo als ſichtbare Anſtalt, ein Wert des Glaubens oder der Gläubigen, aber

nicht unmittelbar von Gott geſtiftet ſei; c. daß die Gottloſen in feinerlei

Sinn Glieder der rechten Kirde oder des Leibes Chriſti ſeien, .. e. daß

nicht blos die Gleichförmigkeit der von der Kirche getroffenen Verfaſſungs

und gottesdienſtlichen Einrichtungen, ſondern auch dergleichen Verfaſſung

und Ordnung überhaupt und ſchlechthin von dem, was das Weſen der

Kirche ausmacht, auszuſchließen ſei." ( Deffentliche Erklärung wegen der

ſtreitigen Lehren von der Kirche 2. Aus den Vorlagen und im Auftrage

der diesjährigen Generalſynode ſämmtlichen Gemeinden miigetheilt von dem

Ober - Kirchen - Collegium der ev . -luth . Kirche in Preußen . Breslau bei

Dülfer. 1864. S. 21.)

Conſiſtorialrath Dr. l. Straußold : „Erſt im Gegenſatz zum

Amt wird die Gemeinſchaft zur Gemeinde und in der Einheit Beider zur

Rirde. Eine congregatio sanctorum (Verſammlung der Heiligen ) , auch

wenn ſie ohne Amt möglich wäre, wäre feine Kirche." ( Amt und Ge

meinde in der ev.- luth . Kirche. Erlangen 1858. S. 9. )

Vilmar : „ Alle, welche jeßt die Lehre von der Kirche ſich zu Herzen

genommen , müſſen mithin von dem Begriff einer Gemeinſchaft, welche allezeit

etwas Subjectives und erſt Folge der von Chriſtus gegebenen Pflanzung iſt,

fortſdyreiten zu dem Begriff einer Anſtalt, als des die Gemeinſchaft erſt

erzeugendenden Objectiven ." (Theologie der Thatſaden . S. 47.)

Superintendent Münc meyer : „ Sie (die Kirche) iſt und bleibt

nur etwas auf dem Grunde der realen, ſichtbaren, einen großen Leib bildenden,

aus allen Getauften beſtehenden Kirche . " (Das Dogma von der

ficytbaren und unſichtbaren Kirche. Göttingen bei Vandenböd. 1854.

S. 117. )

Paſtor 2. Räthien in Neu - Ruppin : „ Wir verwerfen .. , daß

bie Kirche ſei die Summe der hin und her in der Welt zerſtreuten und nur

Gott bekannten Gläubigen ." (Luth . Dorfkirchenzeitung von 1858. S.10.)

II. Theſis.

Zu der Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes gehört kein Gottloſer,

fein Heuchler, fein Unwiedergeborener, fein Reber .

Antitheſen zur II. Theſis.

Der römiſche Katechismus : „ In der ſtreitenden Kirche ſind zwei

Arten von Menſchen , gute und böſe, und zwar ſind die böſen derſelben Sacra
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mente theilhaftig, befennen auch denſelben Glauben , wie die guten , unähnlich

jedoch in Leben und Sitten ; gute aber heißen diejenigen in der Kirche, welche

nicht allein durch das Befenntniß des Glaubens und durch die Gemeinſchaft

der Sacramente, ſondern auch durch den Geiſt der Gnade und durch das

Band der Liebe unter ſich verbunden und verknüpft ſind .. Die Kirche

faßt daher Gute und Böſe in ſich." (Cat. Rom. I, 10, 7. 8. )

Dr. F. Deligich : Auch erſtorbene Glieder noch Glieder am

Leibe Chriſti. Aber wie, höre ich verwundert fragen , todte Glieder am Leibe

Chriſti, tobte, und body zu ihm gehörig ? Dieſe Frage ſtellen con unſere

älteren Rirchenlehrer. Die Getauften, die ein der Taufe unwürdiges Lebert

führen , gehören ( ? ) nach ihrer Anſicht zwar zur ſichtbaren Kirche, aber nicht

zur Kirche im eigentlichen Sinne, zur unſichtbaren oder fatholiſden . Sie

können Theile , ja ſogar Organe der ſichtbaren Kirche ſein, aber Glieder

der Kirche, die der Leib Chriſti iſt, ſind ſie nicht. Wir können die Berechti

gung dieſer Unterſcheidungen nicht anerkennen.. Der Leib eines Getauften

iſt ein Glied Chriſti durch die That Gottes ; treibt nun ein Menſch, an dem

ſolche That Gottes geſchehen iſt, Unzucht, ſo iſt ſein Leib ein zum Hurengliede

gemachtes" ( nicht blos geweſenes, ſondern noch immer wirkliches ! ) „ Glied

Chriſti.. Wer einmal getauft iſt, der iſt ein Glied Chriſti, das läßt ſich nicht

ändern ." ( Vier Bücher von der Kirche. S. 42. 43. 44.) Bergl . Delivídu

Antitheſe zur I. Theſis.

III. Iberis.

Die Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes iſt unſichtbar.

Antitheſe zur III . Theſis.

Der römiſche Katechismus: ,,Die Kirche iſt ſichtbar und ſchließt

in ihrem Schooße Gute und Böſe ein . " (I , 10, 7. )

Der Jeſuit und Cardinal Bellarmin ſchreibt: „ Der Unterſchied

zwiſchen der unſrigen und allen anderen Meinungen iſt, daß alle anderen

innerliche Tugenden dazu erfordern, daß jemand zur Kirche gehöre, und daß

ſte daher die wahre Kirche zu einer unſichtbaren madyen ; wir aber glauben

auch, daß ſich alle Tugenden , Glaube, Hoffnung , Liebe u . a . in der Kirche fin

den, wir halten jedod dafür, damit von jemandem geſagt werden könne, daß

er ein Theil der wahren Kirche ſei, von welcher die heilige Schrift redet, daß

dazu feine innerliche Tugend, ſondern nur das äußerliche Bekennen des Glau :

bend und die Gemeinſchaft der Sacramente, die man mit den Sinnen wahr

nimmt, erfordert werde. Denn die Kirche iſt ein ſo ſichtbarer und greifbarer

Cötus von Menſchen , wie der Cötus des römiſchen Volfes, oder das Reich

Galliens oder die venetianiſche Republik. “ ( Eccles. milit. c . 2. )

Dr. F. Delißích: „ Die neuteſtamentliche Sdyrift weiß von feiner

ſichtbaren und unſichtbaren Kirche, die ſich wie Scale und Kern, wie leib

und Seele zu einander verhielten, nicht von einer Kirche der Berufenen und

einer Kirche der Auserwählten, nicht von einer Kirche der Wiedergeborenen
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und einer Kirche der Unwiedergeborenen - ſie weiß nur von einer Einzigen

Einigen Kirche * ), und dieſe iſt der Eine Leib, der an Chriſto als ſeinem Einen

Haupte hanget und von ſeinem Einen Geiſte belebt iſt. Es iſt durchaus nicht

ſdriftgemäß, einen Unterſchied zu machen zwiſchen dem Leibe Chriſti und den

Gliedern der ſichtbaren Kirche... Unſichtbar iſt ihr Lebensgrund

mit den göttlichen Wurzeln ihrer Einheit und Heiligkeit, unſichtbar iſt der

fie durchwaltende Geiſt, unſichtbar das von ihm gezeugte mit Chriſto in

Gott verborgene Leben , unſidytbar und allein Gott untrüglich fennbar, in

welden unzählig mannigfadyen Miſchungen und Abſtufungen bis zum

Nullpunct herab es in den einzelnen Gliedern pulſirt aber ſicht

bar iſt die Kirche ſelbſt als die Geſammtheit der Getauften und Theil

nehmenden am Tiſde des HErrn : dieſe Alle ſind im eigentlichen Sinne

und nicht bloß uneigentlid ( aequivoce) Glieder der Kirche mit ihren

ſichtbaren Leibern ſowohl ( 1 Kor. 6, 15. ), als mit ihren unſichtbaren See

len ; und dieſe Kirche und keine andere, weil es feine andere hienieden gibt,

iſt die una sancta catholica apostolica ecclesia (die Eine, heilige, allges

meine, apoſtoliſche Kircie ), die wir glauben und bekennen . “ (Vier Vücher

von der Kirche. S. 34. 35. 36.)

IV. I beſis.

Dieſe wahre Kirche der Gläubigen und Heiligen iſt es , welcher Chriſtus

die Sdlüſſel des Himmelreichs gegeben hat, und ſie iſt daher die eigentliche

und alleinige Inhaberin und Trägerin der geiſtlichen, götttlichen und himm

liſchen Güter, Redyte, Gewalten, Aemter 26., welche Chriſtus erworben hat,

und die es in ſeiner Kirche gibt .

Antitheſen zur IV. Theſis.

Pabit Pius VI. ſdyreibt in ſeiner Verdammungsbulle gegen den

Biſchof von Piſtoja und gegen die daſelbſt 1794 gehaltene Synode, unter der

Ueberſchrift : ,,Von der der Gemeiſchaft der Kirche beigelegten Gewalt, damit

fie durch dieſe ( die Kirche) den Paſtoren mitgetheilt werde", Folgendes : ,,Der

Saz, welcher beſtimmt, daß die Gewalt der Kirche von Gott gegeben ſei,

damit ſie den Paſtoren mitgetheilt würde, die ihre Diener für das Heil der

Seelen ſind — ſo verſtanden , daß die Gewalt des Kirchenamtes und Regies

ments von der Gemeinſchaft der Gläubigen abgeleitet werde, und ſo

auf die Paſtoren übergebe : wird als 'feßeriſch verdammt und verworfen .“

( Concil. Trid. ed . Smets . p. 285.)

*) Freilich gibt es nur Eine Kirche; wenn von ſichtbarer und unſichtbarer Kirche

gerebet wird, ſo wird nicht von zwei Kirchen geredet, ſondern immer von der Einen, die

aber, wenn ſie betrachtet wird, wie ihr hienieden auch Heudiler beigemiſcht ſind, die ſicht

bare, hingegen wie ſie an ſich iſt in ihren wirklichen Gliedern, die unſichtbare genannt wird.

( Theſenſteller.)
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Superintendent Münc meyer : „ Es iſt Schriftlehre, daß der HErr

beſtimmten Perſonen , ſeinen Apoſteln, nicht der ganzen Kirde , das

Amt gegeben . " (Rudelbach -Guericke's Zeitſchrift vom Jahr 1852. S. 105.)

Anderwärts ſchreibt derſelbe : ,, Ja, der ganzen Kirche iſt das Amt gegeben

nach der Sdrrift, aber es iſt ihr gegeben in voller concreter Realität, getragen

von beſtimmten lebendigen Perſonen . “ (S. 53.)

Pfarrer W. Pöbe : „ Das Amt ſteht in Mitten der Gemeinden wie

ein fruchtbarer Baum , der ſeinen Saamen bei ſich ſelbſt hat ; es

ergänzt ſich ſelbſt , - ein Saß, der wahr bleibt auch bei der oben zuge

ſtandenen Theilnahme der Gemeinden an Wahl und Berufung der Aelteſten .“

( Aphorismen über die neuteſtamentlichen Aemter und ihr Verhältnis zur

Gemeinde. Nürnberg 1849. S. 71. f.)

Die Immanuelsſynode in Preußen : „ Was die Synode poſitiv

verwarf , iſt in folgenden Säßen ausgeſprochen : 1. Das Predigtamt iſt

von Gott der Gemeine gegeben ; die Gemeine überträgt es Einem

aus ihrer Mitte, um es an ihrer ſtatt und in ihrem Namen zu verwalten .

2. Weil die Gemeine das Schlüſſelamt hat, ſo hat ſie als Ausfluß

deſſelben und eben damit auch die äußerliche Kirchengewalt.“ (Synodal

Bericht von 1865. Kirchl. Zeitblatt vom 15. Auguſt d. J. )

Conſiſtorialrath Dr. L. Kraußold: „ Die gewöhnlice Anſicht,

als ob Matth. 18, 18. der Gemeinde die Schlüſſel gegeben worden , iſt

auf Grund des Textes ( ! ) entſchieden zurüđzuweiſen.“ (Amt und Gemeinde

in der ev . - luth . Kirche. Erlangen 1858. S. 84. f.)

Dr. A. W. Diedhoff : „ Wir haben übrigens die Confeſſio Auguſtana

für uns ( ! ) , wenn wir es als einen Irrthum bezeichnen, wenn Luther über

ſah, daß die Worte Joh. 20, 22. f. und Matth. 16, 18. F. an die Apoſtel

als ſolche gerichtet ſind, und ſo meinte ſagen zu können , in Petrus ſeien

die Schlüſſel einem jeden gegeben , der wie Petrus glaubt .. Matth. 18, 17. ff .,

welcher Stelle Luther mit Recht das entſcheidende Gewicht in dieſer Frage zu

ſchreibt, worin ihm die lutheriſche Dogmatif gefolgt iſt, zeigt, daß die Solüſſel

mit Nichten dem Drdo (dem geiſtlichen Stande) mit Ausſchluß der übrigen

Kirche gehören, daß ſelbſt an der Ausübung der Sdılüſſelgewalt neben dem

geiſtlichen Amte die übrige Kirche nicht ohne Antheil iſt. Nicht ſo ein

fach im Rechte iſt Luther mit der Art, wie er poſitiv auf Grund von

Matth. 16, 18. f. die Kirche als Inhaberin der Schlüſſelgewalt

erweiſt.. Indem er ganz unberüdjichtigt läßt, daß Petrus perſönlich als

Apoſtel auf ſeinen Glauben hin die Schlüſſel zur Verwaltung empfängt

(vergl . Joh . 20 , 21. ff.), faßt er Petrus einſeitig allein als Gläubigen

ins Auge und ſubſtituirt ihm als Empfänger der S - lüſſel ohne Weiteres

jeden Gläubigen . Damit iſt nicht b108 principiell zum Einzels

recht des Gläubigen gemacht, was Redt der Kirche iſt * ) ...

* ) hat nicht jeder Gläubige die Solüſſel, ſo hat dieſelben auch niớt, wie bod unſer
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Es iſt das auch nicht durch Matth . 18, 17. ff. gerechtfertigt. Denn was da

der Kirche zugeſchrieben wird, kann die Bedeutung davon nicht aufheben , daß

die Sdlüſſel den Apoſteln als ſolchen, alſo noch in anderer Weiſe als der

Kirche überhaupt, gegeben ſind, und außerdem ſchließt der Begriff der Kirche

Matth. 18, 17. ff. das geiſtliche Amt in der Gemeinde mit ſeinem beſonderen

Rechte nicht aus, ſondern unzweifelhaft ein . " ( Luther’s Lehre von der kirch

lichen Gewalt. Berlin bei Schlawiß. 1865. S. 58–60.)

V. I heſis.

Obwohl die wahre Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes ihrem

Weſen nach unſichtbar iſt, ſo iſt doch ihr Vorhandenſein (definitis ) erfennbar ,

und zwar ſind ihre Kennzeichen die reine Predigt des Wortes Gottes und die

der Einſepung Chriſti gemäße Verwaltung der heiligen Sacramente.

Antitheſen zur V. Theſis .

Der Jefuit Petrus Caniſius : „ Auf welche Weiſe fann die

wahre Kirche erkannt und von den irrigen Secten unterſchieden werden ?

Uus Merkmalen und Kennzeichen , durch welche die göttliche Schrift dieſelbe

bezeichnet. Welches ſind jene Kennzeichen ? Das erſte iſt die Einbeit im

Glauben und in der chriſtlichen Religion. - Welches iſt das zweite Kenn

zeichen der wahren Kirche ? Die Heiligkeit ſowohl der Lehre, als derjeni

gen, welche der Lehre derſelben folgen. Welches iſt nun das dritte Kenn

zeichen der Kirche ? Es iſt die allgemeine Ausdehnung über die ganze

Erde und alle Jahrhunderte, um welcher willen ſie die katholiſche heißt. —

Worin beſteht das vierte Kennzeichen der Kirche ? Darin, daß ſie, von

ben Apoſteln gegründet, in der Lehre derſelben verharrt und, von jenen an , die

ununterbrochene Succeſſion der Biſchöfe nachweiſt . – Welches

iſt das fünfte Kennzeichen der wahren Kirdye ? Das nad Chriſto höchſte

und auf Erden ſidytbare Haupt derſelben . - Welches iſt das fechſte

Kennzeichen der wahren Kirche ? Es iſt dies die Macht wahre Wunder zu

verrichten . — Welches iſt das ſiebente Kennzeichen der wahren Kircie ?

Das ſlebente iſt die Befehrung der Ungläubigen zu Chriſto. - Was

iſt nun nody von den Rennzeichen der wahren Kirche übrig ? Das achte

kann der Abfall der von ihr ſich trennenden Retzer genannt werden .“ (Ca

techismus catholicus. Cap. I, § 4. p . 27. sqq. )

Der Tocinianiſde Kated) is mus : „ Da das Weſen der Kirche

Chriſti darin beſteht, die heilſame Lehre zu haben , ſo kann dieſelbe, wenn man

eigentlich redet, nicht das Kennzeichen jener ſein, da das Kennzeichen von der

Sache, deren Kennzeichen es iſt, verſchieden ſein muß." (Cateches. Raco

viens. ed. G. L. Oederus. 1739. Q. 489. p. 1018. s . )

Befenntniß ſagt, die ganze Kirche principaliter et immediate, urſprünglich und un

mittelbar. Den Ning am Finger hat wohl der ganze leib, aber der ganze Leib nicht

urſprüngliid und unmittelbar , ſondern der Finger. , ( Theſenſteller.)
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Die Reformirte belgiſche Confeſſion : ,,Die Kennzeichen , an

denen die wahre Kirche erkannt wird, ſind dieſe : wenn die Kirche die reine

Predigt des Evangeliums, wenn ſie die unverfälſchte Verwaltung der Sacra

mente nad Chriſti Befehl in Gebrauch hat, wenn ſie Kirchenzucht hand

habt, um den Sünden zu ſteuern .“ ( Conf. Belg. , prout in Synodo Dor

drechtana fuit recognita et approbata. Art. 29.)

Dr. F. Deliſch : „ Reines Wort und Sacrament find erkennbar,

aber ob , wo dieſe fich finden , auch Gläubige verſammelt feien , darüber hat

doch nur der Herzenständiger ein untrügliches Urtheil. " ( Vier Bücher son

der Kirche. S. 4.)

VI. I hefi s.

In einem uneigentlichen Sinne wird nach der heiligen Schrift auch die

ſichtbare Geſammtheit aller Berufenen d . 1. aller, die ſich zu dem gepredigten

Worte Gottes bekennen und halten und die heiligen Sacramente gebrauchen ,

weldie aus Guten und Böſen beſteht, Kirche (die allgemeine [katholiſche ]

Kirche), und die einzelnen Abtheilungen derſelben , d . h . die hin und wieder

ſich findenden Gemeinden, in denen Gottes Wort gepredigt und die heiligen

Sacramente verwaltet werden, Kirchen (Particularkirchen) genannt ; darum

nemlich, weil in dieſen ſichtbaren Haufen die unſichtbare, wahre, eigentlich

ſogenannte Kirche der Gläubigen , Heiligen und Kinder Gottes verborgen

liegt und außer dem Haufen der Berufenen keine Auserwählten zu ſuchen ſind.

Antitheſen zur VI. I beſis .

Der Jeſuit Vitus Ebermann ſchreibt : „Schon von der Zeit

der Apoſtel an bis zu und ſind nach Aller gemeinſamer und zwar ganz offen

barer und eigentlicher Meinung alle Getaufte , welche keiner Secte und

Neuerung anhängen , Gläubige und Glieder der katholiſchen Kirche, ohne

Rücjicht auf das Leben und die Sitten derſelben, genannt und dafür gebal

ten worden , und die aus ihnen allen zuſammengeſepte Verſammlung iſt die

wahre und eigentliche katholiſche Kirche geheißen und dafür angeſehen

worden . " (Parallela ecclesiae verae et falsae. p. 25.)

Dr. Th. Kliefoth : „ Unſere Kirche hat richtig ſtets gelehrt, die ſicht.

bare gemiſchte Kirche und Gemeinde ſei eine Kirche und Gemeinde Gottes,

nicht, weil und wenn in ihnen mindeſtens zwei oder drei Gläubige ſeien ,

ſondern weil und wenn in ihnen recht Wort und Sacrament * ) und

damit Stätte der Gegenwart und Gnade Gottes ſei ." (Acht Bücher von

der Kirche. S. 316.) Im Folgenden erklärt daher derſelbe für einen

*) Unſere Kirche lehrt nicht, daß eine Verſammlung darum und dann Kirche ſei,

weil und wann in ihr „recht Wort und Sacrament“ iſt, ſondern daß die Kirche da ſei,

wo recht Wort und Sacrament iſt. Unſere Kirce erklärt nemlid Wort und Sacrament

für Kennzeichen der Kirde, nicht, wie Dr. Kliefoth u . A., für Beſtandtheile der

ſelben . Vergleiche die Antitheſe deſſelben zu Theſis I. ( Theſenſteller.)
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pietiſtiſchen Grrthum die Lehre : ,,Daß der gemiſchten Gemeinde der

Wirklichkeit der Name einer Gemeinde Chriſti nur darum zukomme, weil in

ihr etliche Gläubige gefunden werden ; denn um dieſes ihres gläubigen

Theils willen werde die aus Gläubigen und blos Berufenen gemiſchte Ge

meinde ſy netdochiſch, indem pars pro toto (der Theil für das Ganze)

genommen werde, die Gemeinde Chriſti genannt und als ſolche behandelt.“

( S. 310. )

VII. I belis.

Wie die ſichtbaren Gemeinſchaften, in denen Wort und Sacrament noch

weſentlich iſt, wegen der in denſelben ſich befindenden wahren unſichtba

ren Kirche wahrhaft Gläubiger nach Gottes Wort den Namen Kirche

tragen : ſo haben dieſelben auch um der in ihnen verborgen liegenden wahren

unſichtbaren Kirche willen, wenn dies auch nur zwei oder drei wären, die

Gewalt, welche Chriſtus ſeiner ganzen Kirche gegeben hat .

Antitbeſen zur VII. Theſis.

Das tridentinide Concilium : „ Wenn jemand ſagt, ... dies

jenigen, welche weder rechtmäßig von der kirchlichen und kanoniſchen Gewalt *)

geweihet noch geſendet ſind, ſondern anderswoher kommen , feien rechtmäßige

Verwalter des Worts und der Sacramente: der ſei verflucht." (Siyung 23 .

Cap. 4. Kan. 7. )

Der Benedictiner Virveſius ruft den Lutheranern zu : „ Da ihr die

(wahre) Kirche ohne uns nicht haben könnet, wie fönnt ihr die rechte Beru

fung und Ordination der Kirchendiener haben ? " (Menzeri Exeges. A. C.

p. 637.)

Der Jeſuit Vitus Ebermann : „ Eine Gemeinſchaft, deren öffent

liches Bekenntniß auch nur mit Einer Reperei befleckt iſt, iſt nicht ein Haufe

noch nicht gereinigten Weizens, ſondern nichts als Spreu , die unbeſonnen

von der Tenne der Kirche davon geflogen iſt und zum unauslöſchlichen Feuer

aufbehalten wird . Ihr Befenntniß iſt nicht Gold mit Kupfer vermiſcht,

ſondern eine durch hölliſchen Sauerteig durdy und durch verderbte Maſſe oder

doch ein vergifteter Nektar, der allen , die ihn trinken, den gewiſſeſten Tod

bringt." ( Parallela ecclesiae verae et falsae. p. 57.)

Paſtor Könnemann ſchrieb im Jahre 1861 die Schrift: „ Wort

und Sacramente, die Gnadenmittel der Kirche" ( Neu -Ruppin bei Dehmigte),

von weldier Dr. Münkel u . A. Folgendes referirt : „ Könnemann trägt

bier die Lehre vor, die meines Wiſſens auch von Diedrich, Piſtorius u. a .

getheilt wird, daß die Kirche nur da iſt, wo das Wort Gottes lauter und rein

gelehrt wird . Alſo gibt es außer der lutheriſchen Kirche feine Kirche."

(Neues Zeitblatt vom 13. Sept. 1861. S. 191. )

*) Unter der firdlichen und kanoniſchen Gewalt verſteht das tridentiniſde Con

cilium natürlich allein die Gewalt der päbſtlich -römiſden, als der angeblich allein wahren

Kirche JEſu Chriſti. ( Tbefenſteller .)
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VIII. Theſis. A.

Auch in irrgläubigen, feberiſchen Gemeinden gibt es Kinder Gottes, auch

da wird die wahre Kirche an dem darin noch übrig gebliebenen reinen Wort

und Sacrament offenbar.

Antitheſen zur VIII. Theſis. A.

Der geſuit Bitud Ebermann dyreibt : „ Wer mag, wenn er

nicht unſinnig iſt, dem (lutheriſchen Theologen) Muſäus und ſeinen Genoſſen

glauben, wenn ſie mit Luther ſchreien : ſelbſt wo der Antidyriſt und die

Sdywarmgeiſter regieren , da bleibe auch, ſo lange die Taufe mit der Bibel

bleibe, ein der wahren Kirche eigener Same und folglicky heimliche Heilige,

weil nemlich das Wort nie leer wiederkomme, Jeſ. 55, 11. ? Wehe den elen

den Sachſen , welche in einer ſo finſtern Nacht ſtecken, daß ſie dieſe offenbaren

Tiefen des Satans nicht durchſchauen . " ( Parallela ecclesiae verae et

falsae. p. 57. )

Der päbſtliche Theolog Auguſtin Gibbon : „ Es iſt unmög

lich, daß eine Fegeriſche oder in Grundlehren verderbte Kirche eine Mutter

wahrhaft Gläubiger und Gerechter ſei * ); es ſei denn, man wolle zugeben ,

daß es den wahren Gläubigen erlaubt ſei, mit Rezern Gemeinſchaft zu

haben . “ (De Luthero -Calvinismo schismatico . Erfurt. 1663. Disp.I, $ 3.)

Ueber die Lehre des vormaligen preußiſch - lutheriſchen Kirchenraths

Piſtorius und ſeiner Partei berichtet Paſtor Räthjen in Neu - Ruppin in

ſeiner Dorfkrdhenzeitung von 1860 : „ Daneben ſpricht dieſe Partei allen

falſchen Kirchen, alſo der römiſden, reformirten und unirten in jeder Weiſe

das Wort „Kirche ab, denn nidyt Taufe, noch andere Stüde der apoſtoliſchen

Lehre machten die Kirche, ſondern die reine Lehre und der Organismus

um dieſelbe. Die getauften Kinder ſammt ihren Täufern 3. B. in der römis

fchen Kirche ſeien nod nicht als Theile der Kirche anzuſehen , wenn ſie auch

beide an Chriſtum von Herzen gläubig wären . " (S. 9. )

Paſtor Räthien : „Auch wir ſagen, wie Piſtorius: Nur die luthe

riſche Kirche iſt die Kircye Chriſti zu nennen ; wir verſtehen aber darunter die

Gemeinden, die reine lehre wirklich haben, und ſagen : ſo weit ſehen wir

Chriſti Kirche; ſie geht aber vor Gott weiter, als wir ſie in der Zeit ſehen

und benennen können .“ ( Daſelbſt.)

Derſelbe : „ Wir glauben , lehren und bekennen : a. Daß vor Gott

diejenigen allein der Kirche angehören , welche von Herzen glauben

und mit dem Munde das lautere Evangelium bekennen , alſo

ihrem ganzen Menſchen nad ſtehen in der Gemeinde aller Gläubigen , bei

*) Gibbon wußte natürlich recht gut, daß wir Lutheraner eine irrgläubige Kirde

nicht als ſolche für eine Mutter wahrhaft Gläubiger anſehen, ſondern ſofern dieſelbe

Gottes Wort noch weſentlid behält und die heilige Taufe nach Chriſti Einſeßung ver
waltet. ( Theſenſteller .)
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denen das Evangelium lauter und rein gelehrt und die Sacramente

laut des Evangelii gereicht werden ... d . Daß auch diejenigen vor Gott und

Menſchen noch nicht der Rirde auf Erden angehören , welche wohl

von Herzen glauben , aber ſich noch nicht bekennen entweder zum reinen

Evangelium oder zur Gemeinde aller Gläubigen, bei denen das Evangelium

lauter und rein gelehrt wird... Wir halten durch Verweigerung des Sa

craments an den Nömiſchen , Reformirten , Unirten ... Die Ercommunis

cation aufrecht, weldie vor uns die Kirche ( ! ) über ſie oder ihre Väter aus

geſprochen hat. 6. Wir glauben, lehren und bekennen , daß wir in unſerer

Zeit als die Gemeinde aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium

lauter und rein gelehrt wird , und die Sacramente laut des Evangelii gereicht

werden, erkannt haben die Kirche, welche den Namen der evangeliſch

lutheriſchen ſeit dein 16. Jahrhundert überkommen hat und bei den Bes

fenntniſſen der Väter geblieben iſt, als da ſind : die drei öfumeniſchen Sym

bole, die ungeänderte Augsburgiſche Confeſſion, deren Apologie, die Schmal

kaldiſchen Artikel, der kleine und große Satechismus Luther's und die Con

cordienformel. Anmerkung : Diejenigen Kirchen ( Kirchentheile ), welche von

Väter Zeiten her nicht aus Widerſpruch gegen die reine Lehre, ſondern aus

anderen Rückſichten Eins oder das Andere dieſer Bekenntniſſe nicht angenom

men haben und bei den urſprünglich angenommenen Symbolen geblieben

ſind, rechnen wir zur evangeliſchen Kirche unſerer Zeit . 8. Wir glauben,

lehren und bekennen, daß der evangeliſchen (lutheriſchen Kirche

alle die bildlichen Bezeid nungen zukommen, welche der Heilige Geiſt in Gottes

Wort der Kirche gegeben hat, daß ſie demnach z . B. der Leib Chriſti in

unſerer Zeit zu nennen iſt. Anmerkung: Da ( ! ) dieſe Bezeichnung der Kirche

( 3. B. in der Apologie) nur von den wahrhaft Gläubigen d . h . von den

lebendigen Gliedern des Leibes Chriſti vorkommt, ſo ( ! ) iſt damit nicht ausge

ſchloſſen , daß die Kirche, zu welcher auch die Heudler und Böſen

gehören , gleichfalls ſo bezeichnet werde. Wir verwerfen demnach .. 7. daß

Befenner des lutheriſchen Glaubens, welche ihre äußerliche Gemeinſchaft mit

einem irrgläubigen Haufen nicht aufgegeben haben oder nicht aufgeben

wollen , um dieſes ihres Bekenntniſſes willen ſchon der Kirche zuzurechnen ..

feien . Anmerkung: Deshalb wollen wir die Rede unter einander nicht füh .

ren : Alle Gläubigen in irrlehrenden Religionsgemeinſchaften find Luthe

raner *) oder Kirchenglieder oder gehören eigentlich der Kirche an ." (Luth .

Dorfkirchenzeitung vom Jahr 1858. S. 10. )

VIII. Iheſis. B.

Ein Jeder iſt bei ſeiner Seligkeit verbunden, alle falſchen Propheten zu

fliehen und die Gemeinſchaft mit irrgläubigen Gemeinden oder Secten zu meiden .

*) Und doch ſoll die lutheriſche Kirche die Gemeinde aller Gläubigen und der Leib

Chriſti ſein ! ( Theſenſteller.)
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Antitheſis zur VIII. Theſis B.

Dr. F. Delißſch : „ In jedem Neformirten haſt du einen Bruder zu

ſehen und mit dir Glied an Einem Leibe, denn , wie du, iſt er des Bades der

Wiedergeburt theilhaftig und in Chriſtum eingepflanzt worden . Alle Sonder

kirchen ſind nur Theile der Einen Kirche Chriſti, und wenn auch ihr Gemein

weſen durch verſchiedene Befenntniſſe zuſammengehalten wird, jo bilden ſie

doch alle einen Kreis, in deſſen Mitte der HErr ſteht, und ſind alle unirt durch

die heiligen Sacramente. Dieſe geheimnißvolle, göttliche Union iſt unzerreiß

bar, aber die ſtaatsweiſen menſchlichen Unionen ſind flachſene Bande." (Vier

Bücher von der Kircie. S. 157. f.)

VIII. Theſis. C.

Ein jeder Chriſt iſt bei ſeiner Seligkeit verbunden, ſich zu den rechtgläu

bigen Gemeinden und zu ihren rechtgläubigen Predigern zu bekennen und

reſp. zu halten, wo er ſolche findet .

Antitheſen zur VIII Theſis. C.

Der jocinianiſche Katechismus: „ Wer die heilſame Lehre hat, der

iſt in der wahren Kirche ſelbſt, daher es nicht nöthig iſt, daß er nach den

Kennzeichen frage, an denen die Kirche erkannt wird." ( Catechesis Racov.

Ed. Oederus. Q. 490. p. 1020.)

Dr. F. Delibſch: „ Die Sünde iſt die lezte Urſache alles Zwieſpaltes

in uns und außer uns, auch des Zwieſpaltes der Kirche. Aber wir haben

doch auch den Troſt, daß dieſer Zwieſpalt der Bekenntniſſe durch die Mat

des Geiſtes, der in der Geſammtfirde waltet, zum Siege triumphirender Ein

heit durchgefämpft werden wird... Aber warten wir doch geduldig dieſer

Verherrlichung, ohne die Wunden zu verdeden, die er heilen will. Die Kirde

der deutſchen Reformation balte feſt an ihrem Bekenntniß , ſofern ſie ſich in

demſelben als den Mund der Gemeinde Chriſti weiß , und die Sirde der

ſchweizeriſchen Reformation by alte feſt an dem i brigen , ſo lange

ſie es nicht als den Willen Gottes erkennt , den Sauerteig des Irr

thums, der in daſſelbe eingedrungen iſt, hinauszufegen . So lange ſie fidy

nicht dazu verſteht, begnügen wir uns an den Unionen Gottes.“ (Vier Bü

dher von der Kirche. S. 157. )

IX. Iheſis.

Zur Erlangung der Seligkeit unbedingt nothwendig iſt nur die Gemein

ſchaft mit der unſichtbaren Kirdie, welcher urſprünglich allein alle jene herr

lichen die Kirche betreffenden Verheißungen gegeben ſind.

Antitheſen zur IX. I bejis.

Der römiſch - tridentinide Katechismus: „Allgemein wird

fie" (die römiſche Kirche) ,auch darum genannt , weil alle, welche die ewige
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Seligkeit zu erlangen begehren , dieſelbe Feſthalten und annehmen müſſen, nicht

anders als diejenigen , welche in die Arche eingegangen ſind, um nicht in der

Fluth umzufommen ." (I, 10 , 16.)

Bergl . die Antitheſen zu Iheſis VIII. A.

Zweiter Theil.

Vom heiligen Predigtamt oder Pfarramt.

I. I beſis.

Das heilige Predigtamt oder Pfarramt iſt ein von dem Prieſteramt,

welches alle Gläubige haben, verſchiedenes Amt.

Antitheſen zur I. Ibejis.

Der Tocinianiſche Katechismus : „ Haben die, weldie in der Kirche

lehren und über die Erhaltung und Bewahrung der Ordnung wadzen , nicht

nöthig, daß ſie auf eine beſondere Weiſe geſendet werden ? Keinesweges.

Denn dieſe bringen jeßt feine neue und vorher ungehörte Lehre." (Catechesis

Racoviensis. Ed. G. L. Oederus. Q. 505. p. 1031. )

Der Socinianer Ch . Oſtorod : ,, Sit derhalben nicht nöthig , daß

man gedenke, als wenn einer unrecht thäte, ſo er von ſich ſelber, d . i . , ohne

Sendung das Lehramt auf ſich nimmt; ſintemal ſolch ein Wert aus der

rechten chriſtlichen Lieb herkommt.. So nun die Adverſarii ſagen wollten,

daß die jebigen Lehrer der Gemeinen nicht allein predigen , ſondern auch tau

fen und das Nachtmahl des HErrn adminiſtriren und verrichten , weldes ohne

ſonderliche Bocation und Sendung nicht geſchehen fönne: geben wir zur Ants

wort , daß ſolches nicht könne bewieſen werden , nemlich daß niemand die Sache

thun könne, er ſei denn dazu berufen und geſandt; ſintemal, da Chriſtus ſein

Nachtmahl eingeſegt hat, von dem nichts geſagt, ſondern den Seinen allein

geboten, ſolches hernach zu thun, welches denn, daß es alle Gläubigen

insgemein und nicht allein die Apoſtel angehe, iſt klärlich zu erſehen aus

1 Kor . 11." (Unterricht von den Hauptpuncten der dyriſtlid) - ſocinianiſchen

Religion . Krakau 1625. Cap . 42. S. 437. )

II . Iheſis.

Das Predigtamt oder Pfarramt iſt teine menſdlide Ordnung, ſondern

ein von Gott ſelbſt geſtiftetes Amt.

Antitheſen zur II . I beſis .

Der Socinianer 3. Wolfel ſchreibt: „ Wohl mögen die Kirchendie

ner das Mahl des HErrn und die Taufe in den eingerichteten Kirchen admi

niſtriren , wie auch Paulus und andere vielleicht gethan haben, zur Bewahrung

der Ordnung und des Anſtandes, nicht aber weil dieſe nothwendigerweiſe

und allein dies zu thun verpflichtet wären ." (Resp. ad. van . refut. dissolut .

nodi Gordii . c. 21 , p. 169. )
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Dr. 3. W. S. Höfling : ,, Der Unterſchied alſo zwiſchen Klerus

und laienſtand, den auch unſere Kirche hat und geltend machen muß, iſt ..

lediglich nur ein, wenn auch mit innerer Nothwendigkeit, der menſ

lidyen Kirchen- und Gottesdienſtordnung angehöriger ." (Grund

fäße ev . - luth . Kirchenverfaſſung. 3. Auflage. Erlangen bei Bläſing. 1853 .

S. 76. )

Derſelbe : ,,Aber, hören wir fragen , .. erſehen wir nicht aus der

Apoſtelgeſchichte und den Paſtoralbriefen, daß die Apoſtel und ihre Delegaten

theils ſelbſt Presbyter und Diakonen geſeßt, theils die von den Gemein

den Gewählten durch Gebet und Handauflegung für ihr Amt geweiht

haben ? .. Auf dieſe Frage fönnen wir nur antworten, daß wir die wirklichen

Thatſachen ſo gut kennen , wie die Gegner, und, weit entfernt, ſie leugnen

oder auch nur ignoriren zu wollen, vielmehr nur eine falſche Auffaſſung der

ſelben und falſche Sdılüſſe, welche auf ſie gebaut werden , beſtreiten . Wir

leugnen , daß die Apoſtel das, was ſie in dieſem Betreſ thaten , in Folge

eines ſpeciellen Gebotes des HErrn gethan haben ." (A. a . D.'S. 274.)

Derſelbe : ,,Die Heiligkeit der Sonntagsfeier muß nach unſerer

richtigen, bekenntnißmäßigen evangeliſchen Anſchauung auf eine äußere cere .

monialgeſetzliche Nothwendigkeit verzichten und mit dem Grunde ibrer innern

Nothwendigkeit ſich begnügen ... Sollte nicht Alles, was von der kirchlichen

Sonntagsfeier gilt, deren Heiligkeit wir nicht herabſeßen, ſondern in evange

liſcher Weiſe conſerviren wollen, auch von der kirchenordnungsmäßigen

Amts beſtellung gelten ? Sollte letztere ein anderartiges Recht des Bez

ſtehend für ſich in Anſpruch nehmen können, als erſtere ?" (A. a . D. S. 278. )

Derſelbe : „ Nur unſere lutheriſdie Kirche erhält ſich recht auf dem

Standpuncte evangeliſcher Freiheit und Gleidybeit, indem ſie zwiſchen dem

geiſtlichen Amt an und für ſich und demſelben als ordentlich und ver

Faſſungsmäßig beſtelltem Gemeinſchaftsamte.. beſtimmt unterſcheidet,

und, bei der entſchiedenſten Geltendmachung der göttlichen Einſeßung

des erſteren , nicht zugleich auch für den leşteren eine beſondere

göttliche Einſebung und ein beſonderes divino jure ( aus gött

lidhem Rechte ) beſtehen im Sinne einer beſonderen göttlichen Heilsin

ſtitution in Anſpruch nimmt. “ (A. a . D. S. 75.)

Paſtor Crome ( in Nade vorm Walde) : „ Ihr (Miſſourier) verlegt

dieſe Wahrheit, weil ihr die vorhandene Wirklichkeit des öffentlichen Amtes

durch einen vermeintlichen Befehl Chriſti erklären wout .. , ſtatt daß

ihr die auf Gottes ſd öpferiſdie Einrichtung berubende, natürlide

Ordnung in der Welt erkennen folltet, aus welcher Gott ſeine Kirche

nicht heraushebt, in welcher er uns vielmehr durch das Evangelium ſucht. "

(Luth . Synodalblatt, herausg . von R. Lohmann. 1861. Maibeſt . )

Derſelbe : „ Die Pehrgemeine unter ihrem Lehrer bildet ein recht

ſchaffenes fittliches Verhältniß, und das Lehramt an ihr iſt ein in Gottes

( nemlich natürlicher ) Ordnung begründetes , gerade wie die
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politiſche Gemeine und das obrigkeitliche Amt, das iſt genug ... Ich ſdheue

mich nicht vor dem Bekenntniß, daß alles , was Wiſſenſchaft treibt

und lehrt , nach Gottes Willen , und der wahren Natur der Sache Ein

Stand und Orden , ſein Gipfel und Krone aber die Lehrer und Hirten

der Kirche ſein ſollen ." (A. a . D. )

Paſtor Ebert (damals in Danzig) führt in einem Artikel des ge

nannten Synodalblattes den Sap aus : „ Daß der nach Augsb . Conf. 14.

rite vocirte Paſtor in ſeiner Unterſchiedenheit von dem Träger des Augsb.

Conf. 5. gemeinten Predigtamts“ ( . 1. das alle Chriſten haben ) „nichts

als ein Product natürlidyer Verhältniſſe iſt . “ (A. a . D.)

III. Theſis.

Das Predigtamt iſt kein willfürliches Amt, ſondern ein ſolches Amt,

deſſen Aufrichtung der Kirche geboten , und an das die Kirche bis an das

Ende der Tage ordentlicher Weiſe gebunden iſt.

Antiberis zur III. Theſis.

Der Socinianer Andr. Naded direibt: „ Wir geſtehen ein , daß

Kirchendiener nicht nur einſtmals berufen werden konnten , ja, berufen worden

ſeien , ſondern daß ſie auch noch jeßt berufen werden können . Ob aber das,

was einſt geſchehen iſt und heutzutage geſchehen kann, zur Aufrichtung eines

Kirchendienſt- Amtes erforderlich iſt, das iſt und bleibt eben die Frage. " (Not.

ad refut. dissolut. nodi Gordii, p. 3. )

IV. Theſis.

Das Predigtamt iſt fein beſonderer, dem gemeinen Chriſtenſtand gegen

überſtehender heiligerer Stand , wie das levitiſche Prieſterthum , ſondern ein

Amt des Dienſtes.

Antitheſen zur IV. Theſis .

Das tridentiniſche Concilium : „ Wenn jemand ſagt, im

Neuen Teſtamente gebe es nur ein Amt und bloßen Dienſt das Evangelium

zu predigen , oder diejenigen, welche nicht predigen, ſeien durchaus feine Prieſter :

der ſei verflucht ! Wenn jemand ſagt, im Neuen Teſtamente gebe es fein

ſichtbares und äußerliches Prieſterthum .. : der ſei verflucht ! " (Sess . 23.

Can. 1. )

Daſſelbe : „ Wenn jemand behauptet, daß alle Chriſten ohne Unter

ſchied die Prieſter des Neuen Teſtaments und daß alle unter ſich mit gleicher

geiſtlicher Gewalt begabt ſeien , der ſcheint nichts anderes zu thun, als daß er

Die kirchliche Hierarchie, welche wie ein in Schlachtordnung ſtehendes Heer iſt,

verwirrt, gleich als ob wider Pauli Lehre Alle Apoſtel , Alle Propheten, Alle

Evangeliſten , Alle Paſtoren, Ade Pebrer wären ." (Sess. 23, c. 4. )
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Löhe : „ Das Amt ſteht in Mitten der Gemeinden wie ein fruchtbarer

Baum , der ſeinen Samen bei ſich ſelbſt hat ; e8 ergänzt ſich

ſelbſt . " * ) ( Aphorismen uc . von 1819. S. 71.)

Derſelbe : „ Wer zum Amte ordinirt iſt, iſt kein Laie mehr. Daraus

folgt, daß es , Laienälteſte , Laienpresbyteré nidyt geben kann . Entweder ſind

fie Caien, dann ſind ſie keine Presbyter ; oder ſie ſind Presbyter, dann ſind ſie

keine Laien. Die Ordination macht den Unterſchied zwiſden ihnen und der

Gemeinde (dem Volt = ten Laien ." ( A. a . D. S. 79. )

Derſelbe : „Entweder iſt die Ordination eine Einweiſungsceremonie

in beſondere Amtskreiſe, dann kann ſie wiederholt werden ; oder ſie kann nicht

wiederbolt werden und dann iſt ſie mehr, nemlich die Uebertragung des Press

byteriums und ſeiner Amtsbefugniſſe für immer , abſonderung und

Heiligung der Ordinanden fürs Amt, Ertheilung von Macht und

Kraft , das Amt zu thun, wo überall ein beſonderer Beruf es mit ſich bringt.

Man überlege und ſehe wohl zu, wofür man ſich entſcheide ." **) (Ebendaſ.

S. 111.)

Bilmar : Nur aus dieſer Sicherheit, aus dieſer Gewißheit, daß das

Amt direct von Chriſtus vertreten wird ,.. fließt für uns .. die

Kraft, der Sünde mit einem einzigen Worte das Haupt zu ſpalten... Das

alles kann die Gemeine nidit, auch nicht die Gemeine der Heiligen, alſo kann

ſie auch dazu nicht Macht, Auftrag, Mandat und Kraft verleihen ." (Erlan

ger Zeitſchrift. September- Heft vom 3. 1859.)

V. Iheſis.

Das Predigtamt hat die Gewalt, das Evangelium zu predigen und die

heiligen Sacramente zu verwalten und die Gewalt eines geiſtlichen Gerichts.

Antitheſe'n zur V. Theſis.

Zwingli ſchreibt: „Chriſti Worte, da er Joh . 20, 23. ſagt: „Wels

chen ihr die Sünden erlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen “, haben keinesweges dieſen

Sinn, als habe Chriſtus, indem er dieſes ſprach, ſeinen Jüngern die Macht

verleihen wollen , Sünden zu vergeben, denn feine Creatur iſt ſo vorzüglich

*) Hiermit macht löhe die Prediger offenbar zu einem Stand , wie das levitijde

Prieſterthum . Ganz recht erklärte Huidfe auf der Leipziger Paſtoralconferenz 1851 :

„ Stand ſei a . eine Claſſe von Menſchen derſelben Berufsthätigkeit , ſo

lange dauernd, als die Thätigkeit des Berufes ; b . eine beſtimmten Perſonen nur

inhärirende, ſid aus ſid regenerirende GemeinſĐaft. Im leßteren

Sinne nimmt die katholiſche Kirche den geiſtlichen Stand. Dagegen ſpreden die

ſymboliſchen Bücher. Das Amt iſt Thätigfeit, nicht Perſonalbeſchaffenbeit.“ ( Rubelbach.

Gueride'idhe Zeitſchr. XIII , 109.) Die Löbe'íde Anſicht iſt alſo der römiſche 3rrthum.

( Theſenſteller . )

**) Da löhe das Erſtere verwirft, ſo entſdeidet er ſich natürlich für das Loptere.

( Theſenſteller.)
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und ausgezeichnet, daß fie Sünden vergeben könnte." (Resp. ad confess .

Luth. Tom . II , p. 430.)

Der Socinianer J. L. Wolzogen : „ Die Apoſtel haben in dieſer

ihrer Gewalt und Vollmacht Sünden zu vergeben keine Nachfolger, ſondern

dieſe Vollmacht iſt mit ihrem Abſchied aus dieſer Welt zu Gott und Chriſto

zurüdgefehrt." ( Comment. ad Matth . 16, 19. Tom. I, 513. )

VI. Theſis. A.

Das Predigtamt wird von Gott durch die Gemeinde, als Inhaberin

aller Kirchengewalt oder der Schlüſſel, und durch deren von Gott vorgeſchrie

benen Beruf übertragen.

Antitheſen zur VI. Theſis. A.

Das tridentiniſche Concilium : „ Die allerheiligſte Synode

lehrt, daß in der Ordination der Biſchöfe, Prieſter und übrigen Geiſtlichen

weder die Einſtimmung, noch die Berufung, noch die Vollmacht des Volfes,

oder irgend einer weltlichen Gewalt und Obrigkeit ſo erforderlich ſei, daß ohne

dieſelbe die Ordination ungiltig wäre . “ (Sess. 23. c. 4. )

Löhe : „ Der Spielraum der Gemeinden iſt groß oder flein je nach

Umſtänden ; aber das Seßen " (der Prediger in das Amt) „felber, die letzte

entſcheidende Stimme ſoll body am Ende dem Timotheus, Titus, Paulus

geboren, denn von ihnen heißt es, daß fie feiten . Die Gemeinde konnte

ja handgreiflich irren , leidenſchaftlich wählen , verführt, zu Gunſten von

Kebern geſtimmt ſein .. Das leßte Ermeſſen und die endliche Entſcheidung

über die Perſon des zu Wählenden lag an dem, welcher den Auftrag hatte,

zu ſeben' . Immerhin war ſein das Werf, und ſeiner Liebe, Weisheit und

Verantwortung war das Maß überlaſſen, in welchem eine Zuziehung der

Gemeinden Statt finden ſollte. . Ein unbedingtes Wahlrecht der

Gemeinde iſt nicht nur un apoſtoliſch , ſondern auch höchſt ge

fährlich , ein Weg, um Chriſtum durch Simmenmehrheit aus den Gemein

den zu treiben und dem Baal dieſer Welt Thür und Thor zu öffnen . . Es

fei dem ſebenden Presbyter ( Biſchof ) überlaſſen, empfohlen, ja befohlen ,

billige Wünſche der Gemeinden zu beachten ; den Gemeinden ſei es

erlaubt und unverwehrt, ihr ,Zeugniff von dem zu Wählenden geltend zu

machen, ihre Wünſche zu äußern , aber auch ſie mögen erkennen, daß es

nicht ihre Rechts ſei , gegen das weiſe Ermeſſen des Seßenden ( Biſdors)

anzuſtreben . Der Seende fann fehlen , und ſein Verfahren fann an die

Synode gebracht werden .. Ueberall im Neuen Teſtamente ſehen wir, daß das

heilige Amt die Gemeinden erzeugt, nirgends , daß das Amt - auch

in ſeiner beſtimmten Faſſung als Aelteſtenamt - nur eine Uebertragung

gemeindlidyer Rechte und Machtvollkommen beit ſei. Das Amt

ſteht in Mitten der Gemeinden wie ein fruchtbarer Baum , der ſeinen Sas

men bei ſich ſelbſt hat ; es ergänzt ſich ſelbſt, ein Saſ, der

12
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wahr bleibt auch bei der oben zugeſtandenen Theilnahme der Gemeinden an

Wahl und Berufung der Aelteſten. So lange dem Presbyterium Prü

fung und Ordination (audy Amtseinweiſung) der berufenen oder zu beru

fenden Presbyter bleibt ( und wann ſollte ihm das wohl abhanden kommen ? ),

iſt es recht und wird vertheidigt werden können, daß es ſich ſelbſt ergänzt

und fortpflanzt von Perſon zu Perſon , von Geſchlecht zu

Geſchlecht. Die es haben , geben es weiter , - und wem es

von den Inhabern weiter überliefert wird , der hat es auch

von Gottes wegen .. Man kommt hier auf das Wahre, was in dem von

den meiſten chriſtlidyen Kirchen " (der römiſchen, griechiſchen und Espifopal

Kirche) ,,des Erdbodens feſtgehaltenen Gedanken von der Succeſſion liegt.

Es iſt nicht genug, daß ein Aelteſter richtig gewählt und be

rufen ſei ; die vor ihm Aelteſte geweſen , müſſen ihn als tüch

tig erkennen und ſeine Wahl gutbeißen , ihm unter Gebet

und Handauflegung ihr Amt übertragen . Erſt dann iſt er,

was er ſoll *) .. Das Amt iſt ein Segensſtrom , wel der ſich

von den Apoſteln auf ihre Sdüler und von dieſen S dyülern

weiter und ſo berunter in die Zeiten ergießt..... Man bemerke,

wie durchaus verſchieden die Aufſtellung von Diafonen von der Ein

ſegung der Presbyter" (Paſtoren) , iſt ! Zu dieſer wird die Menge

der Gläubigen “, die Gemeinde nicht beigezogen ; ſie liegt ganz in der

Hand der einſeßenden Apoſtel und Evangeliſten , welche nach

Gutdünken und nach der Sachen Notldurft die Gemeinde und Ge

meindeglieder zuziehen . Dagegen zur Einführung des Diafonato

wird die Menge zuſammengerufen , der Plan wird ihr vorgelegt - obwohl

allerdings im Imperativ, denn ( ! ) die Apoſtel ſind des HErrn Vertreter, —

ſie gibt und bezeigt ihr Wohlgefallen. Und wie bringt man nun die Diafos

nen auf? Nach von den Apoſteln beſtimmter Norm der nöthigen Beſdaffen

beit werden ſie von der Gemeinde gewählt , den Apoſteln vorgeſtellt

und von denſelben ordinirt. Man könnte das Presbyterium eine

heilige Ariſtofratie der Kirde nennen ,** ) während in der Wahl

der Diakonen etwas Demokratiſches liegt.. Wo des HErrn Amt forts

gepflanzt werden ſoll , walten des HErrn erwählte Knechter

*) löhe rechnet alſo die mitwirkende Thätigkeit des audi außer der Gemeinde befint

lidhen Miniſteriums bei Einſeßung eines Paſtors nicht blos zur Rechtmäßigkeit, ſondern

felbſt zur Gültigkeit der Amtsübernahme, macht ſie ſelbſt nicht blos zur conditio sine qua

non , ſondern zu dem einzigen eigentlichen Factor des Amts. ( Ibeſenſteller . )

**) Auch Melanchthon u . a . nennen die Kirde eine Ariſtokratie, aber in

einem ganz anderen Sinne, als Löhe, neinlic darum , weil in der Kirche die Stimmen

nicht gezählt, ſondern gewogen werden und das eigentliche Negiment der Kirche nicht turds

Amtsgewalten , ſondern durch eine auf klarer und gründlicher Erkenntniß aus der Sdrift

ruhende Gabe des Beweiſes aus der Schrift beſtimmt wird. Nun gar das Presby ,

terium eine ,heilige Ariſtokratie ' zu nennen, iſt römiſcher Irrthum . ( Theſenſteller.)
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die Träger ſeines Amtes , nach ihrer Befugniß und göttlichen

M a d tvollkommen beit. Wo die freiwillige Barmherzigkeit

der Gemeinde zu heiligſter Bethätigung ein Amt bedarf, darf audy

die Gemeinde während mitwirfen ." (Aphorismen über die neutelta

menti. Aemter. S. 58. ff. bis 87.)

Dr. L. Kraußold : „ Bekanntlich iſt dieſe Stelle" (aus den Schmal

faldiden Artikeln , nemlidy : ,,Gleidwie die Verheißung des Evangelii gewiß

und ohne Mittel der ganzen Kirche zugehört, alſo gehören die Salüſſel ohne

Mittel der ganzen Kirche, dieweil die Schlüſſel nid) ts anders ſind , denn das

Amt" ? c . ) ,,die Hauptſtütze der liebertragungstheorie... Dreierlei

dürfte außer dem Geſagten noch zu bemerken ſein . Fürs Erſte nemlidy, daß

in dieſer Stelle nirgends die ,potestas' (Gewalt) clavium (der Schlüſſel),

fondern blos die , claves', während das Amt noch beſonders erwälint wird .* )

Fürs Zweite, daß nicht (! ) die Gemeinde genannt iſt, ſondern conſtant die

Kirche,** ) und zwar nicht nude" (ohne allen Zuſat ) . ,die Kirche', ſondern

die ganze Kirche, d . h . ( ! ) die Kirche mit den Episcopis und Pastoribus

gegenüber dem Pabſt, alſo die Kirche in ihrer Totalität, d . 1. in ihrer Zu

ſammenfaſſung von Gemeinde und Amt." ) ( Amt und Gemeinde z .

35. 38. f.)

VI. Theſis. B.

Die Ordination der Berufenen mit Handauflegung iſt nidit göttlicher

Ginſeßung, ſondern eine apoſtoliſche Kirchliche Ordnung, und nur eine öffent

liche Feierliche Beſtätigung des Berufs .

Antitheſen zur VI. Theſis . B.

Der Socinianer Theophilus Nicolaides ſchreibt: ,,Da heut

zutage leidyt geſchehen kann, daß, wenn dieſe Ceremonie (die Ordination )

beobadytet wird , derjenige, welcher dieſelbe Anderen ertheilt, auch glaubt , daß

er mit jener Gewalt begabt ſei, womit einſt die begabt waren , welche dieſelbe

Anderen ertheilten, ſo iſt es allerdings nicht nöthig, daß jene Ceremonie ge

braucht werde, ja, es kann auch nüßlich ſein , daß ſie gänzlid unterlaſſen

Denn aus ſolchen Ceremonien pflegt Aberglaube zu entſtehen , dieſe

Peſt aller wahren Religion ; indem die Leute denſelben ihrer Gewohnheit

*) Wahrheit iſt vielmehr, daß in der bezüglichen Stelle der Schmalf. Artifel die

Claves oder die Schlüſſel für gleichbedeutend mit Amt, alſo auch mit potestas clavium ,

Gewalt der Sølüſſel, erklärt werden. ( Theſenſteller . )

**) Zwiſchen Gemeinde und Kirche zu unterſcheiden, iſt ein reines Fündlein .

( Theſenſteller . )

*) Wenn die Schmalk. Artikel von „ ganzer Kirche" reden, ſo wollen ſie, wie der

Zuſammenhang lehrt, damit ſagen : nicht nur das und jenes, ſondern alle Glieder der

ſelben. (Theſenſteller .)
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nach) mehr zu ſchreiben , als der wahren Frömmigkeit ſelbſt ." (Defens. tract.

de miss. ministr . c . 11. p . 176. )

Das tridentiniſche Concil : ,,Wenn jemand ſagt, daß der Ordo

oder die beilige Ordination ein von in firchlichen Dingen unerfahrenen

Männern erſonnenes menſchliches Madhwert ſei, der ſei verflucht! Wenn

jemand ſagt, daß der Ordo oder die Heilige Ordination nicht wahrhaftig und

eigentlich ein von dem HErrn eingeſettes Sacrament oder nur ein Ge

brauch ſei , die Diener Gottes und der Sacramente zu wählen,

der ſei verſludyt !" (Sess. 23. can. 3. )

Superintendent A. F. D. Münchmeyer : „ In Betreff der Ordina

tion ſind wir nichts weniger als gemeint einen character indelebilis derer,

weldie dieſelbe empfangen haben, von ihr abzuleiten, ſind auch durchaus nicht

geſonnen ihr die Verleihung einer ſpecifiſchen Gnade zuzuſchreiben, nur ab

geſehen davon , daß wir wegen der Verſchiedenheit der Grundanſchauung

die Ordination doch für mehr als einen ,tirdlich declaratis

ven act ' halten , nemlich für eine Aufnahme durch den HErrn

auf die von ihm geordnete Weiſe mittelſt der organiſirten Kirche in

den von ihm geſtifteten Stand beſonderer Hirten , was denn freilic

doch ein ſpecifiſches Vermögen involvirt. “ (Das Amt des N. T.

Verſuch einer Widerlegung der von Herrn Prof. Dr. Höfling — gegebenen

Beſtimmungen über das Amt. , Gueride's Zeitſchrift vom 3. 1852. S. 50.)

Löbe : ,,Man wird eben doch zugeſteben müſſen, daß die Ordination

mehr iſt und mehr gilt, als man gewöhnlich annimmt, daß fie Fähigkeit

und Befugniſſe zur Amtsverwaltung von allgemeinerer Art gibt , daß

ein charisma, eine Amtsg nade und Gabe durch ſie komme, daß der Sab :

sine titulo ne quis ordinetur (.Es ſoll niemand ordinirt werden , ohne einen

beſtimmten Wirkungsfreis gefunden zu haben “) ſo ausgedeutet werden müſſe:

Niemand ſoll die allgemeine Amtsbefugniß und Gabe bekommen ,

bevor er ſie irgendwo brauchen kann . " * ) Umgekehrt wird ſich aber auch die

Inſtallation zum beſondern Wirkungskreis ſo darſtellen, daß ſie zu einer

Art von Entwidelung und Ergiebung der Ordination für die

beſonderen Wirkungsfreiſe, zu einer Fortleitung des Gnadenſtromes

wird , der in der Ordination entſprang, — und hiermit würde auch ſie auf

hören , eine bloße Ceremonie zu ſein .“ ( Aphorismen a . S. 76.)

Derſelbe : ,,Sie die lutheriſchen Lehrer) haben Recht, wenn ſie dieſe

Begabung nicht der Handauflegung an ſich, ſondern dem Gebete zuſdrei

ben ; aber ſie werden zugeben müſſen ( ! ) , daß das Gebet ein Ordinationsgebet

und von einem Gebete gleichen Inhaltes (ſo weit man dies durch Verallge

* ) Dieſe Lehre von einer durch die Ordination bewirften „ Fähigkeit zur Amisuer

waltung“, „ Amtsgnade “ und „ allgemeine Amtsbefugniß und Gabe “ ídließt unwider

( prechlich die römiſche Lehre von einem beſonderen privilegirten geiſtlichen Stande in ſid .

(Theenſteller . )
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meinerung zugeſteben kann) , bei anderen Gelegenheiten geſprochen , ſehr unter

ſchieden iſt, was Kraft und Erhörung betrifft.“ ( A. a . D. S. 106.) Schon

weiter oben hatte Pöbe geſchrieben : ,,Sié (die lutheriſchen Lehrer ) leugnen

die Amtsgnade nicht weg , auch nicht, daß fie bei der Ordination gegeben

werde ; ſie behaupten dabei, daß ſie nidyt durch die Handauflegung, ſondern

durch Erhörung des Gebets gegeben werde. Allein das Gebet iſt eben

Doch ein Ordinationsgebet, von ordinirenden Presbytern

geſprochen , und es wird nicht behauptet, daß Amtsgnade aud) als Er

hörung anderer , außerhalb der Ordination geopferter

Gebete geſchenkt werde ." * ) (S. 75.)

Nach Vilmar ſoll zwar die Handauflegung kein Sacrament ſein ,

,, aber noch weniger eine leere Ceremonie, fie ſoll im Neuen Teſtamente cine

Machtverleihung ſein , welche der HErr den Apoſteln gewährte, eine Macht

ausübung, mittelſt deren der Heilige Geiſt mit ſeinen Charismen ausgetheilt

wurde." Und dieſe Machtverleihung wurde nacı Vilmar von den Apoſteln

fortgepflanzt. Und weiter ſagt derſelbe: um jene Madytausübung zu voll

ziehen , müſſen wir ſelbſt den Heiligen Geiſt beſißen : „ Wir ſind in dieſem

Falle feine Sacramentsſpender, von deren Würdigkeit und Unwürdigkeit

die Wirkſamkeit unſerer Handlung nicht abhängt; der Heilige Geiſt

iſt diesmal nicht, wie in der Heiligen Taufe, an das Element, an das Wort

(ber Einſepung) hingegeben , oder, wenn man ſo will, gebunden , ſonder mit

unſerm G e iſte verbunden und geht durch die Organe des Gei

ſtes, die Seele und den Leib, über auf den Geiſt des Anderen . Es iſt diesmal

unſer Ich in der allerperſönlichſten Weiſe bei der Mittheilung des Heiligen

Geiſtes durch die Handauflegung betheiligt. " (Erlanger Zeitſchrift. Septem

ber - Heft vom Jahr 1859.)

VII . T heſte.

Das heilige Predigtamt iſt die von Gott durch die Gemeinde als Inha

berin des Prieſterthums und aller Kirchengewalt übertragene Gewalt, die Rechte

des geiſtlichen Prieſterthums in öffentlidiem Amte von Gemeinſdaftswegen

auszuüben .

Antitheſen zur VII, Theſis.

Paſtor J. Diedrich : ,,Wie iſt's mit dem Uebertragen ? Die Miſſou

rier meinen , die Prieſtergemeinde übertrage ihre Predigtpflicht dem Prediger

als einem Prieſter unter und neben ihnen . Es wird mir (dwer, den Spott

*) Löbe ſchreibt hiermit der Drdinationshandlung ganz offenbar einen ſacrament

liqen Charakter zu ; denn wird das bei der Drdinationshandlung geſprochene Gebet erhört,

bleibt es aber, wenn der Ordinationsritus nicht damit verbunden iſt, unerhört, ſo iſt die

Ordination ein mit Befehls- und Verbeißungswort verbundenes Zeiden, alſo — eine Art

Sacrament. ( Theſenſteller .)
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ſolder oberflächlichen und kindiſchen Anſicht gegenüber zurückzuhalten .“ * )

( Luth. Dorffirchenzeitung vom Jahre 1863. S. 40.)

Paſtor Crome: „ Mit dieſer viel bewegten Uebertragung 8 -

Theorie iſt's ein ſehr gebrechliches Ding. Zuerſt, wer gibt einem Menſchen ,

dem Gott ein Amt gibt, wie dem Chriſten das Schlüſſelamt, Recht und Fugi

daſſelbe von fidy abzulegen und auf einen andern zu übertragen ? Jd weiß'

wie ihr darauf antwortet: das bat der HErr ſelbſt befohlen . Aber zuvor

noch dies andere: Wie kann ein Chriſt ſich von ſeinem Solüſſelamt los

machen und auf einen andern legen ? Er hat es ja durch Taufe und Glauben.

Er müßte die Taufe abwaſdien, den Glauben ausreißen, dann würde er der

Sdlüſſel ledig, ſonſt nicht. Sieh doch , lieber Bruder, welch ein todtes mecha =

nijdves Ding ihr aus dem Schlüſſelamt macht mit eurer Uebertragungstheorie.

Und was nun ein Chriſt täglich thut und übt, wenn er das Evangelium in

feinem Munde führt, iſt das nicht Solüſſelamt? Wie kommt er denn dazu ,

es doch zu haben, wenn er es abgegeben hat ? Hat er es getheilt ? Nach

welchem Maß und Verhältniß ?" (Luth . Synodalblatt von N. Lohmann.

Heft 5 . ) **)

VIII. Theſie.

Das Predigtamt iſt das höchſte Amt in der Kirche, aus welchem alle

anderen Kirchenämter fließen .

Antitheſis zur VIII. Theſis.

Die Glieder des Ober - Kirchen - Collegiums in Breslau , Direftor

Dr. Huic fe, Kirdenrath laſius und Piſtorius , bekannten ſich zu

Folgendem : ,, Indem nun ferner § 13 (der Inſtruction für das Ober

Kirchen - Collegium , Syn .- Beſchluß p. 11 ) anerkennt, daß das Ober-Kir

dyen - Collegium ein , organiſches Glied der Kirchenregierung“ iſt, ſo

beruht ſeine Eriſten z nicht ſowohl auf der Synode , welche es

eingeſetzt ( oder vielleicht beſſer: aus ſich herausgeſetzt) hat, ſondern es iſt eben

*) Es muß wohl vorausgeſeßt werden, daß Paſtor Diedrich hiermit die Lehre von

der Uebertragung der prieſterlichen Rechte, weldoe die Gemeinde der Heilgen beſitt, bei der

Berufung eines Predigers, wie ſie (dieſe Lehre) die Miſſourier wirklich mit Luther baben,

verwerfe und verſpotte , obwohl es, zwar ſchlimm genug, dod noch nicht ſo ſølimm wäre,

wenn er hier eine ganz andere, von ihm ſelbſt fingirte Theorie meinte und nur dieſe als

Lehre der Miſſourier verſpottete. ( Theſenſteller.)

** ) Die Löſung aller von Paſtor Crome hier namhaft gemachten Sdwierigfeiten

und Widerſprüche, in welche die Lehre von der Uebertragung verwideln ſoll, liegt einfach

darin, daß die Prediger Diener der Gemeinde ſind. Wie eine Hausherrin damit

ihrer Gewalt nicht „ ledig" wird, wenn ſie Diener anſtellt, denen ſie ihre Gewalt überträgt,

ſo auch die Kirche der Gläubigen nicht; nur daß, während es in dem Belieben der Haus

frau ſteht, ſoldie Diener anzuſtellen, die Kirche dazu ein mandatum divinum hat . Die

Frage, „ nach welchem Maß und Verhältniß der Chriſt dem Prediger gegenüber das Amt

habe und behalte, beantwortet der 14. Artikel der Augsb. Confeſſion . ( Theſenſteller.)
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mit der ganzen Kirche, welcher ein Organismus iſt,* ) als organi

ſches Glied mit geſett , und zwar, wie die Kirche ſelbſt, von Gott...

Daß die Geſammtfirdye überhaupt ein Aufſichtsamt, das ſich weiter

erſtreckt, als der Amtskreis eines Paſtors, organiſdy von Gott

ihr eingeſtiftet** ), in ſich trägt, bezeugt der Apoſtolat des erſten und der

Episkopatt) der folgenden Jahrhunderte der Kirde nach Chriſti Geburt,

ſo wie die ganze ältere Zeit des Beſtandes der lutheriſchen Kirche, die den

reformirten Independentismus ſtets abgewieſen hat. Wir bemerken dieſes

jedoch blos deshalb , weil Sie " ( Ehlers ) ,,bie Synode für nichts weiter zu

halten ſcheinen , als für eine ,zufällige Verbindung einer Anzahl von Gemein

den“, eine Anſicht, die Sie gewiß ſelbſt nicht in allen ihren Conſequenzen zu

vertreten geneigt ſein dürften ." (Schriftlich unter dem 3. October 1861

eingegebene Erklärung der Genannten . S. Die Verhandlungen der Com

miſſion zur Erörterung der Principien der Kirdyen - Verfaſſung, welde in

Berlin 1861 ſtattgefunden, dem Druc übergeben von L. Feldner. Halle bei

Peterſen . 1862. S. 324.)

IX . I beli s . A.

Dem Predigtamt gebührt Ehrfurcht und unbedingter Gehorſam , wenn

der Prediger Gottes Wort führt.

Antitheſis zur IX . Theſis. A.

Der Schwärmer Valentin Weigel ſchreibt: „ Der Apoſtel machet

ein zwiefaches Amt, als das Amt des Geiſtes, da der Diener, von Gott

gelehrt und geſandt, den Geiſt, die Kraft und das Leben predigt und führet

den Wandel, Lehre und leben, wie Chriſtus ; und das Amt des Buchſta -

bens , da der Diener, von Menſden gelernet und erwählet, nur den bloßen ,

todten Buchſtaben predigt, ohne Kraft und Saft, ohne Geiſt und Leben .

Wer nun die Gottesgelehrten oder Gottesgeſandten höret mit gutem Herzen,

der kommt nicht leer wieder ; da iſt der Spruch Pauli wayr : Fides ex

auditu (der Glaube kommt aus der Predigt oder dem Gehör) , nemlid, vom

innern Gehör. Wer aber den Diener des Buchſtabens höret, der wird nichts

davon bringen , und da kann der Glaube nicht aus dem Gehör kommen,

denn das äußere Zeugniß will nicht ſtimmen mit dem innern . “ (Geſpräch

vom Chriſtenthum . S. 27.)

* ) Schon aus dem Zuſammenhange des Citats iſt erſichtlid ), daß hier die Kirche für

einen äußeren Organismus erklärt wird. ( Theſenſteller.)

**) Am Sơhluß erklären die Unterſchriebenen den Ausbrud „ eingeſtiftet " für einen

,, Miegriff " und beklagen die daraus entſtandenen ,, Mißverſtändniſſe " . ( Theſenſteller. )

1) Die Behauptung, daß die angeblich göttliche Einſeßung eines Aufſichtsamtes

über mehrere Pfarrgemeinden auch bezeugt ſei durch den Episkopat der nachapoſtoliſden

früheſten Zeit, zeigt, daß dieſer Jrrthum im Gegenſaß zu der Lehre ſteht, daß Gott uur

Ein Amt in der Kirche eingeſeßt habe, das Amt des Wortes, und daß dieſes daher das

höchſte ſei. ( Theſenſteller.)
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IX. Iheſis. B.

Der Prediger hat keine Herrſchaft in der Kirche ; er hat daber fein Recht,

neue Geſebe zu machen und die Mitteldinge und Ceremonien in der Kirche

willkürlich einzurichten .

Antitheſen zur IX. Theſis B.

Superintendent Mün dymeyer: ,,Was nun aber die ordinationes

( Ordnungen ) betrifft, ut res ordine in ecclesia gerantur“ („damit es

ordentlich in der Kirchen zugehe" Augsb. Conf. Art. 28.), „ ſo haben audy

hier die Träger des Kirchenregiments jure divino“ (aus göttlichem Rechte)

„ die Erlaubniß, dieſelben zu machen , nur daß ſie dieſelben immer gehörig von

dem , was durch Gottes Wort geboten und zur Seligkeit nothwendig iſt, un

terſcheiden , und ſich wohl vor dem illaqueare conscientias “ (Verſtriden der

Gewiſſen ) „ hüten . Gewiß ſind die Gemeinen auch hier verbun

den Gehorſam zu leiſten , wie ja der Apoſtel fordert aller menſch

liden Ordnung untertban zu ſein um des HErrn willen

1 Pet . 2, 13.*) .. Sdyreiber dieſer Zeilen glaubt bereits ... den ſchlagenden

Beweis geführt zu haben, daß die Symbole zur potestas ecclesiastica

d . i . zur gottgegebenen Amtsbefugniß des einen Kirchenamts 5

Stüde redynen , nemlich ... 5. das Recyt ordinationes facere, ut res ordine

in ecclesia gerantur“ (Ordnungen zu machen , damit es ordent

ich in der Kirche zugehe , „ Ordnungen über Cultus u . ſ. w .). “ ( Das

Amt des Neuen Teſtaments. S. Gueride's Ztſchr. Jahrgang 1852. S. 66.f.)

Paſtor 3. Diedrich : „ Gott handelt burdy bas Predigtamt, und

zwar in der Art allein , daß die Prediger ihm für das, was ſie in dieſem

Amte thun und laſſen , ganz allein verantwortlich bleiben, Fürſten und Ges

waltige, Einzelne oder große Haufen mögen dazu reden , was ſie wollen . Kein

Menſch kann ihnen die Verantwortung für Lehre, Kirchenzucht, Seelſorge,

Sacramentsverwaltung abnehmen, er heiße nun Fürſt, Conſiſtorium oder

Gemeinde. Darum iſt dies, Kirchenordnungen zu machen , dem

Pfarrer allein zugeſchrieben ." (Citirt in Dr. Münfel's Neuem Zeitblatt

von 1860. )

Derſelbe : „ Das eigentlich kirchliche Handeln iſt alles beim Paſtor."

(Luth . Dorfkirchenzeitung von 1860. S. 40.)

Dr. Kliefotb : „ Vielleicht aber fommt das Kirchenregiment ..

der Gemeinde zu ? .. Die Frage iſt oft bejaht .. Es ſcheint auch wirklich

*) Sind die Gemeinden nad Sup. Mündmeyer's Lehre „verbunden Gehorſam zu

leiſten, unterthan zu ſein um des HErrn willen“, wenn der Prediger äußerliche Ordnun

gen macht, ſo ſind die Gewiſſen ſchon verſtridt. Unter der „ menſdlichen Ordnung “

(avolpunim ztiois = Schöpfung unter den Menſchen ), von welchen Gottes Wort

1 Pet. 2, 13. redet, von einem Prediger gemachte Einrichtung zu verſtehen , iſt eine über

alle Maßen arge Verwechſlung. ( Theſenſteller. )
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nichts klarer als dies . Iſt es richtig, daß es in der Kirche nur .. docentes

et audientes (Lehrende und Hörende) gibt, fo braucht man nur zu Hilfe zu

nehmen ..., daß den docentes als ſolchen das Regieramt nicht zukomme,

und man gelangt zu dem bündigen Schluſſe, daß das Regieramt Niemandem

als den Gemeinden , den Laien, den audientes zukommen fönne... In dem

Begriff der audientes (Zuhörende ), wie er hier gefaßt iſt, liegt gar nicht, daß

dieſelben nicht aller chriſtlichen Erkenntniß, Kraft und Weisheit voll ſein

könnten . Aber näher beſchen geht allerdings dieſe Sdlußfolgerung an dem

einfachen Umſtande zu Grunde, daß die Kirche nicht blos Heilsanſtalt, ſondern

aud Drganismus iſt, und daher nicht blos aus docentes et audientes be

ſteht, ſondern auch den der Kirchenordnung angehörigen Dualismus von

regentes et obedientes ( Regierenden und Gehorchenden ) in ſich hat,

in welchem die Paſtoren wie die Laien an ſich zu den obedientes zählen .

Daraus mithin , daß das Kirchenregiment dem Gnadenmittelamt nicht zu

kommt, folgt nur, daß es irgendwo und irgendwie bei Solchen zu finden ſein

müſſe, die .. das Gnadenmittelamt nicht tragen , aber es folgt nicht daraus,

daß es den nicht das Gnadenmittelamt Tragenden in toto (in ihrer Geſammt

heit) und als ſolchen .. zukomme. . Das Reſultat alſo iſt, daß das Kirchen

regiment ſo wenig der Gemeinde, als ſolcher, wie dem Gnadenmittelamt, als

ſolchem, zukommt." ( Acht Bücher von der Kirche. S. 463. ff .) „ Es bleibt

mithin nur übrig, einfach anzuerkennen , daß das Kirchenregiment ein mit

der in ihm beſchloſſenen Regierungsgewalt vom Herrn der Kirche geſchenktes,

eigenes und beſonderes, ſowohl von dem Gnadenmittelamt, als auch von dem

Gemeindeamt (der Diafonie in aller Geſtalt) verſchiedenes Amt in der Kirche

iſt.“ (A. a. O. S. 489.)

IX. I beſis. C.

Der Prediger hat kein Recht, den Bann allein, ohne vorhergehendes

Erkenntniß der ganzen Gemeinde zu verhängen und auszuüben .

Antitheſen zur IX. Theſis. C.

Paſtor Räthien : „ Das Predigtamt allein iſt das eigentliche und

oberſte Kirchenregiment und hat die Gewalt des Ordo und der Jurisdictio

D. h . Spendung der Gnadenmittel und die Kirchenzucht. Die Prediger

üben es nun gut oder ſchlecht: übertragen iſt's ihnen von Chriſto ; von

ihnen wird es Gott auch fordern. Thun können ſie feinem was und ſollen's

auch nicht anders als mit dem Worte ; und predigen ſie falſdy, ro ſoll ſie

jeder verlaſſen . *) Außerdem ſollen zweitens de jure humano, weil Ord

nung ſein muß und ein Haufe Menſchen nicht als Haufe ſich ſelber Ordnung

machen kann, die Prediger die nöthige Ordnung machen ..., dem alle

* ) Hierzu machte jemand die Bemerkung: „ Daß ihnen die Kirche und das Pfarr

haus allein überbleibt !“ ( Theſenſteller.)
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um der Liebe und gute Sitte willen zu folgen haben .*) Solche Weiſen haben

die Gemeinden Chriſti; ſo lehrt unſer Symbol. ( ! ) Doch legen wir hinzu :

hierüber kann man ſich mit Obrigkeit und einſichtigen Gliedern der Kirche

brüderlich vergleichen, weil es menſchliche Dinge betrifft. " (Luth . Dorfkirchen

zeitung vom Jahr 1860. Januar bis April . )

Der römiſche Kated i o mus: „ Zuweilen werden auch nit dem

Namen der Kirdie deren Vorgeſetzte und Paſtoren bezeichnet. Hört er

dich nicht ', ſpricht Chriſtus, , ſo ſage es der Kir dy e ' ; an welcher Stelle die

Vorgeſetzten der Kirche (die Paſtoren ) angezeigt werden .“ (I, 10. Fr. 9. )

X. Theſis

Zu dem Predigtamt gehört zwar nach yöttlichem Rechte auch das Amt,

Lehre zu urtheilen , doch haben das Recht hierzu auch die Laien ; daber die

ſelben auch in den Kirchengerichten und Concilien mit den Predigern Sig

und Stimme haben.

Antitheſen zur X. Iheſis .

Superintendent Mün ch meyer : „ Bei den Acten des Regiments auf

höherer Stufe ſoll das Chriſtenvolt ebenfalls gehört werden . Daber forbere

ich Synoden. Möchten auf denſelben immerhin Träger des Amts mit

Laien zuſammentreten ; ſelbſt dagegen würde ich nichts baben, wenn Sie

Zahl der Laien, die erſchienen , geleitet von ihrem Hirten, größer wäre. Nur

daß dieſe Synoden weder conſtituirende werden , noch jemals

ein Recht des Beſcluſies erhalten . Die eigentliche Bedlu -

faſſung muß nothwendig in den Händen der Hirten bleiben,

ſonſt ſind dieſe ihres Amtes entfest." (Das Amt des N. T. ?.

Gueride's Zeitſchr. vom Jahr 1852. S. 68.)

Paſtor föhe : „ In Folge des bereits Geſagten möchte ich wohl folgende

Schlüſſe zur Anwendung auf die Geſtaltung unſeres Synodalweſens empfeh

len : I. Der Kern einer Synode iſt das Presbyterium , d . i. die

geſammten anweſenden Presbyter oder Aelteſten.**) Sie ſind es, an

welche die Fragen geſtellt werden , - fie ſind es , welche ſich (d . i.

die Synode) verſammeln und beſchließen . II . Die Synoden

ſind öffentlid , d . i. kein Gemeindeglied, welches anweſend ſein will, fann

abgewieſen werden ; auch muß jedes , je nady Gabe und Eifer, das Recht haben

— verſteht ſich nach beſtehender Ordnung — Anträge zu ſtellen und mitzu

*) ,, Haben alle um der Liebe und guten Sitte willen zu folgen " allezeit und

,, kann “ der Prediger nur aud andere mitberathen laſſen, ſo iſt der eingeräumie Unter

ſchied zwiſchen einer Gewalt de jure divino und de jure humano nur ein trüglicer

Schein. ( Ibeſenſteller .)

**) Paſtor Löhe verſteht unter Presbytern oder Aelteſten nur Paſtoren, nicht f.g. Laien

Aelteſte, und unter Presbyterium nur das Miniſterium, nicht, wie unſere alten Lebrer, den

Aircenſenat, zu welchem aud Lainälteſte gehören. ( Theſenſieller.)
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reben , wie (? ) es in Jeruſalem der Fall war. III . Jeder zum Synodal

Sprengel gehörige Chriſt fann anweſend ſein , aber die Gemeinden

als ſolche, in ihrer Trennung von und gegenüber den Presbytern , haben

keine Vertreter. Die Hirten vertreten die Heerde, die ſie weiden , — und

die Heerde traut ihnen das zu .. VI. Der einfache Nath der Apoſtel

oder Aelteſten wird einfach angenommen , durdydringt die Menge, wird

von den Apoſteln zum fertigen S druß gemacht. . VII . Die Sy

noten ſind nicht blos die Gemeinen berat bend , ſondern ſie

beſchließen im Namen der Gemeinde, und feine einzelne Gec

meinde darf ſich den Beſchlüſſen entziehen, ohne von der Dioceſe auszutreten . "

(Aporismen u . S. 118-120. )

Der Cardinal Bellarmin : „ In Concilien das zu entſcheiden ,

was zu glauben und zu thun iſt, iſt das eigentliche Amt der Paſtoren . Denn

Weiden iſt eigentlich Lehren und zwar ſo Lehren , daß Andere gehalten ſind,

zu glauben. Jer. 3. Epheſ. 4. Aber die Laien ſind ja keine Hirten . “

( Lib. I. de concil . c . 15. )

Vortrag ,

gehalten bei Gelegenheit der feierlichen Einweihung

unſerer Synodaldruderei.

Wir haben vorhin gehört * ) , weld mächtige Förderung des literariſchen

Verkehrs der geſegneten Reformation vorherging . Wie die Buchdruckerkunſt

in der Hand Gottes das Mittel war, ſeinem Worte im 16ten Jahrhundert

freie Bahn zu verſchaffen . und in der That, blieb die Bibel ſo ſelten und

foſtbar, wie ſie es im Mittelalter war, und verballte der Widerſpruch gegen

die Anmaßung der Pävíte jo vereinzelt wie der von Huf ; – ſo war es nicht

möglid tas römiſche Antidriſtenthum über den Haufen zu werfen .

Dieſer hochwichtigen Betrachtung mödyte ich hier nur noch eine Parallele

hinzufügen . Der Einführung des Chriſtenthums ging nämlich ein ganz

ähnlicher außerordentlicher Aufſdywung des geiſtigen, ja des Bucy - Verkehrs

voraus , wie der Neformation . Freilich nicht durch das Mittel der Drucker

preſſe, ſondern — aber laſſen Sie mich zunädyſt die Thatſache feſtſtellen.

Wenn wir nach der Verbreitung der gelejenſten Schriften in der Kaiſer

zeit fragen, ſo werden wir überraſcht . Nidyt allein daß die römiſchen Zei

tungen in allen Provinzen und in allen Standquartieren von alt und jung,

vornehm und gering bis auf die geineinen Soldaten eifrig ſtudirt wurden ; -

ſondern ſelbſt Gedichte wie die von Properz und Ovid fand man von der

Sahara bis zu den Grampiangebirgen in jedermanns Tajde. Die Kenien

Martials laſen die engliſchen Unteroffiziere mit nidyt geringerem Eifer als

* Die eigentliche Einweihungsrede wurde von Herrn Prof. Walther gehalten . Sie

iſt, auf Wunſch der Feſtgenoſſen , durch den ,,Lutheraner" veröffentlicht. )
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die Damen von Rom und Vienne. — Selbſt abgeſchmacte Phantaſtereien

wie die pſeudo - ſibylliniſchen Bücher waren in einer ſo enormen

Maſſe von Eremplaren verbreitet, daß Auguſtus einſtmals allein in der Stadt

Rom 2000 Stück davon fonfiszirte . Nehmen wir nun die Zahl der nicht

konfiszirbaren, in Privatbeſit befindlidyen , Eremplare auch nur : als 10 mal

größer an als die Zahl der fonfiozirten ; — Und dieſe Zahl iſt bei einem

Buche, daß ſchon Jahre kurſirt bat, gewiß nidt zu hoch. - So waren in

der Stadt an der Tiber damals von dieſer einen Schrift nicht weniger als

20,000 Eremplare verbreitet !!

Aus der Zeit des jüngeren Plinius wird uns ferner überliefert, daß ein

gewiſſer Regulus eine Lobrebe auf ſeinen jüngſt verſtorbenen Sohn, einen

( 14jährigen ) Knaben ausgearbeitet. Eine Lobrede, die nach dem Urtbeile

des jüngeren Plinius ſelber, ſo abgeſchmadt war, daß ſie eher Pachen als

Trauer erregte. Und doch ging ſie in einer Auflage von 1000 Eremplaren

durch die Städte Italiens . Wieviel Eremplare würden heute wohl von

einer ſo bedeutungsloſen Gelegenheitsſchrift abgezogen werden ? In Deutſch

land gewiß nicht mehr als 200.

Was nun die Bücherpreiſe betrifft, ſo hätten ſie eigentlid höber

als die heutigen ſein ſollen . Schon weil fein Buch damals roh verkauft

werden konnte, ſondern alle gebunden. Oft – wenn es Pergamentbücher,

waren auf Nollen von Cedernholz. Oft geheftet, wie die Papyrusblätter

und mit Purpur verbrämt. Dennod, waren die Bücher in der Zeit der

erſten römiſchen Raiſer nicht theurer als heut, ſondern billiger ! Ein Erem

plar von Martial foſtete 3. B. 25 Cents . Heute 50 Cents ! Die Xenien,

die im ganzen 274 Verſe und 127 Ueberſchriften enthielten, kaufte man ges

bunden für 12 Cents ! Und doch verſichert uns der Dichter ſelbſt: der

Preis ſei wucheriſch hoch !! Der Verleger könne das Eremplar ſehr wohl für

6 Cents verkaufen und doch noch Profit machen !!!

Wie in aller Welt war das aber nur möglich ? Einfach auf dem näms

lichen Wege, auf dem es den Zeitungsherausgebern heut möglich wird , ihre

Zeitungen zu 2 Cents p. copy zu ſtellen . Die Menge mußte es bringen .

Aber wie brachte man nur eine ſolche Menge zu Stande ? Mit Hilfe

der Sklaven , und zwar durch das gleichzeitige Diftat an eine

Mehrheit von Sdreibern . Hatte Beiſpielsweiſe eine Verlegerfirma,

wie die Soſii, die Verleger des Horaz, über 100 Schreiber zu verfügen ; ſo

ſetzte ſie einen Diktator in die Mitte und die 100 Sklaven um ihn herum .

Ein kleines Buch, wie etwa das der Epoden, ſchrieb ein guter Calligraph in

11 Stunden . Zehn Stunden war aber die tägliche Arbeitszeit folder Leute.

So konnten 100 Sdireiber in einem Tage etwa 600 Exemplare und in einer

Woche 4200 liefern. Didleibige Bücher fonnte man freilich auf dieſem

Wege nicht gut ſchnell vervielfältigen . Dünne dagegen außerordentlich

gut. Ja für den erſten Tag übertraf das Reſultat des Sklavenzimmers das

der Druckerpreſſe. —
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Waren body die Sllaven meiſt Griechen , und ſo durdy Geburt und

Erziehung zur Schreibarbeit geſchickt. Dazu brauchten ihnen ihre Herrn nichts

weiter als Nahrung und Kleidung zu geben . Wie billig ließ ſich da arbei

ten !! Wie billig - und wie dinell! Denn ſeit den Tagen Cicero's benuste

man die ſogenannten tironiſchen Noten, um ſich das ermüdende Abſchreiben

der Endungen zu erſparen . Selbſt die älteren Druce des 15tent , 16ten und

17ten Jahrhunderts haben ſie beibehalten . —

Die Vervielfältigung und der Vertrieb von Büchern war nun in dem

kaiſerlichen Rom ſo gut Geſchäftsſache, wie beut in Amerika . Der erſte der

in Rom ein förmliches Verlagsgeidyäft etablirte, war der Freund Cicero's :

Atticus. Er beſchäftigte ſeine jämtlichen Sklaven mit Schreibereien . In

ſeiner Offizin , welche alles übertraf, was man bis dahin von Anſtalten dieſer

Art fannte, wimmelte es — wie in unſeren heutigen Druckereien – von Ar

beitern aller Gattungen . Die einen ſeşten das Papier und die Inſtrumente

in Stand. Andere diktirten . Die meiſten ſchrieben nach . Wieder andere

korrigirten . Nody andere banden ein . — Dabei machte er die beſten Geſchäfte.

Beſonders mit Cicero's Rede für Ligarius, wie Cicero ſelber bezeugt.

Natürlich fand er viele Nachfolger. Unter Tiberius waren alle Stadts

viertel in Rom voll von Buchbändlern . Ihre fäden nahmen ganze Squares

ein . Namentlich in der Nähe der Curie. Zu den namhafteſten gehörten

die Soſii, Cn. Pompejus Phrirus , der zugleich den Doktortitel führte, und

Tryphon.

Die öffentlichen und Privatbibliotheken aber entſprachen

einem ſo lebhaften Geſchäftsbetrieb. Privatleute von einigem literariſchen

Intereſſe hatten an die 700 Bücher. Grammatiker, wie Epaphroditus :

30,000 ; Gelehrte, wie Sammonius Severus, 60,000. — Was die öffentlic

chen Bibliotheken anlangt, ſo hatte die von Alerandria befanntlich 700,000.

Die in Rom umfaßten eine noch größere Anzahl von Bänden . Und doch gab

es deren zur Zeit Trajans : 29 .

Zu dieſem enormen durch die Schrift vermittelten Verkehr kam nun

aber noch ein ebenſo ausgebreiteter mündlicher. - Schon ſeit den Tagen

der Graden hat man ſich in Rom gewöhnt, Staatsſachen in den Tempel

ballen oder auf offener Straße zu verhandeln . Seit Auguſtus übertrug man

das auch auf literariſche Dinge. Deklamationen, Geſchichtswerke und Ge

dichte, alles wurde — und zwar regelmäßig — öffentlich vorgeleſen. Freilich

mußte man bei politiſch anzüglichen Stellen eine gewiſſe Vorſicht gebraudien.

So las der Hiſtoriker Titus Labienus unter Auguſtus ſeine Zeitgeſchichte

öffentlich vor ; die freimüthigſten Stellen aber überſchlug er und vertröſtete die

Zuhörer auf die Lektüre derſelben nad; ſeinem Tode.

Wenn wir alſo den durch Büder und Zeitungen vermittelten geiſti

gen Verkehr in der Kaiſerzeit dem des 16ten Jahrhunderts mindeſtens

gleichſtellen müſſen , ſo übertraf der durch öffentliche auf Straßen

und prägen gehaltene Reden vermittelte den der Reformationszeit.
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Wie förderlich, aber ein ſo umfaſſender und ausgebreiteter geiſtiger Ver

Eehr Dem Chriſtenthum ſein mußte, — liegt auf der Hand. Oder wie

hätte Paulus ſonſt in Athen auf offener Straße das Evangelium predigen

können ? Die Berliner oder die Petersburger Polizei würde ihn ohne Zweifel

eingeſteckt haben .

Freilid ſtanden – was den literariſchen Verkehr im engeren Sinne

betrifft – den Chriſten nicht hunderte von Sklaven zu Gebote, wie einſt den

Soſii und Tryphon. Dafür aber eine — gewiß nicht geringe Anzahl w il

Tiger Hände. Und die Methode der Vervielfältigung war zu Anfang weniga

ſtens wohl auch bei ihnen dieſelbe. So hatte Origenes allein 14 Sūreiber

männlichen Geſchlechts zu ſeiner Verfügung , von den weiblichen abgeſehen .

Am häufigſten ſchrieb man die Evangelien ab . Deshalb gab es ſchon im

3ten Jahrhundert eine ganz außerordentlich große Anzahl von dergleichen

Handidriften . Inſ erheit vom Evangelium Matthäus. Einen neuen

Aufſchwung erhielt die Verbreitung der heiligen , ja der chriſtlichen Schriften

überhaupt, durd Kaiſer Conſtantin . Allein bei Euſebius v . Caeſarea beſtellte

dieſer Kaiſer einſt zwei Poſtwagen mit Pracyteremplaren des neuen Teſtamen

tes auf einmal.

Es iſt wahr, die Handſdyriften der heiligen Schrift, die aus jener Zeit

auf uns gekommen ſind, — ſind nicht zahlreich. Allein das nimmt uns

nicht Wunder. - Denn 5 furchtbare Fluthen ſind nadeinander über Klein

Aſien gezogen : Erſt die Verfolgung des Decius, der die Chriſten ſamt ihren

Büchern vertilgte. Dann die Diokletians, der ſeinen Stolz darein ſegte,

Gottes Wort bis auf das letzte Blatt zu vernid ) ten . Kaum ein Jahrhundert

darnach) die ſogenannte Völkerwanderung , das heißt die furchtbaren zwei

Menſchenalter dauernden Raubzüge der germanijden und flaviſden Heiden .

Dann die Springfluth des Jolam , die 634 Jeruſalem und 1453 Conſtanti

nopel verſchlungen hat. Endlich die Mongolen, die zahllos wie Heuſchredents

ſchwärme über Kleinaſien heraufzogen .

Wie aber alle dieſe gottfeindlichen Völker nicht blos mit der Bibel, ſons

dern mit Büdyern überhaupt umzugehen gewohnt waren, zeigt das

Beiſpiel Amr's des Feldherrn Omars . Denn als der Grammatifer Johan

nes ihn bat, die weltberühmte Bibliothek in der von ihm eroberten Stadt

Alerandria zu ſchonen, ſchrieb er an den Chalifen nac Mecca. Der Chalif

aber erwiderte : „Wenn das was in den Büchern dort ſteht [ ſei es ebendas

oder weniger] mit dem Soran ſtimmt, ſo iſt es überflüßig. Stimmt es nicht,

- unnütz und ſchädlich. laß ſie alſo vernidyten !" * ) Amr heizte nun mit den

700,000 Büchern 6 Monate lang die alerandriniſchen Bäder.

*) Die Neuerer in Deutſchland, welche die Chriſten läſtern wo ſie fönnen, die Mu

hamedaner und Heiden dagegen auf alle Weiſe entſchuldigen, ſdymiiden und loben , - leuge

nen den im Terte erzählten Hergang. Er ruht indeß auf Abulpharadsch Historia

dynastiarum , dyn. IX . pag. 180. 181 .
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Iſt es nicht vielmehr ein Wunder, daß ſich aus dieſen entſetzlichen

Fluthen , welche ſo viele und hod berühmte Schriften des Alterthums vollſtän

dig und für immer begruben, noch über 700 griechiſche Handſchriften des

neuen Teſtamentes erhalten haben ?

So wachte Gott über ſeinem heiligen Worte. Und ſo, wie oben beſchrie

ben, bereitete er die Zeitumſtände, um ſein Evangelium vom Aufgang zum

Niedergange, vom Indus bis zu den Pyrenäen wandern zu laſſen . Das

that er in den Tagen des Tiberius, das that er zur Zeit Melandton's und

luther’s . So hat er auch die amerikaniſche Freiheit geordnet, damit ſeine

Kirche unter ihrem Schatten blühe und Frudyt trage.

Mirohlich -Zeitgeihichtlide8 .

I. America.

Pittsburg - Synode. In dem Jowaer Kirchenblatt vom 1. Mai befindet ſich ein

Søreiben eines Gliedes dieſer Synode, F. C. H. L. (Lampe in Wheeling ? ), in welchem

wir u . a . Folgendes leſen : „ Es liegt mir viel daran, daß die Beſchlüſſe des Gjeneral

Council rüdſichtlich der vier Puncte nicht blos in unſeren Verhandlungen ſtehen, ſondern

ſo bald wie möglich in den Gemeinden ausgeführt werden, und daß die Brüder im Weſten

zu der vollen Ueberzeugung kommen : Die Glieder des General- Council wiſſen , was ſie

wollen, und wollen thun, was ſie beſchließen . Vielleicht bin ich der Erſte in meiner

Synode, der den kühnen Schritt im ganzen Sinn des Wortes gewagt hat . — Andere

werden ihn audy wagen .“ Leider iſt es aber nur zu offenbar, daß Männer wie

Dr. Krotel und Dr. Seiß die Beſdlüſſe ganz anders verſtehen , als jener Correſpondent,

und daher meinen dieſelben ausgeführt zu haben, obgleich ſie das Gegentheil von dem

thun , was jener „ gewagt “ hat.

Dem ,, Lutheran Visitor" vom 13. Mai wird aus Alabama geſchrieben : „ d

habe zwei Beſuche bei unſeren Brüdern im ſüdweſtlichen Georgia gemacht. Ich fand die

ſelben wohl auf und ſehr ermuthigt bei der Ausſicht auf eine Kirde ihres eigenen Glau

bens. Jene Brüder, welche ſich vor einigen Jahren dorthin begeben und ſich mit der

bijqöfliden Methodiſtenkirde vereinigt hatten, beabſichtigen, zur Kirde threr erſten Liebe

zurüd zu febren . Es wird dies keine unfreundlichen Gefühle von Seiten ihrer metho

diſtiſchen Brüder mit ſich führen, denn es war ſo das ausdrüdliche Verſtändniß geweſen,

daß ſie das Privilegium haben ſollten, zu ihrer eigenen Kirche zurück zu kehren, ſo bald

ſid ihnen dazu eine Gelegenheit darbieten würde. Leßten Sonntag hatten wir Commu

nion . Eine Anzahl unſerer methodiſtiſchen Brüder nahm daran Theil.“ Der Redacteur,

Rev. Rude, macht hierzu die Bemerkung : „ Die Mittheilung iſt eine private ; aber der

Inhalt iſt ſo intereſſanten und erfreulichen Charakters, daß dieſelbe alle mit Dank leſen

werden . " – Sollte dieſe Mittheilung wirklich nur Erfreuliches enthalten ? Der uns

hier entgegentretende Synfretismus, weit entfernt, uns zu erfreuen, kann uns nur betrüben .

W.

II. Ausland.

Infallibilität. Der Louisviller „ Kath. Glaubensbote " vom 18. Mai ſchreibt:

„ Die Gegner der Infallibilitätserklärung ſind ungemein rührig an der Arbeit. Es ſind

wieder ein halbes Dußend Broſdüren erſdienen . Nur eine trägt den Namen des Ver

faſſers, die vom Biſdof Hefele von Rottenburg .“ Bekanntlich war aber bisher gerade
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Hefele unter den Römiſchen eine hervorragende Auctorität namentlich in Patriſtik und in

der Geſchichte im Augemeinen. Dem „ Glaubensboten “ (dreibt man ferner unter dem

14. Mai aus Nom : „ Die Debatte über die Unfehlbarkeit beginnt heute. Ungefähr

100 Mitglieder haben formell erklärt, daß ſie mehr oder weniger der Erklärung der Un

fehlbarfeit opponiren wird . “ Selbſt von Ketteler wird der Augsb. A. 3. von Rom

unter dem 24. April geſdrieben, daß derſelbe eine Schrift ausgegeben habe, welche gegen

das Unfehlbarkeitsdogma gerichtet ſei und über die bloße Opportunitätsfrage hinausgehe.

- Cardinal Rauſcher bemerkt in ſeiner Schrift gegen das neue Dogma : Die ganze

dhriſtliche Welt wird dann mit Bonifaz VIII . und ſeiner Bulle Unam Sanctam anneh.

men müſſen, daß die Pälſte von Chriſto die Gewalt empfangen haben , über das ganze

bürgerliche und ſtaatliche Gebiet zu verfügen . Die ganze mittelalterliche Theorie von dem

unbedingten Recht der Pabſte, Monarchen abzuſeßen, alle politiſchen Eidſdwüre zu löſen,

Geſeße zu annulliren, in alle ſtaatlichen Verhältniſſe einzugreifen u. ſ. w . müßte für un

antaſtbare Glaubenslehre erklärt werden . Solche Lehre würden die driſtlichen Kaiſer als

Hodverrath behandelt haben. Daſſelbe ſchreiben audy die americaniſçen Biſdöfe, außer

Spaulding.

Bannover. Dr. Münfel ſchreibt in ſeinem N. Zeitblatt vom 15. April : „ Es

wird der Negierung nicht einfallen, bei uns zwangsweiſe eine Union einzuführen, beſon

ders ſo lange der politiſche Widerwille dauert. Sie wird uns überhaupt keine Gelegen

heit zum Märtyrerthum geben, und doch alles ſo vorbereiten, daß ihr nach Jahren die

reife Frucht in den Scooß fallen kann . “ . In der Ev. Kirchen - Chronik (1870. Heft 1. )

leſen wir : Eine Gefahr für die hannoverſche Kirche liegt darin, daß die unirten Beamten

aus Preußen ohne Weiteres als Gemeindeglieder ihrer betreffenden Gemeinden gelten.

Ein Beamter in der Osnabrüder Katharinengemeinde hatte ſich (in der That ganz correct)

geweigert, als Unirter zur lutheriſchen Gemeindeſteuer beizutragen. Er iſt aber in lekter

Inſtanz dazu verurtheilt worden : weil jeder, der als evangeliſcher Chriſt in einer Gemeinde

ſeinen Wohnſiß habe, als Mitglied der Gemeinde zu betrachten und deshalb aud zu den

Kirdyenlaſten dieſer Gemeinde heranzuziehen ſei.

øelſen. Pfarrer Wißel in Grebenſtein (Sup. Caſſel) hatte ſich geweigert, den

unirten Soldaten der Garniſon das heilige Abendmahl zu reichen . Das Conſiſtorium

trug beim Cultusminiſterium darauf an , ihm zu dieſer Amtshandlung einen aus der

Staatskaſſe zu beſoldenden Gehülfen zu ſeßen. Das Cultusminiſterium verfügte aber,

daß der Gehülfe vom Pfarrer ſelbſt zu bezahlen ſei!

Sadſen. (Königr.) Die zweite Kammer nahm am 7. Januar bas vom Miniſte

rium vorgeſdlagene Diffidentengeſeß mit der Nothcivilehe an . Die Anträge auf völlige

Freigebung der Bildung neuer Religionsgeſellſchaften und auf Einführung der obligato

riſchen Civilehe wurde mit 33–31 Stimmen abgelehnt.

Italien . Der neue italieniſde Cultusminiſter will an ſeinem Budget 80,000

Franken ſparen burdy Aufhebung aller Profeſſuren der Theologie. Sie ſind auch in der

That unnüß, denn die Freiſinnigen und Ungläubigen ſtudiren nicht Theologie, und die

Gläubigen geben nicht auf bie ungläubigen Staatsuniverſitäten, ſondern ſtudiren in den

Prieſterſeminarien.

Die Stuttgarter Bibelgeſellſchaft hat beſQloſſen, von nun an den deutſchen neu

teſtamentliden Bibeltert mit den Veränderungen zu geben, welche von der zu Halle ver

ſammelt geweſenen Commiſſion deutſcher Theologen empfohlen worden ſind. Die Can

ſteinide Bibelanſtalt zu Halle thut daſſelbe.

Nußland . Auch die Univerſität Dorpat ſoll der gegenwärtig in Rußland þerriden

den Nuſſificirung8 - Manie zum Opfer fallen und ihres deutſden Charakters entfieidet

werden.
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( Fortſepung .)

Anmerkung 3.

Iſt es zwar der großen Majorität der Gemeinde aus Gottes Wort klar,

daß ein Sünder in den Bann zu thun ſei, proteſtirt aber ein Glied dage

gen, jedoch ohne triftige Gründe ſeiner Weigerung, in den Bann zu

willigen , anzugeben und angeben zu können, etwa entweder offenbar aus Ge

ringachtung des Wortes und Befehls Gottes, oder aus offenbarer Parteilich

keit für den Sünder, oder aus purem Eigenſinn und Muthwillen und der

gleichen, ſo iſt der Proteſt Einlegende vor Vollziehung des Bannes in Zucht

zu nehmen , und der Bann nicht eher auszuführen, als bis durch Beſeiti

gung des Einſpruchs ( ſei es, daß der Proteſtirende ſeinen Proteſt zurüdzieht,

oder daß derſelbe fich halsſtarrig zeigt und als ein offenbar gewordener Un

chriſt ausgeſchloſſen werden mußte ) Einſtimmigkeit erzielt iſt. Da nemlich

nad Gottes Wort der Bann Sache der Gemeinde iſt, ſo kann derſelbe durch

eine bloße Majorität der Glieder, wenn auch eine noch ſo große, nicht rechts

mäßig vollzogen werden ; und da Chriſtus den Bann geboten hat und der

Apoſtel die Korinther wegen Unterlaſſung des Bannes in einem offenbaren

Falle ernſtlich ſtraft 1 Kor. 5, 1-13. , ſo begeht derjenige eine offenbare und

ärgerliche Sünde wider göttliches Gebot, welcher troß aller Belehrung, Ueber

weiſung und Ermahnung fich der Vollziehung des Bannes in einem offen

baren Falle hartnädig widerſett, und verfällt daher damit ſelbſt der Kirchen

zucht.

Anders iſt es , wenn die Gemeinde oder manche Glieder

derſelben von der Bann würdigkeit eines Sünders aus Gottes

Wort nicht überzeugt werden können. Daß dies nicht möglich iſt,

13
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iſt ein Thatbeweis, daß der Fall kein ſolcher ſei, in welchem zum Banne ges

ſchritten werden kann. Die moraliſde Ueberzeugung weder des Pres

digers, noch einer Majorität der Glieder der Gemeinde kann hier entſķeiden.

Ganz richtig ſchreibt Ph . 3. Spener in einem Falle, da ,,einer etwas von

Kirchengütern mit Unrecht hinterhalten hatte, dazu aber Recht zu haben

meinte " , wie folgt : „Ich halte zwar des Mannes Procedur in der Sache

ganz unrecht und der übrigen Mitglieder Klage gerecht gegen ihn ; es iſt aber

doch eine nüßliche Sache, daß eine ſolche praeconcepta opinio (vorgefaßte

Meinung ) bei demſelben ſei, daß er recht zu haben meint ; um welcherlei in

Unwiſſenheit begebender, obwohl unbilligen That, die Ausſchließung nicht

vorgenommen werden kann, als die allein durch offenbare Bosheit und laſter

verdient wird." ( Theologiſche Bedenken . Theil IV, S. 275. ) An einer

anderen Stelle (dyreibt derſelbe : „ Es mag der Prediger etwas für Sünde

oder Alergerniß halten , das nicht nur der Andere wahrhaftig nicht dafür

erkennt und nicht aus Bosheit ſolches begangen hat, ſondern daß auch andere

Unpartheiiſche die Sache nicht unrecht oder je ſo ſchwer nicht finden, als ſie

dem Prediger in ſeinem Eifer vorkommen war. Alſo, da dieſer eine Same

für Sünde hält, der andere nicht, ſind ſie darinnen gleichſam Parteien , und

muß ein Dritter darüber richten ; der Prediger aber darf um ſeiner Meinung

willen, die doch ungewiß iſt, ihm auf ſein ernſtliches Anhalten und übrige

Bußbezeugung dasjenige nicht verſagen, wozu er ſonſt ſein gegründetes Recht

als ein Glied der Kirche bat. Welches auch der Weisheit unſeres Heilandes

allerdings gemäß iſt, daß er das Urtheil, wem die Gnadengüter gehören, bei

jeder Gemeinde, nidht in Eines Menſchen oder auch nicht in eines Standes

Befinden geſegt hat, als womit derſelben nicht wohl gerathen wäre, nad dem

wir Prediger uns nicht nur von boshaftigen Affecten können einnehmen laſſen

und alſo unſerer Gewalt in der Ausſchließung leicht gegen Unſchuldige aus

Feindſchaft mißbrauchen würden, ſondern auch die Beſten aus uns menſd

lichen 3rrthümern unterworfen ſind und zuweilen einen, zwar ihrerſeits gut

gemeinten , aber nicht genug gegründeten Eifer in einer Sache faſſen können ,

womit ſie demnady, wenn die Vollziehung in ihrer Hand ſtünde, den Andern

unrecht thäten . Daher iſt's eine weiſe Ordnung, daß, da ſie die Gnaden

ſchäße auszutheilen haben, dennod die Erfenntniß" (das lepte Urtheil) ,

,,wem ſie allein gegeben werden ſollen , nicht ihnen allein zukommen , ſondern

die Gemeinde oder deren Ausſchuß dazu zu reden haben müſſe. In welcher

Ordnung niemandem ſo leicht Unrecht geſchehen kann... In dieſen Saden

hat ſidy denn auch der Prediger, der einen ſolchen communicirt, den er ſeiner

Meinung nach unwürdig zu ſein ſorget, nicht eben Sünde zu fürchten ; denn

ob er in ſeinem Gewiſſen nicht verſichert iſt, daß dieſer Menſch bußfertig ſei,

kann er doch und ſoll in ſeinem Gewiſſen dieſe Verſicherung haben , daß es

feines Amtes ſei, denjenigen auf Begebren die Gnadenſchäße widerfahren zu

laſſen , die noch unter die Hausgenoſſen Gottes gehören und darunter geduldet

werden , hingegen niemand, als aus Erkenntniß deren, vor die es gehört,
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auszuſchließen. Genießt alſo jener das heilige Abendmahl unwürdig, ſo

fündiget derſelbe, der dasjenige, ſo ihm nicht nüßlich, ihm abnöthigt, nicht er,

welcher ſein Amt nach den vorgeſchriebenen Regeln thut. Und wie nach der

Regel : De occultis non judicat ecclesia (Ueber Verborgenes richtet die

Kirche nicht), die ganze Kirche unſchuldig iſt, da ſie Perſonen zuläßt, deren

Unwürdigkeit verborgen iſt, alſo iſt er auch unſchuldig in der Zulaſſung

derjenigen, deren Unwürdigkeit nicht erweislich oder noch nicht

erwieſen iſt ; da jа unſer HErr den Judas zugelaſſen , deſſen ſchredliche

Bosheit er wohl ſah, auch ſchon Andern ſolche zu offenbaren angefangen hatte,

weil ſie gleichwohl noch nicht ausgebrochen war." (A. a . D. Theil I,

Art . IV. S. 297. f .) An einer anderen Stelle dyreibt derſelbe : „ Wo es

Sünden ſind, die der Prediger in ſeinem Gewiſſen für Sünde hält, aber die

Sade nicht aus Gottes Wort alſo demonſtriren kann , daß

das Gewiſſen des Andern überzeugt oder ihm alle Entſchuldigung

benommen werden mag; wie z . E. ob dieſe oder jene Kleider- Art , Tracht

u . 1. f. für eine unchriſtliche Pracht oder ärgerliche Leichtfertigkeit zu halten

ſei, ob dieſe oder jene Ergöglichkeit an einem Chriſten paſſirt werden könne

u . dergl . , wohin diejenigen Sünden insgeſammt gehören , wo die Frage iſt von

Sachen, die an ſich ſelbſt Mitteldinge ſind, aber zu Anderer Aergerniß

gebraucht mögen werden, und aber es dann zum Disputat kommt, ob

es wahrhaftig ein Aergerniß ſei oder nicht: da, achte ich, müſſe

man mit großer Behutſamkeit gehen, daß man der Sache weder zu viel , noch

zu wenig thue. Nady meiner Meinung mag und ſoll der Beichtvater der

Perſon dasjenige vor Augen ſtellen, was er an derſelben ſündlich bält, und

ſeine Urſachen anführen , ob dieſelbe in ihrem Gewiſſen der Sünden aud übers

zeugt und zur Erfenntniß gebracht werden möchte. Findet ſie ſich in dem

gerührt und erkennet's für eine Sünde, ſo iſt's eine Sache, wie mit andern

auch , da die Sünden bekanntlich eingeſtanden) find. Findet ſie ſich aber

nicht überzeugt, ſondern hält es nicht für unrecht, für eine ſündliche Pracht,

Aergerniß u. derg . , mit Bezeugung, daß ſie ſich in ihrem Gewiſſen deswegen

ſicher wiſſe und 3. E. die Sache nicht aus einem ſolchen Herzen thue, wie ſie

beſchuldigt wird : ſo ſollte es zwar billig ſein , daß eine ſolche Perſon eben um

ihres Predigers willen , der ſich daran ſtößet, dasjenige unterlaſſen und ablegen

ſollte, was ſie ſonſt nicht für unrecht achtete, aber darinnen ihre Liebe und

Ehrerbietung billig erweiſe (wie man auch darauf endlich bringen mag) ;

aber man darf nidyt auf gleiche Art gegen dieſelbe geben, wie gegen diejenigen ,

wo man die Sünden klar in der Schrift ausgedrüdt zeigen kann, da ſie nichts

Scheinbares dagegen einzuwenden habe. Sondern da achtete ich genug, der

Beidytvater bezeugte fein Leidweſen über dieſes, daß fie es nicht begreifen

könne, maße ſich aber feine bloße Herrſchaft über das Gewiſſen an, und nach

genugſamer Erinnerung ihres Gewiſſens und Warnung über die Gefahr, da

ihr Herz ſo bewandt wäre, wie er’s aus dem Aeußerlichen abnehmen müßte,

ſie aber anders von ſich zeiget : laſſe er ſie zum Genuß der Güter, die er feinem
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verſagen kann, deſſen Sünde nicht zur Ueberzeugung des Gewiſſens aus

Gottes Wort hat können erwieſen werden .“ (A. a . D. IV, 63. ) *)

So oft es ſich um eine Sünde handelt, um welcher willen ſchließlich der

Sündigende nicht in den Bann gethan werden könnte, ſollte ſich der Predi

ger auch hüten , deswegen ein Kirchenzuchtsverfahren einzuleiten und

abſolut ein Buß - Bekenntniß zu fordern ; denn weigert ſich deſſen der,

welcher geſündigt hat, und muß der Prediger dann dennoch das weitere

Kirchenzuchtsverfahren fallen laſſen, ſo iſt aus übel nur ärger geworden . In

ſolchen Fällen genügt es, daß der Prediger den , von deſſen Sünde er ſelbſt

überzeugt iſt, ermahne und ſtrafe, und zwar, wenn ein öffentliches Aergerniß

vorliegt, dies auch öffentlid) thue, ohne jedoch auf ein öffentliches Bekenntniß

deſſen, der geſündigt hat, dabei zu bringen oder zu warten . Wir finden ja,

daß, während die Apoſtel in gewiſſen Sündenfällen auf Kirchenzucht und

Bann dringen (1 Kor. 5.), in anderen es bei bloßer Ermahnung und Be

ſtrafung bewenden laſſen . 1 Kor. 6, 1-8. vergl . 1 Tim. 5, 20. Es iſt dies

eine nicht zu überſehende Regel, ohne deren Beobachtung die Kirchenzucht

überſpannt und das ganze chriſtliche Gemeindeleben wider das Evangelium

in ein Leben unter ſteter Kirchenzucht, alſo unter dem Geſeß, verwandelt wird.

( Fortſeßung folgt.)

Calvin .

In der zwanzigſten Nummer des „ Evangeliſten " (vom 25 Mai 1870)

wird die Frage aufgeworfen, wie die unleugbaren Schäden der reformirten

Kirche zu heilen ſeien . Der Hauptſchaden beſtehe im Mangel am Verſtänd

niſſe Calvins . Dies ſollte – ſo erklärt der „ Evangeliſt“ – jedes treue

reformirte Glied veranlaſſen , zuzuſehen, welches feine perſönliche Stellung

zur Lehre Calvins iſt. Dieſer Mangel am Verſtändniſfe Calvins — fährt

der ,,Evangeliſt" fort — frißt wie ein Krebs um fidy, haftet nicht allein an

Tauſenden unſrer Gemeindeglieder, ſondern auch an vielen unter den Predi

gern und muß mit Recht unſer größter Feind genannt werden . „ Die zum

Theil ſehr bedenklichen Früchte dieſes Uebelſtandes haben ſich längſt gezeigt

und laſſen ſich immer deutlicher ſehen . Ich nenne : Liturgieſtreit, gehemmtes

Buchweſen, Verluſt an Gemeinden und Predigern, Deutſches Geſangbuch,

Lehrſpaltung zwiſchen Oſten und Weſten . Unſrer Kirche fehlt jenes konfeffio

* ) Im Vorhergehenden hatte Spener ſchon bemerkt: „ Es ſteht aber ſolche Gewalt

(des Urtheils) der Prediger nicht in einer Jurisdiction und eigenen Gericht über die

Beidtfinder, ſondern in der Predigt Gefeßes und Evangelii, baß ſie die Gewiſſen infor

mire, was zu der Tüchtigkeit zu der heiligen Communion erfordert werde, und wie ſie

ſolches an ihnen finden oder nicht; daher ſie die Concluſion mehr logice, als judicialiter,

auf ſie machen, ob ſie, ſo viel es der Prediger erkennen kann, ſolche Tüchtigkeit haben oder

nicht." (S. 61.)



Calvin. 197

nelle Bewußtſein, jenes fräftige Kirchenregiment, jene deutſche Einigkeit, die,

wie der ehrw . Dr. Stern mit Recht meint, nur der presbyterianiſche Kirchen

förper beſigt.

,,Dieſer Körper ſchämt ſich nicht, treu zu Calvins Lebre und Wehre zu

ſtehen . Darum die Einigkeit unter ihm , das opferfreudige Leben , erfolgreiche

Wirken . Wir nennen uns reformirt. Jeder, der mit den beſtehenden Son

terbekenntniſſen bekannt iſt, wird billig erwarten, daß von uns Reformirten

jenes Geſammt - Bekenntnis, und nur jenes allein , in Kirche, Schule

und Haus getrieben werde, das ausgeſprochen worden iſt 1. in den zwei

ſchweizeriſchen Glaubens - Befenntniſſen 1565 ; 2. den ſchottiſchen Bekennt

niſſen von 1560, 1581 , 1648 ; 3. dem franzöſiſch - niederländiſchen Bekennt

niſſe, verglichen und dann feſtgeſtellt 1619 ; 4. dem Genfer und Heidelberger

Katechismus. Hier in Amerika iſt das aber nicht immer der Fall. Es iſt

feine Seltenheit, daß auf reformirten Kanzeln lutheriſche Grrlehren vorge

tragen werden . Was läßt fich da für die Jugend erwarten ? Was in Kreiſen

häuslicher Erbauungen ? Da hat man nur von Luther zu hören, was er

da und dort geredet habe. An Zwingli und Calvin wird weniger gedacht.

Wo liegt die Wurzel dieſes verzweifelt böſen Schadens ? Nur im Mangel

am Verſtändniſie Calvins. Alle jene ſchweizeriſchen, franzöſiſchen ,

ſchottiſchen , niederländiſchen Bekenntniſſe zeigen uns Calvin im Glanze ſeiner

Größe, in der Erhabenheit und Unſterblidyfeit ſeiner allein reinen , nach Gottes

Wort wirklich reformirten Lehre. Durch ſie redet Calvin noch zu uns, wie

wol er längſt geſtorben iſt. Aber man hört ihn nicht mehr. Darum folgt

ein Uebelſtand dem andern und.es wird ſo bleiben , bis unſre ganze Sonder

kirche allen Ernſtes zurückkehrt zu jener Lehre voll Wahrheit, die Gott gefiel

durch Calvin uns nahe zu legen . Rückfehr zu Calvin iſt das einzige Heil

mittel , das gegenwärtig unſrer Kirche vorzuſchlagen iſt. Und wie wäre denn

etwa dieſer Rüdweg zu bewerkſtelligen ? Das Mittel iſt einfach. Reſet

Calvins Schriften, ſchreibet und prediget dem Volle nur in Calvino

Geiſte. Das allein bringt Bekanntſchaft mit Calvin und eine Klarheit

über ſeine allein reine Lehre, die zu geſegneten Hoffnungen berechtigen kann .

Ich nenne alſo Leſen, Schreiben . Predigen .

,,Calvins Schriften leſen zu fönnen, dazu ſollte billig die Buch -Anſtalt

helfen . So weit ich ſehen kann , iſt hierin nod nicht viel geſchehen. Jahre

lang beſteht dieſer Verein, beſchränkt ſich aber noch immer viel zu viel auf die

allgemein beliebten Erbauungs - Schriften gewiſſer Männer und Anſtalten

lutheriſchen Bekenntniſſes. An entſchuldigenden Einwendungen fehlt es nicht.

Sie ſind mir bekannt, ſtellen aber unmöglich zufrieden. Lutheriſche Schriften

zu beziehen, dafür bedarf ich wenigſtens keinen reformirten Buch -Verein. So

lange er ſein Kapital nicht ausſchließlich auf gut reformirte Schriften

beſchränkt, wird ſeine Sache nicht zum Aufblühen kommen .

„Nach dem Leſen nenne ich Schreiben und ſage : Schreibet in Calvins

Geiſt. Wo ? Im Evangeliſt. Beſonders die Leitartikel der Redaktion ſollten
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durchweg Calvins muthigen Zeugengeiſt enthalten . Das iſt nicht immer der

Fall und daher ſehr zu beſeufzen, wenn man bedenkt, daß 4000 Augen

wöchentlich auf die Redaktion geridytet ſind . 3ch erinnere (aus dem Ge

dächtnis citirend) nur an ,Der Samſtag vor Oſtern" ( fiebe Evangeliſt

No. 15, 13. April) , wo die Redaktion die Höllenfahrt Chriſti beſpricht.

Aber Calvins muthvollen Zeugengeiſt ſucht man umſonſt darin . Sie ſtellt

zwar die calviniſche Lehre durchaus nicht in Abrede, aber beim ruhigen Durch

leſen jenes Artikels vermißt man doch das billig zu erwartende editorielle freu

dige, muthvolle Feſthalten an der Lehre Calvins.

„ Das Dritte nenne ich predigen und ſage: Predigt dem Volke nurin

Calvino Geifte. Seine Lehre verlangt ein ſtrenges Feſthalten an der

ewigen Gnadenwahl. Sie läßt den Sünder in ſeinem unbekehrten Zuſtande

vollfommen todt in Sünden, außer aller Kraft nur im Geringſten etwas thun

zu können, was gut und Gott wohlgefällig wäre. Freiwillig zu wollen und

zu thun, was geiſtlich gut iſt, dazu muß der Herr zuerſt das Herz öffnen .

„ Das thut er blos an den Auserwählten und nur an dieſen in

einem ſolchen Grade, daß es vom Herzöffnen zum Herzbrennen und vom

Herzbrennen zum Seligwerden kommt . In Wahrheit kommen die Nicht

erwählten nie zu Chriſto und ſind darum verloren . Dieſe Lebre ſind wir

Reformirte dem Volfe ſchuldig. Wer ſie beſchneidet und doch reformirt ſein

will, thut unſrer Kirche Unrecht und ſollte durchaus keinen Zutritt zu refor

mirten Kanzeln haben . Ein Punft, der auch in der reformirten Kirche noch

ſeine Erledigung finden muß. Die Zeit wird drängen . Wer unter refor

mirtem Dache wohnt und in ihr das Amtder Verſöhnung verwalten will,

ſollte ſich der Lehre unſrer Kirche in allen Punkten unterziehen müſſen,

ſonſt wird durch eingeſchmuggelte Grrlehre das Haus uneins mit ſich ſelbſt,

wie es ja am Tage iſt, und des Hauſes Fall iſt nabe. Es kann und darf

nicht verbehlt werden, daß in unſrer Kirche bie Prediger zu viel nad freiem

Belieben predigen dürfen, ob es mit jenen Befenntnis- Schriften genau über

einſtimme oder nicht. Soll das laufen, dann klage man nicht. Will man

aber klagen, dann ſollte man geſonnen ſein , die zu Tag getretene Krankheit

radikal zu heilen . Das Uebel iſt am Tag , es ſchreit laut und die Strömung

der Zeit gebietet dem treuen, urſprünglichen Vekenntniſſe unſrer Väter gerecht

zu werden und dem Volfe die reine Lehre zu übergeben, wie ſie allein in den

nad Gottes Wort reformirten Glaubens - Befenntniſſen enthalten iſt ."

In einer Hinſicht freuen wir uns dieſer Erklärungen . Denn es iſt

immer beſſer, das ganz zu ſein , was man iſt, als mit dem Winde zu ſegeln .

Vergleicht man inſonderheit die oben vorgeführten Grundfäße und Ermah

nungen mit den Grundjäßen, welche die Reformirten Deutſchlands zum grö

Beren Theile beherrſchen , ſo kann man ſich eines Gefühles der Achtung für

die amerikaniſchen nicht erwehren . Offenbar haben wir es hier mit Männern

zu thun, welche ein feſtes Syſtem haben und darnach verfahren ; wäbrend die

deutſchen Reformirten mit wenigen Ausnahmen ihren Glauben für das Lin
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ſengericht ſogenannter kirchlicher Aemter verkaufen. Dieſe armſeligen Schächer

glauben von den Lehren Calvins niemals mehr und niemals weniger, als

die hochwürdigen Herrn Oberconſiſtorial- und wirklichen Geheimen - Räthe

zu erlauben geruhen . Ja fie fönnen der höchſt natürlichen Forderung des

,, Evangeliſten " , fich nach den Befenntniſſen von 1560 und 1565 zu richten ,

ichon aus dem Grunde nicht gerecht werden , weil ſie dadurch alle Ausſicht

verlieren würden , Carriere zu machen . Denn um Carriere zu machen bedarf

man vor Allem jener Fügſamkeit und Schmiegſamkeit, welche die Zeichen der

Zeit wohl beachtet und nie verſäumt, die eigenthümliche Glaubensmiſchung

der jeweiligen Regenten mit größerem oder geringerem Geſchicf zu copiren .

Wie viel männlicher und menſchlich ehrenwerther iſt doch der Stand

punkt des vorher von uns angeführten Mitarbeiters des ,, Evangeliſten “. Er

hat dod, einen Glauben ! Einen Glauben, deſſen Inhalt fich greifen läßt !

Einen Glauben, deſſen Grenzen ſich ohne Mühe beſtimmen laſſen, weil ſie mit

den Grenzen der Bücher Calvins und denen von drei ſchweizeriſchen, drei

ſchottiſchen, einem franzöſiſchen und einem deutſchen Bekenntniſſe zuſammen

fallen .

Freilich fragt es ſich nun , ob die angegebenen Grenzen die der heiligen

Schrift ſind, ſo daß wir ihnen aus vollem Herzen Beifall ſchenfen fönnen .

Denn ſo ausgebreitet Calvins Wirkſamkeit war, ſo wenig wird unſer refor

mirter Correſpondent ihn doch dem HErrn oder ſeinen Apoſteln gleich ſtellen

wollen . Wir möchten alſo in aller Beſcheidenheit um die Erlaubniß bitten,

Calvins Lehre mit der der heiligen Schrift zu vergleidyen . Aus einer ſolchen

Vergleichung allein kann ſich ergeben, ob wir ſchuldig ſind, uns unter unſeres

reformirten Nadybarn Fahne zu ſtellen oder ob er beſſer daran thäte, ſeinen

achtungswerthen Ernſt mit den beſcheidenen Gaben, die Gott unſerer Kirche

gegeben hat, zu verbinden .

Sollten nämlich auch alle verbrecheriſchen Handlungen der Menſchen

von dem HErrn, unſerm Gott, ausgehen , wie Calvin in dem Consensus

Genevensis von 1554 behauptet ? ' ) Und wenn er das nur von den Sünden

nach dem Falle Adams behauptete ! Aber er iſt weiter gegangen und hat in

ſeinem berühmten Lehrbuche ( Institutio Christianae religionis ) erklärt, daß

Gott den Fall Abams lange vorher geordnet. „ Niemand wird leugnen

können – dies ſind ſeine eigenen Worte — daß der HErr voraus gewußt

habe, welchen Ausgang es mit dem Menſchen nehmen würde, bevor er ihn

ſcuf. Und er hat es darum vorausgewußt, weil er es durch ſein

Decret ſo geordnet hatte ...... Das darf aber Niemandem abge

fdmadt erſcheinen, was ich hier ſage: Daß Gott nicht nur den Fall des

erſten Menſchen und das dadurch begründete Elend ſeiner Nachkommen vor

1 ) Niemeyer, Collectio Confessionum , Lipsiae 1810. S. 307 : Ergo quum

justa de causa , licet nobis ignota , a domino procedant, quae scelerate ab homini

bus maleficia perpetrantur etc.
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ausgeſehen, ſondern auch fraft ſeines Willens beſtimmt habe. Denn wie

es ſeiner Weisheit zukommt, alles Zukünftige vorher zu wiſſen, ſo ſteht es

ſeiner Macht zu, Alles mit ſeiner Hand zu ordnen und zu regieren .“ )

Was die Taufe betrifft, ſo hielt Calvin ſie bekanntlich feineswegs für ein

Bad der Wiedergeburt. Troßz Tit. 3. und Joh. 3. Merkwürdig iſt, wie er

fich der Stelle Tit. 3,5 . zu erwehren ſucht. (Institutio religionis Christia

nae Cap. 17. Nro. 2. ) Ein Verſuch, der an Gottes unmißverſtändlichem

Wort : „Durchs Bad (ôrà luspoo) hat er uns ſelig gemacht (čowrey )"

wie an einem Felſen zerſcheitert. Nod; ſonderbarer iſt die Ausfluct, die

Calvin ſich im Angeſichte von Joh. 3 , 5. zu ſichern ſudyt. Bekanntlich ſagt

dort der HErr : „ Es ſei denn , daß Jemand geboren werde aus dem Waſſer

und Geiſt, ſo kann er nicht in das Reich Gottes fommen ", und die chriſtliche

Kirche hat von Anfang geglaubt, daß damit die Taufe gemeint ſei. Das

fonnte aber Calvin nicht zugeben , ohne ſein Syſtem zu verleßen . Deshalb

ſagt er : „Durdy Waſſer und Geiſt. Das iſt eben daſſelbe, als wenn Er

geſagt hätte Durch Geiſt, der in der Reinigung und Erquicung der gläubi

gen Seelen das Geſchäft des Waſſers verrichtet. Unter Waſſer und Geiſt

verſtehe ich alſo einfach den Geiſt, welcher Waſſer iſt."-2) Um dieſer ſonder

baren Auslegung einige Wahrſcheinlichkeit zu verleihen, beruft Calvin ſido

auf die Worte des Täufers von der Taufe mit dem Heiligen Geiſte und mit

Feuer. So gut indeß das Feuer, das am erſten Pfingſtfeſte auf den Häup

tern der Jünger erſdien, wahrhaftiges und wirkliches Feuer war ; ſo gut iſt

das Waſſer, das ſich zum Bade der heilſamen Geburt mit dem Geiſte ver

indet, wahrhaftiges und wirkliches Waſſer.

In Folge dieſes, den heiligen Sakramenten feindlichen Zuges, beſtritt

Calvin auch die Wirkſamkeit der Kindertaufe. ,,Die kleinen Kinder — ſo ſchreibt

er an den Frankfurter Senator Johannes Clauburg — empfangen die Taufe

feineswegs, damit ſie Gottes Kinder und Erben werden . Sondern weil fie

vor Gott ſchon als ſolche gelten, wird die Gnade der Kindidaft an ihrem

Fleiſche verſiegelt. Anderenfalls würden die Wiedertäufer ſie mit vollem

Rechte von der Taufe abhalten .“ 3) Jm Grunde hielt Calvin die heilige

1 ) Inficiari ergo nemo poterit, quin praesciverit Dominus quem exitum

esset habiturus homo, antequam ipsum conderet, et ideo praesciverit, quia

cecreto suo sic ordinarat. Nec absurdum videbitur , quod dico, Deum , non modo

primi hominis casum , et in eo posterorum ruinam praevidisse : sed arbitrio suo

dispensasse. Ut enim ad eius sapientiam pertinet omnium , quae futura sunt,

esse praescium : sic ad potentiam , omnia manu sua regere ac moderari. Institutio

rel . christ. Genf. 1554. S. 699.

2) Per aquam et Spiritum , quasi diceret , per Spiritum , qui purgando et

irrigando fideles animas vice aquae fungitur. Aquam ergo et Spiritum simpli

citer accipio pro Spiritu, qui aqua est . Institutio rel . christ. Genf 1554. S. 828 .

[ca. XVII, nro. 45. ]

3) Atque ut melius tollatur omnis dubitatio, semper tenendum hoc prin

cipium est , non conferri Baptismum infantibus, ut filii Dei fiant et heredes : sed
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Taufe für niđits mehr und nichts weniger, als für eine feierliche Beſtätigung

der bereits mit der leiblidyen Geburt verliehenen Gnade. ' ) Deshalb eifert er

auch ſo ſehr gegen die von Frauenhand vollzogene Taufe, ſelbſt im Falle der

Noth. „ Von der durch Weiber vollzogenen Taufe — ſo erklärt er in einem

Genfer Gutachten vom Jahre 1561 · urtheilen wir anders. Denn weil

es eine haarſträubende Fredybeit (prodigiosa audacia ) war, daß fich die

Frauen gegen das Naturgeſep hierein miſchten, ſo zweifeln wir keinen Augen

blidt, daß eine ſolche Styandthat ( flagitium ) ficher nicht anzuerkennen ſei

( repudiandum sit )." 2) Ja von der durch Hebammen verrichteten Nothtaufe

jūreibt er : „ Den Hebammen das Tauſen zu geſtatten , iſt eine gottloſe und

(chandbare Entheiligung. Deshalb glaube ich, daß man ein ſolches Anſins

nen nicht bloß zurüd weiſen muß ; ſondern ihr müßt, wenn der Fürſt forts

fährt, euch hierin über das Maß hinaus zu drängen, lieber bis auf das Blut

widerſtehen, als in dieſen nicht zu duldenden Aberglauben willigen . Chriſtus

fragte die Phariſäer, woher doch die Taufe Johannis geweſen ſei, von dem

Himmel oder von den Menſchen ? Denn, wenn ſie dies Leßtere bekannt hätten ,

ſo war leicht zu ſchließen : Alſo ſei ſie eitel und kraftios . Von wannen wird

wohl die Taufe der Hebammen ſein ? Gewiß nidyt von dem, der dies Amt

gerade den Apoſteln befohlen. So bleibt alſo nicyts übrig, als daß fie

a contrario auctore (vom Teufel) ſtammt.“ 3) Im Jahre 1559 hat er ſogar

erklärt : „ Die Tauferlaubniß , welche die Frauen ſich anmaßen, iſt nichts als

craſſer Aberglauben . Deshalb iſt eine ſolche thöridyte und leidytfertig voll

zogene Handlung für nichts zu halten . ... Die kleinen Kinder, die durch

quia jam eo loco et gradu censentur apud Deum , adoptionis gratiam Baptismo

obsignari in eorum carne. Alioqui recte eos a Baptismo arcerent Anabaptistae.

Calvini Epistolae et responsa . Lausannae 1576. S. 377.

1 ) Caeterum ut concedam de Baptismo verba fieri, non tamen praecise

urgetur necessitas, sed vitae novitati externum signum additur tanquam accessio,

ac si dictum esset , non patere ingressum in regnum Dei absque vitae novitate,

cujus symbolum est Baptismus. Calvini Epistolae et responsa . S. 377.

2) De mulierum Baptismo, aliud est nostrum judicium . Nam quia prodi

giosa fuit audacia, ut se praeter naturae legem mulieres ad hoc munus ingererent,

minime dubitamus quin secure tale flagitium repudiandum sit. Calvini Epistolae

et responsa. S. 510.

3) Baptismum obstetricibus permittere impia et sacrilega est Baptismi pro

fanatio. Ergo hoc caput non tantum repudiandum judico : verum , si urgere vos

princeps ultra modum pergat, usque ad sanguinem resistendum potius , quam

huic non tolerandae superstitioni consentiatis. Rogabat Christus Pharisacos:

undenam Joannis Baptismus foret : e coelo an ab hominibus ? Nam si hoc

secundum confessi essent , promptum erat colligere, vanum igitur esse et nullius

momenti. Jam obstetricum Baptismus unde erit ? certe non ab eo, qui hoc mu

nus peculiariter A postolis mandavit. Superest igitur, ut a contrario auctore.

Calvini Epistolae et responsa. S. 99. 100.
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ſo unſinnigen und unzeitgemäßen Eifer nicht anders denn beſudelt ſind, ( ! )

rollen (aufs Neue) durch eine geſetzmäßige Taufe geweiht werden . “ ')

Der Aberglaube der armen Weiber beſtand ohne Frage darin, daß ſie die

heilige Taufe für ein Gnadenmittel hielten, durch welches ihre Kinder ſelig

gemacht werden ſollten. Hatten ſie wirklich ſo unrecht, und gehört die Hand des

Paſtors wirklich mit zum Weſen des Sacraments ? - Hier muß man ſich nun

entſcheiden . Entweder muß man von der Taufe mit dem heiligen Petrus

(1 Petr. 3, 21. ) und mit dem heiligen Paulus (Tit . 3 , 5. ) bekennen : daß ſie

ſelig macht, und dann wird man zufrieden ſein, wenn man nur das Wort

und das Waſſer hat. Wird auch gern leiden , daß im Falle der Noth laien ,

oder Weiblein, und ſelbſt Hebammen taufen. Oder man hält mit Calvin

die Taufe blos für die Aufnahme - Ceremonie in die Chriſtengeſellſchaft, die

allerdings nur durch einen von derſelben dazu beauftragten legitim vollzogen

werden kann . Und dann muß man Kinder, die ohne Mitwirkung dieſer heiligen

Hände getauft ſind, als vom Teufel Beſudelte ſchnell zum zweiten Mal taufen .

Eben ſo wenig, wie von der heiligen Taufe, gab Calvin von dem bei

ligen Abendmahl zu, daß es ein Gnadenmittel ſei. Beſtritt er doch auf das

Lebhafteſte die Anweſenheit des Leibes Chriſti im Nachtmahl. „Chriſtus

iſt im Himmel zu ſuchen – ſo erklärt er im 25. Artifel des Consensus Tigu

rinus. Dieſer Ausdruck bezeichnet aber eine örtliche Entfernung (locorum

distantiam ). Denn obwohl, philoſophiſch zu reden , oberhalb des Himmels

kein Ort iſt; ſo muß doch der Leib Chriſti, weil er wie die Natur und Art

eines menſchlichen Körpers es mit ſich bringt - begränzt iſt und ſich im

Himmel, als an ſeinem Orte befindet, nothwendig von uns räumlich ſo weit

entfernt ſein , als der Himmel von der Erde entfernt iſt." ) Und an einer

anderen Stelle deſſelben Bekenntniſſes : ,, Chriſtus iſt dem Leibe nad von

uns entfernt. “ Und : „ er bleibt dem Leibe nach gänzlich im Him

mel." S) Worin nun aber die facramentliche Gemeinſchaft mit dem HErrn

Chriſto beſtehe, erläutert Calvin an einer anderen Stelle. Denn nachdem er

in ſeinem Katechismus die Frage geſtellt : „ Wie wir denn Chriſti genießen

1 ) Quoniam baptizandi licentia, quam sibi foeminae arrogant, nihil aliud

est quam crassa saperstitio, stulta illa et temere suscepta actio pro nihilo ducenda

est.... Interea legitimo Baptismo consecrare infantes, qui stulta et praepostera

aemulatione nihil aliud quam polluti fuerunt. Calvini Epistolae et responsa.

S. 454. 455.

2) Ac ne qua ambiguitas restet , quum in caelo quaerendum Christum dici

mus, haec locutio locorum distantiam nobis sonat et exprimit. Tametsi enim ,

philosophice loquendo, supra caelos locus non est ; quia tamen corpus Christi, ut

fert humani corporis natura et modus, finitum est et caelo , ut loco, continetur,

necesse est a nobis tanto locorum intervallo distare, quanto caelum abest a terra ,

Niemeyer , Collectio Confessionum . S. 196.

3) Abest igitur Christus a nobis secundum corpus. ..... Totus secundum

corpus in coelo manens. Niemeyer , Collectio Confessionum . S. 215.
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fönnten , da doch ſein Leib ſich droben im Himmel befände, wir aber noc hier auf

der Erde als Fremdlinge wanderten ? " ſo erwidert er : ,,Daß ſich die Seelen

zum Himmel aufrichten ſollen, wo ſich Chriſtus befinde. In dieſen irdiſchen

Elementen (Brod und Wein) ſuche man ihn ohne Grund und vergeblich." )

Was endlich die Einſepungsworte betrifft, die doch bei einem Sakramente

auch einige Rückſicht verdienen , jo tadelt Calvin alle Diejenigen, die ibren

Wortverſtand feſthalten . „ Die — ſo erklärt er in dem 22ſten Artikel des

Zürcher Conſenſus — die in den feierlichen Nacıtmahlsworten (Dies iſt mein

Leib, dies iſt mein Blut) durchaus auf den Wortverſtand, wie ſie es nennen ,

dringen , verſchmähen wir als verkehrte Ausleger. Denn wir ſtellen außer

Streit, daß die Einſeßungsworte figürlich zu verſtehen ſeien, ſodaß das Iſt

bei dem Brode und bei dem Weine ſo viel heißt als : Bezeichnet . “ 2) Und in

dem 4ten Capitel ſeiner „ Institutio“ (Ausgabe von 1536) erklärt er :

„ Wenn wir ſehen , daß das Brod uns zum Zeichen des Leibes Chriſti

gereicht werde, ſo müſſen wir ſogleich dieſe Aehnlichkeit anmerken : Wie das

Brod das Leben unſeres Körpers ernährt, erhält und ſchüßt, ſo ſei der Leib

Chriſti die Speiſe und der Schuß unſeres geiſtlichen Lebens. Wenn wir den

Wein als das Symbol feines Blutes empfangen, ſo ſollen wir denken , daß

uns das Blut Chriſti geiſtlich den Nußen bringt, den unſerem Leibe der Wein

ſchafft. Andere haben, um ihre Klugheit zu zeigen , zu der Einfalt der Schrift

noch hinzugefügt : (im heiligen Abendmahle) ſei (Leib und Blut Chriſti) weſent

lich und wahrhaftig zugegen. Andere ſind noch weiter gegangen und haben

behauptet : es ſet in denſelben Maßen im Sakramente zugegen , in welchen es

am Kreuze hing." )

1 ) M. Verum qui hoc fieri potest , quum in caelo sit Christi corpus : nos

autem in terra adhuc peregrinemur ?

P. Hoc mirifica arcanaque Spiritus sui virtute efficit: cui difficile non est

sociare, quae locorum intervallo alioqui sunt disjuncta.

M. Ergo nec corpus in, pane inclusum esse , nec sanguinem in calice ima

ginaris ?

P. Nequaquam . Quin potius ita sentio, ut veritate potiamur signorum ,

erigendas esse in caelum mentes, ubi Christus est, et unde eum expectamus judi

cem et redemptorem : in his vero terrenis elementis perperam et frustra quaeri.

Niemeyer , Collectio Confessionum . S. 166.

2 ) Proinde, qui in solennibus Coenae verbis , Hoc est corpus meum, Hic

est sanguis meus : praecise literalem , ut loquuntur, sensum urgent, eos tanquam

praeposteros interpretes repudiamus. Nam extra controversiam ponimus, figu

rate accipienda esse , ut esse panis et vinum dicantur id quod significant . Nie

meyer, Collectio Confessionum. S. 196.

3) Sic quum panem videmus nobis in signum corporis Christi exhibitum ,

haec statim concipiendaest similitudo; Ut corporis nostri vitam panis alit , sustinet,

tuetur ; ita corpus Christi vitae nostrae spiritualis cibum ac protectionem esse .

Cum vinum in symbolum sanguinis, cogitandum , quos corpori usus vinum affe

rat , ut eosdem spiritualiter nobis Christi sanguine afferri reputemus.
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Das war keine andere als die Zwingliſche Lehre, eine Lehre, die weniger

aus dem Quell des Wortes Gottes, als aus der Vernunft ihrer Verfaſſer

gefloſſen iſt.

Wir fönnten nod manches eigenthümliche Lehrſtüd aus Calvins Schrif

ten, ſeinen öffentlichen und privaten, hierherſeßen. Manches, das unſer

lieber Nachbar ſich ſchon bereit erklärt hat, zu unterſchreiben . Wir

könnten an Calvins eigenthümliche Lehre, oder eigentlich Nicht- Lehre von der

Höllenfahrt Chriſti erinnern . Denn er behauptete in der That : der HErr

Chriſtus ſei gar nicht zur Hölle gefahren. Wohl lehre das apoſtos

liſche Symbolum : Er ſei niedergefahren zur Hölle. Allein damit ſei nur

gemeint : Er ſei von Gott geplagt und habe den Schrecken und die Strenge

des göttlichen Gerichtes empfunden, um den Zorn Gottes zu verſöhnen und

ſeiner Gerechtigkeit für uns genug zu thun . ,,Er hat alle Zeichen des Zornes

Gottes erfahren, ſodaß er genöthigt war, unter der drängenden Angſt aus

zurufen : Mein Gott, mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen ? Das iſt

der Sinn des Sapes : niedergefahren zur Hölle. An irgend einen beſtimmten

Ort iſt Chriſtus nicht gegangen .“ !)

Ueberaus merkwürdig iſt, wie Calvin mit der Stelle 1 Petr. 3, 19 und 20.

Fertig zu werden ſucht. Nad Lutbers, im Weſentlichen richtiger Ueberſeßung

lautet ſie ſo: „ Und iſt getödtet nach dem Fleiſch, aber lebendig gemacht nadı

dem Geiſt. In demſelbigen iſt er auch hingegangen, und hat geprediget den

Geiſtern im Gefängniß, die etwa nicht glaubten, da Gott einſtmals harrete und

Geduld hatte zu den Zeiten Noa, da man die Arche zurüſtete, in welcher wenig ,

das iſt, acht Selen behalten wurden durchs Waſſer. " Calvin bemerkt darüber :

„ Ohne Zweifel beſchreibe hier Petrus eine Offenbarung der göttlichen Gnade,

die den Frommen geworden ſei. ... Aber man könnte doch fragen, warum

Petrus die Selen der Frommen, nachdem ſie ihre Körper verlaſſen haben, ins

Gefängniß verſeßt ? Mir zwar - ſo ſchreibt er — bedeutet Gefängniß

[qulaxy] vielmehr eine Warte, auf welcher man Wache hält oder auch die

Thätigkeit des Wachens ſelbſt... Und der Sinn wird vortrefflich fließen

(wenn man annimmt), daß die frommen Selen auf die Hoffnung des ver

ſprochenen Heiles gerichtet geweſen ſeien , als wenn ſie es ſchon von Ferne

Alii , quo se argutos probarent, addiderunt ad scripturae simplicitatem , adesse

realiter et substantialiter ; alii ultra etiam progressi , iisdem esse dimensionibus,

quibus in cruce pendebat. Gerdesius Scrinium antiquarium , Groeningen , 1718 .

Tom II , Pars I , S. 456.

1 ) Quod vero ad inferos descendit, id significat afflictum a Deo fuisse , ac

divini judicii horrorem et severitatem sensisse , ut irae Dei intercederet , ac ejus

justitiae nostro nomine satisfaceret. .. Omnia irati Dei signa expertus est, ut

coactus fuerit urgente angustia exclamare : Pater mi , Pater mi , ut quid me dere

liquisti ? id sane dicitur : ipsum descendisse ad inferos, non autem in locum

aliquem certum . Institutio von 1536 bei Gerdesius Scrinium antiquarium Tom II ,

pars I, Seite 456. Weſentlich daſſelbe lehrt Calvin in der Ausgabe von 1554 S. 301.
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erblidten .... Wenn indeß Jemand die Bedeutung : Gefängniß lieber

Feſtbalten will, ſo paßt es auch einigermaßen. Denn wie das Geſeß ihnen,

als ſie noch lebten, ... eine Art von engem Gefängniß war ... ; ſo mußten

ſie nach ihrem Tode von einem heftigen Verlangen nach Chriſto gehalten wers

den, weil der Geiſt der Freibeit ihnen noch nicht völlig gegeben war.

war die Bangigkeit der Erwartung ihnen wie ein Gefängniß ." ') Petrus

freilich redet von den Ungläubigen und nicht von den Frommen .

Auch die altteſtamentliden Weifſagungen behandelt der große Genfer in

eigenthümlicher Weiſe. Ueber 1 Moj. 19, 24. (Da ließ der HErr Schwefel

und Feuer regnen von dem HErrn vom Himmel herab) bemerkt er :

,,Daß die Alten die Gottheit Chriſti durd dieſe Stelle beweiſen wollten , war

äußerſt ſchwach. Nach meiner Meinung ſcandaliren die ohne Grund, welche

die Juden lebhafter drängen, weil ſie eine ſolche Art des Beweiſes nicht zu

laſſen .... Ich ſage , daß Diejenigen wenig gründlich beweiſen, die aus

dieſer Stelle mehrere Perſonen hervorloden ." 2) — Den zweiten Pſalm erklärt

er im Angeſichte von Apoſt. 4, 25—28. und Apoſt. 13, 33. nicht von Chriſto.

,,Du biſt mein Sohn - dyreibt er — . Allerdings fonnte David nach

Königsrecht als Gottes Sohn angeſehen werden , wie wir ja wiſſen , daß die

Fürſten, weil ſie vor anderen hervorragen, theils Götter, theils Söhne Gottes

genannt werden . Hier aber ſchmückt Gott David mit einem beſonderen Lobe,

indem er ihn nicht nur über alle Sterblichen , ſondern ſelbſt über die Engel

erhebt.“ 3) Freilich bemerkt Calvin in der Folge, daß David auch ein Typus

1 ) Ego itaque non dubito, quin generaliter dicat Petrus , gratiae Christi

manifestationem ad pios spiritus pervenisse : Sed quaeri potest, curnam piorum

animas postquam e corporibus migrarunt, in carcere collocet ? Mihi quidem

quiann potius speculam significat, in qua aguntur vigiliae : vel ipsum excubandi

actum . Et sensus optime fluet, pias animas in spem salutis promissae fuisse in

tentas, quasi eminus eam considerarent . Neque enim dubium est , quin ad hunc

scopum sancti Patres, tam in vita , quam post mortem , suas cogitationes direxe

rint. Verum si cui placeat retinere Carceris nomen , non male conveniet. Sicuti

enim , dum vivebant, lex illis quaedam arctior fuit custodia ; ita post mortem

sollicito Christi desiderio constringi oportuit: quia nondum Spiritus libertatis

plene exhibitus erat . Ergo expectationis anxietas illis fuit veluti carcer .

Jo . Calvini commentaria in epistolas Genevae 1551 folio . II . 39.

2 ) Quod veteres Christi divinitatem hoc testimonio probare conati sunt ,

minime firmum est ; ac sine causa , meo judicio, tumultuantur, qui acrius Judaeos

exagitant , quia non admittant tale probationio genus. Parum solide ratiocinari

dico , qui plures inde personas eliciunt, quum Mosis consilium expresse fuerit, lec

torum oculos ad spectandam Dei manum erigere et acuere. Calvinus a . h . I.

Hunnius Opera, II. 640.

3 ) Filius meus es. Potuit quidem David regii juris intuitu censeri Dei

filius, quemadmodum scimus , principes, eo quod prae aliis excellant , tam Deos ,

quam Dei filios vocari. Sed hic Deus singulari elogio Davidem ornans, eum non

modo supra cunctos mortales, sed etiam supra Angelos extollit. Calvin a. h . 1 .

Hunnius Opera II , S. 641.
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Chriſti geweſen. Damit wird aber die Weiſſagung nicht etwa hergeſtellt,

ſondern vielmehr völlig zertrümmert. Herr von Hofmann in Erlangen hat

wenigſtens auf eben dieſem Wege alle Weiſſagung des alten Teſtamentes zu

Sdanden gemacht. Denn darin ſteht ja gerade ihr Weſen, daß ſie nicht

zeitgenöſſiſche Perſonen, ſondern zufünftige Dinge im Auge hat . Wird

Das geleugnet, ſo hört die Weiſſagung auf beweisträftig , ja überhaupt

Weiſſagung zu ſein .

Ganz ebenſo behauptet Calvin von dem 45ſten Pſalm , daß er von Sas

lomo handle. Ja von Vers 7. (Gott dein Stuhl bleibet immer und ewig ;

das Scepter deines Reiche iſt ein gerades Scepter ) erklärt er : „ Sein ein

facher und urſprünglicher Sinn ſei, daß Salomo nicht tyranniſd ), wie die

meiſten Fürſten , regiere, ſondern nach billigen und gerechten Geſeßen . “ )

Und das ſagt Calvin im Angeſichte von Hebr. 1 , Vers 7 bis 9.: Von den

Engeln ſpricht er zwar : „ Er macht ſeine Engel Geiſter, und ſeine Diener

Feuerflammen." Aber von dem Sohne : ,,Gott, dein Stuhl wäbret von

Ewigkeit zu Ewigkeit ; das Scepter deines Reichs iſt ein richtiges Scepter :

Du haſt geliebet die Gerechtigkeit, und gebaſſet die Ungerechtigkeit; darum hat

dich, o Gott, geſalbet dein Gott, mit dem Del der Freuden, über deine Ges

noſſen ." —

Noch auffallender iſt Calvins Erklärung über das Protevangelium ( Jh

wil Feindſchaft feßen zwiſchen dir und dem Weibe, zwiſden deinem Samen

und ihrem Samen ) : „Ich erkläre dies einfach ſo — das ſind ſeine eigenen

Worte daß zwiſchen den Schlangen und dein menſchlichen Geſchlechte eine

beſtändige Abneigung herrſchen wird ; wie es ja heute zu ſehen iſt . “ 2) Von

dieſer Feindſchaft erklärt er auch das Folgende : Derſelbe ſoll dir den Kopf

zertreten und du wirſt ihn in die Ferſe ſtechen. Sein Hauptgrund aber gegen

die Erklärung von Chriſto iſt der : daß man das Wort Samen nicht von

einem Einzelnen verſtehen dürfe . ,,Denn - ſagt er - wer wird uns zugeben,

daß ein Collectivbegriff nur von einem Menſchen gemeint ſei . " 3) – Und das

ſagt Calvin im Angeſichte von Gal. 3, 16. , woſelbſt der Heilige Geiſt gerade

aus dem in der Einheit gebrauchten ( ſogenannten Collectivbegriff) Samen

beweiſt, daß nur einer , nämlichy Chriſtus gemeint ſei.

Auch den 22ſten Pſalm erklärt der Genfer von David . Troß Vers 17.

mit ſeinem : „ Sie haben meine Hände und Füße durchgraben ; " trop Vers 19.

1 ) Simplex et genuinus sensus est , Salomonem non tyrannice dominari , ut

plerosque reges sed rectis et aequis legibus. Calvinusad psalm 45, 7. et Hebr 1 , 8.

Hunnius Opera II , 644.

2) Simpliciter interpretor, hostile semper fore dissidium humano generi

cum serpentibus, quale hodie cernitur. Calvinus a. h . 1. Hunnius Opera II ,

S. 655.

3) Eorum sententiam libenter meo snffragio approbarem , nisi quod verbum

Seminis nimis violenter torqueri vides. Quis enim concedet, nomen collec

tivum de uno tantum homine accipi ? Calvinus a. h. 1. Hunnius Opera II . 655 .
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mit ſeinem : „ Sie theilen meine Kleider unter fich und werfen das loos um

mein Gewand. " Beſonders merkwürdig aber iſt, wie er ſich über die Evan

geliſten äußert, welche dieſe beiden Verſe bekanntlich von Chriſto erklären .

,,Die Stelle, die ſie aus Pſalm 22. anführen, — ſo ſchreibt er — ſcheint un

paſſend auf die gegenwärtige Sache (nämlich die Kleidertheilung Chriſti)

bezogen zu werden . Denn da David dort klagt, er ſei ſeinen Feinden zur

Beute geworden , ſo bezeichnet er metaphoriſd mit dem Ausdrud Kleider Aules

was ihm gehört ; als wenn er mit einem Worte geſagt hätte, er ſei von den

Gottloſen geplündert und beraubt worden . Indem die Evangeliſten dieſe

Figur vernachläſſigen , ſo weichen ſie von dem urſprünglichen

Sinne ab.“ ')

Auch daß der heilige Johannes Offenb. 19 , Bers 15. die berühmte Stelle

Jeſ. 63, 3. (von der Kelter) auf Chriſtum deutet, will Calvin nicht gefallen .

,, Dies Capitel ( Jeſ. 63. ) - ſo urtheilt er — haben die Chriſten gewaltſam

verdreht, als ob es ſich auf Chriſtum bezöge ; da der Prophet doch einfach von

Gott ſelbſt redet. Und ſo haben ſie hier einen rothgefärbten Chriſtus erbidytet,

der von ſeinem eigenen Blut naß ſein ſoll, das er am Kreuze verguſſen .“ 2)

Ja im Folgenden nennt er es lächerlich, die Stelle von der Kelter [wie doch

Johannes Offenb. 19 , Bers 15. thut] auf Chriſtum zu beziehen . )

Noch weniger als dieſe Schriftauslegungen werden aber unſern refor:

mirten Landsleuten Calvins Anſichten über Staat und Kirche gefallen .

Während nämlich die Obrigkeit nach ſeinen Grundſägen die Kirche zu reinis

gen hat “) , ſollen ſich die Oberperſonen ihr hinwiederum unterwerfen ). Ja

die Verfaſſung von Genf war, nach dem Urtheil ihres Pobredners, balb reli

giös, halb politiſch. Und weil jede Keßerei die Rube des Gemeinweſens

ſtörte, ſo wurden auch folgerichtig alle Reßer von der Strafe des Staates

getroffen. Im Jahre 1536 war Jedermann des Genfer Bürgerrechtes beraubt,

der die angenommene Lehre nicht feſthielt, und ſeit dem Jahre 1541 hatte das

1 ) Locus tamen , quem adducunt [Evangelistae ] ex Psal. 22. videtur in

tempestive ad praesentem causam trahi. Nam cum illic queratur David , se

hostibus praedae fuisse , metaphorice sub nomine vestium sua omnia designat, ac

si uno verbo dixisset, spoliatum se ac nudatum ab improbis fuisse. Quam figu

ram dum negligunt Evangelistae, a nativo sensu discedunt. Calvinus ad Jo. XIX .

Hunnius Opera II . 674 .

2) Hoc caput violenter torserunt Christiani, quasi ad Christum haec per

tinerent : cum Propheta simpliciter de ipso Deo pronuntiet: atque finxerunt hic

rubicundum Christum , quod sanguine proprio madidus esset, quem in cruce fu

derit. Atqui nihil tale vult Propheta. Calvinus Commentarii in Isaiam Ge
nevae 1570. S. 530.

3) Ridiculum esse .
referre ad Christum. Calvinus Cornmentarii in Isaiam

Genevae 1570. S. 530 .

4) At quemadmodum magistratus, puniendo, et manu coercendo, purgare

debet Ecclesiam offendiculis : ita etc. Institutio rel. christ. S. 440 .

5) Institutio rel . christ. S. 441.
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Conſiſtorium das Recht, die Obrigkeit und das Volk dazu zu nöthigen, daß

ſie ihrer Kirchenlehre ſo gut als den Sittengeſeßen gehorſam blieben .')

Zur Vertheidigung der Beſtrafung der Keßer mit dem Tode aber hat

Calvin bekanntlich ein beſonderes Bud geſchrieben ). Er geht darin son

dem Grundſaße aus, daß der getödtet werden müſſe, der der Ehre Gottes

zu nahe tritt ). Auch dem Herzog Eduard von Somerſet, Lord - Protector

von England, rieth er : „ Diejenigen, weldie in dem Aberglauben des Anti

chriſts ſich ſo verhärtet hätten, daß ſie deſſen Zerſtörung nicht leiden könnten ,

mit dem Nacheſchwerte zu treffen, welches Gott ihm gegeben habe, da ſie ſich

nicht nur gegen den König erhüben , ſondern gegen Gott ſelber, der den

König eingeſeßt habe." 4)

Und nach dieſen Grundſätzen bandelte er audy. Denn als der bekannte

Unitarier Servet nach Genf fam , veranlaßte Calvin einen von den Synedici,

ibn ins Gefängniß zu werfen. Denn er hielt es für ſeine Pflicht, einen ſo

verſtodten und unbändigen Reßer an der ferneren Ausbreitung ſeiner Rege

reien zu hindern . Ja er ſchalt die Trägheit derjenigen , Gottes Ehre zu

rächen, die Gott doch mit dem Sdwerte bewaffnet. Die Papiſten ſeien ſo

eifrig in der Bertheidigung ihres Aberglaubens, daß fie ſich nicht halten

fönnten, Togar unſchuldiges Blut zu vergießen . So ſollten ſich chriſtliche

Obrigkeiten doch ſchämen , daß ſie ſich in der Vertheidigung der gewiſſen

Wahrheit ſo matt zeigten . ) Das wirkte. Der Rath verurtheilte den Keber

wirklich zum Tode. Servet wurde an einen Pfahl gebunden, ſeine beiden

1 ) Henry , The Life and Times of John Calvin. New York 1851. Band I ,

S. 351 .

2) Fidelis expositio errorum Mich . Serveti, et brevis eorundem refutatio;

ubi docetur, jure gladii coercendos .esse haereticos [in Calvini Opusculis

p. 686. sq.]

3) Henry, The Life and Times of Calvin , I , 353. II , 241 .

4) Alii vero in superstitionibus Antichristi ita obduruerunt, ut earum rerul

sionem ferre non possint. Ac inerentur quidem tum hi , tum illi , gladio ultore

coerceri , quem tibi tradidit Dominus : quum non in Regem tantum insurgant,

sed in Deum ipsum , qui et regem in regia sede constituit. Gerdesii Historia

Reformationis. Groeningen 1752. Tom IV. Pars II. S. 216.

5) Tandem huc malis auspiciis appulsum , unus ex Syndicis , me auc

tore, in carcerem duci jussit. Neque enim dissimulo , quin officii mei duxe

rim , hominem plusquam obstinatum et indomitum , quoad in me erat, com

pescere , ne longius manaret contagio . Videmus , quam licentiose passim

grassetur impietas, ut subinde novi errores scaturiant, quanta eorum igna

via , quos Deus gladio armavit , ad vindicandam nominis sui gloriam. Cum

tam acres sint et animosi superstitionum suarum vindices Papistae , ut atro

citer saeviant ad fundendum innoxium sanguinem ; pudeat Christianos ma

gistratus in tuenda certa veritate nihil prorsus habere animi. Calvin an

Sultzer Sept. 1553 in : Calvinus Epistolae et Responsa. Lausannae 1576. 8° .

S. 262. 263.
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Hauptſchriften um den Leib, einen Schwefelfranz um das Haupt ; und ſo

ſtarb er einen langſamen Feuertod. Es war der 27. October des Jahres 1553 .

Sein Todeskampf batte eine halbe Stunde gedauert .

Sollte wirklich alles Elend der amerikaniſchen Reformirten nur im

Mangel am Verſtändniſſe Calvins ſeine Wurzel haben ? Sollte

die Rüdfehr zu Calvin wirklich das einzige Heilmittel ſein, das der refor:

mirten Kirche zu rathen iſt ? Sollte es wirklich Segen über Segen bringen,

nur in Calvins Geiſte zu reden , zu dreiben und zu handeln ? —

Zur Geſchichte des vaticanijden Concils.

I. Actenſtüď vom Concil. Folgendes entnehmen wir der Allgem .

Ev . - Luth . Kirchenzeitung : Folgendes iſt der Wortlaut der Constitutio de

ecclesia Christi, weldie am 10. Mai an die Concilsmitglieder vertheilt wor

den iſt. Dieſes Actenſtüd, in dogmatiſcher wie in politiſcher Beziehung von

ter höchſten Wichtigkeit, bildet den Angelpunct der ganzen Thätigkeit des

Concils, um welchen in fürzeſter Zeit jener große Streit ſich entſpinnen wird,

welcher den Episcopat der katholiſchen Kirche in zwei unverſöhnliche feindliche

Lager zu ſpalten droht.

Erfte dogmatiſche Conftitution über die Kirche Chrifti, der Prüfung der

ehrw. Väter vorgelegt.

Pius, Biſchof, Knecht der Knechte Gottes, unter Zuſtimmung des heil.

Concils zum ewigen Andenken . Der ewige Hirt und Biſchof unſerer Seelen

bat, um das heilbringende Wert ſeiner Erlöſung dauernd zu machen bis zum

Ende der Welt, die heil . Kirche zu bauen beſchloſſen, in welcher, gleich wie in

dem Hauſe des lebendigen Gottes ( vgl. 1 Tim. 3, 15.), alle Gläubigen durch

das Band eines Glaubens und einer Liebe vereint ſein ſollen. Denn des

wegen hat er, vor ſeiner Verklärung, den Vater gebeten, daß die ſo an ihn

glauben alle eins ſeien, wie der Sohn ſelbſt und der Vater eins ſind

(vgl . Joh . 17 , 1.21 . fg .). Der allerweiſeſte Baumeiſter (vgl . 1 Kor . 3, 10. )

hat daher, um dieſe Einheit des Glaubens und der Gemeinſchaft in ſeiner

Kirche dauernd zu bewahren, in dem heil. Apoſtel Petrus das beſtändige

Princip und ſichtbare Fundament beider Einheiten eingeſeßt, auf deſſen Stärke

der ewige Tempel aufgebaut werden und die zum Himmel ragende Erhaben

heit der Kirche in dieſes Glaubens Feſtigkeit ſich erheben ſollte. (S. Leo

der Große, Serm . IV. [al . III.] cap. 2 in diem natalis sui .) Weil aber

gegen dieſes von Gott geſepte Fundament die Pforten der Hölle mit täglich

wachſendem þaß von allen Seiten ſich erheben, ſo erachten wir für der Uns

anvertrauten fatholiſchen Heerde Sduk, Unverlebtheit und Wadysthum unter

Billigung des Concils für nöthig, die Lehre von der Einſeßung, Fortbauer

und Natur des heil . apoſtoliſden Primate, von welchem der ganzen Kirche

14
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Kraft und Heil abhängt, gemäß dem alten und conſtanten Glauben der Kirde,

ſo wie derſelbe von allen Gläubigen zu glauben und zu halten iſt, vorzulegen

und die entgegengeſeßten und darum der Heerde des HErrn ſo ſehr verderb

liden Irrthümer durch den gebührenden Verdammungeſpruch zu ächten .

Erſtes Capitel.

Von der Einjeßung des apoftoliſden Primats im heil. Petrus .

Daber lehren und erklären Wir : von dem HErrn Chriſto iſt laut den

Zeugniſſen des Evangeliums der Primat der Gewalt über die geſammte Kirche

Gottes unmittelbar und direct dem beil . Apoſtel Petrus verbeißen und über

tragen worden . Denn einzig und allein zu Petrus hat Chriſtus der Sohn

des lebendigen Gottes geſagt: „ Und ich ſage dir, daß du biſt Petrus, und

auf dieſen Felſen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle

werden nichts gegen ſie vermögen ; und ich werde dir die Schlüſſel des Him

melreichs geben , und was du bindeſt auf Erden wird auch im Himmel gebun

den ſein, und was du löſeſt auf Erden wird auch im Himmel gelöſt ſein "

( Matth . 16, 18. 19.) . Und einzig dem Simon Petrus hat JEſus nad ſeis

ner Auferſtehung die Gewalt des höchſten Hirten und Lenkers über ſeinen

ganzen Schafſtal verlieben , indem er ſprach : „Hüte meine Lämmer, hüte

meine Schafe" ( Joh . 21 , 15. 17.) . Dieſer ſo klaren Lehre der beil. Sdrift,

wie ſie von der katholiſchen Kirche ſtets verſtanden worden iſt, ſtellen ſich offen

die verbammungswürdigen Meinungen derer entgegen , welche die von dem

HErrn Chriſto in ſeiner Kirche eingeſepte Form des Regiments verdrebend, es

leugnen , daß Petrus allein vor allen Apoſteln, ſei es geſondert von jedem ein

zelnen oder von allen zuſammen , mit dem wahren und eigentlichen Primat

der Gewalt von Chriſto ausgeſtattet worden ſei, oder welche behaupten , eben

dieſer Primat ſei nicht unmittelbar und direct dem heil . Petrus ſelbſt, ſondern

der Kirche und durch dieſe jenem als ihrem Diener übertragen worden.

Zweites Capitel.

Von der Fortdauer des Primate Petri in den römiſchen Päbften .

Was aber in dem heil . Petrus der Erzhirt und der große Hirt der

Schafe, der HErr Chriſtus Jeſus ( 1 Petr . 5, 4 .; vgl . Hebr . 13, 20. ), zum

dauernden Heil und beſtändigen Wohl der Kirche eingelegt hat, das muß unter

ebendemſelben Stifter in der Kirche, welche auf den Fels gegründet bis zum

Ende der Zeiten feſtſtehen wird, nothwendig auch beſtändig dauern . Denn

Niemand iſt es zweifelhaft, allen Jahrhunderten vielmehr bekannt, daß der

heilige und allerſeligſte Petrus, der Erſtling und das Haupt der Apoſtel, die

Säule des Glaubens und die Grundfeſte der katholiſchen Kirche, der von un

ſerm HErrn JEſu Chriſto, dem Heiland und Erlöſer des Menſdengeldledts,

die Schlüſſel des Reichs empfangen hat, bis auf dieſe Zeit und immer in leia

nen Nachfolgern , den Biſchöfen des von ihm gegründeten und durch ſein Blut

geweihten heiligen römiſchen Stuhls , lebt und vorſigt und Gericht übt



Zur Geſchichte bes vaticanijden Concils. 211

(vgl. Labbe, Coll. conc. III, 1154 ; Ephesini concilii act . III. orat Phi

lippi sed . ap. legati; S. Petri Chrysostomi epist. ad Eutych. presbyt.):

alſo daß jeder, welcher dem Petrus auf dieſem Stuhl nachfolgt, auch nach

Chriſti eigener Anordnung den Primat Petri über die ganze Kirche beſigt.

Es bleibt ihm daher die Verwaltung der Wahrheit, und der heil. Petrus hat,

auf der empfangenen Stärke des Felſens beharrend, das übernommene Steuer

der Wahrheit nicht verlaſſen (S. Leo der Gr., Serm. III. [al . II.] , Nr. 3.) .

Drittes Gapitel.

Von der Bedeutung und dem Weſen des Primats des römiſchen Papſtes . '

Daher Uns haltend ſowol an die Decrete Unſerer Vorgänger der römi

( chen Päbſte als an die klaren und deutlichen Definitionen der allgemeinen

Concilien, erneuern Wir das Glaubensbekenntniß des öfumeniſchen florenti

niſchen Concils, laut welchem alle Chriſtgläubigen zu glauben haben, daß

der heil. apoſtoliſche Stuhl und der römiſche Pabſt den Primat über den

ganzen Erdkreis innehat, und daß der römiſche Pabſt ſelbſt der Nachfolger des

heil . Petrus, des Apoſtelfürſten, und der wahre Stellvertreter Chriſti und das

Haupt der ganzen Kirche und der Vater und Lehrer aller Chriſten iſt, und

daß ihm im Heil. Petrus von unſerm HErrn JEſu Chriſto volle Gewalt ver

lieben iſt, die geſammte Kirche zu weiden, zu leiten und zu regieren , wie ſolches

auch in den Verhandlungen der ökumeniſchen Concilien und in den beil . Ca

nones enthalten iſt.

Ferner lebren und erklären Wir, daß dieſe der päbſtlichen Gerichtsbar

keit eigene Gewalt eine ordentliche und unmittelbare iſt, gegen welche die Hirten

und Gläubigen ſämmtlicher Einzelfirchen jeglichen Ritus und Ranges, jeder

einzelne ſowol für fid) als auch alle zuſammen, zur Pflicht der hierardiſchen

Subordination und zum wahren Gehorſam verbunden werden, nicht allein in

Sadien des Glaubens und der Sitten, ſondern auch in dem, was zur Dis

ciplin und Regierung der über den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche gehört,

daß die Einheit der Gemeinſchaft ſowol als des Glaubensbefenntniſſes mit

dem römiſchen Pabſt gewahrt und die Kirche Chriſti eine Heerde unter einem

oberſten Hirten iſt.

Das iſt die Lehre der katholiſchen Wahrheit, von welcher ohne Schädi

gung des Glaubens und des Heils niemand abweichen kann . Allein dieſe

Gewalt des oberſten Pabſtes ſteht durchaus nicht entgegen jener ordentlichen

und unmittelbaren Gewalt der biſchöflichen Gerichtsbarkeit, burd welche die

Hirten der Einzelfirchen, jeder die ihm zugewieſene Heerde, weiden und leiten ;

Teştere wird vielmehr von dem oberſten und allgemeinen Hirten geltend gemacht,

beſtärkt und in Anſpruch genommen , indem der heil . Gregor der Große ſagt:

„ Meine Ehre iſt die Ehre der ganzen Kirche. Meine Ehre iſt meiner Brüder

volle Kraft . Dann bin ich wahrhaft geehrt, wenn jedem einzelnen die (dyul

dige Ehre nicht verweigert wird " (S. Gregor der Gr., Ad Eulog. Alexan

drin ., epist. 30.).
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Ferner folgt aus jener oberſten Jurisdictionsgewalt des römiſchen Pab

ſtes, daß es ein dieſem Pabſt nothwendiges Recht iſt, in der Uebung dieſes

ſeines Amtes mit den Hirten und Heerden der ganzen Kirche frei zu verkehren ,

auf daß dieſelben von ihm auf dem Wege des Heils gelehrt und gelenkt werden

können . Darum verdammen und verwerfen wir die Meinung jener, die da

ſagen : dieſer Verkehr des oberſten Hauptes mit den Hirten und Heerden könne

mit Fug verhindert werden, oder die denſelben der weltlichen Gewalt unter

werfen wollen in der Weiſe, daß ſie behaupten : was vom apoſtoliſchen Stuhl

oder durch deſſen Auctorität zur Regierung der Kirche verordnet werde, das

babe keine Kraft und Geltung, wenn es nicht durch das Placet der weltlichen

Gewalt beſtätigt werde.

Und weil kraft göttlichen Redits des apoſtoliſdyen Primats der römiſche

Pabſt der ganzen Kirche vorſteht, ſo lehren und erklären wir : baß derſelbe der

oberſte Richter der Gläubigen iſt ( Pabſt Pius' VI . Breve ,, Super soliditate“

vom 28. Nov. 1786), und daß in allen auf kirchliche Prüfung bezügliden

Fragen an das Urtheil deſſelben Berufung geſchehen kann (Concil. oecum .

Lugdun. II . ) ; daß aber ein Urtheilsſpruch des apoſtoliſchen Stuhls, über

deſſen Auctorität feine höhere iſt, son niemand verworfen werden kann , und

daß niemand befugt iſt, über ein Urtheil deſſelben zu urtheilen ( Epist. Nico

lai I. ad Michaelem imperatorem ). Darum irrt von dem rechten Pfade

der Wahrheit ab, wer da behauptet : es ſei geſtattet, von den Urtheilsſprüchen

der römiſchen Päbſte an ein öfumeniſches Concil als eine über dem römiſchen

Pabſt ſtehende Auctorität zu appelliren .

Viertes Capitel.

Ueber die Anfehlbarteit des römiſden Pabftes.

Daß aber in der oberſten Gewalt der apoſtoliſchen Gerichtsbarkeit, welche

der römiſche Pabſt als der Nachfolger des Apoſtelfürſten Petrus über die ganze

Kirche beſigt, auch die oberſte Gewalt des Lehramtes begriffen iſt, hat dieſer

heilige Stuhl ſtets für wahr eradytet und der beſtändige Brauch der Kirche

beſtätigt, wie es auch die ökumeniſchen Concile ſelbſt gelehrt haben . Indem

wir daher insbeſondere den feierlichen Glaubensbekenntniſſen der ökumeniſchen

Concile folgen, in welchen das Morgenland mit dem Abendlande in der Eins

beit des Glaubens und der Liebe zuſammenkam , glauben wir mit dem vierten

Concil von Conſtantinopel: Das erſte Heil iſt, die Richtſchnur des richtigen

Glaubens zu wahren und von den Feſtfeßungen der Väter in feiner Weiſe

abzuweichen . Und weil der Ausſpruch unſeres HErrn Jeſus Chriſtus niot

übergangen werden kann , der da lautet : „ Du biſt Petrus und auf dieſem

Felfen will ich meine Kirche bauen " (Matth . 16, 18.), wird dieſes Wort

durch die nachgefolgten Wirkungen bewieſen, indem beim apoſtoliſchen Stuhle

ſtets die katholiſche Religion unbefleđt erhalten und die Heilige Lehre verkündet

worden iſt, welchem apoſtoliſchen Stuhle die Chriſtgläubigen in allen Dingen

zu folgen gehalten ſind, damit ſie in einer Gemeinſchaft mit ſelbigem Stuýle
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zu ſein verdienen, in welchem die vollkommene und wahre Stärke der chriſt

lichen Religion iſt. (Aus der Formel des heiligen Pabſtes Hormisda, wie

fie von Hadrian II . den Vätern des achten ökumeniſchen Concils, des vierten

zu Ronſtantinopel gehaltenen, vorgelegt und von denſelben unterzeichnet wor

den iſt.) Und mit dem zweiten Concil von lyon bekennen wir : „ Die bei

lige römiſche Kirche beſigt den höchſten und vollen Primat und Principat

über die geſammte katholiſche Kirche, welchen ſie von dem HErrn ſelbſt durch

den heiligen Petrus , den Apoſtelfürſten, deſſen Nachfolger der römiſche Pabſt

iſt, mit der Fülle der Macht empfangen zu haben, wahrhaftig und demüthig

erkennt. Und wie ſie vor den Uebrigen gehalten iſt, die Glaubenswahrheit

zu vertheidigen , ſo müſſen auch etwaige Fragen, welche in Bezug auf den

Glauben entſtehen möchten, durch ihr Urtheil definirt werden . “ (Aus dem

Glaubensbekenntniß der Griechen auf dem zweiten ökumeniſchen Concil in

Lyon . ) Und mit dem Concil zu Florenz wiederholen wir : „ Der römiſche

Pabſt iſt der wahre Statthalter JEſu Chriſti, das Haupt der ganzen Kirche,

der Vater und Lehrer aller Chriſten, auf welchen in der Perſon des glüdſeligen

Petrus die volle Gewalt übertragen wurde, die allgemeine Kirche zu hüten, zu

regieren und zu verwalten .“ (Vgl. Joh. 21 , 15—17.)

Daher lehren wir mit Zuſtimmung des Heiligen Concils und definiren

als ein Dogma des Glaubens, daß kraft des ihm verheißenen göttlichen Bei

randes der römiſche Pabſt, von dem in der Perſon des Heiligen Petrus gleich

falls von unſerem HErrn Jeſu Chriſto u . A. geſagt iſt: „Ich habe für

dich gebetet, daß dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dermaleinſt dich

befehreſt, ſo ſtärke deine Brüber" (Luc . 22, 32.), nicht irren kann, wenn er,

als höchſter Lehrer aller Chriſten auftretend, mit ſeiner apoſtoliſchen Aucto

rität definirt, was in Sachen des Glaubens und der Moral von der ganzen

Kirche zu halten , ſo wie was als dem Glauben zuwider zu verwerfen ſei, und

daß derartige Decrete oder Urtheilsſprüche, an ſich unabhängig, von jedem

Chriſten, ſo bald ſie ihm kund geworden , mit dem vollen Gehorſam des

Glaubens anzunehmen und zu halten ſind. Weil aber die Unfehlbarkeit

dieſelbe iſt, ob ſie in dem römiſchen Pabſte als dem Haupte der Kirche oder ob

ſie in der geſammten lehrenden Kirche mit dem Haupte vereinigt zu erbliden

iſt, To beſtimmen wir überdies, daß dieſe Unfehlbarkeit ſich auch auf einen und

denſelben Bereich erſtrede. Wenn aber Jemand, was Gott abwenden möge,

dieſer unſerer Definition zu widerſprechen ſich anmaßen ſollte, ſo wiſſe er, daß

er von der Wahrheit des Glaubens abgefallen iſt.

Erſter Canon. So Jemand ſagt, daß der heilige Apoſtel Petrus

von dem HErrn Chriſtus nicht zum Fürſten der Apoſtel und zum Haupte der

ganzen ſtreitenden Kirche eingeſeßt ſei, oder daß er dieſen Primat nur als eine

Ehre, nicht aber als die wahre und eigentliche Gerichtsbarkeit umfaſſend, vor

unſerem HErrn Jeſus Chriſtus direct und unmittelbar empfangen habe, der

ſei verflucht.
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Zweiter Canon. So Jemand ſagt, es ſei nicht Chriſti Einſeßung,

daß der heilige Petrus in dem Primat über die geſammte Kirche beſtändige

Nachfolger habe, oder daß der römiſche Pabſt nicht fraft göttlichen Rechtes

Petri Nachfolger in ſelbigem Primat ſei, der ſei verflucht.

Dritter Canon . So Jemand ſagt, der römiſche Pabſt habe nur

das Amt der Ueberwachung oder Leitung, nicht aber die volle und höchſte

Gewalt der Gerichtsbarkeit über die geſammte Kirche, nicht nur in Saden

des Glaubens und der Moral, ſondern auch der Disciplin und Lenkung der

über den ganzen Erdfreis verbreiteten Kirde, oder dieſe feine Gewalt ſei keine

regelmäßige und unmittelbare, über die Kirchen insgeſammt oder einzeln

wie über die Hirten und Gläubigen insgeſammt und einzeln , der ſei verflucht.

Hierzu theilen wir noch Folgendes aus einer hieſigen politiſchen Zei

tung mit :

In dem neulich mitgetheilten Actenſtüde über die erſte dogmatiſche Cons

ſtitution der Kirche Chriſti waren nur drei canoniſche Säbe enthalten , welche

ſich auf den Primat der Gerichtsbarkeit des römiſchen Stubles bezogen, wäb

rend der im vierten Capitel behandelten Unfehlbarkeit des Lehramtes feine

folche Canones entſprachen .' Eine Correſpondenz der Köln. 3tg. aus Rom

gab eine kurze Inhalts - Anzeige der vermißten Säße, und mit dieſer im

Weſentlichen durchaus übereinſtimmend finden ſich in der Pal Mal Gazette

folgende fünf Canones, welche den drei oben genannten angehängt werden

müſſen . Wir theilen ſie hier aus dem Engliſchen zurüdüberſeßt mit :

1 ) So Jemand ſagt, daß der biſchöfliche Stuhl der römiſchen Kirche

nicht der wahre und unfehlbare Stuhl des heiligen Petrus ſei, oder daß er

nicht von Gott als der feſteſte, unvergänglichſte und unzerſtörbarſte Fels der

ganzen chriſtlichen Kirche gewählt worden ſei, der ſei verfluct.

2 ) So Jemand ſagt, daß es in der Welt noch einen anderen unfehl

baren Stuhl der Wahrheit des Evangelii Chriſti unſeres Herrn gebe, außer

und getrennt von dem Stuhle des beiligen Petrus, der ſei verflucht.

3) So Jemand läugnet, daß das göttliche Lehramt des Stubles des

heiligen Petrus nothwendig ſei zu dem wahren Wege der ewigen Seligkeit für

alle Menſchen, ungläubige wie gläubige, Laien wie Biſchöfe, der ſei verflucht.

4 ) So Jemand ſagt, daß jeder auf legitime Weiſe gewählte römiſde

Pabſt nicht kraft göttlichen Rechtes der Nachfolger des heiligen Petrus ſei

auch in der Gabe der Unfehlbarkeit des Lehramtes, und irgend Einem von

ihnen das Prärogativ der Unfehbarkeit, die Kirche das Wort Gottes frei von

allem 3rrthum und Verderbniß zu lebren , abſpricht, der ſei verflucyt.

5) So Jemand ſagt, daß allgemeine Concilien von Gott in der Kirde

eingeſetzt ſeien als eine Macht, die göttliche Heerde mit dem Worte des Glaus

bens zu nähren, weldie über dem römiſchen Pabſte ſtehe, oder ihm gleich ſei,

oder durch göttliche Einſeßung nothwendig ſei, damit das Lehramt des römis

ſchen Biſchofs unfehlbar erhalten werde, der ſei verflucht.
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,, Freimund", welcher vorſtehendes Decret mittheilt, macht dazu folgende

Bemerkungen :

Su der Wortlaut des Decrets . Um daſſelbe recht zu verſtehen, muß

man bedenken , daß die römiſch- katholiſche Kirche von jeher gelehrt hat, daß

ſie das unfehlbare Lehramt beſiße. Früher nahm man nun an , daß

dieſes unfehlbare Lehramt von den verſammelten Biſchöfen geübt werde . Der

Pabſt wurde als der oberſte der Biſchöfe betrachtet, der ſie zur Entſcheidung

in Glaubensſachen zu berufen und ihre einhellige Meinung als unfehlbare

Lehre zu verfünden hat . Wolgemerkt, nur das galt als unfehlbare Wahr

heit, was die Geſammtheit der Biſchöfe der Kirde dafür erklärte.

Nun geſchab es aber auf den großen Kirchenverſammlungen, z . B. zu Roſtniß,

Baſel, dann beſonders ſpäter zu Trient, daß oft, ſoviel Köpfe, ſoviel Sinne

waren ; die Biſchöfe waren eben gewöhnlich nicht einhellig, und der Pabſt

mußte den Ausſchlag geben . Später drängten daher die Jeſuiten, die eine

feſte Einheit der römiſchen Kirche anſtrebten , immer mehr dahin , daß der Pabſt

als ſolcher das unfehlbare Lebramt der römiſden Kirche übe und darſtelle.

Was alſo bereits von langer Hand her vorbereitet iſt, das ſoll jetzt zum Ent

ſcheid kommen.

Diejenigen Biſchöfe, welche bei dem gegenwärtigen Concil Widerſtand

geleiſtet, haben es nicht im evangeliſchen Sinn gethan . Auch ſie behaupten,

daß die Kirche unfehlbar ſei; unter der Kirche verſtehen ſie die Biſchöfe, die

Jeſuiten dagegen den Pabít. Jene Biſchöfe ſtreiten nicht für die Wahrheit,

denn dann müßten fie ſagen : Gottes Wort iſt unfehlbar , und

wahr iſt nur, was aus Gottes Wort erprobt iſt. So aber ver

werfen auch ſie das Wort Gottes als alleinige Richtſchnur des Lebens

und Glaubens und wollen nur, daß ſie die Biſchöfe, nemlich wenn ſie verſam

melt ſind, der Mund der unfehlbaren Wahrheit ſeien. Die Biſchöfe ſtreiten

alſo für ſich ſelbſt, nicht für Gott. Ober aber, fie ſtreiten darüber, ob es

ießt an der Zeit ſei, oder nicht, ſolch eine Lehre auszuſprechen. Ein ſolcher

Kampf aber, der nicht aus dem Gewiſſen, ſondern aus dem eigenen Intereſſe

oder aus menſchlicher Klugheit ſtammt, hat keine große Kraft, hat auch keine

Verheißung .

II. Eine Concils - Scene. Eine ſolche wird uns in einem Deut

idhen Blatte, wie folgt, geſchildert:

In dem Schema de fide werden bekanntlid Materialismus, Atheismus,

Pantheismus u . 1. F. kurzweg aus der Jrrlehre des Proteſtantismus herges

leitet. Strobmayer erklärte nun, daß man mit einer ſolchen Behauptung die

größte Unwiſſenheit verrathen und die Wahrheit aufs ſchlimmſte entſtellen

würde, da Jedermann wiſſe, daß es lange vor dem Proteſtantismus Mate

rialiſten, Atheiſten und Pantheiſten gegeben habe. Hierüber erhob ſich ein

unbeſchreiblicher Pärm und Viele verlangten , man ſollte dem Redner das Wort

entziehen . Strobmayer aber rief aus , trotz alles Lärmens und Murrens
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werbe er ſich nicht nehmen laſſen, noch dies eine beizufügen, daß er viele Pro

teſtanten fenne, die ſehr ſittenſtreng, ſehr gläubig ſeien, daß vielleicht im Pro

teſtantismus noch mehr Glaubensfeſtigkeit vorhanden ſei, als im Katholicis

mus. Hiebel fuhren vier Cardinäle zumal von ihren Siben auf und vers

boten ihm, weiter zu reden , und viele riefen ihm mit allen Zeichen des A6

ſcheues zu : Tu es protestans. Nur Cardinal Schwarzenberg nahm ſich

ſeines Collegen Stroßmayer mannhaft an , wurde aber dafür gleichfalls zur

Ordnung gerufen . Wir wollen unſern Leſern einen Auszug des Dialogs

geben , während deſſen die Infallibiliſten mit den Füßen ſtampften . Stroß

mayer : Er wolle nur hinweiſen beiſpielshalber auf Leibniß und auf Guizot,

die ſo ſchön die Gottheit des Heilands vertheidigt und in ihren Schriften eine

ſo heiße Liebe für Chriſtus an den Tag gelegt. Cardinal d'Angelis unter

bricht den Redner, aber ſtotternd vor Aufregung langt er nach der Glode und

überläßt dem mitpräſidirenden Cardinal Capalti das Wort. Strobmayer:

Er wolle ſich mit ihm (Capalti) gerne in einen näheren Disput einlaſſen ,

denn er ſei von der Wahrheit deſſen , was er geſagt, überzeugt. Großer Lärm

auf infallibiliſtiſcher Seite: ,, Herunter !" ,, Nicht weiter reden !" Die meiſten

und eifrigſten Dogma - Männer waren aufgeſtanden . Viele maditen mit

geballter Fauſt drohende Geberden . Der Patriarch von Jeruſalem war der

Heftigſten einer . Stroßmayer gegen die Erregteſten : 3ch wünſchte, Ihr

möchtet täglich in den Meditationen des Proteſtanten Guizot leſen, dann

würdet Ihr einſehen , daß 3hr nicht drei foldie Zeilen wie er zu ſchreiben im

Stande ſeid ." Der Tumult nimmt ſo zu, daß der Redner nicht mehr weiter

ſprechen kann . Bom Präſidium dringt durch das Chaos der Ruf: er folle

berabſteigen - er habe genug geſprochen . Stroßmayer: ,, 3 proteſtire!

Ihr ſeid nicht das Concilium !" Hochgradige Erbitterung, wüfter lärm ,

leidenſchaftliche Rufe, wie „Damnamus eum ! Damnamus istum !" Tu

multuariſche Verwirrung . Der Präſident ſchließt die Sißung. Biſchof

Stroßmayer verläßt eilig die Rednerbühne. Die Pforte der Aula öffnet ſich .

- Das im Petersdom harrende Publikum war durch den Lärm in der Halle

in Aufregung gekommen . Die Dienerſchaft der Väter war der Meinung,

es ſei drinnen die Infallibilität votirt worden . Das Volk nahm in dieſem

Glauben Partei dafür und dawider, Rufe wurden laut, hier : „ Eviva

l'infallibilita !“ und dort : ,, l'infallibilita a basso !" Hätte ſich nicht

rechtzeitig noch die Concilspforte geöffnet, wer weiß, wozu es unter dem Volfe

gekommen wäre. Wohlgemerkt, im erſten Dome der katholiſchen Chriſtenheit!

Hieß es doch ſelbſt unter der Dienerſchaft: „ Die Biſchöfe raufen ſich brin

nen !" Sogar einige Biſchöfe ſelber ſollen ſich dahin geäußert haben , es

wäre in der Aula vielleicht noch zu Thätlichkeiten gekommen , wenn die Sipung

nicht jählings geſchloſſen worden wäre. So groß war die Erbitterung unter

den Infallibiliſten .
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Bermijd te s.

Das Reformirte Abendmahl. Prof. Dr. 5. Zezídywiß ſchreibt in

ſeiner gegen Paſtor Rietſchel gerichteten Schrift: „ Die kirchlichen Normen be

rechtigter Abendmahlegemeinſchaft" (Leipzig bei Hinrichs. 1870. ) : „ Rietſchel

läßt ſich daran genügen, den viel citirten Brief an die Frankfurter von 1533

als nicht zur Sache gehörig darzuſtellen, da Luther dort nicht von Zulaſſung

Andersgläubiger, ſondern nur von der Täuſchung rede, die ſolche erfahren, die

bei Zwinglianern zum Abendmahl gehen, weil ſie dort den Leib und das Blut

des HErrn gar nicht empfingen.. Doch wird dabei erinnert werden dürfen,

daß das Bekenntniß fich Luthers Ausſage über dieſen Punct

a udh direct angeeignet hat. (R. 734, 32 ) *) Das Zeugniß aber

jenes Briefs an die Frankfurter ſelbſt läßt ſich nicht ſo obenhin abthun, wie

dort verſucht wird . Immer wird ſtehen bleiben, daß die Hauptfrage, die

Luther ausdrüdlich geſtellt war, dahin lautet : , ob ſie ſollen mit dem Haufen

zum Sacrament gehen“, wo die Prediger „nicht lehren noch gläuben, wie der

Leib und Blut wahrhaftig im Brod und Wein ſei“, – ,oderdaſſelbe um ſolcher

Urſache willen meiden und entbehren . (W. W. XVII, 2436.) " (S. 23.f.)

Pehrentwidelung. In der Ev . Kirchenz. von Tauſcher (vormals

von Hengſtenberg) som Monat April d . 3. findet ſich ein Aufſaß : „Ueber

die Principien und Grenzen einer berechtigten Lehr - Entwidelung auf dem

Grunde des Dffenbarungeglaubens und der Befenntniſſe ", der manches recht

Gute enthält. So heißt es z . B. ziemlich gegen den Saluß des Artifels :

„ Ob wir auch principiell damit einverſtanden ſind, daß es eine berechtigte

Lehrentwiđelung gibt und daß dieſe Berechtigung in dem gegenwärtigen Aeon

niemals aufhören darf, weil ja in dieſem Aeon überhaupt nichts zur abſoluten

Vollkommenheit gelangen kann, ſo müſſen wir doch ſagen, daß die gegen

wärtige Zeit mit ihrer theologiſchen und firchlichen Zerriſſenheit zur Ent

widelung der firchlichen Lehre am wenigſten geeignet iſt. Sind doch ſogar

die kirchlichſten ( ! ) Theologen der Neuzeit, ein v . Hofmann, ein Thomaſius, ein

Hengſtenberg ſogar, mit ihren Verſuchen , dieſe und jene Lehre der Kirche wei

ter zu entwideln, ſo ziemlich — sit venia verbo – verunglüdt." Als

Summa ſeiner Auseinanderſeßung gibt der Schreiber ſchließlich folgende

Säße : 1. Unberechtigt iſt jede Lehrentwidelung, die das Bekenntniß der

Kirche zerſtört oder verwiſcht oder verdunkelt ; denn das Bekenntniß iſt

die Seele der Kirche. 2. Nur eine durch die Heilige Schrift und das

kirchliche Befenntniß vermittelte Erkenntniß der Wabrheit, welche den vor

handenen ſymbolifchen Beſtand in ſich aufnimmt, iſt befähigt und berechtigt

*) v. Zezſchwiß meint hier die Worte Luthers, in welchen von den Zwinglianern

geſagt wird : „Welche freilich eitel Brod und Wein haben, denn ſie haben auch die Worte

und eingeſepte Ordnung Gottes nicht, ſondern dieſelbigen nach ihrem eigenen Dünfel

perfebret und verändert" , welche Worte bie Concorbienformel fiq birect angeeignet habe.
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zur Entwidelung der wahren und reinen Lehre; denn das Symbol iſt

die Fahne der ſtreitenden Rirche. 3. Die Herrlich feit des lutheri

ſchen Befenntniſſes immer mehr aufzudeden , die darin enthaltene Fülle von

Schäßen der Weisheit und der Erkenntniß immer mehr auszubeuten, die darin

verborgenen Kräfte der wahren Gottſeligkeit und des geſunden Chriſtenthum :

zum Feil und Frommen der Gemeinde immer mehr zur Anwendung zu brin

gen , das dünkt uns das höchſte Ziel und das ſchönſte Ideal aller Lehrent

widelung zu ſein ; denn das lutheriſche Befenntniß iſt das höchſte

und ſchönſte Kleinod der geſammten Kirche. " In einer Nach

ſchrift theilt der Schreiber u . a . Folgendes aus einem von ,, befreundeter Seite"

erhaltenen Briefe mit : „ Die ſo viel von Lehrentwidelung reden und von

deren Berechtigung, ſind in der Regel nicht zufrieden mit der Schrift, wie ſie

da iſt, und noch viel weniger mit dem aus ihr geborenen Bekenntniſſe. Noth

lehrt beten und Noth lehrt auch — Bekenntniſſe machen . Heute macht man

troß aller Anſtrengung kein Befenntniß. Die Lehre iſt entwidelt. Luther

und die Männer der Auguſtana bekennen dies ausdrüdlich gegen die allezeit

entwidelungsſüchtige Theologie der römiſchen Kirche. Ich weiß gar nicht,

wober man angeſichts der niederſchlagenden Tagesereigniſſe den Muth nimmt,

die Lehre zu entwideln . Auch iſt die bereits entwidelte Lehre gut und gibt

den armen Sündern den rechten Troſt, - von Luther an bis zur formula

Concordiae. Dagegen von Schleiermacher bis Schenkel iſt es troſtlos.

Alſo heißt es nicht Progreſſion, ſondern Reaction ! Auch die Reformation

iſt in ihrem Rerne eine Reaction, wie jede große Lehrthat, wie Jeſu Lehre

ſelbſt. Im Anfang war das Wort. ' – Jhr habt gehört. ' – Shr

wiſſet die Schrift.' „Wie lieſeſt du ?' Was thut man doch in unſern

Tagen ? Man ſeßt den bibliſchen Chriſtus ab , ſtraft den Teufel nicht und —

entwickelt die Lehre. Man bleibt in der Ungewißheit des Unionismus, in

der Unlauterfeit der Vermittelungstheologie, und ſieht nicht, daß der Edſtein

verworfen wird . — Wenn man eine Geſchichte der Lehrentwidelung ſchreiben

wollte, ſo würde man als Reſultat derſelben zu conſtatiren haben , daß auf

den Beſchluß der Kirchenbehörden oder auf das Vornehmen einzelner Kory

phäen, entwidelungsbedürftige Artikel weiter zu entwideln, nie etwas heraus

gekommen iſt, was ſich auch nur annähernd denjenigen Lehrſtüden an die

Seite ſtellen ließe, welche aus der Noth und im Kampfe entſtan

den ſind Der Lutheriſche Katechismus wie der Heidelberger (? ) zeigen dies

an . Die Früchte derſelben im Leben ſind chriſtliche Sitte und Tugend. Es

waren aber dieſe Büchlein au fond nichts als Rüdehr zum Alten . Hingegen

iſt der in der That neue Anſtoß, den die chriſtliche Lehrentwickelung durd

Schleiermacher erhalten hat, ebenſo verderblich für die Lehre, wie für das

Leben geworden ; denn abgeſehen von den conſequenten Schülern Schleier

machers, welche naturgemäß Gott läugnen und ſich ſelbſt vergöttern , ſo haben

aud) die gläubigen Iheologen der Jeßtzeit, ſo laut ſie immer über die veraltete

Dogmatit ſchreien, weder mehr geleiſtet in der Schrifterflärung als Luther .
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und Calvin wie ſelbſt ein Tholuck bekennt — noch auch irgend eine chriſt

liche Sitte geſchaffen oder die undýriſtlichen Sitten verbeſſert." --So ſehr man

ſich nun ſolcher Zeugniſſe ſelbſt aus der Union heraus zu freuen hat, ſo iſt

doch zu beklagen, daß gerade ſoldhe zur rechtgläubigen Kirche ſich zurück ſch =

nende Theologen unſerer Zeit, während ſie in Theſi Kirche und Bekenntniß

unter Gottes Wort ſtellen , dieſe Theſis in ihren Auseinanderſegungen in

der Regel wieder verlaſſen . So ſdreibt z . B. der Verfaſſer des Aufſates

4. a . auch Folgendes : „ Wenn ſich in den Ausſprüchen des göttlichen Wor

tes etwas findet, was in den Befenntniffen unberührt und unberückſichtigt

geblieben iſt, ſo kann ſich der gläubige Schriftforſcher nach Maßgabe ſeiner

Einſicht und ſeines Berſtandes ſeine beſtimmte Anſchauung darüber bilden

und ſie auch wohl in die Form einer Lehre einkleiden, nur muß er ſich beſdiei

ben , daß es eben ſein perſönliches Fündlein iſt und darf der Kirche gegenüber

keinen Anſpruch auf unfehlbarfeit machen , darf darum auch der Kirde nicht

zumuthen , daß ſie, was ihm ſelbſt ſubjectiv wahr und gewiß iſt, als objective

Wahrheit anerkennen und annehmen ſoll .“ Kaum kann man ſich eine weni

ger lutheriſche Auslaſſung denken . Hiernady fann der Chriſt der Wahrheit

nur vermittelſt der Kirche und ihres Bekenntniſſes gewiß werden, nicht allein

durch die Schrift. Wil er dies legtere, ſo erklärt er ſidy biernach für päbſt

lich unfehlbar! - D der armen Chriſten , die, nocy ehe es unſere Symbole

gab, für deren Lehre geblutet haben ! Sie ſind hiernach für ein „ perſönliches

Fündlein " geſtorben. Und Luther - wie päbſtlich hat erſt er gehandelt, der

lange ehe es eine Auguſtana gab, fich, auf die Schrift allein ſtüßend, mit der

Lehre der Auguſtana der ganzen Namenkirdye entgegen ſtellte ! — Es iſt keine

Frage, die neuere gläubige Theologie hat, gerade wo ſie mebr kirchlich ſein will,

meiſt in guter Meinung das alte Schriftprincip der Kirche verlaſſen . Einen

diametraleren Gegenſaß gegen unſere Kirche kann es aber kaum geben .

Der Calvinismus. 3m Braundyweig - Hannoverſchen Kirchen

blatt“ vom Monat April leſen wir u . a . Folgendes : Es iſt unſere innigſte,

auf geſchichtliche Thatſachen gegründete Ueberzeugung, daß das Eindringen

des Calvinismus in Deutſchland das größte firchliche und nationale Unglück

war. Stellte doch das ganze proteſtantiſche Deutſchland, auch in Folge der von

den oberländiſchen Städten ehrlich angenommenen Wittenberger Concordie,

eine ganze Zeit lang eine große bekenntnißmäßig verbundene Kircheneinheit

und war dieſe Kirche doch die des reinen Wortes, die eben deswegen

wohl noch eine ganze Reihe innerer Kämpfe auszufämpfen, an dieſem reinen

Worte aber auch die Macht hatte, den Kampf mit ihren eigenen Mitteln zu

dem glüdlichen Reſultate binauszuführen, welches in der Conkordienformel

vorliegt . Nimmt man dazu dann noch die freundliche Stellung, welche der

deutſche Katholicismus in Ferdinand I. und Marimilian II , der lutheriſchen

Kirdie gegenüber genommen hatte, die immer noch fidy erneuernden Siege des

Evangeliums, namentlich audy in den öſterreichiſchen Erblanden – was für

Ausſichten, Hoffnungen ergeben ſich dann nicht! Dieſe Ausſichten ſind be

W.

dar ;
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fanntlich durch das zur Geltung gekommene jeſuitiſche Princip für Jahrhuns

derte zerſtört, aber eben ſo ſehr auch durch das Hereindringen des Calvinismus .

Mit der Calviniſirung der Pfalz u . ſ. w . zerfällt das proteſtantiſche Deutſchland

in zwei feindliche Hälften.. Wie der Jeſuitismus ſeinen italieniſchen, kann

der Calvinismus ſeinen franzöſiſchen Urſprung nicht verleugnen, und das Auf

einanderplapen beider Mächte und Geiſter ruft dann den dreißigjährigen Krieg

hervor. . Man erinnere ſich doch nur, wie treu die lutheriſchen Fürſten im

ganzen und großen zu Raiſer und Reich halten , ſelbſt nachdem der Jeſuitis

mus ſchon Macht gewonnen, und man muß ſagen : ohne den Calvinismus

in deutſchen Landen wäre es niemals zum dreißigjährigen Kriege gekommen,

Lutheraner und deutſche Katholiken hätten Frieden mit einander gehalten ,

und dieſer politiſche Frieden , welchen Kirchenfrieden hätte er nicht vielleicht im

Gefolge haben können ? Sie hätten von uns lernen können in der Haupt

face, und wir auch von ihnen in Nebendingen ; der dort noch immer nicht

gänzlich unterdrüdte Auguſtinismus hätte an uns erſtarken fönnen ; es wäre,

was uns anlangt, vielleicht niemals zu dieſem roben, geiſttöttenden Territos

rialismus gekommen ... Rein Ding ſteht ſtill, am allerwenigſten der Calvis

nismus, deſſen eroberungsſüchtige Tendenzen fich überall nachweiſen laſſen .

Der Calvinismus iſt von ſeinem abſoluten, von jeder geſchichtlichen Thatſache

abſehenden Decrete her der Vater des abſtracten Gedankens und damit auch

aller Centraliſation, aller Vermittlungen und Vermittlungsformen , aller

Praktiken, welche die Vermittlung mit ſich bringt. So iſt die Union aber

auch nicht bloß geſchichtlich, ſondern geradezu principiell ſein eigenſtes

Kind.

Klarheit der Schrift. In einer Beſprechung der Schrift Dieds

hoff's „Schrift und Tradition “ (Siehe Lehre und Wehre im Mai - Heft)

heißt es im Braunſchweiger Kirchenblatt vom Monat April : Der Glanz

punct ſeiner Schrift iſt die Niederwerfung der Angriffe auf die Klarbeit

der heiligen Schrift. Wil Rom Rich irgend halten, ſo muß es dieſe beſtreiten,

und das thut es denn auch durch den Mund von Settelers , mit welchem

Diedhoff hauptſächlich verhandelt, in ſolcher Weiſe, daß erniedrigender von der

heiligen Schrift, ja von dem Gotte der Offenbarung ſelbſt auf feiner andern

Seite geredet worden iſt. Die heilige Schrift, ſagt von Retteler , iſt

ſtumm , ein Buchſtabe, eine leere Form ; erſt der Ausleger macht ſie redend,

gibt ihr Gedanken und Inhalt. Zu ſolcher Blasphemie verſteigt ſich der

Wille, dem in Nom gipfelnden Episkopate eine auf ſich ſelbſt begründete Aucs

torität zu bewahren . Gott hätte ſich alſo den Taleyrandſchen Grundſaß

angeeignet: Die Sprache iſt dazu da, um die Gedanken zu verhüllen. Alles

Wortes Sinn und Zwed iſt doch, den Gedanken des Sprechenden zu offen

baren, und es iſt ein Zeichen des Flaren Beſiges ſeiner Gedanken , das Wort

zu treffen, das den Gedanken offenbart – und Der, vor welchem alles klar

und aufgebedt iſt, ſoll nun unfähig geweſen ſein in ſeinem Worte — Rom

ſelbſt nennt die heilige Schrift Gottes Wort - das recyte Wort zu treffen .
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um ſeine Gedanken zu offenbaren ! – Aber ſolche Gottesläſterungem muß

Rom brauchen, um Gottes Wort und Gott ſelbſt unter ſich zu bringen und

den Menſchen aus den Augen zu rücken , damit es an Gottes Statt trete.

und gleichwie es alſo Gott vernidytet, damit es in ſeinem Anſpruche beſtebe,

ſo vernichtet es den Menſchen in ſeinem vernünftigen Weſen , um, allein ver

nünftig, über die Unvernünftigen zu herrſchen . Denn was iſt der Menſch,

wenn er nid)t im ſtande ſein ſoll, den Gedanken aus dem Worte zu erkennen ,

mit begründeter Gewißheit den wirklich im Worte gegebenen Gedanken zu

erkennen ! wenn er immer dabei ſtehen bleiben müßte : So denke ich mir des

Wortes Sinn und Gedanken, ob er's aber wirklich iſt, kann ich nicht wiſſen !

Dann iſt der Menſch überhaupt feiner objectiven Wahrheit fäbig - dann iſt

er aber auch das nicht, was wir Menſch nennen, ein ſittliches Weſen . Die

Argumentation wider die heilige Schrift überſchlägt ſich hier offenbar ; denn

iſt der Menſch nicht fähig, objective Wahrheit zu erkennen , ſondern, was er

hat, iſt immer nur ſein das Object nicht treffender Gedanke, ſo reicht auch

Rom nicht an den Menſchen beran , ſo faſſen die Menſchen auch Roms Ges

danken nicht, der Sinn der Worte Noms, die es zu ihnen redet, iſt dann audı

nur der Hörenden und nicht Roms Gedanke. Dahin kommt man, wenn

man ſich nicht ſcheut ernſte Dinge mit Phraſen abmachen zu wollen . -

Mirchlich - Zeitgeidhidhtlidh e .

I. America.

,, Hanzel- Gemeinſchaft “ . Nachdem der ,, Luth . Visitor" vom 2. Juni unter

dieſer Weberſchrift einen Artikel mitgetheilt hat, welcher der Neinhaltung der lutheriſchen

Kanzel das Wort redet, macht der Redacteur hierzu u . a . die Bemerkung : „ Geſchloſſene

Communion und die Ausſchließung anderer evangeliſcher Diener des HErrn von unſeren

Kanzeln kann weder, noch darf unter uns herrſchend ſein . Solche Maßregeln ſind nicht

evangeliſch, ſondern phariſäiſ. Sie ſind unvereinbar mit dem Glauben des dritten Ar

tikels, worin wir zu glauben bekennen, daß es eine heilige Chriſtliche Kirche und eine Ge

meinſchaft der Heiligen gibt. Wenn wir alle anderen vom Arbeiten und Dienen im

Hauſe Gottes ausídließen, ſo erklären wir ganz offenbar durch ſolche Ausſchließung, daß

wir allein die heilige driſtliche Kirche und allein die Heiligen ſein. Dies iſt, was die

Romaniſten, Espifopalen und Baptiſten thun, und ſollen die Lutheraner hingehen und

desgleichen thun ? Gott behüte ! Was iſt dein Knecht, der Hund, daß er ſold groß Ding

thun ſollte ? " Wir geſtehen, daß wir dem Redacteur des „ Luth . Visitors erſtlich

mehr Erkenntniß zugetraut haben, als daß wir uns ſo verfehrte Schlüſſe von ihm hätten

verſehen ſollen, zum anderen wenigſtens mehr Pietät gegen einen Luther und eine ganze

Wolfe gottſeliger, von allem Phariſäismus ſo weit entfernter Knechte Gottes innerhalb

unſerer Kirche in der Vorzeit, als daß wir von demſelben die Anflage des Phariſäismus

wider dieſelben hätten erwarten ſollen . Es wird eben immer mehr offenbar, wie tief der

unioniſtiſche Geiſt der meiſten hieſigen Secten in die americaniſd - lutheriſche Kirche einge

drungen iſt, und daß es mehr koſten wird, als viele ſich dünfen laſſen , ehe die americaniſch

lutheriſche Kirche eine wahrhaft evangeliſch - lutheriſche wird . „ Pharifaiſd " iſt freilid

niật „ evangeliſch ", aber evangeliſch iſt auch etwas ganz anderes, als ſynkretiſtiſc .
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Uebrigens mögen die Herrn Americaniſch - Lutheriſchen ja nicht meinen, daß ſie durch ihr

fedis Umſichwerfen mit „ Das iſt Phariſäismus“ dic in America durch Gottes Gnade

wieder entſtandene alte, wirklich lutheriſche Kirche einſdüchtern und bewegen werden, die

alten guten , von Gottes unwandelbarem Wort gezeigten Wege der Väter zu verlaſſen.

Was Gott begonnen hat, wird Er aud) fortſeßen allem Widerſtande zu Troß, den menſ

lidhe Vernunft und Herzensweichlichkeit Seinem heiligen Werke entgegen ſeßen. D.

Ueber den Freidenker: Congreß zu Neapel hat ein St. Louiſer, ein Herr C. Lübe

fing, geweſener Delegat, in dem Saale der freien Gemeinde allhier am 15. Mai Beriớt

erſtattet. Darin heißt es denn u . a .: „Soll ich von dem Reſultate des Congreſſes

reben , ſo glaube ich, um mich furz zu faſſen, daß derſelbe alles Dasjenige geleiſtet hat,

was man unter dieſen Verhältniſſen erwarten konnte. Die Delegaten haben ein Pro

gramm formulirt,dem nur die Ausführung fehlt, um eine neue Aera in der Culturge

ſchichte unſeres Geſchlechts zu bezeichnen .“ – Es iſt hiernach in der That Ungebeures ,

was der Freidenfer -Congreß geleiſtet hat, die Schöpfung eines weltumwandelnden Pro

gramms! Und da dem Programm nur noch die Ausführung fehlt, wie der Herr Delegat

bemerkt, ſo fehlt offenbar zur Erreichung des großen Ziels eine ſo winzige Kleinigfeit, daß

dieſe hier nicht in Betracht kommen darf, nach dem bekannten In magnis voluisse

2

sat est . W.

,, Stanzelgemeinſgit " . Unter dieſer Ueberſdrift findet ſich im Jowaer Kirden

blatt vom 1. Juni ein Aufſaß, in welchem es 11. a . heißt : „ In einem Aufíaß im

„ Lutheran & Missionary“ vom 21. April wird allerdings wieder, was immer die

Hauptſache iſt, recht nad drüdlich hervorgehoben, daß die Zulaſſung nicht- lutheriſqer Pre

diger auf lutheriſche Kanzeln nur ausnahmsweiſe unter beſonderen Umſtänden erfolgen

fönne, dabei wird aber in ſolcher Weiſe geredet, daß nicht recht einzuſehen iſt, wie dieſer

Artifel mit der vor furzem gegebenen deutlichen Erklärung in Einklang zu bringen

iſt, daß man bei den Ausnahmefällen, die man hier im Auge habe, an ſolde Prediger

denfe, die durch Gottes Fügung in anderen äußeren Verbindungen herangewachſen ſind,

aber deren Syſtem nicht nur nicht antilutheriſch, ſondern in Wirklichkeit eben bas luthe

riſche Syſtem ſelbſt iſt . In dem legten Artifel vom 21. April ſcheint es nemlid , als

ſollten die Ausnahmen weiter geſpannt werden, doch iſt uns die Meinung und Tragweite

dieſer Bemerkung nicht genug durchſichtig und flar . " Das iſt eben der Jammer, daß

namentlich die, welche es mit dem Befenntniß ihrer eigenen Kirde nicht genau nehmen

und doch für treue Glieder derſelben angeſeben ſein wollen, die Sprache nur zu häufig

dazu gebrauden, nicht zu offenbaren, ſondern zu verbergen, was ſie denken und glauben .

Daber ſdeint es denn oft, als haben ſie ſich einmal ganz deutlich ausgeſprochen , während

kurz darauf eine neue Erklärung alles wieder in Wolfen einhüllt. Viel tauſend mal beſſer,

als ſolche Mum -Mum -Sager, ſind offenbare, aber ehrliche Leugner gewiſſer Wahrheiten.

Uebrigens haben die Herrn Jowaer am wenigſten Urſadye, über Zweideutigkeit der Rede

bei dem Bekenntniß ſiç zu beklagen, da ſie hierin immer eine wahre Meiſterſchaft ents

widelt haben, die oft ſelbſt entſchiedene Lutheraner verblüfft und betbört hat. Wir erinnern

nur an das Milwaukieer Colloquium . Auch in obigem Artikel baut der Spreiber dem

„ Lutheran “ durch das Wort „ſeint“ eine Brüde zum Rüdzug in das Nebelland der

Aequivocation ; und wenn er ſagt, daß die Berückſichtigung der möglichen Ausnahmen

immer die Hauptſade ſei, ſo beweiſt er damit, daß er im Grunde mit dem „ Lutheran'

ſtimmt. Wer bei Aufſtellung einer Regel immer ſogleich mit ſeinen Ausnahmen zur

Hand iſt, meint es gemeiniglich mit ſeiner Conceſſion nicht ernſtlich. Wozu ſonſt das

ängſtliche Betonen der Ausnahmen ? Daß es ſolche in der Praxis immer gibt, weiß icon

jedermann, bedarf daher garnight ſo ernſter Verwahrung. W.
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Ranzel-Gemeinſchaft. Naddem Dr. Moldehnke in ſeinem Artikel „ Fünf Jahre

in America “ erklärt hatte, daß der ,,Lutheran & Missionary ' namentlich über Kanzel

Gemeinſchaft mit Andersgläubigen Anſichten veröffentlicht habe, welche kein entſchiedener

Deutſcher Lutheraner billigen fönne, antwortete leßteres Blatt : „Dieſer Paſſus bringt

die Frage auf den Plan, ob wir eine Deutſche und eine Engliſche Seite in Betreff dieſer

und anderer Puncte haben müſſen. Wir haben offenbar eine ſehr moderate und gerechte

Stellung in dieſem Blatte rückſichtlich der Kanzel-Gemeinſchafts- Frage eingenommen ;

und wenn nun, was wir über dieſen Gegenſtand behauptet und feſtgehalten haben, von

einem , entſchiedenen Deutſchen Lutheraner in America ' nicht gebilligt werden kann, was

bann ? Wir haben geſagt, was unſer Grund iſt ; wir beanſpruchen, daß er ein lutheri

(der iſt; und wir beabſichtigen nicht, denſelben aufzugeben. Iſt er zu lar für entſchiedene

Deutſche Lutheraner in America', ſo müſſen ſie ihren Weg gehen ; wir können nicht mit

ihnen gehen, denn wir haben Chriſtum nicht alſo gelernt, noch die Principien und die

Eigenthümlichkeit unſerer Kirche. Wir haben immer die Vermengung der Fragen in

Betreff von Sprache und Nationalität mit dieſen Lehrfragen beklagt ; aber wenn dies der

Wendepunct ſein ſoll, wie angezeigt zu werden ſcheint, ſo iſt das Reſultat klar, und eine

fernere Sonderung auf der Baſis der Sprache muß eintreten ." W.

Die Wugerfrage. Herr Prof. G. Fritidel fährt fort, in den „ Theologiſchen

Monatsheften“, herausgegeben von Paſtor Probſt, die Wucherfrage geſdichtlich zu unter

ſuchen (1. März- und April-Heft ). Es iſt das ein Feld, auf welchem es ſich allerdings

vergnüglich tummeln läßt, und die Arbeit, die darauf gethan wird, um ſo dankbarer, je

gewiſſer da der Sďreiber der Zuſtimmung ſeiner Leſer im Voraus ſein kann, mag es mit

dem, was eigentlich zu beweiſen iſt, auch immerhin gewaltig hapern. Die Hauptfragen

bleiben, ob, was die Prophete n in Auslegung des Geſeßes vom Wudher ſagen , von der

Sdrift ſelbſt für ein temporäres Poſitiv -Geſeß erklärt wird, da ein Lutheraner nur Schrift

aus Schrift ausgelegt anerkennt, und ob der, welder ſein ausgeliehenes Capital jeden

falls, wie das Leihen erfordert, ſalvirt haben will, in dieſem Fall ein Recht hat, auch die

Salvirung des Intereſſes zu fordern . Hic Rhodus, hic salta ! W.

Die Concils -Oppoſition . Folgendes leſen wir im Louisviller katholiſchen Glau

bensboten : „ Ein franzöſiſcher Biſdof unterhielt ſich dieſer Tage mit Migr. Dupanloup

über die Infallibilitätsfrage, wobei leßterer erklärte, daß, wenn ein Mal die Unfehlbarkeit

durdy das Concil decretirt worden ſei, er der Erſte ſein werde, der ſich dem Beſợluſſe un

terwerfen und die Lehre vertheidigen würde. Auch alle Opportunitätsbedenken würden

bei ihm ſchwinden, ſobald der Heilige Geiſt die Dogmatiſation der Infallibilität für oppor

tun gehalten hätte.“ Es iſt allerdings nichts wahrſcheinlicher, als dies . Wer dem Jrr.

thum ohne das licht des Evangeliums opponirt, kann ihn unmöglich überwinden, ſondern

wird, wenn er nicht in einen anderen Irrthum fällt, doch endlich von ihm überwunden .

Hlage aus Ohio über Bevorzugung geheimer Gejellidaften von Seiten

bürgerlicher Beamter. So leſen wir im „ Lutheran Standard “ vom 1. Juni : „ Die

bürgerlichen Beamten zu Columbus nehmen auf die Rechte von Leuten, die in Sachen

der Moral und der Religion anderer Anſichten ſind denn ſie, ſo wenig Nüdſicht, daß darüber

Stillſchweigen zu beobachten kaum eine Tugend wäre. An der Einweihung der Halle der

Ddd Fellows dieſer Stadt nahmen der Gouverneur des Staates und die Stadtbeamten

in einer Weiſe Theil, als gehöre dies ſelbſtverſtändlich zu den Pflichten ihres Amtes. Die

leßteren übernahmen es, dabei den Verkehr in der Hauptſtraße der Stadt und an den

Hauptpläßen dieſer Straße zu unterſagen , gleich als hätten die Bürger fein Recht, den

Pflicten ihres Berufes nachzukommen, wenn eine ſolche Geſellſchaft ein großes Feſt und

einen Ball hält. So nahmen auch vor einigen Wochen bei einer Grundſteinlegung zu
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einem jüdiſchen Tempel an einem Sonntag der Staats - Gouverneur und der Mayor

unſerer Stadt an den Ceremonien Antheil, die von den Freimaurern geleitet wurden, und

bei welchen ein Ungläubiger eine die Chriſten verhöhnenbe Rede hielt. Ein Methodiſtena

Prediger ſprach das Gebet, deſſen Inhalt uns unbekannt iſt, das aber in einer ſolchen

Geſellſchaft fremd genug geflungen haben muß, wofern Chriſtus darin bekannt wurde.

Die bürgerlichen Beamten ſind, ſo viel wir verſtehen, nicht dazu erwählt, den Einfluß

ihrer hoben Stellung zu Gunſten von Inſtitutionen und Bewegungen zu verwenden , die

vielen als den beſten Intereſſen des Gemeinwohls feindlich erſdeinen und die die religiöjen

Gefühle eines großen Theils des Volfes verleßen. Die Chriſten haben auch Rechte und

die ſollte man achten.“ Das meinen wir auch. – C.

Die radikale Partei in der Generlſynode und der „ Observer' . Bezüglich

derſelben entnehmen wir dem „ Lutheran Standard “ vom 1. Juni Folgendes : „ Die

radifale Partei in der Generalſynode, die ihren Einfluß anwendet, um alles unterſcheidend

Lutheriſche auszumerzen und eine weite Reformations - Kirche, in der alle Secten eine

Heimat fänden , aufzubauen, erfreut ſich augenſcheinlich feines großen Erfolges. Der

,Observer' iſt ſeiner Neigung nach zu conſervativ, um dieſer Partei beizutreten , obgleich

er Grundſäße vertritt, die folgerichtig zu einem ſolden latitudinarianismus führen .

Doch iſt ungeachtet jener Neigung der ,Observer' immerhin leicht wieder zufriedengeſtellt.

Er ſagt bezüglich des Rev. S. P. Spreder, eines der leitenden Geiſter unter den Radi

Falen, der das Aufgeben des lutheriſchen Namens zu rathen wagte, er habe jeßt die firch

liche Situation gnädig acceptirt, habe mit den andern Gliedern der Conferenz für die all.

gemeine Einführung unſrer Gottesdienſt - Ordnung und Kirdendisciplin geſtimmt und

erklärt, ſobald er überzeugt würde, daß unſere engliſchen Kirchen durdy Uebung unſerer

Tutheriſchen Gebräude das meiſte Gute wirfen könnten , wäre er bereit, dic Gottesdienſte

in völligem Einflang mit dem Cultus der lutheriſden Kirche abzuhalten. – Das will

ſagen : Mr. Sprecher wird alles Lutheriſche ebenſo bereitwillig thun, wie ein jedes an

dere, wofern er die Ueberzeugung gewinnt, daß er auf dieſe Weiſe ſeine Zwede am leiche

teſten erreichen kann . Mit andern Worten : er iſt gegen das lutherthum nicht ſo einge

nommen, daß er nicht ſelbſt zu den lutheriſchen Gebräuchen greifen ſollte, wenn er über

zeugt würde, daß dies expedient wäre. Das nennt der ,Observer' ein nüchternes

Sidanbersbeſinnen ' ." C.

II. A usland .

Lod. Prof. Dr. Wuttke in Halle ſtarb am 12. April d. I., desgleichen Dr. J. E.

Oſiander, Dekan in Göppingen im Würtembergiſden , am 3. April, desgleichen F. A. B.

Weſtermeier, der bekannte Gründer und eifrige Beförderer der Gnadauer Conferenz und

des „ Chriſtlichen Vereins für das nördliche Deutſchland“, am 5. April in Elbei. Am

19. Mai ſtarb der bekannte Prof. Joh. Carl Eduard Schwarz in Jena, am 20.April

Dr. G. von Polenz , langjähriger Mitarbeiter an der Hengſtenbergiſchen Kirchenzeitung.

Zur Concils-Literatur gehört auch die Schrift: „Iſt Döllinger ein Häretiker ?

Von P. H. München, Oldenbourg ( 23 S. gr. 8. ) n . 6 Sgr. “ Die Særift iſt von dem

Carmeliter -Mönch Petrus Hölzl, welcher um dieſer Vertheidigung Döllinger's willen nach

Rom citirt worden iſt, der Citation aber nicht folgen will.

England. Am 19. Mai hat das Oberhaus, leider nur mit 73 gegen 67 Stimmen

beſchloſſen, das Verbot der Heirath mit der Schweſter der vrrſtorbenen Frau aufreật zu

erhalten.



Sehre und Wehre.

Jahrgang 16. Auguſt 1870. No. 8 .

(Eingefandt von Dr. W. Sihler.)

Was haben wir lutheriſchen Prediger bei der beginnenden Erjálaf

fung , Sattheit und Verweltlichung in unſern Gemeinden auch

innerhalb unſrer Synode vornehmlich zu thun, um, was an uns

iſt, dieſen Uebeln möglichſt zu wehren und das hin und her

ermattende Gemeindeleben durd Gottes Gnade und Segen

wieder aufzufrijhen und zu heben ?

Es iſt ja fürwahr ſchon das äußerliche Wachothum unſerer Synode

eine wunderbare Gnade Gottes . Aus dem Senfförnlein von 10 Gemeinden

und 15 Paſtoren im Jahre 1847 in Chicago entſtanden , iſt ſie jetzt ſeit dieſen

23 Jahren durch Gottes Gnade und Segen zu einem mächtigen Baum her

angewachſen ; denn ſie zählt über 350 Paſtoren mit 200 Gebülfen derſelben

im Weiden ihrer lämmer in 18 Staaten der Union* ) .

Ein noch größeres Gnadenwunder aber iſt es , daß dieſes Wachsthum

meiſt unter widerſtrebenden Verhältniſſen zu Stande fam. Denn der bei

Weitem größte Theil unſrer jepigen Gemeinden beſtand aus Leuten, die nichts

weniger als redyte Lutheraner und wahrhaft evangeliſche Chriſten waren.

Einige derſelben hatten überhaupt ſehr wenig oder gar feine chriſtliche Er

fenntniß und waren auf gut Glück ins Blaue hinein nadı Amerika ausge

wandert, um ihr Leben hier beſſer zu machen und ohne große Mühe Geld und

Gut zu erwerben . Andere hatten eine gewiſſe chriſtlide Erkenntniß, aber

*) In Niga in lievland hat zwar Herr Prof. S. Fritſchel auf ſeiner Collectenreiſe

vorgegeben, bie Jowa-Synode ſei die eigentliche Miſſions - Synode. Hier zu Lande aber

wiſſen wir es beſſer. Denn während dieſe Synode faum Prediger genug hätte, um die

geiſtlich verkümmerteu Lutheraner im Norden und Weſten aufzuſudien und zu verſorgen,

hat ſie doch Prediger übrig, um ſie gelegentlich zwiſden unſre Gemeinden zu ſenden ,

15
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keine geſunde d . i . lutheriſche; denn ſie war krankhaft-gefühlig, pietiſtiſch und

unioniſtiſch ; Geſeß und Evangelium, Buße und Glaube, Rechtfertigung und

Heiligung ging in ihrem Kopfe bunt durcheinander; doch waren es meiſt

aufrichtige Leute, die ſpäter den Rern in manchen Gemeinden bildeten und

entſchiedene Lutheraner wurden. Dieſen entgegengeſegt gab es wiederum

Andere, welche die bürgerliche Freiheit auf das kirchliche Gebiet übertragen

wollten und das ſtrafende Wort Gottes nicht leiden mochten , theils wo es die

ſittlichen Verderbniſſe innerhalb der Gemeinden mit Ernſt angriff, theils wo

es ſich gegen die falſche Lehre anderer Kirchen richtete, ſonderlich, wenn ſie

zwiſchen Gliedern derſelben wohnten . Dieſe Leute wollten natürlich in ihrem

Paſtor oder Pfarrer feinen Seelſorger, ſondern einen kirchlichen Geſchäfts

mann, der für ſo oder ſo viel jährlich an Geld und Naturalien taufte,

predigte, confirmirte, communicirte, copulirte und beerdigte, den alten Adam

der Einzelnen aber fein ungeſtört ließ in ſeinem Geizen, Saufen u . 1. w .

Von Deutſchland her waren Viele es auch ſo gewohnt, daß dieſer ihr alter

Adam von ihren Paſtoren nicht beſonders beunruhigt wurde ; und zudem war

es ja dort hin und her Brauch, daß ſie aus dem Wirthshaus in die Kirche

und aus der Kirche ins Wirthsbaus gingen .

Faſt Alle aber, auch ſonſt chriſtlich angeregte und für Gottes Wort

empfängliche Leute, hatten bei Entſtehung unſrer Gemeinden entweder offen

baren Widerwillen oder doch ängſtliche Scheu oder mißtrauiſches Bedenken

gegen die perſönliche Anmeldung vor dem Genuß des heiligen Abendmahls.

Von den Unwiſſenden oder Böswilligen wurde zuweilen ſchon dieſe Anmel

dung papiſtiſche Ohrenbeichte genannt und dadurch gebäffig gemacht. Auch

hier berief man ſich auf die althergebrachte gewohnte Weiſe in Deutſchland.

Da hätten ſich die Paſtoren — was allerdings nicht zu ihrem Ruhme als

gewiſſenhafte Seelſorger ausſchlägt - nach der Confirmation nicht weiter

um die Einzelnen gekümmert ; und perſönliche Anmeldung vor dem Abend:

mahl und ein beidytväterliches Geſpräch des Paſtors mit ſeinen Pfarrkindern,

die ſich anmeldeten, ſei daheim nidyt Brauc und Sitte geweſen .

3ſt es da nicht unter dieſen erſchwerenden Umſtänden und zum Theil

widerſtrebenden Verhältniſſen fürwahr ein Wunder der Gnade Gottes, daß

im Laufe dieſer 23 Jahre aus 10 Gemeinden, die damals unſern Synodal:

förper bildeten , jeßt Hunderte von Gemeinden gleichſam herausgewachſen

ſind, darin die reine lutheriſche Lehre und die ungefälſchten Saframente,

Beichtanmeldung, auch hin und her Privatbeichte und meiſt auch die brüder :

liche Ermahnung und die Kirchenzucht nach Matth . 18,15—17 . im Schwange

geht und Gottes Hulb uns bis daher auch in der Einigkeit im Geiſte erhalten

hat ? Iſt es nicht ein Gegenſtand herzlichen Dankes gegen den gnädigen

Gott und hoher geiſtlicher Freude, daß ſonntäglich auf mehr als 300 Kanzeln

derſelbe Chriſtus gepredigt wird und viele Tauſende mit demſelben Brote des

Lebens geſpeist werden ? Wo iſt jeßt eine lutheriſche Landeskirche die Glei

des aufweiſen könnte?
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Freilich wäre dieſer Erfolg unmöglich geweſen , wenn uns nicht derſelbe

gnädige Gott zuerſt faſt nur aus Deutſchland und ſpäter auch aus unſern

eigenen Gemeinden die paſſenden Arbeiter zum Dienſt in ſeinem Weinberge

beſchert hätte. Es waren dies junge Brüder, welchen Gott lebendigen Glau

ben an ihren Heiland, Rechtgläubigkeit, Bekenntnißtreue, felbſtverleugnende

Liebe, Biegſamkeit und Feſtigkeit des Charakters und zugleich edle und feine

Gaben und nach deren Ausbildung auch die rechte Lehrtüchtigkeit geſchenkt

hatte. Nach Uebernahme der ſie berufenden Gemeinden – und deren Zahl

wuchs immer mehr, trop dem daß unſre Synode von allen Seiten ber ſtinkend

gemacht wurde — hielten ſie denn an , auf die rechte lutheriſche Weiſe, d . i .

,,in aller Geduld und Lehre" auf dem Grunde der heiligen Schrift und dem

Bekenntniß unſrer Kirche gemäß, die ihnen befohlenen Heerden Chriſti zu

begründen und zu erbauen . Und darin ließen ſie ſich nicht irre und müde,

nicht weich noch bitter maden, ſo viel und vielerlei Kreuz und Trübſal ihnen

der Teufel und das Fleiſch ihrer Kirchfinder bereitete ; denn durch den Troſt

und die Kraft des Heiligen Geiſtes in ſeinem Worte beharrten ſie in dieſem

Werke des Glaubens und Arbeit der Liebe und ließen ſich nicht durch Ar

muth , vieles Laufen durch Did und Dünn in der Hiße des Sommers und in

der Kälte des Winters, durch allerlei Haß, Verfolgung und Verleumdung

auch von benachbarten Papiſten und Schwarmgeiſtern, darin aufhalten .

Shrer Treue und Tüchtigkeit in der Führung ihres eben ſo ſchweren als

ſüßen Amts, in der ſie Gottes Gnade erhielt, iſt es denn unter göttlichem

Segen zuzuſchreiben, daß die Gemeinden unſrer Synode immer mehr

chriſtliche und kirchliche Geſtalt gewannen und geiſtliches Gemeindeleben

in Gang und Schwang kam. Und dieſe liebliche und erfreuliche Wirklichkeit

widerlegte thatſächlich die Vorherſagung dieſer und jener hier geborener oder

früher eingewanderter lutheriſcher Prediger in andern Synoden. Denn dieſe

behaupteten , dieſe unſre Weiſe, lutheriſche Gemeinden zu bilden, widerſtreite

zu ſehr den hieſigen politiſchen Verhältniſſen und der bürgerlichen Freiheit der

Einzelnen und wir würden es auf die länge nicht treiben, ſonderlich, wenn

wir auf die Beichtanmeldung und Kirchenzucht hinarbeiteten . Allein , wie

geſagt, ihre Prophezeihung ging nicht in Erfüllung; denn das rein und

lauter gepredigte Wort Gottes bewies, wie zur apoſtoliſchen und reformato

riſchen Zeit, ſo auch jeßt und hier zu lande, ſeine alte und immerdar neue

Kraft, den wahren Glauben an den HErrn zu wirken und chriſtlidie Gemein

den ins Leben zu rufen, die auch dem rechtgläubigen Bekenntniß ihrer Kirche

von Herzen zugethan ſind.

Aus der Kraft dieſes Wortes ſind denn auch durch den Glauben und

die Liebe der Gemeinden unſre vier kirchlichen Lehranſtalten mit ihren 14

Lehrern zur Erhaltung unſrer Kirche in der Gegenwart und Zukunft beraus

gewachſen ; und aus derſelben Wurzel ſchießen ja hin und her auch Stätten

der pflegenden Liebe, als z . B. Waiſenhäuſer und Hoſpitale hervor. Und

fürwahr, dieſe Gründung und Erhaltung all dieſer Anſtalten haben mehr
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Werth als die, welche zur Zeit unſrer Väter von den evangeliſchen und chriſt

lich geſinnten Fürſten durch die eingezogenen Stifts- und Kloſtergüter geſchah .

Denn wenngleich dieſe dadurch ihrer urſprünglichen Beſtimmung wieder

zurüdgegeben wurden, ſo tam doch ſchon dadurch unſre Kirche in eine gewiſſe

Abhängigkeit von den weltlichen Landesherrn . Wie dieſe aber ihr urſprünga

liches Hülfs- und Nothamt der Liebe im Laufe der Zeit in ein vorgeblich biſto

riſches Recht verkehrten, ſich zu Fürſtpäpſten aufwarfen , die Zwangs - Ehe

zwiſchen Staat und Kirche einführten und einen tyranniſchen unevangeliſchen

Territorialismus auf die Bahn brachten , iſt bekannt genug. Und verglichen

mit dieſen ſpäteren Hemmungen, Umſtridungen und Vergewaltigungen der

Kirche durdy tie weltlichen Fürſten, als ſich ſelbſt aufwerfende Oberbiſchöfe

und Uſurpatoren , treten die früheren Begünſtigungen und äußerlichen För

derungen der Kirche durch einzelne gottſelige Fürſten ſo ziemlids in den

Schatten und Hintergrund . Denn die beſten Pfleger und Säugammen der

Kirche des Neuen Teſtaments können und ſollen, nach der geiſtlichen Natur

dieſer Kirche, nur die einzelnen Gemeinden ſelber ſein , und die Fürſten nur

inſofern , als ſie ſelber Glieder der Gemeinde ſind, und in dem Maaße, als ſie

Glauben, Liebe, Weisheit und äußere Mittel zur Förderung der Kirche und

des geiſtlichen Lebens derſelben haben .

Wir wollen alſo Gott danfen, daß hier zu Pande die grundläglide

Scheidung von Kirche und Staat vorhanden iſt und die unſelige Civil- Ebe

und Verkuppelung Beider nicht ſtattgefunden hat .* )

Doch wir fehren nach dieſer kurzen Abfchweifung zu unſrem eigentlichen

Gegenſtande zurüd.

Es iſt alſo eine unleugbare, thatſächliche und eben ſo liebliche als tröſt

liche Wahrheit, daß die reine lutheriſdie Pebre, ſonderlich das lautere Evan

gelium von Chriſto und ſeinem Verdienſt, troß allerlei Widerſtands von

Außen und Widerſtrebens von Innen, den wahren Glauben an den HErrn

Chriſtum hin und her in den bußfertigen Hörern angezündet und bekenntniß=

treue Gemeinden gegründet hat. Und nicht minder iſt es wahr, daß ein

dwäcyeres oder ſtärkeres Gemeindeleben, je nach Alter und Beſchaffenheit der

einzelnen Gemeinden , wirklich vorhanden iſt. Und eben ſo offenbar, wie

bereits oben erwähnt, ſind die Früchte dieſes Gemeindelebens, als z . B. die

Werke des Glaubens und die Arbeit der Liebe in der Gründung und Erhal

tung unſrer firchlichen Lehranſtalten , fowie die Errichtung und Pflege der

Gemeindeſchulen ; desgleichen die Hospitale und Waiſenhäuſer, die hin und

her entſtehen, und fürzlich erſt die Beſchaffung unſrer Synodaldruderei.

* ) Verhehlen wollen wir uns indeſſen nicht, daß die Papſtfirde, deren Reid von

dieſer Welt iſt, hier zu Lande nichts anderes im Sinne hat, als ſich zur alleinberridenden

zu machen und wo möglich den Artikel von der Religionsfreiheit aus der Conſtitution

hinwegzuſchaffen .
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Wie nun aber ? Verhält ſich denn der Teufel ſo gar gleichgültig und

läßt den HErrn unbehindert durch ſein Wort und den Glauben ſeiner Knechte

ſuchen , ſammeln, bauen, pflanzen und begießen ? Da hätte er in der That

aufgehört, der Satan , d . t . der Widerſacher Gottes und der Menſchen, und

der ſonderliche Feind Chriſti zu ſein, deſſen Thron, als bes Sohnes Gottes, er

weiland einnehmen wollte und deshalb von dem Angeſicht Gottes verſtoßen

und in die ewige Finſterniß geworfen wurde. Mit Druck und Verfolgung

durch die das lutheriſche Bekenntniß haſſenden unioniſtiſchen oder dem An

dringen der ungläubigen Volksrepräſentanten weichenden Fürſten, wie z . B.

in Deutſchland, konnte und kann er zwar hier zu lande nicht gegen uns

operiren . Eben ſo wenig hat er bis jeßt ernſthafte Anſtalten machen können,

durch Erregung romaniſirender oder ſchwärmeriſdier Jrrlehren von Außen

oder Innen unſre Einigkeit im Geiſte, resp. in der reinen evangeliſchen oder

lutheriſchen Lehre zu zerreißen . Desgleichen iſt es ihm nicht gelungen, ſelbſt

nicht in den Jahren des Bürgerkrieges , daß wir Prediger wider das Evange

lium uns in die Verhältniſſe des weltlichen Regiments eingeflochten oder gar

Politif auf die Kanzel gebracht hätten, wie die ſchwärmeriſdien speechmaker

faſt ſämmtlich gethan haben und noch thun .

Da fängt er es aber auf andere Weiſe an. Wenn nämlich nicht alle

Zeichen trügen, ſo iſt er jeßt darauf aus, die Dankbarkeit gegen Gott für ſein

reines und lauteres Wort, zumal in älteren Gemeinden , abzuſchwächen und

die Trägheit, Sattheit und den Ueberdruß des Fleiſches an Gottes Wort zu

ſtärfen, den Hang, ſich der Welt gleich zu ſtellen, zu fräftigen, den Ernſt in

der chriſtlichen Heiligung auch durch Mißbrauch der dyriſtlichen Freiheit auf

zuhalten , das auf Gottes Wort gegründete ſittlice Urtheil über politiſche und

geſellſchaftliche Berhältniſſe abzuſtumpfen , die landesüblich verberbte Rinder

zudyt, die nichts von der Majeſtät des vierten Gebots weiß, auch unter uns

einheimiſch zu machen urd Jung und Alt in eine möglichſt mannigfaltige

und ſchlaffe Genußſucht zu verſenken.

Denn woher fäme doch in gar manchen Gemeinden der ſpärliche Beſuch

der Katechismuslehre und der Wochentag - Abendgottesdienſte, der geringe

Beitrag von geiſtlichen Rekruten für das Streitheer des HErrn in den Die

nern ſeiner Kirche aus ſo vielen Gemeinden , ſo daß wir ohne das Contingent

von Deutſchland nicht die nothdürftigſte Zahl ins Feld ſchicken könnten ?

Woher fäme die ziemliche Zahl unſrer ſonſt gut begabten Jünglinge, die

ihren eigenen Kriegsdienſt mit Geld auslöſen , indem ſie dadurch arme Jüng

linge unterſtützen, um auf der Kriegsſchule unſrer Lehranſtalten zu guten

Streitern Jeſu Chriſti ausgebildet zu werden ? Woher ferner die große Zahl

von Jünglingen , denen es weder an Gaben nody an chriſtlicher Erkenntniß

fehlt, die aber weder ſelber in den Dienſt der Kirche treten wollen , noch andre

dafür in ihrer Borbereitung dazu unterſtüßen, die es vielmehr vorziehen , mit

möglichſt weniger und leichter Arbeit möglichſt viel Geld zu verdienen , um

dieſes für ein möglichſt mannigfaches ſelbſtſüchtiges Genußleben wieder aus
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zugeben ? Woher rührte ſonſt das labme, langſame Fortſchreiten unſrer

jebigen durchaus bringenden und nothwendigen Synodalbauten, an denen

fich gar manche Gemeinden noch gar nicht, andere ſehr ſchwächlich betheiligt

haben ? Iſt es nicht ſeltſam , daß während einzelne Stadtgemeinden große

und koſtſpielige Kirchen zu erbauen im Stande find, deren mande mehr oder

etwa ſo viel foſten , als unſre ganzen jeßigen Synodalbauten, dieſe nicht in

derſelben Zeit von mehr als 200 Gemeinden beſchafft werden können ? Woher

käme auch die dürftige Unterſtüßung unſrer Synodalfaſſe, deren vornehmſter

Zwed doch der iſt, die Beſoldung unſrer Synodal-Lehrer aufzubringen, ohne

welche unſre Kirche in der Zukunft nicht beſtehen kann ? Und iſt es nicht

viel edler und ſchöner, viel chriſtlicher und kirchlicher, wenn der durch die

Liebe ſich ſtetiglich bethätigende Glaube dieſe Mittel für die gegenwärtige

Nothdurft beſchafft, als wenn, nach landesüblichem Braud, Agenten umber

geſandt werden, die gleichſam geſchäftsmäßig in den Gemeinden Capitalien

ſammeln, von deren Ertrag dann die Lehrer beſoldet werden ?

Was haben nun wir Paſtoren zu thun, um, was an uns iſt, dem Ums

Fichgreifen jener Uebel in den bereits beſtehenden Gemeinden möglichſt zu

webren ? Denn was hülfe der äußere Zuwachs und die Ausbreitung der

Kirche innerhalb unſrer Synode, wenn in den bereits vorhandenen Gemein

den das geiſtliche Leben eher ab- als zunähme ?

Zuerſt gilt es, daß wir, nad Apoſtelg. 20, 28. und 1 Tim. 4 , 16. Adt

haben auf und ſelbſt, ohne welches Achthaben das auf die Lehre und die uns

befohlenen Heerden ſchwerlich folgen würde. Zu dieſem Aduthaben auf uns

ſelber gehört zunächſt, daß wir durch das Einſchleichen oder Eindringen jener

Uebel weder von ihnen angeſtedt werden, noch in fleiſchlichen Eifer wider fie

gerathen, ſo daß in jenem Falle unſer Salz dumm, in dieſem bitter und äßend

würde. Vielmehr ziemt es uns, gleichweit von Erſchlaffung und Entinuthi

gung, als von zornmüthiger Entrüſtung oder gar Erbitterung, unſre Herzen

durch Gottes Gnade und Wort im Glauben und in der Liebe zu erhalten .

Zum Andern ſollen wir Diener am Wort von Herzen vor Gott uns demü

thigen und ſchuldigen ; denn wenn es auch wäre, daß keiner von uns durch

bewußte und beharrliche Untreue im Handeln des göttlichen Worts (öffent

lidy und ſonderlich ) ſchuld wäre als ein ſtummer Hund, blinder Wächter und

loſer Jünger, daß jene Mifſtände in unſern Gemeinden vorhanden ſind, ſo

ſind wir alle doch wohl ſchwerlich frei von mancherlei Schwachheit und Träg

heit, ja auch leichtſinn und Hurtigkeit ; denn daher kommt es, daß wir die

Sünden unſrer Kirchfinder, die uns nicht mehr verborgen ſind, nicht ſo tief

und ſchmerzlich im Herzen fühlen als es billig ſein ſollte und das herzliche

Erbarmen nicht alſo unſre Seele füllt, daß daraus ernſte und beharrlice

Fürbitte für ſie zum HErrn aufſtiege und der brünſtige Geiſt ſtets vorhanden

wäre, mit der Liebe Chriſti und mit Gottes Wort fräftig in ihre Herzen und

Gewiſſen zu dringen , wie der Apoſtel Paulus in Apoſtelg. 20. uns ein ſo

edles und herrliches Vorbild dafür hinterlaſſen hat.
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Haben wir aber auch dafür, nach dieſer bußfertigen Selbſtdemüthi

gung, im Glauben die ſtetige Vergebung der Sünden aus der Fülle des Ver

dienſtes unſers HErrn und Heilande , ſo iſt jeyt die Frage : Was haben wir

lutherijdhe Paſtoren zu thun, um , was an uns iſt, jenen Uebeln in unſern

Gemeinden möglichſt zu wehren ? Es wird vielleicht nicht am unrechten Orte

fein, zuerſt nachzuweiſen , wodurch dies nicht erreidyt würde.

Zum Erſten nämlich geſchieht es nicht durd; die Einführung oder Ber

vollſtändigung der altlutheriſchen Kirchlichen Ceremonien . Denn ſo wenig an

ſich dawider zu ſagen iſt, ja ſo ſehr es unter Umſtänden löblidy und lieblidy, nüß

lid und erbaulich ſein kann, ſo wäre es doch eine Täuſchung, wenn wir mein

ten, daß daraus eine beſondere geiſtliche Belebung und Förderung der Ge

meinden erfolge. Vielmehr kann es zufallens geſchehen , daß in dieſen und je

nen ohnedies ceremonialgeſeßlich geſtellten Leuten der Wahn geſtärkt wird,

daß ſie erſt jeßt durch ſolche Einführung der vollſtändigen lutheriſchen Litur

gie und anderer Bräuche und Ordnungen aus dem 16. Jahrhundert, die

rechten ausbündigen Lutheraner geworden ſeien , wie es vor etlichen Jahrzehn

ten bei den ſogenannten ſeparirten Lutheranern in Preußen auch alſo ber

ging . Und ähnliche Erfolge fann das jebige Churchbook im General

Council aud haben , das allein wahrhaft lutheriſche Gemeinden gewiß nicht

erzeugen wird ; denn überhaupt ſcheint in den älteren lutheriſchen Gemeinden

jeßt fein Mangel an gewiſſen lutheriſchen Phariſäern und Papiſten zu ſein,

die ihre Gerechtigkeit vor Gott in ihrer äußerlichen Zugehörigkeit zur lutheri

ſchen , als der rechtgläubigen ſichtbaren Kirche, in dem Mitmachen ihrer Cere

monien und überhaupt in ihrer äußerlichen Kirchlichkeit und Gottesdienſtlich

keit zu finden wähnen, ohne daß die rechtſchaffene Buße zu Gott und der

wahre Glaube an JEſum und die rechte evangeliſche Heiligung in ihren

Herzen lebte .

Zum Andern wird den Uebeln der beginnenden Sattheit, Erſchlaffung

und Verweltlichung in unſern Gemeinden nicht weſentlich gewehrt, noch ihre

wahrhaft geiſtliche Belebung und Stärkung erzielt durch die Aufrichtung von

allerlei Vereinen, als 3. B. Frauen- Jünglings- und Jungfrauen- Miſſions

Bibel- Hospital- Waiſenhaus -Vereinen u . 1. w ., mögen dieſe auch alle auf

dem Grunde des firdylidhen Befenntniſſes ruben und von demſelben getragen

werden . Es ſoll damit nicht in Abrede geſtellt ſein , daß dieſe und andere

Vereine aus dem geiſtlichen Leben der Einzelnen und aus dem Gemeindeleben

als Bethätigungen des Glaubens durch die liebe hervorgegangen ſeien ; aber

ſchwerlich iſt zu leugnen , daß alle dergleichen Vereine leichtlich in ein gewiſſes

Geſchäftsweſen ausarten , jedenfalls iſt von ihnen zunächſt die Erfriſdung und

Förderung des Gemeindelebens nicht zu erhoffen.

Zum Dritten wird die Ausbreitung jener Uebel nicht gehemmt und das

geiſtliche Wachsthum der Gemeinden nicht gemehrt durch den Bau geſchmad

voller, mitunter ziemlich koſtſpieliger Kirchen und ihre innere noch ſo herrliche

Ausſchmüdung; denn an dieſem äußerlichen Kirchbau betheiligt ſich
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auch der Hochmuth und die Eitelkeit gar mancher Gemeindeglieder, die ſich

viel damit wiſſen und es gerne auspoſaunen, welch' erkledlichen Beitrag fie

dazu geliefert haben . Darauf ruhen ſie denn gerne eine gute Zeit aus, als

auf einem ſanften Ruheliſſen , und vermerfen es übel, wenn ſie es in dieſer

ihrer Ruhe geſtört und etwa zur Fortſeßung eines nöthigen Synodalbaues

aud das 3hrige ferner beizutragen , angeregt und ermuntert werden ; denn

die Lehre vom dem Berufe eines Chriſtenmenſchen geht ihnen bart ein , daß

nämlich derſelbe auf Erden gar nichts anderes zu thun habe, als feinen

HErrn Chriſtum vor Freund und Feind zu bekennen , um ſeinetwillen in der

Liebe auf allerlei Weiſe immerdar wohlzuthun und mitzutheilen und doch für

Wort und Werk meiſt nur Undant, ja Haß und Bosheit zu ernten und alſo

für das Thun des Guten das Böſe zu dulden .

Was iſt nun alſo, zunächſt von uns Dienern am Worte zu thun, um,

was an uns iſt, jenen Uebeln zu wehren und das ermattende Gemeindeleben

wieder anzufriſchen ?

Zum Erſten gilt es, daß wir durch die Gnade des Heiligen Geiſtes die

öffentliche Predigt des göttlichen Worts mit Beweiſung des Geiſtes nnd der

Kraft handeln und dafür vor jeder Abfaſſung der Predigt den HErrn mit

großem Ernſt anfleben , daß Er uns durch den werthen Heiligen Geiſt in der

Auslegung und Anwendung ſeines Worts die redyten Gedanken und Worte

in Herz, Sinn, Feder und Mund gebe, die das Herz und Gewiſſen unſerer

Kirchfinder gründlich treffen . Es genügt nicht, daß durch bloße form- und

fchulgerechte Predigten nur einſeitig der Verſtand in Anſpruch genommen und

die Erkenntniß von Gefeß und Evangelium blos formell gefördert wird.

Vielmehr ſoll durch jede Predigt der ganze Menſch nachy Herz , Verſtand und

Willen kräftig angefaßt und bewegt werden . Es ſoll wenigſtens nicht an

uns liegen , daß dies an den einzelnen Hörern nicht geſchehe; auch iſt dazu

keine beſondere redneriſche Begabung ſchlechthin erforderlidy, die z . B. Moſes

und auch Paulus, wenigſtens nach der Ausſage ſeiner Gegner 2 Cor. 10, 10. ,

nicht befaß. Desgleichen wollten unſere Väter aus dem 16. Jahrhundert

keine glänzenden Ranzelredner ſein ; aber weil ſie im göttlichen Worte lebten

und dasſelbe in ihnen , ſo hatten ihre Predigten doch eine fräftige Wirkung,

zugleich Erkenntniß, Buße, Glaube und gute Werke zu erzeugen und zu

fördern .

Was nun die rechte Ibeilung des Wortes der Wahrheit betrifft, ſo

möchte es nicht ungelegen ſein zuerſt einige Worte zur Verſtändigung voraus

zuſchiđen . Es giebt nämlich auch wohl unter uns manche Prediger, die da

wähnen, echt lutheriſch zu predigen , wenn ſie entweder gar kein Geſeß, ſondern

nur das Evangelium verkündigen, oder doch jenes gegen dieſes ſehr hintan

feßen , theils dem Raume und Umfang nach, den das Gefeß in ihren Predig

ten einnimmt, ſelbſt wo der Tert es anders fordert, theils im Mangel an

Gründlichkeit in der Auslegung und Anwendung desſelben . Es iſt dies

aber ein bedauerlicher Un- oder Mißverſtand und nichts weniger, als eine ge
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ſunde bibliſche und kirchliche Anſchauung; und gewiß iſt: wer das göttliche

Gefeß nicht gründlich auszulegen und anzuwenden verſteht, oder, aus vorge

faßter Meinung, es unterläßt, der wird ſchwerlich das Evangelium gründe

lic predigen . Der Heiland iſt nur für die Sünder ; ,,die Geſunden bedürfen

des Arztes nicht, ſondern die Kranken" , ſagt der HErr ſelber. Und deshalb

predigte er auch, Marc. 1 , 15. , ,,Jhut Buße und glaubet an das Evange

lium . " Deshalb befiehlt er auch ſeinen Apoſteln , in ſeinem Namen zuerſt

Buße und darnach Vergebung der Sünden zu predigen . Deshalb ſagt denn

auch St. Paulus Apg. 20, 21. , er habe bezeugt die Buße zu Gott und ſo

dann den Glauben an unſern HErrn JEſum Chriſtum .

Es gilt alſo zunächſt mit großem Ernſt und eindringender Schärfe das

Gefeß als den heiligen unveränderliden Willen des majeſtätiſchen Gottes, als

die unbewegliche ewige Regel für unſer ganzes Sein , Thun und laſſen zu

predigen , alſo daß auch ſchon die leiſeſte innerliche Abweichung von dieſer

Richtſchnur, ja ſelbſt ſchon das an- und aufgeerbte fündliche Verderben uns

in Gottes Gericht ſträflich und verdammlich made und den ewigen Zorn

Gottes im Abgrund der Hölle über uns fübre. Es gilt, im heiligen Eifer

um die Ehre Gottes auch in ſeinem Gefeßeswillen und ſeiner Forderung der

uns in Adam anerſchaffenen vollkommenen Heiligkeit und Gerechtigkeit die

geiſtliche Art und Natur des Gelepes aufzudeden als den Buchſtaben , der da

tödtet, und das Amt, das die Verdammniß predigt, das den auch in der ver

borgenſten innerlichen Webertretung bis in die unterſte Hölle hinabbrennenden

Zorn und Fluch Gottes offenbart über die Kinder des Unglaubens. Wollte

Gott, wir verſtänden und könnten es erſt beſſer, das Gefeß in jedem einzelnen

Gebot alſo zu predigen , daß wir mit dieſem Hammer Gottes die harten Herzen

nicht blos der groben und offenbaren Sünder, ſondern auch der Vernunfts

und Tugendſtolzen , der Selbſtgerechten und Wertheiligen alſo zerſchlügen ,

daß ihnen Angeſichts der heiligen Majeſtät Gottes und ſeines verzehrenden

Feuereifers wider die Sünder die lenden wanften, die Knie ſchlotterten , das

Haar ſich ſträubte und ſie nicht anders fühlten, als ob ſie ſchon jeßt in den

offenen Rachen der Hölle und ihr ewiges Feuer hinabführen. Wir ſollen mit

dem göttlichen Geſeke nicht überhin fabren wie mit einem Wedel über ein be

ſtaubtes Geräth oder nach der Rede : „ Waſch mir den Pelz, aber mach mich

nicyt naß." Es ſoll auch aus unſerm Munde ein zweiſchneidig Schwerdt

fein, das ſcharf ins Gewiſſen dringt und dem Sünder ſeine Fleiſchliche Geſin

nung , ſein Verkauftſein unter die Sünde, ſeine Feindſchaft wider Gott und

deſſen beiligen Abſcheu und ewigen Zorn und Gerict wider die Sünder offens

bart. Oder gehen uns Nicht- Juden die Flüche aus dem Munde Gottes in

5 Mof. 27. außer Chriſto gar nichts an ? Zeugt nicht auch unſer eigen Gewiſ

ſen durch das uns ins Herz geſchriebene Geſetz, wider uns , als Uebertreter

und Unterlaſſer desſelben, daß, nad Gottes gerechtem Gericht, Ungnade,

Zorn, Trübſal und Angſt, zeitliche und ewige Strafe uns trifft und treffen

wird ?
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Darum iſt es ein ſchädlicher und verderblicher, ja in That und Wahr

heit recht fleiſchlicher Evangelismus , der grade der heilſamen Wirkung des ge

recht und ſelig machenden Evangelii Eintrag thut, die ſchneidende Schärfe

des Geſekes abzuſtumpfen und ſie nicht in jedem einzelnen Gebote kräftig gel

tend zu machen ; denn nur da, wo das von der Forderung und dem Fluche

des Gefeßes erſchredte Gewiſſen, der geängſtete Geiſt, das zerſchlagene Herz

vorhanden iſt, kann das Evangelium ſeine tröſtende Kraft beweiſen . Aus

der unverhältniſmäßigen Zurüdſtellung und Abſchwächung der Lehre des

Geſebes aber folgt unwiderſprechlich der Uebelſtand, daß es, wie es ſich auch

bei uns anläßt, gar wenig ſündbekümmerte, troſtbedürftige, heiløbegierige und

gnadenhungrige Herzen zu geben ſcheint. Daher rühren denn auch die kirch

lichen Heuchler, die, ohne rechtſchaffene Buße zu Gott, des Evangelii fich

fleiſchlich getröſten und dasſelbe, wenn ſie alſo bleiben, zu ihrem ewigen Ver

derben mißbrauchen . Daher kommen nicht minder die nicht gründlich berich

teten und geſchärften Gewiſſen in einzelnen Fällen des chriſtlichen Erfennens,

Beurtheilens und Handelns in Hinſicht auf die andere Tafel, die Liebe des

Nächſten. Da giebt es hin und her in manchen Gemeinden felbſt ältere Glic

der, die fleißig zur Kirche gehen, und doch eine höchſt dürftige Erkenntniß z. B.

von der geiſtlichen Beſchaffenheit des 7. Gebots, nach ſeiner Tiefe und Um

fang, an den Tag geben in Bezug auf Erwerben, Verwalten und Bermehren

von Geld und Gut, auf Geben und Schenfen , Raufen und Verkaufen , Reiben

und Borgen, Geſchäfts -Genoſſenſchaft u . ſ. w . Und doch kann man ihnen

nicht beweiſen, daß fie offenbare Mammonsknechte ſind und durch ſolchen

Dienſt der Sünde ſelbſt die dem Heiben eingepflanzte natürliche Erkenntniß

des 7. Gebots vielfach abgeſtumpft und unterdrüdt haben.

Sollten wir Prediger aber an ſolcher dürftigen Erkenntniß des 7. und

wohl auch der andern Gebote ſo gar unſchuldig ſein, wenn wir, wie in Pre

digten , ſo in der Ratechismuslehre, die Lehre des Gefeßes nicht gründlich ges

nug handeln, um dadurch die Gewiſſen unſerer Kirchfinder gründlich zu be

richten und zu ſchärfen ?

Es iſt alſo gewiß, nur wer durch die Auslegung des Geſebes auch aus

unſrem Munde zerſchlagen, verwundet, ja geiſtlich getödtet und der Ber

Dammniß zugeſprochen wird, nur der kann durch die Predigt des Evans

gelii, das den Glauben an Chriſtum im Herzen des armen Sünders anzün

det, durch die Vergebung der Sünden wahrhaft getröſtet, geheilt, geiſtlich les

bendig gemacht und in den Himmel verſeßt werden .

Wie aber ſollen wir das Evangelium predigen, damit ſolches durch Got

tes Gnade in möglichſt vielen bußfertigen Hörern desſelben geſchehe ? Wird

dies wohl erreicht, wenn wir dieſelben gleichſam geſeßlich zum Evangelio trei

ben, oder ſo daß wir deſſen Art und Natur blos äußerlich beſchreiben oder daß

wir über dieſes und jenes evangeliſche Schriftwort obenhin predigen oder es

nur nach dem formellen Inhalt für den formellen Verſtand der Hörer zerglie

dern, oder daß wir unzeitig oder gar ungeſchidt den Glauben in die göttliche
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Thatſache der Verſöhnung und Erlöſung hineinmengen, als wäre er wenige

ſtens im armen Sünder eine mitwirkende Urſache der Vergebung der Sünden ,

gleichſam als wäre dieſe ein Produkt, aus den beiden Faktoren Evangelium

und Glauben ? Nein ! durd, ſoldherlei Predigt des Evangelii wird jene heil

ſame Frucht nicht gewirkt . Vielmehr gilt es , die göttliche Thatſache der

aus Gottes Gnade durch Chriſti Verdienſt gewirkten Verſöhnung Gottes und

Erlöſung der Sünder von Sünde, Tod und Teufel und die darin begriffene

Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit mit freudigem Aufthun des

Mundes zu bezeugen . Dazu iſt auch hier nicht beſondere redneriſche Bega

bung und eine Fülle gottſeliger Gedanfen und rhetoriſcher Aufſchwung

fdhledythin erforderlich, um mit Beweiſung des Geiſtes und der Kraft das

Evangelium zu predigen . Es kann dies audy in ſchlichten einfältigen Wor

ten geſchehen ; aber die große göttliche, feſte, gewiſſe Thatſache in der Menſch

werdung des Sohnes Gottes, in ſeiner ſtellvertretenden Genugthuung ſowohl

durch ſeine Gefeßeserfüllung als durch ſeine Straferduldung, in ſeiner Auf

erſtehung, Himmelfahrt, Sendung des Heil . Geiſtes, in ſeinem Fürbitten und

Regieren , in ſeiner Wiederkunft zum Gericht muß überall auf Grund der

Sdrift mächtig, eindringlich und beweglich in den Vordergrund treten . Son

berlich muß die durdy Chriſtum vollkommen volbrachte Erlöſung der Sün

der und die darin erworbene Vergebung der Sünden, auch wenn kein Menſch

glaubte , in jeder wahrhaft evangeliſchen Predigt träftig bezeugt werden.

Denn allein dieſe Predigt iſt es , die den wahren Glauben an Chriſtum im

Herzen des armen Sünders anzündet, durch welchen ihm der Heilige Geiſt die

Gerechtigkeit Chriſti zurechnet; und es ſoll nicht an dieſer Predigt liegen, daß

nicht auch der früher gröbſte Sünder troß ſeines noch ſo erſchredten Gewiſſens

und geängſteten Geiſtes glauben und die tröſtliche Zuverſicht auf Chriſtum

und ſein Verdienſt erlangen könne, wider die Anklage des Gewiſſens, des Ges

ſebes und des Teufels, wider die Furcht des Todes und die Schredniſſe der

Hölle. Es ſoll nicht an dieſer Predigt liegen , daß er nicht, durch den wah :

ren Glauben an Chriſtum aus einem Sünder ein Gerechter, aus einem geiſt

lich Tudten ein geiſtlich Lebendiger, aus einem Verfluchten ein Geſegneter, aus

einem Sclaven des Teufels, der bereits der Hölle zugeſprochen war, ein freies

ſeliges Kind Gottes und deſſen Erbe und Miterbe Chriſti würde.

Wie aber dieſe Predigt des Evangelii jene des Gefeßes, wie ſie oben dar

geſtellt iſt, nothwendig vorausſeßt, ſo muß ihr billig wiederum die des Ge

ſeges folgen, aber nidit ausſchließlich wie früher an den Unbekehrten zur Era

fenntniß der Sünde und als ein Zuchtmeiſter auf Chriſtum (denn ein ſolcher

iſt das Geſeß für den Gläubigen nur, ſoweit er das Fleiſch noch an ſich hat)

ſondern als Regel und Richtſchnur der vor Gott guten Werke und des neuen

Gehorſams ; denn leichtlich könnte er auch ſonſt durch Betrug des feineren

ſcheingeiſtlichen Fleiſches auf ſelbſterwählte Werke, Andacht und vermeintlichen

Gottesdienſt gerathen , wie die früheren Einſiedler und die ſpäteren Mönche

orden klärlich darthun .
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Dieſe Predigt alſo ermahnt und ermuntert, lođt und reizt die Wiederge

borenen und Gerechtfertigten zu dem Anziehen Chriſti, davon in Röm. 13,

14. geſagt iſt, nämlich Ihm als Vorbild und Muſter in der Erfüllung des

Gefeßes durch die Liebe Gottes und des Nächſten möglichſt nachzufolgen und

durch das Bekenntniß ſeines Namens, durch gute Werke und die Geduld un

ter dem Kreuz den Glauben zu beweiſen .

Dieſe Predigt nun von der täglichen Erneuerung und Heiligung oder

der ſtetigen Nachfolge Chriſti im Thun des Guten und leiden des Böſen

dieſe Predigt im beſtändigen Zuſammenhange mit der des Evangelii und der

Rechtfertigung – dieſe iſt es, die, wie mir dyeint, unſern Kirdyfindern jest

fonderlid Noth thut, um der beginnenden und zunehmenden Ermattung,

Sattheit und Verweidlichung möglichſt zu wehren . Für dieſe Predigt ent =

halten die Briefe der theuren Apoſtel und ſonderlich die Schlußcapitel der des

Paulus einen reichen unerſchöpflichen Schaß, wie denn auch die epiſtoliſten

Abſchnitte für die Sonn- und Feſttage unfres Kirchenjahres meiſt aus ihnen

genommen ſind .

In dieſer Predigt alſo gilt es , den Gläubigen Chriſtum theils aus der

evangeliſchen Geſchichte, theils aus den Briefen der Apoſtel, beides mit Ane

ziehung der Meſſianiſchen Weiſſagungen im A. T. an die Seele zu halten und

vor die Augen zu malen, wie er ſeinen Heiligen ein Vorbild gegeben habe im

Thun des Guten und Dulden des Böſen, nachzufolgen ſeinen Fußtapfen.

Wir Prediger freilidy, ſeine und ſeiner Kirche Diener, fotlen ihn vor allen an

bern auch hier im Auge behalten als unſer allerdings unerreichbares Muſter

Vorbild, (dem wir uns jedoch immer mehr annähern ſollen in der ſuchenden

Hirtenliebe und pflegenden Hirtentreue im brünſtigen Eifer um das Haus

Gottes, im freudigen und muthigen Bekennen der Wahrheit gegen die Feinde,

im herzlichen Erbarmen über die Sünder im Ganzen und Einzelnen, in ſei

nem anhaltenden Bitten und Fürbitten, in ſeinen Disputationen mit den

Phariſäern und Schriftgelehrten, darunter noch beilbare waren , in ſeiner tra

genden Geduld gegen die in Erkenntniß und Wandel noch ſo ſchwachen Jün =

ger u . ſ. w . Und nicht minder ſollen grade die unter uns, die es mit der

Predigt des Geſeßes nicht genau und gründlich genug nehmen, den HErrn

Chriſtum , auch als den rechten Ausleger von der geiſtlichen Art und Natur

des göttlichen Geſeßes und deſſen verdammender Kraft ſcharf im Auge bevals

ten und ſeinem Erempel nachfolgen ; denn der Teufel iſt eifrig bemüht, uns

ſchläfrig und nach und nac) zu blinden Wächtern, ſtummen Hunden und

falzloſen Evangeliſten zu machen . Da wird es und ſehr dienlich und beilſam

ſein, wenn wir dafür den Lehrer aller Lehrer im Auge behalten, wie er in der

Bergpredigt den geiſtlichen Sinn des göttlichen Geſebes aufbedt und deſſen

Berſtand ſchärft, wie er Matth . 5. und Mart. 9. , dem Nichtbekämpfer irgend

welcher Augen- und Fleiſchesluſt die Verdammniß ankündigt ; wie er das

achtfache Webe über die wider ſeine Lehre verhärtet gebliebenen Schriftgelehrs

ten und Pharifäer ausſpricht; wie er Chorazin, Bethſaida und Kapernaum



Was haben wir lutheriſchen Prediger bei der beginnenden Erſchlaffung 2 . 237

ein ſchwereres Urtheil der Verdammniß ankündigt als Tyrus, Sidon und So

dom ; wie er Jeruſalem und ſeinem Volt die Strafgerichte Gottes weisſagt;

wie er endlich ſeinen eigenen verdammenden Richterſpruch wider die Kinder

des Unglaubens am Tage des allgemeinen Weltgerichts klar genug vorher

ſagt.

Aber auch unſeren Pfarrkindern - den Gläubigen zur Nachfolge, den

Heuchlern als eine ſcharfe Gefeßedpredigt - ſollen wir unſern und ihren Hei

land fleißig aus Gottes Wort vor die Augen malen, wie er auch ihnen ein

Vorbild gelaſſen hat in der vielerlei Erweiſung der ſelbſtverleugnenden Liebe

im leiblichen und geiſtliden Wohlthun und Mittheilen und in der Geduld in

allerlei Trübſal und Kreuz, ſonderlich wegen des Befenntniſſes ſeines Wortes.

Sodann im Zuſammenhange damit gilt es in dieſer Predigt unſerem

Boll, die hohe Würde und den geiſtlichen Adel ihres Chriſtenſtandes und die

Herrlichkeit ibres allgemeinen Chriſtenberufs, zu lieben und zu leiden, fräftig

an die Seele zu halten und ins Herz zu drüden , damit ſie lernen, ſich zu ſchä

men , dieſem Berufe untreu zu reden , zu handeln und zu leiden . Da ziemt

es uns , dem Hange nadı Geld und Gut und nach den Schäßen dieſer Welt,

die da vergeht, darnach aber dod aud das Fleiſch der wahren Chriſten gelü

ſtet, gegenüberzuſtellen die Begierde des Gläubigen, reich zu werden in guten

Werfen, und das Trachten nach dem Schaß, der nimmer abnimmt im Him

inel ; und ſo unſinnig und aberwibig es für einen Reichen in dieſer Welt ſei,

Gold, Silber, echte Perlen und Edelſteine für Meffing , Zinn, Wachspers

len und geſchliffenes Glas auszutauſchen, ſo ſei es für einen Chriſten noch

viel thörichter, für zeitliche, irdiſche und vergängliche Güter die ewigen , himm

liſchen und unvergänglichen daranzugeben .

Desgleichen ſollen wir Prediger dem Trachten nach Ehre, Anſehen und

Gewalt, das audy in der erbſündlich verderbten Natur der Gläubigen ſtedt,

entgegenſeßen und herausſtreidyen die hohe Göre und Würde , die der wabre

Chriſt bereits vor Gott habe ; denn er ſei ja fürwahr ein Bürger mit den Hei.

ligen und Gottes Hausgenoſſe, ein König und Prieſter vor Gott, ja Gottes

Kind und Erbe, und läge er auch hienieden wie lazarus vor des Reichen Thür,

Wie es nun vor menſchlichem Urtheil ſchon höchſt verfehrt wäre, wenn ein Rö

nigsſohn ſeine Würbe wollte darangeben, um ein Schauſpieler und Theater

könig zu werden, ſo ſei es noch viel verkehrter und ſchier wahnſinnig, wenn

ein Chriſtenmenſch ſeine hohe Würde und Ehre bei und vor Gott wollte dar

angeben um wider den Glauben und das gute Gewiſſen, Ehrenſtellen , Macht,

Würde und Anſehen bei und von den Menſchen zu erlangen .

Ferner ſollen wir Prediger dem Begebren nach allerlei Genüſſen und

Freuden dieſer Welt, gröberen und feineren, die dem Willen Gottes zuwider

ſind, und davon auch der Chriſtenmenſc , nach dem alten Menſchen, nicht frei

iſt, gegenüberſtellen die heilige Puſt nady und an Gott uub ſeinem Weſen,

Willen , Ehre, Werfen, Wohlthaten und Reich und ſonderlich an ſeinem

Worte, das uns dies Alles offenbart. Wie es nun ſchon vor Menſchen gräu
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lich und abſcheulich wäre, wenn eine verlobte Königsbraut fidh an loſe Bu

ben hinge und mit ihnen Hurerei triebe, ſo wäre es noch viel gräulicher und

abſcheulicher, wenn eine durch Taufe und Glauben mit Chriſto, dem ewigen

König, verlobte Seele ihrem himmliſchen Bräutigam die Treue bräche und ſo

oder anders mit der Welt buhlte und hurte.

Es gilt alſo hier, die Gläubigen zu ermahnen, in dieſer Nachfolge Chriſti

und in dem Laufe nach dem himmliſchen Kleinod und in dem ſtetigen Kampfe

wider Teufel, Welt und Fleiſch nicht matt und müde und als die guten

Streiter JEſu Chriſti in der Waffenrüſtung Gottes allezeit erfunden zu wer

ben . Es zieme ben Gläubigen , in dieſem Rampfe die unfruchtbaren Werke

der Finſterniß zu ſtrafen, den Namen des HErrn Chriſti, als des wahrhaftis

gen Lichts, auch gegen ſeine Feinde muthig und fröhlich zu bekennen , darüber

auch freudig zu leiden nnd ihr Kreuz auf fich zu nehmen und im Thun des

Guten wie im Dulden des Böſen , als treue Nachfolger Chriſti und als lich

ter in dem HErrn, dem Evangelio würdiglich zu wandeln mitten unter dem

unſchlachtigen und verkehrten Geſchlecht im ſtetigen Feſthalten der Hoffnung

der ewigen Seligkeit und Herrlichkeit in Chriſto JEſu .

Die Belehrungen und Ermahnungen der lieben Apoſtel aber in Hinſicht

auf das.chriſtliche Leben der Gläubigen beziehen ſich auf alle Gebote Gottes ;

und ſie gehen mit ihnen in alle weltlichen Ordnungen und Lebensverhältniſſe

ein , damit ein jeder Chriſt in ſeinem beſondern irdiſchen Berufe feinen allen

gemeinen himmliſchen Chriſtenberuf beweiſe, nämlich den Glauben durch die

Liebe erzeige, die da iſt des Gefeßes Erfüllung und die Thäterin aller Gebote.

Demgemäß ſollen denn wir Prediger auf Grund der Schrift auc thun und

unſern vom Zwange und Fluche des Gefeßes durch den wahren Glauben an

Chriſtum befreiten Kirchfindern das Wandeln im Geſeß des HErrn drin

gend ans Herz legen . So z . B. iſt es dermalen dringend von Nöthen, den

älteren und jüngeren Chriſten den gottgefälligen Wandel nach dem 4. Gebot

gründlich vor die Augen zu malen . Denn woher anders rührt zum großen

Theil das ſo überhandnehmende ſchlechte, leichtſinnige, genußſüchtige Weſen

der meiſten unſrer Kinder, Jünglinge und Jungfrauen in Haus und Schule,

als aus dem Mangel an conſequenter, ſorgfältiger, weiſer und kräftiger, wahr

haft chriſtlicher Kinderzucht in den Häuſern und aus der zunehmenden Schlaff

heit ſo vieler Eltern ? Da iſt es ſehr woblgethan, heilſam und nüßlich, gele

gentlich eine gründliche, eingehende Predigt über die chriſtliche Kinderzucht am

Sonntag Vormittags zu halten, da wohl in den meiſten Gemeinden das Ka

techismus-Eramen Nachmittags, wo es ſtattfindet, nur ſpärlich beſucht iſt und

am wenigſten von ſolchen Eltern die dieſes Unterrichts am meiſten bedürfen .

Desgleichen möchte es ſchwerlich am unrechten Orte ſein, im Zuſammenhang

mit dieſer Predigt eine andere von dem heilſamen Zuſammenwirken von Haus

und Schule, Eltern und Lehrern zu Nug und Frommen der Kinder zu thun.

Nicht minder erfordern dieſe und jene fittlichen Uebelſtände und Verderbniſſe

unſerer Zeit, als z . B. der Wucher, die Lebensverſicherung und andere
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Schwindel-Vereine, ſonderlich aber die geheimen Geſellſchaften, die wie ein

Krebsübel um ſich freſſen , da ſie alle der Ehre Gottes und der wahren Liebe

des Nächſten nach Gottes Wort widerſtreiten, aus der heiligen Schrift eine

gründliche Beleuchtung und Beſtrafung ; und ſchwerlich wird es der HErr

Chriſtus übel vermerken, wenn wir deshalb gelegentlich die ſonntägliche Peri

kope ausfallen laſſen.

Dies ſei nun genug, oder vielleicht ſchon zu viel geſagt, wie wir Paſtoren,

vorzüglich Angeſichts jener beginnenden Uebel in unſern Gemeinden in der

öffentlichen Predigt, Geſeß, Evangelium und die guten Werke zu handeln

hätten ; und da gebe Gott Gnade, daß ein jeder von uns für jede Predigt

oratio et meditatio, Gebet und andächtige nachdenkſame Betrachtung des

vorliegenden Tertes mit großem Ernſt anwende und als ein Botſchafter an

Chriſti Statt, durch den Gott vermahnt, als ein Mitarbeiter und Mithelfer

des Heiligen Geiſtes ſein ganzes Herz in jede einzelne Predigt ausſchütte, die

ganze Kraft ſeiner Seele in jeder zuſammendränge, ſo daß ſie in der recht

gläubigen Auslegung und Anwendung des betreffenden Schriftsworts dody

zugleich ein Ergebniß und lebendiger Ausdrud unſeres ganzen geiſtlichen

Lebens ſei. Dann thun wir wenigſtens, was an uns iſt, um der eindringen

den Sattheit, Ermattung und Verweltlichung in unſern Gemeinden möglichſt

zu wehren und das Gemeindeleben wieder anzufriſchen und zu heben .

Zum Andern aber iſt hoch von Nöthen , daß dafür auch gründliche, ſpe

zielle Seelſorge vorhanden ſei, die ja bekanntlich viel Liebe, Weisheit, Geduld ,

Biegſamkeit, aber eben ſo viel Feſtigkeit, männliche Entſchiedenheit und Ener:

gie des Charakters verlangt ; und auch hier gilt es, für ihre rechte Anwendung

auf einzelne Fälle das rechte Wort am rechten Ort durch ernſtliche Bitte und

Fürbitte vom HErrn zu erflehen . Denn auch durch längere Lebens- und

Amts-Erfahrung und einen bereits geſammelten Schaß von Erkenntniß auf

dieſem Gebiet wird die Sache nicht ausgerichtet; es will Alles von Neuem

erbeten ſein ; und auch ein jüngerer Paſtor, der in einem betreffenden Falle

auf dieſe Weiſe die Hülfe des HErrn ſucht, wird häufiger das Rechte treffen

als ein älterer, der ſich etwa auf ſeine bereits gewonnene Erkenntniß und Ers

fahrung verließe. -

Wo aber ſoll und kann vornehmlich die beſondere amtliche Seelſorge an

den einzelnen Pfarrkindern ausgeübt werden ? Meines Erachtens vorzuge

weiſe bei der Beichtanmeldung. Zwar iſt nicht in Abrede zu ſtellen, daß ſie

auch außer derſelben mehrfach in Anwendung zu bringen iſt. Da giebt es

Kranke, läſſige Kirchenbeſucher und Abendmahlsgenoſſen , blöde Angefochtene,

unfriedſame Eheleute u . f. w . Dieſe muß natürlich der Paſtor beſuchen und

ſie nach ihrem Bedürfniß lehren, ſtrafen, tröſten und ermahnen . Solche Fälle

aber ausgenommen hat er bei der Anmeldung zum Abendmahl die beſte Ge

legenheit, als ein treuer und kluger Haushalter jedem feiner Hausgenoſſen

ſeine Gebühr zu reichen, die er beſonders bedarf ; denn mannigfaltig und ver

ſchieden iſt in den Einzelnen der Stand der chriſtlichen Erkenntniß, die Ger
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müthsart, der weltliche Beruf, die natürliche Begabung, die Lebensverbälte

niſſe, die Bildungsſtufe und im Zuſammenhang mit all dieſem die Neigung,

ja das Vorhandenſein dieſer und jener Sünden .

Bei ſolcher Anmeldung, dazu denn auch Manche ſchon geſammelten Ge

müths und zur Selbſtprüfung geſtimmt, zu ihrem Seelſorger und Beichtvater

kommen , da hat dieſer denn die erwünſchte Veranlaſſung, auf väterliche und

evangeliſche Weiſe mit und nach Gottes Wort mit den Einzelnen eingehender

zu handeln, je nach ihrer beſondern geiſtlichen Nothdurft, Stand und Beruf,

auch in Hinſicht auf dieſe und jene herrſchenden Schäden , Verderbniſſe und

Sünden -Krankheiten unſrer Zeit, davon dieſe oder jene ſeiner Beichtfinder

mehr oder minder bedroht, oder bereits ergriffen ſind. Da hat er denn die

ſchönſte Gelegenheit, ſich auch als einen durchſchauenden geiſtlichen Arzt zu

erzeigen, der aus der Apotheke der heiligen Schrift, nach 2 Tim . 3, 16. 17 .

und Röm . 15, 4. das geeignete Heilmittel zu appliciren verſteht, das auch

unfehlbar bilft, wenn es mit einem bubfertigen und gläubigen Herzen ange

nommen und angeeignet wird. Da fann er ſich zumal von den Neucon

firmirten ein Stück aus dem Katechismus auffagen laſſen , einige Fragen über

den rechten Verſtand desſelben thun und eine kurze eindringlide Ermahnung

ſchließlich daran knüpfen , vornehmlich auch das vierte Gebot ihnen ſchärfen .

Da fehlt es ihm nicht an dem Anlaß, mit den herangewachſenen Jünglingen

und Jungfrauen aus und nach Gottes Wort eingehend zu handeln, ſie gegen

die weltlichen Lüſte, die wider die Seele ſtreiten, väterlich zu warnen, ihren

chriſtlichen Beruf ihneu vor die Augen zu malen, die Eitelkeit der Welt und

ihrer luſt ihnen aus ihrer eigenen Erfahrung nachyzuweiſen und ſie mit den

Erempeln gottſeliger Jünglinge, als z. B. des Joſeph), Samuel, Daniel zur

Nachfolge zu reizen . Da haben ſie Gelegenheit, auch den erwachſenen

Männern ſonderlich zu dienen und ihnen je nach ihren innerlichen Zuſtänden

und äußerlichen Umſtänden, je nach ihrem beſondern Beruf und Lebensvers

hältniſſen , je nach dem Grade ibrer chriſtlichen Erfenntniß und Erfahrung,

die ihnen nöthige und heilſame Gebühr zu reichen, es ſei Lebre oder Ermah

nung oder Beſtrafung oder Troſt. Da haben ſie auch die hinreidende Bers

anlaſſung, den Hausmüttern, die ja auch zuweilen ſich und ihre Männner

anmelden , die Würde und Wichtigkeit ihres mütterlichen Berufs eindringlich

ans Herz und Gewiſſen zu legen, und ſie zu ermahnen , mit großem und

beharrlichem Ernſt Gott im wahren Glauben an Chriſtum um Gnade, Weiss

heit, Liebe und Kraft für ihre redite chriſtliche Kinderzucht anzufleben und

zugleich für ihre Kinder zu bitten, daß ſie in Kraft der Gnade die heilſame

Lehre und Zucht mit und nach Gottes Wort in ein empfängliches und wil

liges Herz aufnehmen. Ja fürwahr, Vätern und Müttern iſt auch in der

ſpeziellen Seelſorge die große Wichtigkeit der wahren chriſtlichen Kinderzust

mit großem Nadbrud vorzuhalten . Und dies iſt alſo zu thun, daß wir

Seelſorger aus Gottes Wort die Eltern zunächſt in der Erfenntniß des Bers

ſtandes davon überzeugen , ſodann die alſo erkannte Wahrheit im Gewiſſen
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(chärfen und endlich das Herz dafür gewinnen. Freilich iſt dabei nicht zu

verheblen, daß nur wahrbaft chriſtgläubige Eltern, die ſelber in der Zucht des

Heiligen Geiſtes ſtehen , ihre Kinder wahrhaft chriſtlich zu erziehen vermögen.

Die Schärfung dieſer hochwichtigen Sadie iſt aber derzeit um ſo dringlicher,

da auch innerhalb unſerer Synode der Mangel an conſequenter chriſtlicher

Rinderzucht und eine übergroße Schlaffbeit von Seiten der Eltern immer

kenntlicher hervortritt - eine Sdilaff beit, die freilich unmittelbar in der

ſündlichen Liebe gegen das eigene Fleiſch und Blut in den Kindern wurzelt

und dem Willen und Worte Gottes zuwider iſt, mittelbar jedoch durch das

ringsum vorhandene böſe landesüblide Erempel fleiſchlidy verderbter ſchlaffer

Kinderzucht geſtärkt wird . Und dieſe wiederum zieht ihre Nahrung zum Theil

aus der hieſigen bürgerlichen Verfaſſung, welche den fleiſchlichen Freiheits

gelüſten der Einzelnen in Jung und Alt eher Vorſchub leiſtet, als ſie heilſam

beſchränkt und mit dem zunehmenden Sitten verderben und Partheigetriebe

ihren eigenen Untergang beſoleunigt.

Es iſt alſo viel daran gelegen , daß die ſpezielle Seelſorge ſonderlich in

liebreicher und weislicher Benuzung der Beichtanmeldung bei uns fräftig

in Gang komme und bleibe, und daß wir Seelſorger unſern Pfarrfindern

gebührende Zeit dazu anſeßen ; denn ſchwerlich wird z . B. in größeren Stadt

gemeinden nur ein Tag in der Woche vor dem Abendmahlsſonntag dazu

ausreichen, da gar Manche erſt Abends kommen können und am Ende die

ganze Sache nur auf ein geſchäftsmäßiges Aufſchreiben der Namen der Com=

munikanten hinausläuft. Es iſt aber hod) von Nöthen, daß der Seelſorger

je länger je mehr mit jedem einzelnen ſeiner Kirchfinder in das rechte beicht

väterliche Verhältniß komme; und dazu muß er natürlich die nöthige Zeit

haben und geben .

So wäre denn zur Nothdurft nachgewieſen , daß und wie wir Prediger

ſowohl in der öffentlidien Predigt als in der ſpeziellen Seelſorge Gottes Wort

zu handeln hätten , um der beginnenden Sattheit , Erſchlaffung und Verwelt

lidung in unſern Gemeinden möglichſt zu wehren und das ſinkende Gemeinde

leben durch Gottes Gnade und Segen wieder zu heben und anzufriſchen .

Denn würden wir, was Gott in Gnaden verhüte, in dieſem zwiefachen Hans

deln des göttlichen Wortes immer matter, lauer und oberflächlicher, ſtatt

immer feuriger, gründlicher und lebendiger zu werden, ſo wären wir, bei allem

Feſthalten der äußerlichen Form der reinen Lehre, nicht ohne Schuld , wenn

jene Uebel ſich mehrten und nicht die Zabl der wahrhaft gläubigen Luthe

raner, ſondern nur die der geiſtlich todten Namenlutheraner zunähme.

Es ſind aber zum Schluſſe noch zwei hieher einſchlägige Punkte in Er

wähnung zu bringen . Der eine iſt, daß wir Diener des HErrn und ſeiner

Kirche auch ernſtliche und beharrliche Fürbitte zum HErrn aufheben und zwar

nicht nur ein jeder für die ihm befohlene Heerde Chriſti im Großen und Gan

zen , ſondern auch für die Einzelnen, deren geiſtliche Nothdurft ihm bekannt

iſt ; denn auch dadurch wird die Liebe zu dieſen erhalten und gemehrt, daß wir

16
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nicht müde werden, an ihnen zu arbeiten. Der andere Punkt iſt, daß wir in

unſerm Wandel Niemand ein Aergerniß geben, es ſei durch Mißbrauch der

chriſtlichen Freiheit wider die Liebe ſonderlich zu den Schwachen, oder durch

Welt- und Bauchſorge, oder durch geiſtlichen Hochmuth und Herrſoſucht oder

durch weltförmiges und leichtfertiges Weſen in geſelligen Kreiſen , oder durch

ſchlaffes Hausregiment, oder durch Unordnung in Verwaltung unſeres Ein

kommens, oder durch Eigenſinn und Netbaberei in gleichgültigen Dingen

und durch Empfindlichkeit aus beleidigter Eigenliebe oder durch Mangel an

thätiger Liebe und guten Werten für den gemeinen Nuß u.ſ. w . auf daß wir

nicht Ändern predigen und ſelbſt verwerflich werden . Vielmehr ziemt es uns,

daß wir möglichſt leben , was wir lebren , daß wir uns auf allerlei Weiſe, nady

Gottes Willen und Wort, zum Vorbild guter Werke darſtellen, als fromme

und getreue Knechte Chriſti uns in unſrer ganzen Amtsführung erzeigen,

unſeren eigenen Häuſern wohl vorſtehen, dem HErrn Chriſto in ſelbſtverleug

nender Liebe das Kreuz nachtragen und nach allen Seiten unſträflich und

unanſtößig wandeln .

Es iſt ja freilich wahr, daß wir in einer ſchredlichen Zeit leben, darin

nicht blos die Verderbniſſe in Lehre und Leben überhand nehmen , ſondern

auch der maſſenhafte Abfall vom chriſtlichen Glauben und Gottes Wort in

reißender Sdnelle zunimmt. Und es läßt ſich ſchier ſo an , als ob der legte

allgemeine Kampf zwiſchen Chriſto und dem Satan, der liebe jüngſte Tag,

nabe vorhanden ſei.

Da gilt es denn um ſo mehr, daß ſonderlich wir lutheriſchen Prediger,

die Diener am reinen Wort und Sakrament, als die guten Streiter Jeſu

Chriſti erfunden werden, die, angethan mit der göttlichen Waffenrüſtung,

wider den Teufel und ſeine Engel zu Felde liegen und den guten Kampf des

Glaubens kämpfen, damit wir nicht nur die eigene Seele, ſondern auch ſolche

erretten, die ſich erretten laſſen wollen . Das gebe Gott in Gnaden um

Chriſti willen , Amen.

,,Zur Allgemeinen lutheriſchen Conferenz. '

Unter dieſer Ueberſchrift finden wir in der Nummer des Kirchenblattes

für die ev . -lutheriſchen Gemeinen in Preußen " ( redigirt von 3. Nagel, Pa

ſtor in Breslau ) vom 15. Mai d . J. Folgendes :

Die Augemeine lutheriſche Conferenz, die bekanntlich vor zwei Jahren zum

erſtenmal in Hannover tagte, dagegen im vorigen Jahre ausfiel, ſoll dem Ver

nehmen nach in dieſem Jahre in Leipzig ſtattfinden nnd zwar im unmittelba

ren Anſchluß an die dortige auf den 8. Juni c . anberaumte Feier des Min

fionsfeſtes. Es tritt damit an die Glieder unſerer Kirche wieder die Frage

beran, ob, reſp. in welcher Weiſe, ſie ſich an dieſer Conferenz betheiligen dür.

fen , wenn ſie ihre Kirche und deren bekenntnißmäßige Stellung zur Union
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nicht verleugnen wollen . Schon vor der erſten Conferenz hatten ſich in dieſer

Beziehung auf unſerer Seite Bedenken geltend gemacht. Die veröffentlichten

urſprünglichen Statuten waren zwar nach ihrem Wortlaut unverfänglich.

Aber die Auslegung, die man ihnen, wie in öffentlichen Blättern behauptet

wurde, Seitens des leitenden Ausſchuſſes durch Zulaſſung, ja Einladung der

Preußiſchen Bereinslutheraner zur vollberechtigten Mitgliedſchaft gegeben

hatte, veranlaßte die eingeladenen Mitglieder unſeres Ober-Kirchen - Colle

giums, ihre Betheiligung an der Conferenz nur für den Fall in Ausſicht zu

ſtellen, daß jene Zulaſſung, die ihnen die thatſächliche Anerkennung der unir

ten Landeskirche Preußens als einer gleichfalls lutheriſchen Kirche auszus

drüden ichien, rüdgängig gemacht werde. Dies geſchah nun zwar nicht;

Doch wurde von Seiten der am 7. April v . 3. in Braunſchweig zuſammenge

tretenen engeren Conferenz anerkannt, daß die Preußiſche Landeskirche, welcher

die Vereinslutheraner angehören , zu den lutheriſchen Kirchengebieten Deutſch

lands nicht gerechnet werden könne, worin offenbar ein Entgegenkommen uns

gegenüber liegen ſollte und auch wirklich lag . Da man indeſſen gleichzeitig

jene Zulaſſung nicyt nur ausdrüdlich und öffentlich für zuläſſig erllärte und

für die Zukunft aufrecht erhielt, ſondern auch dahin erweiterte, daß ein

Preußiſcher Vereinslutheraner ſogar in das weitere Comite aufgenommen

wurde, ſo war die Sachlage, obſchon auch der Director unſeres Ober-Kir

chen - Collegiums eingeladen wurde, in jenes Comite als Mitglied einzutreten ,

für uns eber verſchlimmert als gebeſſert.

Dies Alles iſt den Leſern des Kirchenblattes bereits im vorigen Jahrgang

( S. 174—182) ausführlich mitgetheilt worden , wobei wir uns jedoch jeder

eigenen Meinungsäußerung über die von uns zu jener Conferenz nunmehr

einzunehmenden Stellung enthielten . Bei der Nähe des aberinaligen Zuſam

mentritts derſelben halten wir uns aber zu einer ſolchen Aeußerung verpflich

tet und glauben dieſer nicht gerade angenehmen und bequemen Pflicht am für

zeſten und beſten dadurch zu entſprechen , wenn wir die uns für dieſen Zweck

überlaſſene Antwort abdruden laſſen , die der Director unſeres Ober-Kirchen

Collegiums dem geſchäftsführenden Ausſchuß der Conferenz auf die an ihn

ergangene Einladung bereits unter dem 8. Auguſt v . 3. ertheilt hat und der

man wenigſtens die Anerkennung nicht verſagen können wird, daß ſie einen

deutlichen Ton von ſich gibt . Wenn wir derſelben aber nach beſter Ues

berzeugung nicht anders als nur beipflichten können, ſo müſſen wir auch das

für halten , daß eine active und förmlich mitgliedsmäßige Betheili

gung an dieſer Conferenz, ſo lange ſie auch Unirte um ihres blos perſönlichen

Lutberthums willen mit gleicher Berechtigung grundfäßlich zugelaſſen wiſſen

will, keinem unter und anzurathen iſt, wer ſich nicht in den verhängnißvollen

Widerſpruch verwideln will, auswärts gutzuheißen und mitzumachen, was er

daheim grundfäßlich verwirft und thatſächlich meidet. Natürlich reden wir

nicht von einer paſſiven Betheiligung als bloßer Zuhörer etwa, wiewohl dieſe

ſich nicht gerade leicht ſo herſtellen und markiren laſſen wird, daß ſie nicht mit.
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der activen und förmlid mitgliedsmäßigen verwechſelt werden könnte. - Der

HErr weiß , wie ungeheuer ſchwer es uns wird, in dieſer Weiſe auch den näch

ſten Brüdern widerſprechen zu müſſen . Aber 1. Tim. 5 , 22 läßt uns feine

andere Wahl, und die weitere Entwidelung der in dieſer Beziehung unluthe

riſch angelegten und zuſammengeſegten Conferenz wird es offenbar machen ,

daß ſie — troß aller theologiſchen Anregung und Förderung, die ſie ohne

Zweifel gewähren wird — anſtatt, wie urſprünglich beabſichtigt war , eine

Schußmauer wider die Union, eher eine Brüde zu derſelben werden dürfte.

Das erwähnte Antwortſchreiben lautet von Wort zu Wort alſo :

„ Hochwürdige, Hochgeehrte Herren und Brüder !

Jhr geehrtes Schreiben vom 10. Juni c . , in welchem Sie auf die von

mir in Gemeinſchaft mit den Kirchenräthen Nagel und Beſſer unterm 18 .

Juni pr. geäußerten Bedenken antworten , hat als Zeugniß Ihres Bedau

erns, daß wir uns bisher von der Allgemeinen lutheriſchen Conferenz Fern

halten zu müſſen geglaubt, und Ihrer Bemübungen , die Gründe unſerer wer

ſagten Iheilnahme zu beſeitigen, nur einen wohlthuenden Eindrud auf mich

und meine Collegen machen können . Auch ſpreche ich Ihnen für die Rüdſicht

und das Vertrauen , welche nach den mitgeſandten Beſchlüſſen der Braun

ſchweiger Verſammlung vom 7. April c . mir perſönlich durch ineine Wabl in

das weitere Comite zu Theil geworden ſind, meinen aufrichtigen Dant aud .-

Eine derartige und wirkliche Behebung der früheren Bedenken gegen die Theil

nahme an der Conferenz, daß mir dadurch auch die Annahme der Wahl mög

lich würde, habe ich jedoch in Ihrem Schreiben und in den in der engeren

Conferenz gefaßten Beſchlüſſen zu meinem großen Bedauern nicht zu finden

vermocht.

Wohl muß es uns zur Genugthuung und Freude gereichen , in Ihrem

Schreiben der Verſicherung zu begegnen, daß eine Auffaſſung, als ob Sie die

lutheriſche Kirche in den älteren Provinzen Preußend nicht als einen ebens

bürtigen Beſtandtheil der lutheriſchen Kirche Deutſchlands anjähen , ſondern

ſich derſelben wegen ihrer Sectengeſtalt oder aus ſonſtigen Gründen ſchämten ,

Ihnen allezeit fern gelegen habe, und wir laſſen nun dieſe Auslegung der

befremdenden Thatſache unſerer anfänglichen Nichtberüdſichtigung unter den

in der engeren Conferenz repräſentirten lutheriſchen Kirchengebieten Deutſch

lands , die uns die nächſtliegende ſcien, ſelbſtverſtändlich fallen . Doch wer

den Sie ſelbſt fühlen, daß, wenn Sie nicht audy, wie unſer voriges Sdyreiben

wünſchte, den anderweitigen poſitiven Grund jener Nichtberüdſichtigung an

führen , dieſe Unterlaſſung nicht geeignet iſt, völlige Klarheit und das daduro

bedingte, ſo wünſchenswerthe völlige Vertrauen in unſer Verhältniß zu brin

gen und es nicht unſere Schuld iſt, wenn wir nun— vielleicht wieder irrig –

jenen Grund in unſerer vielleicht verſchiedenen beiderſeitigen Stellung gegen

die unirte Kirche ſuchen, worin allein ja , nach den neuen Beſchlüſſen der enge:

ren Conferenz gleidyzeitig mit der Wahl eines der Unſerigen in das weitere

Comite ſich etwas geändert hat. Jedenfalls hat es etwas febr Niederſchlas
.
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gendes, wenn die Allgemeine Conferenz nach ihrem glänzenden Anfange im

Jahre 1868 ſchon im folgenden Jahre ausgeſegt und dann überhaupt aus

dem Lande völlig wegverlegt wird, wo allein ſie als dem Orte ihres Ur

ſprungs und der brennendſten Gefahr - obgleid) in ſchwierigerer Lage, doch

auch für die Aufrechthaltung der lutheriſchen Kirche innerhalb der neuen Pro

vinzen des Preußiſchen Staats ihre volle Bedeutung und die größte Ausſicht

auf Sieg, wenn auch im äußern Unterliegen hatte, und Sie werden es mir,

der ich eigentlich , wie mehrere von Ihnen noch jeßt, ein ſehr ſtilles und

müßiges Mitglied eines ähnlichen 1848 in Leipzig niedergeſepten Ausſchuſ

res für eine ihrer Zeit in den landeskirchlichen Kreiſen weit tiefer gebende, aber

nun auch längſt zur Ruhe gegangene Bewegung bin, es nicht verargen, wenn

ich in jenen Vorgängen feine Ermuthigung finde, nachträglich noch Mitglied

eines anderen Comites zu werden , worin mir vielleicht von vornherein nicht

viel mehr Beſchäftigung zu Theil würde, als zu ſehen, wie dieſe neue Bewe

gung unaufhaltſam ſo viel ſrüber auf die Neige geht .

Doch bierin könnte ich mich täuſchen und es läge für mich in der gerin

gen Ausſicht, eine dem Reiche Gottes nüßliche Stellung einzunehmen, wenigs

ſtens fein Gewiſſensgrund, dieſe Wahl abzulehnen . Einen ſolchen muß ich

aber fortwährend in dem finden, was nach unſerem vorigen Schreiben uns

hinderte, auch für die Zukunft, ſo lange dieſes Hinderniß nicht beſeitigt ſein

würde, unſere Betbeiligung in Ausſicht zu ſtellen — in der gleichberechtigten

Stellung, welche den ſogenannten Vereinslutheranern der Preußiſchen lan

deslirche in der Conferenz zugewieſen war. Dieſes Hinderniß iſt näm

lich durch die in Braunſchweig gefaßten Beſchlüſſe nicht nur

nicht wahrhaft weggeräumt, ſondern in gewifier Weiſe ſelbſt

noch verſtärkt worden .

Zwar hat die dortige engere Conferenz nun anerkannt, daß jene ,,luthe

riſchen Brüder" in der Preußiſchen Landeskirche einem lutheriſchen Kirchen

gebiete nicht angehören , und damit uns der Nöthigung überhoben, durd, un

ſern Beitritt zur Conferenz ſelbſt theoretiſch einem unwahren Saße zuzuſtim

men , womit wir zugleich das Recht unſerer eigenen kirchlichen Eriſtenz ver

leugnet haben würden. Sie hat aber aus jenem Anerkenntniß nicht auch,

wie unſer voriges Schreiben zur Beſeitigung unſerer Bedenken vorausſepte,

gefolgert, daß demnach die gedachten ſogenannten Vereinslutheraner auch nicht

Mitglieder der Conferenz ſein fönnten , deren Zweck iſt, die Glieder der

verſchiedenen lutheriſchen Kirchengebiete Deutſchland’s zur Pflege

ihrer Gemeinſchaft und zur Verſtändigung über ihre gemeinſamen

3ntereſſen einander zu nähern ; vielmehr hat ſie umgekehrt decretirt, daß in

dieſem Widerſpruche zwiſchen dem Zwede der Conferenz und der kirchlichen

Stellung jener ,, lutheriſchen Brüder" tein Hinderniß für leßtere liegen ſolle,

Mitglieder nicht blos der Allgemeinen Conferenz, ſondern ſelbſt des jeßigen

weiteren Comite's, - einer dauernden Behörde, welche nach den neuen Bes

ſchlüſſen in wichtigen Angelegenheiten den ausführenden Ausſchuß berathen
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foll - zu werden , und dieſem Beſchluß auch ſofort durch Wahl eines Glies

des der Preußiſdyen evangeliſchen Landeskirche zum Mitgliede des weiteren

Comite's praktiſche Folge gegeben . Wie Sie, verebrte Herren, nun doc ba

ben erwarten können , daß durch dieſen Beſchluß unſer Hauptbedenken , welches

eben in der anerkannten , wirklichen und thatſächlichen Gleichberechtigung der

Vereinslutheraner mit kirchlichen Lutheranern beſtand, gehoben ſein werde,

iſt mir in der That nicht erklärlich . Durch denſelben wird doch die ausdrüd

lich eingeräumte Nichtzugehörigkeit zu einem lutheriſchen Kirchengebiet nicht

in eine Zugehörigkeit verwandelt. Beſteht aber ein Widerſpruch zwiſchen

Wort und Sache, ſo iſt dieſe ſtets mächtiger als jenes und bleibt alſo das

Sadverhältniß wie früher. Auch iſt der angeführte Grund, wegen ihres

perſönlichen Lutherthums“, in Anwendung auf eine Verſammlung, die nicht

etwa Liebhaber und Freunde der lutheriſchen Kirdie vereinigen will, ſondern

einen ausgeſprochenen durchaus firchlichen Character in Zwed und Perſonen

bat, völlig unverſtändlich. In Wahrheit kommt aber nach dieſen Beſchlüſſen

die Sache ſo zu ſtehen , daß die Conferenz, welche eine Annäherung und Ges

meinſchaft zwiſchen Gliedern der luth . Kirchengebiete Deutſchlands erſtreben

ſoll — hauptſädlich doch, um der drohenden Gefahr der falſchen , wider

ſpruchsvollen Union zu einer ſogenannten Allgemeinen Deutſchen ev . Kirche

entgegen zu treten , zu dieſem Zweck ſelbſt eine mit Widerſpruch behaftete

Union zwiſchen Gliedern der luth . und einer nicht luth . Kirche darſtellt ; daß

fie mit der gleichen Berechtigung beider in der Conferenz, im Comite, und wa

rum denn nicht auch im Ausſchuß ? für den rechten Weg und das zu erſtre

bende Ziel in den jeßigen kirchlichen Wirren dem bekannten Programm der

Vereinslutheraner, welches ſchlimmſten Falles vor Allem doch die Union der

Staatskirche, wenn auch mit allerlei Conceſſionen für das Bekenntniß feſtge

halten wiſſen wil, ebenſo volle Berechtigung zuſchreibt, wie den Gliedern un

ſerer Kirche, welche vor Allem die publica doctrina der lutheriſchen Kirche

gegen die Union retten wollen ; daß ſie endlich für die Deutung ihrer legten

Tendenz , die in den ,,Beſtimmungen " nicht direct ausgeſprochen iſt, alle Olie

der aus den lutheriſchen Kirchengebieten der Gefahr der Vorhaltung des

Spruches ausſeßt : Noscitur ex socio , qui non cognoscitur ex se und ſie

daher auch mit der Befurgniß, die aber mir nach einem faſt 40jährigen Kampſe

für reine lutheriſche Kirche beſonders ſchmerzlich ſein müßte, erfüllen muß,

viele ſchwache Brüder zu ärgern . Es geſchieht alſo nicht aus Eigenſinn oder

aus leichtſinniger Unterſchäßung der Wichtigkeit des Zuſammenhaltend in

unſerer jeßt ſo ſchwer bedrohten Kircie, wenn ich an einer ſo angelegten

firchlichen Unternehmung nach wie vor , um des Gewifiens w il

len , mich nicht zu betheiligen vermag. Ich kann aber auď nicht

glauben, daß aus ihr für die lutheriſche Kirche Segen erwachſen könne, und

benuße ſchließlich das mir an Sie, verehrte Herren und Brüder, verſtattete

Wort noch zu der brüderlichen Ermahnung : die Grundlagen dieſer Conferenz

doch abermals nach dem Worte Gottes zu prüfen , und was dieſe Prüfung
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nicht beſteht, abzuthun, damit nicht aus dem , was gut gemeint war, vielmehr

Schaden erwachſe, den Gott der HErr von ſeiner Kircie gnädiglich abwehren

wolle.

In der Gemeinſchaft des Bekenntniſſes zu 3hm, dem Haupte der Kirche,

bleibe ich

Jbr

Breslau , ergebenſter

am 8. Auguſt 1869 . ( gez.) E. Huſdhfe.

Dem

geſchäftsführenten Ausſchuß der Allgemeinen

luth. Conferenz, zu Händen des ac . "

Literariſdhe Jutelligenzen.

Harleß , Dr. G. C. Adf. v . , Staat und Kirche oder Jrrthum und

Wahrheit in den Vorſtellungen von „ chriſtlichem “ Staat und von „ freier"

Kirche. Leipzig, Dunder & Humblot (VII, 99 S. gr . 8. ) . n . 16 Sgr.

Hirdlich -Zeitgeihidhtlides.

I. America.

Hanzel-Gemeinſchaft. Unter dieſer Ueberſchrift bemerkt der „ Lutheran Visitor"

vom 22. Juni : „ Wenn zu Grunde gelegt wird, daß andere evangeliſde Prediger ,unſichere

geiſtliche Führer' ſeien , dann müſſen wir entſdieden dagegen ſein . Wir ſind ein Luthe

raner und in Betreff der Lehre ziehen wir die lutheriſdhe Kirche irgend einer anderen vor.

Wenn es aber dahin kommt, daß das Lutheranerſein die Nothwendigkeit in ſich ſchließt,

eine ſo große und reſpectable Körperſchaft von Mitqriſten , als die anderen evangeliſchen

Chriſten dieſer und anderer Länder ausmachen, als Erroriſten und ihre Paſtoren als

, blinde Leiter der Blinden ' zu denunciren , ſo bitten wir, daß es uns erlaſſen ſei, ein Luthea

raner zu ſein.“ Der Sdireiber dieſer Worte, Nev. M. (Miller ), ſơeint das Wort des

Apoſtels „ Ein wenig Sauerteig verſäuert den ganzen Teig, nicht zu kennen, oder wenige

ſtens, als er das Citirte ſchrieb, vergeſſen zu haben ; ganz abgeſehen davon, daß der Unter

ſchied zwiſchen der Lehre unſerer und der anderen ſogenannten evangeliſchen Kirden feie

neswegs ,,ein wenig Sauerteig" betrifft. u.

Unitarier wollen auch ein Glaubensbekenntniß. Darüber berichtet der

„ Lutheran Standard“ vom 15. Juni : „ Die Unitarier, deren Unglaube in Neu England

für anſtändig gilt, bewegen unter ſich die Frage von den Glaubensbefenntniſſen, indem

ein Theil derſelben cifrig nach einem Prüfſtein der Jüngerſpaft und nach einer; Fahne ver

langt, um welche ſie ſiď ſữaaren fönnten. Die Freunde dieſer Bewegung ſind die ſoges

nannten Conſervativen, während die Gegenparthei will, daß niemand ſeines Glaubens

balber gefragt werde.“ C.

Dr. Philipp Schaff wurde jüngſt Profeſſor in dem theologiſchen Unions-Seminar

ber Presbyterianer zu New Yorf.
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Aus den Verhandlungen des ev. - luth . Miniſteriums von Pennſylvanien

und angrenzenden Staaten . Dem Bericht über dieſelben im „ Lutheran and Mis

sionary“ vom 23. Juni entnehmen wir folgendes : „ leber Rev. J. R. Grof – einem

früheren Glied der generalſynodiſtiſchen Weſt-Pennſylvaniaſynode - wurde zur Beſchluß

nahme vorgelegt : Der Präſes der Weft- Pennſylvaniaſynode bat gegen die Aufnahme des

Rev. Groff einen amtlichen Proteſt eingereicht, worin er darlegt, daß Rev. Groff und ſeine

Gemeinden mit der Weſt-Pennſylvaniaſynote in einer regelmäßigen Verbindung ſteben,

daß dieſelben zwar ordentlicher Weiſe um Entlaſſung aus dieſem Körper nachgeſucht haben,

die ihnen jedoch vorenthalten wurde, weil zwiſchen den beideu Synoden geographiſơe

Grenzlinien feſtgeſtellt ſind und weil die Macht fehlt, eine ſolche Entlaſſung zu gewähren ;

ferner, daß die Aufnahme des Bittſtellers Unordnung und Inſubordination ermutbigen

würde. Ihr Committee bedauert, ſagen zu müſſen , daß geehrte Glieder der Weſt

Pennſylvaniaſynode feine Grenzlinien gefunden haben, die ſie gehindert hätten, in Ge

meinden unſerer Synote zu fommen, um ſie zur Annahme von Paſtoren zu bewegen, die

in Lehre und Praris mit dieſem Miniſterium nicht übereinſtimmen, oder die Weſt- Penn

ſylvaniaſynode abgehalten hätten , dieſes Miniſterium offiziell für ſcismatiſch und uncriſta

lid, und unſere Trennung von der Gleneralſynode und Theilnahme an der Organiſation

des General Council für gleich bedeutend mit einem Bruds aller Synodal-Verträge mit

Zugehörigen zu der Generalſynode zu erklären ; oder die Weſt- Pennſylvaniaſynode gebin

dert hätten, den Nev , Groff wegen ſeiner Sympathie mit dieſem Körper, was den Geiſt

und die Gebräuche betrifft, zu tadeln . Angeſichts dieſer Thatſachen idlägt ihr Committee

Folgendes vor : 1. Beſchloſſen, daß dieſes Miniſterium bereit und ängſtlich beſorgt iſt, mit

der Weſt- Pennſylvaniaſynode Eintracht zu halten, jedoch nur unter der Bedingung einer

vollen, unzweideutigen Anerkennung der Lehren und Gebräuche, die dieſem Körper theuer

und der ev . -luth. Kirde eigen ſind, und einer offiziellen Zurüdnahme des harten, unver

dienten Verdammungsurtheils über die Beziehung dieſes Miniſteriums zu den Befennt

niſſen unſerer Kirche und zu dem Genəral Council, weldes die Synode von Weſt-Penn

ſylvanien gegen uns gefällt hat. 2. Beldloſſen, daß dieſes Miniſterium aus Treue gegen

die Wahrheit genöthigt iſt; ſeinen Einfluß zum Schuß derer zu gebrauchen, welde getabelt

und angeklagt werden wegen ihrer Sympathie mit dem Befenntnißſtand, welchen dieſer

Körper als den des wahren Glaubens der Bibel und der ev.- luth . Kirde einnimmt.

3. Beſdloſſen, daß wir bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge, betreffend die Weſt

Pennſylvaniaſynode, den Proteſt dieſes Körpers gegen die Aufnahme des Rev. 3. N. Groff

nicht berüdſichtigen können. — Derſelbe wurde einſtimmig aufgenommen. " — Als Gegen

ſtüd gegen dieſes offenbar miſſourijde, früber ſo hart angefodtene Verfahren leſen wir

freilich in demſelben Beridt, daß als „ Delegat an die reformirte Synode Ner .

Sumaud und als ſein Stellvertreter Rev. J. N. Groff ernannt worden iſt;“ und ein

noc grelleres finden wir im „ Observers vom 24. Juni. Während nämlich in dem

obigen Bericht bei Gelegenheit der Verhandlungen über das Mühlenberg College bemerkt

wird : „ Die Erecutiv-Committee wurde inſtruirt, keinen jungen Mann an irgend einer

Anſtalt zu unterſtüßen , der zu einer geheimen Geſellſchaft von notoriſc antichriſtlicher oder

undriſtlicher Tendenz gehört, “ leſen wir dagegen im ,,Observers hierüber, wie folgt :

„ Rev. G. A. Hinterleitner brachte eine Reihe von Beſchlüſſen ein, in denen vorgeſdlagen

war, alle geheimen Geſellſdaften aus dem Mühlenberg College auszuſchließen , indem man

dieſelben als ungecignet und mit den Grundſäßen der Kirche unvereinbar erkläre und die

Unterſtüßung der Synode einem jeden Studenten entziehe, der zu ſolchen geheimen Geſell

ſchaften gehört, als welde ihm den Eintritt in das Seminar verſ ließen würden. Nad

bem mehrere Verbeſſerungen und Subſtitute vorgeſglagen und viel Zeit mit der Debatte

darüber vergeudet worden war, wurden die Beſchlüſſe mit 46 gegen 34 Stimmen auf den

Tijd gelegt. "
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Die Evangeliſde Alliance, deren Vertreter am 22. Sept. bis 3. Ortbr. 8. 3. Fich

in New Yorf zu verſammeln beabſichtigen, berüdſichtigt auch der Atheiſt Heinzen, indem

er in ſeinem „ Pionier “ Folgendes veröffentlicht: „ Der Freidenfer- Kongreßi in Neapel

ſollte ein Gegenſaß gegen das verfluchende Conzil in Nom ſein . Bei geeigneter Durch

führung hätte die Entgegenſepung dieſer beiden Ertreme eine bedeutende Wirkung aus

üben können . Das iſt nun vorbei und läßt ſich nicht nacholen. Aber eine andere, nach

unſerer Anſicht weit günſtigere Gelegenheit, für die radifalen Ideen Propaganda zu

madyen, bietet ſich in Amerika dar. Im Herbſt nämlid ſoll in New Yorf ein großes

Concil aller proteſtantiſden Seften der ganzen Welt abgebalten werden. Dies

Concil fann, je nach dem Ausgang, dem Fortſdritte gefährlicher werden , als dasjenige in

Rom, wenn ſeine Wirkſamkeit nicht von vorn herein durch eine entſprechende Gegenwir

kung paralyſirt wird. Eine ſolche Gegenwirkung fönnte ausgehen von einem , gleichzeitig

in New York abzuhaltenden Concil der Freidenfer der ganzen Welt. Selbſt

wenn die Betheiligung von Europa aus, der großen Entfernung wegen, nur gering ſein,

oder ſich auf briefliche Antworten auf die zu erlaſſenden Einladungen beſdränken ſollte,

könnten die hieſigen Deutſchen allein, mit den amerikaniſchen ,, Infidels“ vereinigt, ſchon

eine impoſante Madht auf die Beine und eine gewaltige Agitation gegen das Pfaffen

regiment in Gang bringen. Auch die radikalen Frauen, Frau Roſe an der Spiße, wür

den in die Bewegung hereinzuziehen ſein . Die ganze Welt würde dann erfahren, was

die vielverleumdeten Radifalen eigentlich wollen . Gleichzeitig ließe ſich eine weit gehende

dauernde Vereinigung begründen. Findet unſer Vorſchlag Anklang, ſo erwarten wir von

geeigneten Seiten entſprechende Neußerungen und weitere Vorſchläge zur öffentlichen Dis

cuſſion . Vielleicht würden dieſelben am Beſten von Lokalverſammlungen und Vereinen

ausgehen. Bei einem zu wählenden leitenden Committee würden vor Allen die drei Ver

einigungen zu berüdſidtigen ſein , welche auch die Vorleſungen von Dr. Büchner in's

Werf zu ſeßen unternommen haben, nämlich der Turnerbund, die Union der ,freien Ge

meinden und der Verein zur Verbreitung radikaler Principien . Von der gemeinen

Preſſe erwarten wir natürlich feine Unterſtüßung, weil der Vorſdlag von uns ausgeht. “

3n Herrn Doctor Moldehnte in New York ſcheint nach deſſen neueſten Kunde

gebungen offenbar ein Grabau wieder erſtanden zu ſein oder vielmehr ein Grabauchen ſich

entpuppt zu haben. Der liebe Mann ſcheint in der Zeit, in welcher er ſich aus der luthe

riſchen Kirche America's in die unirte preußiſche Landesfirơe geflüchtet hatte, geſhlafen zu

haben ; ſonſt würde er ſchwerlich Luſt haben, die Flägliche Carriere des Mitters von Buffalo

nod einmal zu verſuchen. Wenn der Herr Doctor, nađdem er kaum die Waffenrüſtung

theologiſch ſein ſollenber Argumente angethan hatte, bieſelbe im ,,Lutheriſden Herold"

vom 9. Juni abgelegt und einen Judas- Brief, den ein ungenanntes Glied der Wisconſin

Synode ihm eingeſendet, zur Waffe gebraucht, ſo ſcheint er damit anzubeuten, daß er bes

reits an ſeines theologijden Wißes Ende angekommen ſei; denn derjenige muß in der

That um Waffen ſehr verlegen ſein, welcher ſeine Sache dadurdy zu retten ſudyt, daß er den

Brief eines malcontenten Synodalgliedes — welche Synode hätte nicht ſolche Subjecte in

ihrem Scoop ? — , das niederträchtigerweiſe mit den Gegnern ſeiner Synode colludirt

und dieſelbe und deren Präſidenten hinterrüds ſchmäht, zu ſeiner Waffe gebraucht. Voraus

zu ſehen , was das Ende eines Kampfes ſein müſſe, der ſo inaugurirt wird, dazu bedarf es

jedenfalls keiner Prophetengabe. Mag ein ſolder Nämpfer ſich auf ein nod ſo hobes

Rob leßen, ſo daß er wie Goliath ſecs Ellen und eine Hand breit hoch“ erſơeint, in

dem Ende des Buffaloer Goliath und anderer Rieſen iſt das ſeinige ſøon hinlänglich

prognoſticirt. W.

Wie Miſſouri die Lutheraner zählt. Unter dieſer Aufſchrift leſen wir im

„ Observer“ vom 24. Juni : „Nach einer Bezugnahme auf die Zahl der Lutheraner in
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ben Vereinigten Staaten und in der Welt fritiſiert der , Lutheran ' die Weiſe, in der nach

den Offenbarungen des Lutheranert die Miſſourier dieſe Zahl mit dem Schwerdt eines

ertremen Symbolismus fürzen : „Mehr und mehr werden wir durd die Erklärungen, die

Miſſouri von ſich ſelbſt gibt, gewahr, daß es außerhalb der Miſſouriſynode ſebr wenig,

wenn noch irgend welches Lutherthum oder lutheriſche Kirche gibt, was dieſes land betrifft.

Und nach der Weiſe, in welcher ein jüngſtes Editorielles jenes Blattes den Dr. Krauth

über die große lutheriſche Conferenz inſtruirte und abfragte, die zu Leipzig gebalten wer

den ſoll und bei welder er und Prof. S. Fritſchel von Seiten des General Council zul

gegen ſein ſollen, desgleichen nach der Art, wie es von Dr. Luthard u. A. ſpridt, ſchließen

wir, daß die Frage : wie viele Lutheraner es gibt, hinfort ſo beantwortet werden muß :

51,500 in der Miſſouriſynode und vielleicht ſonſt noch einige wenige hie und da in

Amerika und Europa, die gegenwärtig von Miſſouri anerkannt und ihm allein bekannt

ſind. Das heißt : da über alle außerhalb der Synode von Miſſouri eine große Unſider

heit herrſcht, ſo iſt es am beſten und gerathenſten, zu ſeßen , daß es in dieſem Jahr unſeres

HErrn, 1870, gerade 51,500 bekannte Lutheraner in der Welt gibt !! Wir veröffentliden

dies mit Vergnügen “, (wäre freilich nicht noth geweſen , erſt zu verſichern ) „ und wünſchen

nur, nicht hinzufügen zu müſſen, daß, wenn bloß diejenigen Lutheraner find, die durch die

fundamentalen Grundſäße des General Council als zu dem Namen wirklich berechtigt

erklärt worden, der , Lutheran ' wenig, wenig, wenn irgend einen, Vortheil vor dem

„Lutheraner hat, und daß die allgemein angenommenen Statiſtiken aufgegeben werden

müſſen, bis die Frage : Was macht zu einem wahren Lutheraner ? autoritatsmäßig ent

ſchieden iſt.“ — Der „ Observera ereifere ſich doch nicht ſo über die „ Fundamentalen

Grundfäße“. Er ſieht ja , die hindern gar nicht, Arianer und Hegelinge, wie Kahnis und

V. Hoffmann , oder dod Semipelagianer unb Chiliaſten, wie Luthardt als gute Lutheraner

zu zählen .
C.

Der Fröhliche Botſchafter in Dayton , Ohio, berichtete fürzlich von ſeiner Secte,

ben Vereinigten Brüdern in Chriſto, daß es in dieſer „ Kirche" immer zu viel an wahrer

kirchlicher Geſinnung gefehlt habe von Anfang an. Vater Otterbein wollte kein Gründer

einer neuen Kirchengemeinſchaft ſein, und als es ſich dennod alſo geſtaltete, da findet ſich

ſchon in ihrer früheſten Geſchichte eine Art Klage, daß es ,,der Kirche an firdlichem Sinn

mangele“ und derſelben viele tauſend Glieder verloren gingen. Es ſcheint ſogar bei

Einigen bis zur Apathie in dieſer Gemeinſchaft geſunken zu ſein , und dieſe herrſcht „nicht

allein unter den Gliedern, ſondern zu viel unter den Predigern, und mag aud in dieſer

Beziehung das Sprichwort gelten : Wie der Hirt, ſo die Heerde. “ Es wird beklagt, daß

es ſogar Prediger in dieſer Gemeinſchaft gibt, welche ihre firdlichen Blätter weder ſelbſt

leſen , noch fiď um deren Verbreitung bekümmern . Solche Prediger ſeien nur ein Hine

derniß in der Kirche, und je eher dieſelben die Kirche verlaſſen würden, deſto beſſer wäre es

für die Kirche. Wo man denkt und wähnt, jede firchliche Benennung ſei redt, da ſteht

man auf der breiten Baſis, auf welcher icon Viele Sciffbruch gelitten. (Ref. Nz.)

Generalfynodiftiſde Weitherzigkeit und deren theilweiſer Grund . Tem

Lutheran and Missionary's vom 23. Juni entnehmen wir Folgendes : „ Doctor

Wedekind von New York, der auf der jüngſten Allgemeinen Presbyterianer -Aſſembly als

Delegat der Gencralſynode erſchien, erſuchte in ſeiner Anſprade die Presbyterianer, die

Generalſynode mit Mitteln zu unterſtüßen , um für das Sammeln der Deutſchen thätige

Schritte thun zu können : Aber freilid : ,, Der Miſſions -Board der Generalſynode berich .

tet, daß am 1. Juni nur noch $594.46 in Caſſe waren , daß er bis zu demſelben Tatum

den Miſſionaren die Summe von $1012.50 ſchuldet und daß bis zum 1. Juli ein Teficit

von mindeſtens $ 2000 in der Kaſſe ſein wird. 14 Geſude um Unterſtüßung mußten

während der leßten 12 Monate aus Mangel an Seld abgewieſen werden .
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Ueber Vereiniguug der Lutheraner. Eine Stelle in dem Bericht des Dr. G.

Diehl über die Verhandlungen der jüngſten Generalſynode, gehalten zu Windoeſter, Va .,

gibt dem „ Lutheran and Missionary “ vom 30. Juni Veranlaſſung zu folgenden Be

merkungen : „ Wir ſind ſehr zu Gunſten einer Vereinigung aller Lutheraner, Nord und

Süd, Miſſouri und aller . Doch ſo lange die vorhandenen Differenzen in der Lehre herr

ſchen , iſt eine ſolche Vereinigung rein unmöglich. Die Wirkungen der jüngſten tbätlichen

Feindſeligkeit gegen die Wabrheit in manchen Gemeinden und Synoden, ſind noch zu neu

und zu ausgedehnt, um zu der Hoffnung auf eine recht allgemeine und herzliche Annahme

der reinen lehren des Worts in nächſter Zeit zu berechtigen . Aber welche Danfopfer ſollten

an dem Tage aufſteigen, an dem diejenigen, die von dem Glauben der lutheriſchen Kirche

abgetreten ſind und doch noch ihren ehrwürdigen Namen beanſpruchen , zu den alten Wegen

zurüdfehren und in herzlicher Einigkeit mit allen, die in der Wahrheit ſtehen, zu dem

Geiſte des Apoſtels ſtimmen würden, die Lehre und die allein zu überliefern und zu beken

nen, die wir von dem HErrn empfangen haben ! Doch beunruhigt uns die Bemerkung in

jenem Beridyt: ,Das Volk kümmert ſich nidt um jene Punfte, über welche unſere Streiter

uneins ſind. Es iſt dies die Bemerkung des Dr. Diehl, eines feinen und gelehrten

Mannes. Aber hier iſt er troß ſeines feinen Geſchids im Irrthum . Mag ſein, daß das

Volf, mit deſſen Gefühlen er gerade beſonders bekannt iſt, fein Intereſſe an den Jrrlehren

nimmt, für welche ſeine Streiter kämpfen. Wir aber wiſſen, daß das Volf, und — wenn

man ſo will die Streiter, die die reinen Lehren des göttlichen Wortes annehmen, bei

Tauſenden, wie ſie zählen, alle eines Sinnes ſind, daß unter ihnen keine ſolche Unterſợiede,

wie Volf und Streiter, beſtehen, und ob ſie in ſolche Klaſſen getheilt werden könnten , daß

doch die reine Lehre des Worts den einen ſo theuer iſt, als den andern . Thatſache

iſt, daß gerade die am meiſten in den Streit gezogenen Lehren ſo einfältig vorgetragen, ſo

Herzlich aufgenommen worden ſind und mit göttlicher Kraft ſo belebend auf ganze Gemein

den gewirkt haben, daß das Volt ſich vor allen Dingen um dieſelben fümmert und, mit

oder ohne Streiter, ſelbſt für die Wahrheit einzuſtehen gedenkt, die einmal den Heiligen

vorgegeben iſt. Die Wahrheit iſt ſtarf und wird ſiegen . Wir hoffen , dem rüſtigen Paſtor

und ehrwürdigen Doctor nicht nachzuſtehen in dem ernſten , brünſtigen Verlangen nadi

einer Vereinigung der ganzen lutheriſden Kirdye ; aber laßt es allewege eine Vereinigung

in der Wahrheit ſein , dann allein wird es eine rechte und bleibende ſein . Das läßt

ſich hören. —

Zwei Gegenbilder, aufgeſtellt vom ,,Observer's in ſeiner Nummer vom 24. Juni :

„ Das erſte : Der Bericht über den Stand der Kirche aus den Protokollen der General

ſynode von 1869. Das zweite : Erſter Jahresbericht des Baards für Innere Miſſion

vom 1. Juni 1869 bis 1. Juni 1870. Beide Documente ſind Eigenthum der Kirche,

und es iſt gewiß recht, daß die Kirche wiſſe, ob die Angaben des Einen durch die des

Andern unterſtüßt werden . Einige Auszüge aus beiden, je nach verſdiebenen Synoden,

mögen einen vergleichenden Einblid gewähren : Hartwid - Synode ad 1. , Die Sache

der Religion bat in Hartwid während des verfloſſenen Jahres ermuthigende Fortſchritte

gemacht. Viele theuere Seelen ſind zur Erkenntniß der Wahrheit gebracht, neue Kirchen

gebaut und einige alte verſchönert werden. Im Ganzen erfreut ſich das religiöſe Intereſſe

innerhalb der Grenzen dieſer Synode eines gebeiblichen Zuſtandes. ad 2. Beiträge der

Hartwid -Synode, (3,994 Communifanten ), für Innere Miſſion $17.19. Synode

von New Jerſey. ad 1. „Unſere Gemeinden befinden ſich alle in einem blühenden

Zuſtand. Eine Anzahl religiöſer Erwedungen wurde berichtet. Im Punkt der Frei

gebigkeit beſſert ſich unſer Volf. Wohlthätige Zwede finden von Jahr zu Jahr eine beſſere

Unterſtüßung . Einige unſerer Gemeinden haben einen ſtarken Zuwachs an Gliedern er

halten . Wir finden unſere Lage hoffnungsvoll. ad 2. Beiträge der Synode von
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New Jerſiy, ( 1,621 Communifanten ), für Innere Miſſion : Nicht Einen Cent. - Norde

Illinoisſynode. ad 1. , In unſeren Gemeinden iſt geiſtliches Leben. In allen

Fundamental -Grundſäßen der Religion ſind wir Ein Herz und Eine Seele. Von Streit

hört man nichts. ad 2. Beiträge für Innere Miſſion , (2,039 Communicanten), $ 50.

- Franfean - Synode ad 1. , Praftiſde Religion wurde gut gefördert. Wir hatten

uns einiger berrliden Erwedungen zu erfreuen. ad 2. Beiträge für Innere Miſſion,

( 1,782 Communifanten) : Reinen Cent. — Summa : Von nabezu 10,000 Communi

kanten ſolder Gemeinden, die als in einem blühenden Zuſtands berichtet worden ſind,

wurde im Lauf eines Jahres für die wichtige Sadhe der Inneren Miſſion die enorme

Summ von $67.19 beigetragen . Brüder, iſt das der gedeihliớe Zuſtand', ſo laßt uns

bitten, daß wir davon befreit werden möchten ." C.

,, Die wahre ſidhtbare Kirche Gottes auf Erden .“ Wenn wir Lutheraner dies

zu ſein, den Anſpruch erheben, ſo zerreißt man ſeine Kleider ob der unerbörten Anma.

bung, der wir uns damit ſchuldig machen ſollen . Wie wir aus der „ Reformirten Kir.

chenzeitung“ vom 21. Juli erſehen, ſpricht die Neformirte Kirde daſſelbe an . So leſen

wir u . a . baſelbſt : „ In den Befenntniſſen der Reformatoren wird ſie die reformirte

Kirche genannt, weil ſie ſo wenig eine neue Kirche, als eine einzelne Kirche unter

vielen ſein will. Nichts weiter will ſie ſein, als die nach dem Evangelium wiederherge

ſtellte urſprüngliche apoſtoliſơeund fatholiſcheKirche... Aus demſelben Grunde forſden

wir nicht, welches der beſondere Beruf der Reformirten Kirche iſt. Sie will feine beſon

dere Kirde oder ,Sonderfirche' ſein, wenn auch ein großer Theil der Chriſtenbeit von ihr

geſondert iſt. Sie bat nie einen anderen Anſpruch erhoben, als eben das zu ſein , was

die Kirce nad Bottes Willen ſein ſoll und zur Zeit der Apoſtel geweſen iſt. Alles, was

dazu gehört, das macht ihren Beruf aus. Würde ſie Einzelnes herausleſen nnd das

Uebrige fabren laſſen, ſo wäre ſie in der That eine Sonderkirche, das heißt, cine Secte. "—

Zwar können wir den Anſprud , den hiernach die Ref. Kirche macht, ihr nicht zugeſteben ;

erſt müßte ſie ihre mancherlei gefährlichen firirten Sonderlehren, g . B. von der Perſon

Chriſti, von den Sacramenten, van der Prädeſtination , fahren laſſen ; niớts deſto weniger

freuen wir uns dieſer Sprache in unſerer ſælaffen, indifferentiſtijden Zeit. Ein Jrr

thum , welcher darum feſtgehalten wird, weil man ihn für Wahrheit hält, iſt niớt ſo ge

fährlich, als das unioniſtiſche Verzweifeln an aller Wahrheit und die Gleimaçtung der

Wahrheit und des Irrthums.

Eine Conferenz der Syuode von Nord : Carolina über Hanzelgemeinſchaft.

Dem „ Observers vom 1. Juli entnehmen wir Folgendes : „ Die öſtliche Conferenz der

Synode von Nord-Carolina faßte auf ihrer lebten Verſammlung folgenden Beſchluß :

Beſchloſſen, daß wir als Conferenz den Austauſch von Kanzeln oder die Kanzel -Gemein

ſchaft mißbilligen, indem wir glauben, daß ſie den Intereſſen unſerer Kirde und des

Reiches Chriſti ſcädlidy und verderbenbringend iſt. — Die Paſtoren C. H. Bernheim und

9. D. Bowels waren die einzigen Glieder des Lehrſtandes, die ſich dabei eingefunden

batten .“ – C.

Merkwürdiger Beidluß von Presbyterianern über die Laufe Anderss

gläubiger. In derſelben Nummer des „ Observer “ leſen wir : „ Die ſüdliche allgemeine

Presbyterianer - Aſſembly beſchloß auf ihrer legten Verſammlung in Louisville, daß die

Taufe der Unitarier, der Papiſten“ ( !) „ und der Campbellites unträftig ſei."

II. Ausland.

Uebertritte von Römiſchen . Die Augsburger Zeitung berichtet aus Leipzig, tak,

in Folge der jüngſten Vorgänge auf dem Concil, Dr. Aug. Schent, Profeſſor der Botanit

in jener Stadt, von der römijchen Kirche ausgetreten und ein Glied der lutheriſơen Kirde
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geworden iſt. Ein anderes deutſches Blatt ſagt, daß man in der Stadt Gräß einen

Maſſen . Austritt der dortigen Katholifen aus der Gemeinſdaft mit Rom beſorgt, im Fall

das Unfehlbarkeitsdogma von dem Concil angenommen werden ſollte. ( Luth . Stand . )

Aurheffen . Das Braunſchweiger Kirchenblatt vom Monat Mai ſchreibt: „ In

Kurbeſſen hat ſich die ganze lutheriſche Geiſtlidfeit Oberbeſſens, mit ihrem Superinten

denten Kümmell an der Spiße und mit ihren Gemeinden hinter ſich, ſich unbedingt gegen

die Competenz der Vorſynode und gegen die Gültigkeit der Beſchlüſſe derſelben erklärt und

wird bei ihrem lutheriſchen Befenntniſſe und dem Nicht ihrer alten kirchlichen Verfaſſung

feſt bleiben, es fomme, was da wolle . Mit ähnlicher Entſchiedenheit haben ſich 67 Geiſt

lide der „ reformirten " niederheſſiſchen und der unirten hanauiſchen Kirche ausgeſprochen,

und auch zu ihnen ſtehen ſicher nicht wenige ganze Gemeinden und zahlreiche Gemeinde

glieder. Das preußiſde Kultusminiſterium hatte inzwiſden (Qon eingelenft. Aber wir

können der Freude über dieſen Sieg firdlichen Rechts und firdlider Freiheit uns nicht

recht freuen . Denn aufgegeben wird ohne Zweifel nur dieſer Weg, aber nicyt das Ziel.

Vielmehr wird man nun die Mauern des Nechts und des tapfern Mannesmuthes,

denen man einſtweilen zurüdweiden muß, langſam zu zerbrödeln ſuchen : und es iſt weit

ſchwerer, das zu verhindern , als einen Sturm abzuſchlagen . So wird die Entſcheidung,

je länger ſie hinausgeſchoben wird, wahrſdeinlich deſto ungünſtiger für die Kirche Gottes

liegen . Der HErr gebe, daß die tapfern Herzen ſeiner Streiter in Heilen auch in der Ge

duld ſich bewähren und der langen Belagerung ſo erfolgreich widerſtehen, wie ſie dem erſten

Sturm widerſtanden haben !

Unfehlbares Lehramt der Bildöfe . Hierüber läßt ſich Dr. Münfel, wie folgt,

aus : „ Was nüßt das ſo viel gerühmte unfehlbare Lehramt der Biſchöfe, was nüßen ihre

Kirchenverſammlungen, wenn der unfehlbare Pabſt alles allein entſdeiden kann ? Die

Kirchenverſammlungen ſind entweder ein koſtbarer firchlicher Lurus in Lehrſachen, oder eine

demüthigende Schule für die Biſchöfe, die mit ihrem unfehlbaren Lehramte zuſammen

berufen werden, um ſich vom Pabſte belehren und ihrer etwaigen Irrthümer überweiſen

zu laſſen . Das zweite und vierte Capitel antwortet darauf : ,Die Unfehlbarkeit iſt dice

ſelbe, ob ſie in dem römiſchen Pabſte als dem Haupte der Kirche, oder ob ſie in der ge

ſammten lehrenden Kirche mit dem Haupte vereinigt zu erbliden iſt.“ Weld ein feiner

Urtheilsſprud ! Der Pabſt ohne Concil und Biſchöfe iſt ebenſo untrüglich , als Pabſt und

Concil zuſammengenommen . Der allereinfadiſte Schluß daraus iſt folgender : Pabſt und

Concil ſind unfehlbar; ferner, Pabſt + 0 (und Null, das heißt, ohne Concil) ſind auch

unfehlbar ; alſo iſt das Concil gleich 0. Das iſt mathematiſch bewieſen. Nachdem nun

die Biſdöfe zu bloßen Nullen gemacht ſind, werden ſie nod obendrein wie die Gimpel be

handelt. Es wird ihnen vorgeplaudert : Weit entfernt, daß dieſe Gewalt des Pabſtes ſich

der regelmäßigen und unmittelbaren Gewalt der biſchöflichen Gerichtsbarkeit entgegenſeße,

wird dieſe vielmehr von dem oberſten und allgemeinen Hirten beſtätigt, geträftigt und ver

theidigt. Das müſſen ſie glauben, wiewohl ſie es nicht ſehen, vielmehr vor Augen ſeben,

daß der Pabſt die Fettſtüđe ihres Amtes verzehrt und ihnen nur Sehnen und Knochen

übrig läßt . Willenlos ſind ſie ſeiner Macht übergeben, und mit unterthänigem Sdyweigen

müſſen ſie gehorcyen , gerade als wenn unſer Herr Gott ſelbſt auf dem Stuble Petri jäße

und jeden verfluchte, der ihn nicht für den höqſten und allgemeinen Richter der Welt

anerkennte."

Abnahme der theologiſden Studenten und Candidaten . Deutſche Zeitungen

berichten : ,, Die Zahl der Theologie Studirenten und Candidaten iſt nach ſtatiſtiſchen Er

mittelungen in den meiſten Ländern Deutſchlands im Rüdſdritt begriffen . Auf den alt

preußiſchen Univerſitäten iſt die Zahl der inländiſden Theologen ſeit drei Jahren um

20 Prozent geſunfen, von 891 auf 714. Dadurd, daß mande Altpreußen auf auswär
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tigen Univerſitäten ſtudiren, wird keine bedeutende Verbeſſerung hervorgebracht. Nechnet

man Neupreußen hinzu, ſo ſtellt ſich das Verhältniß nicht weſentlich anders. Die Zahl

ber wahlfähigen Candidaten hat noch um ſo mehr abgenommen, als manche nad dem

Studium noch in andere Fäder übergeben. Wenn 1865 die Zahl der wablfähigen Can

didaten noch 335 betrug, ſo iſt ſie 1868 auf 225 gefallen. In Neupreußen, in Hannover

und Holſtein iſt der Candidatenmangel ſchon fühlbar genug, und in Mitteldeutſchland ſoll

es nicht beſſer ſteben . Unter den Univerſitäten übt gegenwärtig Leipzig die größte theolo

giſqe Anziehungskraft aus. Es hat 209 Ausländer, nädyſt ihm Tübingen 139, Erlan

gen 81 und Berlin 38, alío Berlin , die von Nichtpreußen am meiſten beſuchte Univerſität

Preußens, nicht mehr als die freiſinnigen Jena und Heidelberg . Man geht tabin, wo

man entweder der lutheriſchen Theologie etwas näher kommt, oder doch eine wirfliche bib

liſche Theologie erwartet.“ ( Evangeliſt.)

Ueber eine neue Schrift bon Dupanloup wird der Allgemeinen Zeitung aus

Nom mitgetheilt: Die internationale Commiſſion der Minderheitsbijcöfe hatte das Be

dürfniß empfunden, daß die ho widytige Frage von der zu dogmatiſden Defreten erfors

derlichen moraliſden Unanimität in einer eigenen Schrift beleuchtet werde, und Tupana

loup hat ſich dieſer Aufgabe unterzogen. Er ließ hierüber eine Brojdüre in Neapel

druden und legte ſie den Vätern des Concils vor. Darin zeigt er zuerſt an der Geſdiďte

aller für öfumeniſch geltenden Concilien, daß die Beſtimmung der moralijden Einſtimmiga

feit nie verleßt und, wie namentlich auf dem Concil zu Trient, von dem Pabſte ſelbſt an

erkannt und feſtgehalten wurde. Hierauf hört er die Urtheile der größten Theologen aller

Zeiten ab, darunter des Vincenz von Lerins und des Auguſtinus, und der Pätſte leo I. ,

Vigilius und Gregor des Großen, welche alle darin übereinkommen, daß die moraliſche

Einſtimmigkeit die unerläßliche Bedingung für ein Glaubensdefret ſei. Die weitere Aus

führung bei Dupanloup iſt folgende : In Fragen der Disciplin und der canoniſơen Ge

fere genüge die numerijdie Mehrheit, da Feſtſtellungen auf dieſen Gebieten auď wieder

abgeändert werden könnten, aber für ein Dogma bedürfe es der moraliſchen Einſtimmiga

keit des Concils und der Kirchen, von deren Glauben ſie Zeugniß ablegen ; anders wäre

der Katholicismus vernichtet . Der päbſtlichen Unfchlbarfeit aber ſtanden große Theologen

und theologijde Schulen ſrüherer Zeiten entgegen und gegenwärtig auf dem vaticaniſden

Concil eine Anzahl von Biſchöfen , ſwelde große Kirchen und große fatholijde Nationen

vertreten . Ein Concil ſei nur dann unfehlbar, wenn auf demſelben die Bild öfe der ge

ſammten Kirche den ſeit dem Urſprunge derſelben vererbten Glauben bezeugten . Die

Mehrheit müſſe daber die Minderheit auf dem Wege freier Discuſſion zu ihren Anſichten

bekehren oder ſelbſt in ihrem Vorgeben inne halten . Wollte ſie dieſe mit der brutalen

Kraft der Zahl unterdrüden, ſo wäre dies unconciliariſch und unerbört in der Kirden

geſõidute. Nicht bloße Wahrſcheinlichkeit, ſondern zweifelloſe Siderheit ſei bei der Tigo

cuſſion eines Dogmas gefordert, aber dieſe feſte Ueberzeugung von der Wahrheit der

päbſtlichen Infehlbarfeit beſtehe bei einer bedeutenden Anzahl hervorragender Mitglieder

des Concils nicht. Wollte man aber troßdem dieſelbe definiren , ſo würde ein ſolớcs Un

ternehmen anzeigen, daß man ſich für den Richter und Herren, nicht für den Tepoſitar

und Zeugen des Glaubens balte . Nur eine Minderheit, welche ein Dogma leugnen

würde, das immerwährend Glaube der Kirche geweſen , wäre im Unredite ; nicht aber die

jenige, welche die Dogmatiſirung einer Lehre verwerfe, die nie als Glaubensſaß gegolten .

Auch der Pabſt vermöge durch ſeine Autorität der Entſcheidung einer bloß numerijen

Mehrheit nicht die Dignität eines Dogmas zu verleiben, denn er verfündigte Glaubengs

beſchlüſſe nur sacro approbante concilio , aber ohne moralijơe Einſtimmigkeit habe das

Concil nicht approbirt. Der Biſdof von Orleans wendet ſich mit dieſen ſeinen Ausfüh

rungen vorzugsweiſe gegen die ,,Civilta “, welche bekanntlich den entgegengeſebten Stand
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punft geltend zu machen verſuchte und er wirft die Frage auf : Befinden wir uns auf einem

Concil oder nicht ? Iſt das Erſtere der Fall, ſo müſſen die conciliariſchen Regeln beobach-

tet werden, ſonſt läßt man eine große Verſammlung von Biſchöfen bloß die Rolle einer

Schauſtellung ſpielen. Weiter macht Dupanloup auf die Stürme und unabſehbaren

Uebel aufmerkſam , welche aus der Definition der päbſtlichen Unfehlbarkeit für Kirche und

Pabſtthum ſich ergeben würden. Und er ſdließt endlich in folgender Weiſe : „ Wenn

jemals die moraliſde Einſtimmigkeit für eine bogmatiſche Entſcheidung nothwendig war,

ſo iſt dies bei einem Concil wie das vaticaniſde der Fall, wo man 276 italieniſche Biſchöfe

zählt, von denen 132 dem Kirchenſtaate angehören ; dann 43 Cardinäle, von denen

23 feine Biſchöfe ſind oder keinen biſchöflichen Stuhl einnehmen ; weiter 120 Erzbiſchöfe

oder Biſchöfe in partibus ; endlich 51 Aebte oder Ordensgenerale, während die Biſchöfe

aller fatholiſchen Länder von Europa, mit Ausnahme von Italien, auf die Zahl von

265 ſich belauſen , ſo daß alſo die Patriarchen , Primate, Erzbiſchöfe und Diöceſanbiſchöfe

der ganzen Welt íçon den italieniſchen Diöceſanbiſchöfen allein gegenüber in der Minder

heit ſind. Auf einem in ſolcher Weiſe zuſammengeſepten Concil fann niemals die ein

fache Mehrheit entſcheiden, um ſo weniger, wenn auf demſelben ſich noch die perſönliche

Intervention des Pabſtes fühlbar macht, wenn ſo viele beträchtliche Hemmniſſe der Frei

heit den Biſqöfen auferlegt werden, wenn die Frage (über die Unfehlbarkeit) des Pabſtes

rüdſichtslos und gewaltſam nur durch einen neueſten ſouverainen Act, durch eine Art von

Staatsſtreich zur Berathung gebradt worden iſt; wenn ſchon Beängſtigung der Gewiſſen

entſteht und Aufſehen erregende Schriften, Zeichen tiefer Beſorgniſſe der Gläubigen, in

Ilmlauf kommen ; endlid wenn die Biſchöfe ſelbſt ihrem gepreßten Herzen einen Aufidrei

entſchlüpfen laſſen , welden die ganze Preſſe wiederholt. Bei ſolcher Lage der Dinge Alles

durch einen Mehrheitsſtreich zu beendigen, iſt unmöglich. Geſchieht es aber doch, ſo iſt

alles Unheil zu befürchten. Und das bin ich nicht allein , das ſind hundert Biſchöfe, welde

ſagen : Wir würden auf unſerem Gewiſſen eine unerträgliche Laſt empfinden . Und unſere

Befürchtungen wären, daß der öfumeniſde Charakter dieſes Concils in Zweifel gezogen

würde, daß ein reicher Stoff den Feinden der Religion dargeboten wäre, um den beiligen

Stuhl und das Concil anzugreifen, und daß überhaupt das Concil in den Augen des

chriſtlichen Volkes ohne Autorität ſein würde, wie wenn es fein wahres, kein freies Concil

geweſen wäre. Und in ſo bewegten Zeiten, wie die gegenwärtigen ſind, könnte man ſich

wohl fein größeres Unheil denken ! "

Aus Livland kommt die Nachricht, daß einer der hervorragendſten Theologen und

Univerſitätslehrer, Profeſſor Dr. Moriß Engelhardt in Dorpat, wegen einer fürzlich

gehaltenen Predigt denuncirt und nach St. Petersburg citirt worden ſei, um ſich daſelbſt

vor einem geheimen Unterſuchungs - Committee zu verantworten. Die Nachricht macht

viel Aufſehen, und man hört vielfach die Befürchtung ausſprechen , die Abweſenheit des

Naiſers werbe von den Feinden der Deutſchen ſowohl znr Berurtheilung dieſes ausgezeid

neten Patrioten, als auch überhaupt zu neuen Gewaltſdritten gegen die Oſtſee-Provinzen

ausgebeutet werden. (Ref. Kirchenztg.)

Aus Nom. Die „ Unita Cattolica“ redet in einem längeren Artifel den Bi

ſchöfen , welche gegen die Proclamation der Unfehlbarkeit ſind, in's Gewiſſen . Sie ſchlägt

den Herren vor : 1. „ Jeder Biſchof frage ſich ſelbſt vor Gott : ſt's aus Liebe zur Kirde,

daß ich die Definition der Unfehlbarkeit des Pabſtes bekämpfe ? Iſt in dem von mir ge

faßten Beſchluſſe gar nichts Weltliches ? 2. Der Biſchof rathe ſich ſelbſt das, was er

einem Andern rathen würde, der ihn um ſeine Meinung fragen würde und davon ſein

eigenes Votum abhängig machte. 3. Der Biſchof denfe ſic , daß er ſofort nach dem Vo

tum ſterben werde. 4. Er ſtimme ſo, daß er vor dem ſchredlichen Richterſtuhle Gottes

von ſeiner Abſtimmung Redenſaft ablegen könne. Wird er Gott antworten, daß er
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mit Rüdſicht auf die öffentliche Meinung nicht für die Unfehlbarkeit geſtimmt hat ? Doer

aus Devotion gegen die Grafen Beuf und Daru ? Wird er ſagen, daß er mehr den

Artifeln Döllinger's, den Büchern des Janus, als dem heiligen Thomas von Aquin und

St. Franciscus von Sales geglaubt hat?" Dieſer Artikel des officiellen Blattes der Curie

hat hier einiges Aufſehen gemacht, und die feden Inſinuationen, von denen er geſpidt voll

iſt, ſowie die Unverſchämtheit, mit der ein einfacher Prieſter ſo zu Biſchöfen ſpricht, haben

unter den Bildhöfen der Minorität nicht geringe Entrüſtung erregt. Aber Don Margotto

fühlt ſich unter der Aegide des päbſtlichen Shußes. Er behandelt die Oppoſitionsbiſdöfe

als Böſewidter, während ſein franzöſiſcher College ſie als Schwacköpfe darzuſtellen liebt . -

Uebrigens iſt ſeine Ermahnung nicht ganz vergeblich geweſen . Denn die päbſtliche lin

fehlbarfeit iſt mit einer ziemlich bedeutenden Majorität defretirt.

Dämpfer für die Ritualiſten . Nachdem dieſe in England ſo lange mit dem

Natholizismus geliebäugelt und ſo viele in die katholiſche Kirơe hinüber verführt haben,

wird ſeit einiger Zeit tas liebäugeln mit der morgenländijden griediſden Nirde Mode

bis zur Läderlidfeit und Abgeſchmacktheit. läßt ſich einmal unter ihnen eiu griechiſcher

Würdenträger mit ſeinem wunderſchönen bunten Node ſehen , ſo ſind ſie außer ſidh, als

hätte ſich ihnen die Herrlichfeit Chriſti geoffenbart. Ihre Seele dürſtet nad firclidem

Pomp und firdliden Ceremonien ; und falls nun der Geheime Staatsrath in einem jeßt

( d )webenden Prozeſſe gegen ſie, namentlich gegen die Brotverwandlung im heiligen Abend

mahle oder gegen die wahre Gegenwart des Leibes entideiden, und alſo ihr Meßgepränge

zu nichte machen ſollte ; ſo werden ſie entweder eine ,,freie katholiſde Kirde" bilden, oder

die ,,ehrwürdige Kirdie von Conſtantinopel um ein neues Apoſtolat angehen . “ Von der

römiſchen Kirche iſt keine Rede mehr. Was hat ſie ſo gauz aus der Luft gethan ? Das

hat das römiſche Concil gethan . Puſcy, das Haupt der Ritualiſten, hat nady Nom gemeldet,

daß ſie, die Ritualiſten, fortan der römiſchen Kirche den Abſagebrief (diden müßten, weil

das Concil den Pabſt für unfehlbar erklären wolle. Nun iſt die Erklärung in voller

Arbeit, und da fommt den Ritualiſten das Gefühl, daß es eines Engländers unwürdig

ſei, dem Pabſte den Staub ſeiner herrſcſüchtigen Einfälle von den Füßen zu leden.

( Münfel's Neues Zeitblatt .)

Dr. Müntel ſchreibt in ſeinem Neuen Zeitblatt vom 17. Juni : „ Wenn der Pabſt

ſidy auch anſchidt, auf dem Naden der Biſchöfe den Stuhl des Antiļriſto zu erſteigen,

ſo muß man doch nur auf den Knicen vor ihm liegen und ihn mit der Rotte der hiſtorijd

politiſchen Blätter anbeten .“ – So ſcheint alſo doch auch Herrn Dr. Münfel endlid ein

Liớht aufzugehen und durch die neueſten Ereigniſſe in Nom flar zu werden, daß der Pabſt

doch wohl der Antichriſt ſei.

Communismus. Im Mai tagte der zweite Congreß der ſocial - demokratiſden

Arbeiterpartei in Stuttgart. Es wurde dabei für eine geſellſchaftliche Nothwendigkeit

erflärt, alles Aderland in gemeinſchaftliches geſellſchaftliches Eigenthum zu verwandeln .

Zwar ſoll einſtweilen nur mit Staatsdomänen, Kirchengütern u . ſ. w . der Anfang gee

macht werden ; obgleich jedoch wohl viele Landeigenthümer gegen leßtere Verwandlung an

ſich nicht viel einzuwenden haben werden , ſo dürfte dies tod ihre Sympathieen für dieſe

Maßregel dämpfen, daß dieſelbe nur den Anfang bilden ſolle, nad deren Durcjeßung

man an das Aderland der Privateigenthümer zu gehen gedenkt.

Lod. In Ne cießen bei Dresden ſtarb am 18. Juni Dr. Eduard Vehie ,

welwer bekanntlich im Jahre 1838 zu der ſächſiſch -lutheriſchen Auswanderungegeſellſdaft

gehörte, aber bald von Amerifa nadh Deutſdland zurüdfehrte, Spiffbrud am Glauben

litt, aber durch Gottes Gnade wieder zum Glauben fam .



Lehre und Wehre.

Jahrgang 16. September 1870. No. 9.

( Eingeſandt von Paſtor Franz Somitt. )

Zur Beantwortung der Frage : ob die Eingehung der Ehe eines

Wittwers mit ſeiner verſtorbenen Frau Schweſter göttlich

verboten iſt oder nicht?

Vorbemerfung. Ueber dieſe, nicht nur innerhalb der deutſchen

Kirche ſeit dem Zeitpunkte, da der alte, fich ganz und gar dem Schrift

princip unterwerfende, lutheriſch - poſitive Geiſt zu weichen anfing,* )

bewegte, ſondern auch in England ſeit längerer Zeit einen Streitpunkt

zwiſchen der Hochfirde und den meiſten Dilſenters bildende, Frage ſcheint deß

halb ſo viel Unflarbeit entſtanden zu ſein , weil man auf der dieſe Frage

negirenden Seite meiſtens überſeben hat, daß bei Entſcheidung einer Contros

verſe über ein menſchlides Geſetz ſchon vor allem der Geſellgeber

ſelbſt, als die untrügliche Autorität, ausſchließlich zu befragen und zu hören

iſt, wie viel mehr bei der Deciſion dieſer, das göttliche Geſez betreffenden

Streitfrage. Sodann hat man auch in neueſter Zeit, ſowohl in Deutſchland

als hier,**) verſucht, derartige, bas ſociale Leben mit berührende Fragen mit

*) Uebrigens handelte es ſich in den beſſern Zeiten der lutheriſchen Kirche bei den

Controverſen über derartige Ehe -Gefeße meiſt gar nicht in der Dogmatif und Ethik um

die Frage, ob eine Ehe in den Lev. 18. verbotenen Graben erlaubt ſei, oder nicht, ſondern

in der Caſuiſtit darum , wie ſolche einmal geldloſſene Verbindungen zu betrachten,

ob ſie zu toleriren oder unter allen Umſtänden aufzulöſen ſeien ; ein Beweis dafür, daß

die erſtere Frage meiſt beiderſeits verneint wurde.

**) Das Verdienſt, dieſe Grundſäße hier importirt zu haben, daß Obrigkeits

Autorität über Gottes Wort gebe, weil ja Gott die Obrigkeit eingeſeßt habe, alſo bas,

was die Obrigkeit beißt, dadurch göttliche Ordnung werde ( eine Verwechſelung der causa

principalis, Gott, mit der causa ministerialis , Obrigkeit, und der miniſterialen Urſaơe

mit der Wirkung ) — Principien, die über die deutſchen Kirden ſo namenloſes Unheil zur

Freude des Teufels bradyten und der Einführung der Union als Feigenblatt dienen muß

ten, — dieſes Verdienſt, wie ſo manches andere ( !), iſt gewiß Herrn Prof. G. Fritſchel

17
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vollſtändiger Ignorirung des göttlichen Geſebes, ja mit Dementirung desa

ſelben, einfach durch die Verweiſung auf die betreffenden Geſeße der weltlichen

Obrigkeit zu beantworten , und dieß nicht nur als genügend für bürger

lide Ehrbarkeit erklärt, ſondern audy greulicherweiſe ſogar mit Mißbrauch

des Art. XVI. der Apologie ausdrüdlich ſich ſo ausgeſprochen, daß in

„äußerlichen leiblichen Dingen " der Chriſt allein ein gutes Gewiſſen be

wahren könne, welcher ſich an Landredyt und Staats- Geſcze hält, wobei ge

radezu die Ausnahme weggeſtrichen iſt, daß das blos ſo weit geht, als Gott

in ſeinem geoffenbarten Worte nichts anders ſagt. In leşterem Falle hören

Chriſti Schafe eben nur Chriſti, das iſt, die Stimme Gottes Worts, möge es

fich da um Rechte, die die bürgerliche Obrigkeit auch den Chriſten als Bür

gern des Staats einräumt, handeln , oder um Pflichten, die ſie den Unter

thanen auferlegt.

I. Soll für alle Menſden die Abſdhließung einer derartigen Ehe

göttlich verboten ſein , ſo muß ſid, ein ſolches Verbot hell und un

mißverſtändlid in der Schrift Alten oder Neuen Teſtaments vorfinden ,

und zwar bei altteſtamentlichen Stellen ſich als ein Theil tes Moral

Gefeßes und Naturredyts ausweiſen.

Anmerkung 1. Nichts fann als göttlich verboten auf die Gewiſſen

gelegt werden , was ſich nicht in Gottes Wort klar und deutlich als von Gott

verboten ſei es mittelſt eines allgemeinen, oder eines Specialverbots

findet, denn das hieße zu Gottes Wort hinzuthun. Was aber in der Schrift

ſich als Verbot des Moral- und Natur-Geſebes ausweiſt, davon fann auch

kein Menſch dispenſiren , denn das hieße dason thun .

Anmerkung 2. Haben wir es nun mit altteſtamentlichen , ſpecieller

mit Moſaiſchen Geſeben, zu thun, ſo iſt, ehe wir die Gültigkeit eines ſolchen

Geſekes, auch für die Zeit und Perſonen des Neuen Bundes , feſtſtellen, zuvor

auf Grund ganz objectiven Schriftſtudiums zu unterſuchen , ob dasſelbe auch

wirklich zu dem für alle Zeiten und für alle Menſchen gültigen Naturrecht

und Moralgeſetz gehört, oder einen Theil der ſpeciell für die Juden, nämlids

das Volt des Alten Bundes, beſtimmt geweſenen , entweder politiſchen oder

rituellen Geſeke Gottrs biltet.

nicht abzuſprechen , und er möge ſeine Lorbeeren dafür tragen ; wir unſeres Theils wollen

trog Fritſchel'ſdem Grimme und verädytlidhem Bemitleiden feſt bleiben bei dem göttliden

„ QÙIDS ya" ; alles, was uns Gott ſelbſt lehrt, gläubig annehmen und „ in aller

Unſguld und Herzenseinfalt nachſprechen " ; ſollte auch Fritível auf ſeinen Spazier

gängen, die er unter ſo mächtigem Geklingel (daß wohl die hohlen Töne des Erbreids ,

auf dem er marſcirt, nicht gehört werden) nach den Gebieten der Geſdichte, ter Nedts

lehre, Nationalöfonomie 2. Behufsgenauerer Unterſuchung ", maďt, ob wahr

iſt, was Gottes Wort ſagt, „ ein viel anderes Reſultat “ uns vorſchwindeln.

Vgl. „ Theol. Monatshefte. 1870. März, April, namentlid S. 80. 81. 101 .
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II. Da ſich obige Frage in dem Neuen Teſtament nicht init ſolcher

Klarheit decidirt, daß daraus Gewiſſen gelöſt oder gebunden werden

können, ſo haben wir zur Beantwortung der Frage auf das Alte Teſta

ment zurückzugeben ; tafelbſt finden wir die verfdyiedenen Ehe-Verbote

zwiſchen gewiſſen Verwandtſchaftsgraden namentlich Levit. 18. und 20.,

als an dem Sitz der Lehre hievon. Zuerſt iſt daher zu prüfen, ob jene

Ehe - Geſeße zu dem, ſpeciell für die Jøraeliten beſtimmt geweſenen, alt

teſtamentlichen Staats- und Ceremonialgeſek gehören, oder aber den Cha

rakter der Zugehörigkeit zum allgemein verbindliden Inhalt des Moral

Geſetzes und Naturrechts beſißen. Leßteres bejaben wir und ſtüßen und

dabei auf folgende Gründe :

wegen des Tadels und der Beſtrafung aud der Veiden

für die Verleßung dieſer Verbote, ſogar vor ausdrüdlicher Pro

mulgation derſelben, Levit. 18, 3. 24. 25.;

wegen der Worte in der Einleitung zu den Verboten, Vers 5.:

,,der wird dadurch leben " ;

weil die heil. Propheten ſelbſt Theile dieſer, Ein integriren

des Ganze bildenden , Ebe- Verbote unter Sünden wider das Moral

Geſeb aufführen, Hel. 22, 10. 11. Amos 2, 7.;

aus dem Gebrauch, den ſowohl der Täufer Johannes, Marc. 6,

18., als auch St. Paulus, 1 Cor. 5 , 1., von Theilen dieſer Verbote

zum Zwed evangeliſcher Kirchenzucht machen ;

aus der beſonderen Hinweiſung St. Pauli bei der Beſtrafung des

Inceſtes 1 Cor. 5, 1. darauf, daß dieſes Gefeß, ſoweit es die Ehe

mit der Stiefmutter anbelangt, zum Naturrecht gehöre;

aus den ſpeciell angeführten erſchredlichen Drohungen und

Flüdyen, die Gott auf Umgehung aller dieſer Verbote ausdrüdlich

für die Juden legt, Lev . 20,9-20. Deut. 23, 2. 7. 8. 9. 23 .

ſchließen wir zwingend auf die Zugehörigkeit dieſer Verbote zum Moral

Gefeße und Naturrechte. Wenn man dieſelben an den Prüfſtein für alles

Moral-Geſetz, an das Gebot der Liebe ( Nöm. 13, 9. ), legt, ſo ergibt ſich

audy dasſelbe Reſultat.

Anmerkung 1. Es nöthigten die ſpeciell jüdiſchen Ceremonial- und

Civilgeſete die Heiden nicht zum Gehorſam , bradyten daher im Ueber

tretungsfalle die Nicht-Juden audy nicht in Strafe. Bei Erlaſſung dieſer

Verbote aber ſtellt Gott ſelbſt die Heiden den Juden als warnende Erempel

vor und ſpricht es klar aus, daß die Kanaaniter für die vor ausdrück

lider Promulgation des Geſetzes geſchehene — Verlegung, - „ für ſolche

Miſſethat" heimgeſucht, ja ausgerottet werden ſollen , Lev. 18, 3. 24. 25 .

Der Umſtand, daß Gott vor ausdrüdlicher Promulgation des Gefeßes
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die Webertretung ſtraft, zeigt, daß es zu dem für alle Zeiten gültigen

Naturrechte gehört ; ſowie Gott dadurch, daß Er auch an den Heiden die

Uebertretung ſtraft, uns ſelbſt ſagt, daß er dieſes Ehe-Gefeß unter das für

alle Menſchen gültige morale rechnet, wie Er es auch verbotenus auf die

unter Jsrael wohnenden Colonen ausdehnt, Vers 26 .

Anmerkung 2. Es wird das ganze Ehe-Geſet lev. 18. und ins

beſondere das Generalverbot v . 6. mit folgenden Worten von Gott eins

geleitet : „ Denn welcher Menſch dieſelben thut, der wird dadurch leben “,

V. 5. Der Natur des göttlichen Geſeßes nach können dieſe abstract da

ſtehenden Worte allein auf ein Moral - Geſek Bezug haben ; auch die

Schrift - Analogie nöthigt uns dieſe Annahme auf; wenn Chriſtus ſagt:

,, Willſt du aber zum Leben eingeben , fo thue die Gebote" , Matth . 19 , 17 .:

,, Thue das , ſo wirſt du leben “, Luc. 10, 28.; und St. Paulus ſqyreibt:

,,Der Menſch, der das Geles thut, der wird leben ", Gal . 3, 12. , ſo wird

fein Chriſt leugnen , daß ſich ſolche Verheißungen - abgeſehen von der Uns

möglichkeit des Haltens von Seiten der Menſchen — allein auf den Dekalog

beziehen . Wenn nun aber das vollkommene Halten der Ehe- Geſeke Lev . 18 .

gleiche Verheißungen hat, ſo iſt klar, daß ſie auch dem Inhalt des Dekalogs ,

alſo des Moral - Geſekes, angehören .

Anmerkung 3. Das ganze Ehe- Geſet lev . 18. wird uns von Gott

fünfmal als Ein Ganzes vorgeſtellt, deſſen ſämmtliche Theile organiſch

damit verbunden ſind : Vers 24.: , in dieſer feinem ", „ in dieſem allem " ;

V. 26 .: ,,Dieſer Greuel Feine" ; V. 27.: ,, A11e folde Greuel" ; B. 29.:

,, Dieſe Greuel " . Es folgt hieraus , daß die Stellung vor Gott, die nun

demnach einzelne Stüde dieſes Geſammtgeſetzes einnehmen , auch dem ganzen

diesfallſigen Geſeße und jedem andern damit organiſch verbundenen Theile

zuzu meſſen iſt. * ) Alſo, wenn die Propbeten einzelne Punkte des Geſebes

ale Stücke des Moral - Gefeßes aufführen , wie Hej. 22, 10. 11. Amos 2, 7 .

geſchieht, ſo ſtellen ſie zugleich feſt, daß das ganze Geſet und jeder andere

Theil morale iſt. Unter anderen ſchweren Sünden wider das Moral

Geſet werden Hef. 22, 10. 11. folgende wider Lev . 18. anlaufende Greuel

geſtraft: „ Sie blößen die Scham der Väter " (gegen V. 7.) „ und nöthigen

die Weiber in ihrer Krankheit" (gegen V. 19.) und treiben unter einander

Freund mit Freundes Weib Greuel " (gegen VV . 6. 16. ) ; „ſie ( dịänden ihre

eigene Scynur mit allem Muthwillen " ( wider V. 15. ) ; .fie nothzüchtigen

ihre eigenen Schweſtern , ihres Vaters Tödyter" (wider V. 9. ) . Und Amos

2, 7 .: „ Es ſchläft Sohn und Vater bei Einer Dirnen " (wider VV. 7. 8.

15. 17. ), „,damit ſie meinen heiligen Namen entweiben ", d. i .

das Moral - Geſetz übertreten .

*) Dadurch ſoll natürlich ein gradueller Unterſchied nicht aufgeboben ſein . So

iſt z . B. klar, daß die Uebertretung der den erſten Grad betreffenden Geſeße ein viel

größerer Greuel iſt, als die Sünde wider die Verbote des anderen Grades. Alle in Lev.

18. enthaltenen Verbote gehören aber gleicherweiſe zu demſelben genus , ſie ſind in

bas Moral-Gefeß und Naturrecht eingeldloſſen.
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Anmerkung 4. Johannes der Täufer gebrauchte — ebenſo zur Zeit

der Freiheit des Neuen Teſtaments *) — dieſes Geſeb zum Zwede der

Kirchenzucht, da er den Herodes Marc. 6, 18. alſo ſtraft : „ Es iſt nicht redyt,

daß du deines Bruders Weib habeſt“, ſomit nicht nur wegen Ehebruchs in

genere , ſondern ſpeciell um der Lev. 18, 16. unterſagten Ehe mit ſeines

,, Bruders Weib " willen . Geradeſo erflärt St. Paulus 1 Cor . 5 , 1 .

den, der ſeines ,, Baters Weib " hatte, nach Lev . 18, 8. für gebannt; was

vom Geſebe aber zur Uebung der Kirchenzucht zu benüßen iſt, das muß auch

nothwendig morale ſein. Kurzuin, die „ heiligen Menſchen Gottes “ des

Alten und Neuen Teſtaments haben, „ getrieben vom heil. Geiſte“, ausdrück

lid V. 7. wiederholt, V. 8. wiederholt, v . 15. wiederholt, V. 16. wiederholt,

V. 17. , V. 19. und implicite v . 6. das alle dieſe Fälle in ſich ſchließende

allgemeine Verbot für Moral-Geſek erklärt ; wo aber die Generalregel

und ſeche organiſche Theile eines Geſeßes, tas Gottes Wort ſelbſt als Ein

integrirendes Ganzes ausgibt, für Moral-Geſetz von der Schrift erklärt wird ,

da muß nothwendig, wie das ganze Geſeß, ſo auch jeder einzelne organiſche

Tbeil desſelben dem Moral-Geſet angehören .

Anmerkung 5. Der 1 Cor. 5, 1. in Rede ſtehende Blutſchänder

hatte ſich ohne Zweifel auf gut antinomiſtiſch darauf bezogen, daß das Geſetz

Mofis, das die Ehe mit der Stiefmutter verbiete, im Neuen Teſtament ab

gethan ſei ; darauf zeigt der Apoſtel, dem ſei nicht ſo, ſondern das ſei eine

ſolche Hurerei, „ davon auch die Heiden nicht wiſſen zu ſagen “ d . i . fid davor

entſeßen , weil ſolche „ Hurerei“ ſchon wider das in ehrbarer Heiden Gewiſſen

geſdyrieben ſtehende Naturred ) t ſei (was auch ausdrüdlich manche Heiden

und alte wie neue (namentlich die engliſden ) Civil -Eherechte beſtätigen ) .

Iſt aber nach der authentiſden Erklärung des Apoſtels ein Theil des Geſetzes

Lev . 18. zum Naturrecht gehörig, ſu auch die andern, gleidie Bedeutung ein =

nehmenden, Stüde desſelben, wie das Geſep in genere.

Anmerkung 6. Auf Uebertretung von israelitiſchen Ceremonial

gefeßen rubten für die Juden zwar auch Strafen . Nirgends findet man

aber auf Nicht-Moralgeſet im Uebertretungsfalle ſoldie ſchreckliche Flüche ge

ſeßt, wie auf die Sünden, wider die in Nede ſtehenden Ehe-Verbote. Vom

ganzen Geſeße und jedem einzelnen Stücke desſelben heißt es da : die es nicht

balten , die ſollen des Todes ſterben", Lev . 20, 9. 10. 11. 15.; ,, fie baben

eine Scande und Greuel begangen “, V. 12. 13. ; ,,man ſoll ſie mit Feuer

verbrennen ", V. 14.; , die ſoll man tödten ", V. 16.; , das iſt eine Blut

chande", V. 17 .; „ die ſollen ausgerottet werden von den Leuten ihres

Bolfes “, V. 17. 18.; „ ihr Blut ſei über ihnen ", V. 9. 11 , 12 , 13, 16.;

,,die ſollen ihre Sünde und Miſſethat tragen " , v . 19. 20.; ,, ohne Kinder

ſterben “ V. 20 .; - auf daß kein Laſter unter euch ſei ", V. 14. , und turdy

*) Matth . 11 , 13.: Denn alle Propheten und das Geſeß haben geweilſagt bis

auf Johannes.
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die Uebertretung ,, verwirfet man ein Laſter", V. 14. , thut man eine ſchänd

liche That“ , V. 21. , u . ſ. w . Ein aus ſolcher Blutſchande entſproſſenes

Kind ſelbſt ſollte bis ins zehnte Glied nicht in die Gemeine des HErrn , d . i .

zum öffentlichen israelitidyen Gottesdienſt, zugelaſſen werden , Deut. 23 , 2.,

und dem öffentlichen Flucy und Bann ſollte der anbeimfallen , welcher V. 8 .

23. 9. 7. übertritt, Deut. 27, 20—23. Was Gott an den Juden alſo

ſtrafte, muß aber wahrhaft direct wider das Moral - Geſeß und Naturredyt

anlaufen , fann nicht blos jüdiſch -politiſches, noch weniger ſpeciell Moſaiſches

Ritualgeſetz ſein .

Anmerkung 7. Da die Gründe, die ſchon nach der Vernunft für

folches Natur-Geſc Pes . 18. beizubringen ſind, darin beſtehen , daß bei Heiras

then wider Lev . 18,7—10 . das ſediste und vierte Gebot* ) in Betracht kommt,

bei Ehen, die wider die in den Seitenlinien der Vlutsfreundſchaft und der

Schwägerſchaft verbotenen Grade anlaufen, das ſedyste Gebot** )

legt werden könnte; ſolche Ehen auch gegen die Summe der zweiten Tafel ,

das Sudyen des allgemeinen Beſten der menſdylidyen Geſellidyaft, verſtoßen ,

das auf der geſelligen Verfnüpfung der Menſchen beruht ; ſo erbellt hieraus,

daß audy dieſe Ehe - Verbote durch das allgemeine Gebot der Liebe gegen die

Nächſten gedegt werden , alſo in den heiligen zehn Geboten ſchon eingewidelt

liegen, d . i . zum Moral - Geſet gehören und für alle Menſchen zu allen

Zeiten gültig find [nach Röm . 13, 9. +) ].

III. Dein bier in Rede ſtehenden Verbote, die Sdyweſter der Frau

nicht zur Ehe zu nehmen, begegnen wir nun unter dem zum Natur-, wie

Moral - Gefeß gehörigen Ehe - Gefeß, Lev . 18., zuerſt in der im Vers 6 .

gegebenen Generalregel , welche, wörtlich überſeßt,t1 ) lautet : „ Mann,

Mann, zu allem Fleiſch ſeines Fleiſdes, fou fich nidyt naben" 2. c . 1 .:

„ Niemand ſoll ſich zu ſeiner nächſten Blutsfreundin thun “ 24., 5) nämlicy

*) nämlich die Verleßung des elterlicen 2. Reſpects.

**) nämlich unter Rüdſichtnahme auf den intimeren Umgang, den ſolche Verwandte

gewöhnlich pflegen, der durch den Gedanken einer zufünftigen Ehe viel leichter wider dat

ſechste Gebot mißbraucht werden könnte.

+ ) „ Denn das da geſagt iſt: Du ſollſt nicht u . -- , und ſo ein ander Gebot

mehr iſt, das wird in dieſem Gebot verfaſſet: Du ſollſt deinen Nädyſten lieben als sich

ſelbſt."

: (

1 ) Vgl. Dav. Chyträus , in Levit . &c . cap. XVIII, pag . 293 : „ Vir, vir

(id est omnis vir , seu quicunque sit) ad omnem relictionem (seu propinquitatem )

seu consanguinitatem , id est propinquam seu cognatuin (ponitur enim abstrac

tum pro concreto ) carnis suae non appropinquabit ad revelandum nuditatem seu

pudenda ejus, id est nemo ad ullam cognatam carnis suac seu consanguineam

accedat, ut concumbat cum ea. Ego Dominus, qui prohibco etc., vindex ero."

Gerhard , loc . de conjug. am unten citirten Orte, überſeßt: „ Vir vir ad omnem

carnem carnis suae " etc.

ft)הוהיינאהורעתולגלוברקתאלורשבראש־לכ־לאשיאשיא:
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ſie zur Ehe zu nehmen, oder außerehelich mit ihr Fleiſchlichen Umgang

haben. Da nun der Frau Sdweſter eine nädyſte Blutsfreundin, Fleiſches

Fleiſdy, tes Ehemanns iſt, ſo iſt unleugbar, daß fdyon durch dieſes all

gemeine Verbot die Eingebung der Ehe mit der Sdyweſter der Frau gött

lid, unterſagt iſt. Geſchicht das, ſo wird nach der Einleitung und dem

Epilog von Lev. 18. der Name des HErrn geſchändet.

Anmerkung 1. Da Gott die Ordnung gehalten wiſſen will, daß die

Fortpflanzung des menſdylichen Geſchlechtes durdy die Ehe geſchehen ſoll , die

Ehe aber iſt, wenn zwei , die vorher Zwei, nämlidy zweierlei Fleiſch ,

waren, durch den ehelichen Umgang Ein Fleiſch werden , ſo daß ſie nun

nicht mehr zweierlei , ſondern Ein Fleiſch ſind,* ) ſo hat deshalb

Gott die Ehe zwiſchen Solchen verboten, weldie Fleiſch und Fleiſdies Fleiſch

( alſo nicht zweierlei Fleiſch) ſchon zuvor waren , demnach nicht mehr

Ein Fleiſch werden können ; ferner, die wirkliche Polygamie, weil Zwei

Ein Fleiſch werden ſollen ; dann die Beiwohnung außer dem Eheſtand, weil

da Zwei Ein Leib und Fleiſch werden ,** ) außer der von Gott gewollten

Ordnung der Ehe ; ferner die Onanie, weil die Brunſt blos durch die Ehe

abgeleitet und nicht wider die Natur befriedigt werden darf, weshalb audy

alle andern widernatürlichen Greuel ſo ernſtlich verboten ſind.

Anmerfung 2. Die Worte : 103 780 ", +) Fleiſches Fleiſch,

*) Ratt5. 19, 5. 6.: ,,και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. "Ωστε ουκέτι

Elol doo , àlià oùpš pia .” Wörtlich ſo auch Marc. 10, 8. nach der Grundſtelle

Gen. 2 , 24 .: „ Und ſie werden Ein Fleiſch (Ein wa) ſein . “

**) 1 Cor. 6, 16.: „ Wiſſet ihr nicht, daß wer an der Huren hanget, der iſt Ein

Leib mit ihr ; denn ſie werden, ſpridyt Er, zwei in Einem Fleiſche rein ."

+) Joh. Gerhard , loc . de conjug. P. I. s . I. $ 258 : , .780 descendit a

radice 780 reliquus, residuus fuit , 1 Sam . 16,11 . Hes. 9 , 8.; ideo Arias Monta

nus vertit ad reliquias, alii ad relictionem carnis suae . Sed quando 78 pro reli

quiis ac residuo usurpatur, tunc sub x est ī vel –, Es. 10, 20. c . 14 , 22. Hic

vero sub & in ultima syllaba est (Zere) , quomodo punctatum significat car

nem Ps. 73, 26. Prov . 11 , 17. De verbo igitur ad verbum reddendum fuerit,

nemo ad carnem carnis suae accedat, id est ad propinquam carnis suae,

ad car nem carni ejus propinquitate generis et sanguinis ejus proxime

adhaerentem , inde Targum ubique reddidit appropinquum , ut abs

tractum pro concreto , scilicet caro pro propinquitas secundum carnem ,

pro femina secundum carnem propinqua, sive consanguinea poni intelli

gatur. LΧΧ reddiderunt προς οικεία σαρκός, vel ut alii Codices legunt οικείαν

ad domesticam carnis suae . 70a variis modis in Scripturis accipitur , proprie

autem signiticat carnem , juxta quam acceptionem va 7X®, propinquus car

nis , erit propinquus sive cognatus secundum carnem consanguineus. Sic Gen.

37, 27. fratres Josephi de hoc fratre suo dicunt : frater noster est , 1970), et caro

nostra . Gen. 29, 14. Laban ad Jacobum , sororis suae filium , dicit : Os meum

es , 'TV21 et caro mea. Atque hac ratione generalis illa prohibitionis regula per

tineret duntaxat ad consanguineos. Propinquitas carnis meae, inquit Hemmin
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V. 6. , zeigen an die andern Angehörigen desſelben Fleiſches, nämlich die

jenigen , welche auch noch aus dem gleichen Fleiſdie ſeines Fleiſches ſind.

Mann und Weib find nun nad Gen. 2, 24. Matth. 19,5. 6. Marc. 10,8 .

alſo Ein Fleiſch, daß Eines vom Andern als vom eigenen Leib, vom

eigenen Fleiſch zu halten hat . Beide Eheleute haben aber auch noc Andere,

die mit ihnen gleiches abſtammen des Fleiſch haben , und zwar, in auf

ſteigender Linie, diejenigen, a us deren Fleiſch jedes der Ehegatten gezeugt

und geboren iſt, die beiderſeitigen Eltern , Röm . 9,5 . , dann , in ab

ſteigender linie, diejenigen , welche aus der Eheleute Fleiſch gezeugt und ge

boren ſind, — die Kinder, Röm . 9 , 5. , endlich , zur Seite , diejenigen,

die mit den beiderſeitigen Eheleuten je zugleich aus Einem Fleiſde gezeugt

und geboren ſind - Geſchwiſter , Gen. 37, 27. – Demnad, ſind die mit

der Frau erzeugten Kinder des Ehemanns Fleiſc), ihre Eltern und Ge

ſchwiſter ſein Fleiſches Fleiſch. Kurz , da das Weib, der ebeliden Ver

miſchung wegen , des Mannes Fleiſdy, des Weibes Sdyweſter aber, weil ſie, als

mit dem Eheweib aus Einem Fleiſch gezeugt und geboren, Ein Fleiſch mit der

Ehefrau iſt; ſo iſt die Schweſter der Ehefrau Fleiſches Fleiſch mit dem Ehe

mann, alſo in einem Verwandtſchafts-, d . i . Schwägerſchafts -Verhältniß,

das es dem Manne nach Lev . 18, 6. verbietet, ſie zu ehelichen , quod erat

demonstrandum .

gius , de conj., pag. 81., est, quae me sine intervallo attingit, idque vel superne ,

ut pater et mater , vel inferne, ut filius et filia, vel ad latera , ut fratres ac sorores .

Sed quia postea in speciali certorum graduum prohibitione

non solum a nuptiis consanguineorum , sed etiam affinium abs

tinere jubemur , ideo rectius generaliter accipitur pro quavis

carnis propinqua, sive per consanguinitatem , sive per affini

tatem proxime aliquem attingente , quomodo usurpari videtur Jud .

9 , 2. , ubi Abimelech ad fratres matris suae et ad omnem cognationem familiae

patris matrisque suae dicit : Os vestrum sum , dw21 et caro vestra. Ne vero

quis excipiat, non ad affines , sed tantum ad consanguineos Abimelechum locu

tum esse , ideo adducimus locum alium , qui nullam patitur évoTWOŁY, de filia enim

privigni et filia privignae , quae nonnisi affinitate me attingit, dicitur Lev . 18 ,

17.: 7780 caro tua sunt. Quoniam igitur maritus cum uxore fit una caro , ideo

etiam consanguinei uxoris, qui scilicet secundum carnem eidem sunt propinqui

et mariti affines redduntur, ejus caro vocantur. ”

Kurz, wollte man einwerfen, unter dem „Fleiſches Fleiſd“ V. 6. ſeien zwar die beis

den erſten Grade der Blutsfreundſchaft, nid)t aber irgend ein Sưwägerſchafts -Grad in

begriffen , ſo wäre ſolcher Einwurf zurückzuweiſen , weil ebenſowohl nach dem buchſtäbliden

Verſtande des Wortes in „ Fleiſches Fleiſch" die nädſten Verwandten der Frau des Ebes

manns eingeſợloſſen ſind, als auc in VV. 14. 15. 16. gerade ſolde Grade der Søwäger

ſchaft als in der Generalregel verbotene eremplificirt werden .

Bemerkt ſei hier übrigens, daß nicht fingirte Einwürfe erdacht und widerlegt wer

den, wie es beinahe den Anſchein haben könnte, was aber ein ebenſo verzweifeltes als un

dankbares Geſdhäft wäre, ſondern um Darlegung ſolcher Einreden handelt es ſid , die zu

verſchiedenen Zeiten von den verſchiedenſten Seiten wirklich gemacht worden ſind,
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Anmerfung 3. Wie ganz allgemein und unbeugſam dieſes Gene

ralverbot V. 6., das alſo die in Rede ſtehende Schwägerſchaftsebe in fich

(dyließt, von Gott erlaſſen iſt, geht hervor fürs Erſte aus der Anrede ,, W ' * vH",

d. i . Jedermann , wer es auch, unter welchen Umſtänden auch, zu welcher Zeit

auch , es ſein mag.I) In dieſer Anrede liegt eine ungemeine Energie des

Verbots, welche noch dadurch geſteigert wird, daß Gott zwei mal dem Gene

ralverbot fammt den Eremplificationen die Worte vorausſendet : ,, Denn

3 d bin der HErr , euer Gott " , dieſelbe Formel, mit der der

Defalog eingeleitet wird (V. 2. 4. ) , und auch während des Tertes ſelbſt

und am Schluſſe des ganzen Capitels (V. 21. 30.) dieſelben ernſten Worte

gebraudt : ,,Denn gd bin der HErr, euer Gott“, der dieſes Geſetz erlaſſen

bat ; wer es übertritt, der ,, entheiliget den Namen ſeines

Gottes ", gleich einem Dieb, Mörder u . 1. w .

IV . Wäre nun auch ſonſt kein auf den fraglichen Fall bezügliches

Verbot mehr in dem Kanon zu finden, ſo wäre es doch für jeden Menſchen

auf das ſtrengſte und ſo kategoriſd ), als nur irgend eine andere Sünde,

don nad V. 6. göttlich unterſagt, daß Einer ſeiner Frau Sdweſter zur

Ehe führt. In der That fann auf ſoldies Verbot hin alle andere weitere

Beweisführung nur noch eine ſubſidiariſche Stellung einnehmen. In den

dem Generalverbot angehängten Beiſpielen , in denen Gott die Norm

V. 6. zwar nidyt normirt, aber tod, illuſtrirt, wird nun weiter der

Parallelgrad zu der Ehe mit der Frau Sdyweſter als verbotener Grad

eremplificirt, nämlich die Ehe mit des Bruders Weib , V. 16., ein

Specialverbot, tas ſodann Lev . 20, 21. verſchärft wiederholt und von

Johannes dem Täufer als auch für die Zeit des Neuen Teſtaments gültig

ausdrüdlich erflärt wird, auf deſſen Verfündigung Johannes ſo energiſch

hielt, daß er lieber das Leben , als die Beſtrafung der Sünde wider dieſes

Verbot aufgeben wollte. Da nun in V, 6. uns angegeben iſt, daß der

liebe Gott nach den Graben der Verwandtſchaft des Fleiſdyes rechnet,

ſo iſt zwingend dargethan , daß mit der Eremplification von der verbotenen

Ehe mit des Bruders Frau audy der ganz analoge Verwandtſchafts

grad der Ehe mit der Frau S dyweſter damit ſpeciel göttlich unterſagt iſt.

Anmerkung 1. Daß in v. 7-16. blos Erempel zur Be

leuchtung der Generalregel aufgeſtellt werden, und nicht eine vollſtändige

) Joh. Gerhard a. a. D.: „W8 bis repetitum recte redditur : omnis vir ,

sive quilibet , substantivum enim , in singulari numero continuo repetitum , dis

tributionem et consequenter universalitatem notat. (Buxdorfius in thesaur. lib .

2. pag . 16. ) LXX reddiderunt åvpwnos övIpwros, qua generali quorumvis

hominum circumscriptione tollitur omnis personarum in hac prohibitione re

spectus. Quilibet ad propinquam etc., id est , nullus homo , cujuscunque

sit sortis, vel conditionis etc. ”



266 Zur Beantwortung der Frage : ob die Eingehung ber Ehe eines Wittwers ac.

und ercluſive Analyſe derſelben intendirt wird, geht daraus hervor, daß

manche noch ſchärfere Grade der Generalregel in V. 6. nicht verbotenus

eremplificirt werden, nämlicy : Großmutter und Enfel, Vater und Tochter ,

Schwiegermutter und Todytermann ? c . , lauter Fälle, die gewiß in V. 6 .

eingewickelt liegen und die audy ehrbare Heiden für ganz ſchändlich erklären

müſſen .

A n mertung 2. Daß der Ehefrau S d w efter des Ehe

gatten Fleiſches Fleiſch iſt, iſt sub III, 2. bereits klar erörtert. Der

Bruber aber , als mit dem E bemann aus Einem Fleiſch gezeugt und

geboren , iſt mit dem Ehemann Ein Fleiſch ; Des Bruders Weib ,

durch eheliche Vermiſchung des Bruders Fleiſch geworden, iſt ſomit des Ehe

gatten Fleiſches Fleiſch. Der Frauen Schweſter und des Bruders Weib (teben

alſo beide ganz eract in einem Parallel grade der Schwägerſchaft mit dem

Ehemann ; fie find beide ſein Fleiſches Fleiſch. Aus dem eremplificirten Ver

bote der Ehe mit des Bruders Weib ergibt ſich alſo zwingend, daß eben das

durd, auch der Parallelgrad mit der Frau Schweſter implicite göttlich ver

boten iſt, quod erat demonstrandum .

Anmerkung 3. Sollte man einwenden , dieſe beiden Schwäger

ſchaften ſtehen zwar in dem gleichen Grade , aber unter veränderten

Verhältniſſen , denn bei der Ehe mit des Bruders Weib werde der ver

wandte Same in Einem femininen Gefäße vermiſcyt, was bei der Che

mit der Frau Sdweſter nicht ſtatthabe, ſu wäre darauf Zweierlei zu antwor

ten ; nämlich fürs Erſte gibt Gott eben die Vermiſchung des verwandten

Samens in Einem femininen Gefäße gar nicht als Bedingung

des Verbots an , ſagt dagegen : Du ſollſt deines Fleiſches Fleiſch nicht

ehelichen ; würde dieſe rein menſdliche, accidentelle Diſtinction den Verboten

zu Grunde gelegt ſein, ſo wäre kein Zweifel mehr, daß Jemand aud Mutter

und Tochter nach einander ehelichen dürfte, weil alsdann bei einer ſolchen

Ehe auch der verwandte Same fidy nicht in Einem femininen Gefäße vers

mijden würde, eine Conſequenz, die offenbar die Unhaltbarkeit obiger Unter

ſcheidung darthut. Sodann iſt hierauf zu entgegnen , daß durch die ebelice

Beiwohnung bei dem Manne ebenſo eine Conſubſtantiation erfolgt, wie bei

dem weiblichen Theile, weßhalb die alten Griechen ſolchen (ehrbaren oder un

ehrbaren ) Umgang eines Mannes mit einem Weibe nicht nur auregia , ein

Sichzuſammentjun, eine That, ſondern our8claròs,* ) Conſubſtantiation,

*) cfr. Erasmus Schmid , Versio Novi Testamenti nova" etc. , ad

1 Cor. 6, 16. p . 1058 : ,, “Ev gūjlá ŠOTI) Hinc Graecis, etiam Etruris, con

suetudo viri cum femina, sive honesta, sive inhonesta , non tantum ouveria

vocatur a ouveival, quod una sint : sed cuv8O10.0LLUs, quasi Consubstantiatio,

quod unam inter se oùoiar faciant coëuntes . Neque vero hoc tantum modo

quodam loquendi sic dicitur, sed revera in oculis Dei , licet modo nobis incognito

et imperyestigabili, tam conjuges, quam qui inter se scortantur, corporis com

munionem habent, imo unum corpus sunt, una caro , una oủsia sunt. Matth .

19 , 5. Marc. 10, 8. Eph. 5 , 31. et hoc loco ex Gen. 2, 24."
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einen Zuſtand, nennen , weil ſich beide Theile durch dieſen Umgang in ge

wiſſem Grade zu Einer phyſiſchen Subſtanz Coucía ]* ) machen, Darum iſt

auch ſchon aus natürlichen Gründen obiger Einwand und Unterſchied

unſtatthaft.

Anmerkung 4. Gerade ſo verhält es ſich auch mit dem Einwurfe,

daß in V. 16. der bei der Frau Schweſter wegfallende Grund des Verbots

der Sdiwägerſchafts -Ehe angegeben ſei : „ denn ſie iſt deines Bruders

Sdh a m ." Hierauf iſt zu ſagen : Der alleinige Hauptgrund bleibt immer

der in V. 6. angegebene : „ Sie iſt deines Fleiſches Fleiſch.“ Eine

rein willkürlich menſchliche Unterſcheidung iſt es auch , wenn man einwendet,

daß die Schweſter der Frau noch nicht eine Blößung ihrer Scham durch ver

wandtes Fleiſch erlitten habe, wie des Bruders Frau, denn das geſchieht ja

eben durch die einzugehende Ehe. Wo eine Grund - Angabe fich findet, wie

die : ,, denn ſie iſt deines Bruders Scham", jweiſ't Gott eben ſtets auf die in

V. 6. gelegte Baſis zurüc : Sie iſt dein Fleiſd ), deines Fleiſches Fleiſch.

So iſt auch in V. 11. 3. B. gar kein ſpecieller Grund angegeben ; der wahre

Grund erhellt ja ſchon aus V. 6.; und in V. V. 12. 13. 14. erſcheint der

Hauptgrund mit directen Worten : ',,denn ſie iſt deines Fleiſdies , Fleiſch " ;

vgl . V. 17 .: „ denn es iſt ihr „ Fleiſch “.

Anmerkung 5. Daß der Sdluß von dem Verbote der Ehe mit

des Bruders Frau auf die Unterſagung der Ebe mit der Frau Sdyweſter

richtig iſt, wird auch dadurch noch erhärtet, daß in V. 14 .**) die Ehe mit des

Vaters Bruder & Weib als eine verbotene ausdrüdlich unterſagt wird,

wobei wir aus der Unterſagung des entfernteren Grades nothwendig

auf das Verbot des näheren Grades und zwar in der Affinität zu ſchlie

ßen haben ; daß aber die Frau des Vaters - Bruders gerade um einen Grad

entfernter in der Affinität ſteht, als der Frau Sdweſter, bedarf wohl feines

weiteren Beweiſes.

* ) Evh . 5, 28. fautõv owuata (vgl. III , 2. VI . ) . Wie Mann und Weib

Ein natürlider Leib ſind, ſo ſind die Gläubigen Glieder Eines Leibes, Eines Fleiſches,

Eines Gebeines des myſtiſchen Leibes Chriſti, V. 30. Aus dieſer Vergleidung geht her

vor, daß gerade auf dem Worte éautov owparu ein beſonderer Nachbrud liegt und das

„ Ein Leib “ das tertium comparationis bildet.

** ) Zwar iſt das Verhältniß zwiſchen mir und dieſer meiner Tante väterlicher

Seits allerdings das des Fleiſches Fleiſes- Fleiſ . Dieſer V. 14. Iehrt uns

alſo, daß da, wo der elterlide Reſpect (Tante — Neffe) zu dem Verwandtſchafts

grade hinzutritt, wenn auch in einem durch Affinität entſtandenen Verhältniß, der

V. 6. noch um einen Grad auszudebnen iſt. Da aber das Verbot des dritten Grades

der Affinität, wenn der elterliche Reſpect dabei in Rückſicht kommt, das abſolute Ver

bot des zweiten Grades der Affinität (in dem ich zu meiner Frau Schweſter ſtebe) zur

Vorausſeßung hat, ſo iſt obiger Anmerkung 5. (IV . ) gewiß in Verbindung mit

dem gelieferten directen Beweis für vorhabenden Zwed demonſtrative Kraft nicht

abzuſpreden , ſowie auch dafür, wie eract und conſequent dieſe Grabe-Berechnung nach

ber Generalregel burdgeführt iſt.



268 Zur Beantwortung der Frage : ob die Eingebung der Ehe eines Wittwers a .

Anmerkung 6. Zu bemerken iſt auch ſchließlich, daß das ganze

Ehe-Geſeß, Lev . 18. , den Mann, PK ", anredet und nicht das Weib ; ſoul

alſo die Anwendung auf das Weib gemacht werden , ſo iſt nach den Parallel

graden , die dem Manne verboten find, zu redynen . Daß aber das Geſetz ſellift

nicht nur den Mann betrifft, ſondern auch das Weib gerade ſo, gebt aus lev .

20. bervor, da in V. 11. die ſchredlichen Strafen wegen Uebertretung dieſer

Ehe-Verbote in Verwandtſchafts - Graden ausdrücklich auf beide I heile, Mann

und Weib , ausgedehnt werden kap. 20, 11. 12. 17. 19. 20. und auch 21 .

- Rap. 20, 12. 19. 20. 21. wird ferner ausdrüdlich bemerkt, daß beide

Theile, „ ſie“, „ eine Schande begangen haben “, „ ihre Sünde , ihre

Miſſetbat tragen rollen “. Dazu kommt, daß Kap . 18, 7. ausdrüd

lich anzeigt, daß die Verbindlichkeit der dem Mann verbotenus gegebenen

Regel reciprok für beide Geſdylechter iſt.

V. Unter den von Lev . 18, 16. an aufgeführten ferneren Unzuchts

greueln finden wir an der Spitze das Verbot der gleidyzeitigen ( realen )

Bigamie, in erſterem Verſe der mit Mutter und Todter, mit Großmutter

und Enkelin ; in V. 17. dagegen erſcheint die wirkliche Bigamie verboten

mit zwei Sdweſtern zugleidy . Obgleich nun unſer Thema nur son ſuc

ceſſiver, nidit gleidhzeitiger, Bigamie handelt, ſo iſt es, um falſche Conſe

quenzen abzuſdyneiden, body nöthig, dieſen 17ten Vers zu betrachten .

Darin iſt verboten, daß Jemand die Schweſter der Frau zu Lebzeiten 2013

terer und in Oppoſition gegen ſie ebeliche, alſo eine Doppelebe mit zwei

Sdyweſtern führe. Wer darf nun ſagen : Das majus iſt unterſagt,

ergo das minus zugelaſſen ; weil es verboten iſt, die Sdyweſter zu

Lebzeiten der Frau in Doppelebe zu nehmen : tarum darf ich ſie

nad der Frau Tod ebelichen ; ſomit iſt V. 6 durch V. 18. einzu

ſdränken ! Hat tod fein Menſch das Redyt, den Verſtand einer fla

ren, deutlichen Stelle, dazu einer sedes, durd Gloſſiren einzuſchränken

oder zu erweitern, dazu- oder tavonzuthun. Wer, wie oben erwähnt,

ſchließt, und das Generalverbot in V. 6. durch nidyt den Tert , *)

ſondern eine Gloffe zum Tert in V. 18. einzuſchränken verſuchen würde,

der würde nicht nur ( zu V. 18.) hinzuthun zum Flaren Worte Gottes,

ſondern aucy (von V. 6. ) davon abthun, tem wäre allen Ernſtes entgegen

zuhalten das reformatoriſche „ Textus semper manebit, pereat glossa

iners" ( entſtanden aus Pſ. 119 , 89. Deut . 4, 2. 12, 32. Röm . 12, 7 .

u. ſ. w.).

Anmerkung 1. Wollte man den V. 6. durch den , dazu noch von

einer ganz andern Sache handelnden , 18ten Vers reſtringiren , ſo müßte man

: (

wörtlid : „ Du ſollſt auch nicht ein Weib zu ihrer Shweſter nehmen, Nebenbuhlerin zu

ſein “ u . ſ. w. ( Fürbringer in „ lehre und Wehre“, I , S. 322.)

:הייחבהילעהתורעתולגלררצלחקתאלהתחא-לאהשאו(*
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Gott, dem Geſebgeber, unvermeidlich die Ungereimtheit ſchuld geben , daß Er

mit beſonderer Kraft und Ercluſivität in V. 16. den gleichen Grad wie im

Siße des Verbots v. 6. unnadyſichtlich verboten hätte, welchen Er hernach,

bei einer andern Gelegenheit, zugelaſſen habe .

Anmerkung 2. Wer ſo den 6ten Vers einſchränken will, handelt

offenbar nach dem falſchen Princip : Aus dem, was geſchrieben iſt, muß ich

Idyließen auf das, was nicht geſchrieben iſt. Wenn z . B. an der einen

Stelle ſteht: „ Wer da glaubet und getauft wird, der wird ſelig wer

den “ (Marc. 16, 16. ) und Röm . 1 , 16.: Das Evangelium ,,iſt eine Kraft

Gottes, die da ſelig macht“, ſo ſdränkt keine von beiden Stellen die andere

ein ; beide ſind zu addiren : Taufe und Evangelium — beide madjen ſelig.

Es ſteht ferner geſchrieben : ,,So alsdann in den letzten Tagen ) jes

mand zu euch wird ſagen : ,fiebe, bie iſt Chriſtus, oder da , ſo ſollt ihr es nicht

glauben “, Matth. 24, 23. wer wollte dadurch die allgemeine Warnung, ſich

vor falſden Propheten zu hüten, blos auf die allerleßte Zeit reſtringiren !

Wo würde man bei Application dieſes Grundlages ankommen ? Gewiß

außerhalb der Marken der Schrift, ja der ratio communis !

Anmerkung 3. Aber audy zu gar mandien iüfürlichkeiten, ja

zur fleiſchlichen Zügelloſigkeit würde die rechtmäßige Ausbeutung dieſes Prin

cips führen. Um nur Lev . 18. anzuführen, ſo dürfte ich füglich auch alſo

(dhließen : V. 6. iſt durch die Worte in V. 18.: ,, ihr zuwider" dahin zu

beſchränken , daß eine Doppelebe mit zwei Schweſtern zugelaſſen iſt, wenn es

der erſten Frau nicht zuwider iſt, und ſie es billigt; ebenſo : V. 6. iſt durch

das Wörtlein jammt" in P. 16. dahin zu limitiren, daß id nad dem

Tode der erſten Frau deren Tochter oder Enkelin zur Ehe nehmen kann

u . ſ. w . Ein Princip aber, das ſolde ungereimte zwingende Folgerungen

zuläßt, muß nothwendig falſch, und deſſen Anwendung, namentlich auf die

Eregeſe, gänzlich unſtatthaft ſein .

Anmerkung 4. Ohne vier Einſchaltungen in Gottes Flares Wort

iſt es unmöglich , aus V. 18. die Verwilligung der ſucceſſiven Bigamie

mit zwei Sdyweſtern herauszuleſen. Wäre nämlid) bei V. 18. auch die Gloſſe:

„ aber nach der Frau Tode darfſt du mit der Schweſter in die Ehe treten "

bereits glüdlich eingeſchoben , ſo wäre nichts weiter erreidyt, als daß nun

offenbar Schrift mit Schrift ſtreiten würde, wenn nicht auch noch die sedes

in V. 6. ein entſprechendes Amendment erhielte, und V. 16. und Kap . 20, 21 .

Es wäre ſomit ein Dazuthun an ciner Stelle, wie ein Davonthun von drei

andern Orten durchaus nöthig, die allgemeine Norm durch V. 18. einzu

ſdyränken, was nach Deut. 4 , 2. 12 , 32. aufs ſtrengſte göttlich verboten iſt.

A ni erkung 5. Der scopus des 18ten Kapitels iſt eben durchaus

Verbot ; von Verwilligung und Erlaubniß einer Ehe iſt nirgends die Rede.

Wer alſo in V. 18. eine Verwilligung hineinleſen wollte, würde

dhledyterdings gegen die göttlide Intention in Lev . 18. hanteln.
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Anmerkung 6. Wollte man Gründe finden, warum aber V. 18 .

dieſe gleichzeitige Bigamie mit zwei Sdyweſtern ſpeciell verboten iſt, ſo ließen

fich folgende beibringen :

1 ) weil ſich ſonſt Jemand mit der Heiligkeit des Patriarchen Jakob

bei Eingehung einer ſolchen Doppelehe könnte deden wollen , der zu

gleich die Lea und die Rahel zur Ehe hatte, Gen. 29.;

2) weil die Juden ſehr häufig ihre Weiber um ganz geringer Sachen

willen verſtießen und um ihrer Herzens Härtigkeit willen der Speidebrief

auch außer dem Fall des Ehebruchs göttlicy - politiſd geſtattet war ;

alſo der Fall viel näher, als bei uns, lag , daß ein Jude zu Lebzeit der

erſten ( verſtoßenen ) Frau , — ihr zuwider, - die Schweſter derſelben

heimführte;

3 ) weil Gott ſelbſt Deut. 5, 25. in Verbindung mit dem Heilsrath

( dyluſſe die ſogenannte Leviratsehe inſtituirt hat, damit nicht Jemand

dieſes, für einen ſpeciellen Fall gegebene, Ceremonial gebot für all

gemeines Moral-Geſetz ausgebe.

VI. Da, wie ſchon erwieſen, Mann und Frau turdy die Ehe

Ein Fleiſch werden , und zwar nicht nur moraliſch und entweder

activ, oder paſſiv, ſondern pbyſiſd , factiſch und beiderſeits

activ und paſſiv (Eph. 5, 28. tà CautŪY O Órara ), Gott aber Lev .

18, 6. energiſch verboten hat, daß fidy Jemand mit dem verwandten

Fleiſde ſeines Fleiſches chelich verbinde, ſo fann Niemand Diejenige

zur Ehe nehmen, weldie Ein Fleiſch mit der war und auch nach

deren Ableben noch iſt, mit der er durch eheliche Vermiſdung Ein

Fleiſdy geworden, und aucy nad ihrem Tode no dy iſt. Das heißt,

auf vorliegende Frage angewendet : Aud nad dem Tode der erſten

Frau bleibt dieſer erſten Frau Schweſter Fleiſches Fleiſch des über

lebenden Ehemanns der Verſtorbenen ; alſo kann derſelbe auch nach dem

Ableben der erſten Frau feine Ehe mit der Sdweſter derſelben eingeben.

Anmerkung 1. Zwar iſt gewiß , daß nach Röm . 7, 2. 1 Cor . 7, 39 ..

das vinculum conjugale zwiſchen dem verſtorbenen und dem überlebenden

Theil aufhört ; nicyt ſu aber das durch die frühere Ehe erzeugte factiſdie,

phyſiſche Verhältniß .* ) Aus der Auflöſung des vinculum alſo auf das

Aufhören aller realen Verwandtſchaft zwiſchen dem Wittwer und den An

gehörigen ſeiner abgeſchiedenen Frau zu ſchließen, geht nicht an . Die frühere

Schwägerin tritt nun durchaus nicht aus allem Verwandtſchafts- Verbältniß

* ) Wäre durch den Tod die Verwandtſchaft, und nicht nur das Eheband aufge

hoben, ſo hätte St. Paulus aud nicht den Blutſcänder zu Corinth ſtrafen können , daß er

ſeines Vaters Weib zur Ehe genommen habe, da ſie durch den Tod des Vaters ja dem

Stiefſohne gegenüber zu einer Fremden geworden wäre.
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mit dem Ehemann der verſtorbenen Schweſter heraus, alſo aus der Verwandt

ſchaft des Fleiſches ihres Fleiſches — wird dem Schwager gegenüber dadurdy

nicht eine Fremde ; handelt es ſich ja doch nicht um eine Rette, die das bin

dende Glied durch ſolchen Todesfall verloren hätte, dagegen um eine uns

widerruflich geſchehene, durch ehelichen Umgang entſtandene phyſiſche

Wandlung in der Subſtanz des überlebenden Ehegatten .*) So iſt und

bleibt demnad der Mann, auf Grund wirklidyer Vermifdung des

Bluts, Ein Fleiſd) mit der verſtorbenen Frau ,**) gleichwie die Schweſter

der letzteren , weil mit ihr aus Einem Feiſche erzeugt und geboren, mit der

Verſtorbenen Ein Fleiſch, alſo des Ehemanns der Verſtorbenen

Fleiſdes Fleiſch bleibt . Wird ja tod don durch den illegitimen

geſchlechtlichen Umgang ſolche phyſiſche Wandlung bewirkt, daß Zwei Ein

Leib , Ein Fleiſch werden , 1 Cor. 6, 16 .

Anmerkung 2. Wollte man, entgegen dem natürlichen phyſijden

und indeleblen Beſtand, ein ſolches Aufhören aller früheren Beziehungen zu

den Ueberlebenden mit dem Tode einer Perſon, welche mit einer andern Ein

Fleiſch iſt, proponiren, ſo würden ſich daraus die ungereimteſten , ja wider

natürlidyſten Poſtulate zwingender Weiſe ergeben, z . B .: daß Jemand nach

der Mutter Tode aud der lebteren Schweſter, ſeine Tante, heirathen könnte ;

daß mit dem Tode des Vaters nicht nur der findliche Gehorſam gegen ihn,

ſondern überhaupt die Sohnſchaft und jede dadurch bewirkte Verwandtſchaft

des Sohnes ihre Endſchaft erreicht bätte ; daß den Eltern der abgeſtorbenen

Frau, nach dem vierten Gebot, keine ſpecielle kindliche Ehrerbietung mehr zu

leiſten geboten ſei u . ſ. w . Solche Abſurditäten, die ſich als ganz zwingende

Conſequenzen aus dem aufgeſtellten Princip ergeben , dadurdi man ein fac

tijdes, moraliſches nicht nur, ſondern auch phyſiſches leibliches Verhältniß

aufheben wil, zeigen an, wie falſch der Grundſaß ſelbſt iſt; wie denn

auch durch denſelben die nothwendige, aber die ganze Welt auf den Kopf

ſtellende, Folgerung gegeben iſt, daß keine menſdliche Verwandtſchaft zwiſchen

den verſchiedenen Generationen Eines und desſelben Stammes beſtehe.

VII. Da jedoch durch die Geſtattung ſolcher Ehen von Seiten vieler

moternen Civil - Eheordnungen und das längere Darniederliegen dieſer

göttlichen Ordnung auch in den deutſchen Landeskirchen, ſowie durdy den

* ) Εph . 5, 28.: 5,0ύτως οφείλεσιν οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών γυναίκας

ως τα εαυτών σώματα. ” 23at. IV , 3 .

**) Es geht auch nicht an, zu ſagen : Der Ueberlebende kann doch nicht ein geſtorbe

nes, im Grabe verweſ'tes Fleiſch haben ! Denn es wird nicht behauptet, daß die vom

überlebenden Theil dem verſtorbenen communicirte phyſiſche Wandlung noch ihr Beſtehen

babe, ſondern das Gegentheil, daß nämlid die im überlebenden Theile vom Umgange

mit dem verſtorbenen zu Stande gekommene Conſubſtantiation ihre lebendige Forta

dauer habe,



272 Zur Beantwortung der Frage : ob die Eingehung der Ehe eines Wittwers ac.

Rriticismus und Geiſt „ber neuerwadyten Zeit " ,++ ) und aus Anlaß

mancher älteren Stimmen aus der Kirche dem Worte Gottes zuwider,

aud über unſere Gemeinden häufig eine große Unflarbeit in Bezug auch

auf dieſes göttliche Verbot ſich ausgebreitet findet, ſo iſt durch Beleh

rung aus dem Worte Gottes in der öffentlichen Predigt und bei Privat

geſprädyen mit Eifer dieſe göttliche Ordnung wieder zu Ehren zu bringen :

dabei ſind jedod Solde, welche dieſen Theil des Moral-Geſeßes nicht

erkennen zu können angeben, nidit allſogleich als wider Wiſſen und Ge

wiſſen Sündigende zu tractiren . Der Kirchendiener hat zwar ein der

artiges Paar durchaus von der Trauung abzuweiſen, kann und muß aber

eine ſolche, auf dem Civilweg oder durch ein anderes Medium einmal zu

Stande gekommene, Ehe ſtillſdyweigend dulden, da ein Kirchenzuchts

Verfahren nur gegen Solde ſtatthaft iſt, die erwieſenermaßen boshaft

fündigen ,t) die Ehe ſelbſt aber feine ſolche iſt, welche als Blutſdande erſten ·

Grades ſofort aufgelöſt werden müßte, # ) ſondern als cine, zwar nicht

rite zu Stande gekommene, aber doch rate beſte bende zu betrachten iſt.

#t) So heißt es z . B. in Nr. 14. der Luthardtiden „ Allgemeinen Kirchenzeitung'

( Leipzig , 8. April 1870, Veil. Sp. 275) bei Gelegenheit der Kritik einer Sørift von H.

W. J. Thierſd, betitelt : „ Tas Verbot der Ehe" : „ Der tertullianiſde Geiſt von

Thierſch zeigt ſich auch bei der Behandlung dieſes ſpeciell ſocial - ethiđen

Thema's . Er ſucht hier die fortdauernde Gültigkeit der moſaiſchen Ehe- Verbote, und

zwar nach ihrer ſtrengſten Auslegung, nadyzuweiſen , wonach aud die Ehe mit der

Schweſter der verſtorbenen Frau verboten ſei , wie dies in England der Fall,

aber ſeit Jahren, aus inneren und äußeren Gründen , angefochten iſt.“ In der That

eine leichte Art, gelegentlich gegen ein aus Gottes Wort dargelegtes Moral-Verbot

zu polemiſiren ! Social - ethiſches Thema contra Gottes Wort fennt ein einfältiger

Bibeldhriſt nicht. Alle Ethik , berühre ſie das individuelle oder das ſociale Leben, bat

ihre Quelle in der Særift, darf in keinem Fall gegen die Schrift anlaufen , lektere auf.

beben wollen . — Um ſo verwunderlicher nimmt ſich daher der SĐluß beſagter Kritik im

Verhältniß zu oben citirtem Urtheil aus : „ Geht darin Thierſch aud zu weit, unter

engliſchem Einfluß ſtehend, ſo iſt ſeine Særift doch gegenüber der Larbeit der

Gegenwart eine ernſte Erinnerung und ſtellt die ſpecielle Frage unter höhere und all

gemeinere Betrachtung ac . " Solche höhere redt ſpecielle Betracytung könnte dem

Kritifer der Kirchenzeitung “ auch nicht daden.

1) Wie wenig inconſequent eine ſolche Praris iſt, wird Jeder, der die Principien

evangelijqer Kirchenzucht ſich angeeignet hat, ſofort einſehen, wenn er eine Parallele zieht

zwiſden einem ſoldyen Fall und andern , wie z . B. Sünden, die beim Leib - (Geſcäft x .

vorkommen und auch von einem großen Theil der Chriſten oft lange nidt, aus

Schw adheit, als Uebertretungen des göttlichen Geſeßes erfannt werden .

ID) Gleichwie Gott ſelbſt aud Jakobs Doppelche unter ſeine göttliğe Toleranz

ſtellte, weil Er ſah, daß Jakob nicht boshaft fündigte ; und weil er auð die

Levirats- Ehe inſtituirt batte.
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Davon aber wäre deßhalb abſolut abzurathen , daß ein Kirdyendiener

eine ſolche Ehe celebriren würde, da er nicht bewußter Weiſe an fremder

Sünde theilnehmen, und noch viel weniger durch des HErrn Segen ein

foldes ſündiges Unternehmen beſtätigen kann und darf; wozu nody

kommt, daß es für den Paſtor doppelt verdammliche Sünde iſt, nur mit

zweifelndem Herzen etwas zu thun, Röm . 14, 23.; wie viel mehr,

wenn er etwas aus vermeintlichen Zwedmäßigkeits- und Gefälligkeits

Rüdſidyten thun würde, was wider ſein, durch Gottes Wort erleuchtetes,

Wiſſen und Gewiſſen iſt.

Materialien zur Paſtoraltheologie,

mitgetheilt von C. F. W. W.

( Fortſepung .)

A nmertung 4.

Iſt ein Kirchenzudytsfall audy nur einigermaßen unklar, oder fann doch

der Prediger die ſonſt willige, dein Worte Gottes fich nie bewußt widerſeßende

Gemeinde über einen ihm ſelbſt durchaus klaren Fall nicht zu einſtimmigem

Beſchluß bringen , ſo fordert es die Gewiſſenhaftig feit und Vorſicht, zur

Beurtheilung des Falles andere, etwa benachbarte oder ſonſt erfahrene Kirs

chendiener hinzuziehen . Die Antworten auf Fragen in ſolchen Fällen , welche

in den Sammlungen theologiſcher Bedenken ſich vorfinden , an denen unſere

Kirde ſo reich tit — ich erinnere nur an die Wittenbergiſchen Conſilien und

den Thesaurus consiliorum von Dedekennus —, zeigen , wie es in unſerer

Kirche in ihren beſten Zeiten Brauch war, daß man ſich in allen ſchwierigen

Kirchenzuchtsfällen, ebe man zum Bann ſdiritt, an bekannte erfahrungsreiche

Theologen , Stadtminiſterien und theologiſche Collegien um Rath wandte.

Zwar haben wir Lutheraner ſtreng feſtzuhalten an der Erklärung unſerer

Kirche : „ Weil nun die Biſchöfe ſolche Jurisdiction (den Bann) als Tyran

nen an ſich gebracht und ſtändlich gemißbraucht haben , dazu ſonſt gute

Urſadyen ſind, ihnen nicht zu gehorchen , ſo iſt'o redyt, taß man dieſe geraubte

Jurisdiction auch wieder von ihnen nelme und ſie den Pfarrberrn,

welchen ſie aus Chriſti Befehl gehört , zuſtelle , und trachte, daß

ſie ordentlicher Weiſe“ ( „ legitime“ , mit Zuziehung der Gemeinde ), „ den

Leuten zur Beſſerung des Lebens und zu Mehrung der Ehre Gottes gebraucht

werde.“ (Schmalkald . Art. Anhang 2. fol . 158.) Allein dadurch, daß ſich

Prediger und Gemeinde in jedem einigermaßen ſdywierigen Falle Nath holen,

ja , daß ſie in jedem Falle die Mitwirkung von Brüdern außerhalb der Local

Gemeinde ſuchen, geben ſie das ihnen zuſtehende Recht nicht auf, ſondern

bethätigen ſie nur die Gewiſſenhaftigkeit, mit welcher jeder Fall zu behandeln

iſt, in welchem einem vormaligen Gliede der Gemeinde die Rechte der Brüder

ſchaft genommen werden ſollen.

Es geſchieht nicht ſelten, daß, wenn die Gemeinde fich verſammelt, um

18
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die leßte Ermahnung an einem in Kirchenzucht Stehenden zu vollziehen , der

felbe nicht erſchienen iſt und ſich ſpäter damit entſchuldigt, er habe nicht

gewußt, daß er erſcheinen ſollte. Die Citation zur leßten Ermahnung

ſollte daber immer ſchriftlich geſchehen, dieſelbe durch eine dazu beſtimmte

Perſon dem Betreffenden ſelbſt eingehändigt und von dem ſo Citirten Erklä

rung verlangt werden, ob er erſcheinen wolle oder nicht, damit die Gemeinde,

wenn ſie ſich verſammelt, handeln könne . Will der Citirte erklärtermaßen

ſchlechterdings nicht erſcheinen, ſo iſt er zwar nicht in den Bann zu thun, da

an ihm die dazu nöthige leßte Ermahnung nach Matth. 18, 17. nicht voll

zogen werden kann, er ſich auch ſchon ſelbſt von der Gemeinde ausgeſchloſſen

hat, er iſt dann aber für eine Perſon , die ſich ſelbſt von der

Gemeinde und der Brüderſchaft ausgeſchloſſen hat , öffent

lich von der Canzel zu erklären und nun gleich denen , die

draußen ſind, zu behandeln . 1 Joh. 2, 19. Bei dieſer öffentliden

Erklärung ſollte jedoch nur dann der Ausdrud gebraucht werden, das ſich

der Betreffende ſelbſt in den Bann gethan habe, wenn der Grund der

über ibn verbängten Kirchenzucht eine offenbare Todſünde war . Von Pers

ſonen, die ſich ſelbſt in den Bann thun , fagt Lutber : „Unſere Wucherer,

Säufer, Schwelger, Hurentreiber, Läſterer und Spötter dürfen wir nicht in

den Bann thun, ſie thun ſich ſelbſt in Bann , ja, find allbereit darinne

bis über die Obren ; ſie verachten das Wort Gottes, kommen in keine Kirche,

hören keine Predigten , geben nicht zum Sacrament. Nun woblan, wollen

ſie feine Chriſten ſein, ſo ſeien fie Heiden . ..So ſoll ihnen der Pfarrer auch

keine Abſolution ſprechen, ihnen keine Sacramente reichen , ſie ſolen zu keiner

Taufe kommen noch ſteben, zu feiner ehrlichen Hodizeit, auch zu feinem Be

gräbniß ; ſollen ſich alſo halten wie die Heiden unter uns ; das ſie auch gern

thun . Und wenn ſie ſterben wollen , ſou fein Pfarrherr, fein Capellan zu

ihnen kommen ; und wenn ſie geſtorben ſind .. , da ſoll kein Shüler, fein

Capellan zu kommen ; weil ſie wollen Heiden ſein , wollen wir ſie auch als

Heiden halten . “ ( Tiſchreden . XXII, 974. f. ) Luther ſchrieb ferner an

den Rath der Stadt Nürnberg im Jahr 1532 : „ Darum laß mans dabei

bleiben, daß man denjenigen , ſo in öffentlichen Laſtern liegen und bleiben ,

das heilige Sacrament nicht reiche. Und obwohl die Welt jepund ſo rob

und wild iſt, daß ſie ſelbſt nicht ſehr eilet zum Sacramente und Kirden ,

derhalben dieſes für feine Straf möcht angeſehen werden ; wo fich nun

Jemand ſelbſt alſo excommunicirt, laß man's gehen.. Aber dennoch ſollen

die Prediger mit allem Ernſt in Predigen ſolch heidniſch Weſen und Leben

ſtrafen mit Erzählung göttlicher Dräuung.“ ( Erlanger A. Bd. LIV,

S. 317. f.) — Erſcheint auch derjenige nicht, welcher erſcheinen zu wollen

erklärt hatte, ſo iſt derſelbe darum keinesweges ohne weiteres als ein Sich

ſelbſt- ausſchließender anzuſehen und dafür zu erklären, aud nicht auf Grund

des Gerüchts, daß er wirklich nicht habe kommen wollen, ſondern vor weiteren

Schritten der Grund ſeines Nichterſcheinend zu unterſuchen und nad Befund

zu verfahren . ( Fortſeßung folgt.)
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Vermijd te s.

Zur Naturgeſchichte der Mehrbeiten. Unter dieſem Titel ſchreibt

Dr. Münfel u . A. Folgendes : Da die Abſtimmung das Hauptmittel iſt den

Willen Gottes zu erfahren, und die Mehrheiten auch in der Kirche an Got

tes Statt daſtehen, ſo lange bis er ſie von anderen Mehrheiten verſpeiſen läßt ;

ſo iſt es nöthig die Gemüthsart dieſes neuen Propheten zu ſtudiren , um ſeine

Sprüche zu würdigen.. Als 1802 dafür geſtimmt werden ſollte, ob Napo

leon I. zum lebenslänglichen Conſul zu machen, hielt der General Lannes fol

gende Anrede an ein Regiment: ,,Soldaten , es handelt ſich darum , den Gene

ral Bonaparte zum erſten Conſul auf Lebenszeit zu ernennen . Die Meis

nungen ſind frei, ich will auf niemand Einfluß üben . Nur mache ich eud im

voraus darauf aufmerkjam, daß ich den Erſten , der nicht zu ſeinen Gunſten

ſtimmt, wie einen Hundsfott vor dem ganzen Regiment erſchießen laſſen werde,

Es lebe die Freiheit !"

„ Die Bedeutung der Lehreinheit für die luth . Kirche in der

Gegenwart.“ Dies war das Thema des Vortrage, welchen Prof. Dr. C.

E. Luthardt bei der 2. Allgemeinen luth . Conferenz zu Leipzig am 9. Juni

d . 3. gehalten hat. Dieſer Vorirag enthält viel Vortreffliches. Anſtatt

eines Reſüme's ziehen wir es vor, unſeren Leſern folgende Aphorismen da

raus ihrem Wortlaut nach mitzutheilen : ,,Die Erfahrung hat gezeigt, daß

jede äußere Einigung eine Mutter des Zwieſpalts iſt, wenn ſie nicht die Eini

gung im Glauben und in der Lehre zur Grundlage bat. Denn dieſe iſt das

Band und die Grenze der Einheit der Kirchen.. Und ſo haben denn auch im

Einklang mit der Weiſung des HErrn und der Lehre der Apoſtel und ihrer

Jünger im Gegenſaß zum Jrrthum Roms, welches die Einbeit vor Allem in

die Verfaſſung legt, unſre Väter in den Tagen der Reformation jenes Wort

eines großen Glaubens zum Grundſaß der evangeliſchen Kirde gemacht :

Satis est ad veram unitatem ecclesiae consentire de doctrina evange

lii et sacramentorum : ,es iſt genug zu wahrer Einigkeit der chriſtlichen Kir

chen daß da einträchtiglich nach reinem Verſtand das Evangelium gepredigt

und die Sacramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden . Dieſes

iſt genugʻ denn auf Wort und Glaube hat der HErr ſeine Kirche geſtellt;

alſo hat ſie ihre Einheit in der Einen Lehre, die von dem Wort und Glauben

richtiges Zeugniß ablegt. Dies iſt genug ; aber dieß iſt auch das unum =

gänglich nothwendige. Denn ſu nothwendig für das Daſein der Kirche das

Wort und der Glaube find, ſo nothwendig iſt für ihren Beſtand die Lehre,

und wie ihre Einbeit beruht auf dem Einen Wort und der Einen Taufe und

dem Einen Glauben, ſo beruht ſie nicht minder auf der Einen Lehre. Aber

nicht Einheit in beliebiger Lehre fordern unſere Väter für die Einheit der

Kirche, ſondern den Conſenſus in der wahren Lebre des Evangeliums und der

ſchriftgemäßen Verwaltung der Sakramente. Denn wie die Lehre der Kirche

nichts iſt als das von ihr in Bewegung geſegte Wort Gottes und der entfal
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tete Ausdruc des Glaubens der dieſes Wort zum Inhalte hat, und wie nicht

ein beliebiges Wort und ein beliebiger Glaube die Kirche zur Kirche macht und

die Menſchen zu Gliedern der Kirche, ſondern das Wort weldies JEſus

CHriſtus der Kirche mitgegeben und eingeſtiftet, und der Glaube, der dieſes

Wort ſich aneignet; ſo iſt es auch nicht eine beliebige Lehre, welche die Kirche

zu führen hat, wenn ſie bleiben rol, die ſie iſt, ſondern nur die Lehre, welche

das Wort Chriſti und den wabren Glauben zum Inhalt bat. So iſt alſo

wie genug ſo nöthig zu wahrer Einigkeit der chriſtlichen Kirchen daf da ein

trächtiglich nach reinem Verſtand das Evangelium gepredigt und die Satra

mente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden '.. Aber es gibt Unter

ſdyiede welche der Gegenſaß der Einheit ſind , entſtanden durch die Trübungen

und Verderbungen der ſeligmadhenden Wahrheit, welche aus den fremdartigen

Gedankenfreiſen des natürlichen Geiſteslebens ſtammen . Vor folder Vers

Derbung der Wahrbeit cüßt nicht die bloße Gedankenarbeit des Kopfes , fon

dern vor Allem der fittlide Gehorſam des Herzens gegen das Wort der Wahr

heit. Die Unterſchiede des Glaubens und Befenntniſſes der Kirchen baben

nicht bloß natürliche ſondern ſittliche Gründe.. So lange Nom die lebre

des Evangeliums verwirft und ädytet, iſt fein Friede zwiſchen uns und Rom.

Aber auch von denen die uns doch ſo viel näher ſtehen , von den Söhnen der

(dweizeriſchen Reformation , ſcheidet uns die Verſchiedenheit der Lehre . Es iſt

ſo vieles was uns mit ihnen verbindet, und was wollten wir lieber als daß

wir ganz eins mit ihnen ſein könnten ? Aber ſo lange die Lehre, die wir und

die ſie bekerinen , nicht eine iſt, können wir mit ihnen nicht zu Einer Kirde

vereinigt ſein . Wir fönnen ihnen die driſtliche Bruderband reichen , wenn

wir im Geiſte vor Gottes Thron treten , und können zu mandem guten Werf

auf Erden mit ihnen zuſammenſtehn ; aber die Hand ber tirdlichen Ge

meinſchaft müſſen wir verweigern , ſo lange wir nicht in der Lehre eins find.

Denn die Lehre ſcheidet die Kirchen , weil ſie allein es iſt welche firchlich einigt.

Denn nicht dadurch iſt unſere Kirche eine geworden, daß etwa die evangeli

ichen Fürſten ſich vereinigten und einen Bund miteinander ſoloſſen ; nicht da

durch daß etwa die von Nom getrennten Gemeinden gemeinſchaftliche Ord

nungen des Gottesdienſtes oder der Kirchenverfaſſung annahmen , ſondern das

durch daß die Glaubenserfahrung, welche Luther machte, und die Glaubens

erfenntniß welche er gewann, in ſo vieler Herzen ſich wiederholte und einen

Widerklang fand, und ſo denn die Herzen und Gedanken in dieſem einen

Glauben und der einen Erkenntniß fidy zuſammenſchloſſen , und ſo dann auch

der Ausdruck, welchen der gemeinſame Glaube in der Auguſtana gewann , das

Befenntniß Aller wurde. Nicht etwa die geſebliche Anerkennung dieſes

Bekenntniſſes als Rechtsgrundlage der evangeliſdien Kirchen im Reiche hat die

Kirche der Augsb . Confeſſion und ihre Einbeit begründet, ſondern jene geſeß

liche Anerkennung hat nur anerkannt, was bereits auf dem Wege der gemein

ſamen Ueberzeugung geworden war . Nidyt die Geſeßgebung iſt die Grund

lage unſerer Kirche, das Band ihrer Einheit, ſondern das Bekenntniß und
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ſeine Lehre. Wenn unſre Väter die Kirche ſowohl die Gemeinſchaft der

Gläubigen als die Gemeinſchaft der Berufenen nennen , ſo ſagen ſie mit bei

dem, daß die Lehre das Band der Kirche ſei. Denn das lehrende Wort iſt es ,

welches den Glauben wirkt und welches die Sünder zu CHriſtus ruft . . Es

iſt die Gemeinſchaft der Lehre, welche die lutheriſche Kirche des 16. Jahrhun

derts und die des 19. zur Einen lutheriſchen Kirche macht. Jene Gemein

ſchaft aufgeben heißt die Gemeinſchaft der lutheriſchen Kirche aufgeben .

Wenn wir die Lieder und Gebete unſrer Väter ſingen und beten , ſo iſt es der

Glaube unſres Herzens der jene zum Worte aud ) unſres Mundes macht.

Und wenn wir die gelehrten Arbeiten unſrer klaſſiſchen Theologen leſen , ſo

fühlen wir hier die Heimath unſres Geiſtes . Wohl , wir haben in unſren

Wanderjahren des 18. und 19. Jahrhunderts manches gelernt und geſam

melt, auch manches Gute und Richtige mit nach Hauſe gebracht, unſre Art

und Weiſe des Denkens iſt vielfach eine andere geworden, unſer Geiſt trägt

ein anderes wiſſenſchaftliches Gewand, in weldjem es ihm geläufig iſt, ſich zu

bewegen. Aber das Haus unſrer Väter iſt dennoch die alte Heimath , in der

es uns wohl iſt und in der wir die Geiſter der Vorzeit begrüßen . . Für den

Einzelnen freilich iſt ſeiner Seelen Seligkeit die Hauptſache und der Glaube

der ihn ſelig macht. Und wir wiſſen daß der Glaube ſehr verſchiedene Stu

fen hat, von der Einfalt des Unmündigen an bis zur vollen Erkenntniß des

gereiften Mannes in Chriſto. Aber die Kirche iſt die Predigerin des Glau

bens und die Lehrerin der Völfer . So muß ſie ihrer Lehre gewiß und ſicher

ſein und muß mehr beſißen in ihrer Erfenntniß als der Einzelne nöhig hat.

Was ihr an Erfenntniſſen der ſeligmachenden Wahrheit von Gott geſchenkt

und auf Grund der heiligen Schrift gewiß geworden iſt, das iſt ein Gut das

ihr Gott vertraut hat, deſſen Hüterin und Verwalterin ſie iſt, aber nicht ſeine

Eigenthümerin , daß ſie damit ſchalten und walten könnte nach Belieben .

Gewiß, es kommt vor Allem auf die Eine Grundwahrheit von der Vergebung

der Sünden aus Gnaden um Chriſti willen an , auf dieſen articulus stantis et

cadentis ecclesiae. Niemand hat das entſchiedener ausgeſprochen als lue

ther und das Bekenntniß unſrer Kirche. Aber es wäre Thorheit zu meinen,

daß man dieſe Wahrheit beſiße, wenn man ſie loslöst von allen andern Wahr.

heiten, die in ihr beſchloſſen oder die durch ſie gefordert ſind , ſo daß ſie ohne

dieſelben gar nicht beſtehen kann . . Das Bekenntniß iſt nach lutheriſchen

Grundfäßen nur da anerkannt, wo es als die beſtimmende Norm und Macht

alles kirchlichen Handelns anerkannt wird . Damit iſt aber ſelbſtverſtändlich

ausgeſchloſſen, daß verſchiedene nicht zuſammenſtimmende Lehren in derſelben

Kirche gleich berechtigt ſein können . Denn die Kirdye iſt eine Gemeinſchaft des

Glaubens und der Glaubenslehre und nicht ein Haufe der Glaubensverſchie

denheiten, in welchem der Eine ſo und der Andere anders zu lehren das Recht

Welches iſt aber die Folge aus dieſem Princip der Lehrverſchiedenheit ?

Der Natur der Sache nach keine andere als die, daß die Gemeinden zuerſt irre

und dann gleichgültig werden gegen alle Lehre, weil ſie aus einem ſo verfehr
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ten Zuſtand der Dinge in der Kirche den Eindrud gewinnen müſſen, daß auf

die Lehre nichts ankomme. Und das legte Reſultat iſt dann nothwendig , daß

der Grundſaß der Lehrverſchiedenheit ſich zum Grundſatz der ſchrankenlo

ſen lehrfreiheit entwickelt und ſo denn dieſe Union der Richtung des ſo

gen . Proteſtantenvereins die Wege bereitet. . Mag auch die Union den

Proteſtantenverein nicht anerkennen , ſo erfennt toch der Proteſtantenverein die

Union an .. Wie der Pabſt durc Majoritätsabſtimmungen neue Dogmen

macht, ſo ſchaffen dieſe Proteſtanten durdy Majoritätsabſtimmungen alte

Dogmen ab.. Die Kirche iſt eine Gemeinſchaft der Bekennenden und nicht

eine Schule der Suchenden oder ein Tummelplay der Streitenden oder ein

Haufe von Verneinenden . Wenn die Kirche nicht mehr das Zeug hat die

Fragen zu beantworten , ſondern nur Fragen zu ſtellen, nicht mehr den Muth

die Fragenden zu beſcheiden, weil ſie nicht mehr die Gewißheit hat die Wahr

heit zu beſitzen und die Lehrerin der Völker zu ſein was wil ſie dann

überhaupt noch ? Dann mag ſie abbanken zu Gunſten etwa der Philoſophie

und der Herrſchaft der Schulen weichen. Das iſt aber dann das Ende des

Chriſtenthums, wenigſtens des Chriſtenthums der Apoſtel Jeju Chriſti. .

Mit der Verſtaatlichung der Kirche hat man angefangen , aber mit der Ver

weltlichung hört man auf ; ſo gut, wie man mit der Union angefangen hat

und mit dem Proteſtantenverein aufhört. . Nachdem Rom den Staat für

eine Provinz der Kirche erklärt hat, iſt es nicht die richtige evangeliſde Ant

wort, die Kirche für eine Provinz des Staates zu erklären . Dieſe Berkebrung

der Wahrheit hat unſer Befenntniß ausdrücklich gerichtet in ſeiner beſtimm

ten Auseinanderhaltung beider Gebiete. Freilich vergebend . Satan pergit

esse Satan, zürnte ſchon Luther . Und über den A pap des Territorialismus

und Cäſareopapismus klagt eine große ernſte Zeugenreihe der edelſten Söhne

unſerer Kirche. In unſern Tagen aber ſcheint er ſein Maß erfüllen und un

ſre Kirche den Kelch bis auf die Neige leeren laſſen zu wollen . . Darum wenn

beides, das landesherrliche Kirchenregiment und die Herrſchaft der Lehre in

der Kirche mit einander in Conflict kommen, müſſen wir, wenn wir unſerm

Bekenntniſſe getreu bleiben wollen , jenes fahren laſſen, ſo gut wie man in den

Tagen der Reformation um des Bekenntniſſes willen das Regiment der Bi

ſchöfe hat fahren laſſen müſſen . Man vergeſſe doch nicht, daß die prinzipielle

Rechtfertigung des landesherrlichen Kirdyenregiments an ſich ſchon nicht ohne

Schwierigkeiten iſt, daß dieſe Schwierigkeiten aber ſich bedeutend geſteigert þa

ben , ſeit die ſtaatlichen Verhältniſſe ſo ganz andere geworden ſind als früher,

Feit die Territorien konfeſſionell gemiſcht und die ſtaatsbürgerlichen Rechte vom

religiöſen Bekenntniſſe unabhängig geworden ſind, und ſeit auch die Fürſten –

wir wollen dies auch nicht verſchweigen - zur Lehre der Kirche perſönlich

vielfach anders ſtehen als dieß am Anfang der Fall war. . Aber bält man

uns entgegen, eben dieß zu thun iſt man jeßt bemüht wie nie vorher. Denn

daß man allerorten Synoden einrichtet, hat feinen andern Sinn als daß

die Kirche ſelbſtſtändig werde. Iſt das wirklich an dem ? Allerdings, alent
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halben macht man jetzt Synodalverfaſſung. Darin erblidt man den

weſentlicyſten Fortſchritt auf kirchlichem Gebiete uud das eigentliche Univerſal

beilmittel für die Kirche in unſeren Tagen. Und keine Kirche wird dieſem

Schidjal entgeben, die etwa noch nicht von ihm betroffen iſt. Es iſt eine

Thatſache, in die wir uns finden müſſen . Man verſpricht ſich eine ſchöne Zu

funft religiöſen und kirchlichen Lebens davon . Db der Erfolg dieſen Hoff

nungen entſprechen wird ? Wir werden es wohl noch erleben . 30 ſage das

nicht, als wäre ich etwa ein prinzipieller Gegner der Synoden. Sind ſie doch

in unſrer Kirche von Anfang an anerkannt. Im 17. und 18. Jahrh . for

derten fromme und erleuchtete Lehrer und Glieder unſrer Kirche Synoden, um

die Kirche dem Caſareopapie mus gegenüber ſelbſtändiger zu machen . Und ich

weiß es aus Erfahrung, daß ſie, wenn ſie richtig beſchaffen ſind, heilſam , ja

ein Segen für die Kirche und ein Schuß gegen Angriffe von außen ſein kön

3n Amerika iſt ja bekanntlid unſre Kirdye ſynodal verfaßt, und

unſre Brüder befinden ſich wohl bei dieſer Verfaſſung. Ich bin weit entfernt

von prinzipieller Verwerfung der Synoden ; vielmehr wo ſie ſind und wo wir

mit gutem firchlichem Gewiſſen auf ſie eingehn können, fordern ſie unſre Treue

und bingebende Arbeit. Es kommt mir auch nicht in den Sinn, bloße Geiſt

lichkeitsſynoden zu verlangen oder auch nur zu wünſchen . Jene ältern

Freunde der Synoden forderten für die Synoden außer dem Lehrſtand gottes

fürchtige und verſtändige Männer aus allen Ständen. Und Niemand unter

und wird dem ſeinen Beifall verſagen . Aber wenn unſere Alten Synoden

forderten oder billigten und wenn wir ſie wünſchen oder anerkennen ſollen , ſo

verſtelt es ſich von ſelbſt, daß es nicht irgendweldje, ſondern Synoden der

Kirchen ſeien, daß ſie alſo mit denſelben im Bekenntniß der Lehre eins und

verbunden ſind. Denn ohne dieſes Band der Gemeinſchaft mit der Kirche

ſind ſie gar keine Vertretung der Kirche, alſo ohne innere Berechtigung, mögen

Fie ſonſt formell noch ſo berechtigt ſcheinen . Das iſt die oberſte und vor

derſte Forderung, die wir an alle Synoden unſrer Kirche zu ſtellen haben , daß

iörer Wahl und Zuſammenſeßung, ihren Berathungen und Beſchlußfaſſun

gen das Bekenntniß unſrer Kirche als beherrſchende und maßgebende Norm

zu Grunde liege.. Man proflamirt das Gemeindeprinzip. Von die

ſem geht man aus. Aber indem man von der Gemeinde redet, mißbraudyt

man ein edles bibliſches und kirchliches Wort zum Zweck unbiblidher Gedan

fen und Abſichten . Es iſt nicht die Gemeinde der Gläubigen die man meint,

auch nicht die Gemeinde der Bekennenden oder der Verufenen die um das

Eine Bekenntniß und ſeine Lehre geſammelt ſind. So redet die Schrift und

reden unſre Väter davon . Ganz anders meinen es jene Propheten der Zu

kunft. Ihnen iſt die Gemeinde die Geſammtheit der bürgerlich Unbeſcholte

nen , ſo weit ſie äußerlich den Namen chriſtlich oder evangeliſd) führt — fie

mögen zum Befenntniß der Kirche ſtehen wie ſie wollen, und wenn ſie ſeit ih

rer Confirmation vielleicht kaum je einmal wieder einen Gottesdienſt geſehen

und feinen Blid mehr in die Schrift geworfen haben und die Lehre der Kirche
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lächerlich finden - troudem weil ſie äußerlich den Namen chriſtlich und evan

geliſch führen, ſind ſie die Kirche und das Subjekt der Kircengewalt . Ja je

weniger ſie ſich bis jeßt um die Angelegenbeiten der Kirche bekümmert haben ,

um ſo geeigneter hält man ſie in der Regel dazu , in ihrem Namen zu ſprechen

und zu handeln. . Wir kennen allerdings aus dem A. Teſtament jenes be

rühmt gewordene Wort : ,3hr machet es zu viel ; denn die ganze Gemeinde iſt

überall heilig und der HErr iſt unter ihnen . Aber das war das Wort der

Rotte Korab, wie ſie heißt, und das Gericht Gottes iſt über ſie ergangen .

Jene aber fahren in demſelben Sinn und Geiſt zu , gleich als wäre das nicht

zur Lehre und Warnung für ſpätere Zeiten geſdrehen und niedergeſchrieben .

Man beruft ſich auf das geiſtliche Prieſterthum aller Chriſten. Aber wabr

lich, ſo hat der Apoſtel Petrus ſein Wort vom allgemeinen Prieſterthum der

Gläubigen nicht gemeint, daß man daſſelbe verwandeln dürfte in das kirch

liche Demokratenthum aller Fünf- oder Einundzwanzigjährigen. . Wenn

das Bekenntniß und ſeine Lebre das einheitliche Band der Kirdie und die be

ſtimmende Macht alles firchlichen Handelns iſt, ſo verſteht es, ſich von ſelbſt,

daß nur dadurch eine Synode berechtigt iſt, und nur dadurch ihre Akte und

Beſdýlüſſe gültig ſind, daß ſich dieß alles der Lehre der Kirche unterordnet und

davon beſtimmen läßt. Denn nur dann iſt die Synode eine Synode der

Kirche und ihre BeſQlüſſe Beſchlüſſe der Kirche. Vom firdlichen Befenntniß

und ſeiner Lehre aber losgelöſt oder im Widerſpruch dazu ſtehend iſt jede Sy

nude fachlich unberechtigt, denn ſie iſt keine Synode der betreffenden Kirche

mehr. Denn nicht die Synode macht die Kirche und iſt ſouverän über die

Kirche, ſondern die Kirche und ihre Lehre iſt ſouverän über die Synode. Wo

die lutheriſche Lehre aufhört, da bört audy die lutheriſche Kirche auf. Somit

iſt jede Synode aus dem Zuſammenhang der lutberijden Kirche getreten ,

welche aus dem Zuſammenhang mit ihrer Lehre getreten iſt und hat damit

das Recht verloren, jene zu vertreten und denen zu gebieten , welche bei ibrer

Kirche zu bleiben Willens ſind.. In Rheinbayern hat man auf der Synode

per majora die urchriſtlichen Dogmen der Trinität, der Gottheit Chriſti, jei

nes Verſöhnungstodes u . ſ. w . abyotirt, unbekümmert um den Widerſpruch

der glaubenstreuen Minorität und den Proteſt aus dem Scob der Gemein

den . Den Weg dazu bahnte die Union. Zwar ſollte ſie auch hier nur die

trennende Wirkung der Differenzlehren aufbeben, im übrigen aber die Bes

kenntniſſe und ihre Lehre aufrecht erhalten - ſo wurde noch im Jahre 1837

von allerhödyſter Stelle aus erklärt. Aber das Prinzip vollzog ſeine Conſes

quenzen . Der Fortſchritt duldet fein Stilleſtehen. Die Synode iſt berufen,

den Geiſt des Fortſchritts zu repräſentiren . So iſt man denn bis zur Auf

räumung mit dem chriſtlichen Glauben ſelbſt fortgeſchritten . Kaum iſt in

Weimar der Entwurf zur Synodalordnung fertig, ſo rühren ſich bereits die

Vertreter des Rationalismus und fordern für ihre Richtung nicht bloß Dul

bung ſondern Anerkennung . Und was will cine nicht auf das Befenntniß

ſondern auf die freie Macht gegründete Synode einer ſolchen Forderung ſtics
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haltiges entgegenſtellen ? Es iſt audy ganz conſequent : wenn alle ohne Unter

ſchied ihrer Richtung gleich berechtigt ſind zu wählen und gewählt zu werden ,

ſo müſſen auch ihre Richtungen gleich berechtigt ſein . Iſt es aber die Wahl

welche einem jeden Synodalen , drum weil er ein ſolcher iſt, die volle Berechti

gung verleiht, ſo ergibt ſich daraus, daß die Synode ſelbſt nicht anderwärts

her ihre Berechtigung holt, ſondern die Fülle derſelben in ſich ſelbſt trägt.

Sie iſt ſouverän . Somit auch in Bezug auf die Lehre. So gut wie ſtaat

liche Ständekammern die Verfaſſung und Geſeße eines Landes ändern können ,

ebenſo gut fönnen Synoden das Bekenntniß und die Lehre ändern oder der

ſelben die Grenzen ihrer Geltung vorſchreiben . Das iſt die herrſchende Mei

nung der Synodaljouveränetät. Und man hat in neuerer Zeit dieſen Satz

von dem Geſebgebungsrecht der Synoden in Bezug auf die Lehre auch juri

ſtiſch zu begründen verſucht. Da die Kirchenlebre, ſagt man, ihre Geltung in

der Kirche der rechtlichen Anerkennung und Feſtlegung verdankt, ſo fann eine

andere rechtliche Feſtſeßung dieſe Geltung der Kirchenlehre auch ändern .

Die Kirche mache die Kirchenlehre, nicht mache die Kirchenlehre die Kirche.

Alſo haben die Kirchen , d . h . die Synoden, Macht und Recht die Lehre

zu ändern . Aber das ſind ebenſo geſchichtswidrige wie dogmatiſch unrich

tige Säße. Nicht auf einer rechtlichen Feſtrebung ruht die Autorität einer

Lehre in der Kirche, ſondern die rechtliche Anerkennung ſpricht nur das

Faktum aus das ſich ſchon vorher vollzogen hat. Von der Wahrheitser

fenntniß Luthers aus hat ſich eine evangeliſche Kirche mit ganz beſtimmter

evangeliſcher Lehre gebildet . Nicht erſt zu Augsburg haben die Evangeli

ſchen ihre Lehre gemacht, ſo daß ſie dieſelbe wieder ändern könnten ; ſon

dern ſie haben nur die Lehre bezeugt, die ſie ſchon vorher führten : eccle

siae nostrae docent heißt es im Augsburg'ſchen Bekenntniß. Dieſe

gemeinſame Lebre die ſie führten und dann bezeugten und auf Grund wel

cher ſie dann anerkannt wurden , war das gemeinſame Band ihrer Einheit.

Wer dieſe Lehre nidit theilte, gehörte nicht zu ihnen , und wer fie verließ ,

verließ ihre Gemeinſchaft , und wer ſie jest verläßt, verläßt jeßt die Ges

meinſchaft der evangeliſchen oder lutheriſchen Kirche. Jene Deduktion ver

fennt, daß die Lehre ein Weſen moment der Kirche ſelbſt iſt und in die

Wurzeln derſelben mit eingeſenkt. An die Stelle der lehrenden und be

kennenden Kirche fest ſie eine bloße Schleiermacher'ſche Gemeinſchaft der

Frömmigkeit , von welcher etwa denkbar wäre, daß ſie ſich gleichbliebe in der

ſelben Stimmung und Richtung der Frömmigkeit, auch wenn ſie den Kreis

ihrer Vorſtellungen und Lehren änderte. Dieſe Anſicht von der Kirce, welche

dieſelbe zu einer menſchlichen Gemeinſchaft macht ſtatt in ihr eine Stiftung

Gottes zu ſehen , welcher ein beſtimmter Glaube, Bekenntniß und Lehre von

vornherein mit eingeſtiftet iſt - das iſt der leßte Grund dieſer Theorien, die

kirchenauflöſende Macht in der Denkweiſe jener Kreiſe. . Wir müſſen von

allen Synoden lutheriſcher Kirchen fordern , daß ſie ſich und ihre Beſchlüſſe

der Autorität der lutheriſchen Lehre unterwerfen und aus der Uebereinſtimmung
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mit derſelben allein ihre Berechtigung erholen. Dieſer Forderung genügt es

nicht, daß einzelne Synodalordnungen erklären und damit das Höchſte in dies

ſer Sache geleiſtet zu haben glauben, das Bekenntniß ſei kein Gegenſtand der

Verhandlung oder Gefeßgebung. Denn es iſt zu wenig , das Befenntniß nur

als ein noli me tangere oder als eine heilige Reliquie zu behandeln , welche

in den Winkel geſtellt wird , da es doch die alles beherrſchende und beſtimmende

Macht und Norm der ſynodalen Thätigkeit ſein ſoll.. Die Zeit der Volls

pädagogie der Kirche ſcheint zu Ende geben zu wollen . Viel Sdönes und

Gutes geht damit zu Ende, mande ſchöne edle Sitte, mande liebliche Poeſie

unfres Volkslebens , viel halt für die Sdywachen und Schwankenden, viele

Mittel der Einwirkung auf die öffentlichen Zuſtände, viel Segen - der Se

gen einer tauſendjährigen Arbeit der Kirche an unſrem Volt. Wir wollen be

dacht ſein zu halten was ſich halten läßt, um dieſes Segens willen ; es iſt un

fre Pflicht jeden Fußbreit Landes zu vertheidigen . Aber täuſchen wir uns

nicht : es kommt eine neue Zeit, in welcher die Kirche den äußern und rechtli

chen Ordnungen des öffentlichen Lebens losgelöſt gegenüber ſtehen wird .

Schritt vor Schritt wird ſie jeßt bereits aus denſelben hinausgedrängt . Was

wollte ich lieber als ich täuſchte mich! Aber ich fürchte daß ich mich nicht

täuſche. Mit welchen Empfindungen nun wir auch dieſer Zukunft entgegen

fehen - das iſt gewiß : je mehr die äußeren Mauern und Stüßen der Kirche

finken, um ſo mehr muß fie fich auf ſich ſelber ſtellen und in ihrem eigenen

Weſen den Halt und die Einheit ſuchen, deren ſie bedarf. Dieß aber iſt ihr

Glaube, wie er ſich in der bekenntniſmäßigen Lehre ausſpricht.. So laſſet

uns denn , verehrte Brüder, einmüthig unſre Stimmen erheben und wie wir

es meinen in gemeinſamen Ausdruck zuſammenfaſſen und erklären und ſagen :

1. Die Einheit in der bekenntniſmäßigen Lehre iſt nach den unfraglichen

Grundfäßen der lutheriſchen Kirche das Band der kirchlichen Einheit und da

rum eine unveräußerliche Forderung unſerer Kirche. 2. Darum verwerfen

wir ſowohl den Jrrthum welcher die Verſchiedenheit der Lehre, als den andern

welcher die Freiheit befenntnißwidriger Lehre in der Kirche für berechtigt er

klärt. 3. Aus demſelben Grunde müſſen wir vom landesherrlichen Kirchen

regiment erwarten und fordern, daß es ſich in ſeinen Maßnahmen an die be

kenntnißmäßige Lehre der Kirche und an die Mitwirkung der darauf verpflich

teten kirchlichen Organe für gebunden erachte, und müſſen das Gegentheil als

Mißachtung der Kirche und als Mißbrauch der Gewalt bezeichnen. 4. Nicht

minder können wir Synoden und ihre Beſchlüſſe nur dann als kirchlich be

rechtigt anerkennen, wenn ſie ſich auf die bekenntnißmäßige Lehre der Kirche

gründen, und können ihnen deßhalb kein Recht der Aenderung in Betreff die

ſer Lehre, an welche ſie von Rechts- und Gewiſſenswegen gebunden ſind, zuge

ſtehn . 5. Darum richten wir an alle Inhaber der Kircengewalt in unſrer

Kirche die ernſtliche Bitte, daß ſie um des Gewiſſens willen die lutheriſche

Kirche bei der Einheit und Geltung der bekenntniſmäßigen Lehre erhalten

und alles ihr eigenes Handeln an der Kirche davon beſtimmen laſſen. 6. An
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alle unſere Brüder aber, deren Kirchen in Gefahr ſtehen der Einbeit in der

lutheriſchen Lehre beraubt zu werden , richten wir die brüderliche Zuſprache

und Ermahnung, auf der Geltung der lutheriſden Lehre unverrüdt zu be

barren, damit in dieſer das Band bewahrt werde, welches die einzelnen luthe

riſchen Kirchen, eine jede in ſich und alle unter einander, verbindet."

Literariſche Jutelligenzen .

Ein Lehrbuch der engliſchen Sprache. — Obwohl es nicht

unſere Gewohnheit iſt, andere als theologiſche Bücher in unſeren Zeitſchriften

zu beſprechen ; ſo möchten wir doch diesmal eine Ausnahme machen . Und

zwar deshalb, weil das Studium des Engliſchen eine, nicht blos für unſere

Prediger und Lehrer, ſondern für alle unſere Glaubensgenoſſen in dieſem

Lande hochwidtige Sache iſt. Wir empfehlen deshalb ein eben erſchienenes

vortreffliches Buch : C. H. R. Lange's Lehrbuch der engliſchen Sprache.

Um die leſer aber über die Einrichtung deſſelben genauer zu informiren,

theilen wir ein Circular des Verlegers mit, deſſen Aufſtellungen wir auch als

Ausdruck unſerer Ueberzeugung bezeichnen :

Lehrbuch der engliſchen Sprache für deutſche Schulen in

Amerika. Von C. H. R. Lange. 8vo . XIII. & 283 Seiten,

geb. a $ 1.00 .

Die Kunſt des Unterrichts in der engliſchen Sprache iſt durch keins der

vielen vorhandenen Lehrbücher und Methoden zu einer ſolden Höhe gehoben,

daß ein Fortſchritt in dieſer Richtung unmöglich wäre. In dem obigen

Werfe wird den Lehrern des Engliſchen ein neuer und ernſter Verſuch geboten ,

den Unterricht wirkſamer und erſprießlicher zu machen , als es durch die bisher

bekannt gewordenen Lehrbücher geſchehen kann . Um die engliſche Sprache in

leichter, anſprechender, raider und doch gründlicher Weiſe erlernen zu können ,

iſt hier eine Vereinigung der wirkſamſten Mittel ( reichhaltige und vollſtändige

Wortbildungs- Uebungen und claſſiſche Uebungsſätze mit nur ſchon erlernten

Wörtern, Angabe der Ausſprache für jedes Wort, ſtreng methodiſcher Fort

ſcritt, gleichmäßige Vertheilung des Lehrſtoffs in lectionen u . a . m . ) ange

wendet worden , wie ſie noch in feinem Lehrbude der engliſchen Sprache durd

geführt worden iſt. Durch die eigenthümliche und zugleich ſehr einfache Eins

richtung des Buches werden Vortheile erzielt, wie die folgenden :

1. Gleichmäßige Uebung im Verſtehen gehörter Rebe, wie im Leſen,

Sprechen und Schreiben des Engliſchen ;

2. Richtige und genaue Ausſprache jedes darin enthaltenen Wortes und

Fertigkeit in der Betonung der Wörter von ähnlicher Bildung;

3. Schnelle und leichte Aneignung eines Wortſchates von etwa zehn

tauſend Wörtern und die Fähigkeit, ihn leicht durch befannte, entſprechende

Ableitung fortwährend zu mehren ;
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4. Uebung in gutem , echtem Engliſch, in der Schrift- und Umgangs

Sprache und dem anſprechenden, gedanfenvollen und treffenden Ausdrud der

Meiſter der Sprache;

5. Ein ſo leichter Gang des Unterrichts und ſtufenweiſer Fortſchritt, daß

auch der ungeübte Lehrer reichen Erfolg ſeiner Arbeit für jede Pehrſtunde

erzielen fann ;

6. Förderung der Kenntniß auch des Deutſchen in Rückſicht auf Wort

ſchat und Ausdruck.

Für deu Selbſtunterricht möchte nicht leicht ein geeigneteres Wert zu

finden ſein , und auch Geübtere werden durch den Gebrauch des Buches ihre

ſchon gewonnene Kenntniß und Fertigkeit in lohnender Weiſe vervollkommnen .

Pädagogen , welche Gelegenheit hatten , von dem Werke Einſicht zu neh

men , haben ohne Ausnahme ſich nur günſtig darüber ausgeſprochen .

Die unterzeichnete Verlagsbandiung hat Sorge getragen, das gewiß

vielen Lehrern erwünſchte und willfommene Werk in ſchöner und zweckmäßiger

Ausſtattung erſcheinen zu laſſen . Das Werk gebunden liefern wir zu

a $ 1.00, per Dußend mit 25 Proz .

Siemon Bros. & Co.

Agende der Allgem. Ev. - Luth . Synode von Ohio u. a . St.

Columbus, D. 1870., und :

Selection of forms for the use of evangelical lutheran ministers.

Columbus, O. 1870.

Namentlidy das legtere Schriftchen wird mandiem unter uns ohne

Zweifel erwünſcht ſein . Denn der Fall iſt nicht ſelten , daß Prediger unſerer

Synode gebeten werden , in engliſcher Sprache zu taufen, zu trauen oder

einen Todten zu beſtatten. Der Preis für den engliſchen Theil allein beträgt

nur 30 Cent und in Lederband mit Goldſchnitt $ 1.00 (das Porto mit ein

geſchloſſen ). Zu beziehen iſt er durch Herrn 3. A. Sculze, Columbus, D.

Eines hätten wir beiden Agenden (der engliſchen und der deutſchen )

freilich hinzugewünſcht: in dem Trauformular das Gelübde des Geborſams

Seitens der Braut. Grade weil in dieſer unſrer lebten betrübten Zeit die

Gottloſen gegen dies wichtige, von Gottes heiligem Wort ſonnenklar gefor

derte, Gelübde ſo angebn.

Licht und Sdatten aus der Geſchichte des alten Bundes .

I. Samuel der Prophet. Bon Juſtus Ruperti, lutheriſder Paſtor

an der Kreuzfirche zu Bremerhaven .

Dies iſt der Titel von 9 Betrachtungen über das Leben Samuels, zum

Theil aus Bibelſtunden hervorgegangen . Die Ueberſchriften der einzelnen

find : 1. Zeit und Volt ; 2. Das Levitenhaus in Rama ; 3. Das Gebet

eines zerſchlagenen Herzens ; 4. Samuel - Gott erbört ; 5. Der Lobgeſang
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þannä ; 6. Der Knabe Samuel und die böſen Buben ; 7. Die Nacht im

Heiligthum ; 8. Oottes Zuchtruthen ; 9. Mizpa und Eben Ezer.

Dieſe 9 Reden enthalten eine Fülle geſunder, geiſtreicher Gebanken, in

einer blühenden, bilderreichen, dabei fernigen Sprache, und geben viele heil

ſame Anwendungen jener Geſchidste auf das Leben des einzelnen Chriſten.

Freilich ſeßen ſie eine Claſſe von Leſern voraus, die auf einer höheren Bil

dungsſtufe ſtehen, um immer völlig verſtanden zu werden . Ein Paſſus

S. 52 von den Worten an : Nichts iſt dem Menſdien auch ſo natürlich, als

das Beten u . ſ. w . müdyte wohl eirer erklärenden Anmerkung bedürfen, um

ihn mit der luther iſden Lehre vom freien Willen in vollen Einklang zu

bringen .

Mirdlidh -Zeitgeidid tlidhes.

I , America.

Die Illinois - Synode und der Church - Council. Unlängſt hat bei ihrer jähr

lidhen Verſammlung die Jlinois - Synode, die jeßt noch zum Council gehört, aber auch

eine Vereinbarung mit Miſſouri getroffen hat, beſQloſſen, die bekannten vier Punfte

mit allem Ernſt zur Entideidung dem Council bei ſeiner nädyſten Verſammlung vorzu

legen, um eine klare und deutliche Antwort darüber zu erhalten , weil eben die Pitts

burg -Beſchlüſſe über dieſe Punkte undeutlich, und eigentlich nichts ſagend , ſind.

Die Illinois -Synode macht ihr Verbleiben beim Council von der in Lancaſter zu erwar

tenden Antwort abhängig. Der „ Lutheran“ publicirt nun, auf Wunſch, die Verhand

lungen genannter Synode, findet ſich aber gemüßigt, dieſelben mit einem editoriellen

Artifel zu begleiten , der in einem ſehr gereizten, unhöflichen und total unpaſſenden Ton

geſchrieben iſt. Gleich in den erſten Zeilen wird wegwerfend darauf hingewieſen, daß die

Ilinois -Synode nur aus Deutſchen beſtehe, und daß ihre Glieder umringt ſeien

von Gliedern der ebenfalls total deutjden Miſſouri- Synode; ferner wird dann, zur Be

leuchtung des Gewichtes, das dieſes Verlangen der Illinois - Synode habe, hervorgehoben,

wie winzig flein dieſelbe ſei, daß „ in Philadelphia allein viel tauſendmal mehr Luthe

raner ſeien “ , als in der klageführenden Illinoiſerin . Dann wird der Verſuch gemacht,

darzuthun, wie der „ General - Council" allen gerechten Erwartungen eines Ausſpruches

über die „ vier Punkte“ vollfommene Genüge geleiſtet babe, und mit denſelben jeßt nichts

mehr zu thun habe. Kurzum , die Juinciš - Synode, und diejenigen Alle, die mit den

Pittsburg- Beſchlüſſen über die „ vier Punkte" nicht zufrieden ſind, werden in hoda

fahrendem Tone ganz ſd ulmeiſterlid vom „ Lutheran“ behandelt . Der „ Lutheri

ſden Zeitſchrift " iſt dieſes Gebaren auch widerwärtig. Sie ſagt darüber: „ So ſehr wir

die Stellung mander unſerer hodgeſchäften Freunde im Weſten gegen die Allgemeine

Kirdenverſammlung beklagen , ſo ſehr bedauern wir auch den Ton des leitartifels im

„ Lutheran“ vom 14. Juli in Bezug auf die Beſchlüſſe der Jllinois-Synode über Abende

mablo- und Kanzel- Gemeinſchaft. Denn was die Brüder in Illinois wünſchen , das

wünſchen auch wir und viele andere Brüder in Pennſylvanien, nämlich eine freie, offene,

gründliche Beſprechung und brüderlid e Berathung über die vier Punkte. . . . . Als

Freund der Allgemeinen Kirdenverſammlung fühlen wir uns gedrungen, dieſen Stand

punft in der Sache einzunehmen . Natiirlid thut es uns herzlich leid, daß wir darin

von unſerm werthen Collegen in Philadelphia differiren müſſen, allein wir können nicht
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anders ; auch tröſtet und ſtärket uns die Ueberzeugung, daß eine Mehrzahl der Glieder

der Allgemeinen Kirdenverſammlung im Dſten mit uns übereinſtimmt." — Es mag ja

allerdings ſo ſein , daß vielleicht eine Mehrzahl im Council die Stellung des „ Lutheran"

mißbilligt, allein das ändert die Thatſache nicht, daß die Herren in Philadelphia, oder

vielmehr die am „ Lutheran “ Betheiligten, das Council zu beberrſen ſuchen , worin ſie

nur zu oft glänzenden Erfolg haben. (Luth. A. 3.)

Was kann man mehr verlangen ? – Victoria - Univerſity in Coburg, Canada,

iſt eine methodiſtiſ e Anſtalt. Dieſelbe hat ſich verbunden mit zwei fatboliſmen

Colleges, einem der Medicin und einem der Rechtswiſſenſchaft. Bei der leßten Eröffnung

fündigten auf derſelben Tribüne römiſch - fatholijớe Profeſſoren die Namen ihrer Stu

benten an, während ein Graduirter des College eine Lobrede auf Luther hielt, welche von

den katholiſchen Profeſſoren mit lautem Beifall begleitet wurde. Der methodiſtiſơe

Präſident vertheilte hierauf Diplome ſowohl an die Katholiken als an die Proteſtanten .

(Wisconſ. Gemeindebl .)

Die evangeliſche Alliance-Verſammlung, welche dieſen Herbſt in New-York ſtatt

finden ſollte, iſt wegen des in Europa wüthenden Krieges vertagt.

Sehr liberal. Im Erz- Yankee - Staat Maſſachuſetts iſt Folgendes vorgekommen :

Die Chineſen , die neulich dorthin als Sohuſterjungen importirt wurden, und wegen

derer jent ſo viel Speftafel gemacht wird, gingen eines Sonntags auch in die Congrega

tionaliſten- Kirche zu North Adams. Das heilige Abendmahl wurde ausgetheilt, und

zwar wurden die Elemente, Brod und Wein, von den Diafonen den Leuten nad ihren

Stühlen hin getragen, wie das ſo Sitte iſt bei den calviniſden Secten. Als der Träger

des Brodes an die Stühle kam, in denen die heidniſchen Chineſen ſaßen, reichte er

aud, ohne Weiteres, denſelben das Brod bin . Einige waren bereit, davon zu nehmen,

wurden aber davon abgehalten von einem ihrer Kameraden, der das Ungeziemende babci

merfte, und jedenfalls mehr Verſtand hatte, als der Congregationaliſten - Pfarrer und ſeine

Diakonen. Mit dem Weine wurde das Erperiment nidt verſucht. (Luth. K. 3.)

II. Ausland.

Die allgemeine lutheriſche Conferenz hat in der Pfingſtwoche ihre ztreite

Verſammlung in Leipzig abgehalten . Süddeutſchland war äußerſt dwad vertre

ten. Aus Leipzig zählte man etwa 180 Namen, wovon 143 auf die Studioſen der

Theologie, und etwa 25 auf Perſonen weltlichen Standes famen. Von den ſeparirten

Lutheranern findet ſich Ein Name auf der Liſte. Die Eröffnungspredigt hielt Biſdof

Dr. Koopmann aus Kiel . Die Verhandlungen der Conferenz wurden in der Univerſi

tätskirche geführt. Der Vorſigende, Präſident Dr. v. Harleß eröffnete ſie. Conſiſtoriale

rath Profeſſor Dr. Luthardt hielt darauf einen Vortrag über die Bedeutung der

Lebreinbeit für die lutheriſche Kirche der Gegenwart. Wir haben oben

daraus das wichtigſte mitgetheilt . Am zweiten Conferenztage berichtete Superintendent

Polstorff aus Güſtrow in Medlenburg über die principielle Stellung der lutheriſden

Kirche gegenüber der ſtaatlichen Einführung der Civilebe. Den zweiten Gegenſtand

der Tagesordnung, die Sonntagsfrage in ihrer ſocialen Bedeutung ,

behandelte Ober - Conſiſtorialrath Dr. Uhlhorn, ohne daß ſich weitere Erörterungen

daran knüpften. (Münfels N. 3.- Blatt.)

Die Bibel in den engliſchen Schulen. Ein großes Meeting in St. James Hall

unter dem Präſidium des Grafen Shaftesburg hat es für eine Nationalidande erklärt,
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daß die Bibel vom Schulunterricht ausgeſchloſſen werden folle. Auch ſeien die Vor

ſdläge der Erziehungsliga, welche auf eine durchaus heidniſche Erziehung hinausliefen ,

keineswegs dem Willen der Majorität des Volfes, namentlich der arbeitenden Claſſen ,

conform. Die bedeutendſten Männer des Parlaments, Kleriker wie laien, waren bei

der Demanſtration becheiligt. (Ev. A. Chronif.)

Noch ein Nachtrag zur Nachricht über die friedrich -werderſche Bezirksſynode

in Berlin. Bei Gelegenheit des von dieſer Synode an das Conſiſtorium gerichteten An

trages ließ ſich Gen. -Superintendent Dr. Hoffmann, das einflußreichſte Glied des preußi

ſchen Oberkirchenrathes, nach Mittheilung der luth. „ K. Ztg .“ alſo vernehmen : Die

Behörden würden ſich weder durch eine noch durch mehrere Kreisſynoden zu unbeſonne

nen Maßregeln verleiten laſſen . Ein Conſiſtorium ſtehe auf höherem Standpunkt als

die Kreisſynoden ; es habe das Ganze der Kirche ins Auge zu faſſen . Die Behörde

verkenne zwar nicht, daß der Proteſtantenverein viele bedenkliche Seiten habe ; aber es

fehle dieſem Verein auch niďt an innerer Berechtigung. Der liebe Leſer mag wohl

nadſinnen, was das für ein höherer Standpunkt ſei, auf dem das unirte Conſiſtorium

und der unirte Generaſuperintendent Dr. Hoffmann ſteht. Die Bezirksſynode und

Paſtor Knad ſprechen ſo : Da der Proteſtantenverein ſagt, es ſei ſowohl der ein guter

Chriſt, der an die Gottheit Chriſti glaubt, als aud der, welcher die Gottheit Chriſti ver

wirft, ſo iſt der Proteſtantenverein ein ſolcher, dem ein Prediger der preußiſden Landes

kirche nidt angehören darf. Das iſt nun alſo der niedere Standpunkt. Der höhere

Standpunkt iſt der des Dr. Hoffmann, welcher ſpricht : Der Proteſtantenverein , der

Leugner der Gottheit Chriſti und Befenner der Gottheit Chriſti für gleichberechtigte gute

Chriſten erklärt, hat eine innere Berechtigung und es wäre unbeſonnen, wenn die kirch

liden Behörden den preußiſchen Predigern die Mitglied ſqaft am Proteſtantenverein ver

bieten wollten . Der Apoſtel Johannes ſagt in ſeiner zweiten Epiſtel v . 7.: Denn viel

Verführer ſind in die Welt kommen, die nicht befennen Jeſum Chriſt, daß er ins Fleiſch

kommen iſt. Und v. 9.: Wer übertritt und bleibt nicht in der Lehre Chriſti, der hat

keinen Gott ; und v. 10. 11 .. So jemand zu euch kommt und bringt dieſe Lehre

nicht, den nehmet nicht zu Hauſe, und grüßet ihn auch nicht. Hiermit verbietet der

heilige Apoſtel Johannes audy den preußiſchen Predigern gewiß die Gemeinſdaft mit

dem Proteſtantenverein, der ja auch ſolche Leute anerkennt, welche es leugnen, daß der

Sohn Gottes und ſelbſt ewiger Gott iſt ins Fleiſch kommen, d. h . Menſch geworden.

Aber nach der Rede des Herrn Dr. Hoffmann hat eben der heilige Apoſtel Johannes

auch nur den niederen Standpunkt. Der höhere Standpunkt, den das Conſiſtorium

einnehmen ſoll, iſt : daß einem preußiſchen Prediger nid )t verboten werden kann, wenn er

den Proteſtantenverein nicht nur nicht ins Haus aufnimmt, ſondern ſelbſt in deſſen Haus

eingeht, d . h . Mitglied deſſelben wird, auch wenn er den Proteſtantenverein freundlich

grüßt, d. h . ſagt: Du ſtehſt recht, du ſtehſt auf der Höhe der Zeit und haſt eine große

innere Berechtigung. (Wisc. Gemeindebl.)

-

Aus Hamburg. Der neue Verfaſſungsentwurf für die evangeliſch - lutheriſche

Kirde Hamburgs, ausgearbeitet durch eine Deputation von 21 Mitgliedern, iſt fertig .

Dem Namen nach iſt noch eine lutheriſche Kirche anerkannt, in den übrigen Beſtimmun

gen iſt aber nicht nur das Lutheriſde, ſondern auch das Chriſtliche möglichſt ausgemerzt ;

es iſt eine Verfaſſung auf breiteſter proteſtantenvereinlider Grundlage ; von den Gliedern

verlangt ſie nicht ein beſtimmtes Bekenntniß, es genügt der Wille, der Gemeinde ange

hören zu wollen. Die Befähigung zu einem kirchlichen Amte hängt lediglich davon ab,

bab Giner 25 Jahre alt iſt und treue, geſeßmäßige Amtsführung verſpricht.

(Ev. M. Chronil.)
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Aus Bayern . Der Magiſtrat von München hat beſchloſſen , alle aus den katholi

(den Proceſſionen hervorgehenden laſten förderhin abzulehnen. Solche Cultusübungen

gehören in die Kirde, nicht auf die Straße. (Ev. K. Chronit.)

Eine unioniſtiſche Synode. Auf der Pfälzer Generalſynode ſchilderte Decan Saul

den Verlauf der 1818er Diöceſanſynode zu Neuſtadt : etwa 500 Menſchen wohnten bei,

zum Theil in Hemdärmeln ; es wurde von denſelben nicht nur geraucht und Bier getrun

ken, ſondern auch ſonſtiger grober Unfug verübt. Die Rufe ertönten : Halt's Maul, bu

Muđer ! Ehe das Publikum zugelaſſen wurde, ſdrie man vor dem Sißungsſaale: Wenn

die Pfaffen uns nicht herein laſſen, werden ſie alle gehenkt ! u. ſ. w. Man ſieht, wie

herrlich Bildung und Aufflärung Hand in Hand geben. (Ev. A. Chronil.)

Defterreich und der Pabft. Der Pabſt hat auf ergangene Anfrage beſchieden , daß

ein öſterreichiſder Klerifer den Eid auf die Staatsverfaſſung nur mit dem Vorbehalte der

Wahrung der göttlichen und firdlichen Geſeke leiſten fönne. Zu Linz wurde vom Biſdof

ein Lebrer der Religion an der Oberrealſdule beſtellt, der den Eid ohne dieſe Clauſel ver

weigerte. Der Statthalter wollte dies nicht geſtatten, und bat bei dem Biſdof um einen

andern Lehrer : dieſer jedoch erklärte : er könne feinen ſtellen , denn den bedingungsloſen

Gid dürfe ein Geiſtlicher nicht leiſten . Der Statthalter wendete ſiq nun an den Miniſter

des Cultus und erhielt den Auftrag: entweder den Religionsunterricht ganz zu ſuspen

diren, oder ihn einem bereits beeidigten Religionslehrer an einer andern Scule zu über

weiſen. Die öſterreichiſche Regierung hat entſchieden, daß, wer den Eid auf die

Staatsgeſeße nicht ohne Vorbehalt und Verflauſulirung leiſten will, nicht zu einem

Schulamte zuzulaſſen iſt. (Ev. M. Chronik .)

Der Jeſuitismus in der Schweiz. Die Dioceſanſtände des Bisthums Baſel

waren am 2. April zu Solothurn verſammelt. Gegen eine Stimme (die des Cantons

Zug ) wurde die Aufhebung des Prieſter-Seminars zu Solothurn beſợloſſen, weil daſelbſt

Moral nach dem berüchtigten Lehrbude des Jeſuiten Gury gelehrt wird . Ferner berieth

man ſich über Einberufung einer Special- Conferenz, um ſich über das Verhalten gegen

über den Beſčlüſſen des ökumeniſchen Concils zu einigen. ( Ev. K. Chronit.)

Die päbftlichen Münzen . Der franzöſiſche Finanzminiſter hat verordnet, daß die

päbſtlichen Münzen nicht für voll an den franzöſijden Caſſen angenommen werden ſollen .

Dieſelben ſind ſo ſchlecht ausgeprägt, daß Frankreid daran bereits 2 bis 3 Millionen Francs

verloren bat. Eine eigenthümliche Art, die Länder zu beſteuern ! Eine Petition an den

Senat (dlägt vor, mit dieſer Münze den franzöſiſchen Clerus zu bezahlen ; aber ſelbſt

dieſer will ſie hödſtens als Peterspfennig für voll annehmen . (Ev. K. Chronif.)

Die päbftlige Unfehlbarkeitserklärung findet Nachahmer. Rabbi billel in

Omsk, ein von den orthodoren Juden ſehr verehrter Gelehrter, der ſich für einen Nam

kömmling des Maimonides ausgiebt, will ſich für infallibel erklären und hat ſchon viele

zuſtimmende Zuſdriften erhalten . (Ev. K. Chronit. )

Berichtigung.

In unſerer Auguſtnummer ſoll es beißen :

Seite 230 Zeile 10 von unten : 10jer Tü n cher ſtatt : loſer Jünger.

Seite 230 Zeile 8 von unten : Härtigleit ſtatt : Hurtigteit.

Seite 236 Zeile 23 von oben : Mufter und Vorbild ſtatt : Muſter · Vorbild.

Seite 238 Zeile 14 von unten : ſchlafre ſtatt: led te



Sehre und Schre.

Jahrgang 16. October 1870. No. 10.

(Eingeſandt von Paſtor A. Wagner in Ratibor in Soleſien .)

Wie urtheilen die Lehrer der lutheriſden Airche im 19ten Jahr:

hundert über den Antichrift; nachgewieſen an Prof. Nurß in Dorpat.

Wie allezeit das Aergerniß, das der böſe Feind anrichtet, der Kirche noch

zum Segen hat werden müſſen, ſo wird auch das heutige dergerniß , welches

das römiſche Concil gegeben hat, nicht ohne etliche wichtige Früchte für die

lutheriſche Kirche bleiben, wenn wir es recht benußen. Jedenfalls ſollte ſich

doch Angeſichts des nun noch um ein gutes Theil flarer geoffenbarten Abfalls

jeder rechtſchaffene lutheriſche Chriſt aufgefordert fühlen , fich ernſtlich zu

prüfen, ob er auch noch mit der lutheriſchen Kirche bisher den Sab ihres Bes

fenntniſſes feſtgehalten habe, daß der Papſt der Antichriſt iſt. Ja , dieſen

Erfolg hat das Concil wenigſtens bei Einzelnen bereits wirklich gebracht,

und zwar hat dazu, das darf ich mit innigem Dant verſichern, die treffliche

Schrift Brunn's : ,, Iſt der Papſt der Antichriſt?“ viel beigetragen ; mir

war ſie aus der Seele geredet, und vielen andern treuen Chriſten hat ſie die

Augen um ſo mehr geöffnet, je weniger ſte grabe über dieſe Frage in den

meiſten Schriften unſrer heutigen lutheriſchen Theologen eine runde und klare

Antwort zu finden im Stande waren ; ja, man darf wohl ſagen, neben

manchen anderen Ausſprüchen unſerer Väter, ſchämt man ſich förmlich dieſes

in unſere Bekenntnißſchriften aufgenommenen Saßes und es iſt, als ob das

Verbot, vom Antichriſt zu predigen , das Papſt Leo X. noch 1516 ergeben

ließ, kurz vor dieſer heutigen Offenbarung des Antichriſts abermals ergangen

wäre und vor allen Dingen innerhalb unſrer heutigen lutheriſchen Theologie

Geltung und Anerkennung gefunden habe. D, wie vielen Dank ſind wir

deshalb dem Paſtor Brunn und den amerikaniſchen Brüdern ſchuldig, daß

fie in Betreff dieſer hochwichtigen Frage in ,,lehre und Wehre" einen deut

lichen Klang durch ihre Trompete geben, in Folge deſſen ein Kriegsmann doch

Luſt bekommt, ſich zu dieſem Streite zu rüſten ! Wie gar nöthig iſt es gewe
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fen , den lutheriſchen Chriſten wieder die betreffenden Stellen aus den Sdmal

kald . Artikeln ins Gedächtniß zu rufen , als Iheil II . Artikel 4.: ,, Die

Stüd zeigt gewaltiglich, daß der Papſt der rechte Endechriſt oder Widerchriſt

ſei, der ſich über und wider Chriſtum geſeßet und erhöhet hat, weil er die

Chriſten nicht will laſſen ſelig ſein ohne ſeine Gewalt."

Dody, wie geſagt, es mag auch darüber das Bekenntniß unſrer Kirde

noch ſo unzweideutig ſprechen, ſo werden derartige Berufungen bei den jeßigen

Theologen unſrer Kirche, die den Antichriſt ganz wo anders als in Rom

ſuchen , oder wenigſtens dort das antichriſtiſche Weſen noch viel zu ſchwach

ausgeprägt finden , nicht viel fruchten ; denn , wenn man dieſen Artikel aner

kennen wollte, ſo bedürfte manches neuere, für gut lutheriſch geltende Buch

noch einer derartigen Umarbeitung, daß es ſich freilich nicht mehr abnlich

ſeben und damit ſeinen Hauptreiz für einen bedeutenden Leſefreis verlieren

würde. So bietet es an vielen unſrer heutigen geleſenſten Kirchengeſchidt

lichen Werfen einen eigenthümlichen Reiz, daß darinnen mit derſelben Inniga

feit, mit der man die Entwidlung des Reformationswerks und des Kampfs

der lutheriſchen Kirche in den folgenden Jahrhunderten vorträgt, zuvor zum

Aufbau des ganzen antichriſtiſchen Gebäudes Glüd gewünſcht wird, deſſen

Grundfeſten zu ſtürzen die Reformation doch allein berufen war ; findet man

in der Entwidlung des Papſtthums nicht etwas abſolut Nothwendiges, ſo

doch etwas relativ Unerläßliches, Hodynöthiges und Heilſames für jene Zeit !

Wie ſoll man ſich dieſen ſtarten Selbſtwiderſpruch anders erflären, als da

durch, daß auch die Hingebung , mit der ſolche Geſchichtsſchreiber dem Lejer

den Sieg der Wahrheit in der Reformation vor Augen ſtellen , nicht aus der

ungefälſchten Liebe zur Wahrheit ſtammen könne, ſondern mehr aus einer

natürlichen Bewunderung alles beſſen, was im Glanze der Hobeit und Erba

benheit auftritt, – und dieſer Charakter bing ja dem Reformationswerte

von Anfang an — herſtammt. Wenn es nun aber der Lüge, obwohl ſie der

Wahrheit den Tod geſchworen hat, zeitweilig durch die Gunſt der Umſtände

gelingt, auch im Glanze der Hoheit und Erhabenbeit, der Unerſchütterlio keit

im Erſtreben ihres Zieles, aufzutreten, ſo nimmt der Glanz dieſes Schau

ſpiel: die Sinne dieſer Geſchichtsſchreiber dermaßen gefangen, daß ſie, anſtatt

nun den Unterſchied zwiſchen Wahrheit und Lüge deutlich aufzudeden , von

beiden ein zum Verwechſeln ähnliches Bild entwerfen . Dies iſt der Eindrud ,

den mir von vorn herein der wohl ſdon ſeit 1846 erſchienene und in der

künſtleriſchen Form wirklich vollendete ,,Leitfaden der chriſtlichen Kirden

geſchichte von Joh. Heinr. Kurg“ gemacht hat. Wer wollte verkennen, daß

bieß Buch von einer innigen Liebe zu Chriſto und ſeiner Kirche Zeugniß giebt

und ſich darum nicht innig freuen, daß es jeft aus den Händen der meiſten

Theologie Studierenden auf den beſſeren unter den deutſchen Univerſitäten

viele andere gehaltloſe Lehrbücher verdrängt hat ! Wenn aber nur nicht

zugleich ſolche abgöttiſche Bewunderung alles deſſen , was unter dem Namen

Chriſti mit dem Schein der Frömmigkeit, der Charaktergröße und der
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Geiſtesfülle auftritt, darin fich fund gäbe ! Gewiß muß ſeine Darſtellung

der Entwidlung der lutheriſchen Kirche von der Reformation an bis auf

unſre Tage wieder Liebe weden , weil ſie aus unverkennbarer Liebe zur lutbes

riſchen Kirche ſtammt, und es wird darin troß der bündigen Kürze der Zus

fammenfaſſung nicht leicht etwas vergeſſen ſein , was zum Ruhme der luthes

riſchen Kirche angeführt zu werden verdient . Aber wie fühlt man ſich ent

täuſcht, wenn man nun bei der Darſtellung der Entwidlung des Antichriſten

thums mit Recht den Ton des heiligen Abſcheus erwartet und ſtatt deſſen

durchweg dieſelbe Sprache der verehrenden und hingebenden Liebe ver

nimmt! Es wird dem Leſer ein Bild von Gregor VII. ſowohl als von

Innocenz III. , Ideale der Frömmigkeit in den Bewohnern von Clugny und

in einem Franciscus von Affiſi, mit ſo fünſtleriſcher Hand entworfen, daß

auch die legten unangenehmen Flecke, die ſelbſt römiſche Lobredner wenigſtens

für unſre Augen von ihnen nicht wegzubringen im Stande find, gänzlich

unfennbar verſchwinden . Iſt das wohl insbeſondere jungen Gemüthern

und fünftigen Mitkämpfern in dem lutheriſchen Feltlager etwas nüße ?

Denn nicht als müſſiger Zuſchauer ſoll ein fünftiger Mitarbeiter am Werfe

Chriſti fich bald das feindliche, bald das freundlide Heerlager anſehen , um

alsbald beim Anblid alles deſſen , was glänzt, ſeinen Mund in Bewunderung

ausbrechen zu laſſen, ſondern darum ſollen die jungen Theologen Kirchen

geſchichte treiben, um die Kriegskunſt Joſuas zu lernen , daß man eine jedwede

Erſcheinung, die einem vorkommen mag , alsbald aufs Gewiſſen fragt:

„Gehörſt du uns an oder unſern Feinden ? “ Joſua 5, 13. Jd fürchte aber,

durch ſolche Darſtellungen lernt man mehr darnach zu fragen, mit wie vielem

oder geringem Anſtande ein jeder ſein Schwerdt zu gebrauchen verſteht, als

für weſſen Sache er ſtreitet; und, wenn man nur in dem entgegengeſetten

Lager Geiſteshoheit, Conſequenz im Streben nach dem gewählten Ziele und

dabei vielerlei Schein chriſtlicher Frömmigkeit findet, ſo werden durch ſolche

Koſt Genährte ſich nicht viel Bedenken machen , von dem hochgeprieſenen

lutheriſchen Lager auch zu dem feindlichen überzugehen ! Zum Beweiſe aber,

daß derartige Klagen über die abgöttiſche Verehrung, die Kurg dem Haupt

widerſader der Kirche Chriſti, dem Papſtthume, zout, nicht ohne Grund

erhoben werden , ſei es erlaubt, ſeine Darſtellung des Papſtthums vom Auf

treten Hildebrands an einer Prüfung zu unterwerfen .

Daß die an Hildebrand oder Gregor VII. hervortretenden unbeſtreit

baren Geiſtesgaben und Willenskraft, ſowie die begeiſterte Hingebung für

ſeine Sache nicht bloß Kurß, ſondern auch jedem andern Betrachter eine ſtille

oder laute Verwunderung abgenöthigt haben , iſt ja ganz ſelbſtverſtändlich;

aber ſtaunen wird doch der nüchterne Leſer, wenn nun an dieſem Manne auf

einmal feine Spur von gemeiner Herrſchſucht oder eitelm Ehrgeiz mehr übrig

ſein ſoll, ſondern alle ſeine Schritte aus den lauterſten Abſichten entſprungen

ſein ſollen ; ja , wenn unſre Väter den Menſchen der Sünde, der im ganzen

Papſtthum offenbar wird, in Gregors Perſon ganz beſonders offen hervor
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treten ſaben , ſo wird man ſich doch ein wenig fragend anſehen, wenn man

durch Kurß verſichern hört, daß „er bei alle dem das Bewußtſein des armen

Sünders, der nur in der Barmherzigkeit Chriſti Heil ſucht und findet, bewah

ren konnte ". Aber nicht nur Gregors Perſon will er gegen ein vorſchnelles

Nichten in Schuß nehmen, ſondern auch das gute Recht der Sadie, die er

verſicht, getraut er ſich bis zu dem Grade nachzuweiſen , daß ſchließlich das

Heil der Kirche nirgends anders als in der Durchführung ſeiner Pläne zu

erfennen iſt. Das iſt uns allerdings das Unerhörteſte. Mag jemand glau

ben , daß Gregor, was er gethan und geredet hat, unwiſſend im Unglauben

gethan habe und daß darum für ihn noch Buße auf dem Todbette möglich

geweſen ſei - denn daß er fie, ſo lange er im Amte war, nicht gethan hat,

ſteht freilich feſt , ſo wollen wir ihn bei dieſer Meinung laſſen , obgleich

Rury freilich die Vollmacht für ſeine zuverſichtliche Verſicherung erſt nach .

weiſen müßte ; aber dagegen dürfen wir wohl mit allem Ernſt proteſtiren ,

wenn Gregors und ſeiner Genoſſen Gebahren für eine relative, wo niớht gar

für eine abſolute Nothwendigkeit erklärt werden ſoll; ſo aber ſchreibt er von

Gregor und ſeinen Geſinnungsgenoſſen : „ Sie hatten beziehungsweiſe Recht.

Die Kirche mußte, wenn ſie anders ihre welthiſtoriſche Miſſion zur Erziehung

der Völfer, die jeßt in den Vordergrund der Geſchichte getreten waren, erfüllen

ſollte, wenn ſie nicht ſtatt deſſen ſelbſt unter der Roheit der Zeit untergeben

ſollte, ficy nothwendig in einer Macht, wie Gregors Papſtthum war, congen

triren und ſicherſtellen . "

Doch hören wir Kurz fidh im Zuſammenhang über die von Gregor ver

fochtene Sadie äußern :

,, In dem Kloſter Clugny in Burgund, welches ſeit ſeiner Stiftung einen

unermeßlich wohlthätigen Einfluß auf das ganze Abendland übte, hatte fich

eine Propaganda der ernſteſten und tüchtigſten Männer ihrer Zeit gebildet,

denen die Noth der Kirche tief zu Herzen ging, und die in der Hebung des

Papſtthums aus ſeiner Schmad und Dhnmacht das einzige radicale Heil

mittel erkannten . Hier finden wir ums Jahr 1048 , als Bruno, Biſchof von

Toul, durch kaiſerliche Wahl zum Papſt befördert wurde, einen Mönch, Nas

mens Hildebrand, Sohn eines Schmidts zu Saona.Schmidts zu Saona. Ein vertrauter

Freund des edeln Papſts Gregor VI., hatte er dieſen ſchon kräftig in Rom

unterſtüßt, und nach der Abdankung deſſelben ſich nach Clugny zurüdgezogen ."

Darauf erwidern wir : Daß in dem Kloſter von Clugny damals ein

ernſterer Sinn geherrſcht habe als in den andern damals ſehr verweltlichten

Klöſtern, wird allgemein verſichert. Es fragt ſich nur, ob dieſe Art ernſten

Sinnes ausreichend oder auch nur irgend dazu geeignet war, dem eigenthüm

lichen Grundſchaden der Chriſtenheit abzubelfen . Worin beſteht aber dies

eigentliche Verderben und der Grundſchade, wider den alle treuen Kinder der

Kirdye Tag und Nacht ſchreien und mit allem Ernſte kämpfen ? Iſt es nicht

das, daß das Wort Gottes nicht lauter und rein gelehret wird und wir auch

nicht þeilig als die Kinder Gottes darnacy leben ? Hat vielleich jene „ Pro
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paganda der ernſteſten Männer ihrer Zeit" gegen dieſen Schaden bis aufs

Blut gekämpft und beſtand alſo der „ unermeßlich wohlthätige Einfluß “, der

von derſelben ſeit der Stiftung des Kloſters, 910, auf das ganze Abendland

ausgegangen ſein ſoll, in dieſem ernſten Kampfe gegen alle falſche Lehre, um

dann auch mit Erfolg wider falſches Leben fämpfen zu können ? Leider

finden wir das grade Gegentheil davon durch alle Berichte der Geſchichts

ſchreiber verſichert; ſo wenig hat man in Clugny wider einreißende Irrthü

mer gekämpft, daß vielmehr dort grade eine ganze Anzahl bereits im Schwange

gehender Jrrthümer zur vollen Geburt gekommen und von da unter dem

hoben Namen ihrer Clugniazenſer Gönner erſt zur allgemeinen Anerkennung

in der Chriſtenheit gelangt ſind. Wie dieß im Grunde von allen jenen Irr

lehren geſagt werden kann, die von früheren Schülern Clugny's, wenn ſie

ben päpſtlichen Thron beſtiegen hatten, eingeführt wurden , als : Transſub

ſtantiation, Einführung des Prieſtercölibats, hödyſte Suprematie des Papſtes

über die weltliche Gewalt und alle Könige, und dergleichen ; ſo gilt dieß am

unbeſtrittenſten vom Feſte aller Seelen , weil dies nicht von Schülern Clug

ny's in Rom oder anderswo an das Licht gebracht worden iſt, ſondern recht

eigentlich zwiſchen den Mauern dieſes Kloſters ſelbſt das Licht dieſer Welt

zuerſt erblidt hat. Nun hat aber bekanntlich dies Feſt recht eigentlich den

Zwed, die freilich bereits ſeit Gregor I. allgemein geglaubte Jrrlehre vom

Fegfeuer und von der Verſöhnung Gottes durch Menſchenwerke zur unan

taſtbaren Kirchenlehre zu erheben . Dies kann auch Kurß nicht ganz mit

Schweigen übergehen : Zu dem Feſte aller Heiligen fam von Clugny aus

ſeit 998 auch das Feſt aller Seelen , am 2. November, zur Rettung der Seelen

aus dem Fegefeuer durch die Fürbitte der Gläubigen ." Natürlich ging es

bei der Aufrichtung eines . ſolchen neuen Bollwerks der Finſterniß in der

Kirche, wie immer, nicht ohne Geiſtererſcheinungen ab . Ein Mönch von

Glugny war auf ſeiner Rüdfehr von einer Wallfahrt nach Jeruſalem zu

einem Einſiedler in Sizilien gekommen, der ihm mittheilte, wie die armen

Seelen in der Nähe des Vulkan ihre Fegfeuerpein durchzumachen hätten , wie

er aber die Teufel fich habe bitter darüber beklagen gehört, daß ihnen viele

dieſer ihnen von Rechts wegen überlaſſenen Seelen früher, als es recht wäre,

durd die Gebete und Almoſen der Gläubigen wieder entführt würden ; und

am meiſten ſeien die Mönche von Clugny daran Schuld, die Tag und Nacht

für die Befreiung der Seelen aus dem Fegefeuer beteten . Der Mönch

berichtete dies alsbald ſeinem Abte in Clugny, dem berühmten Odilo, worauf

dieſer verordnete, daß in allen ſeinen Klöſtern am Tage nach dem Feſte aller

Heiligen das Andenken aller in Chriſto ruhenden Seelen feierlich durch Gebet,

Meßopfer und Almoſen begangen werden ſollte. Das war alſo bereits eine

Probe von dem Segen, den die Clugniazenſer Congregation in das ganze

Abendland brachte, und welchen nachmals einer der Päpſte durch ein Kirchen

geſek zur unumſtößlichen Ordnung erhob . ließe ſich alſo ſelbſt gegen Kurk's

Beſchreibung von der Tadelloſigkeit ihres Wandels nichts einwenden, ſo
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müſſen wir doch ſagen : „ Gott behüte uns vor folder Propaganda ! denn

wer anders lehret, denn das Wort Gottes lehret, der entheiligt unter und

den Namen Gottes . " Wir behaupten aber getroſt, daß man in Clugny und

der von da ausgegangenen „ Propaganda der ernſteſten Männer “ , wie Kurt

ſie nennt, auch anders gelebt habe, als das Wort Gottes lehret ; oder heißt

das nicht „ Anders leben, als das Wort Gottes lehret ", wenn das, was

ich an Andern als Sünde und Frevel ſtrafe , wenn es von mir in der

Abſicht, der Kirche damit aufzuhelfen, begangen wird, noch obendrein ein

wichtiger Dienſt beißen ſoll, den ich meinem Gott erzeige ? ,,Wer aber anders

lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiligt unter uns den

Namen Gottes ; davor behüt uns lieber Herre Gott! " Hören wir einmal ,

wie ſehr verſchieden das Urtheil dieſer ernſten Leute über den Greuel der

Simonie war, wenn ſie vom Kaiſer und andern Fürſten oder wenn ſie von

ibnen ſelbſt begangen wurde ! Offenbar trat das weltliche Weſen, weldes

damals die ganze Kirche verderbt hatte, in der Simonie, dem ſändliden

Kauf und Verkauf geiſtlicher Aemter um Geld, recht grell an das Licht; wider

dieſen Greuel, wie er vom Kaiſer und allen Fürſten damals ohne Scheu

geübt wurde, zog denn die Propaganda von Clugny rücfiditslos zu Felde ;

insbeſondere als Gregor VII. den Thron beſtiegen hatte, war es einer ſeiner

erſten Schritte, daß er alle Prieſter, die durd Simonie ihr Amt erhalten

batten, für abgeſebt und ihre prieſterlichen Funktionen für ungültig erklärte ;

feine Legaten durchzogen die Länder und führten des Papſtes Gebot rüdſichts

los ins Leben ; fünf kaiſerliche Räthe, die der Simonie ſchuldig waren , wur

den alsbald auf der Synode zu Rom abgeſeßt, und Heinric IV. mußte ſich

fügen ; als er aber ſpäter die Simonie ärger als früher trieb , war dies mit

eine der Hauptanflagen wider ihn , um deretwillen er zur Verantwortung

und Abbitte nach Rom pilgern mußte. Wer müßte den Brüdern zu Clugny

nicht das Zeugniß geben , daß ſie ber heilige Eifer um Gottes Ebre zu ſolchem

ernſten Kampfe getrieben habe ? Doch eine vielleicht unvorſichtige Bemerkung

von Kurş mag die Schuld tragen, wenn wir davon noch nicht ſo völlig über

zeugt ſind und uns vielmehr Röm. 2, 27. einkommt : „ Nun lebreſt du An

dere und lebreſt dich ſelbſt nicht ? Du ſpridit, man rolle nicht fehlen , und

du ſtieblit ? " oder, was daſſelbe iſt, bir gräuelt vor dem Frevel der Simonie

und du treibſt Simonie ! Hat uns doch Kurs ſoeben erzählt, daß ,,Hilde

brand, ehe er ſelbſt Papſt wurde, als ein vertrauter Freund des edeln Paps

ſtes Gregor VI., dieſen ſchon kräftig in Rom unterſtüßt babe." Wenn er

ſein vertrauter Freund war, wird er auch wohl um den Weg, wie dieſer ,,edle

Papſt“ auf den päpſtlichen Stuhl gekommen iſt
, gewußt haben, eine Sace,

die man freilich nur vertrauten Freunden erzählen darf ; Kurs indeß erzählt

ſie uns ſelbſt: „Papſt Benedict IX. verkaufte das Papſtthum an Gregor VI.,

welcher, um den Stuhl Petri vom Verderben zu erretten , die Sdymad der

Simonie auf fich nahm ." Alſo wogegen eiferten dieſe Leute, wenn ſie die

Simonie verfluchten, gegen den Greuel ſelbſt oder gegen den Abbrud, den

derſelbe der päpſtlichen Ehre brachte ? Ich meine im erſtern Falle hätte
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Hildebrand mit ſeinen Flüchen gegen dieſen Greuel nicht bis auf Heinrich IV.

zu warten gebraucht, ſondern hätte bereits ſeinem Freunde Gregor VI. die

Freundſchaft erweiſen müſſen, ihn, den er zum Tode ſündigen ſah, allen Ernſtes

zu warnen ! Erweiſt doch Paulus ſelbſt dem Petrus dieſe Freundſchaft zu

Antiochia, Gal . 2, 14.: „ Aber da ich ſahe, daß ſie nicht richtig wandelten

nach der Wahrheit des Evangelii , ſprach ich zu Petro vor Allen öffentlich:

„ So du, der du ein Jude biſt, heidniſch lebſt, und nicht jüdiſch, warum

zwingſt du denn die Heiden, jüdiſch zu leben ?" und v . 18.: „ Wenn ich aber

das, das ich zerbrochen habe, wiederum baue, ſo mache ich mich ſelbſt zu einem

Uebertreter." Aber ſoll es denn gar nichts zu ihrer Entſchuldigung beitra

gen, daß Gregor VI . den Papſtſtuhl um Geld doch lediglich in der guten

Abſicht gekauft hat, „ um den Stuhl Petri vom Verderben zu retten " ? und,

weil nun einmal „dieſe Männer in der Hebung des Papſtthums aus der

Schmady und Ohnmacht das einzige radikale Heilmittel gegen die Noth der

Kirche erkannten “ ? Aber grade dies, daß ſie meinen, Gott noch einen Dienſt

damit zu thun, macht die Simonie Gregors VI. und ſeiner billigenden Freunde

zu einem ärgern Gräuel als alle Simonie Heinrichs IV. und andrer welt

lichen Fürſten je geweſen iſt ! Nach Kurt's Darſtellung ſoll dieſe Sünde,

vom edeln Gregor verübt, ſogar das äußerſte Opfer der Selbſtverleugnung

geweſen ſein, was ein Jünger Chriſti ſeinem HErrn zu Liebe bringen kann,

daß er um der Rettung der Ehre ſeines HErrn willen auf ſeine Perſon die

Schmach der Simonie lädt ! Da muß man doch fragen : Kannten denn

dieſe wunderlichen Aerzte der Kirche feinen höchſten Arzt und Hirten ſeiner

Kirche, zu dem ſie auch in der äußerſten Noth und Schmach der Kirche mit

den wenigen noch übrigen Heiligen rufen und ſchreien konnten, daß er aus

rotten wolle alle Heuchelei und die Zunge, die da ſtolz redet, anſtatt nach

ihrem Belieben allerhand vorgebliche „ radifale Heilmittel" zu erfinden ?

(P. 12.) , und der ba wiederum ſpricht: Weil denn die Elenden verſtöret

werden und die Armen ſeufzen, muß ich auf ſein ; ich will eine Hilfe ſchaffen,

daß man getroſt lehren ſoll ? Dieſes einzige radikale Heilmittel gegen allen

Schaden in der Kirche haben dieſe Leute für nichts geachtet, und, weil es nach

ihrer Meinung keinen Gott im Himmel gab, der ſich der Noth ſeiner Kirche

auf Erden annehmen wollte, ſo traten denn dieſe Propheten, die der HErr

doch nicht geſandt hatte, ihren Weg an als die einzigen noch übrigen Heilande

der Kirche, und zwar mit dem Privilegium, auch die klarſten Gebote Gottes

ſo oft übertreten zu dürfen, als dieß zu ihrem Zwede helfen konnte ! Das iſt

aber das Betrübendſte, daß ſie dann, nachdem Gott über ihr Wert längſt ſein

geſtrenges Gericht geſprochen hat, noch immer einige getreue Sachwalter im

Schooße der lutberiſchen Kirche, wenigſtens im 19. Jahrhundert, finden !

Denſelben Grundſaß, daß kein Mittel, das zur Hebung des Papſtthums

aus der Ohnmacht dienen konnte, dieſen Männern irgend ein Gewiſſensbes

denken verurſachen durfte, feben wir weiter faſt bei jedem neuen Schritte auf

ihrer Bahn. Denn als Gregor VI. durch Ungunſt der Verhältniſſe hatte
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abbanken müſſen „ und nun einige Zeit darauf Bruno, Biſchof von Toul,

durch kaiſerliche Wahl zum Papſt befördert worden war, wünſchte er den ge

waltigen Mönch Hildebrandt zur Seite zu haben und reiſte deshalb über

Clugny. Hildebrandt folgte ihm , aber nur unter der Bedingung, das

Bruno, der bloß durch faiſerlidyen Machtſpruch gewählt war, den päpſtlichen

Ornat ablege und in Pilgerkleidung gen Rom ziehe, um ſich dort von neuem

rechtmäßig wählen zu laſſen .“ Der Kaiſer hatte alſo nach Hildebrandtz

Ideen fein Recht einen Papſt zu wählen , ſondern vorläufig noch die Geiſtlichs

keit zu Rom, nachmals aber in Folge ſeiner Anordnung das Cardinal- Colles

gium . Warum gab aber Hildebrand, ſo fragt man dann natürlich, dem nach

dieſer Anſchauung noch gar nicht gewählten Bruno nicht vielmehr den Rath,

überhaupt nicht nach Rom zu ziehen, wo er auf dieſe Weiſe nichts zu ſuchen

hatte, ſondern lieber ſtill zu Hauſe zu bleiben , bis die, welchen die Wahl zufam ,

von ſelbſt auf den Gedanken fommen würden, ihn zu wählen ? Alſo lo ganz

ungern ſaben dieſe Verächter jeder Papſtwahl durch den Kaiſer als einer uns

rechtmäßigen dieſe ibre unrechtmäßige Wahl doch nicht! Den kleinen Ge

winn, nämlich den Schein , als wären ſie rechtmäßig gewählt, und die Hoff

nung, in Folge deſſen von den rechtmäßigen Wählern noch einmal gewählt

zu werden, hielten ſie für gut, dod ſo lange mitzunehmen , bis ſie ſeiner nicht

mehr bedurften , und ſie unbeſchadet ihres eigenen Intereſſes die kaiſerliche

Wahl mit Füßen treten konnten !

Dieſe Proben genügen hoffentlich, unſern Zweifel an dem unermeßlich

wohlthätigen Einfluß Clugny's zu rechtfertigen ; was aber ſonſt von dem

fittlichen Ernſte dieſes Kloſters erzählt wird, erinnert uns an 2 Cor. 11 , 13 .:

„ Denn ſolche falſche Apoſtel und trügliche Arbeiter verſtellen ſich ſelbſt zu

Chriſti Apoſteln ; und das iſt auch kein Wunder ; denn er ſelbſt, der Satan,

verſtellt ſich zu einem Engel des Lichts. "

Doch hören wir weiter, wie Hildebrand ſein Ziel erſtrebte :

„ Bruno ( nunmehr Leo IX.) ſtellte ihn als Diakon in Rom an und

von nun an iſt Hildebrand bis zu ſeiner eigenen Thronbeſteigung die Seele

der römiſchen Curie und hebt mit ſeinem hohen Geiſte trop aller Hinderniſſe

das Papſtthum und die Kirche aus tiefer Zerrüttung zu nie geſehener Kraft

und Glorie empor. Syſtematiſch ging er von Anbeginn ſeiner Wirkſamkeit,

immer fühner und unwiderſtehlicher vordringend, auf eine totale Reformation

der Kirche aus . Unterdrüdung der Simonie, Freiheit der Kirche von der

Wilführ und Macht des Staates, nadiſichtsloſe Strenge gegen die Sitten

loſigkeit des Clerus, Einführung des Cölibats als des fräftigſten Mittels,

den Clerus von der Welt und dem Staate zu emanzipiren , Beſeßung der

geiſtlichen Aemter durch die tüchtigſten und würdigſten Männer , beſonders

auch die Uebergabe der Papſtwahl an das Collegium der Cardinäle unter

Nicolaus II. waren die wohlgewürdigten Hebel dieſer Reformation . "

Da hören wir alſo, daß ein Menſch mit ſeinem boben Geiſte die Kirde

zu nie geſehener Kraft und Glorie emporheben kann, und ſie alſo jedenfalls
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noch ein gut Stüd weiter zu bringen im Stande iſt, als ſelbſt die Apoſtel

vermodyten, zu einer Zeit, wo die Kirche noch ihre Krone, die reine Lehre, feſt

hielt ! Denn ſelbſt damals muß nach Kurß's Urtheil ſolche Glorie und Kraft

an ihr nicht geſehen worden ſein, wie dieſer Hildebrand ihr zu verleihen

wußte ! Wen das befremden ſollte, der wird ſich Kurk's Worte doch wohl

ſo zurecht legen, daß Hildebrand zugleich die beiden Schooßkinder, das Papſt

thum ſowohl als die Kirche, ſo hoch emporzubeben verſtanden hat, während

die Apoſtel ihre Mühe blos auf das eine, die Kirche, verwendet haben. Alſo

das Papſtthum und die Kirche, beide zugleich und zwar das Papſtthum

zuerſt, weil ihm daran wohl noch mehr lag, und nur, wenn die Kirche fich

dies Bündniß mit dem Papſtthum gefallen laſſen will, dann ſoll ſie auch ihr

Theil von der nie geſehenen Glorie und Kraft abbekommen ! Nur Schade,

daß ſie für dies Anerbieten danken muß ; denn wo das Papſtthum emp rge

hoben wird, wird die Kirche nun einmal mit Füßen getreten, und , wo dieſelbe

frei wird, da iſt des Papſtthums Fall gekommen ; die beiden ſind nun einmal

wider einander bis an das Ende der Welt ! Darum wird Hildebrand ſeine

Mühe, ſofern ſie die Erhebung der Kirche betrifft, wohl umſonſt angewendet

haben !

Hören wir dann aber das Verzeichniß der „wohlgewürdigten Hebel dieſer

Reformation“, ſo bekommen wir bald den Eindrud, daß das eine andere Art

Reformation, wo nicht gar eine völlige Deformation ſein müſſe, die ſich nach

ſolchen Hebeln umſehen mußte, um ſich in Bewegung ſepen zu können , wäh

rend es das Kennzeichen aller wahren Reformation iſt, daß ſie ohne Hände,

allein durch das ewige Wort Gottes in Bewegung geſeßt wird . Aber ,,wohl

gewürdigt " das iſt: klug ausgebact, mögen ſie immerhin geweſen ſein, um

dieſem Umſturz oder Abfall von den ewigen Grundlagen der Kirche den

Schein einer Reformation zu geben . Der erſte Hebel, Unterdrüdung der

Simonie, wäre ja ganz ehrenwerth geweſen, wenn er in den Händen dieſer

Leute, die ſelbſt Simonie trieben, mehr als ein Name geweſen wäre; der

zweite, nachſichtsloſe Strenge gegen die Sittenloſigkeit des Clerus , muß doch

damals ſeine Dienſte verſagt baben ; wenigſtens leſen wir, daß ſich mit ſeiner

Hilfe weder damals noch ſpäter die Sittenloſigkeit des Clerus aus der römi

ſchen Kirche ausmerzen lief ; der römiſch - katholiſche Clerus blieb nach wie

vor ein ſittenloſer und wurde es durch den dritten Hebel, die Einführung des

Cölibats, in zehnfachem Maaße ſtärker als zuvor : der vierte Hebel dagegen ,

Ausfindigmachung der geſchidteſten Werkzeuge ihrer Abſidy ten , iſt ohne Zweifel

mit dem beſten Erfolge unter allen angewendet worden .

Hören wir weiter Kury's Darſtellung: Hildebrand hatte endlich das

Papſtthum genugſam gefräftigt, um ſeinem Werke mit ſeinem eignen Namen

das Siegel der Vollendung aufdrücken zu können und beſtieg als Gregor VII .

(1073—1085) den Stuhl Petri." Wenn er noch ſo ehrlich geweſen wäre,

ſeinen Namen dieſem Werke aufzudrücken , ſo wäre der Schaden auch nicht

ſo nachdrüdlich geworden ; aber leider mußte allemal der Name Gottes
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herhalten, um dem ſchändlichen Spiel eine göttliche Weihe zu geben ; wenige

ſtens aber bezeichnet es Kur dießmal als ſein (Gregor's ) Werk, nicht als

Gottes Wert !

„ Auf einer Synode zu Rom, 1074, erneuerte er die alten ſtrengen Göli

batsgeſeße und erklärte alle Prieſter, welche in der Ebe lebten , für abgeſept

und ihre geiſtlichen Funktionen für ungültig." Man bedenke doch, welch ein

Frevel, Tauſende von Ehen zu zerreißen, während doch der HErr geſprochen :

„ Was Gott zuſammenfügt, das ſoll der Menſch nicht ſcheiden .“ Dem bez

wundernden Kurp ſcheint nicht eingefallen zu ſein 1 Tim. 4 , 2. 3.; höchſtens

hilft er fich mit einer Bemerkung, wie : „ Bei aller Rüdſichtsloſigkeit und

Strenge in dem, was er als wahr, heilſam und nothwendig erkannt hatte,

bewies er auch nicht ſelten eine über ſeiner Zeit ſtehende Humanität und Freis

ſinnigfeit."

Mit lebendigen Farben entwirft uns Kurt darauf den Grundgedanken

des Lebens Gregors, die Herſtellung einer Univerſaltheokratie, deren ſichtbares

einiges Haupt der Papſt als Stellvertreter Chriſti auf Erden ſei, der als ſol

cher über aller Macht auf Erden ſtebe. In dieſer Ibeokratie, die ihrerſeits

nur Gott und ſein Geſep über fid babe, ſollten alle Staaten chriſtlichen Na

mens als Glieder eines Leibes mit einander verbunden ſein . Die Fürſten

ſind zwar von Gottes Gnaden, aber nicht unmittelbar, ſondern mittelbar ;

zwiſchen ihnen und Gott ſteht als mittlere Inſtanz die Kirche. Der Papſt

iſt ihr Schiedsrichter und oberſter Lehnsherr; ſeinen Entſcheidungen haben

fte ſich unbedingt zu fügen. Das Königthum verhält ſich zum Papſtthum

wie der Mond zur Sonne ; von ihr empfängt er ſein licht und ſeine Wärme.

Die Kirche, die der weltlichen Gewalt ihre göttliche Autorität verleiht, fann

ſie ihr auch, wo ſie gemißbraucht wird , wieder entziehen . Mit ihr hört dann

auch von ſelbſt die Verpflichtung der Unterthanen zum Gehorſam auf.“

Nach einer ſo lebendigen Schilderung des Ideals, mit dem Gregors Sinn er

füllt war, darf man doch Rurk’s eigenes Urtheil , wenigſtens mit einigen Worten ,

zu vernehmen hoffen . Das ſpricht er denn auch aus, anfangs nur entſchul

digend: „ die unevangeliſche Sdroffheit dieſes Syſtems ſoll nicht verkannt

werden “ , nachher aber in ſo glänzender Rechtfertigung des Gregorianiſchen

Syſtems, daß man nur beklagen muß, wie ſchmählich dieſer rechtſhaffene

Diener Chriſti, Gregor VII. , bisher faſt allgemein in der lutheriſchen Kirche

verkannt worden iſt. „ Gregor, fährt er fort, und mit ihm die tüchtigſten

Männer ſeiner Zeit fahen in der Durchführung dieſes Syſtems das einzige

Rettungsmittel der Zeit. Und ſie hatten beziehungsweiſe Recht. Die Kirche

mußte, wenn ſie anders ihre welthiſtoriſche Miſſion zur Erziehung der Völfer,

die jeßt in den Vordergrund der Geſchichte getreten waren, erfüllen ſollte,

wenn ſie nicht ſtatt deſſen ſelbſt unter der Roheit der Zeit untergeben ſollte,

fich nothwendig in einer Macht, wie Gregors Papſtthum , conzentriren und

ſicher ſtellen ." Dann brauchte aber Kurs nicht erſt den mildernden Auedrud :

ſie hatten beziehungeweiſe Recht" anzuwenden ! Nein, wenn es ſo ſteht
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wenn nämlich die Kirche ſich nothwendig in Gregors Papſtthum conzentriren

mußte, ſo hatten ſie vielmehr abſolut Recht. Denn wir wiſſen von keiner

andern welthiſtoriſchen Miſſion der Kirche zur Erziehung der Völfer, als von

der, die der HErr Math. 28. gab : „ Gehet hin in alle Welt und lehret alle

Völfer und taufet ſie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili

gen Geiſtes, und lehret ſie halten alles, was ich euch befohlen habe. Unter

dieſen Völfern ſind aber ohne Zweifel diejenigen mit einbegriffen , die jept in

den Vordergrund der Geſchichte getreten waren . Wenn es nun rein unmög

lich war, die Miſſion Chriſti unter dieſen Völfern anders als durch das

Gregorianiſche Papſtthum zur Ausführung zu bringen, und Chriſtus doch

auf der welthiſtoriſchen Miſſion der Kirde auch an dieſe Bölfer beſtand, ſo

bedarf es wahrlich feiner Entſchuldigung für Gregor, ſondern er hat mit der

Aufrichtung des Papſtthums ganz nach Chriſti Willen gehandelt. So muß

ſchließlich der Antichriſt Chriſti getreuſter Diener ſein !

Noch einmal faßt dann Kurz die in Clugny gehegten Ideen in folgen

dem Abriß furz zuſammen : „ Clugny's politiſches Jdeal war, alle Natio

nalitäten Europas als integrirende, gleichberechtigte Glieder eines großen

chriſtlichen Staatenbundes, deſſen einheitlicher Repräſentant das Papſtthum

ſein ſollte, darzuſtellen . Nur wenige Kaiſer waren ſelbſtverleugnend und

einſichtig genug , auf dieſe heilſamen Ideen einzugeben ; ſie ſtrebten vielmehr,

nach Karls des Großen Vorgange eine abſolute Weltherrſchaft aufzurichten . “

Alſo welches waren die heilſamen Ideen, für die es den Kaiſern theils an

Selbſtverleugnung, theils an Einſicht zu Kurt's großem Bedauern fehlte ?

Nicht bloß das Zuſtandekommen eines großen chriſtlichen Staatenbundes,

ſondern vor allen Dingen deſſen einheiilide Repräſentation durch das Papſt

thum ; denn auf dieſe Repräſentation war es bei dem ganzen Staatenbunde

doch allein abgeſehen, ſo daß, wie Kurt ſelbſt berichtet, die Päpſte jede andere

dyriſtliche Vereinigung der Völfer, die ſich nicht um bieſen Repräſentanten

ſammelte, vielmehr gefliſſentlich durch Anſtiftung von Krieg und Aufruhr zu

verhindern ſuchten , was insbeſondere unſer armes Deutſchland ſo wie kaum

ein anderes Land zu erfahren bekommen hat. Daß es auch den Kaiſern oft

genug an Selbſtverleugnung und Einſicht fehlte, iſt wohl gewiß ; indeß, daß

fie die Heilſamfeit dieſes politiſchen Ideals der Päpſte und ihrer getreuen

Mithelfer im Kloſter zu Clugny nicht völlig einſehen konnten, das wird wohl

der geringſte Vorwurf ſein , den man ihnen machen darf.

Wenn man ſich ſchon für den Begründer der großen Univerſaltheokratie

dermaßen begeiſtern kann, wie ſollte man es nicht für den glänzendſten In

haber derſelben, Innocenz III. , in noch ſtärferem Maße thun müſſen ! Daran

läßt es Kurß in der That auch nicht fehlen :

,,Da beſtieg Innocenz III., der größte Papſt, den Rom geſehen , den

Stuhl Petri und brachte das Papſtthum zum denkbar höchſten Gipfel der

Macht und des Glanzes . An Geiſtes- und Willenstraft ſtand er Gregor

nicht nach, an Gelehrſamkeit, Scharfblic und Gewandtheit überragte er ihn,
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und ſeine Frömmigkeit, ſein ſittlicher Ernſt, ſeine Begeiſterung und Hingebung

für die Kirche war mindeſtens ebenſo reint, fräftig und lebendig, ja entſchieden

tiefer und inniger noch wie bei Gregor. " Das will aber wirklich viel heißen

nach alle dem , was uns Kurß bereis Gutes von Gregor erzählt hat ; denn

da ſchien es faſt, als könnte dieſer Heilige nicht mehr von einem zweiten über

troffen werden ! Zum Belege aber für dieſe reine Frömmigkeit und fittlichen

Ernſt des Innocenz, die auf Kurb einen ſo gewaltigen Eindrud machen, leſe

man in Schrödb's chriſtl. Kirchengeſchichte, Theil 26, pag. 268 , das päpſtlice

Gutachten darüber, wer von den drei ſchon gewählten deutſchen Kaiſern , ob

Otto IV. , Philipp von Schwaben oder ſein Mündel Friedrich II . , anzuerken

nen ſei, wobei die drei Fragen auf politiſche Weiſe erwogen werden , 1. was

erlaubt, 2. was anſtändig, und 3. vor allen Dingen , was dem päpſtlichen

Stuble nüßlich ſei, — Pepteres giebt auch allemal den Ausſchlag — , und

von welchen geleiſteten Eidſchwüren - denn in jedem Falle mußten deren

wenigſtens zwei gebrochen werden - der Papſt ſich und die Bölfer am füg

lichſten entbinden könne. Dann wird man freilich vollſtändig begründet

finden , was Rurg oben von der erſtaunlichen „ Gewandtheit " geſagt hat, die

man bei dieſen oft ſo peinlich gewiſſenhaften Männern gar nicht vermuthen

follte, wenn es nämlich gilt, ſich über dies und jenes Gewiſſene bedenken von

( chwerſter Bedeutung hinwegzuſeen. Ja Kurtz fann ſelbſt nicht umbin,

einen glänzenden Beleg dafür beizubringen , indem er uns erzählt, wie das

Heer der franzöſiſchen Kreuzfahrer unter Graf Balduin von Flandern es

vorzog, in Conſtantinopel ein lateiniſches Kaiſerreich zu gründen und es dem

Papſte zu Füßen zu legen . Den Eindrud, den dieſe Gewaltthat auf des

Papſtes fittlichen Ernſt madite, beſchreibt uns Kurş : „ Des Papſt’s Rechts

gefühl war empört, er bedrohte die Räuber eines chriſtlichen Throns ſogar

mit dem Banne ; indeß ( lo tief ging die Empörung ſeines Rechtsgefühls !)

er fügte ſich in das Geſchebene und beſepte von Rom aus den Patriarchen

ſtuhl zu Conſtantinopel. " Soll es ein Spott ſein, wenn Rurß weiter des

Innocenz Wirkſamkeit beſchreibt: „ Die päpſtliche Allmacht in allen Ländern

erhielt eine Folie in der päpſtlichen Allgegenwart durch ſeine Legaten " ?

Aber mit ſeiner obigen Bewunderung der päpſtlichen Frömmigkeit war es ihm

ja kein Spaß geweſen !

Bei der Schilderung der Wirkſamkeit Innocenz' III . kommt er natür

lich auch auf die zwei neuen Orden zu ſprechen , zu deren Entſteben Jn

nocenz, troßdem, daß er die Stiftung neuer Mönchsorden auf dem 4ten

Lateranconcil verboten hatte, ſelbſt noch die Hand bot, weil ſein ſcharfer

Blid ihre hohe Bedeutung für die weitere Entwicklung der Kirche ſchon in

ihren unſcheinbaren Anfängen abnen mochte; nämlich auf den Franziskaner

und Dominikaner -Drden . Des Innocenz perſönliche Stellung zu Francise

cus von Affift, der ,, bald vom Volt als Wahnſinniger verſpottet, bald als

Heiliger verebrt, Buße predigend das Abendland und Morgenland burchzog ",

ſchildert er ſehr bezeichnend mit den kurzen Worten : Innocenz ließ, von



Wie urtheilen die Lehrer der lutheriſchen Kirche im 19ten Jahrhundert 26. 301

feiner Einfalt und Demuth überwältigt, den wunderlichen Heiligen gewäh .

ren ;" wie hätte er auch ein ſo brauchbares Werkzeug, das, recht benußt, ſei

nem eignen Werte einen wunderbaren Heiligenſchein mitzutheilen vermochte,

von ſich weiſen können ! Nachdem uns Kurk von der Welt- und Selbſtver

leugnung dieſes himmliſden Fremdlings auf der ſelbſtſüchtigen Erde" ein

Bild entworfen hat, wozu fich derſelbe wohl mehr Glüd wünſchen kann, als

zu den plumpen Lobpreiſungen ſeiner Verehrer in der römiſchen Kirche, fährt

er fort, nicht etwa um uns einen Bericit ſeiner Ordensgenoſſen wiederzugeben ,

ſondern , wie wenigſtens jeder einfache Leſer glauben muß, um ſeine eigne

Ueberzeugung auszudrüden :

,,Das Schwelgen in dem Mitgefühl des irdiſchen Leidens Chriſti prägte

ſeinem Leibe des Heilands Wundenmale auf und, entkleidet auf dem Boden

der Portiuncula - Kirche hingeſtredt, ſtarb er unter den ſeligen Schmerzen

dieſer Wundenmale, 1226. Gregor IX. ſprach ihn ſchon 1228 heilig . Uns

zählige Wunder berichten ſeine Zeitgenoſſen von ihm, und auch die ſtrengſte

Kritik wird ſich des Eindruds nicht erwehren können, daß im Leben dieſes

wunderſamſten aller Heiligen Vieles nicht hinwegzuleugnen iſt, was über den

gemeinen Lauf der Natur hinausgeht. Im 14ten Jahrhundert wurde von

dem General- Capitel der Franziskaner zu Arifi das Buch „Liber conformi

tatum ', welches 40 Aehnlichkeiten zwiſchen Chriſto und dem heiligen Fran

ciscus nachweiſt, autoriſirt. In der Reformationszeit wurde es mit einer

Vorrede Luthers unter dem Titel : Der Barfüßermönche Eulenſpiegel und

Alforan' neu berausgegeben ." Das wollen wir freilich nicht wegleugnen ,

daß vieles Wunderliche an dieſem getreuen Helfer des Papſtthums geſehen

worden iſt und auch wirklich von ihm volbracht ſein mag, wie denn über

haupt ein lutheriſcher Chriſt niemals ein Freund jener Kritik ſein wird, die

alles ableugnet, was über den gemeinen Lauf der Natur hinausgebt" ; aber

wundern müſſen wir uns , daß einem Lehrer der lutheriſchen Theologie bei

ſolchen Erzählungen auch nicht entfernt in Erinnerung kommt , daß 2 Theſſ.

2, 9. 10. vom Antichriſt geſagt wird, daß „ſeine Zukunft geſchehen wird

nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lägenhaftigen Kräften und Zei

chen und Wundern ", ſowie Pauli Warnung, Col. 2 , 18.: „ laſſet euch

niemand das Ziel verrüden , der nach eigner Wahl einbergeht in Demuth

und Geiſtlichkeit der Engel, deß er nie keins geſehen hat, und iſt ohne Urſach

aufgeblaſen in ſeinem fleiſchlichen Sinn, und hält ſich nicht an dem Haupt,

aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt

und an einander ſich enthält und alſo wächſt zur göttlichen Größe. " Wenn

die Geſchichte mit den angeblichen Wundenmalen an des Franciscus Leibe

wirklich nicht eine bloße Erfindung ſeiner Zeitgenoſſen und der Päpſte war

ſo beweiſt wohl nichts mehr, daß er ſich nicht an Chriſtum , das Haupt, hielt

und nicht durch die rechten Gelenke und Fugen mit ihm in Verbindung war,

als dieſes an ihm und von ihm geſehene Trugbild . Ein lutheriſcher Chriſt

weiß nichts und will nichts wiſſen von einem andern Umtragen der Wunden
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male unſeres HErrn Chriſti an unſerm Leibe als von dem , das aus der Paſt

des Kreuzes oder gar der Verfolgung um des Zeugniſſes Chriſti willen ſtammt,

wie St. Paulus von ſich rühmt, Gal . 6 , 17.: ,,Hinfort mache mir niemand

weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen meines HErrn JEſu an meinem

Leibe " ; alles andre berumtragen aber bleibt uns verſpart auf die Zeit, „ wo

unſer nichtiger Leib ähnlich werden ſoll ſeinem verklärten Leibe ',, Phil . 3, 21 .

Es ſei zum richtigen Verſtändniß dieſer wunderbaren Berichte vier die

Darſtellung aus dem Munde eines Schriftſtellers angeführt, der, troßdem daß

er nicht auf lutheriſchem Grunde ſtebt, doc als biſtoriſch treuer Berichter

ſtatter algemein anerkannt wird, Schrödb, (Tbeil 27, pag. 441.) :

Bonaventura bat eine nicht geringe Anzahl der Wunder beſchrieben , die

durd) Franciscus bewirkt worden ſind ; ſeine zahlreichen Auferwedungen von

Todten , Befreiungen von Todeegefabr, Schiffbrudy, Gefängniß, gefährliden

Krankheiten und dergleichen mehr ; ingleichen ſeine bäufigen Wiederberſtellun

gen des Geſichts der Blinden, auch die wunderbaren Beſtrafungen derer, die

ihn (!! ) nicht verehren wollten . Es gehört in der That viel Geduld daju ,

alle dieſe außerordentlichen himmliſchen Begnadigungen, die einem ſchwärs

meriſchen Kopfe widerfabren ſein ſollen , deſſen Hauptabſicht es war, die Welt

mit frommſcheinenden Bettlern anzufüllen, ſeinen Ordensgenoſſen nadzu

ſchreiben . Indeß wir müſſen noch den wunderbarſten Vorzug vernebmen ,

den ein Menſch von dem Welterlöſer zu erwarten ſich unterſteben dürfte :

Franciscus bekam von ihm ſeine Wundenmale! Er hatte ſich 1224 auf den

Berg Alverna begeben , um zu Ehren des Erzengels Michael 40 Tage bin

durch zu faſten ; zugleich bat er Gott, ibm ſeinen Willen bekannt zu maden,

damit er ſich ganz nach demſelben richten fönne. Plöglich wurde bei ihm der

Gedanke rege, Gott werde ihm denſelben durch die erſte Stelle offenbaren , auf die

feine Augen beim Aufidlagen des Evangelienbuchs fallen würden . Er ließ

alſo ſeine Gefährten die Evangelien auflagen und dreimal fielen ihm

Stellen von dem Leiden Chriſti in die Augen . Daraus ídloß der Heilige,

daß, ſowie er Chriſti Leben in allen ſeinen Handlungen nachgeabmt habe, er

ihm auch in ſeinem Leiden ähnlich werden ſolle. Am Feſte der Kreuzederhös

bung alſu kam , da er eben eifriger betete und ganz vom Schmerze des Ge

freuzigten durchdrungen war, Chriſtus in Geſtalt eines Seraphs auf ibn

zugeflogen und brüdte ihm ſeine Wundenmale an Händen und Füßen und

an der Seite, nicht ohne großen Schmerz und lautes Geſchrei des Heiligen

ein . An den Händen und Füßen ſab man ſeitdem Nägel von Fleiſch, wobei

aber ſtets offene Wunden blieben, aus welchen zuweilen viel Blut floß ; und

das Gehen wurde ihm ſeitdem beſonders beſchwerlic). Man hat die Um

ſtände dieſer Gedichte aus dem Munde des Heiligen ſelbſt und von dem

Bruder Leo erfahren, der bei dieſer Begebenheit zugegen war und ihm nach

male jene Wundenmale öfters verbinden mußte. Viele andre ſeiner Ordens

brüder, auch die heilige Clara, haben ſie geſehen , der Papſt Alexander IV. iſt

ſelbſt ein Augenzeuge derſelben geweſen . Nach dem Tode des Heiligen ſind
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ſte von vielen Einwohnern zu Aſiſt verebrt und gefüßt worden . Höher konnte

Franciscus in ſeinen und der Leute Augen nicht ſteigen ; er litt mit Chriſto

und um ſeinetwillen ; er wurde ein von neuem unter den Menſchen lebender

Chriſtus; der Anblid davon mußte in einem Zeitalter, wie das ſeinige war,

erſtaunlichen Eindrud maden ; und über die Bedenklichkeiten eines ſogenann

ten frommen Betrugs hatte man ſich längſt hinweggelegt. Von der Zeit an,

da Franciscus die Ehre der Wundenmale Chriſti empfangen haben ſoll,

lebte er nach dem Berichte der Schriftſteller dieſes Ordens noch zwei Jahre

in einem fränklich ſchmachtenden Zuſtande; faum war ein Glied an ſeinem

Leibe, welches ihm nicht Schmerzen machte, und man mußte ihn von einem

Orte zum andern tragen . Endlid ), da er die Annäherung ſeines Todes

merkte, ließ er fid in die Portiuncula -Kirche bringen , wo er ſeinen Orden

geſtiftet hatte. Hier warf er ſich nadend auf die bloße Erde nieder, um auch

nody im Stande der vollkommenen Armuth zu ſterben . Einen Ordensrod,

einen Strid und eine Kapuze ließ er ſich zwar noch einmal feierlichſt über

reiden ; dann aber dankte er Chriſto dafür, daß er, frei von allen Dingen

und ohne ein eigenes Kleid zu haben , zu ihm geben fönne ; ſowie er ſelbſt

nadend am Kreuz gehangen habe. Daher befahl er auch ſeinen Ordensbrü

dern, ihn einige Zeit nach ſeinem Tode ganz entblößt liegen zu laſſen. In

ſeinen legten Augenbliden empfahl er ihnen vor allen Dingen Armuth, Des

muth und ſtrenge Anhänglichkeit an alle Glaubensſäße der römiſchen Kirche,

und ſtarb am 4. October 1226. Damit aber dies wichtige Beiſpiel dafür,

daß ein Menſch vermöge ſeiner Heiligkeit nicht blos Chriſto gleichkommen ,

ſondern es ihm noch ein Stück zuvorthun fönne, der ganzen Welt befannt

werden möchte, um ihnen höhere Begriffe von der menſchlichen Heiligkeit bei

zubringen als bisher, ſo wurde dieſe ganze Wundergeſchichte von dem Fran

ziskaner Bartholomäus de Piſis 1385 zu Papier gebracht und in einem

großen Foliobande unter dem Titel : „ Liber conformitatum , die daraus

hervorgehende völlige Aehnlichkeit des Franziskus mit Chriſto zur erſtaunen

den Anbetung vorgeſtellt.“ 40 Aehnlichkeiten zwiſchen beiden ſind es, die hier

beſchrieben werden ; 3. B. die Vorherverkündigung und Vorbilder auf beide

im Alten Teſtament, ihre Lehren und Wunder, ihre Weifſagungen, ihre Er

hebung bis hoch über die Engel und dergleichen mehr. Dabei aber iſt es

nid )t geblieben ; Franciscus wird Chriſto mehr als einmal vorgezogen . So

ſagt der Verfaſſer, es ſei zwar undenkbar geweſen, daß Chriſtus ſeinen Körper

bis an den dritten Tag unverweslich im Grabe erhalten habe ; aber noch

größer ſei das Wunder, daß Franciscus ſeine Wundenmale zwei Jahre lang

ohne Fäulniß erhalten habe und dergleichen mehr. Mit Recht kann man

dies Buch den vollendetſten Unſinn des Aberglaubens nennen , über den ſich

nicht leicht etwas Ungereimteres und Pergerlicheres denken läßt . Es iſt daher

nicht zu verwundern, daß man es in der erſten Zeit der Reformation hervor

ſuchte und der römiſchen Kirche bitter genug vorhielt. Erasmus Alber gab

im Jahre 1531 , mit einer Vorrede Luthers, einen Auszug aus demſelben
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heraus, den er ,,Der Barfüßer Mönche Eulenſpiegel und Alforan" nannte ;

1556 gab Conrad Badius zu Genf abermals einen franzöſiſchen Auszug

deſſelben mit beißenden Anmerkungen unter dem Titel : „l'Alcoran des

Cordeliers " heraus . In der römiſchen Kirche ſelbſt iſt in Folge deſſen jenes

anſtößige Werk nad und nad mit andern Augen angeſehen worden als im

Anfang, wo es großen Beifall gefunden zu haben ſcheint; verſtändige

Schriftſteller derſelben baben es mit Unwillen und Berachtung angeſeben ;

man bat ſich ſogar dazu bequemt, es in das römiſche Verzeichniß verbotener

Bücher zu ſeßen . Nicht aber die darin gemeldeten Wunder, ſondern die uns

geſchidte Form der Erzählung wird von ihnen verworfen ; denn jene werden

noch immer am Feſte der Wundenmale des heiligen Franciscus, das Bene

dict XII. bereits angeordnet hat, von der römiſchen Kirche gepredigt.

So weit Schrödh, deſſen nüchternen Bericht über den wahren Sachvers

halt ich etwas ausführlidyer hier angeführt habe, um die Verſchiedenheit ſeis

ner Darſtellung von der Ueberſchwänglichkeit eines Kurz daran zu zeigen ;

Legterem müßte doch eigentlich bei der Eingenommenbeit ſeines Geiſtes von

des Franciscus Heiligenglanz jene reformatoriſde Sdrift, die ja nicht blos

eine Verſpottung der Form des Liber conformitatum, ſondern des ganzen

falſchen Heiligenſcheins des Franciscus ſein ſollte, als eine ſtarke Gottloſiga

keit erſcheinen ; doch iſt aus ſeinen Worten nicht zu erkennen, ob er die refor

matoriſche Schrift in dieſem Sinne anſieht, oder als einen Ausdrud des

reformatoriſchen Geiſtes zugleich auch ſchön findet. Meine Abſicht aber war,

durch dieſe Proben aus dem Kurg'ichen Leitfaden der Kirchengeſchichte zu

zeigen , eine wie völlige Unkenntniß in Betreff des Unterſchiede zwiſden Kirche

Chriſti und Antichriſtenthum ſelbſt in den gebrauchteſten unter unſern neueren

Lehrbüchern herrſcht.

Materialien zur Paſtoraltheologie,

mitgetheilt von C. F. W. W.

( Fortſepung.)

Anmerkung 5.

Der in einer rechtmäßigen Gemeindeverſammlung gefaßte Beſchluß,

daß eine Perſon in den Bann zu thun ſei, ſollte immer erſt dann, wenn er in

der nädyſten Verſammlung Beſtätigung erhalten , als ein nun erſt defini

tiver Gemeindebeſchluß in Vollzug geſetzt werden , u . A. darum , damit nies

mand aus Schuld der gerade Verſammelten wider Wiſſen oder Wollen der

abweſenden Glieder von der Gemeinſchaft Aller ausgeſchloſſen werde.

ſchieht das Leptere, ſo wird damit eine ſchreiende Ungerechtigkeit gegen dieſe

Glieder der Gemeinde begangen, welche man der Gelegenheit, für oder gegen

den Bann zu ſtimmen , beraubte ; und da nach Gottes Wort die Gewalt des

Bannes oder der Ausídließung aus der Gemeinde eine Gewalt der ganzen
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Gemeinde iſt (Matth. 18, 17. 1 Kor. 5, 2. 4. 13.), ſo iſt ein durch eine

bloße Majorität mit Ausſchluß der Minorität vollzogener, nicht einſtimmig ,

ſelbſt ohne ſtillſchweigenden Conſens aller Glieder beſchloſſener Bann un

rechtmäßig und ungiltig . Johann Gerhard ſchreibt daber : ,,Der große

Bann darf nur mit Wiſſen und Beſtätigung der ganzen Gemeinde geſchehen.

1 Kor. 5, 4. 2 Kor. 2, 6. Die wichtigſten Handlungen in der Kirche dür

fen nicht ohne die Zuſtimmung des ganzen kirchlichen Körpers unternommen

werden, und, wie der Pabſt Leo ſchreibt: Was Alle betrifft, muß mit Zu

ſtimmung Ader geſchehen . Was kann aber wichtiger ſein und was betrifft

mehr den Leib der Kirche, als das Abſchneiden eines Gliedes vom Leibe ?

Und wenn die ganze Gemeinde ſich eines vertraulichen Umgangs mit dem

Gebannten enthalten ſoll, ſo iſt es ja ſchlechterdings nöthig, daß der Bann

in der Verſammlung des ganzen Haufens und mit ſtillſchweigender Beſtäti

gung deſſelben vorgenommen werde." (Loc. th . de minister. eccl. $ 286 . )

Calov bemerkt zu der Stelle 1 Kor. 5, 5 .: „ Der Aboſtel nennt ſich zwar

dem Leibe nach abweſend, aber dem Geiſte nach gegenwärtig , und die Ge

meinde im Namen JEſu Chriſti zugleich mit ſeinem Geiſte verſammelt;

wo Grotius ohne allen Grund nicht alle Chriſten , ſondern

die beſten verſteht, denn welche dann zu verſammeln und welche für die

beſten zu achten ſeien, wäre ungewiß geweſen... Doch ſendet die Gemeinde

dabei auch nicht allein Gebete zu Gott, ſondern ſie fällt auch ein rich

terliches , im Himmel giltiges Urtbeil. " (Bibl . illustrat. ad l . c. )

Darüber, daß nad Gottes Wort der Bann wohl allein durch den Prediger

erecutirt, aber von der ganzen Gemeinde beſchloſſen werden müſſe, vergl. oben

$ 40. Anmerf . 2 .

Aninerkung 6.

Ueber die Beſchaffenheit der ſchließlichen Bannverkündigung von

der Canzel herab (dreibt F. Balduin : „ Der Superintendent oder Paſtor

erkläre von der Canzel, daß dieſer Menſch einigemal über ein notoriſches

Vergeben (welches mit Namen zu nennen iſt ) ermahnt worden ſei

und dennoch hartnädig darin beharre. Da nun dies nicht ohne großes Aers

gerniß der Gemeinde und nicht ohne die augenſcheinlidyſte Gefahr des gött

lichen Zornes geſchebe, jo fei in der öffentlichen Verſammlung derjenigen ,

welche zu dieſer Angelegenheit deputirt geweſen ſeien “ (das iſt hier in der Ge

meindeverſammlung) , „ beſchloſſen worden , daß ein ſolcher von der Gemein

ſchaft der Kirche als ein faules Glied ausgeſtoßen, von dem Gebrauch des

heiligen Abendmahls, von der Pathenſchaft, von den Hocyzeiten und allem

Umgang ehrbarer Menſchen abgewieſen werde, bis er ſein Vergehen erkenne

und ernſte Buße thue. Die Gemeinde werde daher ermahnt, daß ſie ſich von

einem ſolchen Menſchen, als einem faulen Gliede, gänzlich thue, zu feinem

Umgang ihn zulaſſe, ſondern für ein abgeſchnittenes Glied halte... Dabei

ſollte mit Mitleiden für den elenden Menſden gebetet werden, daß ihn Gott

20
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zur Erfenntniß ſeiner Sünde zurüdführe und eine ernſte Buße in ihm

wirke, damit ſein Geiſt ſelig werde.“ ( Tractatus de casib . conscient.

p . 1129. f. )

In den Sächſiſchen Generalartifeln findet ſich unter No. XI. folgendes

Bann formular : „ Ihr Lieben in Chriſto, dieſer (vel dieſe) N." ( hier

iſt der ganze Name des zu Ercommunicirenden zu nennen) , iſt im Laſter der

Gottesläſterung (vel Trunkenheit, vel alterius generis ) bisher eine lange

Zeit verhaft geweſen , und wiewohl vielfältige Ermahnung und Strafen ,

(beide) durch Gottes Wort (und weltliche Obrigkeit) an ihm ( vel ihr) ver

ſuchet : ſo hat doch ihn ( vel ſie ) ſolches alles nicht zur rechten chriſtlichen

Beſſerung bewegen wollen . Damit nun nicht durch Ein räubiges Schaf

eine ganze Heerde verderbet und das böſe ärgerliche Erempel gemeiner chriſt

licher Verſammlung ſchädlich und nachtheilig ſei; daß auch Gottes Zorn und

Strafe verhütet werde : ſu haben die Verordneten zu Verrichtung der Kirs

chenſachen " (hier muß es beißen, ſo hat die verſammelte Gemeinde) , dieſen

(vel dieſe) N. bis auf ſeine ( oder ihre) öffentliche, beweisliche Beſſerung von

der chriſtlichen Kirchen abgeſondert und von dem Gebrauch des Heiligen

Abendmahls unſers lieben HErrn Jeſu Chriſti als unwürdig ausgeſchloſſen ,

daß er ( oder ſie ) auch zu feinem Gevattern in Rindstaufe gebraucht und zu

keiner chriſtlichen Verſammlung (außerhalb der Predigt Gottes Worts ) zu

gelaſſen werde. Der allmächtige, barmherzige Gott wolle ibm (oder ibr) ſeine

(oder ihre) Sünde zu erkennen geben , rechte Reue in ihm (oder ihr) dapfen

und zur Beſſerung des Lebens erweden .“ (Des Durchlaucht. — Herrn

Auguſten - Ordnung. 1580. fol . 311. f. )

Anmerkung 7.

Ueber das Verhalten gegen einen Gebannten von Seiten

der Gemeindeglieder (dyreibt Balduin : „Was den Umgang des

Gebannten mit anderen Frommen betrifft, ſo darf ſich das Verbot deſſelben

nicht weiter erſtrecken, als die (allgemeine) chriſtliche Liebe zuläßt. Daher

hat man ſich zwar des vertrauten Umgangs mit Gebannten zu enthalten ,

daß es nicht den Schein gewinne, als ob man die Kirchenzucht veracite oder

ſich fremder Sünden theilhaftig mache; daher uns verboten iſt, mit ihnen

etwas zu ſchaffen zu haben 1 Kor.5 , 9. 2 Theil.3, 15.; jedoch ſoll man das

Wohlwollen gegen ſie nicht ablegen, ſondern Mitleiden mit ihrem Elend

tragen, ſie ermahnen, und nach Umſtänden ) tröſten und für ihre Bekehrung

beten und uns daber in allem nach ihrer Seligkeit begierig erzeigen . Aucy hebt

der Bann den bürgerlichen Verkehr, Contracte und Handel, mit dem Gebannten

nicht auf ; wie im Pabſtthum der Unterthaneneid und der Gehorſam der Kinder

aufgelöſt wird , wenn die Obrigkeit oder der Vater in den Bann gethan worden

iſt; ſondern weil der Bann nur den Verbrecher trifft, nicht aber ſeine Freunde

und Berwandten , daher ſind die Unterthanen der Obrigkeit, die Kinder Den

Eltern , das Weib dem Manne, auch wenn er im Bann iſt, Gehorſam ſvuldig
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und können ſich ihres Dienſtes gebrauchen, ſo oft es die Noth erfordert.

Denn der Bann bewirkt keine Scheidung derer, welche Gott und die Natur

verbunden hat, ſondern allein eine Trennung von einer Particularkirche in

kirchlichen Dingen, bis wahre Buße erfolgt.“ (L. c. S. 1130. f. ) In den

Tiſdreden futber's heißt es daber : „Ich fürchte auf unſerm Theil , unſere

Pfarrherrn werden zu fühne ſein und in die leiblichen Dinge, nach dem Gut grei

fen, wie der Pabſt; wenn er einen ercommunicirte und in den Bann thäte, und er

kehrte ſich nicht daran, ſo ſagte er : Ey , wir müſſen ihm auch den Markt : c .

verbieten, daß er nicht kaufe oder verkaufe. Das iſt der Teufel, wenn man

zu weit greifen will." (XXII, 975.) Ein klares Princip ſtellt Hartmann

auf. Er ſchreibt: „ Es fann hier ein doppelter Umgang verſtanden

werden ; der eine iſt ein nothwendiger, als zwiſchen Eheleuten , Eltern

und anderen, welche nach dem Rechte der Natur und durch andere Mittel an

einander gebunden und ſich verpflichtet ſind ; der andere iſt ein nidt noth) -

wendiger und möglicher, der nicht ſowohl aus Noth, als um Vertraulich

keit, Vergnügens und Nußens willen , zur Bezeugung freundſchaftlichen Ver

hältniſſes angeſtellt wird.. Jener erſtere nothwendige wird durch den

Bann nicht aufgehoben und verboten.. Der andere nicht nothwendige

und mögliche Umgang iſt, wo fein ſolches Band vorhanden iſt, zu fliehen ,

damit der Bann nicht durch Trotz befeſtigt werde; ſo verbieten Paulus Röm.

16, 17. 1 Ror. 5 , 11. 2 I hell. 3, 14. und Johannes 2 Ep. V. 10. zu

grüßen . " ( Pastoral. ev . p. 872. f. ) Das Grüßen betreffend, ſo iſt damit

felbſtverſtändlich nicht der Gruß gemeint, der unter Umſtänden durch die Ges

ſeße der Höflichkeit gefordert iſt, ſondern der brüderliche, Vertrautheit aus

ſprechende. So wenig übrigens der bürgerliche Verkehr mit Gebannten an

fich unrecht iſt, ſo wird doch nach Hartmann ein gewiſſenhafter Chriſt audy

hierin Vorſicht beweiſen und z . B. nicht leicht einen Gebannten zu ſeinem

Geſchäftstbeilhaber wählen .

Auf die Frage : Was hat der Paſtor während der Zeit des beſtehen

den Bannes zu thun ?" antwortet Broc mand : ,,Er wird den Gebannten

öfters beſuchen und ihn zu ernſter Buße dringend ermahnen, um ihn aus

dem Nachen des Teufels zu reißen . “ (System. th . II, f. 1028. s . ) Dieſer

Rath ſcheint ſich jedoch mehr auf landeskirchliche Verhältniſſe zu gründen,

denn wenn es 2 Theſ. 3, 15. heißt : ,,Doch haltet ihn nicht als einen Feind,

ſondern vermahnet ihn als einen Bruder ", ſo iſt dies doch wohl nicht auf die

Zeit während des Bannes, ſondern vor demſelben zu beziehen.

Anmerkung 8.

Schließlich ſei noch bemerkt, daß über keine Verhandlungen der Ge

meinde genauer protokollirt werden ſollte, als über ſolche, welche Kirchen

zuchtsfälle betreffen . Die Gemeinde ſollte allezeit aus ihrem Protokoll die

Richtigkeit ihres Verfahrens in jedem vorgekommenen Bannfal nadyweiſen

können , da ohne dieſen Nachweis andere Gemeinden nicht in der Lage ſind, den

Bann auf alle Fälle reſpectiren zu können oder zu müſſen . ( Fortſ. folgt. )
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Bermijdte .

Gymnaſial- oder Realbildung ? Bei dem Hauſe der preußi

ſchen Abgeordneten ſind verſchiedene Vittſchriften eingegangen, welche den

Zweck verfolgen, den Realſcülern die Möglidfeit zu verſchaffen, auf den

Univerſitäten als vollberechtigte Bürger zu ſtudiren . Von beſonderen Zwei

gen der Wiſſenſchaft und Ausnahmen abgeſeben, fonnte bisher niemand als

akademiſcher Bürger eingeſchrieben werden, ohne ein Gymnaſial-Zeugniß der

Reife. Die Bittſteller bezwecken alſo nichts Geringeres, als daß die Real

ſchulen den Gymnaſien in dieſer Beziehung gleid, geſtellt werden ſollen . Der

Miniſter des Unterrichts, Herr v . Mühler, mit dem Unterrichtsgeſeße beſchäf

tigt, hat Gutachten von ſämmtlichen Univerſitäten Preußens eingezogen , ba

die akademiſchen Lehrer am beſten wiſſen müſſen, ob für ihre Aufgaben tie

Vorbildung genügend iſt, welche die Realſchulen ertheilen , und ob ihre Sdü

ler mit Nußen den akatemiſchen Vorleſungen beiwohnen können . Die Gut

achten ſind in einem amtlichen Abdruce veröffentlicht. Es handelt ſich

hierbei um ſehr viel ; denn es bandelt ſich um die Durchführung einer Revo

lution , die ſeit mehr als hundert Jahren vorbereitet iſt. Um das zu erfen

nen , vergegenwärtige man ſich den Unterſchied zwiſchen Gymnaſien und Real

(dulen . Der Rern der Gymnaſial - Bildung ſind die alten Sprachen , gries

dhidy, lateiniſch, und ihre claſſiſche Literatur. Der Kern der Realidule find

Sadien, Kenntniſſe, Naturwiſſenſchaften, neuere Sprachen , Geſchichte, Matbes

matif u . dergl. Das Gymnaſium ſoll vorzugsweiſe den Geiſt und ſeine Kräfte

(dulen, Denken, Sprache und Geſchmad bilden und eine allgemein menjalide

(humane) Bildung geben , ohne für ein beſtimmtes Fach vorzubereiten.

Mathematit, Naturkunde, Geſchichte u . 1. w. werden freilich auch gelebrt,

haben aber nur eine dienende Stellung . Die Realſchule bat ſolche Bildungs

mittel in ihren Fächern nicht, auch nicht in den neuern Sprachen, der Mathe

matif und den Anfängen des Lateins . Ihre Bildung gebt unmittelbar auf

die nächſten Bedürfniſſe des Lebens, und iſt eine Nüglichkeits- Bildung. Die

Gymnaſien verdanken Anſeben und Blütbe der Reformation, und haben im

mer als die Pflanzſtätten der Kirche und des Staates gegolten . Die Real

ſdulen ſind modernen Urſprungs, und eine gute Zeit her als Scoßlinder des

Zeitgeiſtes behandelt. Sie treten nun mit dem Anſpruche auf, vor der Hand

gleid berechtigt zu ſein. Es hat ein mehr als gewöhnliches Intereſſe, zu

erfahren , wie ſich die Univerſitäten dazu ſtellen . Jm Durchſchnitt iſt ibt

Urtheil ablehnend, ſehr entſchieden ablehnend ausgefallen . Am einſdnei

dendſten und gründlichſten iſt das Gutachten der Berliner Univerſität auss

gefallen. Keine ihrer vier Fakultäten findet die Vorbildung der Realſchulen

genügend für die akademiſche Bildung. Das zuſammenfaſſende Urtheil des

akademiſchen Senates gedenkt des Vorwandes, daß die Realidüler ihren

Mangel an humaner Gymnaſialbildung „durch etwas größere Fortíðritte

in Naturwiſſenſchaften und Mathematik ausgeglichen würden “, und fertigt



Vermiſchtes. 309

denſelben treffend damit ab : Dies iſt, als wenn 'man behaupten wollte,

daß zwei halbreife Aepfel ſo gut zu eſſen ſeien als ein ganz reifer." Wie wenig

die Real- Bildung einen Erſaß für die Gymnaſial- Bildung leiſten könne, gehe

daraus hervor, daß die Directoren der Realſchulen ſich geweigert hätten, ehe

malige Realſchüler als Lehrer an Realſchulen zuzulaſſen , obgleich dieſe unges

hindert ihre Bildung auf Univerſitäten verfolgen fönnen . Senat und Uni

verſität ſehen eine große Gefahr in der Gleidyſtellung der Realſchulen mit

den Gymnaſien . Da die Zeit auf das Materielle und unmittelbar Nüßliche

gerichtet ſei; ſo würde die wahrhaft geiſtige Bildung ſammt den Gymnaſien

in Verfall gerathen und eine Neubarbarei einreißen, welche die Univerſitäten

gleichfalls zwingen würde, von ihrer Höhe herabzuſteigen, um die Krone der

Wiſſenſchaft auf dem Altare der Nüßlichkeit, des Erwerbes und Genuſſes zu

opfern . Frankreich habe ſeit 1852 in dieſer Richtung warnende Verſuche

gemacht, worunter der Bildungsſtand der Studirenden ſchwer gelitten habe.

Wenn es wieder umgekehrt ſei, fo falle es ihm doch ſehr ſchwer wieder zurecht

zu kommen . ,,Es handelt ſich darum , ob der preußiſche Staat die bisherige

Grundlage ſeiner intellectuellen Ueberlegenheit aufgeben ſoll, um vielleicht

einen adminiſtrativen Fehlgriff einiger ſtädtiſchen Commünen (der Bittſteller)

wieder gut zu machen ." . In gleicher Weiſe nehmen ſich mehrere Univerſitäten

der Gymnaſial- Bildung ernſtlich an, vor allem Bonn. Bemerkenswerth iſt

es , was die mediciniſche Facultät zu Halle zu bedenken giebt. Sie würde es

bedauern, wenn ihr Schwärme von Realſchülern zuſtrömten und die Gym

naſien entvölkert würden . Schon der gegenwärtige geſunkene Stand der

Gymnaſial- Bildung lege es nabe, wie viel mit dem Sinken verloren gegangen

ſei. „Nicht blos die Aelteſten unſerer Fakultät, welche 40 bis 50 Jahre der

Culturgeſchichte aus eigenen Erlebniſſen kennen , ſondern ſelbſt die viel Jün

gern unter uns können ſich nicht bergen, daß mit dem überhand nehmenden

Verfalle der claſſiſchen Studien auf den Gymnaſien eine gewiſſe geiſtige Un

reife in der jüngeren Studentenwelt zum Vorſchein fommt. Es iſt auffällig,

wie wenig die Studenten der Jestzeit ihre Mutterſprache beherrſchen , und wie

oft das , was ſie in der deutſchen Sprache ſchreiben, ſtyliſtiſch und logiſch einen

ſchülerhaften Eindrud macht." Alſo eben die Unreife, welche den Realſchü

lern überhaupt vorgeworfen wird. Indeſſen die neubarbariſche Reßerei, das

wolle man nicht überſehen, hat aud unter den Profeſſoren auf den Höhen der

Wiſſenſchaft nicht zu verachytende, ja bedrohliche Eroberungen gemacht. Schon

der Franzoſe Fontenelle ſagte vor anderthalbhundert Jahren, wenn nur das

ſchweißtriefende Studium der Alten und ihrer Sprache den Geiſt bilden

könne, woher denn die Alten ſelbſt, die muſtergültigen, ihre Bildung genom

men bätten ? Db wir nicht eben ſo gut mit uns ſelbſt anfangen, und eben

ſo weit kommen könnten ? Das iſt der Grundton mehrerer Facultäts - Guts

achten. Sie halten die Zeit und Mübe, welche auf die Alten verwandt wird,

für Zeitverderb , da Naturwiſſenſchaften, neuere Sprachen und Mathematit

nicht nur dieſelbe Geiſtesbildung verleihen, ſondern auch eine Summe brauch
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barer Kenntniſſe verſchaffen und das beobachtende Auge an wirklichen That

fachen ſchärfen könnten . Die Gymnaſialbildung wollen ſie ſich nur gefallen

laſſen, wenn mehr Mathematik und Naturwiſſenſchaften getrieben, alſo der

Stuhl der Gymnaſien verrüdt wird . Wie ſehr der Geiſt der Zeit eingedrun

gen iſt, zeigt die Bemerkung der philoſophiſchen Fakultät zu Kiel, es würde

heilſam ſein , wenn die Realſchulen als gleichberechtigt mit den Gymnaſien

um den Preis ringen könnten ; dann wären dieſe genöthigt, ihren Lehrplan

zu verbeſſern. Dieſe Gewerbefreiheit, das ſcheint die Fakultät nicht zu ſehen,

würde aber ohne Zweifel die Gymnaſien vollends berunterbringen, deren

Früchte weder ſo handgreiflich noch ſo leicht zu pflücken ſind . Nur Eine

Fakultät hat ſich auf allen Univerſitäten ausnahmslos geweigert, den Real

(Qülern Zutritt zu verſtatten. Das iſt die theologiſche Fakultät . Sie fonnte

Tu wenig in Zweifel ſtehen, daß ſie bisweilen nur ein dürres Nein der moder

nen Forderung entgegengeſett, mit der Begründung , daß der Theologe zu

ſeiner Vorbildung hebräiſd ), griechiſch und lateiniſch bedürfe. Tiefer geht

auch hier die Berliner theologiſche Fakultät, welche zeigt, daß nicht nur das

theologiſche Studium herabſinken , ſondern auch die Univerſität in eine Art

polytechniſcher Schule verwandelt werden würde, was nothwendig auf den

ganzen Stand der Wiſſenſchaft verderblich einwirken und die theologiſchen

Studien mit herunterziehen müſſe. Was der claſſiſchen Bildung Halt giebt,

follte ihr innerer Werth ſein, die Erfahrung, daß ſich dies Bildungsmittel

auf feine andere Weiſe erſeßen läßt. Indeß die materielle Nüglichfeit wird

das ſo lange in Frage ſtellen , als ihr die geiſtigen Erfolge jener Bildung

nicht ſdylagend und materiell (vor die Augen gerüdt werden, was eigentlich

erſt dann möglich iſt, wenn ein ganzes Geſchledyt ohne dieſelbe ſeine Studien

vollendet hat. Auf dem Wege dahin ſind wir mit ſtarken Schritten begriffen .

Die Gymnaſial - Bildung hat von ihren Forderungen ſehr viel nad laſſen

müſſen. Was den raſcheren Verfall aufgehalten hat, iſt theils, daß unſere

heutige Bildung mit der Geſchichte und dem Alterthume verzweigt iſt, und

der aiten Sprachen nicht entrathen kann, noch viel mehr aber, daß die Kirde

unauflöslich mit dem Alterthume verwachſen iſt. Die Kirdạe kann der alten

Sprachen und der Kenntniß des Alterthums ſdhledyterdings nicht entbehren ,

da nicht nur ihre heiligen Urkunden aus dem Alterthume ſtammen und

griechiſch und hebräiſch geſdyrieben ſind, ſondern auch die Kirchenſprade oder

body die theologiſdie Sprache bis auf die neuere Zeit lateiniſch geweſen iſt.

(Dr. Münfel's N. Zeitbl . )

Union in Osnabrüd. Vor kurzem iſt eine Flugſdrift erſchienen,

welche ſich die Aufgabe geſtellt hat, zu beweiſen , daß Osnabrüd durchaus

nicht rein lutheriſcy, ſondern mit der Union ſeit alten Tagen bebaftet iſt.

Man wollte dadurch der Union eine weite Thürzu ihrem Einzug in Hannover

öffnen. Der Beweis iſt aber ſehr kläglich ausgefallen . Gerade die Flugſdrift

hat durch die beigebrachten Data den hiſtoriſch -lutheriſchen Ebarakter jener

Stadt außer allen Zweifel geſegt. Dies erhelt aus folgendem Auszug,
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welchen Dr. Münkel in ſeinem Neuen Zeitblatt vom 15. Juli mittheilt. Es

iſt folgender: Der Magiſtrat der Stadt Dsnabrück ſchreibt im Jahre 1844

an die theologiſche Fakultät zu Göttigen wörtlich fo : „ Die Prediger-Ord

nung der Stadt Osnabrüd vom Jahre 1688, welche von allen neu antreten

den Predigern unterſchrieben werden muß, enthält unter anderen folgende

Berpflichtung für die Prediger : Erſtlich in ihren Pfarrkirchen reine und

geſunde Lehre zu führen , nach dem Corpore doctrinae alter unveränder

ter Augsburgiſcher Confeffion , wie dero Römiſchen Kaiſerlichen

Majeſtät Karl V. auf dem Reichstage zu Augsburg Anno 1530 überreicht

worden, darzu wir und unſere Gemeinden uns bekennen , in

dem Verſtand, wie ſie in der darauf erfolgten Apologie, ingleichen der Con

cordienformel von 1536 aufgerichtet, wie auch den Schmalkaldiſchen Artikeln

und im großen und kleinen Ratechismus Luthers, dann auch im Concordien

buche, oder duriſtlichen wiederholten einmüthigen Befenntniß der weltlichen

Kurfürſten und Städte ausgelegt und erklärt worden ." Das iſt die ganze

Summe der lutheriſchen Befenntniſſe mit Einſchluß des unionsfeindliden

Concordienbuches, nur vermehrt durch die Wittenberger Concordienformel,

welche 1536 zwiſchen Luther und Bucer vereinbart wurde, und ſo gut luthe

riſch iſt, daß die reformirten Schweizer nichts davon wiſſen wollten . Nun

folgt aber noch ein Nachſaß zur obigen Verpflichtung, welcher lautet : ,,Sollte

aber einer oder ander von Unſern Predigern ſolche Artikel ſammt und ſonders

anzunehmen , zu halten und zu ſubſcribiren fich beſchweren, darüber ſoll er

ſich gut rund erklären , und auf ſolchen Fall ſeines Dienſtes mit gutem Wil

len hiemit erlaſſen ſein. Würde auch einer oder ander von unſern Predi

gern dieſe vorgemelte Artikel anzunehmen und zu halten angeloben , hernacher

gleichwohl in Vergeß ſtellen und darwider handeln, der ſoll dadurch

ſich ſeines Dienſtes alsbald ſelbſt entſeft haben ; darnach ein

jeder ſich zu achten wiſſe. Nach dieſer Prediger -Ordnung, ſeßt der Magiſtrat

hinzu , iſt in der Stadt, welche nach Inhalt der Verfaſſungsurkunde vom

31. October 1814 ihr eigenes Conſiſtorium beſigt, verfahren ." Die theolo

giſche Fakultät zu Göttingen kann daher bei einem ſo durchſchlagenden und

zweifelloſen Thatbeſtande nicht umhin , in ihrem Gutachten zu bekennen :

,, Demnach gilt kirchenrechtlich in der lutheriſchen Kirche der Stadt Osnabrück

zur Zeit noch das ſtrengere lutheriſche Bekenntniß, wie ſich daſſelbe unter

andern auch im Streite mit, und im Gegenſaße zu der reformirten

Kirche in der Bergiſchen Concordienformel vom Jahre 1580 ausgeprägt

hat. “ Weiß jemand es beſtimmter auszudrüden , daß Osnabrück ſtreng

lutheriſch iſt, und die Union mit den Reformirten abweiſt ? — Lutheraner,

wie die Jowaer, können ſich, bei ihrer bekannten Stellung zu den lutheriſchen

Symbolen, jedenfalls gratuliren , nicht im Verbande des lutheriſchen Osna

brüder Miniſteriums zu ſtehen, denn auf ſolchen Fall würde jeder Jowaer

„ſeines Dienſtes mit gutem Willen hiermit erlaſſen ſein“, ja , „ ſich ſeines

Dienſtes alsbald entſeßt haben ."
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Mirdli - Zeitgeidhidhtli dhe 8.

I. A merica .

Antichrift. Die „Katholiſde Kirchenzeitung“ vom 8. September, naơdem ſie

2 Theſſ. 2. für eine Weiſſagung vom Antichriſt erklärt hat, fährt fort : „Dffenbar war in

der franzöſiſchen Revolution am Ende des vorigen Jahrhunderts, wo eine Hure in den

Tempel zu Paris geſeßt und öffentlich als Göttin der Freiheit angebetet wurde, das Vore

ſpiel davon. Und fönnte nicht vielleicht in Nom, das jeßt allem menſchliden Anſdein

nach ſchußlos daſteht, der Menſ der Sünde wirklich zuerſt auftreten ? Nur ſơeint

freilich der Mann, den der Teufel als ſeine Incarnation hierzu auserſehen, um die ďriſt

liche Welt eine Zeit lang zu terroriſiren , noch nicht vorhanden zu ſein. Ein Garibaldi,

Mazzini und wie die andern Nevoluzzer und Antichriſten alle heißen mögen, ſind viel zu

abgelebt und heruntergearbeitet. Der Antichriſt muß Univerſalgenie und ein Welt

eroberer ſein , der alle antiQriſtlichen Geiſter unter Philoſophen, Theologen , Medicinern,

Naturforſchern, Chemifern, Juriſten, Staatsmännern, Baumeiſtern, Künſtlern, Journa

liſten , Militärs, Kaufleuten, Geldproßen 2. . zu ſeiner ſdwarzrothen Fahne ſammelt

und nach gewaltſamer Aufhebung des katholiſchen Gottesdienſtes und Zerſtörung aller

Kirchen einige Jahre eine grauenvolle Herrſchaft in der Welt aufrichten wird. — Soviel

ſteht feſt, am Ende der Zeiten, wenn der Abfall vom driſtlichen Glauben ein allgemeiner

ſein wird, dann wird eine hohe und außerordentlich begabte Perſönlicyfeit in irgend einem

Lande auftreten und alle antiQhriſtliden Elemente um ſich verſammeln , um wo möglich die

Kirche Chriſti vom Erdboden zu vertilgen . — Luther hat einmal geäußert, daß er die Nätbe

geheirathet habe troß der alten Sage, daß einmal der Antichriſt von einem Mönde und

einer Nonne gezeugtwerde. Von dem Antichriſt ſcreibt aber weiter der beil . Paulus

in demſelben Brief an die Theſſalonicher, daß ſeine Ankunft geſchiebt gemäß der Wirkung

des Satans mit allerlei Kraft, Zeichen und falſden Wundern, mit Verführung zur Boss

heit für die, welche verloren gehen, weil ſie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen

haben, um ſelig zu werden . Und dann wird der Herr Jeſus jenen Böſewicht (den Anti

ūriſt) tödten mit dem Hauch ſeines Mundes und zu nichte maden durd den Glanz ſeiner

Ankunft (2. Theſſal. 2, 8–11).“ Das iſt römiſd - Jowaiſde Antichriſtoſophie.

Antichrift. Der „ American Lutheran ” vom 3. Sept. macht ſich über Dr. Siess

luſtig, weil derfelbe in ſeinen ,, Prophetic times” nadzuweiſen verſucht hat, daß Napo

leon III . der geweiſſagte Antichriſt ſei, demnäcſt das antichriſtiſche Neich etabliren und

ſich zum abſoluten Monarchen der ganzen Welt aufwerfen werde. Der Erſtere tröſtet

Dr. Sieds damit, daß ja nidt er, ſondern die Preußen die Shuld tragen , daß aus ſeiner

(Dr. Siess') Weiſſagung nidhts werden zu wollen ſcheine.

Der „ LUTHERAN AND MISSIONARY" vom 11. Aug. enthält eine Einſendung,

worin ein ,, Deutſcher Paſtor“ darüber Flagt, daß die deutſden Paſtoren bis jegt viel zu

wenig gethan haben, dem Seminar in Philadelphia Studenten zuzuführen. Der Ein

ſender bemerkt hierauf : „ Wir erwarten nicht viel davon, daß man ein ausídließliò deut

ſches Seminar errichtet, außer daß es bald Miſſouri folgen und die Seligkeit des Men

ſchen von ſeiner Stellung zu den vier ( oder, Wuđer eingeſchloſſen , fünf) Puncten abhängig

machen würde. Es gibt allerdings manche, ja , eine große Anzahl Brüder, welớe in gro

Ber Demuth und Sehnſucht nach einer Beſcheinigung orthodor zu ſein von dem Haupt

quartier zu St. Louis verlangen , aber es gibt auch ſelbſt unter uns Deutſchen Paſtoren

viele, welche ihre Gewiſſen und ehrlichen lieberzeugungen nicht an die bloßen Menſden

fündlein . Miſſouri's übergeben wollen . Aber Deutſche Ercluſivität zieht babin und tar

um achten wir ſie für eine Feindin der lutheriſden Kirche. So weit als unfere perſön

W.
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M.

liche Einſicht in die Sache geht, ſteht Inſulanusí recht.“ Wir können uns bei dieſem

„ Deutſchen Paſtor“ nur beſtens bedanken für das Compliment, welches er uns Miſſou

riern im Vorſtehenden macht, indem er und damit einen ſo echt deutſchen Charakter zu

ſdreibt, daß die Errichtung eines rein deutſchen Seminars unabwendbar die deutſchen

Paſtoren in das Fahrwaſſer Miſſouri's ziehen würde. Auf einem Mißverſtändniß beruht

cs, wenn der „Deutſche Paſtor“ uns die Behauptung unterſchiebt, die Seligkeit hänge von

jenen vier Puncten ab . Ins haben wir nie und nirgends behauptet, ſondern nur den

lutheriſchen Charakter einer Kirce davon abhängig gemact. Was ferner den ſogenann

ten fünften, die Lehre vom Wuđer betreffenden Punct betrifft, ſo haben wir nie und nir

gends dieſen den vier Puncten gleichgeſtellt. Allerdings achten wir Luther’s Lehre vom

Wucher nicht, wie die Jowaer als notoriſche Geſchichtsverfälíder ſagen, für eine mittel

alterliche, ſondern für eine bibliſche Lehre, welche bis zu Luther befanntlich die ganze

Chriſtenheit ohne Ausnahme feſtgehalten hat ; aber wir haben nie geglaubt, noch gelehrt,

daß die rechte Lehre vom Wucher zu den Artifeln des chriſtlichen Glaubens gehöre. "

Zwar kann die Lehre Luther’s vom Wucher nur wie die Lehre von der beil . Dreieinigkeit

u . dergl . eine mittelalterliche genannt werden, aber ſie iſt und bleibt nur ein zur Aus

legung des ſiebenten Gebotes gehörendes Lehrſtüd. Es mag ſein, daß viele eher irgend

eine ſpeculative Lehre, auch eine ganz neue, als dieſe rein praktiſche, ſo tief in das Leben,

ja, in den Beutel eingreifende Lehre annehmen würden ; nichts deſto weniger nimmt Ver

kennung dieſer Lehre einer Kirche ihren lutheriſchen Charakter nicht, ſo lange dabei das or

ganiſche Princip aller lehre, die beil . Sdrift, unangetaſtet bleibt, während z . B. der Chi

liasmus einer Kirche allerdings ihren lutheriſchen Charakter jedenfalls nimmt.

,, Evangeliſch " . In einem Nefrolog des weil. unirten Profeſſors A. Irion ſagt

der „ Friedensbote“ der Ev. Synode des Weſtens vom 15. Sept. von dem Genannten :

„ Seine Richtung war eine durchaus evangeliſde, gleich entfernt von allem Con

feſſionellen , wie von allem modern Proteſtantiſơen ." Muß eine wunderliche , burch

aus evangeliſche Richtung" geweſen ſein , die „ von allem Confeſſionellen gleich entfernt“

war, wie von allem Nationaliſtiſden. Noch wunderlicher erſcheint das Urtheil, da doch

ſonſt die Herren „ Evangeliſchen “ im Weſten es ſehr übel nehmen, wenn man ihnen ab

ſpricht, ein Bekenntniß zu haben . Die Leutden ſind eben praktiſc : je nach Umſtänden

ſind ſie confeſſionell, je nach Umſtänden das Gegentheil. W.

Die ,,theologiſchen Monatshefte " , herausgegeben von Paſtor Brobſt, werben

immer mehr ein Organ der romaniſirenden Lutheraner . Im Juni-Heft findet ſich wieder

ein Artifel mit der Ueberſdrift : „ Die Lehre vom heiligen Predigtamt“, worin es u. a .

heißt : „Demnach iſt das Kirchen -Regiment mit dem Amt der Splüſſel: nicht geges

ben , weder der Obrigkeit, nod den Gemeinen, ruhet in erſter Linie nicht in den Gemei

nen , ſo daß die Ortsgemeine Midter ſein ſoll.. Sondern dieſe Kirchengewalt iſt allein

den Biſcöfen aus göttlichen Rechten im Evangelio gegeben und befohlen.. Den Befehl

Chriſti, den als unbußfertig offenbar gewordenen, weil er die Ermahnung der Gemeine

nicht gehört, zu binden oder zu bannen, hat er nur und allein Seinem Miniſterium gege

ben ... Demnach hat alſo die ganze Kirche oder Gemeine Chriſti, nicht jede Ortsgemeine,

das höchſte und lebte Gericht, in ihrer Vertretung durch Concilien und Synoden . “ Der

Aufſaß gibt ſelbſt ſließlich u . a . Folgendes als Summarium an : „ Das Kirchen -Regi

ment iſt allein dem Miniſterium oder denen im heiligen Predigtamt gegeben und ſoll von

ihnen allein geübt und getrieben werden, ununterbrochen , mit Predigt, Sacrament und

Amt der Schlüſſel oder der Jurisdiction und zwar nach göttlichem Recht und Befehl..

Die Kirchen - Gerichte dagegen werden aus allen dreien Ständen in der Kirde von Zeit zu

Zeit verſammelt in Concilien und Synoden. Sie fönnen auch nach menſchlicher Ordnung

als Conſiſtorien oder Kirchen - Collegien u . in der Zwiſden - Zeit das höchſte Gericht der
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Concilien und Synoden vertreten .“ Es iſt zwar gewiß, daß ſolche Auffäße niemanden

verführen ; ſie ſind dazu zu confus ; aber ſo viel geht wenigſtens aus dem Wortlaut her

vor, ſie wollen den romaniſtiſchen Irrthum behaupten : ſolche Auffäße gehören aber nicht

in eine evangeliſd -lutheriſche Zeitſchrift.

Convention eines Vereins gegen geheime Geſellſchaften . „Als eine Folge" ,

To leſen wir im Lutheran Standard ' vom 15. September, „ als eine Folge des an

Rev. D. P. Rathburn begangenen Frevels ſind Schritte gethan worden, eine Staats

Convention des Staates New York zu dem Zwed einzuberufen, um einen Staats - Verein

gegen geheime Geſellſchaften zu bilden als einen Hilfsverein der Nationalen Aſſociation ,

die gegen jene Geſellſchaften ins Leben getreten .“ C.

St. Pauls - College in Springfield, 30. Darüber berichtet der „Lutheran

Standard“ vom 15. September : „ Das College, welches vor Jahren für die General

Synode zu Springfield, JH. , errichtet worden iſt, unter der früheren Leitung aber ſich als

eine Fehlgeburt erwieſen hat, iſt in die Hände der Pennſylvania - Synode übergegan

gen und wurde am 5ten d. M. unter dem Namen St. Pauls - College wieder eröffnet.

Auf den Unterricht im Deutſden und auf das Studium der Schrift und des Natechismus

ſoll beſonderer Fleiß verwendet werden . “ C.

Löblicher Beſchluß der Synode von Virginien. Dem „ Lutheran Standard "

vom genannten Datum entnehmen wir : „ Auf der im leßten Monat gehaltenen Ver

ſammlung der Synode von Virginien wurde folgender Beſchluß gefaßt, der ein neuer

Beweis iſt von dem in unſrer Kirche allgemein gefühlten Verlangen nach einer ſtrikt

lutheriſchen Litteratur in engliſcher Sprache: Der Mangel an einer allgemeinen Circu

lution einer ausgedehnteren firdlicen Litteratur macht ſich mehr und mehr in unſerer

ganzen Kirche des Südens ſchmerzlich fühlbar. Um dieſem Zuſtand abzuhelfen, ſei es

beſchloſſen, daß wir als Synode mit ſolchen andern Synoden , die mit uns zuſammenwir

ken wollen, welches Zuſammenwirken wir ernſtlich wünſchen, unter dem Namen : Trans

lation and Publication Society eine Organiſation bilden, deren Aufgabe ſein ſoll, die

reichen Schäße unſerer Litteratur, die ießt den meiſten von uns wegen Unfenntnis der

deutſchen Sprache verſcloſſen ſind, unſern Predigern und laien in engliſcher Ueberſeßung

in die Hände zu geben . Derſelben liege ob : 1. Die Wahl eines Präſidenten, eines

Sekretärs und eines Schaßmeiſters, die die gewöhnlichen Geſqäfte ſolcher Beamten zu

beſorgen haben. 2. Die Beſtellung einer Publikations-Committee, die die Pflicht haben

ſoll, für Circulation geeignete Bücher auszuwählen und überſeben zu laſſen . 3. Die Er

nennung einer Geſchäfts - Commiſſion, deren Obliegenheit ſein ſoll, die Gelder der Geſell

ſchaft zu verwalten und mit irgend einer angeſehenen Budhandlung die Publikation aller

der Bücher zu contrahiren, die zu dieſem Zwed in ihre Hände gelegt werden mögen.

4. Subſcriptionen von nicht weniger als 1 Dollar zu eröffnen zum Zwed der Bildung

eines Fonds für ſofortigen Betrieb, welche an den Spaßmeiſter eingezahlt werden ſollen ,

ſobald $ 1000 gezeichnet ſind. Dieſe Subſcriptionen ſollen von der Geſelſdaft wieder

eingelöſt werden mit ihren erſten Publikationen, und zwar zum Laden - Preis .' " C.

Meldung aus Defterreich von häufigen Uebertritten 'zum Judenthum. So

leſen wir in derſelben Nummer des Lutheran Standards: „ Eine Mittheilung aus

Wien berichtet, daß ſeit der Veröffentlichung der Gefeße für Religionsfreiheit in Deſter

reich unter der Bevölkerung jener Stadt eine Bewegung auftaudte, die, das minbeſte zu

ſagen , ſonderbarer Art iſt. Im Lauf von weniger 'denn 2 Jahren haben an 680 Perſo

ſonen beiderlei Geſchlechts dem Chriſtenthum abgeſchworen und den jüdiſchen Glauben

angenommen. Und dieſe Uebertritte ſind noch im Steigen begriffen . "
C.

Den Lutheranern in den Ditjee - Provinzen folul Duldung gewährt werden .

So berichtet hierüber gleichfalls der „ Lutheran Standard“ vom 15. September : „ Auf
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dringendes Bitten des Mr. de Preſſenſe, des ausgezeichneten, franzöſiſchen, evangeliſchen

Predigers, hat der Zaar von Nußland verſprochen, daß die Proteſtanten in den Oſtſee

Provinzen, die gezwungen worden ſind, ihrem Glauben abzuſchwören und der griechiſchen

Kirche beizutreten, volle Freibeit haben ſollen, zu ihrem Glauben zurüdzukehren . “ Gott

gebe, daß ſich dies beſtätigt, und daß es auch wirklich ausgeführt wird. —

II. Ausland .

Paris . Wie verderblich der gegenwärtige Krieg der Sache der lutheriſchen Kirde in

Paris und ganz Frankreich zu werden drohe, ſpriớt das ,, Schifflein Chriſti“, das Organ

der deutſchen Lutheraner in Frankreich, ſdon in ſeiner Auguſt-Nummeraus. Darin leſen wir

unter der Weberſdrift: „ Die deutſde Miſſion in Paris" Folgendes : „ Wir bitten unſere

Freunde herzlich und dringend, in der gegenwärtigen dringenden Noth, welche durch den

Krieg über die kirchliche Arbeit unter den Deutſchen in Paris gekommen iſt, unſer nicht

ganz zu vergeſſen. Alle hier beſtehenden Kirchen und Schulen und ſonſtige Anſtalten wer

den von einem Monat zum andern erhalten durch die Gaben æriſtlider Barmherzigkeit,

welche die Liebe der Brüder im Glauben darreicht. Somit iſt nicht nur die gedeihliche

Weiterentwicklung dieſer Sache des Reiches Gottes, ſondern geradezu ihr Beſtand über

haupt in Frage geſtellt, ſobald die Gaben von Deutſchland aus ſpärlicher fließen oder ganz

verſiegen . Wir wiſſen zwar wohl, daß durch den bevorſtehenden Krieg die Mildthätigkeit

nocy bedeutend mehr, als ſonſt, in Anſpruch genommen wird, und daß namentlich die Hilfe

für die Verwundeten u : ſ. w. den Landſtriden, welche der Schauplaß des Kampfes ſein

werden, vor Anderem nahe liegt, — aber es gilt doch audy hier : Tas Eine thun und das

Andere nicht laſſen . Wir legen es deßhalb den Freunden unſeres Werkes aufs Herz, nicht

ob dem Kriegslärm ein ſeit Jahrzehnten im Segen des HErrn ſich entfaltendes Friedens

wert ſdeitern zu laſſen , an welchem ſo mancher Schweißtropfen ſaurer Arbeit klebt, das

die Gebete und Liebesgaben vieler Tauſenden bisher getragen haben . Unſere Befürchtun

gen in dieſer Beziehung ſind nur allzu begründet. Sdon in den leßten Monaten ging

nicht ſo viel ein , als zur Dedung der laufenden Ausgaben unbedingt nothwendig iſt, ſo

daß alſo dafür ſchon Sdulden gemacht werden mußten. Deshalb ſtehen wir mit Bangen

an der Schwelle der nächſten Monate ; und wenn wir nicht wüßten, daß es Gottes Werk

iſt, das wir treiben, des Gottes, der die Herzen der Menſchen lenft wie Waſſerbäde, dem

beides gehört : Silber und Gold, wenn wir nicht im feſten Glauben an ſeine belfende

Hand hinaufſdauten zu den Bergen , von welchen und Hilfe kommt, dann könnten und

die Arme fraftlos ſinken und unſer menſchlich ſchwaches Herz verzagen . Eine Stodung

oder Aufhören unſerer Arbeit müßte gerade im gegenwärtigen Augenblid um ſo betrüben

der ſein , da im leßten Jahre unſere immer weiter ſidh ausbreitende Thätigkeit zwei neue

Schößlinge getrieben hat, in Havre nämlich und in St. Etienne . In erſterer Stadt be

ſtand bis zum Jahr 1818 eine deutſche Gemeinde, welche jedoch dem Revolutionsjahr mit

ſeinen mancherlei Erſdütterungen erlag . Indelſen lag die Wiederaufnahme der dortigen

Arbeit als eine Pflicht auf dem Gewiſſen des Comite's, da unſere Glaubensgenoſſen in

Havre geiſtlich verwaist waren. So ergriff man denn voriges Jahr eine ſich ganz un

geſuật bietende Gelegenheit zur Wiederanknüpfung . Unter Gottes Segen gedieh Alles

nadh.Wunſch. Es hatte ſich bald eine kleine Zahl recht eifriger und heilsbegieriger Seelen

um die Predigt des göttlichen Worts geſammelt. Die Sdulen zählen ſdon mehr als 80

Kinder. Auch ſtredte uns ein Wohlthäter die zum Bau von Sdullokalen nöthigen Mit

tel unter ſehr günſtigen Bedingungen vor, was wir mit dem größten Dank annahmen , da

troß mehrmaligen Wechſels und außerordentlich boher Miethpreiſe jedesmal das betreffende

Lokal von der Schulaufſichtsbehörde als ungenügend erkannt und mit Sdließung der

Scule gedroht wurde. Das neue Sæullokal iſt nun im Entſtehen begriffen ; die Fort

ſeßung der ganzen Sache aber ernſtlich bedroht durch den Ausbruch des Krieges . — In
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St. Etienne, wo 3000 Deutſche wohnen, hat das Comite in Gemeinſchaft mit Pfarrer

Meyer von Lyon ebenfalls Schulen und Predigt in Angriff genommen , womit zugleich der

erſte Anfang zur Begründung des längſt erſehnten Reiſepredigerpoſtens im Süden gemadt

iſt. — In den übrigen, ältern Gemeinden Villette, Batignolles, St. Marcel, Nedemption,

Vaugirard, geht Alles ben gewohnten Bang. Nur mehrfache Perſonalveränderungen ſind

zu bemerken . Die Herren Pfarrer Maſt, Müller und Berg ſind aus unſerer Mitte ge

(dieben. Erſterer arbeitet in Havre, Paſtor Müller hat eine Stelle in Moringen bei

Göttingen (Hannover), und Pfarrer Berg in Ulm (Würtemberg ) angenommen. An allen

dreien haben wir nach jahrelangem geſegneten Wirfen viel verloren ; jedoch ſteht Erſterer

durch ſein Wirken in Havre noch im Dienſt unſerer Miſſion. Ihre Stellen ſind ſeither

wieder beſeßt worden durch die Herren Friſius aus Toſſens ( Oldenburg), Herzog aus

Stuttgart, Schäfer aus Friedberg (Heſſen ). — Das iſt mit wenigen Worten die gegen

wärtige Lage unſerer deutſchen Miſſion. Möge der barmherzige Gott Herz und Sinn

aller derer, welche ichon bisher durch Gebet und Gaben unſere Mitarbeiter waren, zu recht

eifriger Fortſeßung der Arbeit ermuntern und uns neue zu den alten ſchenken . "

Elſaß. Folgendes leſen wir im „ Schifflein Chriſti" in der Auguſt- Nummer :

„ Herr Paſtor Ruhn aus Paris, der ausgezeichnete franzöſiſche Vertheidiger des Lutber

thums, hat im Temoignage (Nummer 28 ) ,; im Hinblic auf die durch die Frage der

Pfarrwahlen hervorgebrachte Bewegung, einen trefflichen Artikel veröffentlicht, der großes

Aufſehen erregt, und eben ſo viel Bewunderung als Tabel und Widerſpruch gefunden hat.

In unſerer ganzen Organiſation “, ſagt er zum Schluß, von der Gemeinde an bis zum

Oberconſiſtorium , iſt nicht ein einziges Ding an ſeinem wahren Plaße ; und wenn man es

verſucht, in dieſer großen Maſdine irgend etwas zu verbeſſern, ſo wird man bald eines

Grundſchadens gewahr, der jeder ernſtlichen Verbeſſerung in den Weg tritt. Dieſer

Grundſchaden, erklären wir’s laut, iſt die Untreue gegen das Belenntniß der

Hirde... Wabrlich, ich weiß nicht, was man mit einer äußerlichen Aufregung ge

winnen kann, welche an Stelle der innern, geiſtlichen Aufregung tritt, die wir allezeit bee

wirken ſollen . Man wird es hödöſtens dahin bringen, die Unordnung zu organi .

ſiren. Was uns in dem allem am meiſten ſchmerzt, iſt, daß, mit Ausnahme des un

ermüdlich kämpfenden Häufleins der confeſſionellen Lutheraner im Elſaß, wir die Einzigen

ſind, welche die elementaren, dem firchlichen Leben unentbehrlichen Grundforderungen

ſtellen. D Elſäſſer Brüder,* ) Ihr hättet in dieſen ſchweren Zeiten einen ſegensreiden

Einfluß auf die Entwidlung unſerer Kirche haben können ! Und nun müßt Ihr maden

laſſen, und fönnt, mit aller Adtung, die Ihr genießt, mit allen vortrefflichen Männern,

die Ihr unter Eudy zählt, dennoch nichts Anderes, als ohumächtig dem Sieg des Liberd

lismus zuſchauen und über ein Elend jammern, deſſen Größe Ihr eben ſo gut, als wir,

erfennt. Wo kommt das her ? Laßt michs Euch ſagen und ertraget meine Klage auc

dann, wenn ſie Euch ungerecht erſcheinen ſollte ! Was ich Euch vorwerfe — und Gott

weiß es, idh thu ' es mit einem gedemüthigten Herzen, — iſt, daß Jhr dem Geiſt der luthe

riſchen Kirche untreu geworden ſeid . Das Elſaß, welches durch ſeine günſtige Stellung

zwiſchen Frankreich und Deutídland unſer lidht, unſere geiſtliche Mutter ſein ſollte, bat

ſich aus ſeiner natürlichen Stellung heraustreiben laſſen. Die dortigen Gläubigen , die

unſere Lehrmeiſter ſein ſollten, wiederholen unterthänig die mageren Lectionen unſerer

Modetheologie, einer Theologie, die aus Rhetorik und ſentimentaler Shwärmerei beſteht.

Da iſt der wunde Fled. Auch entfernt ſich das Volf von einer Orthodorie, die nur

Schatten und Nebel anzubieten hat ; und die höhere Geſellſchaft, welche ein männliches

Chriſtenthum anwidert, bat ſich mit voller Seele einem lauen, weltförmigen Pietismus

ergeben, der ſich an oberflächlichen Sømadloſigkeiten ergößt, und nur gegen die lutherijde

* ) Un die elſäfiiſchen Vietiſten, Unioniſten und Vermittlungstheologen geridtet.
Med .



Kirdlid) - Zeitgeſchichtliches. 317

Kirche ergrimmt iſt. D Brüder, Ihr, die Ihr ob Eurer Ohnmacht jammert und im tief

ſten Herzensgrund noch einen liebesfunfen für Eure ſo veraďtete Kirche bewahrt habt,

widerſeket Eudy mit uns jener gefährlichen Strömung und werdet wieder, was Ihr immer

bleiben hättet ſollen : die ſchönſte Blüthe der lutheriſchen Kirche Frankreichs! Dann wer

det Ihr wieder Allen zum Segen werden, und die Zukunft iſt Euer. "

Deutſchland. Unter dem 1. Auguſt d. I. ſchreibt uns ein lutheriſcher Prediger im

Weſten Deutſchlands : „ Wenn der große Krieg, an deſſen Anfang wir nun ſtehen , aus

gefochten ſein und Preußen geſiegt haben wird, ſo ſehe ich nur ab in ſoldem günſtigſten

Falle, daß unter dem natürlichen Schwindel die ,deutſơe Einigkeit noch größer und feſter

wird und dann die Zeit der deutſchen Nationalfirche unter der Regide des Hohenzoller

fden Hauſes als eine Behauſung aller falſegläubigen Geiſter mächtig hereinbrechen wird.

Unſere After - Lutheraner werden (don als gute Pioniere Brüden zu ſchlagen wiſſen, und

mit der lutheriſchen Kirche wird's dann am Ende ſein . O könnte ich nur salva con

scientia los aus dieſem Jammer, ich würde bald drüben ſein .“ Unter dem 21. Juli

ſúhreibt uns ferner ein Preußiſch - Lutheriſcher Paſtor u . a . Folgendes : „ Id darf Ihnen

verſichern , daß ſeit jener Zeit ich noch größere Freude an ,lebre und Wehre' gehabt habe,

worin id völlige Geſinnungsgenoſſen an etlichen Dresdener Freunden, Buchhändler H.

Naumann und Herrn Gnaud, gefunden habe. Jd ſage Ihnen ohne alle Uebertreibung,

daß ich in dieſer Ihrer Zeitſchrift gerade das finde, was ich vergeblich hier und da ſuchte,

den deutlichen Klang der Trompete, nicht blos in Betreff eines einzigen Streitpunkter,

ſondern für den ganzen Kampf unſerer Kirche. Ueber den Kampf gegen die Union iſt,

Gott Lob ! ſo Ausgezeichnetes von meinen preußiſchen Brüdern geleiſtet worden, daß ich

darüber hinaus nichts begehre. Aber nach der richtigen Beurtheilung der geſammten

neueren Theologie habe ich mich von meinen Studien an bisher umſonſt umgeſehen ; ja,

id habe mid darnach geſehnt, derartige Stimmen zu vernehmen und derartige Wegweiſer

zu finden , wie idy ſie in Ihrer Zeitſchrift, unter anderm in dem trefflichen Aufſaß : „Anti

theſen zu : Was iſt Theologie ? ' im Juniheft 1869 finde; beſonders von dieſem Auffag iſt

mir jedes Wort aus der Seele geredet. Obwohl ich überzeugt bin, daß die meiſten mei

ner preußiſchen Brüder in den Hauptpunkten damit übereinſtimmen , dennoch fehlt es uns

an einer derartigen Zeitſchrift, worin das ganze Feld der jeßigen theologiſchen Literatur

in praktiſcher Weiſe dem, der nicht viel Zeit zu eingehenderen Studien hat, mit dem rich

tigen Salze des göttlichen Wortes vor Augen geſtellt wird. Dafür bin ich Ihnen von

Herzen dankbar ; nicht weniger für die ſchönen Mittheilungen , entnommen aus den Lei

ſtungen der reformatoriſchen Väter ; denn leider ſind und dieſe Schafhäuſer wie ein ver

ſchloſſener und vergrabener Schaß nur allzu unbekannt geblieben ; und ich muß zu meiner

Scande geſtehen , daß ich von den allermeiſten noch ſo gut wie nichts fenne ; außer eini

gen trefflichen Schriften Luthers, die id immer und immer wieder geleſen, der Harmonia

Evangeliorum von Chemniß und dem vortrefflichen Examen Concilii Tridentini ,

das ich ſeit einem Jahre mit wahrer Seelenfreude ſtudire, kenne ich die trefflichen reforma

toriſchen Arbeiten meiſt nur dem Namen nach. Da muß id nun geſtehen, iſt mir die

Verbindung mit Ihnen ſehr werthvoll.“

Landeskirchenthum . Aus dem nördlichen Deutſdland wird uns unter dem 25.

Auguſt geſchrieben : „ Sie wiſſen auch, wie es in den deutſchen Landeskirchen ſteht. Alle

Preußiſchen Garniſonsgemeinden ſind unirt, auch die Hannoverſchen und Holſteinſden .

Die Hannoverſchen Feldprediger ſind jeßt im Kriege verpflichtet, jedem Unirten das Abende

mahl zu reichen . Die Medlenburgiſchen Soldaten werden in Preußiſdie Garniſonen ge

fwidt, in Medlenburg ſind zahlreiche Preußiſche Difiziere und Beamte. Kliefoth hat ſeine

Paſtoren angewieſen : Wenn Preußen zu euch kommen, ſo fragt ihr ſie, was ſie ſind.

Sagen ſie: wir ſind reformirt, ſo weiſt ihr ſie nad Büßow (da iſt eine reformirte Ger
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meinde) ; ſagen fie: wir ſind unirt, ſo antwortet : das haben wir nicht; ſagen fie : wir ſind

lutheriſch, ſo laßt ihr ſie zum Sacrament. Das iſt nun keinesweges eine firdengeſeß.

liche Verfügung – Gott bewahre, dafür iſt man zu lutheriſch — ſondern es iſt eben ein

factiſcher Zuſtand, der in irgend einer Weiſe gelegentlich als Mauſefalle ausgebeutet wird.

So weit iſt es ja ficherlich mit den deutſchen Landeskirchen, daß man ſagen kann : wer

drin iſt, mag ſeben, wie er und wie lange mit gutem Gewiſſen durchkommt; wer einmal

beraus iſt, bleibe lieber draußen. Von der babyloniſden Verwirrung, welche überall

herrſcht, und ihrem ſteten Zunehmen haben Sie kaum eine Vorſtellung. Daneben geht

benn wad ſende Verbitterung, es iſt ein wahres bellum omnium contra omnes . 30

habe fürzlich meine alten Univerſitätsfreunde in Sachſen beſucht. Die laſſen ſid von

Luthardt ſüßtönende Sølummerlieder ſingen . Die Erlanger ſind von der allgemeinen

Conferenz los, aber ſie haben ihre Hofmannſde Wiſſenſdaft oder das Neudettelsauer

Diakoniſſenthum . Auf zahlreichere Separationen iſt in Deutſdland niot zu rechnen ."

Aus der Geſchichte der Allgemeinen lutheriſchen Conferenz in Leipzig . Das

Neue Medlenburgiſche Kirchenblatt vom 1. Auguſt berichtet, Metropolitan Vilmar aus

Melſungen habe u . a . geſagt: „ Wir brauchen für uns eine Perſon , und dieſe Perſon hat

Gott uns gegeben, auf dieſer Perſon ruht unſere Kirche;" Harleß habe es daher für

nöthig gehalten, dieſe „ mißverſtändliche Bezeichnung einer Perſon (Luther ? ) als Edſtein

der Kirche zu rectificiren;" gewiß mit Necht. Hierauf babe der zum Arianer gewordene Prof.

Nahnis u . a . Foigendes ausgeſprocen : „ Alle Wege führen zur Einheit, ſeien wir daher ein

einig Volf von Brüdern . " Von einem Proteſt hiergegen auf dieſer lutheriſchen Conferenz

loſen wir nichts ; natürlich, wo einem Rahnis die Gliedſdaft gewährt iſt, da muß man

freilich glauben, daß alle Wege zur Einheit führen. Der Berichterſtatter im Medlenbur

giſden Kirchenblatt bemerkt ferner: „ Der Vortrag des Profeſſor Luthardt enthält für

den regelmäßigen Leſer der allgemeinen lutheriſchen Kirchenzeitung nicht viel Neues, wenn

man nicht das neu nennen will, daß Profeſſor Luthardt ſich als Vertreter der reinen

Lehre aufwarf, obwohl er in ſeiner Dogmatik (man vergleiche auch ſeine Schriften über

den freien Willen und über die leßten Dinge) den Hauptpuncten der Kirchenlehre ihre

Spißen abbricht. Er fordert uns freilich zur Geduld auf, aber warum ſollen wir denn

gegen die Union ſo unduldſam ſein , wenn wir im eignen Hauſe wahrlich nicht geringe

Diſſonanzen zulaſſen ? Die falſchen Töne ſtören jede Melodic und hindern ein barmo

niſches Zuſammenſtehen wider den gemeinſamen Feind . " Möchten die Herren vom

Lutheran“ und vom „ Observer" dieſen Aeußerungen eines Deutſden , der nichts

mit uns Miſſouriern gemein hat, ihre Aufmerkſamkeit ſchenfen . Dieſe Herren haben

wieder und immer wieder darüber geſpottet, daß wir Miſſourier bei Gelegenheit einer

Beurtheilung der Zuſammenſepung der Leipziger Conferenz ſelbſt einen Luthardt für fei

nen treuen Lutheraner haben gelten laſſen wollen. Sie ſehen dies für ein Zeiden an ,

daß der ercluſiviſtiſde Fanatismus Miſſouri's den Siedepunct erreicht habe. Das mit

getheilte, mit dem Miſſouri's völlig gleichſtimmige Urtheil ſollte doch die Herren vom

„ Lutheran“ und „ Observer's davon überzeugen, daß unſer Urtheil ſich doch nicht ſo

wohlfeil, wie ſie meinen, als ein eigenthümlic miſſouriſdes beſeitigen laſſe. Es ſteht in

der That traurig, wenn ein Luthardt ſchon für ein Non plus ultra eines orthodoren

Lutheraners und die Leugnung deſſen für abſurden Fanatismus gilt. Von einem „ Ob

server “ zwar iſt man das gewohnt, daß aber auch ein „ Lutheran“ ſid ſo ausſpricht,

womit ſoll man das erklären ? . Der Berichterſtatter im Medlenburger Blatt beriøtet

ferner: „ Profeſſor Hölemann wünſdte ( in der Specialconferenz, in welder über den

lutheriſchen Gotteskaſten geſprochen wurde), daß beſonders die von der Union bedrohten

Lutheraner bedacht würden ; er nannte namentlich das Seminar des Paſtor Brunn in

Steeden (Naſſau ). Als darauf Paſtor Karſten (aus Reinshagen ) erklärte, daß der
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medlenburgiſde Gotteskaſten ſich mit Brunn wegen ſeiner Firdlichen Stellung ausein

ander geſeßt habe, wurde von verſchiedenen Seiten hervorgehoben, daß eine Unterſtüßung

des Steedener Seminars nicht eine Billigung des Brunn'ſden Princips“ (es iſt hier

jedenfalls hauptſächlich Brunn's Stellung zu den verderbten lutheriſchen Landeskirchen

gemeint) „ in ſide ſließe ; America ſei das Land der Zukunft, auch der Zukunft der

lutheriſchen Kirche, und darum müßten wir für unſere Brüder, für unſer Fleiſc und Blut,

beſonders Sorge tragen ." W.

Wunderliche und traurige Zuftände in Medlenburg. Folgendes ſøreibt ein

Pfarrer S. im N: Medlenb. Kirchenblatt vom 18. Juli : „ In Nr. 12 dieſes Blattes

ſpricht ſich Bruder B. dahin aus, daß ſich als Hauptargument für Abendmahlsgemein

fdhaft der lutheriſchen und reformirten Kirche der Canon herauszuarbeiten ſcheine: „Zum

würdigen Genuß des Sacraments iſt nicht mehr und nicht weniger erforderlich als Buße

und Glaube des Communicanten' ; und weiter unten folgert er daraus, daß eine unaus

weichlide Conſequenz jener Prämiſſe auch die Zulaſſung römiſcher zum lutheriſchen Altare ſei.

Damit ſcheint Bruder B. als ſelbſtverſtändlich anzunehmen, daß man bisher alle diejeni

gen vom Abendmahle zurückzuweiſen hatte, welche ſich zu der katholiſchen Abendmahlslehre

von der realen Verwandlung von Brod und Wein in Leib und Blut Chriſti bekannten.

Das ſcheint mir jedoch zu weit gegangen zu ſein. Ich habe viele Gemeindeglieder, von

denen ich überzeugt bin, daß ſie jener fatholiſchen Anſidt huldigen, da ihnen die lutheris

ſchen Worte : , in , mit und unter ' ſchwer verſtändlich bleiben ; ſollen nun dieſe alle

vom Abendmahle zurücgewieſen werden, weil ſie zu ſehr am Buchſtaben (?) hangen , wenn

ſie ſonſt alle Bedingungen zum würdigen Genuſſe des Sacraments mit ſich bringen ?

Ich möchte die Frage gern auch nadi dieſer Seite hin weiter erörtert ſehen, da die Zahl

derer, welche der katholiſchen Anſicht, mit Ausſchluß von der Lehre der Heldentziehung,

huldigen, (? ) größer iſt, als man glauben mag.“ Faß ſcheint es unglaublich, was hier

berichtet wird ; aber glauben wirklich „ viele “ Gemeindeglieder des Schreibers vom heili

gen Abendmahl römiſch, warum unterrichtet derſelbe ſie dann nicht beſſer ? Es läßt ſich

beinahe anſehen , als ob der Herr Paſtor ſelbſt nicht taftfeſt ſei, wie könnte er ſonſt ſagen ,

daß die, welche die Transſubſtantiation glauben, „ zu ſehr am Buchſtaben hangen " ?

Spricht denn Chriſtus : „ Das Brod iſt mein Leib " ? Dann freilich würde der Buch .

ſtabe für eine geſchehene Verwandlung ſprechen. Aber Chriſtus ſpricht nur, das Brod

reichend : Das mein Leib“, nemlich was ich mit, in und unter dem Brod reiche.

Dieſes ,mit, in und unter" ſoll nun den Gemeindegliedern in Mecklenburg „ ſchwer

verſtändlich bleiben " ! Sonderbar ! Sollte es wirklich, auch dem Einfältigſten , ſchwer

verſtändlich ſein , wenn ich ihm eine ſteinerne Flaſche mit den Worten reice : „ Das iſt

Wein “ , was ich damit ſagen wolle ? Sollte nicht auch der Einfältigſte ſogleich auf die

Gedanken kommen, daß ich ihm mit der Flaſche Wein reiche, daß in der Flaſche Wein

ſein müſſe, daß hier unter der Geſtalt der Flaſche Wein vorhanden ſein werde ? Oder

wird er bei jener Ueberreichungsformel daran denken, ich wolle ihn glauben machen, die

Flaſde ſei in Wein verwandelt ? Es iſt kein Zweifel, wenn Glieder einer lutheriſden

Gemeinde der ,, katholiſchen Anſicht " huldigen, ſo muß es an deren Prediger liegen, der

entweder ſelbſt nicht klar iſt, oder doc ſeine Gemeindeglieder nicht klar unterrichtet. W.

Baiern und das neue Dogma. In einem Königlich -Bairiſchen Miniſterialſdreie

ben vom 9. Auguſt wird bekannt gemacht, daß die geſchebene Veröffentlidung der Bea

ſqlüſſe des vaticaniſchen Concils in den Blättern gegen die Verfaſſung des Landes ſei,

nach welcher zur Verkündigung und Vollziehung ſolcher Beſchlüſſe die Genehmigung Sr.

Majeſtät des Nönigs vorbehalten ſei, überhaupt Concils - Beſchlüſſe dem Placetum regium

unterliegen . Das Miniſterialſchreiben ſchließt: „Hiernach muß den hochwürdigſten

Herren Erzbiſchöfen und Biſchöfen neuerdings in Erinnerung gebracht werden, daß die
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Verkündigung und Vollziehung der bisher ergangenen Concils - Beſchlüſſe und auch der

einfache Abbrud derſelben in den oberhirtliden Verordnungsblättern als den officiellen

Organen der geiſtlichen Obrigkeit ohne vorgängige Erfüllung der von der Staatsverfaſſung

deshalb geforderten Vorausſeßungen nicht ſtattfinden dürfe." Es hat auch, wie die

,,Augsb. Abdztg. " berichtet, das Cultusminiſterium den theologiſchen Facultäten in Mün

chen und Würzburg elf Fragen, „ den Einfluß der päbſtlichen Unfehlbarkeit auf das Ver

halten zwiſchen Kirche und Staat, mit beſonderer Berückſichtigung der baieriſden Ver

faſſung, betreffend “ , zur „ hleunigen Beantwortung" vorlegen laſſen . Von dem Reſultate

dieſer Gutachten, meint die ,,Abdztg. “, werde unzweifelhaft das Fortbeſtehen des baieris

den Concordats abhängig ſein .

Ein Proteſt gegen das Concil und die Unfehlbarkeit. Nachfolgender Proteft

cirkulirte unter den katholiſchen Profeſſoren der Univerſität München , und von den 54

katholiſchen Profeſſoren unterzeichneten nidyt weniger wie 44 dieſe Erklärung: „ In Er

wägung der offenkundigen Thatſaden : daß man den zum ſogenannten vaticaniſmen

Concil von 1869–1870 einberufenen Bijdöfen die Hauptgegenſtände der fünftigen Bera

thung verheimlicht und dadurch die nothwendige Vorbereitung unmöglich gemacht hat ;

daß — abgeſehen von der erheblichen Bedenken unterworfenen Zuſammenſeßung der Ver

ſammlung durch die octroyirte Geſchäftsordnung jede wirkliche und völlig freie Debatte in

den Sißungen verhindert wurde ; daß viele Mitglieder des Concils in unbedingter Ab

hängigkeit von der römiſden Propaganda ſtanden und überdies ſowohl vom Pabſt als

auch von deſſen Behörden in Rom ein empfindlicher moraliſcher und phyſiſcher Drud auf

die Biſchöfe ausgeübt wurde ; daß endlidi was unſere Hauptbeſchwerde bildet – gerade

die wichtigſten Beſchlüſſe nicht mit der zur Definition eines Dogmas abſolut erforderlichen

moralijden Einſtimmigkeit gefaßt wurden, halten ſid die Unterzeichneten in ihrem Gec

wiſſen verpflichtet, freimüthig zu erklären, daß ſie die vaticaniſche Verſammlung niơt als

ein freies öfumeniſches Concil anzuerkennen vermögen und ihren Beſdlüſſen keine Gül

tigkeit beilegen fönnen , insbeſondere, daß ſie den Saß von der perſönlichen Unfchlbarkeit

des Pabtes als eine in der heiligen Schrift nicht begründete, ſowohl der Tradition des

kirchliden Alterthums als der Kirchen - Geſchichte offen widerſprechende neue Lehre vere

werfen . Münden , Ende Juli 1870.“

Staatseinmiſdung in Kirchen - Sachen . So ſdreibt eine katholiſche Kirdenzeic

tung : „ Der Wahn gewiſſer naſſauiſcher Zeitungen und einzelner liberaler Katholifen,

durch Verweigerung der Kirchenſteuern allmählig den gewünſchten Einfluß auf die Ein

richtungen der katholiſden Kirche ausüben zu können, war nur von kurzer Dauer. Denn

unter dem 22. Juni iſt von dem Cultusminiſter v. Mühler in Uebereinſtiminung mit dem

in den übrigen Provinzen der Monarchie beſtehenden Verfahren angeordnet worden, daß

für die Zukunft die Budgets der Gemeinden, welche Kirchenſteuer erheben müſſen , den

Landräthen vorgelegt, und nachdem dieſe die Richtigkeit geprüft, von den Renitenten die

Steuern erecutoriſch beigetrieben werden . "

Sadſen . Einer hieſigen politijden Zeitung wird aus Deutſdland beriďtet : „ Die

Frohnleichnams -Proceſſion in der fatholijden Hoffirche zu Dresden hat der Landespreiſe

Anlaß zu energiſcher Klage gegeben , indem zu dieſer Ceremonie nicht nur wieder proteſtan

tiſches Militär commandirt wurde, ſondern audy proteſtantiſce Officiere ben Balbaqin

über den Prieſter tragen mußten .“



Lehre und Wehre.

Jahrgang 16. November 1870. No. 11 .

Theologiſches Bedenken über einen Ehefall.

Das Lehrer-Collegium des lutheriſchen Predigerſeminars zu St. Louis

iſt aufgefordert worden ein Bedenken zu ſtellen und zu Nuß und Frommen

der Leſer dieſer Zeitſdyrift in derſelben mitzutheilen über folgenden Ehefall.

Ein nod nicht zu einer lutheriſchen Gemeinde gehörender Mann meldet

ſich bei einer ſolchen zum Heiligen Abendmahle. Bei der üblichen Erploration

ſtellt es ſich heraus, daß derſelbe hier mit einer Perſon ehelich lebt, während

ſeine frühere Frau fich noch in Deutſchland befindet, aber an temporärem

Wahnſinn leidet. Nachdem dieſelbe nemlich ſieben Jahre lang daran ge

litten hatte, erklärten ſie die Aerzte für unheilbar, infolge deſſen der Prediger

des Orts dem Manne den Nath gab, ſich um der Erziehung der Kinder willen

von dieſer ſeiner Frau ſcheiden zu laſſen und ſich anderweit zu verebelichen .

Die bürgerliche Obrigkeit vollzog nun ohne Weiteres die begehrte Sæeidung

mit der Erlaubniß zu einer zweiten Ehe. Der Prediger des Drts copulirte

Hierauf den geſchiedenen Mann mit der Perſon , mit welder er gegenwärtig

zuſammen lebt. Diefer Verbindung ſind bereits eine Anzahl Kinder ent

ſprungen. Auch die Kinder aus der erſten Ehe ſind bei dem Vater. Es

entſtehen nun die zwei Fragen, 1. wie iſt die gegenwärtige Verbindung des

Mannes mit der ihm nadı Scheidung von ſeiner Frau angetrauten Perſon

nad Gottes Wort zu beurtheilen ? und 2. was iſt von demſelben zu fordern ,

damit er auch in dieſer Beziehung ein gutes Gewiſſen vor Gott nnd Menſchen

haben , und zur Abſolution, Commnnion und Gemeindegliedſchaft zugelaſſen

werden könne ?

I. Nach Gottes klarem Worte kann nur derjenige ohne Sünde ſich von

ſeinem Gemahl ſcheiden , deſſen Gemahl erſt die Ehe gebrochen hat, ſei dies nun

durch Hurerei oder dadurch geſchehen , daß das Gemahl ibn böswillig, das iſt,

21



322 Theologiſches Bedenken über einen Ebefall.

mit der Abſicht, das Eheband für immer zu löſen , verlaſſen hat und zur Rüd

fehr zur ehelichen Treue nicht bewogen werden kann. Klar und deutlich ſpricht

der HErr : „ Es iſt auch geſagt : Wer ſich von ſeinem Weibe ſcheidet, der jou

ihr geben einen Scheidebrief. 3ch aber fage euch : Wer ſich von ſeinem

Weibe ſcheidet (es ſei denn um Ehebruc ), der machet, daß ſie die Ehe

bridit ; und wer eine Abgeſdhiedene freiet, ber bricht die Ehe ." ( Matth. 5,

31. 32.) Ferner lejen wir : „ Da ſprachen ſie : Warum hat denn Moſes

geboten , einen Scheidebrief zu geben, und ſich von ihr zu ſcheiden ? Er

ſprad zu ihnen : Moſes hat euch erlaubet zu ſcheiden von euren Weibern,

von eures Herzens Härtigkeit wegen ; von Anbeginn aber iſt es nicht alſo

geweſen . 3d ſage aber eucy : Wer ſich von ſeinem Weibe ſcheidet (es ſei

denn um Hurerei willen) und freiet eine andere, der bricht die Ebe.

Und wer die Abgeſchiedene freiet, der bridyt auch die Ehe." (Matth. 19,7—9.

vgl . Marf. 10, 2–12. Puf . 16, 18. Röm. 7, 2.3.) So ſchreibt endlich der

heilige Apoſtel: „ Den Ehelichen aber gebiete nicht Ich, ſondern der HErr,

daß das Weib ſich nicht ſcheide von dem Manne. So aber der Un

gläubige ſich ſcheidet, ſo laß ihn fich ſcheiden . Es iſt der Bruder oder

die Schweſter nicht gefangen in folden Fällen." ( 1 Kor. 7 , 10. 15. )

Zweierlei iſt nach dieſen göttlichen Zeugniſſen unwiderſprechlich : erſtlich,

daß es ſchlechterdings nur dann nad Gottes Willen erlaubt iſt, ſich

von ſeinem Gemahl zu ſcheiden , wenn dieſes vorher, ſei es durch Hurerei

oder durch bösliche Verlaſſung, die Ehe ſchon aufgelöſt hat, und zuin

andern , daß es überhaupt nicht nur wider Gottes Gebot, ſondern die Sünde

des Ehebruchs iſt, wenn der, welcher ſich aus anderen Gründen geſchieden

hat, eine andere freiet", weit entfernt, daß die Verbindung eines ſo Ge

ſchiedenen eine Ehe ſein ſollte, von welcher Gott ſagt: ,,Was nun Gott zus

ſammen gefügt hat, das fou der Menſch nicht ſcheiden . " (Matth . 19, 6.)

Denn Chriſtus ſagt nicht : ,,Wer ſich von ſeinem Weibe ſcheidet, es ſei denn

um der Hurerei willen, und freiet eine andere" , der fündigt , ſondern : ,, der

bridit die Ehe", und aud Paulus ſchreibt nicht von dem Weibe : ,, Wo

ſie nun bei einem andern Manne iſt, weil der Mann lebet“ , wird ſie eine

Sünderin geheißen, ſondern : „ wird ſie eine Ehebreyerin geheißen ."

( Nöm . 7, 3. ) Und wenn Chriſtus hinzuſeßt: „ Wer die " (nemlich ſo ) „ Ab

geſchiedene freiet, der bricht auch die Ehe" , ſo gebt hieraus unwiderſprecylich

hervor, daß alſo das Gemahl deſſen, welcher ſich ohne die von Gott ſelbſt ge

ſtellten Bedingungen geſchieden bat, fein Gemahl vor Gott noch immer iſt

und bleibt, mag er immerhin eine andere gefreit haben, daß alſo der durch die

widergöttliche Scheidung begangene Ehebruch durch die neue angebliche Ehe

fortgeſegt wird, daß dieſe die Sünde der Polygamie involvirt, bei welder nur

das erſte Gemahl das wirkliche Gemahl iſt und bleibt.

Zwar iſt viel darüber disputirt worden , ob es nicht noch andere Gründe

zu rechtmäßiger, das Gewiſſen nicht verleßender Scheidung gebe, das Wütben

und Toben des Ehegemahls bis zu Lebensgefahr, Landesverweiſung oder freie
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willige Flucht nach begangenem Verbrechen, ekelhafte, unheilbare, anſteckende

Krankheiten, wie Syphilis , Ausja zc ., eintretende Impotenz, Wahnſinn ;

allein die ercluſiven Partikeln, deren ſich Chriſtus bedient : rapextos (es ſei

denn ), el uz ( außer) Matth . 5 , 32. 19, 9. machen allen dieſen Disputationen

ein Ende. Nach dieſer Entſcheidung des Allerhöchſten fann kein Menſch ,

weder Staat noch Kirche, kurz , feine Creatur im Himmel und auf Erden

etwas hinzu oder davon thun.

Unſere Kirche bat daher allezeit an der Ausſchließlicifeit der in Gottes

Wort angegebeneu Bedingungen einer legitimen Scheidung feſtgehalten, alle

die genannten und ähnliche Urſachen daher für im Forum des Gewiſſend

nidhtige erklärt.

Was erſtlich lebensgefährlides Wüthen und Toben eines

Gatten betrifft, ſo findet ſich für dieſen Fal u . a . folgendes Erkenntniß des

Wittenberger Conſiſtoriums im Dedekennus: „ Den Fall B. B. , ſo im Dorfe

G. eine Wittwe zur Ehe genommen, die er mit Schlagen und übel Tractiren in

ſtehender Ehe dermaßen zugerichtet, daß fie am Leib und Bernunft geſchwächt,

belangend, darauf ihr und fonderlich der Eheſcheidung balben begebret berichtet

zu ſein , unterrichten wir, die verordneten Doctores des Churf. Sächſ. Con

fiſtorii zu Wittenberg , für Recht: Dieweil am Manne gar keine Beſſerung zu

gewarten, ſo iſt der Frauen keineswegs zu rathen , in ſolcher Gefahr Leibes

und Geſundheit ferner zu ſtehen ; derhalben , weil ſie beide die Eheſcheidung

begehren, ſo möget ihr ſie von einander zu Tiſch und Bette ſepariren , doch daß

Feines bei Leben des andern anderweit fich zu verehelichen unterſtebe. 1 Kor .

7,10.11." ( Thesaur. consil . Vol. III. 446. )

Was Landesverweiſung und Flucht betrifft, ſo ſchreibt Gers

hard : „ Wir ſagen, da es nur zwei Urſachen der Eheſcheidung gibt, Ehebruch

und bösliche Verlaſſung, daß daher ein Weib wegen der Flucht oder Depor

tation des Mannes infolge eines Verbrechens desſelben ſich mit feinem an

deren Manne verheirathen könne, wenn es nicht offenkundig iſt, daß der flüch

tig gewordene Mann ſich mit anderen Frauensperſonen einlaſſe oder die ehe

liche Geſinnung gänzlich abgelegt habe . Denn keiner menſchlichen Autorität

iſt es erlaubt, andere Urſachen jenen hinzuzufügen , welche von Chriſto und

St. Paulo ausdrüdlich genannt ſind , um der von dem Heiland ſo nach

drüdlich gebrauchten ercluſiven Redeweiſe willen . “ (Loc. de conjug. $ 691.)

Lutber beruft ſich hierbei auf das Beiſpiel des Weibes Cain's . Er ſchreibt:

,,Darum hat das Weib Cain aus Noth müſſen folgen ; denn weil Mann

und Weib ein Leib ſind, hat ſie Adam nicht von einander ſcheiden wollen , und

hat das Weib auch einen Theil des Fluches und der Strafe des Mannes

tragen müſſen .“ (1, 577. Vgl. X, 954. )

Was anſtedende Krankheiten betrifft, ſo ſchreibt Luther: „ Wie

denn, wenn jemand ein frank Gemahl hat, das ihm zur ehelichen Pflicht fein

nüße geworden iſt, mag der nicht ein anderes nehmen ? Beileibe nicht! ſon

dern Diene Gott an dem Kranken , und warte ſein ; denke, daß dir Gott an
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ihm hat Heiligthum in dein Haus geſchidt, damit du den Himmel ſollt er

werben . Selig und aber ſelig biſt du , wenn du ſolche Gabe und Gnade er

Fenneſt und deinem Gemahl alſo um Gottes willen bieneſt. Sprichſt du aber :

Ja, ich kann mich nicht halten , — das leugeſt du. Wirſt du mit Ernſt dei

nem kranken Gemahl dienen, und erkennen, daß dir’s Gott zugeſandt hat,

und ihm danken, ſo laß Ihn ſorgen ; gewißlich wird er dir Gnade geben, daß

du nicht darfſt tragen mehr, denn du kannſt. Er iſt viel zu treu bazu, daß

er dich deines Gemahls alſo mit Krankheit berauben ſollte und nicht auch

dagegen entnehmen des Fleiſches Muthwillen, wo du anders treulich dieneſt

deinem Kranken ." (X, 726. f. ) Brentius ſchreibt : „Der Ausſag iſt

wohl an einem Ehegemahl ein dwerer Unluſt und nadidem der Ausſat von

Beiwohnung der Menſchen abgeſondert wird, möchte einer gedenken , ein

Auslaß wäre ein bürgerlicher Tod und würde derbalben der geſunde Ebe

gemahl von dem Ausjäßigen erledigt; dieweil aber nicht das göttliche Wort ..

die Ehe wegen des Ausſages ſcheidet, will es keinem Menſchen geziemen, eine

Eheſcheidung des Ausſayes halben zu erkennen , denn unſer HErr Chriſtus

erlaubet Freiheit zu ſcheiden nicht von wegen der Krankheit, nicht von wegen

des Unluſte, nicht von wegen des Ausſages, ſondern von wegen des Ehe

bruchs ; dabei ſollen es alle Chriſten bleiben laſſen und in das Wort Chriſti

fich gefangen geben . " (Dedefennus, Vol. III , lib . 1 , fol. 529. ) Selbſt

Berlöbniſſe laſſen daher unſere rechtgläubigen Väter um folder Urjaden

willen nicyt zerreißen , geſoweige vollzogene Ehen . Dedefennus theilt folgen

des Erkenntniß des Conſiſtoriums zu Wittenberg mit : „ Auf eure uns zu

geſdicte Frage und Eheſadhe, eure Blutsfreundin und einen andern ihr ver

trauten Bräutigam belangend, darin ihr euch des Recyten zu berichten ge

beten , unterrichten wir ac . por Recht: Haben eure Blutsfreundin Margarethe

L. und Hans N. fic vermöge eures Berichts öffentlich ebelid verlobet, jo

können ſie auch von wegen der abſcheulichen Krankheit der Franzoſen , die an

Hanſen N. in ſtehendem Verlöbniß aufs heftigſte ausgebrochen und eurer

Freundin fund worden ſein ſollen , ſolches öffentliche Verlöbniß nicht hinterziehen

nocy zerreißen und kann eure Freundin bei Leben ihres Vertrauten zu anderer

Heirath mit gutem Gewiſſen nicht zugelaſſen werden . " (A. a. D. fol. 308.)

Was endlich wahnſinn betrifft, ſo findet ſich im Dedekennus folgendes

Erkenntniß : „ Als ihr uns eine Frage überſchicket, darin vermeldet, welchera

geſtalt Martin N. , eurer Pflegetocyter Dorotheen ehelicher Hauswirth , vers

dienen Jahren bald nad gehaltener Hodyzeit in ein Abwiß gerathen , welcher

fich doch durch Gottes Hilfe nachmals zu ſcheinbarer Beſſerung in das dritte

Jahr angelaſſen, hernadı aber wiederum bei gedachtem Martin N. dergeſtalt

ereuget, daß er nunmehr länger, denn in das ſechſte Jahr, wegen ſolder ge

fährlichen Leibesblödigkeit und Wahnſinnigfeit als ein armer ſinnloſer, elender

und wüthender Menſch, von aller menſchlichen Geſellſchaft abgeſondert, ge

fänglich gehalten würde ; darauf ihr euch zu unterrichten bittet, ob nicht ge

dachte eure Pflegetochter, welcher ohne eheliche chriſtliche Beiwohnung eines
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ehelichen Hauswirths alſo einſam zu ſein Ehren und Gewiſſens halben bes

ſchwerlich, gefährlich und nachtheilig, zu anderem tüglichen Heirathen zu

ſchreiten , erlaubet und vergönnet werden möchte, in Anſehung , daß ſie nach

Erachten und Bericit der Aerzte und anderer Verſtändiger auf Beſſerung

folder furiofiſden Untüglichkeit nicht zu hoffen, und in andern ehrlichen

Beiwohnungen ihr Leben in Ehren und mit gutem Gewiſſen zubringen und

Idyließen könnte. Demnach geben wir Dechant, Senior und die andern

Doctores der theologiſchen Facultät beneben den verordneten Commiſſarien

der Churfürſtlichen Conſiſtorii allhier euch zu Unterricht und Antwort, daß

gedachter Frauen Dorotljeen N. nach Geſtalt dieſes jämmerlichen Falls

fchwerlich anderweit zu rathen , denn daß ſie dies ihr auferlegtes Creuz in

Geduld und Anrufung Gottes gehorſamlich trage und überwinde ; denn ſie

zu anderer Heirath öffentlich kommen laſſen , fann vermöge göttlicher und aller

andern diesfalls beſchriebenen und üblidyen Nechte mit nichten geſchehen, und

ſind die von euch angezogenen Urſachen und Bedenken , ihrer Ehr und Ge

wiſſens Gefahr, auch daß ihr vermeint, daß ſie auf Beſſerung vergeblich hoffen

würde, zu Berlübniß und Verſtattung ſolcher anderer Heirath viel zu wenig

und unfräftig. Was ſie ſich aber in ſolcher Gefahr und Creuz zu verhalten ,

kann ſie bei ihrem Paſtor und Seelſorger chriſtlichen Unterricht und Troſt

jederzeit haben . Soldies haben wir euch , dem wir freundlicy zu dienen

willig, zu begehrtem Unterridyt nicht wollen verhalten . Datum Wittenberg

13. Febr . Anno 1566." ( A. a . O. fol . 297.) Ebenſo urtheilt der berühmte

lutheriſche Kirchenrechtslehrer Joachim von Beuſt (geſt. 1597 ). Er ſchreibt:

,, Dasſelbe iſt von dem nad eingegangener Ehe erfolgendem Wahnſinn zu

ſagen , weil auch dieſer die vollzogene Ebe nicht auflöſen darf, ſei er nun ein

immerwährender oder nicht. Denn Mann und Weib ſind ſo verbunden , daß

fie zuſammen Freud und Leid ertragen müſſen . Wenn auch dein Weib wahn

ſinnig iſt, ſo iſt ſie doch noch dein Fleiſch. Denn noch jest predigt dir das

göttliche Geſells: Niemand hat jemals ſein eigenes Fleiſch gehaſſet. “ ( Debe

fennus a . a . D. fol . 530.)

Dieſe Entſcheidungen mögen hari erſcheinen ; wie denn wirklich Chriſti

Entſcheidung in dieſer Sadie ſelbſt den Jüngern ſu hart erſchien, daß ſie

hierauf ausriefen : ,, Stehet die Sadie eines Mannes mit ſeinem Weibe alſo,

ſo iſt es nicht gut ehelich werden “ ( Matth. 19, 10. ) ; aber unſelig iſt der

Menſch , welcher, weil ibm dieſe Entſcheidung zu hart erſcheint, fidy ihr nicht

unterwerfen , entweder ſelbſt derſelben entgegen handeln oder andere davon

dispenſiren will, während wir Menſchen aus dieſem mit der Ehe oft verbun

denen ſo großen Webe vielmehr den Fluch, der unſerem Fall auf dem Fuße

gefolgt iſt, bußfertig und demüthig erkennen und uns dadurch, den ſo ent

ſcheidungsvollen Schritt einer Eheſdyließung mit brünſtiger Bitte um Gottes

Leitung zu thun , bewegen laſſen ſollten .

Was nun den vorgelegten Fall betrifft, ſo dürfte vielleicht mancher

meinen , es walteten bei demſelben Umſtände ob, welche den Fall doch in einem
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anderen Lichte, die Eeſcheidung nemlich nicht als einen Ehebruch und die

neugeſchloſſene Verbindung als eine fortgeſepte Begehung dieſer erſchredlichen

Sünde erſcheinen ließen . Es iſt jedoch dem feinesweges ſo .

1. man fönnte erſtlid) einwenden , dieſer Fall dürfe doch wohl einem

Deſertionsfall analog ſein , in weldņem ja audy , ohne daß nothwendig Hurerei

von Seiten des andern Theils bewieſen ſein müſſe, eine anderweitige Ver

beirathung erlaubt ſei. Allein von einem Fall, wie der der böslichen Ber

laſſung iſt, kann hier nicht die Rede ſein, da die Perſon, über welche Gott

das furchtbare Creuz des Wahnſinns verhängt hat, damit feine Ebezer

reißung verſchuldet hat, was ſchlechterdings zu dem Weſen einer die Ehe

auflöſenden und das Recht zu einer anderweitigen Ebedließung gebenden

Deſertion gehört . Vielmehr iſt die Wahnſinnige ihrem Gemahl treuge

blieben ; ſie iſt daher vor Gott nach wie vor das Weib des geſunden Theils

und denſelben trifft noch jeßt das göttliche Urtheil : ,,Das Weib iſt ihres

Leibes nicht mächtig, ſondern der Mann; desſelbigen gleichen der Mann iſt

ſeines Leibes nicht mädytig, ſondern das Weib .“ ( 1 Kor. 7, 4.) Ja, je

größer die Noth iſt, in welche das Weib durch Wahnſinn gefallen iſt, deſto

gewaltiger dringt das Wort auf des Mannes Gewiſſen : „ Alſo ſollen auch

die Männer ihre Weiber lieben, als ihre eigenen Leiber. Wer ſein Weib

liebet, der liebet ſich ſelbſt. Denn niemand hat jemals ſein eigenes Fleiſch

gebaſſet, ſondern er nähret es und pfleget fein, gleichwie auch der HErr die

Gemeine. " ( Epheſ. 5 , 28. 29. ) So wenig alſo der Mann ſich ſelbſt in der

Noth verlaſſen mag und kann, ſo wenig ſein Weib . Daber wird denn audy

in den lutheriſchen Agenden dem zu Copulirenden die Frage zur Bejabung

vorgelegt : „ Wollet ihr gegenwärtige N. zum ebelidhen Gemahl haben , ſie

lieben , ebren , nähren und ihr vorſtehen , auch ſie nicht verlaſſen euer Leben

lang ? " Wie wil es aber ein Gemahl verantworten , wenn er, dieſem vor

Gott gegebenen heiligen Berſpreden entgegen , ſein Gemahl in der Noth ver

läfit ? 218 daher einſt Gott durch den Propheten Maleachi den Juden er

klärt hatte, daß er von dem Gottesdienſte derſelben nichts wiſſen wolle, ta

heißt es weiter : ,,So ſpredyet ihr : Warum das ? Darum, daß der HErr

zwiſchen dir und dem Weibe deiner Jugend gezeuget bat" (bei deiner Ehes

ſchließung der himmliſche Zeuge war), „ die du verachteſt, ſo ſie doch deine

Geſelin und ein Weib deines Bundes iſt. Alſo that der Einige nicht, und

war doch eines großen Geiſtes . Was that aber der Einige ? Er ſudyte den

Samen von Gott (verheißen) . Darum ſo ſebet euch vor vor eurem Geiſte,

und veradyte feiner das Weib ſeiner Jugend." (Mal. 2, 13-15 .)

2. vielleidyt wendet ein anderer ein , unſer gegenwärtiger Fall gehöre

darum nicht unter obige göttliche Regeln, weil der betreffende Mann von

feiner rechtmäßigen Dbrigkeit eine rechtmäßige Scheidung erlangt babe.

Aber auch dies ändert den Fall keinesweges. Wobl fann und muß die welt

liche Obrigkeit, welche nur für die Dinge dieſer Welt eingeſeßt iſt, manches

erlauben und ungeſtraft laſſen, was nady Gottes Wort niemandem erlaubt



Theologiſches Bebenken über einen Ehefall. 327

iſt und was Gottes Wore mit zeitlichen und ewigen Strafen bedroht hat ;

aber die Obrigkeit fann durch dieſe ihre Erlaubniß und durch die von ihr

zugeſicherte Strafloſigkeit, was nach Gottes Wort unrecht iſt, nimmermehr

zum Recht machen. Gottes Wort ſagt auch in Betreff der Obrigkeit : „ Man

muß Gott mehr gehorchen, denn den Menſchen.“ ( Apſtg. 5, 29. ) Iſt es

nun biernach Sünde, etwas zu thun, was die Obrigkeit gebietet , wenn es

Gott verboten hat, wie viel mehr wird das Sünde ſein, etwas zu thun ,

was Gott verboten hat, wenn es die Obrigkeit nur erlaubt ? Wohl hat

der Betreffende mit ſeiner Eheſcheidung nicht wider das Geſep ſeines Staates

gehandelt, aber wider das Geſetz Gottes, des Königs aller Könige und HErrn

aller Herren . Vor dem Staate iſt er von ſeiner erſten Gattin geſchieden und

der rechtmäßige Gatte der Perſon , mit welcher er jegt lebt, vor Gott aber hat

dies alles nicht die mindeſte Giltigfeit. Die weltliche Obrigkeit kann

von feinem Gebote Gottes entbinden .

Schon Ambroſius ſchreibt mit Rüdſicht auf eine Conſtitution des

Kaiſers Theodoſius, nach welcher Scheidung auch in von Gott nicht ge

ſtatteten Fällen erlaubt war : ,,Du entläſfeſt dein Weib, gleich als ob du ein

Recht dazu hätteſt, und als geſchäbe es ohne Sünde, und du meinſt, es ſei

dir dies erlaubt, weil es das menſchliche Geſeß nicht verbietet : der du Men

ſchen folgſt, fürchte Gott ; höre das Gefeß des HErrn , welchem auch die ge

horchen, welche die Geſeke geben : Was Gott zufammen gefügt hat, das ſoll

der Menſch nicht ſcheiden ." (Lib. 8, c . 16. Luc. ) Die Niederſächſiſche

Kirdienordnung , in welcher dieſe Worte citirt werden , fett hinzu : ,, Iſt der

halben gefährlich, allein aus dem politiſchen Forum wollen ohne ausdrüdliche

helle göttliche Scyrift Urſachen nelymen , welche im Forum des Gewiſſene ſollen

bei Eheſcheidungen gelten . " (Dedet. a . a . D. fol. 468. ) Als einſt einem

Prediger in einem Ehefalle der Conſens des Fürſten zugeſichert war, ſchrieb

Luther (1524) : ,,Wenn er ſonſt ungewiß iſt, ſo kann er durch den Conſens

des Fürſten 'nicht ſicher ſein , deſſen Amt es nicht iſt, in dieſer Sache etwas zu

entſcheiden , und da es Sache der Prieſter iſt, aus Gottes Wort Antwort zu

geben , aus deſſen Mund man das Geſet ſuchen ſoll, wie Maleachi ſagt ."

( Briefe, herausg. von de Wette. II, 459. ) Brentius erkennt daher eine

zwar nach weltlichem Rechte, aber wider Gottes Recht vollzogene Eheſcheidung

für keine wirkſame Scheidung und die darnach eingegangene angebliche Ehe, für

keine Ehe, ſondern für Concubinat. Nachdem er erwähnt hat, daß Moſes und

die kaiſerlichen Geſepe mehr Scheindugsgründe anerkennen , als Gottes Wort,

fährt er fort: „ Wie reimt ſich nun Moſe und das weltliche Recht mit dem

göttlichen Wort ? Das göttliche Wort ſpricht : man foll fidy von feiner Ur

fach wegen außerhalb des Ehebruchs ſcheiden laſſen ; Moſe aber und das

kaiſerliche Recht ſagt: man möge ſich von anderen Urſachen wegen ſcheiden .

Aber dies iſt leichtlich zu vergleichen . Das göttliche Wort lehret ſtrad's

recht thun , die zween weltlichen Magiſtrat, Moſes und Kaiſer, laſſen ein

Unrecht und Uebel zu , daß ein größeres Unrecht und Uebel verhütet werde.
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Und dies iſt die Urſache: das göttliche Wort regiert allein die frommen

Chriſten , aber der weltliche Magiſtrat hat oft in ſeinem Regiment durch eins

ander Juden Chriſten Heiden , Türken und allerlei Geſchmeiß . Darum wo

er je an ſeinen Unterthanen (wie er gern wollte) kein chriſtliche Leben er

gieben kann , ſo läfſet er ſich begnügen, daß er unter ihnen ein friedlich Leben

erhalte. Denn nachdem der Moſe, welcher zu einem Geſebgeber und welt

lichen Magiſtrat der Jüden von Gott verordnet war, mit dem Heiligen Geiſt

begabet iſt geweſen , hat auch Kundichaft von dem HErrn unſerem Gott, daß

er in dem Hauſe Gottes treuen Dienſt geführet babe, und hat doch , größern

Jammer, Sünde und Uebel zu verhüten, einen öffentlichen , aber doch ordent

lichen Ehebruch geduldet und geſtattet, indem er einem Mann fich in Zorn

ſachen von ſeinem Weibe zu ſpeiden und eine andere zu nehmen erlaubet : ſo

kann man hieraus wohl vernebmen , daß eine gottesfürchtige Obrigkeit

nicht unbillig thut, wenn ſie (wiewohl wider ihren Willen ) ein friedlich und

ordentlich Unrecht, damit ein ärgeres verhütet werde, geduldet ; aber einem

Ekleſiaſten, ſo Gottes Wort prediget, und einem Pfarrberrn, ſo nad dem

Worte Gottes die Kirche regieren ſoll, gebühret, ſtrads nach der Anweiſung

göttliden Worts zu handeln ; unter ihrem Regiment, das iſt, in der chriſt

lichen Kirdie niemand, ſo in einem ungöttlichen Stande lebet, für einen

Chriſten zu halten und als einem Chriſten die Sacramente mitzutheilen.

Leiden müſſen ſie leider, daß viel Unchriſten ſein , aber in die Zahl der

Chriſten ſollen ſie feine Undriſten annehmen und erkennen ; wie eine weltlide

Obrigkeit viel Unfriedens in andern Landen leiden muß, aber in ihrem eignen

Lande ſollen ſie keinen Unfriedlichen gedulden. Darnach wo ein halsſtarriger

Unterthan wäre, der ſich mit ſeinem Eheweibe in keinem Wege vertragen

wollte und doch fein Ehebruct , ſondern allein ſonſt Neid und Haß, ſo jich

oft ohne Ehebruch heftiglich zwiſden Eheleuten begibt, befunden wird ; daß

zu beſorgen wäre, wo man ſie wollte zuſammen zwingen, ſie möchten einander

mit Gift vergeben , erwürgen oder ein ander Unglück zurichten : ſo wäre eine

weltliche Obrigkeit entſchuldiget, wann ſie nach dem Erempel Moſis dem Hals.

ſtarrigen , ſo ſich in keinem Wege keuſchlich halten wollte, einen ordentlichen

concubiniſchen Beijit vergönnte, damit heimlich Ehebruch mit andern Ebe

weibern und unordentliche Hurerei jeßt mit dieſer, jept mit jener verhütet

würde ; aber ein ander Ebeweib zu nehmen, kann nicht zugelaſſen werden.

Denn ſolche wird von der Kirche nicyt angenommen und noch weniger ein

geſegnet. So wäre auch damit den Halsſtarrigen die Thür des bußfertigen

Lebens beſdiloſſen ; denn ſo er ſich beſſern wollte, müßte er die lebte Ehefrau

verlaſſen und der erſten anhangen , ſo könnte er die legte der Ehe balben auch

nicht wohl verlaſſen . * ) Es iſt wohl ſchwer, daß eine chriſtliche Obrigkeit

* ) Man ſieht hieraus, Brentius' Meinung iſt, daß auch die weltliche Obrigkeit die

widergöttliche Sceitung nicht für eine wirkliche Scheidung und die darauf folgende Ber

bindung nicht für eine reditmäßige Ehe anſehen und als ſoldie behandeln ſoll, ſondern

als einen ſtaatlich nadygeſehenen Concubinat.
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folch Uebel der Hurerei gedulden foll, jedoch muß man gedenken, daß eine

Obrigkeit nicht allein der Chriſten, ſondern auch der Undıriſten Obrigkeit ſei

und die Härtigkeit der Menſchen Herzen zu groß iſt. So achte ich, der heilige

Moſe habe auch großen Unwillen zum Ehebruch und Hurerei getragen , als

freilich ſonſt ein Menſch hohen und niedern Standes erfunden werden möchte,

und hat auch dieſelben , nach Ordnung ſeines Geſeßes im 5. Bud Cap. 24.

geſchrieben , geduldet und iſt nichts deſto weniger von Gott als ein getreuer

fleißiger Amtmann geliebet worden : aber einem Pfarrberrn gebühret, folche

halsſtarrige Leute in feinem Wege für Chriſten zu halten und ihren ungött

lichen Stand, ſo ſie von ihrem Ehegemahl treten und ein Beiſib baben, zu

billigen , ſondern nach der Lehre Pauli ihnen anſagen , daß ſie ſich von ihren

Weibern nicht ſcheiden oder, ſo ſie ja feine Beiwohnung thun wollen, hies

zwiſchen ohne Ehe bleiben, auch ſonſt Unfeuſchheit müßig geben, oder ſich mit

ihrem Ehegemahl wieder verföhnen . " ( Dedef. a . a . D. fol. 465. f.) Auf

die Frage : „ Kann die Obrigkeit nicht andere Urſachen der Eheſcheidung feſt

ſtellen ?" antwortet Friedlieb : „ Nein ; um der alle anderen Urſachen auss

ſchließenden Partikeln willen . Man wendet ein : Was die Obrigkeit ordnet,

hat von Gott ſeinen Urſprung. Antwort : Etwas anderes iſt das jus fori

(das Recht menſchlichen Gerichts), etwas anderes das jus poli (das Recht des

Himmels) ; dieſes kann nicht, jenes kann nach Umſtänden geändert werden . "

(Opus novum , fol. 597.)

3. Vielleicht wendet ein Dritter ein, man müſſe bedenken, daß ja in dem

vorgelegten Falle der wider Gottes Wort Geſchiedene rechtmäßig von einem

Kirchendiener getraut worden ſei. Allein wie der Staat, ſo kann auch die

Kirche von Gottes Wort und Gebot nicht dispenſiren , vielmehr gehört dies zu

dem Charakter des Antichriſts ; und da die kirchliche Copulation nicht die

Ehe macht, ſondern nur beſtätigt, nicht zum Weſen , ſondern nur zur chriſt

lichen Beſchaffenheit einer ſchon ſonſt giltigen Ehe gehört, ſo ändert die Er

langung derſelben nichts an der Natur der eingegangenen Verbindung. ** )

Als baber einſt ein junger Menſch fich ohne Conſens ſeiner Eltern batte

trauen laſſen und infolge der eingegangenen Verbindung auch bereits Vater

geworden war, erklärte die theologiſche Facultät zu Roſtock in einem darüber

geforderten Bedenken, daß die angeblich geſchloſſene Ehe wegen Mangels an

dem elterlichen Conſens feine giltige Ehe fet, und ſetzte hierauf hinzu : ,,Solche

Sentenz und Schluß fann nicht aufheben oder unfräftig machen die dagegen

eingewendete copula carnalis et sacerdotalis. Denn belangend die copu

lam carnalem , halten wir dafür, quod concubitus non faciat nuptias,

ſonderlich weil dieſer Geſell durch böſen Betrug dazu gebracht, der nicht Freiens

** ) Mit Recht ſchreibt Dannhauer : „ Die Ehe iſt eine aus einem gerechten

Conſens entſprungene Vereinigung, 1 Cor. 7, 36. 37.; wenn derſelbe vorhanden iſt, ſo

iſt es bereits eine Ebe , Deut. 22, 23. ff. Gen. 19, 14. Matth. 1 , 20., obwohl, damit

fie eine chriſtliche Ehe ſei, vor der Copula die kirchliche Einſegnung zu erwarten iſt ."

(Hodosoph. p. 70.)
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halber nach N. geſchicket. Wie nun die copula carnalis (wenn's recht zu

gehet ) iſt Gebrauch des Eheſtandes, ſo iſt auch die prieſterliche Einſegnung

nur ein äußerliches von der Kirche geordnetes Mittelding , welches zur Eſſenz

und Weſen der Ehe für ſich nicht gehört, ſondern darum in hober Achtung

gehalten wird, daß ein jeglicher, mit dem ſie umgeben, wiſſen möge, dieſe

beiden copulirten Perſonen ſeien rechte Eheleute, die nach Gottes Drdnung

und Willen in den Stand der heiligen Ehe getreten ; und dann auch, daß

alſo der jungen Eheleute Stand Gott im Gebete fleißig befohlen und ſie ihres

Amtes erinnert werden . Iſt denn etwa eine Ebe an ſich nicht recht

oder vollkommen , kann ſie die copula sacerdotalis nidyt

verbeſſern oder zu einer rechten Ebe machen ." ( Ebendaſ. Ap

pendix Volum . III . , fol. 36.) Es iſt allerdings Thatſache, daß unſere

Theologen, wenn ein aus Mangel elterlicher Einwilligung unrechtmäßiges

mit der copula carnalis verbunden geweſenes Berlöbniß die kirchliche Sanc

tion durch die Einſegnung eines Predigers erhalten hatte, gewöhnlich zu

Gunſten des Beſtehens der ſo vollzogenen Verbindung ihr Bedenken geſtellt

haben , jedoch iſt dies nicht geſchehen , weil ſie der Meinung geweſen wären,

daß durch die kirchliche Trauung die ſonſt ungiltige Handlung Giltigkeit er

lange,* ) ſondern, wie die Leipziger theologiſche Facultät ſagt, damit man

nict , dieſe heilige Action ludibrio (dem Spotte) erponire und Aergerniß bei

vielen gebe, welche dannenbero verurſacht werden , von der benedictione

sacerdotali wenig zu halten .“ ( A. a . D. fol. 37. ) Allein dies kann in

unſerem Falle darum nicht entſcheiden, da es ſich hier nicht allein darum ban

delt, vermöge einer érteiksla einer Perſon ein nicht zufommendes und von ihr

angemaßtes Recht, um größeres Unheil abzuwenden, nachträglich zuzuſprechen ,

fondern zugleich um das Recht eines Dritten. Uebrigens iſt u . a . der

(charfſinnige und eifrige Theolog I. Fecht mit der gewöhnlich gewordenen

Entſcheidung ſelbſt in jenen Fällen, wo das Recht eines Dritten nicht verleßt

wird, nicht zufrieden . Er ſchreibt: „ Andere, ſowohl Theologen als Juriſten

entſcheiden gegentheilig , und behaupten, daß weder die copula carnalis, noch

die benedictio sacerdotalis, indem jene nicht ohne große Sünde geſtieben,

dieſe nicht ohne ein ſchweres Vergeben entweder erpreßt oder doch erlangt wors

den iſt, eine an ſich unerlaubte Sache, wie eine ohne Einwilligung der Eltern

geſchloſſene Ehe iſt, zu einer erlaubten mache; da dieſe ganze Handlung das

göttliche Geſeb verlegt, allein auf Anſtiften des Teufels vollbracht wird, den

Kindern Gelegenheit gibt, den Eltern die Einwilligung wider deren Willen

abzuzwingen , offenbaren Verbrechen Thür und Ihor aufthut, die öffentliche

Ehrbarkeit verlegt und das höchſte Unrecht an guten und frommen Eltern

begeht. Es können jedoch in ſolchen Fällen mehrere Umſtände vorkommen,

*) Befannt iſt, daß alle lutheriſd -theologiſchen Facultäten fort und fort darauf ge

drungen haben, daß alle auch kirchlich eingeſegnete Heirathen von Perſonen in verbotenen

Verwandtſchaftsgraden für nichtig zu erklären und die darauf Beſtehenden dem Kirøen .

bann verfallen ſeien .
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welche die Conſiſtorien bewegen mögen, den Eltern zu rathen , daß ſie die Ein

willigung (nachträglich) geben , jedoch nicht ohne die wichtigſte Urſadie, die

felbe ihnen abzunöthigen . " ( Instruct. pastoral . p. 183.)

II . Was nun die zweite Frage betrifft, ſo iſt nach Vorſtehendem Flar,

daß der betreffende beklagenswerthe Mann nur dann ein gutes Gewiſſen vor

Gott und Menſchen haben und zur Abfolution, Communion und Gemeinde

gliedſchaft zugelaſſen werden könne, wenn er nicht nur, ſich von ſeinem un

glüdlichen Weibe geſchieden und eine andere Heirath eingegangen zu baben,

als eine ſchwere Sünde gegen Gottes flares Wort und Gebot bußfertig er

fennt , ſondern auch das wider Gott geknüpfte Band auflört und zur ebe

lichen Treue gegen ſein erſtes Gemahl zurüdfehrt. So gewiß es iſt, daß er

nicht von ſeiner erſten Gattin vor Gott geſchieden und daber die zweite nicht

vor Gott ſein rechtmäßiges Weib iſt, ſo unwiderſpredylich iſt auch jene Conſe

quenz. Was in Betreff des Diebſtahls gilt : Non remittitur peccatum,

nisi restituitur ablatum D. i . ohne Zurüderſtattung keine Vergebung, das

gilt auch hier . Wie Herodes Gottes Gnade nicht erlangen konnte, da er

ſich nicht von feines Bruders Philippus Weib die er gefreit hatte, trennen

wollte, obwohl Johannes der Täufer im Namen des HErrn ihm zurief: „ Es

iſt nicht redyt, daß du deines Bruders Weib babeſt" ( Mart. 6, 17.18. ) ; wie

jener Blutſdänder, der ſeine Stiefmutter zum Weibe genommen , nicht bätte

abſolvirt werden können , hätte er ſich nicht von ihr getrennt (1 Kor. 5 , 1. ff.

2 Kor . 2, 6. ff.) ; wie Paltiel nicht hätte Bergebung der Sünden haben

können, hätte er nicht die David geraubte und ihm gegebene Tochter Saul's,

Michal, dem David zurück gegeben, obwohl er es mit bitteren Ibränen that

( 1 Sam. 18, 27. 25, 44. 2 Sam.3, 13-16. ) : ſo fann auch jener Mann,

von dem wir hier handeln, ſich der Gnade Gottes nicht tröſten , es ſei denn,

daß er das gegenwärtige betreffende ungöttliche Verhältniß auflöj't und die

Pflichten eines treuen Gatten gegen das zuerſt ihm angetraute Weib erfüllt.

1. Vielleicht beruft man ſich darauf, daß der gewiß bedauerungswürdige

Mann in Unwiſſenheit, von ſeinem eigenen untreuen Seelſorger ſchmäh

licy verführt, geſündigt habe, daß daber jedenfalls eine mildere Beurtheilung

dieſes Falles nöthig ſei, als in anderen Fällen wiſſentlicher, muthwilliger

Uebertretung des göttlichen Gebotes . So wahr dies jedoch iſt, daß der Pre

diger, welder dem Manne die Scheidung gerathen und ſeine zweite Verbei

rathung ſelbſt kirchlich eingeſegnet hat, es größere Sünde hat, als der von

ihm mißleitete Mann, wie die Hohenprieſter, die Chriſtum dem Pilatus über

antwortet, es größere Sünde hatten , als dieſer Heide ( Joh . 19, 11.) ; ſo

wahr es iſt, daß es der dyriſtlichen Liebe nicht gemäß wäre, den Mann zu

verdammen, der unſer innigſtes Mitleid in Anſpruch nimmt : ſo bleibt doch

auch eine Sünde, die in Unwiſſenheit begangen wurde, Sünde, ja, wer darin

verharret, nadidem er ſie aus Gottes Wort erkannt hat, dem wird ſie dann

auch eine verdammliche Sünde.
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In allen analogen Fällen iſt daher je und je in unſerer Kirche von deren

rechtgläubigen Lehrern daſſelbe Urtheil gefällt werden . So ſchreibt Luther :

,,Wenn einer gläubte und würde des beredt mit gewaltigern Schein und

Wahrzeichen , ſeine Bertraute wäre geſtorben, und darnach täme ſie wieder,

und fünde eine andere bei ihm ? Antwort : Er ſoll die erſte wieder

nehmen und die andere fabren laſſen. Wie ? wenn ſie aber

ſchlecht nicht wieder zu ihm will und wil ibn furzum nicht baben ? Woblan,

ſo laß ſolches die Obrigkeit erkennen und ſie zu dir zwingen ; will ſie nicht,

ſo laß dich frei ſprechen und bei der andern beſtätigen, weil es an dir nicht

fehlet; du haſt ſie gerne wollen wieder haben und haſt durch ſtarken Jrr .

thum , nicht williglich, geſündiget, daß ſie dir zu vergeben ſchuldig iſt, und

ſie will nicht, ſo iſt's eben ſo viel, als liefe fie jest von dir und verliebe dich

muthwilliglich ." (Von Ehefachen vom 3. 1530 X, 931. f.) Gleidyerweiſe

ſchreibt Dr. Menber : „ Wenn jemand von ſeiner Gattin ein ganzes Jahr

zehend oder auch länger aus gerechter Nöthigung abweſend iſt, und dieſelbe

unterdeſſen , weil ſie von glaubwürdigen Leuten gehört hat, daß ihr Gemahl

geſtorben ſei, einen andern heirathet und mit ihm auch Kinder zeugt, ſo iſt

fie doch verbunden, ihren erſten Mann, wenn er zurüc fehrt, wieder anzu

nehmen , weil Abweſenheit, wenn auch langwierige, die Ehe nicht auflöſt,

wenn keine böſe Abſicht dabei iſt. Es kann jedoch von der Frau nidt

geſagt werden , daß fie Ehebruch begangen habe , weil ſie auf

Grund von Wahrſcheinlichkeit dafür hielt , daß ihr Mann geſtorben fei,

welche unſündliche Unwiſſenheit ſie bis dahin entſchuldigen kann." ( De

Conjug. p. 232.) Dasſelbe Urtheil fällt Dann bauer. Er ſdreibt:

,,Ehebruch iſt nichts anderes, als eine wiſſentliche und willige Auflöſung des

ehelichen Bandes.. Ich ſage nicht vergebens und ohne Urſache, eine wiſſent

liche Auflöſung, denn was aus Unwiſſenheit geſchieht, das iſt eigentlich und for

maliter ( ſeinem Weſen nach ) fein Ehebruch . Es kann geſchehen, daß ein Weib

berichtet wird, ihr Mann, der in den Krieg gezogen und viel Jahr ausge

blieben, ſei todt ; ſie verheirathet fidy unterdeß mit einem andern ; der erſte

und rechte Ehemann kommt unverſehens wieder, ſo muß zwar der andere

weichen , iſt aber fein Ehebruch eigentlich begangen worden ." (Catedyis

mus -Milch II, 261.) Schon der Biſchof leo ſchreibt von dem Fall, daß

die erſten todtgeglaubten Männer zu ihren unterdeß anderweit verheiratheten

Gattinnen zurüd fehren : „ Wenn die Weiber ſo von der Liebe zu ihren andes

ren Männern eingenommen ſind, daß ſie lieber bei dieſen bleiben, als zu ihrer

rechtmäßigen Gemeinſchaft zurüd kehren wollen , ſo ſind ſie mit Recht zu

ſtrafen, ſo daß ſie der firchlichen Gemeinſchaft beraubt werden ,

weil ſie eine entſchuldbare Sache ſich zu einer Befleđung init einem Ver

brechen gemacht haben , indem ſie beweiſen, daß ſie nach ihrer böſen Luſt an

dem Gefallen getragen haben, was eine gebührende Vergebung noch bätte wieder

gut machen können . " (Epist. I, 77. ad Nicetam , citirt von Gerhard I. c. )
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Aendert hiernach ſelbſt die unverſchuldete Unwiſſenheit in Betreff eines

Factum nichts, ſo noch viel weniger die verſchuldete Unwiſſenheit in Betreff

des Willens Gottes, wie derſelbe in ſeinem Worte geoffenbart iſt.

2. Vielleicht dürfte man jedoch meinen , da nach Gottes Wort die Liebe

das höchſte Geſeß und wie Luther ſagt, die Kaiſerin aller Gebote iſt, daher um

der damit erfüllten Liebe willen das äußerliche Brechen des Gebotes vom Sab

bath , von den Sdaubroden : c . ein Erfüllen deſſelben war, ſo ſei es auch

recht, wenn man aus Rüdſidyt gegen die traurigen Folgen einer Auflöſung

der zweiten Verbindung für Mann, Frau und Kinder die liebe walten laſſe

und feine Trennung fordere. Allein da es ſich hier um das Recht eines

Dritten handelt, dem der Mann zuerſt die Pflicht der Liebe ſchuldig iſt, ſo

würde ein Verbleiben des Mannes in ſeiner angeblichen Ehe nicht ein Er

füllen, ſondern ein ſchmähliches Uebertreten des Geſebes der Liebe, ja , der ge

meinſten Gerechtigkeit und Treue ſein .

3. Vielleicht machen andere geltend, daß das kleinere Uebel dem größeren

vorzuziehen, ein größeres Uebel aber jedenfalls die Zerreißung der gegen

wärtigen glücklichen Familienbande ſei, als die Verſagung der ehelichen Treue

gegen eine Wahnſinnige. Allein das größte Uebel iſt die Sünde ; ſie, nicht

äußerliche Noth iſt der Leute Verderben . Wohl ſoll von zwei unſündlichen

Uebeln das geringere, ja, in Colliſionsfällen die geringere (aber dann nur

(cheinbare) Sünde gewählt werden, z . B. der Gehorſam gegen Eltern und

Obrigkeiten, wenn dieſer in Colliſion mit dem Gehorſam gegen Gott kommt,

fahren gelaſſen werden, aber nimmer kann eine ſcheinbar geringe Sünde um

großer Noth willen begangen werden . Als daher das Conſiſtorium zu Mei

ßen im Jahre 1560 um ein Bedenken darüber erſucht worden war, daß ein

Mann eine geſchiedene Ehebrecherin geheirathet hatte, erklärte das Conſiſtorium

dieſe Ehe für unſtatthaft mit Geltendmachung des Grundſages : „ Majus

malum et majus scandalum est anteferendum calamitati unius aut duo

rum “ , daß iſt, die größere Sünde und das größere Aergerniß iſt mehr zu bez

achten, als die Trübſal einer oder zweier Perſonen . (Dedek. III, 542.)

Wollte man aber darauf hinweiſen , daß ja mande Ghen, wenn ſie einmal

vollzogen ſind, geduldet werden , obwohl es Sünde war, fie einzugehen , ſo iſt

zu bedenken, daß es ſich hier um eine Verbindung handelt, die nicht nur nidyt

geſchloſſen werden ſollte, ſondern die auch, ſo lange der andere unſchuldige

Theil lebt, keine Ehe, ſondern ein materialer Concubinat, ja, Ehebruch iſt,

und zum formalen Ehebruch wird, wenn ſie auch nach erlangter beſſerer Er

kenntniß aus Gottes Wort fortgeſetzt wird.

4. Vielleicht dürfte mancher auch darauf hinweiſen, daß nad Deut.

24, 4. Jer. 3, 1. derjenige, welcher ſein Weib durch einen Scheidebrief ent

laſſen hatte, dieſelbe ſpäter nicht wieder zu ſeiner Gattin annehmen durfte,

daß daher ein wider Gott Geſchiedener und in eine andere Ehe Getretener

ſeine erſte rechtmäßige Frau gar nicht wieder nehmen dürfe. Allein das

Geſetz vom Sdeidebrief iſt ſo ganz ein altteſtamentlic) politiſches, daß hieraus
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ſchlecyterdings nicyt zu entnehmen iſt, was vor dem Forum des Gewiſſens recht

iſt, zumal da Chriſtus mit Flaren Worten das Moralgeſet dieſem politiſchen

Geſebe mit ſeinen Conſequenzen entgegen ſtellt bei der Frage, was vor Gott

redyt iſt .

5. Endlich wird man jedoch vielleicht ſagen : Aber was würde geſchehen,

wollte man dieſe ſtrengen Grundſäße jetzt allenthalben zur Geltung bringen ?

Würde das nicht eine Revolution zur Folge haben , die unſere ganzen ſocialen

Verhältniſſe erſchüttern und zerrütten müßte ? — Allein obwohl dies wahr

iſt, ſo iſt doch erſtlich die Vorausſetzung dieſes gefürchteten Ergebniſſes leider

nicht zu erwarten, zum andern aber kommt uns Chriſten, wenn wir Gottes

klares Wort vor uns haben , nur zu, demſelben Gehorſam zu leiſten , die

Folgen aber dem zu überlaſſen, der uns ſein Wort gegeben hat. Und man

bedenke : wann war in einem Volke die Verkehrung der göttlichen Ordnung

in Abſicht auf die Ehe größer und allgemeiner, als unter dem jüdiſden zu

Chriſti Zeit ? Hat dies aber Chriſtum gehindert, dieſem Volfe die urſprüng

liche Ordnung vorzulegen und ſelbſt alle diejenigen für Ehebrecher zu erklären ,

welche auf Grund der durch Moſes ſelbſt gegebenen ſtaatsgeſetzliden Erlaubs

niß wider die urſprüngliche Ordnung Gottes entweder ſelbſt ſich hatten

(dyeiden laſſen oder ſo geſchiedene Perſonen gefreit hatten ? Nein ! So iſt

denn fein Zweifel, die Größe und Allgemeinheit eines eingedrungenen mora

liſchen Verderbens fann Gottes Wort nicht unträftig und ungiltig machen,

ſondern fann vielmehr allein und muß daber auch durch Gottes Wort ange

griffen werden . Je mehr die dem Worte Gottes gemäße Praris in Abſicht auf

Eheſcheidung und Copulation Geſchiedener jeßt im Argen liegt, deſto größer iſt

eines rechtgläubigen Predigers Verantwortung, wollte auch er durch gottlos

lare Praxis mit dazu helfen, nicht daß dem eingedrungenen furchtbaren Ber

derben geſteuert, ſondern das gegenwärtige ehebrecheriſche Geſchlecht in ſeiner

Gottloſigkeit geſtärft werde.

St Louis, Mo., den 12. October, 1870 .

C. F. W. Waltber.

E. A. Brauer,

E. Preuß.

A. Erämer.

Dispoſitionen der evangelijúcu Terte des Kirchenjahrs. *)

Erſter Adventsſonntag. Matth. 21 , 1–9.

Einleitung: Während eine allgemeine freudige Bewegung iſt beim

Anfange des bürgerlichen Neujahrs, ſo fümmern ſich hingegen wenige um den

*) Auf Wunſch einiger Leſer dieſer Zeitſchrift beginnen wir mit dieſem Hefte einen

Cyflus von Predigt- Dispoſitionen , deren von nun an, ſo Gott will, jedes Heft einige

enthalten ſoll.
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Anfang eines neuen Kirchenjahrs; die meiſten wiſſen faum etwas davon,

weder wann dieſes beginne, noch welche Bedeutung es habe. Während aber

das bürgerliche Jahr durch die irdiſche Sonne der Welt beſtimmt wird, ſo wird

hingegen das Kirchenjahr durch die himmliſche Sonne der Gnade beſtimmt.

Jenes iſt ohne das Kirchenjahr nur Eitelkeit, dieſes aber mit ſeinen Sonn- und

Feſttagen macht die Zeit zu einem Samenkorn einer ſeligen Ewigkeit. Das

Wichtigſte iſt, daß das Kirchenjahr uns daran erinnert, daß unſere Zeit eine

Gnadenzeit ſei, daß Chriſtus das gnädige Jahr des HErrn gebracht habe

und daß er immer aufs neue ſeinen Gnadeneinzug in die Welt halten wolle.

Thema : Chriſti feierlicher Einzug in Jeruſalem , ein Bild

ſeines geiſtlichen Einzug in die Welt ; denn darin

ſeben wir :

1. warum Chriſtus einen ſolchen Einzug halten könne und wolle, nemlich

weil er

a. der allwiſſende, allgegenwärtige, allmächtige, ſelbſt in die Herzen

( chauende und ſie lenfende HErr,

b. der Heiland der Welt iſt ;

2. bei wem Chriſtus ſeinen Einzug halten wolle, nemlidy

a. bei der Tochter Zion, d . i . bei ſeinen Gläubigen, und darum auch

b. bei allen, die dies werden ſollen, auch bei den größten Sündern,

wie die Einwohner Jeruſalems waren ;

3. wodurch Chriſtus dieſen Einzug bewerkſtelligen wolle,

a. durch die fröhliche Botſchaft des Evangeliums, als das Mittel

und

b. durch ſeine Diener, als die Mittelsperſonen ;

4. was diejenigen, welche deſſelben genießen wollen, zu thun haben, nemlich

a. ſidy aus der Welt und Sünde heraus rufen laſſen,

b . Chriſtum im Glauben als ihren Gnadenkönig annehmen,

c. Chriſto zu Lob und Ehren leben .

Drifter Adventsſonntag. Natth. 11 , 2–10:

Einleitung . Nicht nur glauben noch immer die unglüdſeligen ver

blendeten Juden nicht, daß JEſus der von den Propheten geweiſſagte Meſſias

ſei, ſondern warten noch immer auf einen anderen ; ſelbſt viele, welche den

Chriſtennamen tragen, ſind jetzt darin den Juden gleid), daß auch ſie JEſum

nicht für den Meſſias, ſondern nur für einen Lehrer der Wahrheit und für

ein Muſter der Tugend halten, nur daß dieſe nicht, wie die Juden, auf einen

anderen warten . Nun hat ſich aber Jeſus ſelbſt vor Gericht feiers

lich für den verheißenen Chriſtus erklärt ; wäre er dies nicht, ſo könnte er

daber auch nidyt ein Lebrer der Wahrheit und Tugendvorbilt ſein . Es iſt

darum höchſt wichtig, daß wir auch darüber unſeren Glauben feſt gründen,

daß JEſus wirklich der war, der da kommen ſollte. Joh . 21 , 31 .
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Thema: Daß in JEſu der verheißene Meſſias bereits er :

ſchienen ſei ; dies beweiſen

1. die Umſtände, unter denen er erſcheinen ſollte:

a. der Zeit,

b. des Ortes,

c. der Abſtammung ;

2. die Werfe, die er verrichten ſollte:

a . Krankenheilungen (deren Menge, Mannigfaltigkeit, Art) ,

b. Todtenerweckungen ;

3. die Lehre, die er predigen ſollte:

a . die Beſchaffenheit, welche dieſelbe hatte,

b. die Menſchen , denen er dieſelbe verkündigte, und

c. die Aufnahme, weldie dieſelbe fand ;

4. Der Vorläufer, der ihm voraus gehen ſollte:

a. ſein Leben und

b. ſeine Lehre.

(Ueberſeßt aus dem „ Lutheran Standard " .)

Ueber die Verſammlung der Allgemeinen Synode von Ohio.

Die Allgemeine ev .- luth. Synode von Dhio u . a. St. verſammelte ſich

zu Dayton, O. , Mittwoch den 5. Oktober und dauerte bis zum 12ten. Man

erwartete, daß dieſe Verſammlung eine der wichtigſten in der Geſchichte der

Synode ſein werde und ſah ihrem Ausgang theils mit Hoffnung, theils mit

Befürchtung entgegen . Das allgemein gefühlte brennende Verlangen nad

vereinten Anſtrengungen zum Aufbau unſeres Zions und der Mangel eines

Einvernehmens mit dem General Council erregte Zweifel, was wohl zu dem

bereits Geſchebenen noch gethan werden ſollte und fönnte, um die Sade der

Wahrheit zu fördern, zumal die bisher eingenommene Stellung in der Frage

vom Amt nicht der Art war, eine völlige Einigkeit mit anderen Synoden zu

zeigen, die gleich der unſrigen außer Stand ſind, mit dem Council zuſammen

zugehen . Daß alle eifrig zu thun begehrten, was ihnen für die Wohlfahrt

unſeres Zions als das Beſte erſchien , braucht nicht erwähnt zu werden ; aber

es ſtund zu erwarten, daß unter Umſtänden eine Meinungsverſchiebenbeit

herrſchen dürfte hinſichtlich des Weges, auf welchem die Intereſſen der Kirche

gefördert werden ſollen . Die Befürchtungen, daß dies zu Sowierigkeiten

führen dürfte, wurden jedoch zu Schanden gemacht, und durch Gottes Segen

wurde ein Grad von Einigkeit erreicht, der die fühnſten Erwartungen be

ſtätigte. Die Verſammlung war wohl die zahlreichſte, die die Ohio - Synode

je gehalten hat, und gewiß eine der intereſſanteſten und wichtigſten . Nacydem

ſich die Synode durd, Wiedererwählung ihrer früheren Beamten, den proto
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collirenden Secretär ausgenommen , an deflon Stelle Paſtor Belſer kam , orga

niſirt hatte, ſchritt man ſofort an das Werk, welches allen Herzen und Ge

müthern als das erſte und wichtigſte erſchien, und ging mit rührigem Ernſt

darauf ein . Es war dies die Discuſſion der Theſen über das Predigtamt.

Seit Jahren hatte die Synode dahin gearbeitet , zu einer Einigkeit in der

Erkenntnis über dieſen Gegenſtand zu kommen , und es war nahezu der

Wunſch aller, auf dieſer Berſammlung zu einem Abſchluß zu kommen .

Ueber 3 wichtige Theſen hatte man ſich ſchon vor zwei Jahren entſchieden,

und nun wurden nocy 4 andere beſprochen . Das Haupthindernis , weldes

einer ſofortigen Entſcheidung im Wege ſtund, war der Zweifel, den einige

begten , ob das allgemeine Prieſterthum aller Chriſten wirklich die Gewalten

und Rechte des Amtes in ſich ſchließe und ob demzufolge das Pfarramt aus

jenem Prieſterthum entſprieße. Einige meinten , wenn man zugebe, daß die

Vocation einer Gemeinde einen Menſchen zu einem berufenen Paſtor mache,

To würde Unordnung und Verwirrung die Folge davon ſein . Es ſchien

ihnen zweifelhaft, daß die Schlüſſel unmittelbar und urſprünglich dem chriſt

lichen Volt gegeben ſein ſollten, und trotz der klaren Darlegung des Gegen

theils tauchte wiederholt der Gedanke auf, daß die Träger des Amtes etwas

Weſentliches dabei zu thun hätten, anderen das Amt zu übertragen, ſo daß

der Beruf allein es noch nidt übertrüge. Dieſe Punkte wurden mit Geduld

und wundernswürdiger brüderlicher Freundlichkeit eingebend gebandelt, und

erſt am Dienstag kam es zur endlichen Entſcheidung, da der beabſichtigte

Zwed Ueberzeugung war, nicht etwa Durchtreiben, weil eine große Majorität

freilich ſchon am erſten Tag zum Stimmen bereit war. Endlich wurden die

Theſen mit einer Einmüthigkeit, die die fühnſten Erwartungen übertraf, in

folgender Form angenommen. Wir bruden ſie vollſtändig ab, die 3 mit ein

geſchloſſen, die ſchon vor zwei Jahren angenommen wurden .

1 . Es gibt in der chriſtlichen Kirche ein allgemeines Prieſterthum, wel

ches darin beſteht, daß das geſammte chriſtliche Volt das Recht und die Pflicht

bat, die Tugenden Deß zu verfündigen , der es berufen hat von der Finſterniß

zu Seinem wunderbaren Lidte.

2. Es gibt aber auch ein von Gott eingeſeßtes öffentliches Predigtamt

in der Kirche, gewöhnlich Pfarramt genannt, das Evangelium öffentlich zu

verfündigen , die Sacramente zu verwalten , wie audy cyriſtlidye Zucht und

Ordnung in der Gemeinde zu handhaben .

3. Es iſt ein Unterſchied zwiſchen dem evangeliſchen Pfarramt und

dem allgemeinen Prieſterthum . Denn der prieſterliche Beruf aller Chriſten

darf nicht mit dem dienerlichen Beruf an der Gemeinde, oder dem öffentlichen

Predigtamt, verwechſelt werden . Dieſer Unterſchied beſteht aber darin , nicht

daß das öffentliche Predigtamt ein anderes Wort, Taufe, Abfolution und

Abendmahl hat, als der ganzen Kirche gegeben iſt; ſondern daß es ſolches

Wort, Taufe, Abſolution und Abendmahl öffentlich in der Kirche verwaltet.

Hingegen alle gläubigen Chriſten , ihrem prieſterlichen Berufe nady, Recht und

22
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Pflicht haben, außerhalb des öffentlichen Berufes mit Gottes Wort umzu

geben und auch im Fall der Noth taufen und abſolviren fönnen .

4. Die Kirche, d . i . alle Chriſten, haben die Schlüſſel urſprünglicy

und unmittelbar von Chriſto, und ſind Inhaber des geiſtlichen Prieſterthums;

daraus folgt aber nicht, daß ein Chriſt auch Pfarrer ſei.

5. Das Pfarramt iſt nicht eine menſchliche Anordnung, ſondern gött

liche Stiftung, wiewohl die Aufrichtung deſſelben ein Wert des geiſtlidien

Prieſterthums iſt.

6. Die Berufung zum Pfarramt geſchicht von Gott, aber nicht un

mittelbar, wie ehemals bei Propheten und Apoſteln , ſondern mittelbar, durch

Menſchen , 6. i . durch die chriſtliche Gemeinde.

7. Die Ordination im engeren Sinn iſt kein göttliches Gebot, wohl

aber Praris,der Kirche ſeit apoſtoliſcher Zeit ber ; iſt nidyt unbedingt, wohl

aber firdylic nothwendig ; iſt feine Verleihung von Amtsgaben , wohl aber

eine ſegensreiche Beſtätigung des von der Kirche erfolgten Berufs (welcher

ſelbſtverſtändlich nach der beſtehenden kirchlichen Ordnung geſchehen ſollte ) ,

und ſie ſoll beim geordneten Zuſtand der Kirche nur von den bereits im Lehr

und Hirten -Amt Stehenden vollzogen werden .

So war denn ein Gegenſtand, der die ernſte Aufmerkſamkeit der Synode

eine Reihe von Jahren hindurch in Anſpruch genommen hatte, innerhalb

ihrer Grenzen glücklich zur Entſcheidung gebracht. Alle, welche die eingebende

Beſprechung der Theſen mit angehört haben, bezeugen, daß ſie nie bei einer

Verſammlung zugegen waren, bei welcher die Verhandlungen mehr im Geiſt

chriſtlicher Liebe gepflogen worden wären. Erinnert man ſich, daß über hun

dert Paſtoren nebſt vielen Abgeordneten zugegen waren und daß das Intereſſe

an dem Gegenſtand durchgängig ein lebhaftes war, ſo muß die dabei berrs

ſchende gute Ordnung und Stimmung der Synode zu hobem Lobe gereiden .

Nachdem ſo viele Sißungen der Beſprechung über die Lehre gewidmet worden

waren, ging es mit den Geſchäftsſachen in möglidyſter Eile. Darunter waren

einige für die Kirche von beſonderer Wichtigkeit, die wir daher anmerfen

wollen, da es noch einige Zeit dauern dürfte, bis der Synodalbericht zur

Vertheilung bereit liegt . Die Vereinigungspunkte zwiſchen unſerer Synode

und der von Miſſouri, welche vor zwei Jahren angenommen worden waren,

ſind von der lebteren Synode nicht ratificirt worden wegen eines Mißvers

ſtändniſſes rückſichtlicy unſrer Annahme des 1ſten Punktes, welche jener Kör

per als eine bloß bedingte anſab. So wurde denn jetzt ein Beſcluß gefaßt,

der alles Mißverſtändnis beſeitigt, und wurden zwei Delegaten zur nächſten

Verſammlung der Miſſouri - Synode ernannt. Auch wurde eine Committee

von fünf Paſtoren eingeſett, um mit anderen Synoden, die mit der unſrigen

dieſelbe Stellung einnehmen, zu correſpondiren oder mit ähnlichen von den

ſelben beſtellten Committeen Conferenzen zu halten zum Zweck der Entwers

fung eines Plans für Zuſammenarbeiten im Wert der Kirche. Sollte ein

folcher Plan vereinbart werden, ſo ſoll eine Ertraſigung der Synode einbe



Vermiſdites. 339

rufen werden , um ihn in Erwägung zu ziehen und die nöthigen Schritte zu

ſeiner Ausführung zu thun . In Hinſicht auf dieſen Schritt rieth das Com

mittee für unſere Anſtalten in Columbus, anderen gegenwärtiger Organiſation

jeßt nichts zu ändern, ſo ſehr dies auch nad; der Meinung vieler Brüder

nöthig wäre, ſondern derlei Aenderungen lieber aufzuſchieben , bis das Cons

ferenz - Committee ſeine Aufgabe gelöſt habe. Mittlerweile wurde beſchloſſen,

das Werk der Erziehung nach der bisherigen Einrichtung mit größerem Eifer

zu betreiben, vertrauend, daß der HErr unſere Anſtalten audy ferner ſegnen

werde, wie er bisher gethan . Viele Brüder hatten ſchon gleich beim Erſchei

nen unſeres deutſchen Geſangbuchs gewünſcht, daß eine Ausgabe in kleinerem

Format beſorgt werden möchte. Da dies als ein allgemeines Bedürfnis

erfannt wurde, ſo erhielt die Committee den Auftrag, eine Ausgabe in kleines

rem Druď und Format ſo raſch als möglich erſcheinen zu laſſen. Welche

hierauf bisher ängſtlich gewartet haben, werden erfreut ſein zu hören, daß

eine ſolche Ausgabe erſcheinen wird, ſo bald die nöthigen Vorkehrungen dazu '

getroffen find. Die Errichtung eines Waiſenhauſes unter Aufſicht und

Leitung der Synode wurde zur Sprache gebracht und die Sache günſtig auf

genommen . Bereits wurden mehrere Anerbietungen von paſſenden Pläßen

gemacht, was man als Zeichen anſab, daß das Werk in Angriff genommen

werden ſollte. Man glaubte, daß eine ſolche Anſtalt gut unterſtüßt werden

dürfte, ohne der Unterſtüßung der bereits vorhandenen Anſtalten der Synode

Abbruch zu thun, die allerdings der Mittel ſo bedürftig ſind, um ihre Auf

gabe genugſam zu erfüllen . Ein Committee wurde ernannt, die einleitenden

Schritte zu thun, die zur Ausführung eines ſolchen Werkes nöthig ſind, die

Anerbieten von Plägen entgegen zu nehmen , Pläne vorzubereiten und bei der

nächſten Verſammlung der Synode Bericht zu erſtatten, wo dann über die

Sache endgültige Beſchlüſſe gefaßt werden ſollen. Gegenſtand der Berathung

bei der nächſten regelmäßigen Verſammlung, die zu Bucyrus , D. , ſtattfinden

foll, iſt der Antichriſt, worüber Paſtor Belſer Theſen aufſtellen und dieſelben

zwei Monate vor der Verſammlung in unſern Blättern veröffentlichen ſoll.

Die Synode, die ihre Sißungen in der ſchönen geräumigen Kirche der Ge

meinde des Herrn Paſtor Groth hielt, und von den lieben Leuten ſehr gaſtfrei

bewirthet wurde, war eine ſolche, an die man , ſowohl was Lieblichkeit als

Wichtigkeit betrifft, ſein Leben lang denken wird . Segne Gott ihr Werk ! -

C.

Vermiſchtes.

Dr. Münkel über den Antichriſt. Nachdem Dr. Münkel in

ſeinem Neuen Zeitblatt vom 9. Sept. die bekannten Ausſprüche Gregor's

des Gr. über den Antichriſt mitgetheilt hat, ſekt er ſelbſt hinzu : „ Man ſieht,

daß die Meinung der Reformatoren , der Pabſt ſei der Antichriſt, ſchon vor
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1200 Jahren von einem der edelſten römiſchen Biſchöfe ausgeſprochen wird ,

wenn wir auch nicht glauben, daß der Menſch der Sünde in Pio IX, ſelbſt

ſchon leibhaftig aufgetreten ſei." — Was ſich der gute Mann wohl unter dem

von ihm noch erwarteten ,,Menſchen der Sünde " denken mag ? Luther ver

ſtand darunter mit Recht nicht einen Menſchen , der für ſeine Perſon in allen

Sünden lebt, ſondern der Sünde macht. Er ſchreibt: „ So hat nun der

HErr Chriſtus die Schlüſſel ſeiner Kirchen , und nicht dem Pabſt (dazu)

gegeben , daß er Gefeße und Sünde nach ſeinem Wohlgefallen machete und

der Schlüſſel Gewalt mißbrauchete. Denn darum hat er audy zween Schlüſſel

in ſeinem Wappen geführt, daß er als ein Räuber und Böſewicht der ganzen

Welt einen Schrecken und Furcht einjagete, und damit iſt er auch der Anti

chriſt worden ; und daher madet ihn auch St. Palus zum Men

fchen der Sünde , nicht zwar für ſeine Perſon , ſondern daß

er ein Urſacher und Stifter iſt aller Sünden in der Welt,

' und machet, daß die Leute darüber verdammt werden. Denn wenn die Leute

ihn hören " (in ſeinen neuen Geſeßen ) und ihm folgen , ſo thun ſie Sünde,

da duch keine Sünde iſt. Drum wird er auch das Kind des Verderbens ge

nennet." (Erlanger Band XLIV, 102.) Mögen daher immerhin mande

Päbſte, wie der gegenwärtige, ein heudyleriſch ebrbares Leben geführt haben bei

ihrem ſataniſchen Hochmuth, ſo iſt und bleibt doch der Pabſt der Menſch der

Sünde, deſſen Zukunft St. Paulus geweifſagt hat. An einer anderen Stelle

ſchreibt daher Luther : „ Wir ſtrafen und fechten den Pabſt an nicht ſeiner

eignen Sünden und Irrthümer halber, welche in ſeiner Perſon ſind. Denn

dieſelbigen , ob wir ſie auch wohl ſtrafen ſollen, halten wir ſie doch ihm zu

gute und vergeben es ihm ; wie wir denn begehren, daß uns unſere Sünden

auch zu gute gehalten und vergeben werden. Derohalben haben wir mit dem

Pabſt ſeiner eigenen Sünden und Laſter halben nichts zu thun , ſondern

wir fechten ihn an der Lehre und Gottes Worts fhalben, nemlich daß der

Pabſt ſammt den Seinen über ſeine eigene Sünde wider die Gnade und

Ebre Gottes , wider Chriſtum ſelbſt ſtreitet und fichtet, von welchem der Vater

ſpricht Matth. 17, 5.: Den ſollt ihr hören.. Es iſt uns nicht um den Jrr

thum für ſeine Perſon und fündig Leben zu thun, ſondern es ſind viel größere

und höhere Sachen, darum wir ſtreiten und fämpfen, nemlid von wegen des

Sohnes Gottes, welcher um unſerer Sünden willen geſtorben und um unſerer

Gerechtigkeit willen auferwecket iſt, Röm . 4, 25. , von welchem man geprediget

hat, welchen man auch noch bis ans Ende der Welt predigen und hören ſoll .

Wenn ſolches der Pabſt verbieten will und uns der Kirchen Gewalt vor

wirft" (ſich darauf beruft), „Tu ſprechen wir : Hebe dich, Satan, weg von

mir; wir halten dir deine Sünde zu gute, die Gottesläſterung aber und daß

du Chriſtum verleugneſt, können wir dir nicht zu gute halten, noch ewiglich

darein verwilligen. Denn Chriſtus iſt größer, denn die Kirde, welche du

uns vorwirfit ; ja, weil deine Kirche das Wort Gottes verfolgt, ſo iſt ſie nicht

Gottes, ſondern des leidigen Teufels Schule." (Walch's Ausg. Tom . V ,
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615. f. cf. Erlangens. Part. lat. XVIII, 223. s . ) Es iſt verwunders

lich, daß ſelbſt ſonſt ſo ſcharfſichtige Männer durch den Schein eines phari

ſäiſch ehrbaren Lebens ſich blenden laſſen können , zu glauben, in ſolchen Pha

riſäern fönne fich body unmöglich der Menſch der Sünde darſtellen . Es iſt

aber noch verwunderlicher, daß man noch auf einen ſolchen Menſchen der

Sünde wartet, der ſich etwa in allen denkbaren Sünden wälzt. Hat es doch

ſolche Unfläther in und außer Rom ſchon genug gegeben, ſo daß wir, damit

Pauli Weiſſagung erfüllt werde, wahrlich auf die Zukunft noch größerer

Unfläther nicht zu warten brauchen . W.

literariſche Anzeigen.

I. So eben iſt bei Sdulze & Gaßmann in Columbus, Ohio , erſchienen :

ESSAY ON THE MINISTERIAL OFFICE : an exposition of the script

ural doctrine as taught in the Ev. Lutheran Church. By Rev. M. Loy,

M. A. , Professor in the Ev. Luth . Theological Seminary at Columbus,

Ohio.

Dieſe Schrift enthält weſentlich einen Wiederabdruck mehrerer in den

Jahren 1861, 1864 und 1865 im „ Evangelical Quarterly Review “ er

ſchienenen Artikel des genannten Verfaſſers. Dieſelben in Buchform wieder

aufzulegen, war ein glüdlicher Gedanke. In einer theologiſchen Quartal

Schrift erſcheinende Arbeiten kommen einem vergleichungsweiſe nur geringen

Leſekreiſe in die Hände und werden, ſo wichtig und gründlid; ſie auch ſein

mögen, in der Regel bald vergraben und vergeſſen . So gering nun auch in

Abſicht auf die meiſten in den theologiſchen Zeitſchriften enthaltenen ſyrift

ſtelleriſchen Berſuche der Verluſt iſt, den die leſende Welt ſo erleidet, ſo ge

hören doch die Beiträge, welchen der Ehrwürdige Herr Verfaſſer den beſchei

denen Titel eines „ Verſuchs" gegeben hat, zu einer ganz anderen Gattung.

Sie ſind von bleibendem Werth und gehören zu den Edelſteinen der neuen engli

ſchen lutheriſchen Literatur. Sie machen nicht nur die engliſch redenden Luthe

raner dieſes Landes mit einer Frage bekannt, welche in der deutſchen lutheriſchen

Kirche dieſſeit und jenſeit des Oceans während des leptverfloſſenen Viertel

jahrhunderts eine der brennendſten war, mit der Frage vom heiligen Predigt

amt ; ſondern während der um dieſe wichtige Frage unter den deutſchen Luthera

nern geführte Kampf die engliſch redenden bisher faſt unberührt gelaſſen hat,

erhalten dieſelben mit dieſem „ Essay" ſogleich die rechte aus dem „ reinen,

lauteren Brunnen Israelis“ geſchöpfte Lehre unſerer Kirche über den ſtreitig

gewordenen Punct in flarer, durchſichtiger, wohlgeordneter, gründlicher, mit

klarer Schrift bewährter und mit Zeugniſſen aus den öffentlichen kirdylidhen

Befenntniſſen und den Privatidyriften unſerer rechtgläubigen Bäter reichlich

ausgeſtatteter ruhiger Darſtellung. Das vortreffliche Buch ſollte nicht nur

in die Hände jedes engliſch retenden Lutheraners, welchem die göttliche Wahr
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heit ein Ernſt iſt, kommen , ſondern auch in die eines jeden deutſchen Luthera

ners, der auch nur einigermaßen der engliſchen Sprache fundig iſt. Zwar

iſt über den Gegenſtand des Buche in deutſcher Sprache neuerdings ſo viel

geſchrieben worden, daß einem deutſch Redenden überflüffig ſcheinen möchte,

die Verbandlungen darüber nun auch in engliſcher Sprache zu verfolgen ;

allein nicht nur muß es einem Lutheraner, der es von Herzen iſt, eine Freude

ſein , die ihm ſo theuer gewordenen Wahrheiten und die herrlichen Zeugniſſe

unſerer längſt dem Kampfe entrükten ſeligen Lehrer auch in engliſcher Zunge

ausſprechen zu hören ; nicht nur muß es ihm eine Sache von höchſtem In

tereſſe ſein , den nun unausbleiblichen Kampf in einer uns ſo nahe ſtehenden

Kirche einer anderen Sprache zu beobachten ; ſondern er darf ſich auch von

der Renntnißnahme dieſer engliſchen Schrift Stärkung in ſeinem Glauben

und Förderung in der rechten Erkenntniß verſprechen. – Das Werkchen zer

fällt in drei Iheile, deren erſter von der Natur des Predigtamtes, deren zweis

ter von dem Beruf und deren dritter von der Ordination zu demſelben han

Um unſere Leſer mit dem Reichthum feines Inhalts genauer bekannt

zu machen, theilen wir hier die vorangeſtellte Ueberſicht deſſelben in extenso

mit . Dieſelbe iſt Folgende : Part I. The nature of the Ministry.

Chapter I. The Ministerial Work. Salvation ordinarily dependent

upon Means of Grace. Administration of these the necessary Work

of the Ministry. Chapter II. The Ministerial Workmen . All Christ

ians called to engage in the Work . All Believers are Priests . All

Believers have the Keys. Proof from Biblical Precepts and Examples.

Errors involved in the denial of Common Rights. Chapter III. The

Ministerial Calling. Existence of a Special Ministerial Calling. This

Special Ministry a Public Office. The Functions performed in the

Name of the Church. The Office instituted for the sake of Order. The

Activity in the Name of All is by Divine Appointment. The Public

Office distinct from the Universal Priesthood. The Office not a Supe

rior Order, but simply a Ministry. Part II. The Call to the Min

istry. Chapter I. The Necessity of the Call. Direct Scripture

Proof of such Necessity. Indirect Proof. Proof from the Confessions.

Chapter II. The Call given through the Congregation. Not given

immediately. Call given mediately through Congregation . Church has

the Priesthood . Church has the Keys. Divine Commands imply this.

Ministers are Ministers of the Church . Involved in the Practice of the

Apostles. Refutation of Conflicting Theories. That Call given through

Civil Authorities . That Call given through Ministry. Chapter III.

The Call Limited in Place. Proof of Limitation in Place. From the

Nature of the Office. From direct Testimony of Scripture. Testimonies

of Lutheran Writers. Chapter IV. The Call not Limited in Time.

Proof that no Limitation in Time . Scriptures fix no Limits. Reason

forbids Limitation . Call not incapable of being revoked . But Pastoral
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Relation cannot be arbitrarily severed. No human Authority can pre

scribe Limits. PART III. Ordination to the Ministry. Chapter I.

Ordination not Essential to the Ministry. Ordination not a Sacra

ment. Word of God does not teach its Necessity . No Divine Com

mand for it. No Proof from Apostolic Authority. No Evidence in the

Gifts bestowed . Doctrine of Necessity inconsistent with the Script

ures . Symbols of the Church in Conflict with its Necessity. Best Writers

of the Church deny its Necessity. Attempts to invalidate Testimony

vain . Chapter II. Ordination a Confirmation of the Call . This the

Doctrine of the Scriptures . This the Doctrine of the Symbols . This the

Doctrine of the best Lutheran Authors. Chapter III . Ordination a

Useful Rite. Utility ofOrdination. Church teaches its Utility . Das Werk

umfaßt 247 S. in 8vo und koſtet gebunden das einzelne Eremplar (Porto einge

foloſſen ) $1.00 , das Dutzend (obne Porto) $ 9.00, zu beziehen durch Mr. J.A.

Schulze, Columbus, Ohio. Opfere denn jeder, wer es irgend vermag, einen

Dollar für das werthvolle Buch; es iſt dieſes Opfer reichlich werth . W.

II . Steffann , Paſt. E., Die Bibel iſt Gottes Wort. Vorträge.

2. verm . Aufl . Berlin 1870 , Rother (57 S. gr. 8) . | Thlr.

Dies Büchlein, deſſen 1. Auflage in wenigen Wochen vergriffen wurde,

verdient auch weiterhin ſorgfältige Beachtung. Denn in geſchickter Verwendung

geſchichtlicher, ſprachlicher, geographiſcher und beſonders naturwiſſenſchaftlicher

Kenntniſſe beſpricht der Verf. friſch und lebendig die Gründe für und wider

und führt im einzelnen mit überzeugungskräftiger Klarheit den Nadweis,

daß die Einwürfe gegen Gottes Wort nur in der Unwiſſenheit und in dem

Mangel an Denken ihren Grund haben und ſie deshalb auch am meiſten bei

den Halbgebildeten ſich finden , deren Bildungsapparat das Konverſations

Verifon , die Brodyürenliteratur und die Zeitungspreſſe iſt, daß aber zulegt

der entſcheidendſte Grund für den Unglauben in Joh . 3 , 20. liegt . — Das

Schriftchen , dem in der neuen Auflage neben verſchiedenen Zuſäßen noch ein

beſonders intereſſantes Kapitel, ,, Die Sprache der Steine" , zur Beſtätigung

des bibliſchen Berichts durch die erſt in jüngſter Zeit entzifferten alt-baby

loniſchen und -ägyptiſchen Inſchriften hinzugefügt iſt, werden die Freunde

der heiligen Schrift mit Freuden begrüßen und die Zweifelnden darin eine

treifliche Anbahnung zur löſung ibrer Bedenken finden . Nicht weniger aber .

fordert es die Gleichgültigen und Gegner heraus, ſich mit den klaren , ſcharf

ſinnigen und überzeugungskräftig dargelegten Gründen auseinanderzuſeßen .

( Aug. Luth . Kz . )

III . 3n Cleveland iſt dieſes Jahr eine Schrift erſchienen folgenden

Titels :

,, Die Berechtigung des chriſtlichen Glaubene : Eine Streit

ſchrift gegen den Herrn Rabbiner Dr. Meier in Cleveland, von Wilhelm

Purpus , prot. Pfarrer an der Gemeinde „ Zum Schifflein Chriſti" in

Cleveland, Ohio . ",
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auf welche wir unſere Leſer aufmerkſam zu machen und erlauben . Dieſel ise

enthält ſo vortreffliches apologetiſches Material gegen die curſirenden Ein

würfe geiſtloſer Gegner, welche auf der Höhe der Zeitbildung zu ſtehen ſich

dünfen laſſen und von einem unwiſſenden Publicum angeſtaunt werden, daß

es fich wirklich verlohnt, dieſelbe zu ſtudiren . Wir hoffen im nächſten Heft

eine ausführlichere Anzeige dieſer werthvollen Schrift aus einer competenten

Feder geben zu fönnen . Daher dies nur vorläufig. Zu beziehen iſt die

Sdrift (106 Seiten in Großoctav) durch den Verfaſſer für 50 Cts. 23 .

Aphorismen.

Als ein Cuciferianer von einem Orthodoren widerlegt worden war und

jener dies auch zugeſtand, erklärte er zugleicy nad Hieronymus : „ Non so

lum te vicisse existimes, vicimus uterque nostrum ; palmam refers tu

mei , ego erroris“ , d . t . Meine nidyt, daß allein du geſiegt habeſt, geſiegt bat

jeder von uns beiden ; du trägſt über mich den Sieg davon , ich über den

Irrthum .

,,Es iſt geſchrieben in dem Buch Nehemiä Cap. 4. , da ſie Jeruſalem

wieder baueten , daß ſie mit einer Hand baueten , in der andern Hand ein

Schwert hatten um der Feinde willen, die den Bau hindern wollten. Das

legt St. Paulus Tit. 1 , 9. alſo aus : daß ein Biſdyof, Pfarrer oder Prediger

ſoll mädytig ſein in der heiligen Schrift, zu lehren und zu vermabnen , dazu

audy den Widerſprechern zu wehren . Alſo, daß man das Wort Gottes

brauche in zweierlei Weiſe, als des Brods und als des Schwerts, zu ſpeiſen

und zu ſtreiten , zu Friedens- und Kriegszeiten ; und alſo mit einer Hand die

Chriſtenheit baue, beſſere, lehre, ſpeiſe, mit der andern dem Teufel, den Keßern ,

der Welt Widerſtand thue. Denn wo nicht Wehre iſt, da hat der Teufel

die Weide bald verderbet, welder er gar Feind iſt. “ (Luther, XII, 136.)

.

Alle gottſeligen Lehrer und Prediger treten mit Furcht und Zittern in

der chriſtlichen Kirche auf, wenn ſie lehren und predigen ſollen ; ſie ſind erſtlic

kleinmüthig, wenn ſie aber ihr Amt angefangen haben , ſo werden ſie getroſt

und unverzagt. Dagegen aber die falſchen Lehrer und Schwärmer ſind an

fänglich fühn und muthig ; wenn aber die Gefahr, Verfolgung und das

Treffen heran gehet, ſind ſie verzagt und laſſen den Muth fallen . (Hier .

Weller über 2 Moj. 4, 10.)

Man findet wohl Scribenten , ſo die Schrift grammatice auslegen und

den Inhalt richtig geben können ; aber es iſt noch nicht genug ; es dient wohl

für die jungen Theologen ; aber weiſen und anzeigen, was für eine Lebre und

Troſt aus einem jeglichen Spruch zu nehmen und zu ſchöpfen ſei, und bis

weilen unter die Auslegung ſchöne herrliche Gedanken mit einbringen, das iſt

Kunſt, und mit recyten Gedanken die Sprüche der Schrift auslegen, das fann

nicht jedermann. In dem Stüd iſt Lutherus ein Meiſter und übertrifft

weit andere Lehrer und Scribenten . (Hier. Weller, Tom. I, S. 281.)
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Mirchlich -Zeitgeidhidhtliche 8.

I. America.

Der ,,LUTHERAN AND MISSIONARY " . So oft wir bisher aus den Erklärungen

dieſes Blattes, weldies befanntlich innerhalb des General Council erſdeint, Sdlüſſe

auf den Standpunct zu ziehen und erlaubten, welden lektgenannte Körperſchaft einnehme,

iſt uns immer bedeutet worden , daß jenes Blatt ja fein Organ des Council's ſei . Endlich

hat ſich nun doch ein firchlider Körper des Blattes angenommen und daſſelbe zu dem

Erponenten ſeiner Ueberzeugungen gemacht. Die am 25. Auguſt d. 3. verſammelt

geweſene „ Synode von Nord - Carolina“ hat nemlid das bezeichnete Blatt, wie der

„ Luth . Visitors “ vom 28. September meldet, zu ihrem „ officiellen Organ adoptirt .“

Seltjame Claſſificirung der Lutheraner in America. So ſcreibt der „ Luth .

Visitor's vom 28. September : „ Das große Uebel der Gegenwart iſt dies, daß es in

der lutheriſchen Kirche drei Parteien gibt – eine Reihe hat den Budiſtaben, aber nicht

den (Heiſt; eine andere hat den Geiſt, aber fümmert ſich nur wenig um den Budſtaben ;

die dritte Partei hat beides, den Budyſtaben und den Geiſt.. Dieje dritte Partei madyt

die wahre lutheriſche Kirche aus. Zu dieſer gehören wir. .. Die zuerſt erwähnte Partei

würde die Kirche zu dem unduldſamen Zeitalter der Urheber der Concordienformel zurüd

bringen .“ Wir ſagen , daß dieſe Claſjificirung eine ſeltſame ſei, denn erſtlid iſt es ſelte

ſam , daß eine der Parteien den Geiſt ohne den Budyſtaben haben ſoll , und zum andern

iſt es uns ſeltſam , daß der Editor des „ Visitor" beides, Budyſtaben und Geiſt, haben

will, und dod das Zeitalter der Verfaſſer unſeres herrlichen Schlußbekenntniſſes, welches

aus Liebe zur Concordia verfaßt und durch weldes die Concordia in unſerer Kirche auch

wirklich hergeſtellt worden iſt, als das Zeitalter der Unduldſamkeit brandmarkt. Aus was

für Geſchichtsquellen mag Dr. Nude die Geſchichte der Concordienformel ſtudirt haben ?

Im „ Pilger“ , berausgegeben von Nev. 3. I. Kündig , Reading, Pa . , vom

1. October, redet ein Einſender in einem Artifel, mit „ Auch ein deutſcher Paſtor“ unter

ſchrieben , auch einmal unſerer Synode das Wort. Da wir nun immer ſo viel wider

und leſen müſſen, ſo iſt es uns wohl nicht zu verdenfen, wenn wir dafür ſorgen, daß ein

für uns eingelegtes brüderliches Wort wo möglich audy zur Kenntniß aller unſerer

Synobalgenoſſen komme. Im „ Lutheran and Missionary“ war ein Aufſaß mit der

Unterſdrift: „ Ein deutſcher Paſtor“, erſdienen. Gegen dieſen Aufſaß iſt jener Artikel

im „ Pilger “ gerichtet. Schließlich heißt es denn darin : „ Zum Søluß hat der

,,deutſche Paſtor“ noch einen Ausfall gegen die lutheriſche Synode von Miſſouri unter

nommen . Es ſcheint das ießt ordentlich Mode im Lutheran and Missionary: gewor

den zu ſein, daß man über Miſſouri herfällt. Gewiſſe Leute leiden an Blähungen. Der

,Lutheran and Missionary: muß ſebr an dem Uebel leiden ; denn er bringt jest immer

ſo viel Wind. Das böſe Miſſouri iſt an allem Sduld. — Hat nicht mit in den General

Council gewollt . Mehr nody, hat ſich der vier Puncte kräftig angenommen . Ja mehr

nody, ſchnappt nun auch dem General Council eine Synode nach der andern weg . Das

iſt bart, ſebr bart und da iſt es fein Wunder, wenn der Lutheran and Missionarys ſo

viel bläſt. Da kommt denn auch ein German Pastor ', will auch ein bischen mit

blaſen . Ach es iſt ja Wind, nid) ts als Wind. Hört nur : Milouri macht die Selig

keit des Menſden von der Stellung abhängig, die er zu den vier Puncten einnimmt!

Das iſt nicht wahr ! Der ,deutſche Paſtor" ſoll geſdwind ſeinen Katechismus nehmen

und fleißig das 8. (Gebot lernen, denn er hat es übertreten . Hört ferner : „ Es gibt viele,

ja redyt viele Brüder, weldie demüthiglich und ſehnliď nach einem Zeugniſſe über ihre
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Nechtgläubigkeit vom Haupquartier in St. Louis jammern . Xud Wind, nichts 'a Is

Wind. Aber wahr iſto, es gibt viele, ja recht viele Brüder, welche wohlgefällig auf den

Ernſt und die Beſtändigkeit der Miſſouri-Synode hinſeben und ſich nicht ſcheuen zu ſagen :

wollte Hott, es wäre ſo auch bei uns. Endlich hat der deutſche Paſtoré aud von den

,Menſchenfündlein ' der Synode von Miſſouri geſprochen , aber nicht geſagt, was er damit

meint. Wahrſcheinlich aber die vier Puncte, über welde der General Council ſo ſdön

hinübergekunſtreitert iſt. Das iſt wahr, der ,deutſche Paſtor hat bübid gelernt. Bloße

Menſchenfündlein ' und damit iſt die Sadie entſchieden . Diri . Was Gottes Wort dazu

redet, das iſt ihm gleid ), darnach foríďt er nicht, er nennt es eben , bloße Menſchenfünd

lein ' . Sapienti sat !“

Die Synode von Pennſylvanien. Die 123ſte jährliche Verſammlung dieſer

Synode wurde dieſes Jahr in der Trinitatiswoche in Pottsville gebalten . Vom Ton

nerſtag, den 9., bis zum Sonnabend, den 11. Juni, fand eine Special -Sißung ſtatt, um

die im lezten Jahre begonnene Beſprechung der Theſen über das heilige Predigtamt fort

zuſeßen . Am Donnerſtag Abend wurde dieſelbe durch eine Predigt eingeleitet, deren

Thema die Frage war : „ Was lehret die evangeliſch - lutheriſche Kirơe nad dem Worte

Gottes vom heiligen Predigtamte ?“ Da die Predigt in deutſcher Spraơe gebalten

wurde, ſo hatten ſich von den engliſdə redenden Paſtoren nur ſehr wenige, vielleiớt trei

oder vier, eingefunden. Von den Beamten der Synode war nur der deutſche Secretär

anweſend. Am Freitag Morgen wurde die Beſprechung der Tbeſen aufgenommen . Der

Autor derſelben war ſelbſt nicht anweſend, und ſo gingen die Verhandlungen ſelbſt nur

langſam vorwärts. Man war ſich der Sache nicht klar, und von Einheit in der Lehre

konnte man auch nicht die geringſte Spur entdecken . Nur wenige Paſtoren ( vielleicht

fedhs in Allem) nahmen einen Antheil an der Debatte und unter dieſen ſtimmten nicht

zwei überein . Einer von dieſen ging in ſeinem Befenntniſſe vom Predigtamte entiņieden

mit Miſſouri, während ein Anderer eben ſo entſdieden mit Buffalo (alten Styls ) bielt.

Die Uebrigen hieltens mit Nicmandem , die hatten ihre Anfidten , natürlid ibre eigenen.

In dieſer Weiſe wurde begonnen und geſchloſſen . Welche Lehre wird nun in der Synote

von Pennſylvanien vom heiligen Predigtamte gelehrt ? Ja, da rathe ! Iſt es wohl ein

Wunder, wenn unter ſolchen traurigen Zuſtänden ein Prof. Fritſdel mit ſeiner Jrrlebre

von den „offenen Fragen “ Leſer für ſeine Artifel findet ? — Am Sonntag Morgen feierte

die Synode das heilige Abendmahl, wobei es gewiß ſehr auffallend war, daß der frühere

deutſche Secretär, ( Paſt. Somauf) bei der Diſtribution die unirte formel gebrauďte.

Paſtor Brobſt ſprach ein großes Wort gelaſſen aus, als in der Zeitſdrift verfündigte:

,, Seit fünfzig Jahren war die Mutterſynode nicht ſo einig in der Lehre , Gebräuden

und Sprachen wie jeßt. " (No. 25. ) Obiges mag als Beiſpiel dienen. In den

Synodal - Sißungen wurden keine Lehrfragen beſprođen . Sie verliefen, wie die Ver

handlungen bezeugen , in altherkömmlicher Weiſe. Und doch nicht ganz . Auf Seite 21

der deutſchen Verhandlungen leſen wir : „ Ein Beſchluß wurde angenommen, der die

Erecutiv -Committee anweiſt, fernerhin feinen Studenten aus unſerm Benefizfond zu unter

ſtüßen, der ein Glied von geheimen antichriſtlichen Geſellſchaften iſt .“ Es befinden ſich

nämlich unter den Beneficianten der Synode auch Freimaurer, Odd Fellows, und nach

dieſem Beſdyluſſe ſollte man meinen, es würde dieſen an den Kragen geben. Keineswegs

iſt das aber der Fall, denn die Erecutiv - Committee iſt noch im Zweifel, ob man dieſe

Verbindungen zu den anticriſtlichen Geſellſchaften zählen dürfe, und nimmt deshalb

Anſtand, gegen die dazu gehörenden Studenten der Theologie vorzugeben. Der Beſclub

ſoll nur auf die zu geheimen College-societies gehörenden Studenten angewandt werden.

Auf der 36. Seite findet ſich auch der Bericht der Delegaten zum General Council.

Derſelbe iſt ſehr zahm gehalten und verſchweigt namentlich die vorgekommenen Verband
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lungen über die vier Puncte gänzlich . Man ſcheint überhaupt in der Synode von Penn

ſylvanien gewaltige Furcht davor zu haben, ſonſt hätte man es doch gewiß der Mühe

werth gehalten , dieſe Angelegenheit, welche ja ganz allein das Gedeihen des General

Council gehindert und denſelben in einer beſtändigen Gährung gehalten hat, zu be

ſprechen. – Daß Herr Doctor Moldehnke auch anweſend war, ſieht man nicht aus den

Verhandlungen . Er war aber da und betrug ſich leider nicht zum Beſten, was einen

üblen Eindrud machte. Indeß hat der Herr Doctor hernach in einem Aufſaße im

luth . Herold denſelben durch reichlidy geſpendetes Lob wieder auszulöſden verſucht. -

Die Verhandlungen in den Synodal-Sißungen werden meiſtens in der engliſchen Sprache

geführt. Die deutſchen Paſtoren ſelbſt ſprechen ſehr viel engliſdy, nicht aus Liebhaberei,

ſondern aus Nothwendigkeit, weil es jedem offenen Auge flar iſt, daß man einem deutſch

geſprochenen Worte nicht viel Aufmerkſamkeit ſchenkt. Noch wenige Jahre und man

wird in der Synode von Pennſylvanien keinen deutſchen laut mehr vernehmen .

( Eingeſandt.)

Nord-Carolina-Synode. Nach der luth. Zeitſchrift enthält der ,,Luth .Visitors

über die Verhandlungen dieſes Körpers u. a . folgenden Bericht: „ Die Lehrbaſis der

Synode, die jest Alles befaßt, was auch der ſtrengſte Lutheraner wünſchen kann, wirkt

wie ein Zauber (!) . Das Intereſſe, das von Predigern und Gemeinden für die Lehre

der lutheriſchen Kirche und für die Wohlfahrt der Kirche befundet wird, iſt anerfennens

werth und erfreulich. Alles, was noth thut, iſt die Unterweiſung unſrer Leute in der

Kirchenlehre . Es wird von etlichen Erwedungen berichtet, aber mit Ausnahme

von drei Gemeinden haben dieſe !ben ſehr wenig dazu beigetragen, die betreffenden Hem

meinden freigebiger oder pünktlicher in Bezahlung des Pfarrgehalts zu machen . Ueber

Geldgeiz und Liebe zur Ungerechtigkeit Flagen gerade die Pfarrer am meiſten, in deren

Gemeinden ſolche Erwedungen ſtattgefunden haben . Wäre es nicht gut, wenn unſre

Leute darüber belehrt würden, daß, wenn Gott einen Menſchen bekehrt, Er in ſeinem Her

zen Widerwillen und Haß gegen alle Sünde und eine edle Freigebigkeit erwedt nad

Matth . 3, 10. und 6, 24. Es iſt erfreulich zu vernehmen , daß etlice unſrer Pfarrer ihre

geſammten Gemeinden Sonntag Nachmittags regelmäßig im Catechismus und dem Bez

kenntniß unſrer Kirche unterridten .“

Selbſt in der generalfynodiſtiſchen Alleghany - Synode doch wenigſtens Eine

Stimme für Lehrzucht. Darüber entnehmen wir dem „ Lutheran and Missionary “ .

vom 29. September aus einem Bericht über die jüngſte Sißung beſagter Synode Fol

gendes : „ Auf der legten Verſammlung zu Sommerſet wurde von Rev. J. A. McAten

folgender Beſchluß eingebracht : Da Rev. C. L. Ehrenfeld, der von der Synode beauf

tragt wurde, die Ordinations - Rede zu halten , als eine Autorität angeſehen und die

Synode für ſeine Neußerungen in jener am 11. September 1870 gehaltenen Rede als

verantwortlich betrachtet werde dürfte, und da er in beſagter Nebe Lehren vortrug, die im

Widerſpruch ſind ſowohl mit dem klaren Wort Gottes als mit der Augsb. Confeſſion ,

wie dieſe Synode ſie verſteht, indem er nämlich bebauptete, daß Gotteswort nicht eine

genugſame und die einzige Regel des Glaubens und Lebens ſei, und von dem göttlichen

Wort und der Thätigkeit und dem Werk des Heiligen Geiſtes und der Kirche der Augsb.

Confeſſion zuwider lehrte : ſo ſei es beſchloſſen , daß wir als Synode nicht nur die in be

ſagter Rede vorgetragenen Lehren mißbilligen, ſondern dieſelben als höchſt gefährlich auf

das äußerſte verdammen und verwerfen . Es genügt, zu wiſſen , daß obiger Beſchluß

nicht angenommen wurde . “ So ſehr dies leider von einer generalſynodiſtijden Synode

zu erwarten war, ſo iſt es doch erfreulid), daß ſich wenigſtens Eine Stimme in derſelben

entſchieden gegen falſde Lehre erhoben hat. C.
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Selbſt die Steine müßen rufen . So bachten wir und ſo wird mit uns der chriſt

liche Leſer denken beim Leſen des folgenden Zeugniſſes wider geheime Geſellſdaften aus

einem Blatt der Generalſynode, die früher in ihre weite Liebe auch dieſe unläugbaren

Werfe der Finſterniß mit eingeſchloſſen hat. So ſợreibt nämlich der „ American

Lutheran " vom 1. October : „ Denkt eud eine Geſellſdaft, die ins Leben getreten iſt,

um eine brudſtüdliche Anſicht von Tugend zu verbreiten , zuſammengeſeßt aus

Atheiſten, Deiſten, Spiritualiſten , Moraliſten, Mormonen, zuleßt audy, und zwar niďt

der geringſten Zahl nadı, aus Chriſten , alſo aus Perſonen von jeder möglichen Art des

Charakters, vom reinen und frommen driſtlichen Weibe berab bis zum ſchamloſen Läſte

rer und ekelhaften Wüſtling! Und wer wüßte nicht, daß einige der beſtebenden" (gehei

men) „ Geſellſchaften eine ſolche Verſchmelzung von allerlei Gegenſäßen ſind. Es mag

ein preiswürdiges Werk ſein, welches ſie zu thun ſich vornehmen, und höchſt wahrſveinlich

eine leidliche Art von ( Ding, genannt.Conſtitution, nach welcher die Sache ausgeführt

werden ſoll . Ohne Zweifel dienen auď ſolche Vorkehrungen irgend welchen Zweden.

Simſon fügte ſeine Füchſe und Feuerbrände ſehr gut zuſammen, um das Getreide der

Philiſter zu verbrennen . Aber es iſt nicht wahrſcheinlich, daß das ,je einen Schwanz

zum andern Fehren ' und je einen Brand zwiſchen zwei Schwänze thun' , die Art der

Gewohnheiten der Füdſe ſehr verbeſſert habe. Schaaret die Tugendſamen und die

Laſterhaften zuſammen und laßt ſie unterſchiedslos durch das Band einer gemeinſamen

Brüderſd)aft zuſammengefettet ſein, was für Gutes wird daraus entſpringen ? Da ſind

in ein und derſelben Geſellſdaft beieinander ſolche, die ehrfurchtsvoll dem Chriſtenthum

als ihrer einzigen Hoffnung für Zeit und Ewigkeit anhangen, und ſolche, die es als ein

Zerrbild und einen Betrug verläſtern ; ſolde, die ihr Leben opfern würden für die Före

derung der Wahrheit und den Souß der Sittenreinheit, und ſolche, die feine Anhänge

lid )feit an das Recht, feinen Gegenſtand 'als die Befriedigung, kein anderes Geſeg als

die Luſt anerkennen : was für Früchte mag man da erwarten ? Was ſehen wir ? Ta iſt

ein jugendlicher Jünger Chriſti. Eben erſt hat er ein öffentliches Befenntnis reines

Glaubens gethan und den Grundfäßen und der Praris unſerer heiligen Religion ewige

Treue gelobt. Da kömmt er mit einigen zuſammen , die auch den Namen Chriſten tra

gen, und durch ihr Beiſpiel verleitet, und durch die Ausſicht, Gutes thun zu können, und

durch die Verheißung einer geiſtesverwandten Genoſſenſchaft verlodt, leiſtet er das Vero

ſprechen und begibt ſich unter die Leitung eines Ordens . Was war die Folge davon ?

Die trauten Verſammlungen der 'Kirche mußten den Uebungen in der Loge den Plaß

räumen . Die Summe ſeiner Verpflichtungen überſteigt die Summe, die er zur

Unterſtüßung des Evangeliums beitrug . Ein religiöſes Blatt kann er nicht mehr halten,

aber das Organ des Drdens liest er. Zu ſeinen Geſellen ſagt er wenig oder nichts

davon, daß ſie Nachfolger Chriſti werden ſollen , aber ſehr beſorgt iſt er, daß ſie in den

Drden ,eingeweiht werden. Die Kirche mag ungeſtraft verläſtert werden, wird aber nur

ein Wort wider die Geſellſchaft geſprochen, wie begeiſtert vertheidigt er dieſelbe! In der

That, dem Mitgefühl und der Praris nad hat er die Kirche gegen die Geſellſďaft ver

tauſcht. In eben demſelben Grab, in welchem er für die leßtere intereſſirt und an dieſelbe

gefettet wurde, iſt er kalt, wenn nicht bitter gegen die erſtere geworden . Und in niớt

wenigen Fällen hat man die ſchamloſe Erklärung gethan, daß von dieſen beiden die He

ſellſchaft das wünſdenswerthere ſei, das am meiſten Gutes ſtifte. Ach wie gefährlich

und nicht ſelten vergiftend iſt doch ber geſellſchaftliche Einfluß! Wie täuſcend der Vor

wand der Vereinigung zu menſdenfreundlichen und Neform - Zweden ! Von wie vielen,

die derlei vorſchüben, mag man ſagen , daß ſie, ſtatt andere zu retten , ſelbſt untergeben.

Was für eine Weisheit iſt es, die Reinheit dem Bodenſaße der Befledung zu opfern !

Wie gut wäre es, wenn einige unſerer Eiferer für die Geſellſchaften dahin gebraďt wer

ben könnten, die göttliche Abſicht zu ſtudiren, die in dem Wort des Apoſtels liegt : , Gehet
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aus von ihnen und ſondert eud ab. Ein junger Mann ſagte von gewiſſen Gliedern

einer Bruderſchaft, zu der er gehörte : „ Ihr ſollt nicht meinen, daß ich dieſelben irgendwo

in den gemeinen Geſellſchaften des Lebens anerkennen würde. Und doch verfehrte er

mit ihnen in der Loge Woche für Woche als mit Brüdern und Soweſtern .“ So

dreibt jeßt ſelbſt ein generalſynodiſtiſdes Blatt über geheime Geſellſchaften. C.

II . Ausland.

Unions- Toleranz. Die von Baiern 1866 an Preußen abgetretenen Kreiſe Hers

feld und Orb find ohne Weiteres mit einer Bevölkerung von 8000 Lutheranern in 7 Ge

meinden dem unirten Conſiſtorium zu Hanau überwieſen worden. In Hannover hat

Preußen dies nod nicht gewagt ; aus obigem Erempel iſt zu erſehen, daß dies nicht aus

Gewiſſenhaftigkeit geſchehen iſt. Mit einem kleineren Terrain hofft man ohne gefährliche

Aufregung leicht fertig werden zu fönnen ; in Abſicht auf größere Gebiete wartet man

auf gelegene Zeit.

Mejormirtes Urtheil über den angeblichen Segen der Union. Ende 1869

wurde die Frage angeregt, ob es nicht zweđmáßiger ſei, die unirte Kreisſynode

Elberfeld zu theilen . Das reformirte Presbyterium zu Elberfeld gab ein motivirtes

Gutachten für confeſſionelle Scheidung ab, aus dem wir folgende zutreffende Gründe

anführen : die Union hat die evangeliſche Kirde nicht mädytiger gemacht: weder Nom

gegenüber, das ſeitdem im preußiſchen Staate an Rechten und Macht gewachſen iſt, nodi

dem Unglauben gegenüber, der ſeitdem ebenfalls immer keder hervortritt und ſich con=

ſolidirt; da der Diſſenſus aufgehoben iſt, und der Conſenſus der Formulirung ſpottett

ſo fehlt es an aller objectiven Lebrnorm ; die evangeliſde Kirche iſt ſeitdem wider

ſtandsunfähiger und ſchwächer geworden, ſo hat ſie ſid) 3. B. die Sdule faſt ganz ent

reißen laſſen müſſen ; ſie iſt durch die Union nicht einheitlicher geworden, denn ſtatt

zweier Strömungen mit geordneter Entwidlung und friedlidem Nebeneinanderſein, ſind

jest mindeſtens brei(abgeſehen von den vielen ſdhismatiſchen Abzweigungen, welchenicht
die unedelſten Kräfte abſorbiren ), die in Hader und Zwietracht mit einander leben

(Ev. ref. Iz. p. 155.) (Evang . Girden - Chronit.)

Weimar. Der Landtag hat die Gleichſtellung aller Culte decretirt ; in

Folge deſſen übernimmt die Staatskaſſe auch die Hälfte der Landrabbinats - Beſoldung,

und die jüdiſchen Geiſtlichen werden als Staatsdiener angeſehen. (Ev . Kirch .- Chr.)

Die neunzehnte allgemeine deutide Lehrerverſammlung tagte in den erſten

Tagen des Juni zu Wien. Sựutrath Dittes wies jede Gemeinſchaft der Pädagogik mit

Kirche und Theologie ab ; ebe nicht dies erreicht ſei, ſei der Religionsunterricht aus der

Sdule ganz zu verbannen . Damit errang er den vollen Beifall der Verſammlung, die

ihm denſelben in höchſt tumultuariſder Weiſe zubrüllte, ſo daß ſelbſt der Berichterſtatter

der proteſtant. Iz. erklärt, man habe glauben müſſen, daß man ſich ſtellenweis nicht unter

deutſden Lehrern, ſondern unter wildem Kroaten- und Pandurenvolk befinde. In gleicher

Weiſe gab die Verſammlung ihr abfälliges Votum denen zu erkennen , weldie eine Ein

wendung gegen Dittes zu machen wagten. Das iſt die Freiheit der Ueberzeugung,

deren ſich unſre Zeit fo gern rühmt. Wer nicht mit ins radicale Horn ſtößt, wird nieder

gebrüllt und niederrumort. Wie recht hat doch der große Niebuhr, wenn er ſchon damals

das baldige Hereinbrechen der Barbarei weiſſagte! Das ſind die Lehrer, denen wir unſere

Kinder anvertrauen müſſen ! (N. Ev. Nz. Nr. 26. Prot. Nz. Nr. 26.)

Ritualismus in England . Für die romaniſirende Richtung der Ritua

liſten iſt ein Beweis, daß jeßt ſelbſt die geiſtlichen Uebungen des Ignatius Loyola, ſowie

Engel- und Heiligen- Litaneien für Glieder der engliſden Kirche erſchienen ſind .

(Evang. Kirchen - Chronik.)
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Rußland . Der Kaiſer hat nach Einholung des Gutachtens des Synods durch

einen Ufas den griechiſch - orthodoren Geiſtlichen geſtattet, an Mitgliedern der mit Rom

unirten Kirchen Amtshandlungen zu verrichten. Der Ukas hat propagandiſtiſơe Zwede ;

jeder, der dieſe Erlaubniß für ſich in Anſpruch nimmt, gilt dadurch als Glied der ortho

doren Kirde und kann nad dem Staatsgeſeß nicht wieder aus ihr austreten . Beſonders

im Militär, bei dem unirte Geiſtliche nicht angeſtellt ſind, liefert dieſes Verfahren zahl

reiche Convertiten . (Evang. Kirden-Chronik.)

Liefland. Die Pariſer Section der evangeliſchen Alliance hat die Anwe

ſenheit des Kaiſers Alerander von Rußland in Deutſchland benußt, um ihm durd eine

Deputation , beſtehend aus Paſtor Guill. Monod, Edmond de Preſſenſe, Prof. de St. Hilaire

und Boiſſier, ein Geſuch zu Gunſten der zur griechiſchen Kirche betrügeriſch hinüberge

lodten Eſthen und Letten Lieflands ans Herz legen zu laſſen . Der Kaiſer empfing die

Deputation am 23. Juni zu Sūloß Berg bei Stuttgart ſehr gnädig und erwiderte : er

perſönlid, lege den Leuten fein Hinderniß in den Weg, wenn ſie zur lutheriſớen Kirce

zurüdtreten wollten ; allein es beſtehe ein Reichsgeſeß, das ſolden Nüdtritt verbiete und

das er nicht abändern könne. (Evan. Nirgen-Chronit.)

Pabft. Ein römiſder Nobile ſoll geſagt haben : Die früheren Päpſte erklärten

ſich für Stellvertreter Chriſti auf Erden ; Pius macht den HErrn Chriſtum zu ſeinem

Stellvertreter im Himmel. – Am Pasquino ſtand folgendes Epigramm :

Gott wird auf Erden Menſá , bie Menſdbeit zu erretten ,

Der Papſt macht ſich zu Gott, ſie wieder anjuletten .

In einer, bei Gelegenheit der Illumination am 20. April (bem feſtlich begangenen

Jahrestage der Müdfehr des Papſtes aus Gaeta) an einem Triumpbbogen zu leſenden

Inſchrift läßt ſich der Papſt als Edſtein der Kirche (pietra angolare della chiesa) bes

zeichnen . Das Maß der lleberhebung füllt ſich immer mehr. (Ev. A. - Chronit.)

Das Brotbreden im heiligen Abendmahle. Folgendes leſen wir in Dr. Mün

kel's N. Zeitblatt : „ Bei der Abendmahlsfeier der pommerſchen Vorſynode in Stettin

wurde die lutheriſche Spendeformel gebraucht, die nicht vorgeſdrieben, ſondern nur mit

höberer Erlaubniß geſtattet iſt. Daneben war vorgeſdrieben , das Brot zu brewen, was

geſdiebt, indem zuſammengebadte Oblaten vor oder während der Feier auseinander

gebrochen werden . Da man hierin um ſo mehr einen Sieg der Lutherijden ſah, als

nud die Unionsfreunde ſich dem gefügt hatten, ſo wandte ſiæ der Stettiner Magiſtrat

mit einer Beſdwerde an den König, wegen Beeinträdytigung der Union. Im Auftrage

des Königs hat der Ober-Kirchenrath unter dem 30. Juni t . 3. geantwortet. Er tabelt

im Auftrage des Königs, daß die Feier im Parteiintereſſe ausgenußt iſt. Abgeſeben

davon biete die Feier ſelbſt keinerlei Anlaß zum Tadel. Die Spendeformel ſei gejeßlich

verſtattet, und um des Friedens willen in Gebraud gegeben. „ Ueberdem blieb aber

bei der Feier ſelbſt das entſơeidende Kennzeichen des in der Sølobbirde beſtehen

den Unionsritus, das Brechen des Brotes, durch dieſe Formel unberührt und iſt aus ge

bandhabt worden .“

Puſen hat erklärt, daß die Ritualiſten in England der römiſchen Kirde in Folge

der Infallibilitätserklärung den Abſagebrief ſpiden müßten. Dagegen nimmt ihre

Unionsſucht mit der orientaliſchen Kirche zu. Falls der Geheime Staatsrath in einem

eben jeßt ſchwebenden Prozeſſe gegen die wahre Gegenwart des Leibes im Abendmable

entſcheiden ſollte, wollen ſie entweder eine „ freie katholiſde Kirche" bilden, oder die ehr

würdige Kirde von Konſtantinopel um ein neues Apoſtolat angeben. (N. Zeitbl. p. 176.)

Geift der Parijer Preſſe. Ein Pariſer Blatt drieb nach Bekanntwerden der

Kataſtrophe von Sedan Folgendes, was ein bieſiges Blatt, wie es ſagt, in wortgetreuer

Ueberſeßung mittheilt: „ Die Niederlage Frankreichs ......, ſie würde zum Himmel
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ſchreien wie ein ungeheurer Fehler in der univerſellen logik der Dinge......, wie eine

Proſtitution des Sdidſals ! ...... Trauriger, jämmerlicher Triumph ! Wer weiß

Preußen ſelbſt müßte ihn beklagen, es müßte eine Anwandlung fühlen, das Verſdlun

gene wieder auszuſpeien (sic ! ) , gepeinigt durch Gewiſſensbiſſe über den begangenen

Mord, überwältigt vom Efel über ſeine Selbſtbefledung! Erwacht aus ſeiner blutigen

Trunfenbeit, wird es ſich ſelbſt verfluchen , daß es ſo viel Nadt geſchaffen hat ; denn was

kann es an die Stelle des ſtrahlenden lichtes ſeßen , das unter der umgeſtülpten Pidel

haube erloſchen iſt ? D, wenn Franfreich unterläge ! ...... Wenn das Unmöglide ge

jūäbe, wenn dieſer blutige Gaſſenjungenſtreich der Vorſehung ſich erfüllte! Die entſepte

Menjdheit wird die ewige Gerechtigkeit anklagen und zurüdſinfen in's Reich des Zweifels

und der Verneinung ; ... Franfreich aber, im Purpur, noch einmal ſic erheben vor der

verblendeten Gottheit und, gleich dem beſiegten Cäſar in furchtbarem Fluche den lebten

Seufzer ausbaudiend, mit ſeinen raudienden Eingeweiden den Himmel in's Antlik

dlagen !

Offene Fragen-Theorie. In der Beurtheilung einer Schrift aus Hannover heißt

es in der Luthardt'iden Allg. Ev.-Luth. Kz . vom 9. September : „ Tarin ſtimmen wir

dem Verfaſſer der erſten Broſdüre bei, daß eine Verpflichtung auf die Symbole mit

Duatenus nidyt genügt. Deshalb war aber auď das Kultusminiſterium vollſtändig im

Recht, als es im Jahre 1855 dieſe Art der Verpflidtung, welche ſich in der Stadt Dsna

brüd eingeſ(lichen hatte, ausdrücklich verbot. Der verſuchte Beweis dagegen, daß jeßt

doch mandes von den Symbolen aufgegeben werden müſſe, iſt ſo kläglid wie möglidi

ausgefallen . Es ſind nämlich folgende drei Gründe, welche der Verfaſſer dafür anführt:

1. Die Symbole lehren , die Privatabſolution müſſe bleiben, und ſie ſei doch gefallen ;

aber das iſt nur das Abkommen eines für heilſam erklärten Gebrauchs, zu dem auch das

Nedt noch immer vorhanden iſt. 2. Art. XXIV der Augb. Konfeſſion behaupte, es

ſei mit Unrecht den Evangeliſden nadygeſagt, „ daß ſie die Meſſe ſollten abgethan haben "

und doch nenne ſie Luther ſchon in den Sdmalfaldiſden Artifeln einen ,,Drachenſɑwanz"";

allein jener Artikel der Augsb. Konfeſſion meint nicht das röm . Meßopfer, das vielmehr

mit allen ſeinen Mißbräuchen aufs entſchiedenſte von ihm zurüdgewieſen wird, und der

Name Meſſe oder Officium missae iſt auch noch in der calenbergiſchen und lüneburgi

ſchen Kircenordnung für das Sacrament des Altars gebraucht . 3. Wir reden überall

von einer evang . - luth . Kirche ; die Symbole aber kennen eine ſolche nicht, denn ſie wiſſen

nur von einer Kirche, und Luther und die Symbole erklären ſich gegen die Be

nennung „ lutheriſch “ . Indeſſen der Verf. gibt ja ſelbſt ſdon zu , daß die Symbole in

gewiſſem Sinne auch von einer Mehrheit der Kirchen wiſſen ; ſie ſagen nur (vgl . Apologie

Art. XII .), daß die Widerſacher zuerſt den Namen lutheriſch zur Sdmähung gebrauch-

ten , und Luther, wenn er auch in einer Hinſicht gegen den Namen lutheriſd, ſich erklärt,

hat ihn doch nadyher ſelbſt gebraucht (vgl . „ Sämmtliche Werfe“, XIV, 318 ; XXIX , 77 ;

XXXI , 358.).

Abendmahlsgemeinſchaft. Auf einer am 21. Juni in Hermannsburg abgehaltes

nen Paſtoralconferenz wurde folgender Beſchluß einſtimmig angenommen : „ Wir wollen

in der Predigt, im Confirmandenunterricht und in der Seelſorge den Grundſaß vertreten ,

tan Bekenntnißgemeinſchaft, Abendmahlsgemeindaft und Kirchengemeinſaft ſid teden,

und indem wir nach dieſem Grundſaß verfahren, auch in die ſogenannte gaſtweiſe Zu

laſſung von Mitgliedern fremdgläubiger Kirden zum Abendmahl unſerer Kirche nicht

willigen . “

Ludwig Grote,vormals Paſtor von Hary, Bönnien und Störy in Hannover, von

dieſem dreifachen Pfarramt aber beſonders wegen einer am Reformationsfeſt des Jahres

1866 gehaltenen Predigt (vgl. „ Zwei angefochtene Predigten aus dem Jahre 1866, am

Jobannisfeſte unb Reformationsfeſte gehalten " [ 1868 ] ) turd Refcript des fönigl. preus.
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Generalgouverneurs v. Voigts - Nhcß vom 31. Jan. 1867 ſuspendirt und nacher voll

ſtändig aus dem Amte entlaſſen, darauf wegen ſeiner „ Funfzig Theſen wider die Union "

zu dreimonatlicher Gefängniſſtrafe verurtheilt, war vor kurzem wegen verſiedener Maje

ſtätsbeleidigungen, welde er in dem ſeit dem 24. April d. J. von ihm herausgegebenen

,, Deutſchen Volfsblatt aus Niederſachſen zur Vertheidigung von Recht und Wahrbeit "

begangen, zu einem Jahre Gefängnißſtrafe in contumaciam verurtheilt worden . Dieſer

gegen ihn erkannten Strafe hatte er ſich durch die Flucht entzogen ; nach Verfündigung

der Amneſtie war er zwar nach Hannover zurüdgefehrt, jedod gleich darauf wieder ver

ſchwunden. Vor einigen Tagen ſoll er nun in der Gegend von Freienſen in Bauern

Fleidung ergriffen und verbaftet worden ſein , ( Ev. -Luth. Nj.)

Striego -Bußpredigten . Den gläubigen Predigern ergeht es jeßt in Deuticland

ebenſo, wie ſeiner Zeit in unſerem neuen Vaterlande, wenn ſie nemlid mitten in einem

mit Sieg gekrönten Kriege den Leuten Buße predigen und den Krieg für ein Strafgericht

Gottes erklären . Dr. Münfel ſưreibt in ſeinem Neuen Zeitblatte, hierüber habe die

Berliner Staatsbürgerzeitung u . a . Folgendes geſchrieben : „ Es iſt wahrhaft baarſträu

bend, daß ſolche Lehren von preußiſchen Canzeln herab, nod dazu in dieſem Augenblide!

gepredigt werden fönnen ; und wenn an der Spiße des geſammten Kirchenweſens unſeres

Staates nicht gerade ein Mann ſtände, welcher derſelben pietiſtiſden Richtung angehört,

aus welder jenes Monſtrum von unpatriotiſdem Sinne entſprungen iſt, ſo würden wir

cine ſtrenge Unterſudung erwarten, in Folge deren alle die Geiſtliden , welche ſich

eines Vaterlandsverrathes , wie des erwähnten , ſđuldig gemaật hätten, vor ein

Kriegsgericht geſtellt würden !" Die Kläger erlaſſen auch ſogleid als Richter den

Urtheilsſpruch, und ideinen nicht übel Luſt zu haben, darnadh die Henfer abzugeben, alles

in Einer Perſon, denn ſie įdließen : „ Nie und nimmer darf es geduldet werden, daß die

Dummheit oder die Heuchelei der Begeiſterung für einen gered ten Krieg , wie

wir ihn jeßt zu führen haben, einen Dämpfer aufſeßt. Lieber den Dummen oder

Heudlern, die ſo etwas verſuchen, eine Kugel vor den Kopf ! " Das Braunſchwei

ger Kirchenblatt macht hierzu die Bemerfung : „ Man ſieht, wo es hinaus will, und was

wir von dieſen Freunden der Freiheit und Gegnern der Todesſtrafe zu erwarten haben . “

America, eine Zufluchtsſtätte der Lutheraner. Folgendes leſen wir in den

Neuendettelsauer Kirdyliden Mittheilungen ( No. 9 dieſes Jahres) : „ Durd die deutige

Auswanderung kommt die deutſde Nirdie nun nac America, und die Aufgabe der deutſche

lutheriſchen Miſſion iſt es, ſie dort aufzuridten und mit allem Eifer zu pflegen. Nirgends

bat die lutheriſche Kirche auch einen ſo fruchtbaren Boden, als in dem freien Nordamerica.

Hier kann ſie ſich ohne äußeres Hinderniß bauen und baut ſich auch. Viele, welde be

fürchten, die lutherijde Nirce fönnte möglider Weiſe in Deutſdland als Volfskirche auf

hören und nur als Privatreligion oder in einer Art von Brütergemeinſchaften (ſeparitte

Gemeinden ) fortbeſtehen, ſehen Nordamerica als eine Art Zufluchtsſtätte für die luthe.

riſche Kirche an, da ihr dort eine freie Eriſtenz als Kirche geſtattet iſt, während ſie in

ihrem Vaterland halb oder ganz geächtet wäre. Wie das kommen möge, (Gott wolle das

Sdilimmſte verhüten !) ſo viel iſt gewiß, die Ausbreitung und Pflanzung der lutheriſden

Kirche in America, die liebevolle Pflege derſelben iſt ein eben ſo chriſtliches als echt teui

ſpes und patriotiſdes Wert und verdient die vollſte Beachtung und Theilnahıne aller

wohlgeſinnten Glieder der lutheriſdyen Kirche."

Aufklärung . Die Berliner Gerichtszeitung vom Juni d. 3. enthält folgende Auf

tritte : Ein Frauenzimmer wird vor Gericht nach ſeiner Religion gefragt. Antwort:

Preußiſch. Auf dieſelbe Frage erwidert ein Herr aus beſſerem Stande : Ja. – „ Das

iſt keine Antwort. Welcher Religion ? " Chriſtlich. — „ Das genügt niðt. Welder

Confeſſion ?" Der Mann weiß nicht, was er ſagen ſoll ; und erſt auf die weitere Frage :

,,Vielleicht evangeliſch ?" — ſagt er : Ja, evangeliſch.



Sehre und ehre.

Jahrgang 16. Decentber 1870. No. 12.

(Eingeſandt von Paſtor Zuder.)

Erläuterung des 21ſten und 22ften aus den theologiſchen

Ariomen von der Rechtfertigung.

Das 21ſte.

Der Glaube rechtfertigt nicht durch ſein Daſein oder durch ſeine Be

ſchaffenheit, ſondern durch ſeinen Gegenſtand und durch ſeine Beziehung.

Das 22fte.

Der Glaube wird entweder abſolut genommen für ein gläubiges

Herz oder beziehentlich für die zuverſichtliche Ergreifung Chriſti ſelbſt; auf

die erſtere Weiſe . (d . 5. als uns anhaftende Qualität) wird er nicht zur

Gerechtigkeit gerechnet.

Gott, der dreieinige, iſt es , der uns rechtfertigt aus Gnaden um Chriſti

willen, nicht aus Verdienſt der Werke . Wir können nichts bei unſerer Rechts

fertigung thun ; ſelbſt unſere wirklich guten Werke ſind vor Gott fein Ver

dienſt. Gott in Chriſto durdy den Heiligen Geiſt thut alles . Es fönnte

nun jemand darauf erwiedern : gut, wenn Gott alles thun muß und thut,

und ich nichts dazu thun fann, dann brauche ich mich gar nicht um Gerech

tigkeit und Seligkeit zu bekümmern ; Gott wird mich wohl gerecht und ſelig

machen . Nein , Gott thut es nach einer gewiſſen Heilsordnung , nidt un

mittelbar, ſondern mittelbar. Wort und Glaube ſind die Mittel. Wort

und Sacrament iſt von Gottes Seite die Gebehand . Wort, Verheißung

fordert Glauben. Der Glaube iſt daher von unſerer Seite die Nehmeband.

Wollen wir deshalb gerecht und ſelig werden, dann haben wir uns an Wort

und Sacrament zu halten , wir haben zu glauben . Aus dem Grunde wird

auch geſagt: der Glaube rechtfertigt uns, das heißt : wir werden gerechtfertigt

durch den Glauben als die einige Mittelurſache oder Hand, die die Seligkeit

ergreift. Dasſelbe ſagen auch unſere beiden Axiome ; fie ſagen uns aber

auch , inwiefern der Glaube nicht rechtfertige. Man kann die beiden Ariome

in drei Theile theilen :

23
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I. Der Glaube rechtfertigt nidyt burd ſein Daſein , nicht

durch ſich ſelbſt, nicht als eine ſo gute Beſchaffenheit

des Herzens.

II. Gott rechtfertigt und nicht je nach der Befd affenheit

unſeres Glaubens, fondern

III. Der Glaube redytfertigt durch ſeinen Gegenſtand und

durch ſeine Beziehung .

I.

In Wirklichkeit oder in concreto fann freilich der wahre chriſtliche

Glaube nicht getrennt werden von Chriſto und ſeiner Gerechtigkeit ; denn

der hätte eben nicht den chriſtlichen Glauben, deſſen Glaube nidyt Chriſti

Gerechtigkeit ergriffe. Aber immerhin iſt zu unterſcheiden zwiſchen dem

Glauben an ſich und zwiſchen feinem Gegenſtand, welcher iſt Chriſti Gerech

tigkeit. Und dieſen Unterſchied muß man ja in der Lehre feſthalten, damit

die Rechtfertigung allein aus Gnaden ohne alles Verdienſt von Seiten des

Menſchen feſt ſtehen bleibe, und damit niemand ſich etwa auf ſeinen Glauben

als ſolchen an ſich verlaſſe und meine, weil er ein ſo gut beſchaffenes, ein ſo

gläubiges Herz habe, darum werde und müſſe Gott ihn gerecht und ſelig

machen . Ein ſolcher meinte den wahren Glauben zu haben , hat ihn aber

nicht.

Was macht uns denn eigentlich vor Gott gerecht, oder wodurch eigent

lich werden wir gerecht ? Macht uns eigentlich Gottes Gnade durch Chriſti

Gerechtigkeit geredit, oder thut es unſer Glaube als eine ſo gute Beſchaffen

heit unſeres Herzens ? Wollte man auf dieſe Frage antworten : eigentlica

thut es unſer Glaube als ſolcher an ſich, dann wäre ja Chriſti Gerechtigkeit

ganz überflüſſig, das ganze Evangelium wäre nicht nöthig, wir hätten genug

am Geſeß , wir würden dann gerecht durch Erfüllung des Geſekes ; denn

Glaube, abſolut genommen, abgeſehen von Chriſti Gerecytigkeit ; glauben,

Gott vertrauen, auf ihn ſich verlaſſen , daß unſer Herz ſo beſchaffen ſein ſoll ,

das gehört doch zum Inhalt des Geſepes. Aber man fönnte ja auch nur

dann ſagen, wir werden durch den Glauben an ſidy gerecht, inſofern man

dieſes Stück des Willens Gottes wirklich erfüllte, wenn es eine theilweiſe voll

kommene Erfüllung des Geſetzes, eine theilweiſe vollkommene Gerechtigkeit

gebe . Mit einer nur theilweiſe vollkommenen Geſebeserfüllung und Gerech

tigkeit begnügt ſich aber Gott nicht, ja ſie gibt es auch gar nicht. 3 fann

nicht ein Stüc des Geſeßes vollkommen erfüllen ohne die andern . Will man

vor Gott eine eigene Gerechtigkeit bringen nach dem Geſet, dann heißt es :

entweder Ein Stück vollkommen und alle das wäre eine vollfommene Ges

ſebesgerechtigkeit — ; oder Ein Stück unvollkommen und alle — das wäre

alſo eine unvollkommene, oder gar keine Gerechtigkeit vor Gott ; denn ſo

jemand das ganze Geſetz hält, und fündiget an Einem , der iſt es ganz ſcul

dig “, ſagt die Schrift Jakob . 2, 10. Wir müſſen eine vollkommene Gerede
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tigkeit haben, entweder eine vollkommene eigene, oder eine vollkommene fremde,

uns erworben von einer Perſon, die es im Stande war, eine ſolche zu erwer -

ben . Es bleibt alſo nur zweierlei : entweder wir werden gerecht allein durch

eigene vollkommene, oder durch eine fremde, durch Chriſti Gerechtigkeit und

zwar allein .

Man kann daher auf die vorhin geſtellte Frage eigentlich auch nicht ſo

antworten : theilweiſe werden wir gerecht durch Chriſti Gerechtigkeit und theil

weiſe durch unſern Glauben als eine ſo gute Beſchaffenheit unſers Herzens ;

denn das hieße gerecht werden durch zweierlei Gerechtigkeit, durch Chriſti Ges

rechtigkeit und durch unſere eigene. Dann hätte ja Paulus nicht recht, wenn

er ſchreibt Römer 3, 28.: ,,Daß der Menſch gerecht werde ohne des Geſeßes

Werfe. " Aber wie ? entgegnet man : der Apoſtel fährt ja dann ſelbſt fort:

,,allein durch den Glauben " . Antwort : hier verſteht der Apoſtel eben nicht

den Glauben, abſolut genommen, als ein Geſebeswerk; unmittelbar vorher

hatte er ja alle Geſetzeswerke ausgeſchloſſen ; ſondern hier iſt unter Glauben

vor allem der Gegenſtand des Glaubens zu verſtehen, der Glaube, ſofern er

Chriſti Gerechtigkeit ergreift. Man ſagt daher wohl ganz ſchriftgemäß : der

Glaube macht uns gerecht, oder wir werden geredyt durch den Glauben, im

rechten Sinne aber nur dann, wenn man es ſo verſteht, in welchem Sinne

man z. B. auch ſagen kann, der Arme iſt durch ſeine Hand reich geworden,

ſofern dieſelbe einen großen Sdaß von einem reichen Manne hingenommen

hat.

Der Glaube iſt die Hand, die die Gerechtigkeit Chriſti ergreift. Das

Gleichniß von der Hand macht's nun ganz klar, daß der Glaube nicyt durch

ſich ſelbſt rechtfertige. Könnte man ſich denken, es hätte einer Glauben von

noch ſo guter Beſchaffenheit, ein noch ſo gläubiges Herz, es wäre aber nichts

da, was die Hand des Glaubens ergreifen könnte, es wäre uns durch eines

Fremden Verdienſt keine Gerechtigkeit erworben, hätten wir dann damit eine

Gerechtigkeit, daß wir glauben ? Was Hülfe einem Hungrigen eine noch ſo

gute und geſunde Hand, wenn nichts zu eſſen da wäre ? Oder man könnte

den Fall ſeßen : es würde die erworbene Gerechtigkeit im Wort dargeboten ,

die Hand des Glaubens aber ergreife etwas anderes ? Was hilft es einem

Menſchen , der ſehr hungrig iſt, wenn er ſtatt Brod einen Stein in die Hand

nimmt?

Der Glaube muß nun freilich da fein , um die Gerechtigkeit Chriſti zu

ergreifen ; aber er rechtfertigt nicht durch ſich ſelbſt, ſo wenig der Arme durch

ſeine Hand an ſich reid, wird. Hieraus folgt nun auch das Zweite : Gott

rechtfertigt uns nicht je nach der Beſchaffenheit unſers Glaubens . Da dieſer

Punkt mit dem dritten : der Glaube rechtfertigt durch ſeinen Gegenſtand und

durch ſeine Beziehung, ſo eng zuſammenhängt, ſollen dieſe beiden Punkte auch

in der Behandlung nicht ſtreng geſchieden werden.



356 Erläuterungen des 21ſten u . 22ſten aus den theol. Ariomen v. d. Rechtfertigung.

II. und III.

Der Glaube rechtfertigt nicht durch ſeine Beſchaffenheit, ſondern durch

ſeinen Gegenſtand, das iſt der Mittler JEſus Chriſtus mit ſeinem Verdienſt,

oder : Chriſti Gerechtigkeit. Allein durch dieſe Beziehung, daß der Glaube

des Heilandes Verdienſt rich aneignet, rechtfertigt der Glaube. Gott hat uns

verheißen, was von Ewigkeit ſein gnädiger Rathſchluß war, uns gerecht und

ſelig zu maden in Chriſto Jeſu, durch ſeine Gerechtigkeit. Er hat vers

heißen, daß, wer da glaubt, Gerechtigkeit und Seligkeit ſich ſchenken läßt, was

der Heilige Geiſt wirket bei dem, der nicht muthwillig widerſtrebet, gerecht und

ſelig ſein ſoll. Alſo Gottes unausſprechliche Liebe zu uns armen Sündern,

feine freie Gnade und das Verdienſt JEſu Chriſti iſt's, was uns gerecht und

ſelig macht; der Glaube aber nur inſofern, nur in dem Sinn, daß er zur

Gnade Gottes, zur Gerechtigkeit Chriſti in eine ſolche Beziehung tritt, daß

er ſie ergreift, ſich aneignet. Wer ſo glaubet, der hat's, weil's Gott ver

heißen hat. –

3ft's nun nady Gottes Berheißung eigentlich allein ſeine Gnade und

ſeines Sohnes Verdienſt, was uns rechtfertigt; iſt's nicht der Glaube an

fich , ſondern nur durch ſeine Beziehung : jo fann dann auch die Gerechtigkeit

und Seligkeit nicht abhängig ſein von der Beſchaffenheit des Glaubens, ob

er klein oder groß, ſchwach oder ſtart ſei. Auch der iſt reich geworden, der

mit ſchwacher, zitternder Hand das Geſchenk einer großen Summe Geldes

aus der Hand eines gütigen, reichen Mannes Þingenommen hat .

Das iſt ein rechter Glaube, der Chriſtum ergreift ; auch der ſchwache

Glaube ergreift Chriſtum , ſonſt fönnte man ihn gar keinen Glauben nennen ;

alſo iſt er ein wahrer Glaube. Darum ſagt die Schrift ohne näbere Be

zeichnung eines Grades : wer glaubt, iſt gerecht; wer glaubt, wird ſelig ; wer

glaubt, hat das ewige Leben . Sit der Glaube auch noch ſo ſídywacy, eignet

er nur zitternd Gottes Gnade und Chriſti Verdienſt ſich an , ſo iſt ein ſolcher

ſchwachgläubiger Menſch alſo vollkommen gerecht und ſelig. Auch der daber,

der noch mit Zweifel angefochten wird, hat aber nur den leiſeſten aufrichtigen

Wunſch, zu glauben, daß JEſus auch ihm armen Sünder ein Heiland ſein

möchte, daß Chriſti Gerechtigkeit auch ſeine Sünden tilgen möchte, der hält

zwar mit zitternder Hand den Schaß, aber er hat ihn doch. Wer nicht gerne

zweifelt, ſondern glauben möchte, der glaubet . Glauben wollen heißt auch

glauben ; denn fold Wollen wirket ja der Heilige Geiſt : „ Gott wirfet beide,

das Wollen und Vollbringen . " Nur wer gerne zweifelt, (ein folder zweifelt

eigentlich nicht im Grunde des Herzens, nur vielleicht mit Worten ſpricht er

noch Zmeifel aus, im Grunde des Herzens aber fißt der nadte Unglaube)

nur wer gerne zweifelt, der läßt den Schaß fallen, oder vielmehr, er wirft,

ſtößt ihn von ſich. Wie wollte man einen mit Zweifel Angefochtenen tröſten

und das glimmende Döchtlein des Glaubens zum hellen Lichte anfacen,

wenn der Glaube durch ſeine Beſchaffenbeit rechtfertigte. Man würde viel



Erläuterungen des 21ſten u . 22ſten aus den theol. Ariomen v. 6. Nechtfertigung. 357

mehr durch dieſe irrige Auffaſſung und Darſtellung von dem rechtfertigenden

Glauben das glimmende Döchtlein gar auslöſchen. Nein , Gottes Wort

macht die Zurechnung der Gerechtigkeit Chriſti und die Seligkeit, Gott ſei

Dant, nicht von unſeres Glaubens Beſchaffenheit abhängig. Gottes Wort

ſagt uns allgemein : „ wer glaubt, wird ſelig" ; „ wer an den Sohn glaubet,

der hat das ewige Leben " ; „ glaube an den HErrn JEſum Chriſtum, ſo wirſt

du und dein Haus ſelig.“

Und was würden daraus für Lehren folgen, wenn man lehrte, es käme

bei der Nechtfertigung auf die Beſchaffenheit unſers Glaubens an ? Entweder

dieſe Lehre : daß jeder, der ſelig werden will und ſelig wird, wenigſtens un

mittelbar vor ſeinem Tode es bis zu einem gewiſſen Grade des Glaubens

gebracht haben müſſe; oder die Lehre : daß nicht alle bis zum Tode es zu dem

beſtimmten Grade bringen, und was dann , wenn ſie nun ſterben ? entweder

müſſen wir dann ſagen , ſie werden verdammt, die es nicht ſo weit gebracht

haben, - oder wir müſſen mit den Papiſten zwiſchen Seligkeit und Ver

. dammniß einen Mittelzuſtand einſchieben , wo dann alle, die hier noch nicht

ſo weit gekommen ſind, im Glauben dort noch ſo weit kommen , daß ſie gar in

den Himmel eingehen können . In allen dieſen Fällen wäre dann die Recht

fertigungslehre keine troſtreiche, ſondern eine ſchreckliche Predigt ; die Predigt

vom Glauben fönnte feine evangeliſche ſein , ſondern wäre eine geſetzliche.

Wer wollte, wer könnte ſagen, daß er es zu dem höchſten Grade des Glaubens

gebracht habe ? wer fönnte dann ſeiner Seligkeit gewiß ſein ? Aber Gott Lob !

die heilige Schrift lehrt und etwas Tröſtlicheres : fie ſagt: „ wer glaubt“, ſie

beſtimmt keinen Grad, ,, wer glaubt ", ob ſtart, ob dwady, ,, der wird ſelig ."

Nur wer gar nicht glaubt, wird verdammt . Von einem Mittelzuſtand weiß

alſo die heilige Schrift auch nichts. -

Auch nach dem Begriff der Rechtfertigung nach der heiligen Schrift iſt

es durchaus unzuläſſig, zu lehren , der Glaube rechtfertige durch ſeine Be

ſchaffenheit. Die Rechtfertigung geſchieht ja im Augenblid vollkommen ;

denn ſie iſt der Urtheilsſpruch Gottes, da er den armen gläubigen Sünder

gerecht ſpricht, frei von ſeiner Sündenſchuld und der Strafe derſelben, und

dazu bewegt ihn von außen nicht die gute Beſchaffenheit des Glaubens, ſondern

allein ſeines lieben Sohnes Verdienſt. Räme es aber auf die Beſdaffenheit

des Glaubens an, dann müßte man ja ſagen : den rechtfertigt Gott nicht

ganz , der nur ſchwach glaubt ; dann möchte wohl Pfarrer Löhe Recht haben,

wenn er von jenem Zöllner und Phariſäer im Tempel zu den Worten : ,,dieſer

ging hinab gerechtfertigt in ſein Haus vor jenem ", ſagt: mit erſterem wäre

es noch nicht ſo weit geweſen, daß er ganz gerechtfertigt war . 3ſt es ja auch

vor weltlichem Gerichte alſo , daß , wenn von einem Mifſethäter geſagt wird,

er ſei gerechtfertigt, frei geſprochen , es nicht ſo verſtanden werden kann : halb

iſt er frei und halb bleibt er im Gefängniß . Wiewohl vor weltlichem Ge

richte möchte es noch einen Sinn haben , inſofern nämlich, daß ein Miffe

thäter, der mehrerer Verbrechen angeflagt iſt, etwa von Einem Verbrechen frei
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geſprochen wird , deſſen er nicht ſchuldig befunden wird. Das kann aber

nimmermehr vor Gottes Gericht Statt haben ; denn da geht es nach der

Schrift nach dem Wort : „ſo jemand das ganze Geſetz hält, und ſündigt in

Einem , der iſt es ganz ſchuldig." Daraus folgt nun : wem Gott Eine

Sünde nicht vergibt, dem vergibt er feine ; und wiederum : wem Gott Eine

Sünde vergeben hat, dem hat er alle vergeben, der iſt alſo ganz gerechtfertigt. —

Es iſt hie und da ſchon bemerkt worden, was der äußere Beweggrund

unſerer Rechtfertigung ſei ; auch darauf muß noch näber eingegangen werden .

Sit dieſer Beweggrund unſer Glaube ? Wäre er es, dann müßte es wohl

auf die Beſchaffenheit desſelben ankommen ; dann würde Gott und eben erſt

dann redytfertigen , wenn das beſtimmte Maaß des Glaubens voll wäre.

Aber nein, nicht um unſeres Glaubens als eines eigentliden Beweggrundes

willen rechtfertigt uns Gott, ſondern allein um des Verdienſtes Jeſu Chriſti,

um deſſen Gerechtigkeit willen . Dem Gläubigen , gleichviel in weldoem

Grade Gläubigen , wird die Gerechtigkeit Chriſti zugerechnet ; denn Paulus

ſchreibet: ,, wer an den glaubet, der die Gottloſen gerecht madyt, dem wird ſein

Glaube", das iſt der Gegenſtand des Glaubens, Chriſtus, Chriſti Gerechtig

feit, zur Gerecytigkeit gerechnet“ , als wäre ſie ſeine eigene. Den rechtfertigt

Gott, der im Glauben Chriſti Gereditigkeit ſich aneignet, was der Menſch

freilich nicht ſelbſt thun fann, ſondern der Heilige Geiſt thun muß. Den

rechtfertigt Gott, deſſen Sünden alle mit dem Mantel der Gerechtigkeit Cbriſti

verhüllt ſind, ſo daß beziehungsweiſe Gottes Auge dieſelben nicht mehr ſicht,

der iſt vor Gottes Auge und nach ſeinem Urtheil frei von Sünden und

Strafe. Chriſti Gerechtigkeit aber fann nicht getheilt werden .

einem Menſden zugerechnet entweder ganz oder gar nicht. Wird ſie einem

Menſchen ganz zugerecynet, ſo muß derſelbe auch mit einem mal vollkommen

gerechtfertigt ſein , mag er ſchwach oder ſtart glauben . Wäre es bei der Rechts

fertigung ſo, daß es auf die Beſchaffenheit unſeres Glaubens anfäme, dann

müßte man ja annehmen, daß einem Schwachgläubigen nur ein Theil der

Gerechtigkeit Chriſti zugerechnet wird; glaubt er ſtärker, dann wird ihm mehr

zugerechnet ; und erſt, wenn er den beſtimmten Grad des Glaubens erreicht

hat, dann wird ſie ihm völlig zugerechnet. Aber nein ! Wie der Rod Chriſti,

den er auf Erden trug, durdy und durch gewebt war und unter dem Kreuze

nicht getheilt, ſondern das loos darum geworfen wurde, wen das loos ge

troffen , der hatte ihn ganz : ſo iſt auch der Rod der Gerechtigkeit Chriſti, den

er beſonders am Stamme des Kreuzes durch ſein Leiden und Sterben für die

Schande und Blöße unſerer Sünde uns gewirkt hat, durch und durch gewebt.

Er kann nicht getheilt werden ; er wird jedem Gläubigen ganz angezogen und

verhüllt alle ſeine Sünden alſo, daß Gott der Vater feine Sünde mehr an ihm

ſieht, ſie ſind alle zugedeckt. Ja, dieſer Mantel der Gerechtigkeit Chriſti iſt ſo

vollkommen, ſo groß und weit, daß wenn ich noch mehr und größere und

ſchwerere Sünden begangen hätte, als ich wirklich begangen habe, ja wenn

ich die Sünden der ganzen Welt auf mir hätte, und ich greife nur mit dem
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íchwächſten Glauben durdy Kraft des Heiligen Geiſtes nach dieſem Mantel, ſo

büllt er mich mit allen meinen Sünden ſo vollkommen ein , daß Gott feine

Sünde an mir mehr anſieht und beſtrafen will. Wem alſo dieſer Roc der

Gerechtigkeit Chriſti durch den Glauben angezogen iſt, dem iſt noch ein un

endlich beſſeres loos gefallen, als jenem unterm Kreuz, dem der leibliche Rock

Chriſti durch's loos zu fiel : dem iſt wahrhaftig das Loos gefallen auf's Lieb

liche, ihm iſt ein ſchönes Erbtheil geworden . — So lange wir nun im Glau

ben ſtehen, ſei er idywach oder ſtart, ſo lange ſind wir mit dieſem Rodbeklei

det ; die Sünden der Schwachheit bleiben zugededt ; ſo lange kann man

ſprechen : Chriſti Blut und Gerechtigkeit, das iſt mein Schmud und Ehren

kleid , damit will id; vor Gott beſteh'n, wenn ich in Himmel werd' eingeh'n .

Nur wer wider Gewiſſen fündigt, wodurch er den Glauben wieder verliert,

der reißt ſich dieſen Nod wieder von ſich, wirft ihn von ſich, und ſteht nun

wieder da vor Gott in ſeiner ganzen Schande und Blöße der Sünde. Soc

bald er aber wieder glaubt, wird er ihm auch wieder ganz angezogen.

Nun noch einige Schlußbemerkungen .

Wie wichtig und durdaus nothwendig iſt es, daß man die Lehre von

der Rechtfertigung , dieſe Grundlehre des ganzen dyriſtlichen Lehrgebäudes,

nach der heiligen Schrift feſt und rein behalte, ſowie die Lehre vom Glauben !

Auf einige Srrwege in der Lehre, auf die man geräth, wenn man in dieſen

Artifeln nicht die geſunde Lehre hat, wurde ja in Kürze hingewieſen . Auch

darauf wurde beſonders hingewieſen, was für Mißgriffe man dann in der

Praris der Seelſorge machen könnte, 3 .. B. in Bezug auf einen mit Zweifel

Angefochtenen . Ja , wie und wann fönnte man dann überhaupt einen ſchwer

gefallenen und hernach tiefbetrübten Sünder Fräftig tröſten mit dem Evans

gelio ; wann könnte man dann Muth und Freudigkeit haben , einem einzelnen

oder mehreren Sündern die volle Abſolution zu ſprechen, ihnen zu ſagen , daß

alle ihre Sünden vergeben ſeien , wenn unſere Rechtfertigung ſich richtete nach

der Beſchaffenheit, dein Maaße oder Grade unſers Glaubens. Man würde,

wenn man einem Sünder auch das Geſet in ſeiner ganzen Schärfe gepredigt

hätte, wenn er ſeine Sünde aud erkannt und Reue und Leid darüber aus

geſprochen hätte, – man würde doch immer fürchten und denken müſſen : er

bat doch wohl noch nicht das volle Maaß des Glaubens, um ihm das ganze

Evangelium , um ihm die volle Abſolution verkündigen zu fönnen . Ja die

ganze allgemeine Predigt des Evangeliums dürfte demnach am Ende nichts

anderes ſein, als nur ein Ermahnen, ein Drängen und Treiben, daß man

nur arbeiten , ringen und fämpfen ſoll, um es zum hödyſten Maaße des Glau

bens und dadurch zur Rechtfertigung zu bringen . Allein was wäre die

Folge von dieſer Predigtweiſe ? dieſe: die armen Menſchen würden über ihrem

Arbeiten , Ningen und Kämpfen die Gewißheit des Glaubens und die Freu

digkeit dazu immer mehr verlieren . Dann wäre ja das Heil in Chriſto, wie

der Prophet Zacharia geweifſagt, nicht der freie oſſene Born, der für alle frei

und offen da iſt, der alſo ſchon von Gott gegraben iſt, aus dem ſie nur Waſſer
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des Lebens zu ſchöpfen brauchen . Es wäre fein freier offener Born , wenn

wir erſt ihn mit unſerm Glauben graben müßten und wenn nur der dieſes

Waſſer des Lebens zu trinken befäme, deſſen Glaube ſo beſchaffen iſt, daß er

damit weit genug nach dieſem Waſſer in die Tiefe zu bringen vermag. Der

Glaube iſt ja doch nicht das Werkzeug, damit wir erſt nach dieſem Waſſer

graben müßten, ſondern er iſt das Gefäß, mit dem wir aus dieſem vollen

Born ſchöpfen ; nun kann man ja aus einem vollen Brunnen nicht blos mit

einem Eimer, ſondern auch mit einem Löffel, ja mit einer Scherbe Waſſer

fchöpfen ; doch iſt hiebei der große Unterſchied, daß der, der aus dem Heilsborn

mit einem Löffel, oder gar einer Scherbe ſchöpft, eben ſo viel hat, als der, der

mit einem Eimer ſchöpft, weil es eben kein leibliches, ſondern geiſtliches Waſſer

iſt. Es kann alſo gar fein reiner, recht evangeliſcher Prediger und Seelſorger

fein, wer falſch lehrt von der Rechtfertigung und, zuſammenhängend damit,

vom Glauben.

Es iſt daher nicht auszuſprechen und man kann Gott nicht genug loben

und preiſen in alle Ewigkeit, was für ein föſtlicher und troſtreicher Spaß der

Schaß der reinen Lehre, inſonderheit der Rechtfertigungslehre, iſt. Der

Himmel ſteht offen, das Heil iſt erſchienen, die Gerechtigkeit iſt erworben allen

Sündern, um damit vor Gott beſtehen und in den Himmel eingeben zu

können ; wer nur gerecht und ſelig werden möchte, wer nur glaubet, der iſt

gerecht und ſelig. Wir können nichts thun und brauchen zu unſerer Recht

fertigung und Seligkeit nichts zu thun ; aber wenn wir gerecht und felig ſind,

dann werden wir als ſolche Gott dafür danken mit Mund und Hand, mit

Wort und That. Darum, unſere Sünde und Schuld erfennend, unſerer

gänglichen Ohnmacht bewußt, wollen wir demüthig bekennen : nidots fann

ich vor Gott ja bringen , als nur dich, mein höchſtes Gut" ; aber wir können

freudig und zuverſichtlich und tropigen Muthes und voll ſeliger Gewißbeit

weiter bekennen : ,, JEſu ! es muß mir gelingen durch dein roſinfarbnes Blut.

Die höchſte Gerechtigkeit iſt mir erworben, da du biſt am Stamme des Kreuzes

geſtorben . Die Kleider des Heils ich da habe erlangt, worinnen mein Glaube

in Ewigkeit prangt ." Amen .

Materialien zur Paſtoraltheologie,

mitgetheilt von C. F. W. W.

( Fortſegung .)

§ 43.

Bittet eine in den Bann gethane Perſon bei dem Prediger um Abſo

ſolution und Wiederaufnahme in die Gemeinde, ſo bat der Pretiger

dieſe Bitte letterer mitzutheilen. Erklärt ſich die Gemeinde hierauf durdy

das bußfertige Befenntniß und Bezeigen des Wiederkehrenden einſtimmig

für befriedigt und für mit demſelben ausgeſöhnt, ſo hat der Prediger dis
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infolge deſſen beſchloſſene Wiederaufnahme durch öffentliche Bekannt

machung der geſchehenen Wiederkehr und Verſöhnung, reſp. durch Abſolution,

in der öffentlichen gottesdienſtlichen Verſammlung und Communicirung

Des im Bann Geweſenen zu vollziehen . 2 Kor. 2 , 6–11 .

Anmerkung 1 .

Daß dies alles einſt in den apoſtolijden Gemeinden ſo geſchab, weiſ't

Martin Chemniß aus 2 Kor. 2, 6—11., wie folgt, nach : „ Wenn man

aus der That ſelbſt merkte, daß ſolche Gebannte göttlich betrübt waren , die

Größe der Sünde erkannten , vor Gottes Zurn fidy fürchteten , und ernſtlich

um Vergebung und Verſöhnung mit Gott und der Gemeinde baten, damit

ſie wieder in die Gemeinſchaft der Kirche aufgenommen würden : dann wendete

die Gemeinde, da ſie jab, daß ſie den mit der Zucht geſuchten Zweck erreicht

habe, eine ſolche Milde an , daß der, welcher ſchon göttlich traurig war, nicht

durch zu große Strenge entweder in Verzweiflung, oder in Verhärtung oder

in Verſtodung geſtürzt würde, daß er nemlich nicht, wie Paulus ſagt, in all

zugroße Traurigkeit verjänte, oder vom Satan übervortheilt würde, 2 Kor.

2 , 7... Weil daber die Korinthiſche Gemeinde gegen jenen Blutſdänder

darum , daß ſein Herz fidyer und unbußfertig geweſen war, bie Strenge der

Zucht angewendet hatte und ſah, daß durch die Wirkung des Heiligen Geiſtes,

was durch die Zucht geſucht wird, bei ihm gewirkt worden ſei, daß er nemlich

die Größe ſeiner Sünde erfannte, durch die Erfenntniß und Empfindung des

Zornes Gottes betrübt war, und mit brünſtigem Glauben demüthig und

ernſtlich Gottes Gnade ſuchte, und darum bat, daß er durch das Amt des

Wortes von Sünden losgeſprochen würde : daher meinte die Gemeinde, daß

jener Gefallene wieder aufzunehmen , die Bergebung ihm aus dem Evangelio

anzufündigen und die Losſprechung von Sünden durch die Sdylüffel des

Himmelreich)s mitzutheilen ſei. Weil aber das begangene Verbrechen überaus

groß war, und ſie vorher von dem Apoſtel wegen zu leidytfertigen Verfahrens

gegen jenen Gefallenen ſcharf getadelt worden waren , ſo berichteten ſie die

Sache an den Apoſtel, und fragten ihn , was in folchem Falle zu thun ſei.

Und da fid's ſo, wie wir auseinandergeſept, verhielt, billigte Paulus der

Korinther Nath und Urtheil, und antwortete : „Es iſt genug, daß derſelbe

von Bielen alſo geſtraft iſt,' nemlich von der ganzen Gemeinde: daher ihr,

wie ihr ihn vorher, da er ſicher und unbußfertig war, angeklagt, geſtraft und

durd, Behaltung der Sünden gebunden habt, ſo ihn nun audy , da er zur

Sinnesänderung gebracht iſt, um ſo vielmehr im Gegentheil tröſten und die

Sünde ihm denken oder vergeben ſollet, auf daß er nicht in allzugroße

Traurigkeit verſinke. Und bernach thut er einen andern Grund hinzu : ,Auf

daß wir nicht übervortheilt werden vom Satan , denn uns iſt nicht unbewußt,

was er im Sinn hat. ' Und zur Beſtätigung des Urtheils der Korinther

fett Paulus dieſe Worte binzu : Welchem ihr etwas vergebet, dem vergebe

ich auchy ;' und, ſein Beiſpiel in Betreff der Aufnahme von Gefallenen
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anführend, fügt er hinzu : , Denn auch idy, ſo ich etwas vergebe Jemanden,

das vergebe ich um euretwillen, an Chriſti Statt ; weil derſelbe nemlich

Matth . 18. verbeißen bat : ,90 zween oder drei verſammelt ſind in meinen

Namen, da bin ich mitten unter ihnen ; was ihr daher auf Erden löſen

werdet, ſoll auch im Himmel los ſein . Paulus ermahnt daber, daß ſie, wie

jener Blutſchänder vorber durch öffentlides Urtheil der Gemeinde gebannt

und dem Satan übergeben, d . i. durch die gemeinſamen Stimmen

der Gemeinde erklärt worden war , daß er nicht ein Glied

Chriſti, ſondern des Satans fei - ſo nun hinwiederum die Wie

deraufnahme und Wiederverſöhnung derſelben durd öffent

lidhe Autorität der Gemeinde und ihre gemeinſame Stimme

beſtätigten . Denn dieſes ſollen die Worte Pauli ausbrüden : ,Darum

ermalne ich euch , daß ihr die Liebe , mit welcher ihr die Buffertigen umfaſſen

follt, ,an ihm' durch eure öffentliche Abſtimmung , beweiſet und beſtätiget.

Denn das griechiſche Wort xupowy bedeutet etwas wie durch

gemeinſames Stimmen und mit öffentlicher Autorität gut

heißen , beſtätigen und giltig machen und halten . Das dies

der Sinn jener Pauliniſchen Stelle iſt, zeigen deutlich die Umſtände, der Zu

ſammenhang und die Geſchichte ſelbſt, welche ich daher hier etwas weitläuf

tiger habe behandeln wollen . Denn ſie iſt, wie man gewöhnlich redet, der

eigentliche Sitz der Lehre von der Kirchenzucht, nemlich vom Bann, von

öffentlicher Buße und von öffentlicher Abſolution und Wiederaufnahme der

Gefallenen, wie ſie zur Zeit der Apoſtel beſchaffen geweſen ſei, in welder Ab

ſicht, aus welchem Grunde, zu welchem Zwecke, und mit welcher Lindigkeit fie

angeſtellt, beobachtet und gebraucht worden ſei. Und das Concilium zu

Trient hätte darauf bedacht ſein ſollen, daß ſoldie apoſtoliſche Zucht, welche

der Kirche nüßlich und heilſam , und zu dieſen Zeiten durchaus nothwendig

wäre, wieder hergeſtellt würde." (Examen Concil. Trident. Loc de indul

gentiis, p . m. 75–78 .)

Anmerkung 2.

Die fächſiſchen Generalartikel enthalten über die Wiederaufnahme Fol

gendes : ,,Da nun die ercommunicirte Perſon eine dyriſtliche Probe thun

und ein züchtig, gehorſam Leben von der Zeit der auferlegten Kirchenſtrafe

bis auf die nädytfolgende Viſitation führen und um Gnade bitten würde, ſo

ſoll deshalben der specialis Superintendens fammt dem Pfarrer des Drts,

auch Amtmann und Gericht unſere Verordneten im Conſiſtorio ſchriftlich

berichten ; alsdann ſollen unſere Conſiſtorialen den Ercommunicirten (dod

abermals mit Vorwiſſen und Verwilligung) der Kirchenſtrafe wiederum öffent

lich ledig erkennen und dem Pfarrer deſſelben Orts Befehl zukommen laſſen ,

daß er den Ercommunicirten wiederum öffentlich in der Kirche ungefährlich

auf folgende Weiſe oder wie jeder Zeit der Verhandlung und Beſſerung nam

befohlen wird, abſolviren und den nächſten Sonntag nach Empfahung des



Materialien zur Paſtoraltheologie. 363

Befehls der Kirchen reconciliiren . Nemlich : Ihr Geliebten in Chriſto,

nachdem bis anhero dieſer N. eine Zeitlang von wegen ſeiner Mißhandlung

aus der heiligen chriſtlichen Kirchen als ein unnütz Glied abgeſondert, von

dem hochwürdigen Sacrament des heiligen Abendmahls, auch andern etlichen

Kirchenverſammlungen ausgeſchloſſen geweſen ; und aber ſeithero aus Gottes

Gnade in dieſer Strafe fich gehorſamlich, geduldig, chriſtlich gehalten , auch

verſprochen, er wolle fürohin durch Gottes Gnade ein unärgerlich, chriſtlich

Leben führen : ſo haben die Verordneten des Conſiſtorii nad empfangenem

Bericht und Kundſchaft erfennet, daß der gemeldte . ſeiner Kirchenſtrafe zu

dieſem Mal vorgangener Sachen halb erledigt und wiederum zu der chriſte

lidhen Empfahung des hochw . Sakraments des Abendmahls, auch andere

chriſtliche Kirchenverſammlungen zugelaſſen werde. Und ſollet hierauf ihr

alle ermahnet ſein, fleißig zu bitten, daß der allmächtige, barmherzige Gott

dieſem N. und uns allen unſere Sünd gnädiglich durch 3Ejum Chriſtum

vergeben und mit dem Heiligen Geiſte begaben wolle, daß wir bis in unſern

Tod ein chriſtlich, züchtig Leben führen, durch unſern HErrn Jeſum Chriſtum .

Amen .' Darauf ſoll der Pfarrer dem Ercommunicirten , ſo vor Angeſicht der

Gemeine niederkniet, die öffentliche Beichte und alsbald auch die Abſolution

fürſprechen und den Actum ecclesiae mit dem gewöhnlichen Geſang be

ſchließen .“ (K. D. des Churf. Auguſt, fol. 312. f. ) Zwar wird hier der

Aufnahmeprozeß den Verhältniſſen einer Staatskirche gemäß dargeſtellt, der

Prediger innerhalb einer vom Staate unabhängigen Gemeinde wird jedoch

leicht erkennen , wie dies mutatis mutandis ſeine Anwendung auch auf ſeine

Verhältniſſe finde.

Anmerkung 3.

Sonſtige „ Kirchenſtrafen “, wie ſie z . B. im 4. Jahrhundert üblich

waren , ſind den zur Buße gekommenen Gebannten ſchlechterdings nicht auf

zulegen. In den lutheriſdhen Staatsfirchen wurden zwar audy in beſſerer

Zeit ſelbſt den Bußfertigen gewiſſe Strafen aufgelegt, es geſchah dies aber

mit dem klaren Bewußtſein, daß dies keine Handlung der Kirche ſelbſt ſei.

In den von den lutheriſchen Fürſten beſtätigten Kirchenordnungen unter

ſchieden ſie ſelbſt genau, was darin wirklich Kirchen ordnung war und was

darin rein weltlidy obrigkeitliches Geſeß war. Jn Churfürſt Auguſt's

Kirchenordnung von 1580 heißt es daher unter Anderem : „ Wann die

Obrigkeit .... einem Uebelthäter Gnade erzeigen würde, und gleichwohl um

des großen Aergerniſſes willen vonnöthen, daß es nicht ohne öffentliche Straf

hingehen, auch ohne redytſchaffene Reue und Erkenntniß ſeiner Sünde ein

ſolcher ärgerlicher Menſch zur Gemeinſchaft der hochwürdigen Sacramente

nicht zugelaſſen werden ſoll, und die Obrigkeit ihm deshalb Andern zum Ab

dheu und Erempel auch eine äußerliche Strafe auferlegt, daß er vor der

Kirchenthür mit einem weißen Stab, oder dergleichen, etliche Sonntage nach

einander ſtehen müſſen : ſoll dieſes nicht für eine Kirchenſtraf
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geredynet, ſondern, wie es in der Wahrheit iſt, für eine weltliche Straf

der Obrigkeit gehalten werden, wie die Apologia der Augsb. Confeſſion

offenbarlic bezeuget ; damit die Kirchendiener nichts zu ſchaffen

und derhalben auch in der Kirchen, da man den Leuten nicht leibliche Strafen

anthut, ſondern Gottes Wort predigt und die hochwürdigen Sacramente

austheilt, nicht verrichtet werden ſoll. Denn der Kirchendiener Gewalt ſich

weiter nicht erſtreckt, denn wie ſie Befeblich haben, den Unbuffertigen ihre

Sünden zu behalten, alſo ſind ſie auch hinwiederum duldig , einen jeden

bußfertigen Sünder, ſo ſeine Sünden erkennet, auf ſein Befenntniß zu abs

folviren . " (S. 307.) Vergl . oben § 41 , Anm. 5 .

Anmerkung 4.

Wie mit Gebannten zu verfahren ſei, welche plötzlich in Todesnoth ge

rathen nnd den Paſtor zu ſich rufen, darüber vergl . oben § 18, Anm . 5. am

Schluß . Ueber das Begräbniß im Bann Verſtorbener vergl. oben $ 37,

Anm . 2.

( Fortſeßung folgt.)

Zwei deutſche Theologen über die Verwandlung der Landeskirdheu

in freie Kirchen .

„ Hart hinter einander " - ſo ſchreibt die Erlanger Zeitſchrift — ,,ſind

zwei Schriften erſchienen , welche ſich der Hauptſache nach mit demſelben Gegen

ſtand beſchäftigen, mit dem Verhältniß von Staat und Kirche, aber in ihrem

Reſultat weit auseinander gehen . Harleß (Staat und Kirche oder Jrr

thum und Wahrheit in den Vorſtellungen von criſtlichem " " Staat und

von „ freier “ “ Kirche. Leipzig 1870) warnt vor den Gelüſten nach einer

freien Kirche, Harnad (Die freie lutheriſche Volfskirche. Erlangen 1870)

hält die Fortdauer des Landeskirchenthums mit der landesverrlichen

Kirchengewalt nicht für möglich und meint, die Kirche hätte ſich auf eine

andere Eriſtenzweiſe vorzubereiten, das ſei aber keine andere, als die der

Freifirche. Harleß vertritt, man wird ſich ſo ausdrüđen dürfen , das con

ſervative Princip . Harleß warnt die Kirche, daß ſie nicht in ihrem Schnen

nach Freiheit von oft läſtigen Banden des Staats an ihrem Theil madhe,

daß der Staat des Gewiſſensſtachels los und ledig werde, welcher für ihn

eben in den geordneten und ſtaatlich anerkannten Beziehungen zur Kirche

liegt. Die Kirche würde dadurch die Entchriſtlichung des Staats auf ihr

Gewiſſen und ihre Verantwortung nehmen, die Entchriſtlichung beſtünde in

. Corruption des Staatsorganismus und des Staatsbegriffs durch Aufſtellung

eines Afterbegriffs von Staat, nach welchem es wider die Natur dieſer von

Gott urſtändenden Lebensordnung wäre, ſich ſelbſt in eine geordnete Beziehung

zu der im Schooß eines Volfs erwachſenen chriſtlichen Kirche zu ſeßen. Zers

reißt das Volt an ſeinem ſtaatlichen Organismus in wahnſinniger Selbſt
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zerfleiſchung die Verbindungsfäden mit Chriſtenthum und Kirche, ſo haben

wenigſtens diejenigen, welche chriſtlich und kirchlich ſein wollen , ihre Hände

dabei rein zu halten . Denn nidyt ihre Sache iſt es, das Stumpfwerden des

Volfsgewiſſens und den Abfall der leßten Tage zu fördern . Zum Schluß

richtet Harleß noch ein ernſtes Wort an diejenigen , weldie ſich Chriſten nennen

und für das Ideal einer ,, freien " " Kirche in dem Sinn ſchwärmen, als

müßten und dürften fie Hand anlegen , um dieſes Ideal zu verwirklichen .

Er fragt ſie, was ſie dazu treibe ? Ob der Wunſch, des Creuzes los und

ledig zu werden , welches etwa der Staat der Kirche auferlegt ? Er fragt ſie,

ob ſie das gegenwärtige Kirchenthum für einen Scmetterling halten , der nur

den Puppenzuſtand zu ſprengen braucht, um ſich auf freien und ſtarken Flü

geln aufzuſchwingen ? Seine Augen leben anders . Er gewahrt wenige,

welde die ſogenannte Freiheit nur zu vertragen, geſchweige denn ihr Gut

recht zu gebrauchen und ihre Gefahren mit ſtarkem Muth und Arm niederzu

halten vermöchten . Nach ihm hat unſere Zeit zum Zerſchlagen und Zer

ſtören auch auf religiös - kirdylidhem Gebiet viel mehr Kraft und Geſchick, als

zum Aufbauen und Neuſdyaffen .“ Hiernach ſcheint Harleß bei dem ſich zei

genden Streben nach einer vom Staate freien Kirche mehr von der Sorge für

Entdyriſtlichung des Staates , als von der Sorge für Bewahrung der Kirche

vor Verweltlichung geleitet zu werden . Wollte Gott, der ſelige Nudelbady

lebte noch ! Er, der in den Banden des Staates ro innig nach Freiheit der

Kirche von denſelben ſeufzte und den gerade darum ſein Gewiſſen aus Sadſen

trieb , würde jeßt, wo der Staat der Kirche offenbardieThür öffnet , anders reden

als Harleß . In der Erlanger Zeitſchrift heißt es weiter : „ Wenn Harle

ganz abſtract das Verhältniß von Staat und Kirche beſpricht und zeigt, in

weldiem Sinn der Staat ein chriſtlicher ſein könne und ſein ſolle, faßt Har

nad gleich die concreten Zuſtände ins Auge, das gegenwärtige Staats- und

Landeskirchenthum , und behauptet von dieſem , es ſei deſſen lezte Stunde in

raſdem Ablauf begriffen und die Kirche babe ihrerſeits auf den vollen Bruch

mit dem hinzuarbeiten , was das Specifiſche und Charakteriſtiſche dieſer

Kirchengeſtalt nach ihrem gegenwärtigen Beſtande ausmacht. Denn eben

dieſes ſtehe mit ihrem Weſen und Beruf in ſo entſchiedenem Widerſprudy und

ſtelle ihr ſo ſicher ihren gänzlichen Ruin in Ausſicht, daß ihr feine Wahl

mehr gelaſſen ſei. Als ſpecifich widerkirchlich in dem gegenwärtigen Landess

kirchenthum bezeichnet Harnad erſtlich die Einverleibung der Kirche in den

Staatsorganismus, wodurch ſie zu einem Staatsinſtitut geworden , ſich

geradezu in Widerſpruch mit den unwandelbaren Grundſägen ihres Beſtan

Des und ihrer Verfaſſung geſetzt ſieht. Dadurch iſt ihre Selbſtſtändigkeit und

ihre Einheit aufs Höchſte bedroht. Als ein zweites charakteriſtiſches Renn

zeichen des beſtehenden Staats- und Landesfirdyenthums, in welchem die Un

kirchlich feit deſſelben zu Tage tritt, nennt Harnad die hergebrachte und auch

jeßt noch immer in thesi oder doch in praxi beibehaltene Anſchauung des

Territorialismus, nach welcher die landesherrliche Kirchengewalt einfach als
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ein Ausfluß oder weſentliches Annerum der fürſtlichen Gewalt überhaupt und

als ſoldier betrachtet, ihre Berechtigung unmittelbar aus der Landeshobeit

abgeleitet, und ihre Ausübungsweiſe damit begründet und darnad; geſtaltet

wird . Der landesherrliche Summepiscopat widerſpricht dem Bekenntniß

inſofern , als er weltliche und kirchliche Gewalt durcheinander mengt, die Res

gierung der Kirche unter eine ihrem Weſen widerſtreitende ſouveräne Gewalt

ſtellt, dieſelbe bureaucratiſirt und wie den Redyten des kirchliden Amts, ſo

audy denen der Gemeinden zu nahe tritt. Denn auch darin fennzeichnet ſich

endlich die unkirchliche Natur dieſes Kirchenthums, daß es die Rechte der Ges

meinden lahm gelegt, dieſelben faſt zu bloß paſſiven objecten für die Thätig

feit des kirchlichen Amts und des landesherrlichen Kirchenregiments herab

geſebt und ſie nicht zu einer geordneten Theilnahme an den Angelegenheiten

der Kirche herbeigezogen hat. Dadurch hat es ſich aber in Widerſpruch audy

mit dem Grundíaß von dem allgemeinen Prieſterthum geſeßt. Harnad findet,

daß das unter Umſtänden allenfalls zu duldende Unfirdliche jeßt zu einem

nidyt mehr ohne Glaubensverläugnung erträglichen Widerkird»lichen gewor

den iſt, nachdem es ſich unter Nichtachtung des Glaubens und Gewiſſens der

Kirche wie ihres Recytes und Bekenntniſſes, zum oberſten herrſchenden Princip

in ihr erhoben hat, und ſeine Gewalt dazu mißbraucht, die Kirche zu einem

Reich von dieſer Welt zu machen und zu einer Magd dynaſtiſch- oder natio

nalpolitiſcher Beſtrebungen, überhaupt der Forderungen des Zeitgeiſtes berabs

zuwürdigen . So offen, ſagt Harnad , iſt die Widernatürlichkeit des ganzen

Verhältniſſes zu Tag getreten , daß längeres paſſives Verhalten von ibrer

Seite zum Verrath an ihrer eigenen Eriſtenz zu werden droht. Er erinnert

insbeſondere noch daran, daß der Staat ihr die ganze Grenzlinie entlang,

auf welcher ihre Intereſſen und die ſeinigen ſich unmittelbar berühren, das

Bündniß gekündigt und den Fehdehandſchuh hingeworfen hat . ,, Denn alle

die ſocialen Fragen, die unſere Zeit bis in den Grund bewegen , — die über

die Schule, die Ehe, die Familie, den Eid, die Armenpflege, die Sonntage

feier, das Kirchenvermögen – auch die anderen über die Kindertaufe und die

theologiſchen Facultäten, die ſchon vor der geöffneten Thüre ſtehen, ſie liegen

auf dieſer Grenze. Und die Art, wie dieſer Kampf geführt wird durch die

Kammermajoritäten , welche der Zeitgeiſt für ſich hat, und allenthalben in

geſchloſſener Schlachtordnung gegen die Kirche vorrüden läßt ; durch das

Verhalten der Fürſten und Regierungen, weldie die nationale, politiſche,

ſociale Bewegung nidyt beffer zu beſchwichtigen wiſſen als durch Conceſſionen,

die ſie ihr auf kirchlichem Gebiete machen - ſie ſagt es uns, ob wir es hören

wollen oder nicht, daß das beſtehende Staats- oder Landeskirchenthum mit

dent, wodurch es fich ſpecifiſch fennzeichnet, ſeiner Verflechtung mit dem Staat

und ſeiner Plenipotenz des landes herrlichen Summepiscopats in Auflöfung

begriffen iſt." " Zwar gibt Harnad zu, daß unter gewiſſen Bedingungen der

Fortbeſtand des Landeskirchenthums denkbar ſei, aber nad dem er dieſelbent

aufgeführt hat, erklärt er ſelbſt, ein ſolcher Vorſchlag komme zu ſpät und
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reiche auch nicht aus. Von dem Uebergang, in welchem ſich gegenwärtig die

deutſchen Landeskirchen befinden, habe darum die lutheriſche Kirche nidyts

Anderes, als ihren Intergang, zu erwarten, gleicviel ob die balb oder die ganz

bekenntniſfreie Union, die preußiſche oder die des Proteſtantenvereins zunächſt

das Feld behaupte. Die freie, ſelbſtſtändige, organiſirte Volfsfirdye iſt nach

Harnad das nächſte Ziel, weldies unſere Kirche für ihre Geſtaltung beſtimmt

ins Auge zu faſſen und anzuſtreben hat, in welcher eine Unterſcheidung der

Abendmahlsgemeinde und der Taufgemeinde zur Geltung zu bringen ſei.

Harnad glaubt dieſen Gedanken ſchon bei Luther zu finden, darin nemlidy,

daß Luther, dem die herkömmliche Abendmahlspraris und die Verantwortung

für die Menge der unwürdig Genießenden ſchwer auf dem Gewiſſen lag, um

das Jahr 1523 den Gedanken an eine geordnete Sammlung und Verſamm

lung, nicht etwa von nur wirklich Gläubigen, ſondern von ſolchen , wo mit

Ernſt Chriſten wollen ſein und das Evangelium mit Hand und Mund be

kennen ", mit ſich herumtrug. Harnad beſdireibt endlich ſeine ,,Abendmahls

gemeinde namentlich in folgenden Sägen :

1 ) Nur Glieder der Abendmahlsgemeinde haben Anſpruch auf active

Betheiligung an den gemeindlichen und kirchlichen Angelegenheiten .

2) Darum Unterſcheidung zwiſchen der Gemeinde der Getauften und der

der Abendmahlögenoſſen innerhalb des Kirchenverbandes .

3 ) Das Abendmahlsredyt aber kann nur geiſtlich Mündigen , d . h . nur

ſolchen gewährt werden , die perſönlich und bewußt im Glauben

ſtehen , und dies dadurch zu erkennen geben, daß ſie ſich frei zum

firdlichen Befenntniß als dem ibrigen bekennen , und fid ) willig

erklären , ihr Leben dem Glauben und Befenntniß gemäß zu geſtal

ten , ſich der Gemeindeordnung zu unterſtellen und ihre Kräfte und

Gaben der Kirche zu berufsmäßigem Dienſt zu ſtellen .

4) Das Abendmahlsrecht ſchließt alle anderen und gemeindlichen Rechte

in fi ...

8) Deshalb endlich ein beſtimmter, jedoch nicht nach dem Alter firirter

Confirmationsact als Beſtätigung und Verpflichtung der Getauften

zur Abendmahlegemeinde, zugleich zur Sicherſtellung des Sacras

ments und der Kirche, und ein evangeliſcies feelſorgeriſches Zucht

verfahren zum Heil derer, bei welchen daſſelbe nöthig geworden, und

zum Schuß der Kirche wider die offenbar gewordene Unlauterkeit

und Heuchelei .

Jedenfalls gehören dieſe Borſchläge Harnad's zur Neubildung einer

neuen Volfskirche aus den Trümmern der alten Landeskirchen heraus, ſo karg

ſie ſind, zu den beſten , die bis jetzt gemacht worden ſind.
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Die Wucherfrage.

Im Juli-Hefte dieſer Zeitſchrift ſtellten wir an Herrn Prof. G. Fritſchel

die Anforderung, anſtatt ſeiner hiſtoriſchen Irrfahrten zur Rettung des

Wuchers Schrift aus Schrift auszulegen, nemlich aus der Schrift ſelbſt nach

zuweiſen, daß, was die Propheten in Auslegung des Geſetzes vom Wucher

ſagen, ein temporäres Poſitivgeſeß, wie . B. das Sabbathsgebot z ., ſei.

Was thut nun der Herr Profeſſor ? Um ſich unſerer gewiß billigen Anfor

derung zu entziehen, ſtellt er es in den Brobſt'ſchen Monatsheften (im Auguſt

Heft d. 3.) ſo dar, als ob wir verlangten , daß er uns ein Regiſter aller

einzelnen zum Ceremonialgeſet gehörigen Saßungen “ mit Einſchluß des

ausdrüdlich genannten Wuchers aus dem Neuen Teſtamente vorlege . Etwas

dergleichen iſt und natürlich nicht in den Sinn gekommen. Der Herr Pro

feſſor ſcheint auch geahnt zu haben , daß ihm dies werde geantwortet werden ;

er macht daher zugleich einen Verſuch, kurz nachzuweiſen, daß das altteſtment

liche Wucherverbot im Neuen Teſtamente aufgehoben ſein müſſe, da es nicht

die Kennzeichen eines Moralgebotes habe, welches ja nad Gottes Wort allein

in der neuteſtamentlichen Dekonomie verbinde. Wenn ſich aber unſer Serr

Gegner bei dieſem ſummariſchen Beweiſe darauf beruft, daß das ,,Gewiſſen"

hier entſcheiden müſſe, das Gewiſſen aber vieler Chriſten von der Sündlid; feit

des Wuchers nichts empfinde, ſo müſſen wir ihn wieder an Folgendes erin

nern : 1. daß durch das Algemeinwerden einer Sünde häufig das Gewiſſen

felbſt der Chriſten irregeleitet und ſo zum Schweigen gebracht wird, wie an vielen

Dingen, die nach Gottes Wort ohne Zweifel Sünde ſind, nachgewieſen werden

kann ; 2. daß ſelbſt viele Heiden , die das geſchriebene Gefeß nicht hatten,

von der Sündlichkeit des Wuchers in ihrem Gewiſſen überzeugt geweſen ſind

und daher denſelben nicht nur um der Folgen, ſondern auch um ſeiner Natur

willen verdammt haben ; und endlich 3. daß im Neuen Teſtamente das

Wudyerverbot nicht etwa nur nidt ausdrüdlich für aufgehoben erklärt wird,

wie z . B. das Sabbathsgebot, ſondern daß ſich darin ſogar der geiſtliche Sinn

aller das Leihen betreffenden altteſtamentlichen Geſetzesbeſtimmungen auf das

hellſte aufgeſchloſſen findet, darin ſomit der Wucher, welcher ja hauptſächlich

im Leihen geſchieht, verurtheilt wird , was damit feinesweges beſeitigt iſt, daß

unſer Herr Gegner Chriſtum für einen Volfsredner erklärt, mit deſſen Worten

man es nicht ſo genau nehmen dürfe. Dieſes Leptere namentlich war es,

was wir vor allem im Sinn hatten, als wir dem Herrn Profeſſor zuriefen :

Hic Rhodus, hic salta ! * ) Herr Profeſſor Fritſchel behauptet zwar fedt,

*) Auch Chemniß betont in ſeiner ausführlichen Behandlung der Wuderfrage

jene Puncte. Er ſchreibt u . a .: „ Man wendet ein : Paulus räth dem Philemon, daß

er ſeinen Sclaven freilaſſe ; desgleichen ſựreibt er 1 Kor. 7 , 21 .: Rannſt du frei werden,

To brauche deß viel lieber. Und doch wird nicht erklärt, daß derjenige ſündige, welcher ſein

Geſinde in der Sclaverei behält. So handelt der zwar beſſer, welder umſonſt leibet,
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ſein Schriftbeweis ſtehe „ bis heute unerſchüttert feſt; nicht einmal ein Ver

ſuch, ihn zu widerlegen , ſei gemacht worden " ; aber vielmehr ſtehen die ihm

entgegengeſtellten Worte der Schrift : „ Leibet, daß ihr nichts dafür hoffet—

Liebe deinen Nädyſten als dich ſelbſt", noch heute unerſchüttert feſt. Wil der

dyriſtliche Geſchäftsmann Intereſſen , wohlan, ſo ſuche er dieſelben nicht durch

Leiben zu erlangen, denn dafür ſoll man eben nichts hoffen , und er mache

einen ſolchen Contract, bei welchem Gleichheit iſt, denn er ſoll eben ſeinen

Nächſten lieben als ſich ſelbſt. — Uebrigens find wir nicht geſonnen , nad

dem unverkennbaren Wunſche unſeres Herrn Gegners ihm auf dieſem Gebiete

auf jeden Schritt zu folgen ; wir halten dafür, daß es ſich zwiſchen uns und

ibm um wichtigere Defferenzen handelt, von denen wir nicht wünſchen , daß

dieſelben über der Wucherfrage in den Hintergrund gedrängt werden . Theils

iſt über die Wucherfrage ſchon genug verhandelt worden, ſo daß jedem, welcher

die Wahrheit erfennen will, dieſelbebereits het in die Augen leuchtet; theils iſt

unſere ganze Synode ſoeben darüber, bei anderer Gelegenheit jene Frage wenig

ſtens unter ſich zum Abſchluß zu bringen . Wir danken Gott ſchon für den

wer aber auf Wucher leiht, ſündigt auch nicht. Antwort : Man zeige eben ſolche Zeug

niſſe der Schrift vom Wuder, wie von der Sclaverei, ſo müßte das Argument gelten

gelaſſen werden. Aber aus einer Stelle, welche nur von etwas Aehnlichem bandelt, argu

mentiren gegen eine Sentenz, über welche die Schrift ſich klar ausſpricht, dies iſt kein

Fundament, auf weldem das Gewiſſen ruhen kann oder barf .. Der Wucher wird im

Alten Teſtament zugelaſſen, nemlich bürgerlich, aber theologiſſ , im Gewiſſen vor Gott,

verdammt. Aber im Neuen Teſtament iſt dieſe Unterſcheidung noch heller und klarer von

dem Sohne Gottes ſelbſt gelehrt. Denn weil es im Alten Teſtament namentlid zwei

Nachlaſſungen gibt, welche von den Pharifäern verkehrt wurden, nemlich die der Ehe

( cheidung und des Wuchers, ſo reßt Chriſtus beiden Nachlaſſungen die ewige Regel der

Gerechtigkeit in Gott entgegen Matth . 5 , 32. und 42., desgl . 19,8. und Luk. 6, 34.35...

Die Geſetlehrer hatten dieſe Auslegung gegeben : Weil Moſes in den Geſeßen vom

Leihen und dem Wucher einen Unterſchied zwiſchen den Nädſten oder Brüdern und den

Fremben macht, baher werde dem Willen Gottes ein Genüge geleiſtet, wenn man nur den

Freunden durch den liebesdienſt des Leibens aushelfe, aber es ſei keine Sünde, wenn

man andere durch Wucher ausſauge. Chriſtus aber, welcher geſandt war, nicht um ein

politiſder Gefeßgeber zu ſein , ſondern um das Gewiſſen vor Gott durch Offenbarung

ſeines ewigen und unveränderlidhen Willens zu unterrichten, ſagt, vor dem Forum des

Gewiſſens gelte jener Unterſchied zwiſchen dem Nädſten und dem Fremden, der in der

bürgerlichen Geſellſchaft Statt hat, nicht, ſondern ba gelte : , Gib jedem, der dich bittet, '

ſei er nun dein Freund oder Feind. Und von jenem allgemeinen Leihen, mag es nun

Armen oder Neichen , Freunden oder Feinden geſchehen , ſagt er : „ Daß ihr nichts dafür

hoffet.' Wie daher das Gefeß der Eheſcheidung aud politiſch abgeſchafft iſt, dieſelbe Bes

wandniß muß es auch mit den Saßungen in Betreff des Wuchers haben.. Bewun

derungswürdig aber iſt es, da der Geiz in dieſer verderbten Natur ſich verſchiedene Aus

flüchte ausdenkt, daß der Wucher auch von den verſtändigeren Heiden, ſowohl Philoſophen ,

als Geſeßgebern, heftig verdammt worden iſt. Und dies iſt das deutlicſte Zeugniß, daß

derſelbe nicht nur wider die Sørift ſtreitet, ſondern auch wider das Naturgeſep ſelbſt, von

welchem Paulus ſagt, daß es die in die Herzen der Menſchen geſchriebene Wahrheit

Gottes ſei.“ (Loc . theolog . II , fol. 160 sq . )

24
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großen Segen unſeres Zeugniſſes, zunädſt ſo viel erobert zu haben , daß man

jept faſt allgemein, ſelbſt von Seiten Jowa's, einzuſehen anfängt, daß der

Wucher an den Armen Sünde ſei. Wer das einſieht, der iſt auf dem beſten

Wege, auch einzuſehen , daß überhaupt aller Wucher Sünde ſei, und ein ſolcher

kann ſich, wenn er gewiſſenhaft iſt, mit den beſtehenden Wuchergeſellſchaften

unmöglich ferner identificiren, die ja vor allem ihre ſogenannten Intereſſen

aus der Noth der Leute, ſelbſt der blutarmen Kirche, ziehen . Macht man

Ernſt damit, an den Armen nicht mehr zu wuchern, was gilts ? ſo iſt dem

Wucher die Lebensader durchſchnitten . Jeder ſieht auch leicht ein, wäre der

· Wucher ein ehrlicher Handel, ſo würde man denſelben ebenſo mit Armen, wie

mit Reidyen , treiben können. W.

litterariſche Anzeigen.

Die Berechtigung des chriſtlichen Glaubene. Eine Streit

ſchrift gegen den Herrn Rabbiner Dr. Meier in Cleveland, von Wilhelm

Purpus , prot. Pfarrer an der Gemeinde „ Zum Schifflein Chriſti" in

Cleveland, Ohio, Cleveland 1870 .

Dieſe Schrift iſt ein mit Scharfſinn und Gelehrſamkeit ausgeführtes

Zeugniß dhriſtlichen Glaubens gegen die modernen Verächter desſelben. Die

Oberflächlichfeit und Unvernunft ihrer Einwürfe vom Standpunkte der vors

geblid wiſſenſchaftlichen Aufklärung wird darin an zahlreichen Beiſpielen in

tief eindringender Weiſe offenbar gemacht. Zugleich legt ſie die angegriffenen

Pehren des chriſtlichen Glaubens in einer ſolchen Zuſammenſtellung von

Gründen und ihren nothwendigen Folgen der prüfenden Vernunft vor, daß

dieſe, wenn ſie ein unparteiiſcher Richter ſein will, den dyriſtlichen Glauben

als vollfommen berechtigt erklären muß. Sie bildet eine Rüſtfammer für

diejenigen, welche dieſe Art Gegner in ihrem eigenen Lager anzugreifen, ihnen

die Waffen zu entwinden und gegen ſie zu fehren wünſchen. Für jeden der

behandelten Gegenſtände finden ſich in ihr fruchtbare Gedanken , welche weite

rer Entfaltung und mannigfacher Anwendung fähig ein reiches Material

liefern können, um den Gegner von der Thorheit ſeines Widerſpruchs und

der Herrlichkeit und Wahrheit des Inhalts des chriſtlichen Glaubend zu über

zeugen . Auch abgeſehen von apologetiſchen Zweden bietet dieſe Schrift viele

erbauliche, die chriſtliche Erkenntniß fördernde, Glauben und Gottſeligkeit

ſtärkende Gedanken, welche dem gläubigen Leſer reichen , geiſtlichen Segen ein

tragen können . Sowohl als Hinweió auf die Mannigfaltigkeit des Inbalts

dieſer dankenøwerthen Gabe des Verfaſſers, als auch zur Drientirung des

Leſers in dem ohne Inhaltsverzeichniß gedrudten Werfchen möge hier eine

kurze Ueberſicht der darin behandelten Gegenſtände mit Angabe der pagina

folgen.
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1

Zunädyſt wird in dem erſten Abidinitt, welcher vom Glauben und Wiſſen

handelt, die Behauptung, daß der Glaube nicht nöthig ſei, da der Menſch ein

unbegrenztes Wiſſen erreichen könne, durch Autoritäten , wie die Humboldt'e,

ſowie durch die allgemeine Erfahrung, welche die erſten Urſachen und Gründe

der Dinge als unerfannte ausweiſt, widerlegt S. 4.5., ebenſo , daß des Mens

(dhen Wiſſen ein göttliches ſei, durch den Gegenſaß zwiſchen unſerem Denken

und den Dingen , welcher unmittelbare Thatſache unſeres Bewußtſeins iſt. 6 .

Es folgen Hinweiſungen auf die Widerſprüche in den eigenen Behauptungen

und denen berühmter Naturforſcher ; auf den Unſug, der mit ,,Ihatſachen"

getrieben wird, die bloße Hypotheſen ſind, oder ſpäteren Forſchern ſich als

Täuſdungen erweiſen ; auf die verſchiedenen Erklärungen der feſtſtehenden

Thatſachen und die vom Winde der Meinung hin und her getriebene For

(dung . 7. Daß das Wiſſen ſich mit Sicherheit geltend mache und die ganze

Welt einige, widerlegt die Uneinigkeit in den wichtigſten Fragen ; die Vers

drängung ſelbſt feiner Begriffe durch rohe neugebildete im empiriſchen Wiſſen ;

der Widerſpruch der Syſteme in der Philoſophie. 8. Es folgen Hinweiſuns

gen auf die Unmöglichkeit, die Ewigkeit der Materie zu beweiſen ; auf den

Widerſpruch der Vorſtellung einer täglidy wachſenden Ewigkeit; auf die Un

möglidfeit, den Urſprung des Menſchen und ſeine erſte Beſchaffenheit durch

befannte Naturgeſebe zu erklären , oder eine Ewigkeit des Menſchengeſchlechts

anzunehmen . 9. Vom Standpunkte des Gegners ſelbſt muß die Behauptung,

daß der Glaube ein willführlidies Produkt der Menſchen ſei, als eine abſurde

erſcheinen . 10. Warum ſollte der Glaube auf dem religiöſen Gebiete aus

geſchloſſen ſein , da er für die Geſchichtskenntniß, die Rechtspflege, die ganze

Erfahrungswiſſenſchaft, auf dem allgemein menſchlichen Gebiete nothwendig

iſt ? 11. 12. Da die endliche Intelligenz durch eigenes Nachdenken nie eine

adäquate Vorſtellung vom Unendlichen gewinnen kann , ſo hindert nichts,

eine Gebeimniſſe bietende Difenbarung anzunehmen . Die Geſchichte zeigt,

daß der Glaube an dieſe das Denfen nicht gefangen gehalten hat ; auch iſt

dieſe Offenbarung zugleich That ; das Chriſtenthum bewährt ſich in der Ge

ſcyidate; die Zeugniſſe von Chriſto ſind glaubüürdig ; ſein Charakter konnte

von Juden nicht erdichtet werden , die Anſpielung auf die Gebräuche und

Grundfäße der Griechen, Römer und Juden nicht erſt im 2. Jahrhundert

geſchehen ; Mythe fann das Chriſtenthum nicht ſein aus inneren und äußeren

Gründen . 13. 14. Nur halbes Wiſſen führt vom Glauben ab ; was der

Gegner zu wiſſen vorgiebt, iſt Beſtrittenes und Unbewieſenes, und wie wenig

das Wiſſen den Himmel auf der Erde ſichere, zeigen Selbſtbekenntniſſe wie die

Schiller’s und Goethe's. 15 .

Der Verfaſſer holt ſich nun aus der Annahme, daß Atome in iſolirtem

Zuſtande undenkbar ſeien, einen Beweis für ein nothwendiges, von der Welt

unterſchiedenes Weſen ; und aus der Bewegung in der Natur einen Beweis,

daß dieſes Weſen reiner Geiſt iſt. 16. Die tiefſinnige Zwedmäßigkeit in der

unorganiſchen Natur, im Sonnen- und Firſternenſyſtem , in der Neigung der
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Erbare, ben chemiſchen Proportionen , im Gleidigewicht der Kräfte und Bes

wegungen überhaupt, vor allem aber in der organiſchen Natur beruht auf

einer ſchöpferiſchen Thätigkeit. Das Naturgeſek, da es die Vorausſetzung

des Daſeins der Elemente iſt, da ſie ihm gemäß beſtimmt ſind, muß von einer

geiſtigen, bewußten, von der Natur und ihrer Beſtimmtheit verſchiedenen Kraft

geſept ſein . Auch iſt die Natur als geordnetes Ganzes in den Gedanfen eines

geiſtigen Urweſens gegründet, welches felbſtbewußt und abſolut iſt. 17–20.

Zufall als Urſache des zwedmäßigen Geſchehens annehmen iſt bloße Ausrede

der Kopfloſigkeit. 21. Es wird auf das Unhaltbare der generatio originaria ,

auf die thörigten Erklärungen der Entſtehung der Drganismen, und die Un

möglichkeit, ſie durch chemiſche Affinität zu erklären , hingewieſen. 22. 23 .

Gegen die Darwin'ſche Hypotheſe werden naturwiſſenſchaftliche Gründe

geltend gemacht; auch bleibt bei ihr die Frage ſtehen , Woher die erſten Drga

nismen ? Ihre Entſtehung wird nur begreiflich durch eine ſchöpferiſche Tha

tigkeit Gottes, 24. 25. Das Sittengeſek fann nicht Produkt unſeres Wils

lens ſein , oder unſerer Vernunft, oder der Natur ; auch die Verantwortlich feit

nicht entſtanden ſein durch Gewöhnung und Erziehung , ſondern nur durch

einen höchſten Gefeßgeber, der ein ethiſches Weſen iſt. Dieſes abſolute Mejen

fann nur Eine fein, nie völlig begreifbar den endlichen Weſen , das abſolute

Ideal der Welt und Menſchheit, die höchſte Intelligenz, von welcher die

Atome umfaßt und durchdrungen werden, alſo allgegenwärtig , unveränder

lich , ewig, in der Welt ebenſo ſehr immanent, als tranſcendent über ihr. Für

dieſes göttliche Weſen iſt Selbſtbewußtſein keine Schranke, da er die Geſammt

heit aller Erſcheinungen als von ihm ſelbſt geſepten Inhalt wiſſend und ewig

in ſich trägt . 26. 27. Die neuen culturhiſtoriſchen und ethnologiſchen Fors

ſchungen beweiſen, daß der Monotheismus, nicht Fetiſdymus und Schawa

nismus die urſprüngliche Religion war ; bei der Anbetung von Naturgegen

ſtänden ſind dieſe nur der Träger der göttlichen Urkraft. 28. Das Gottes

bewußtſein konnte ſeinen erſten Urſprung nur in einer Einwirkung Gottes

haben , nicht in der Furot vor gewaltigen Naturereigniſſen, oder in, ſich ſelbſt

zu falſcher Erkenntniß geſtaltenden, Sinneswahrnehmungen . 29 .

Der Materialismus iſt Mangel an philoſophiſcher Bildung und beſteht

aus einem Conglomerat von Widerſprüchen und Abſurditäten. 30. 31. Der

Pantheismus macht das Abſolute zum Bedingten ; aud) fann eine Vielbeit

nicht der Träger der Einen Weltſeele ſein ; ebenſowenig fann das Individuelle

in der Natur aus dem Einen Grunde mit Nothwendigkeit hervorgegangen,

ſein. Ferner widerſtreitet der Identität Gottes und der Welt die Erfahrung

von Eindrücken , die nidyt von unſerem Selbſtbewußtſein ausgeben ; und wenn

das menſchliche Denken Gottes Denken iſt, wie fann das falſche Bewußtſein

entſtehen , daß es ein menſchliches iſt ? 32–35 .

Den vergeblichen Verſuchen, das Rätſel der Welt zu löſen, gegenüber

iſt der bibliſche Schöpfungsbericht hiſtoriſch begründet, ein Poſtulat des ver

nünftigen Denkens, das durch die logiſchen Denkgelege nicht umgeſtoßen wird,
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während die Emanationslehre dieſen widerſpricht. 36–38. Die Behauptung

einer ewigen Weltſchöpfung trägt ihre eigene Widerlegung in fich, während

die freie Liebe Gottes als Grund der Weltſchöpfung, das Schaffen als

Sprechen Gottes , und der ſyſtematiſche Fortſchritt dieſes Schaffens dem Weſen

göttlichen Schaffens durchaus entſpricht. 39. 40. Es iſt Anmaßung der

philoſophiſchen Vernunft, wenn die Naturforſchung ſich an die Stelle der

Theologie ſeßen will. 41. In der Burmeiſter'ſchen Kosmologie iſt der erſte

Urſprung der Erdmaſſe und der erſte Anſtoß der Bewegung ein unlösbares

Räthjel. 42. Im Uebrigen widerſpricht die naturwiſſenſdaftliche Rosmo

gonie nicht der bibliſchen Geſchichte der Schöpfung ; ihr Zwed iſt der religiöſer

Belehrung, welche den gewöhnlidien Spradıgebraud) feſthalten muß, um ſich

ihr eigentliches Ziel nidyt zu verſperren . 43. 44. Der Ausdruc Tag im

bibliſchen Berichte iſt als längere, begrenzte Periode aufzu faſſen . 45. 46. Die

naturwiſſenſchaftliche Erdbildungstheorie widerlegt den bibliſchen Bericht

nicht. 47. 48. Das Dogma von der Abſtammung des Menſchengeſchlechts

von Einem Paar iſt wiſſenſchaftlich gerecytfertigt. 49. Von der bibliſchen

Chronologie abzugeben , nöthigt weder die Geologie, 50—52. , noch die Zeit

rechnung anderer Bölfer. 53. 54. Der erſte Menſd mußte als Erwachſener

zu eriſtiren angefangen haben . 55. Der Gebanfe einer urſprünglichen

Wildheit des Menſchen ſteht in Witerſpruch mit der Geſchichte und der Ver

nunft. 56. 57. Die Freiheit des Menſchen wird gegenüber pantheiſtiſcher

Nothwendigkeit behauptet, 58–63.; die Möglichkeit des Sündenfalls durch

das Vorhandenſein einer Gottes- und Selbſtliebe zu erklären verſucht, 62.;

die bibliſche Lehre vom Teufel, 63—65 ., und von der Sünde vertheidigt.

66–74.

Es folgen nun Beweiſe für die geoffenbarte Religion aus der Geſchichte

und aus ihrem Weſen als Erziehung der Menſchheit, 75–80.; für das

Chriſtenthum inſonderheit, 81-84. , dem Muhamedanismus und Juden

thum gegenüber, 85, 86. Die Kennzeichen ſeines göttlidien Urſprungs find

Fein innerer Werth und ſeine Wahrheit, 87-90 . , und die Wunder, 90–95.

Den Sæluß bildet eine Reihe von Erklärungen über Anthropomor

phismen und Ausdrucksweiſe der heiligen Schrift, 96.; über die ſtrafende

Gerechtigkeit Gottes , 97. 98.; die Verbreitung der Nachkommen Noahs über

Amerika und Auſtralien , 99.; die Algegenwart Gottes , 100.; ſeine Offen

barung als Jehovah, 101 .; ſein Reden mit Moſe, 102.; über die Seligkeit

durch den Glauben , 103.; über die ewige Seligkeit, 104. , und Unſterblich feit.

101–106.

Der Wahrheit, der dies Buch dienen ſoll, zu lieb und Dienſt muß jedoch

bemerkt werden , daß es dem ſcharfſinnigen Verfaſſer entgangen iſt, daß einieg

ſeiner Behauptungen weder philoſophiſch, noch theologiſch haltbar ſind. Der

Beweis der Eriſtenz Gottes , S. 16., 3. B. gründet ſich auf den mit Recht als

abſurd und unmöglich nachgewieſenen Begriff gegenſeitiger Bedingtheit der

Atome rüdſichtlich ihres Seins. Anſtatt nun dieſe von einigen vereinzelten
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Köpfen vorgetragene verunglüdte metaphyſiſche Speculation ganz aufzugeben,

oder nach dem Grundſatz vom ausgeſchloſſenen Dritten das contradictoriſche

Gegentheil als Wahrheit feſtzuhalten , wird ſie beibehalten und durch den

Gottesbegriff ergänzt ; wodurch einerſeits die gegenſeitige Bedingtheit,

alſo der Grund des Beweiſes felbſt, zerſtört, andrerſeits ein Pantheismus

erzeugt wird, nady welchem die Dinge nur als Scheinſubſtanzen, folgeridytig

als modi der göttlichen Subſtanz gelten können . Ebenſo entbehrt der darauf

folgende Beweis, daß Gott reiner Geiſt ſei, eines geſunden philoſophiſchen

oder theologiſchen Grundes. Gegenüber der Behauptung: Die Materie

vermag nichts, eine materielle Urſache iſt demnach ein vollfommener Wider

ſpruch, S. 17., vergleiche man z . B. Quenstedt, de Prov. Sect . I , Thes .

XV. Not. 1 .: De concursu causae primae cum secundis observandum ,

quod Deus non solum vim agendi det causis secundis et eam conservet,

sed quod immediate influat in actionem et effectum creaturae, ita ut

idem effectus non a solo Deo, nec a sola creatura, nec partim a Deo,

partim a creatura , sed una eademque efficientia totali simul a Deo et

creatura producatur, a Deo videl . ut causa universali et prima, a crea

tura, ut particulari et secunda.

Nichts zwingt uns , die Schöpfungstage als Aeonen anzuſehen . Nur

durch Offenbarung können wir überhaupt erfahren , wie viel Zeit Gott zum

Schaffen verwendet hat, und kein Unbefangener wird ſagen, Moſes habe

Gen. 1. nicht von gewöhnlichen Tagen reden wollen . Sodann ſind wir

keineswegs berechtigt, die herrlichen Tage der Schöpfung zu Tagen der Zer

ſtörung zu madyen . Die geologiſchen Zeitalter ſind doch eigentlich nur ein

Fachwerk der Eintheilung verſteinerter organiſcher Bildungen in verſchiedenen

Steinformationen , und ihre Succeſſion wird nidyt allein durd wirklich vor

gefundenes Uebereinanderlagern der Schichten beſtimmt. Bon plöglichen

und ausgedehnten Veränderungen , wodurch beſtimmte Perioden von einander

geſchieden wären , ſo daß ſie als beſtimmt begrenzte, geſonderte Tage oder Zeit

alter aufgefaßt werden könnten, will die neueſte Geologie nichts mehr wiſſen .

Mollusken der primären Periode konnten alſo an dem einen Ort, und

Icthyoſauren der ſecundären Periode an einem anderen Ort wohl zu gleider

Zeit leben, und ihr Untergang erſt nach vollendeter Schöpfung eintreten .

Sehr zu bedauern iſt, daß durch die durchgehends feſtgehaltene Oppoſi

tion gegen einen einzelnen unwürdigen Gegner die Form der Darſtellung

bedeutend gelitten hat und die Ueberſichtlichkeit zerſtört iſt. R. L.

The Schoolmaster and his Son. By Rev. K. H. Caspari. Trans

lated from the third edition of the original German. Philadelphia :

Luth . Board of Publication . No. 42 North Ninth Street. 1870.

Es iſt dies die bekannte vortreffliche Volfeſdrift von dem ſeligen Caspari

in guter engliſcher Ueberſepung und höchſt geſchmackvoller, ja , glänzender Aus

ſtattung. Es gehört dieſelbe zu einem größeren Cyklus derartiger, von der
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luth . Publications - Committee zu Philadelphia herausgegebener, aus dem

Deutſchen überſeter Schriften , der den Namen „The Father -Land Series

trägt. Während wir die zugleich in dieſem Verlage erſchienenen Jugend

erzählungen von Franz Hoffmann mit ihrer pelagianiſchen Frömmigfeit für

eine unglüdliche Auswahl erklären müſſen, können wir die Wahl obiges

ſdyönen Büchleins als einen glüdlichen Griff nur dankbar anerkennen. W.

(Ueberſeßt aus dem „ Lutheran Standard " .)

Wie das General Council ſeine Stellung definirt.

Das General Council , welches lepte Woche ſeine Sibungen zu lan

caſter ſchloß, hat auf gewiſſe, von der Minneſota - Synode geſtellte Fragen

eine Antwort gegeben . Der Zweck der Fragen war, wo möglich eine be

ſtimmte Ausſprache über gemiſchte Abendmahlsgemeinſchaft und Kanzel

austauſch mit nichtlutheriſchen Paſtoren hervorzuloden . Da dieſe Gegen

ſtände zwei der Punkte ſind, die für eine Anzahl von Synoden das Hemniß

ihrer Vereinigung mit dem Council bilden, ſo wird die Antwort auf jene

Fragen für die Kirche im Allgemeinen von größerem Intereſſe ſein, als ſonſt

irgend etwas von dem, was auf der jüngſten Verſammlung jenes Körpers

verhandelt wurde. Wir haben uns Mühe gegeben , eine genaue Abſdhrift der

Antwort zu erhalten . Dieſelbe lautet wie folgt : Die Anfragen der Dele

gaten der Minneſota -Synode, wie ſie der Augemeinen Kirchenverſammlung

zu Chicago zur officiellen Beantwortung vorgelegt wurden , find idyließlich in

folgender Formulirung der Committee übergeben worden :

,,Da die Erklärung der Allgemeinen Kirchenverſammlung hinſichtlich

der bekannten vier Punkte auf verſchiedene Weiſe innerhalb ihres eigenen

Kreiſes ausgelegt worden iſt, Einigkeit in ſo wichtigen Fragen aber noth

wendig zum gemeinſamen Zuſammenwirken eracytet werden muß, ſo erlaubt

ſich die Evang . - luth. Minneſota - Synode anzufragen , ob die rechte Aus

legung der in Frage kommenden Erklärung folgende ſei, nämlich

1.) daß Häretifer und diejenigen, welche in fundamentalen Lehren irren ,

nicht zu unſern Altären als Abendmahlsgäſte, noch auf unſre Kanzeln als

Lehrer unſerer Gemeinden zugelaſſen werden können ?

2.) da nun die ſogenannten Unterſcheidungslehren, in welchen der Lehr

gegenſatz zwiſchen der lutheriſchen Kirche und andern Denominationen aus

gedrückt iſt, fundamental find, ob die Allgemeine Kirchenverſammlung (in

No. III, 1. und IV, 1. und 2. ihrer Declaration vom vorigen Jahr) unter

den in fundamentalen Lehren Jrrenden diejenigen verſtehe, welche hinſichtlich

dieſer Unterſcheidungslehren nicht mit der reinen Lehre des Wortes Gottes,

wie ſie in unſrer Kirche bekannt und gelehrt wird, übereinſtimmen ?"

Dieſe Fragen wurden geſtellt auf Grund der von der Minneſota -Synote

ihrem Delegaten ertheilten Inſtruction, „in der Allgemeinen Kirchenver
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ſammlung dahin zu wirken, daß ihre Stellung zu dem Befenntniß immer

klarer und unmiſverſtändlicher werden möge .“

Es handelt ſich alſo um zwei Dinge : I. um die Stellung der Auge

meinen Kirchenverſammlung zum Bekenntniß, und II . um die Bedeutung

gewiſſer Erklärungen , die 1868 zu Pittsburg abgefaßt wurden.

I. 1. ) Hinſichtlich des erſten Punktes erklärt denn die Committee, daß

es billiger Weiſe gar nicht in Frage geſtellt werden kann, ob die Allgemeine

Kirchenverſammlung rüdhaltslos in officieller Weiſe an dem ganzen

Glauben ber Evangeliſch - Lutheriſchen Kirche feſthalte, wie derſelbe in

der unveränderten Augsburgiſchen Confeffion befannt und in den übrigen

anerkannten Symbolen unſrer Kirche näber beſtimmt und vertheidigt wird .

Die Augemeine Kirchenverſammlung hat bis auf dieſe Stunde die Befennt

nilſe ſo ausdrüdlich und aufrichtig anerkannt, als es je geſchehen iſt, oder je

geſchehen kann .

2. ) Was in den anerkannten Befenntnißſchriften unſrer Kirche als

Pehre aufgeſtellt iſt, ſei es in poſitiver oder negativer Form , das wird von der

Allgemeinen Kirchenverſammlung als fundamental für die ganze Vollſtän

digkeit unſres chriſtlichen Glaubens angeſehen und bekannt.

3.) 3m Einklang mit den Befenntniſſen und Theologen unſrer Kirde

madyt aber die Algemeine Kirchenverſammlung einen Unterſdied zwiſchen

ſolchen Lehren , die für den Beſtand des Chriſtenthums fundamental ſind,

d . i . ,,weſentlich zur wahren Erfenntniß Chriſti und zum Glauben an ghn ",

ohne welche man nicht hoffen kann , ſelig zu werden ; und zwiſchen ſolden

Lehren , welche fundamental ſind für die ganze Vollſtändigkeit unſres chriſt

lichen Glaubens, d . h . für die völlige und tadelloſe (absolute) Voufommen

heit der chriſtlichen Lehre, ohne welche es , wenn man nicht lieblos urtheilen

will, dennoch möglich ſein kann , die Seligfeit zu erlangen .

II. 1.) Was den zweiten Punkt betrifft, ſo beantwortet die Committee

die erſte Anfrage mit ,, Ja !"

2. ) Hinſichtlich der zweiten Anfrage, was unter dem Ausdrud „ funda

mental errorists“ zu verſtehen ſei, legt die Committee Folgendes vor :

a. Die Allgemeine Kirchenverſammlung hält allerdings die Unterſợci

dungslehren der Evangeliſch - Lutheriſchen Kirche für dermaßen fundamental,

daß diejenigen , welche in denſelben irren , in fundamentalen Lebren irren .

Aber unter dem Ausdrud „fundamental errorists " verſtehen die Pittsburs

ger Erklärungen nicht Solde, die ohne ihren Willen zum Opfer gefallen

ſind, ſondern Diejenigen , die abſichtlicy, böslich und beharrlich vom dyriſt

lidhen Glauben, als Ganzem oder theilweiſe abgefallen, beſonders wie derſelbe

in den Befenntniſſen der Allgemeinen Kirche und zwar in ihrer reinſten

Geſtalt, wie ſie jegt auf Erden beſteht, — nämlich der Evangeliſch - Luthes

riſchen Kirche enthalten iſt, weldie alſo den darin bekannten Grund um

ſtoßen, ſoldie Irrlehren den Vermahnungen der Kirche zum Troß behaupten,
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vertheidigen und ausbreiten und dadurch die Seelen vom Wege des Lebens

verführen .

b. So bleibt denn nur noch ein ganz enger Kreis offen, in welchem über

dieſe Punkte Meinungsverſchiedenheit ſein kann, da ſie durch die Pittsburger

Erklärungen ſchon großen Theils entſchieden ſind. Und wie dann in dieſem

engen Kreiſe die obigen Grundſäße und Unterſcheidungen zur Reinerhaltung

unſrer Kanzeln und Altäre anzuwenden ſind, das überläßt die Allgemeine

Kirchenverſammlung im einzelnen Fall der gewiſſenhaften Beurtheilung un

ſrer treuen Paſtoren und Gemeinden, von denen ja allein über die einzelnen

Fälle entſchieden werden kann . "

Auf die Gefahr hin, von neuem bei unſeren Zeitgenoſſen in Philadelphia

den Verdacyt zu erwecken, daß wir nicht aufrichtig die Wohlfahrt des Council

wünſchen und geneigt ſeien, denſelben auf alle Fälle zu tadeln, müſſen wir

ſagen, daß wir an dieſem Reſultat keinen großen Gefallen finden . Erweiſ't

ſich die Antwort der Minneſota -Synode als genügend, ſo iſt dies ihre eigene

Sache und das Council fann ſich Glüd wünſchen , einer Laſt los zu ſein .

Sicherlich aber wird die Antwort nicht dazu dienen, die Synoden in das

Council hereinzuziehen , die bisher, obwohl ſie die fundamentalen Grundfäße

des Glaubens acceptirten, demſelben doch fern geblieben ſind. Wir wollen

uns nicht bei der Verſchiebung der Frage verweilen, die in dem 1ſten Para

graphen der Antwort offen an den Tag tritt. Wie wir es verſtehen, hatte

die Minneſota - Synode nicht irgend welche Zweifel an der Genugſamkeit der

Anhänglichyfeitserklärung ausgedrüdt, die in den fundamentalen Grundſägen

des Glaubens gegeben iſt. Dieſe ſagen es ſtark genug, daß die Bekennts

niſſe der Kirche auch die Befenntniſſe des Council ſind. Sondern die Frage

bezog ſich auf das Gewicht dieſes Bekenntniſſes bezüglich der Praris des

Council . Das Mundbekenntnis mag ja durch das Thatbekenntnis wieder

umgeſtoßen werden . Gerade in Bezug auf das legtere hat die Minneſota

Synode gewünſcht, daß die Verhältniſſe des Council Flärer und unmißver

ſtändlicher werden möchten . Daher iſt die Berufung des Council auf ſeine

wörtlichen Erklärungen, daß nämlich dieſelben klar und unmißverſtändlich

ſeien, durchaus von feiner Bedeutung. Es heißt geradezu den fraglichen

Punft umgehen, und die Minneſota - Synode hat keine Urſache, den Ladel

gutmüthig binzunehmen , der für ſie in dem erſten Paragraph des Berichts mit

eingeſchloſſen iſt. Was un saber zumal in dieſer Sache bewegt, iſt die Deutung

der Pittsburger Erklärungen über gemiſchte Abendmahlogemeinſchaft undRan

zelaustauſd . Das Council hat vor zwei Jahren erklärt, daß Häretifer und

in den Fundamentallebren Jrrende vom Abendmahl auszuſchließen ſeien .

Das iſt ſehr gut, ſo weit es eben geht. Aber unter unſeren Umſtänden war

es aud ) ſehr natürlid), daß diejenigen , welche das Bekenntnis ihres Mundes

auch gewiſſenhaft in ihrem Thatbekenntnis ausführen wollten , zu wiſſen

wünſchten , wen das Council unter ,Häretifer und in den Fundamentallebren

3rrender verſtehe, und dies zu erfahren, war der Zwed der Minneſotaer Fra
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gen . Was iſt nun die Antwort ? Sie iſt, daß diejenigen , welche in den

Unterſcheidungslehren der lutheriſchen Kirche irren , zwar wirklich in Fundas

mentallehren irren, daß aber die Pittsburger Erklärungen nicht dahin ge

meint ſeien, ſich auf alle ſolde zu beziehen , ſondern nur auf diejenigen, die

mit Willen , boshaft und hartnädig “ von dem chriſtlichen Glauben, wie er

in unſeren Bekenntniſſen niedergelegt iſt, abweichen . Wit andern Worten,

die Stellung des Council iſt dieſe, daß man ſolchen , die mit Willen , bosbaft

und hartnädig die Fundamentallehren des Chriſtenthums verwerfen , nicht

erlauben rolle, an unſeren Altären zu communiciren und auf unſeren Kanzeln

zu predigen , und daß in dem „engen Kreis ', der in in dieſe Erklärung nicht

mit eingeſchloſſen iſt, das Urtheil des einzelnen treuen Predigers entſcheiden

müſſe, was er zu thun habe. Die Council - Leute fönnen es vernünftiger

Weiſe nicht ſonderbar finden , daß diejenigen, welche etwas Entſchiedenes in

der Sache wünſchten, etwas, das Grund zu der Hoffnung geben könnte, die

Lutheraner möchten ſich noch alle in dem Council in eins zuſammenſchließen,

über dieſe Dinge nachdenken und ſich darüber verwundern . Das Council

war, wie es uns vorkommt, in einer Täuſchung befangen, wenn es meinte,

daß durch dieſe Antwort die unentſchieden gelaſſenen Fälle auf einen ſehr

engen Kreis beſchränkt würden . Würde das Council billigen, daß man das

Abendmahl des HErrn einer Perſon reiche, die mit Willen, boshaft und hart

nädig vom Chriſtenglauben in einem Punkt abweiche, der, obgleich klar in der

Sdrift geoffenbart, doch nicht für fundamental angeſehen wird ? Würde

es billigen , daß man es einem reidye, der fundamentale Artifel verwürfe, der

dies aber nicht mit Willen , boshaft und hartnäckig thäte, weil er einfach un

wiſſend oder von ſchlauen Betrügern irre geleitet iſt ? Man verzeihe uns,

wenn wir bei dem aufrichtigen Vorſaß, in den Lancaſter Ausführungen wo

möglich etwas Beſtimmteres und Entſcheidenderes als in den Pittsburger

Erklärungen zu finden, darin nur einen Schritt rückwärts finden fönnen .

Früher war es wenigſtens möglich, unter einem , in Fundamentallehren Jrren

den ' einen ſolchen zu verſtehen , der in Fundamentallehren irre, ſei es mit

Willen oder nicht, und ſomit das Council ſo zu verſtehen , als weiſe es der

gleichen Leute von ſeinen Altären zurück; jeßt iſt gerade für dieſe Auslegung

kein Raum mehr gelaſſen . Etwas mehr Klarheit bekommen wir, aber was

jetzt klar iſt, iſt offenbar nicht die Abſicht, das lutheriſche Bekenntnis in die

Praris zu bringen . Oder ſagt der Bericht wirklich, daß z . B. ein Methodiſt

oder ein Presbyterianer oder auch ein Anabaptiſt oter ein Römiſcer, von

dem man denkt, daß er nicht boshaft, mit Willen und hartnädig irre, vom

Abendmahl ausgeſchloſſen werden ſolle ? Wenn dies, mit welchen Worten ? -

Man hat uns berichtet, daß in den Sißungen des Council Gefühle und

Ueberzeugungen ausgeſprochen worden ſeien , die weit mehr in ſich ſchloſſen,

als der Bericht beſage und die dieſen Körper in ein viel günſtigeres Licit

ſtelleten . Wir wollen auch gern glauben , daß Leute in demſelben ſind, die

mit Freuden etwas Entſchiedeneres ſagen würden, etwas, was die Lutheraner,
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die nid )t in dem Council ſind, mehr befriedigte. Vielleicht auch daß die allge

meine Praris des Council dieſen Erklärungen voraus iſt. Aber wir können

es nicht für recht halten , unſere Meinung von dem ganzen Körper eher auf

die Ausſprache einzelner als auf ſeine officiellen Aeußerungen zu gründen .

Das Council iſt nicht verantwortlich für das, was etwa dieſes oder jenes

Glied geſagt, ſondern für das, was es ſelbſt erklärt hat. Die officiell gege

bene Erklärung aber iſt die obige . Auch fönnen wir nicht die Ueberzeugung

verſchweigen , daß der Körper, wenn er mehr hätte ſagen wollen , als geſagt

iſt, Münner genug hat, die es genau ſo hätten ſagen können, wie ſie es mein

ten . Meinte das Council, daß diejenigen, welche, während ſie ſich zum

Abendmahl melden, noch in Irrthum ſtecken, unterrichtet werden ſollen , bis

ſie entweder ihren Frrthum aufgeben und die Wahrheit bekennen , oder bis ſie

als boshaft und mit Willen Jrrende offenbar geworden ſind , und daß fie nur

dann angenommen werden ſollen, wenn jener erſte Zwed erreicht iſt, außerge

wöhnliche Fälle dem Gewiſſen des Paſtors überlaſſend ; ſo hätte es dies ſagen

können, und nach der Liebe ſind wir zu glauben verbunden , daß es dies ges

ſagt haben würde . Das hätte mit wenigen Worten geſcheben können . Wie

es jeßt ſteht, ſind diejenigen , welche ungeachtet der wiederholten Vertheidigung

der laren Praris im , Lutheran ', der von Männern geleitet wird , die im

Council ſo ziemlich ihre eigenen Wege gehen , immer noch die Hoffnung beg

ten , daß das Verhältnis des Council zu den Bekenntniſſen immer klärer und

unmisverſtändlicher werden dürfte, dazu verurtheilt, ſich in ihrer Hoffnung

getäuſcht zu ſehen . —

Wir wüften obigein nichts hinzuzufügen, da es ſo ganz unſere eigene

Ueberzeugung ausſpricht, und begnügen uns daber, unſeren Leſern daſſelbe in

Ueberſetzung mitzutheilen . C.

Mirchlich -Zeitgeidhichtliche 8.

I. America .

Die Theſen über den Antidrift, welche Herr Paſtor Körner den Discuſſionen

unſerer diesjährigen Synode öſtlichen Diſtricts unterbreitet hatte, finden ſid in engliſcher

Ueberſeßung im „ American Lutheran “ vom 15. October, mit der Bemerkung des

Einſenders, daß er ſich dadurch in ſeiner Ueberzeugung nur beſtärkt gefunden habe. Faſt

(deint es, als ob über dieſen Punct in der General - Synode mehr Klarheit und Ueber

einſtimmung herrſce, als in dem General Council. Das iſt in der That betrübend.

Aber das iſt eben eine der bitteren Früchte des Chiliasmus, daß derſelbe den wahren Anti

griſt zu großem Sựaben der Seelen nicht erkennen, ſondern einen erträumten erſt erwar

ten läßt .

Die hieſigen Freiſchulen . Ueber das hieſige Freiſculen - Syſtem hat der reformirte

americaniſche Gelehrte Dr. Y. W. Nevin ein gutes Wort geſprođen, welches der „ Allen

towner Friedensbote“ citirt und der „ Chriſtliche Botſchafter “ ebenfalls adoptirt hat. Das

Urtheil iſt folgendes: „ Das Syſtem unſerer Freiſchulen hört man oft preiſen als ben

reden Nerv aller unſerer Inſtitutionen , die Berbürgung unſerer politijden Freiheit, die

W.
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Krone unſerer Civiliſation, den ganz beſondern Ruhm unſeres Jahrhunderts. Es iſt

nicht zuviel gewagt, wenn wir ſagen , daß es mit Kopf und Sdwanz rubt, niďt auf einer

glaubensvollen Anerkennung der übernatürlichen Anſprüche, mit denen das Chriſtenthum

auftritt, ſondern geradezu auf der faktiſơen Verwerfung und Leugnung derſelben. Die

Sade wird dadurd , daß dieſes Spulweſen der Idee der geoffenbarten Neligion nicht

förmlich widerſpricht, keineswegs beſſer. Die ganze Schwierigkeit liegt darin, daß, wäh

rend das Chriſtenthum Anſprucı madıt, als höchſte Autorität für den Menſden und ſeinen

Geiſt zu gelten , ihm durch unſer Søulſyſtem die Ausübung jener Autorität verweigert

iſt, und dies gerade auf einem Gebiet von höchſter Bedeutung für unſer Leben. Will

eine Erziehung wahrhaft driſtlich ſein , ſo muß ſie mit den Realitäten eines höhern Lebens

gemäß deren eigenthümliqen Charakter vollen Ernſt machen, ſie muß alle nur zeitlichen,

natürlichen Zwede den Forderungen Gottes und einer ewigen Welt vom Flaren Geſicts

punkte chriſtlidher lchre aus, unterordnen. Unſer Syſtem ignorirt das poſitive Chriſten

thum und gibt vor, die Jugend ohne ſeine Hülfe erziehen zu können, als wäre es irgend

möglich, dieſelbe für die Pflichten und Aufgaben des Lebens völlig vorzubereiten, während

ihr Gemüth nur auf die Dinge dieſer ſichtbaren Welt gelenft wird , während des Menſchen

hödyſte Beſtimmung vergeſſen wird, nämlich, daß er theilhaftig werde der Kräfte einer

zukünftigen Welt."

Die Schulbildung in den Ver. Staaten. Das Bureau of Education in

Waſhington hat durch den Dr. Edwin Leigh eine Statiſtik derjenigen erwachſenen Bes

wohner der Ver. Staaten herausgeben laſſen, welde nidt leſen und ſæreiben können. Sie

umfaßt den Zeitraum von 1850 bis 1860. Es gab im Jahre 1850 nicht weniger als

1,053,420 Erwachſene (über 20 Jahre alt) (Sclaven ſind nicht mitgeredynet) die nicht

leſen und ſchreiben konnten . Davon waren 962,898 Weiße und 90,522 freie Farbige.

Von der Geſammtzahl waren 858,306 Landeseingeborene und 195,114 Eingewanderte.

Im Jahre 1860 betrug die Zahl der des Leſens und Søreibens unkundigen Erwadſenen

ein Fünftel mehr als im Jahre 1850, nämlich 1,218,111 (Sclaven niật mitgerechnet )

wovon 1,126,375 Weiße und 91,736 freie Farbige. Landeseingeborene waren 871,418,

Eingewanderte 346,873 darunter. Die Vermehrung war alſo am ſtärkſten unter den

leßteren ( den Jrrländern , Skandinaviern, Böhmen, weniger unter den Deutſcen). Es

iſt zu befürchten , daß der Cenſus von 1870 die Geſammtzahl der des Leſens und Sdreis

bens unfundigen Erwachſenen auf 3 Millionen bringen wird, was beinahe ein Fünftel

aller Erwachſenen überhaupt ſein würde. Unter ſolchen Umſtänden dürften die amerika

niſchen Zeitungsſchreiber etwas ſparſamer mit der Verherrlichung der „ most enlightened

nation " ſein . Umſo mehr, als unter 20 Amerikanern, die überhaupt ſựreiben können,

im Durchſchnitt kaum einer iſt, der ſeine Mutterſprache vollkommen orthograpbiſd ſdrei
ben kann . ( Wahrbtsfr .)

Lauflehre in der Reformirten Kirche. So ſchreibt der „ Evangeliſt“ vom 16. No

vember : „ Die alte Mutterſynode unſrer Kirche hielt Ende October in Mecanicsburg, Pa.,

ihre jährliche Sißung, aus deren Verhandlungen und Beſclüſſen wir Folgendes von all

gemeiner Wichtigkeit entnehmen : Ueber die Nothtaufe durdy Laien, ob ſie gültig ſei

oder nicht, hat man auf dieſer Synode ſchon ſeit einigen Jahren disputirt, konnte aber

immer noch zu feinem Neſultat kommen. Manche halten die Taufe für ſo weſentlich

nothwendig zur Seligkeit, daß ſie meinen, man müßte die Kinder jedenfals taufen, und

wenn kein Prediger zur Hand ſei, müſſe es ſonſt Jemand thun. Dagegen ſträuben ſich

die der alten reformirten Weiſe zugethanen Prediger, welche die Taufe niơt für weſentlich

nothwendig zur Seligkeit halten und deshalb feine Nothtaufe fennen . Andererſeits

haben aber auch viele Prediger eine ſo hohe Meinung vom Predigt- Amt, daß ſie ein

Sacrament, das nicht von einem Prediger verwaltet wird, nicht für gültig anerkennen

fönnen. Die Synode konnte ſich deshalb über dieſe Frage nicht recht einigen und beſolo,
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daß der Prediger ſelbſt nach ſeiner Ueberzeugung über die Gültigkeit ſolcher Taufen urthei

len ſolle. In zweifelhaften Fällen ſolle er ſolche, zur Noth durch die Hebamme oder die

Eltern getaufte Kinder hypothetiſch noch einmal taufen. Dies iſt ein ſcolaſtiſcher Aus

drud, der ſich nicht leicht erklären läßt. Er bedeutet etwa ſoviel, daß der Prediger das

Kind noch einmal taufen und dabei ſogen ſoll : Wenn du noch nicht getauft biſt, ſo taufe

ich diď jekt, u . ſ. w . " Wir hätten kaum geglaubt, daß die Deutſch - Neformirte Kirche

nod immer in allen dieſen Irrſalen ſtede, namentlich daß ſie noch immer die Taufe für

eine officielle Aufnahme in die Kirche anſehe, die daber nur von einem Officianten der

Geſellſchaft giltig vollzogen werden könne, und nun gar, daß man, wie die Papiſten, die

bedingte Taufe übt. (Vgl. Luther XXI, 1195. f.) W.

Aus der Secte der „ Weinbrenner“ beridtet der „ Chriſtliche Botſchafter “ vom

16. November u . a . Folgendes : Die deutſche „Aelteſterſchaft“ der „ Gemeine Gottes “

(Weinbrenner ) hatte am 15. October im Hebler Bethel, Schuylkill Co., Pa., ihre jähr

lide Sißung. Unter Anderem wurde in Bezug auf wegziehende Glieder beſchloſſen,

daß wir den Brüdern und Schweſtern ernſtlichſt rathen, wenn ſie ihren Wohnort verlaſſen

und ſonſtwo überſiedeln , daß ſie einen Ablaßbrief von der Gemeinde wo ſie zum Leften

gewohnt haben forbern, und in der Gemeinde wo ſie hinziehen übergeben ; und wenn

feine „ Gemeine Gottes “ iſt wo ſie hinziehen , daß ſie dann ihre Ablaßbriefe der Gjes

meinde am nächſten Orte wo eine eriſtirt übergeben. Anſtatt ſich ohne Weiteres andern

Kirchen anzuſcließen, ſollen ſolche Glieder in ihrer neuen Heimath im Intereſſe ihrer

Kirde miſſioniren , Predigtpläße gründen und ihre Prediger zum Beſuche einladen . Die

Prediger ſeien verpflichtet, ſolche Glieder zu beſuchen . - Die Eheſpeidungsfrage wurde

auch verhandelt und darüber erklärt und beſæluſſen : „ Da es von mehreren Brüder

verlangt wird, daß in Zukunft die Prediger dieſer Aelteſterſchaft keine abgeſpiedene Perſon,

deren vormaligen Mann oder Weib am Leben iſt, des Gewiſſens halben von ſolchen die

es als Schrift-widrig erachten, copuliren ſollte ; und wir nicht wünſchen über ſolchen Brü .

dern ihr Gewiſſen zu herrſchen ; und da wir doch auch den Predigern ihre Gewiſſensfrei

heit nicht berauben wollen ; daher beldloſien , daß wir den Predigern rathen , ſolcher

Brüder Gewiſſen halben und um des Friedens willen in Zukunft keine ſolche Perſonen

in den Eheſtand zu ſeßen . “ In Bezug auf die Prediger berichtete die Unterrichtscom

mittee : ,, Den neuen Predigbrüder wird auch angerathen , fleißig in der Heiligen Schrift

und andere und nüßliche Bücher zu leſen, damit ſie keinen Mangel an Lehre und Kenntniſſe

in der Schrift, und ſonſtige nöthige Wiſſenſchaften haben, wenn ſie auftreten zu predigen .

Wenn der Kopf und das Herz voll ſind, dann iſt es niemals nöthig Entiduldigungen zu

machen , den Halz durd Huſten bei faſt jeden Sentenz auszupußen , als hätte man eine

ſchwere Verkältung, und alle Paar Minuten „ Meine lieben Zuhörer “ und ſonſtigen

unnöthigen Einſælag im Geweb der Predigt oder Vermahnung einzufüllen .“ Der

Charfreitag ſoll als jährlicher Faſttag gefeiert werden x . Obige Citate ſind wörtlid dem

„Chriſtlichen Rundſchafter “ , dem deutſøen Organ dieſer Brüderſdaft, entlehnt.

II . Ausland.

Das vaticaniſche Concil iſt nun doch laut einer Nachricht der „ Köln . Volfszei

tung " aus Nom durch eine päbſtliche Bulle vom 7. October vertagt worden, nachdem

ſchon vorher die meiſten Mitglieder des Concils im Juli bis Anfang November beurlaubt

waren . Es iſt nichts Neues unter der Sonne. Wie im Jahre 1552 das tridentiniſche

Concil durch Churfürſt Moriß, ſo iſt 1870 das vaticaniſche durd König Victor Emanuel

aus einander gejagt worden .

Die Uebertritte von Katholiken zum Zudenthum dauern in Wien nod immer

fort und werden immer häufiger.
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3njallibilitäts - Erklärung. Wir können nicht umhin , unſeren Leſern noc nach

träglich mitzutheilen , wie es bei der feierlichen Verkündigung des Pabſtes am 18. Julit. 3.,

daß er unfchlbar ſei, hergegangen iſt. Wir entnehmen darüber mit dem „ Freimuno“

dem Berliner „ Sonntagógaſt“ Folgendes : „ In der Sct. Peterskirche waren am 18. Juli

cinige tauſend Menſchen verſammelt, überwiegend Prieſter, Mönde und Zöglinge der

geiſtlichen Anſtalten. Die Flügelthüren der Concilsaula, tie bekanntlich das ganze regte

Querſchiff von Sct. Peter einnimmt, waren geöffnet ; außer den Diplomaten, Militärs

nnd vornehmen Römern, denen die Zuhörerlogen der Aula ſelber eingeräumt waren,

konnten nur die der Thür zunädyſt Stehenden etwas von der Feier ſchen . Der Pabſt in

rothem , reich mit Gold geſtidtem Mantel und goldener ſpißer Müße ſaß in der Mitte auf

dem Thron bewegungslos wie eine buntbemalte Statue ; im großen Halbkreis, ampbi

theatraliſch aufgebaut, die Biſchöfe und Cardinäle. Nach der feierlichen Eröffnung be

gann die öffentliche Abſtimmung mit Namensaufruf und dem eintönigen, buntertfach

wiederholten Placet. Aber troß alledem fonnten auch die Treueſten der Treuen ſich bes

Gefühls der Beflommenheit nicht erwehren. Statt des ſiegesfrohen Jubels, der ſo mande

der früheren Sißungen erfüllte, ängſtliches Schweigen, Herumfragen nad Neuigkeiten

von außen her, erſichtliche Abſpannung und Ueberbruß an dem Schauſpiel obne Zu

ſcauer, in dem ſie nun noch einmal mitzuwirken batten und deſſen ganze Fracht und

Herrlich feit vielleicht morgen ſchon die Geſdichte fortgewijdt hat . Es war ein trüber

Tag. Am Morgen ſchon war der Himmel grau beredt, und je weiter die Sißung vor

ſdritt, deſto finſterer und unheimlicher wurde es in den weiten Hallen . Ein idweres

Gewitter zog berauf und mitten in die Placets hinein, die dem in Brokat gehüllten Gireije

die Unfehlbarkeit zuwieſen, blißte und donnerte es faſt zwei Stunden lang ohne Unterlag

mit unheimlicher Gewalt. Immer dunkler wurde es in der Aula, die Stimmen wurden

gezählt, das Protokoll feſtgeſtellt und, als die Secretäre des Concils dem Pabſt dies neue

Dogma zur Verfündigung überbrachten, als er ſich, von ſeinen Dienern geſtüßt, mübíam

vom Seſſel erhob, um die Worte des Dogmas zu verleſen , da war es am vollen Mittag

ſo dunkel geworden, daß man eine Kerze herbeibolen mußte, bei deren Spein Pius IX .

die neue Wahrheit verlas : „ Treu anhängend der von Anbeginn des dyriſtlichen Glaubens

überkommenen Ueberlieferung zu unſers göttliden Heilandes Ruhm, der katholijden Res

ligion Erhöhung und der chriſtlichen Völker Heil unter Zuſtimmung des beil. Toncils

lehren und ſtellen wir feſt als ein göttlich geoffenbartes Dogma (Lehrſak ) : Daß der

römiſche Pabſt, wenn er ex cathedra ſpridit, das iſt, wenn er in Ausübung ſeines Amts

als Hirte und Lehrer aller Chriſten vermöge ſeiner höchſten apoſtoliſchen Auctorität einen

von der geſammten Kirche zu beobachtenden Glaubens- und Sittenſaß ausſpridit, fraft

göttlichen Beiſtandes, der ihm im heiligen Petrus verſprochen wurde, mit jener Unfehle

barkeit ausgeſtattet ſei, mit welcher der göttliche Erlöſer ſeine Stirơe bei Feſtſtellung

einer Lehre in Glaubens- oder Sittenſachen ausgeſtattet haben wollte, und daß darum

ſolche Feſtſtellungen des römiſchen Pabſtes vermöge ihrer Natur unabänderlio ſeien.

Wenn aber Jemand dieſer unſerer Feſtſtellung, was Gott abwenden möge, zu wider

ſprechen ſich herausnehmen wollte, der ſei verflucht! Es war ein wunderbarer Anblid ,

dieſe kleine mattbeleudtete Gruppe inmitten der in tiefe Dämmerung gebüllten Pfeiler

maſſen ; die zitternde Stimme verflang an den Wölbungen und in dem Grollen des

Donners, und als mühſam der Act vollzogen, da applaudirten die Zuſdauer und riefen

ihr „ Evviva il Papa infallibile („ Es lebe der unfehlbare Pabſt! "), als ob ein

Schauſpieler ſeine Sache gut gemacht. Von der Anrede, die der Pabſt noch bielt, war

niðts zu verſtehen. Es folgte ein Tedeum und der große Tag war beendet. Es werden

nicht Viele im Sct. Peter geweſen ſein, die ſich dem Gefühl entziehen konnten, daß es der

legte große Tag des alten päbſtlichen Roms geweſen . Und als ob der Himmel ſich heute

vorgenommen, dieſem Spauſpiel die richtige Scenerie zu geben , führte er ſeine Aufgabe
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bis zum leßten Augenblide durds. Gerade als die Verſammelten die Kirche verlaſſen

wollten, fam wieder ein gewaltiger Regenguß, und nun drängte alles, Geiſtliche und

Volf, in wildem Durcheinander durch die Vorhalle in den bededten Gang, der von der

Scala Regia zu den Arkaden des Petersplaßes führt. Alles ſdrie nach den Wagen , die

doch nur einzeln vorfahren konnten ; es war, als ob alle zerſprengten Reſte der päbſt

licen Herrlichkeit ſich vor der hereinbrechenden Sündfluth retten wollten . Die Cardinäle

in ihren prad )tvollen hochrothen Gewändern, die Biſchöfe in violetter Seide, die Sena

toren Noms in altſpaniſcher Tracht mit Sammet und Spißen, die Soweizergarde in

ihrer Landsknechtstradit - alles in voller Auflöſung nad Regenſdirmen und Röden

rufend oder in dem Gedränge von ihren Wagen abgeſchnitten — das Scauſpiel konnte

nicht daratteriſtiſcher beendet werden, als mit dieſer Sdlußſcene."

Weltliche Madt des Pabfithums. Nachdem der Pabſt um ſeine weltliche Madt

gefommen iſt, proteſtirt er dagegen in einem Schreiben an die Mitglieder des Cardinal

Collegiums unter dem 29. September d. I. Darin erklärt er denn : „ Wir, obſcon

unwürdig und ohne Verdienſt “ (ſehr beſcheiden !), „ auf der Erde die Macht des Stelle

vertreters Chriſti Unſeres Herrn ausübend und der Hirte der ganzen Kirche" (univer

salis sacerdos, wie ſchon Gregor der Gr. den Vorläufer des Antichriſts genannt bat),

fühlen wirklidy, daß uns die Freiheit fehlt, die uns unbedingt nöthig iſt, um

dieſe Kirche Gottes zu regieren und deren Rechte zu behaupten .“ Man ſieht, es wird

Zeit, daß der römiſche Pontifer marimus nun auch die Nothwendigkeit ſeiner weltlichen

Macht als ein neues Dogma, welches jeder Chriſt bei Verluſt ſeiner Seligkeit zu glauben

habe, proclamire.

Stellung der Reformirten in Deutſchland zur Union. Folgendes theilt die hie

ſige Nef. Kirchenzeitung mit : Die Conferenz reformirter Prediger, Kirdenälteſten und

Candidaten der Provinz Hannover hat am 12. Juli zu Lingen getagt und über die Frage

berathen, „ wie die Neformirten Hannovers ſich zu der Union zu ſtellen haben . “ Paſtor

Ifen aus Ringſtedt predigte nadi Epheſ. 4,7—16. über das einmüthige Handanlegen an

den Bau des Reides Gottes als ein vom HErrn gewolltes und geſegnetes Beginnen .

Paſtor Sanders aus Weſterhuſen als Referent war entſchieden für den Anſdluß an die

preußiſche Union, ſofern dieſelbe in gemeinſamem Kirchenregiment und Abendmahls

gemeinſdaft beſtehe. Man ſolle nad Zwingli's Vorbild das Gemeinſame pflegen . Aber

man müſſe Garantien haben, daß die Lehre nebſt der einfachen Gottesdienſtordnung ( ohne

Agende) unangetaſtet bliebe. Dagegen räth der Correferent den Eintritt in die Union

durchaus ab. Sie würde Neditsunſicherheit und gefünſtelte Gottesdienſtordnung bringen

und den Separatismus verſtärken. Dieſen Anſichten traten verſchiedene Redner bei .

Namentlich warf Dreesmann aus Stapelmoor der preußiſden Union vor, daß ſie kein

Befenntniß habe und erinnerte an das blühende Gedeihen der Reformirten Kirde in

Holland, Sdottland und Amerika. Audi Domprediger A. Zahn aus Halle warnte ſtark

vor der Union, die er den Weg zum Untergang der Reformirten Kirde nannte . Wiederum

war General - Superintendent Bartels aus Aurich mehr auf der entgegengeſeptent

Seite. Er fand die kirchliche Lage auf die Dauer unhaltbar. Die Union ſei eine Frage

der Zeit. Ein Brief des wegen Krankheit abweſenden Paſtor Heſſe aus Emden wurde

verleſen , welder den Anſchluß an die hiſtoriſch gewordene preußiſche Union, näher geſagt,

an Rheinland -Weſtfalen , für eine Nothwendigkeit erklärt. Nur müßten dabei die Lehre

des Heidelberger und Emder Kateduismus, der Ausídluß des Confirmations - Zwanges,

die einfadye Gottesdienſtordnung 'gewahrt werden . Superintendent Smend aus Peeden

in Weſtfalen nahm die Union als etwas gottgewolltes in Sduß, gab manche Mängel zu,

berief ſich aber auf ihre Entwidelungsfähigfeit. – Die Conferenz verlief ohne ein be.

ſtimmtes Reſultat.
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Proteft. 311 der Augeburger ,,Angemeinen 3tg." ( 1870, Nr. 263, Beil.) findet

ſidy folgender Proteſt gegen das vaticaniſche Concil: „ Protestor contra conciliabuli

Vaticani de papae potestate et infallibilitate decretum sicuti contra Pii IX. dog

mata impia protestatus sum. Cui decreto vel dogmatibus qui assensum praestant

aut ignave simulant, ii apostataé a Christi fide et ecclesia sunt, Christo hoininem

substituentes. Th. Braun , ecelesiae Passaviensis presbyter Ortenburgi.“

Die Schriften, in welden Thom . Braun ſeinen früheren Proteſt niedergelegt hat, ſind :

„ Kath. Antwort auf die päbſtliche Bulle über die Empfängniß Maria“ (1856) und „ Der

Fall des Pabſtthums und die unbefledte Empfängniß Mariä " (2. Aufl ., 1863 ).

Flucht der Jeſuiten. Nadıdem der Kaiſer geſtürzt nnd die Republik erklärt iſt,

rüſten ſich die Jeſuiten zum Auszuge aus Frankreich. Mehr als zwei Hundert ſind in

Genf angekommen . Andere werden nachfolgen . Sie wiſſen, was ihnen bevorſteht, denn

die Republik iſt ihnen noch nie bolb geweſen . Der Erzbiſchof Darboy von Paris weiß

ſich beſſer zu helfen . Dem Kaiſer ſehr nabe befreundet, erklärte er den Krieg von Seiten

Napoleons für einen gerechten . Nun der Kaiſer geſtürzt iſt, ſucht er die Freundſchaft der

Republik und läßt in ſeinen Kirchen beten : Domine, salvam fac rempublicam (Herr,

verleihe der Republik Heil ! ) ( Dr. Münfel's N. Ztbl.)

3n Wien hat man kürzlich Luther's Schrift „ An den dyriſtlichen Atel deutſcher

Nation “ veröffentlicht und mit geſperrter Sørift die Worte gedrudt „Der Pabſt bat

alſo ein Glößlein gefunden, daß er in eigner Perſon lügen, trügen und jedermann äffen

und narren mag . D edle Fürſten und Herren, wie lange wollt ihr euer Land und Leute

rolden reißenden Wölfen offen und frei laſſen ?" ( Ref. 13. )

Geffen . Auf Befehl des Cultusminiſteriums iſt gegen mehrere lutheriſche Pfarrer

Unterſudung angeordnet worden, weil ſie verklagt worden waren, nicht patriotiſch

genug gepredigt zu haben ; man nennt den Conſ. -Rath Sup. Kümmel und Pfar

rer Kolbe zu Marburg, und den Pfarrer Vilmar in Wellinghauſen. ( Lekterer iſt ſuspen =

dirt worden .) Es ſcheint mithin eine gewiſſe Scala zu geben, wie patriotiſo die Predig,

ten in den annectirten Provinzen ſein müſſen ; wir möchten ihre Grade kennen . Jeden

fals wird ein Verſtoß gegen die irdiſche Majeſtät viel eher ſtrafbar, als eine Läugnung

der himmliſchen Majeſtät des HErrn JEſu. Juſt wie ſeiner Zeit zu Byzanz ; Chryſo

ſtomus hats erfahren. (Ev . N.- Chronik.)

3n dem engliſchen Zweige der ebangeliſchen Allianz iſt ein dogmatiſches Zer :

würfniß eingetreten . Die Allianz erkennt in ihren 9 Säßen die Lehre von der ewigen

Verdammniß der Gottloſent an . Ein Mitglied nun trug die Lehre vor, daß von

Zeit zu Zeit Milderungen der Strafe der Verdammten eintreten . Die Strengeren for

derten ſeinen Ausſchluß, allein der Ausſduß erklärte : er lehre nur eine Milderung, niật

eine völlige Begnadigung ; das vertrage ſich mit dem Statut. 8 Mitglieder erflärten

nad dieſem Beſcheid ihren Austritt. (Ev. N. -Chronik.)

Rußland . Nad officiellen Berichten war der Beſtand der lutheriſchen Kirdie in

Nußland 1868 : 1149 Kirden und Bethäuſer, 497 ordinirte Geiſtlide, 29 Candidaten

in 2 Conſiſtorial- Bezirken . (Ev, A.- Cbronil.)

Litterariſche Anzeige.

Es freut uns, unſern Leſern mittheilen zu können , daß der Buchhändler G. Sulawig

in Berlin folgende vier Bücher im Preiſe herabgeſek hat. Er verkauft nämlich

Luther's Kommentar zum Galaterbrief nunmehr zu 20 Sgr. preußiſch und

Baier's Compendium theologiae positivae,

C. Dieterici Institutiones catechet.,

Melanchthon's Loci thcologis

zu je 15 s r. Y.
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